
Markus Ciesielski
Bildungsklagen  

in Kolumbien
Eine Soziologie 

rechtlicher 
Transformation



Bildungsklagen in Kolumbien



Markus Ciesielski, Dr. rer. soc., ist Soziologe und promovierte an der Universität Gießen.



Markus Ciesielski

Bildungsklagen in
Kolumbien

Eine Soziologie rechtlicher Transformation

Campus Verlag
Frankfurt/New York



Gießener Dissertation im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften.

Die Hans-Böckler-Stiftung hat den Druck dieser Veröffentlichung finanziell gefördert.

Diese Veröffentlichung wurde aus Mitteln des Publikationsfonds NiedersachsenOPEN, gefördert aus zu-

kunft.niedersachsen, unterstützt.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Der Text dieser Publikation wird

unter der Lizenz »Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Be-

dingungen 4.0 International« (CCBY-NC-SA 4.0) veröffentlicht.Den vollständigen Lizenztext finden Sie un-

ter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de

Verwertung, die den Rahmen der CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz überschreitet, ist ohne Zustimmung des Verlags

unzulässig. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der

genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Quellenangabe/Abbildungslegende nichts ande-

res ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und

die betreffendeHandlungnicht nachgesetzlichenVorschriften erlaubt ist, ist für die obenaufgeführtenWei-

terverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

ISBN 978-3-593-52060-5 Print

ISBN 978-3-593-46131-1 (PDF)

DOI 10.12907/978-3-593-46131-1

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für

den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Einige Rechte vorbehalten.

© 2025. Campus Verlag in der Verlagsgruppe Beltz,

Werderstr. 10, 69469Weinheim, info@campus.de.

Umschlaggestaltung: Verlagsgruppe Beltz

Satz: le-tex xerif

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza

Beltz Grafische Betriebe ist ein Unternehmenmit finanziellem Klimabeitrag (ID 15985-2104-1001).

Printed in Germany

www.campus.de

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
https://www.campus.de


Inhalt

Dank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Einleitung: Drei Trugschlüsse über Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Rechtsgarantien und die Transformation verstetigter Konflikte im

Bildungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.1. Zugänge zu rechtlicher Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.1. AmbivalenteTheorien und Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.1.2. Ungleichheit als Bezugspunkt rechtlicher Transformation . . 51

2.1.3. Recht als Konfliktdarstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.1.4. Verbindung von Bourdieus Rechtsdenken und

Habitustheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.1.5. Unwahrscheinlichkeit rechtlicher Transformation . . . . . . . . . 93

2.2. Recht, Bildung und Ungleichheit in Kolumbien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

2.2.1. Die Acción de Tutela als verfassungsrechtliche Garantie der

Konflikttransformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

2.2.2. Bildungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2.2.3. Persistente Ungleichheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

2.2.4. Gleichzeitige Bildungsgarantien und Bildungsungleichheit . 155

2.3. Zusammenfassung über rechtliche Transformation im Kontext

persistenter Ungleichheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

3. Methodologie: Passung oder Differenz zu datenbasierten

Erklärungsansätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

3.1. Qualitative Daten aus Telefoninterviews mit Tutela-Kläger:innen . . 185

3.2. Dreifacher Feldzugang und Sample auf Basis von Vorwissen über

Tutela-Klagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

3.3. Zweifache Auswertungsdurchgänge, Gruppierung und Reflexion . . 200



6 Inhalt

4. Das Tutela-Klagen im Schul-, Ausbildungs- und Universitätsbereich . . . 207

4.1. Klagen bei schulischen Aufnahmeverweigerungen . . . . . . . . . . . . . . . 209

4.1.1. Juristische Aufnahmeversuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

4.1.2. Rechtliche Aufnahmevorstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

4.1.3. Rechtliche Aufnahmeüberzeugungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

4.1.4. Überblick zum Klagen um schulische Aufnahme . . . . . . . . . . . 232

4.2. Klagen bei verlängerter Schul-, Ausbildungs- und Studiendauer . . . 235

4.2.1. Juristische Begrenzung der Lerndauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

4.2.2. Rechtsvorstellungen der Lerndauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

4.2.3. Rechtliche Begrenzungsüberzeugungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

4.2.4. Überblick zum Klagen gegen Verlängerungen der Lerndauer 260

4.3. Klagen bei Finanzierungsproblemen im Studium . . . . . . . . . . . . . . . . 262

4.3.1. Juristische Studienfinanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

4.3.2. Rechtsvorstellung der Studienfinanzierung . . . . . . . . . . . . . . . 274

4.3.3. Rechtliche Finanzierungsüberzeugungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

4.3.4. Überblick zum Klagen um die Studienfinanzierung . . . . . . . . 290

4.4. Klagen bei verlorenen Schul-, Ausbildungs- und Studienplätzen . . . 292

4.4.1. Juristische Platzsicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

4.4.2. Rechtsvorstellungen der Platzvergabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

4.4.3. Rechtliche Platzüberzeugungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

4.4.4. Überblick zum Klagen um Bildungsplätze . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

4.5. Rechtsinkorporation, habituelle Voraussetzungen und angedeutete

Zugehörigkeit zum Rechtsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

4.5.1. Rechtliche Inkorporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

4.5.2. Habituelle Voraussetzungen rechtlicher Praxis . . . . . . . . . . . . 332

4.5.3. Andeutung von Zugehörigkeit zum Rechtsfeld . . . . . . . . . . . . 339

4.5.4. Überblick zur Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

4.6. Die positionelle Symbolik rechtlicher Praxis in ungleichen

Gesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

4.6.1. Konfliktumgehung von Aufstiegsblockaden in Kolumbien . . 352

4.6.2. Begrifflich-theoretische Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . 359

5. Schluss: Ein empirisch begründeter Zugang zu rechtlicher

Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367



Inhalt 7

6. Register spanischsprachiger Begriffe und Institutionen . . . . . . . . . . . . . . . 375

7. Literatur und Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

8. Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

9. Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405





Dank

Der Ursprung dieser Arbeit ist ein Gesprächmit einer kolumbianischen Anwältin

in Bogotá. 2014 ermöglichtemir der DAAD eine Forschung über das Jugendstraf-

recht in Kolumbien.Wir diskutierten über jugendliche Auftragsmörder,Drogen-

geschäfte und Kolumbiens Gewalt. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass ihre Ar-

beit hochspannend war. Darum irritierte mich umso mehr, als sie plötzlich ge-

langweilt sagte, nun Tutelas beantworten zu müssen. Es war mir rätselhaft, war-

um das Recht trotz der interessanten Kriminalfälle langweilig sein sollte. Das Er-

gebnis war die Ahnung, dass nicht nur Strafrecht oder Sondergerichtsbarkeiten

eine machtvolle Bedeutung haben. Später habe ich mehrere Jahre in einer entle-

genen Caritas gearbeitet und miterlebt, wie Menschen beinahe täglich nach der

Tutela fragten. Sie waren Opfer des bewaffneten Konflikts, konnten sich keine

Krankenversicherung leisten oder hatten Problememit der Bildung für ihre Kin-

der.

Der Weg von diesen Erfahrungen bis zur Dissertation über das Klagen in Ko-

lumbienwar lang und unvorhersehbar. Dennoch war ich nie allein unterwegs und

möchte hier meinen Dank aussprechen: Zuerst gilt mein Dank Prof. Dr. Stefan

Peters. Mein wissenschaftlicher Alltag hat enorm von seiner fachlichen Beglei-

tung und Beratung profitiert. Neben dem Fokus auf Bildung schätze ich vor al-

lem das wechselseitige Vertrauen. Ebenso bin ich ihm dankbar, dass er meine

Forschung über disziplinäre Grenzen hinweg erst ermöglicht hat. Auch Prof. Dr.

Michael Wrase hat mir sehr viel Verständnis in unserer rechtssoziologischen Ar-

beit entgegengebracht. Besonders bedanke ich mich bei ihm für die hilfreichen

Gespräche über Access to Justice, die genau zum richtigen Zeitpunkt kamen.

Ich bin zutiefst dankbar für kritische Hinweise in der Forschung und Tex-

terstellung sowie für den notwendigen Rückhalt und Austausch. Dazu gilt mein

besondererDank Enrique Arias Aróstegui, Rosario Figari Layus, JulianaGonzález

Villamizar, Markus Herklotz, Ceren Kasim-Intizamoglu, Lena Nüchter, Justus

Pötzsch, José Miguel Rodriguez Castellon, Felix Schilk, Quincy Stemmler und

Julia Schwab. Ihr möchte ich zusätzlich dafür danken, dass sie als Stichwort-



10 Dank

geberin meine Arbeit immer wieder erheiternd bereichert hat. Juliette Vargas

Trujillo möchte ich besonders für einDerecho de Petición danken, dessen immense

Relevanz für meine empirische Arbeit ich zunächst nicht erahnte. Mein Dank

gilt auch dem kolumbianischen Verfassungsgericht, den Munizipalgerichten,

der Personería de Bogotá und dem Deutsch-Kolumbianischen Friedensin-

stitut CAPAZ. Hervorheben möchte ich die 28 anonymisierten Personen, die

mir Interviews für diese Arbeit gewährt haben. Weiterhin möchte ich Andrea

Kretschmann, Alfons Bora, Jürgen Schraten und Patrick Wöhrle für die fach-

liche Beratung in der Anfangsphase danken. Ein besonderer Dank geht an die

Hans-Böckler-Stiftung für das Promotionsstipendium und den Druckkosten-

zuschuss sowie an das International Graduate Centre for the Study of Culture

GCSC für Softwarelizenzen und Forschungsaufenthalte in Kolumbien und an

der University of Wisconsin in Madison. Ebenso danke ich dem Open Access-

Publikationsfonds der Universität Hildesheim für die großzügige Förderung.

Meine Frau Carolina Hormaza kennt beinahe alle Vorüberlegungen zu dieser

Arbeit. Ich bin ihr unendlich dankbar für ihr großes Fachwissen und die uner-

schöpfliche, interessierte Geduld. Sie hat mich mehr als einmal vor dem Irrtum

bewahrt, einfach alles aufzuschreiben und dabei trotzdem immer an mich ge-

glaubt. Ich danke ihr, und meinen Eltern Iris und Johannes, meinen Geschwis-

tern und Freunden: Eurer Liebe verdanke ich es, dass ich jetzt zurückschaue und

mich dabei beinahe der Illusion hingeben darf, dass doch eigentlich gar nichts

weiter war. Dieses Privileg wird angesichts der politischen, sozialen und wirt-

schaftlichen Ungleichheiten aus der Zeit zwischen 2020 und 2023 gerade mehr
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1. Einleitung: Drei Trugschlüsse über Jorge

Der Kolumbianer Jorge konnte nie eine Ausbildung abschließen. Er wohnt in ei-

nem armen Teil einer mittelgroßen Stadt imNorden des Landes und verdient als

Taxifahrer mit seinem Motorrad das Geld für sich und seine Tochter. Ende 2019

verlor dasMädchenwegen ihres Verhaltens den Schulplatz. Jorge ging gerichtlich

dagegen vor und verklagte die öffentliche Schule seiner Tochter im Februar 2020,

als kaum jemand die nahenden Schulschließungen aufgrund der Covid-19-Pan-

demie erahnen konnte.Noch vorMonatsende urteilte ein Gericht, dass die Schü-

lerinwiederaufzunehmensei.Aber zunächst tat sichnichts.DieSchule ignorierte

den Gerichtsbeschluss. Darum begab sich Jorgemit dem Urteilsschreiben in das

Schulsekretariat:

»Und der Sekretär sagt zu mir: ›Tut mir leid, der Schulleiter ist nicht da. Da kann ich nichts

machen.‹ Da antworte ich: ›Gut, dann unterschreiben Sie hier, dass Sie nichts machen kön-

nen. Und ich gehe zurück zum Gericht, damit der Richter diese Urteilsmissachtung ahndet.‹

Wenn die Schule das Urteil nicht in 24 Stunden umsetzt, dann schicken sie die Polizei und die

nehmen die fest und das Urteil wird erzwungen. Also hat der Sekretär den Direktor angerufen

und der hat ihmhöflich gesagt, dassmeine Tochter sofort wiederaufgenommenwerdenmuss.«

(Jorge Zitat 1)

Es lässt sich sagen, dass Jorge dieKraft des Rechts nicht bei einer Gerichtsverhand-

lung erlebt, sondern weil er selbst mit dem Recht handelt. Sein Beispiel aus dem

Schulsekretariat steht für eine Vielzahl an Praktiken des Bildungsklagens. Sie kön-

nen sehr unterschiedlich sein und um sie geht es in der vorliegenden Arbeit. Es

geht darum, wie Recht die Praxis von klagenden Akteur:innen verändert. Damit

soll zur wissenschaftlichen Untersuchung von rechtlichen Veränderungsprozes-

sen beigetragen werden. Denn bisher ist nur wenig über die Frage bekannt, wie

RechtundTransformationbeimKlagen imkolumbianischenBildungsbereichzu-

sammenhängen.

Mehr Aufmerksamkeit erhalten dahingegen die verschiedenen Bildungskla-

gen, also Rechtsverfahren, die aus dem US-amerikanischen Bildungssektor be-

kannt sind. Es sei daran erinnert, dass der US-Supreme Court die besondere Un-
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terstützung afroamerikanischer Studierender durch die Affirmative Action im Juni

2023 stark eingeschränkt hat. Hier liegt eine lange Geschichte von Rechtskämp-

fen um Bildung vor, wobei die Verhandlung Brown vs. Board of Education zum Aus-

gangspunkt von Klagen gegen die rassistische Diskriminierung an Schulen ge-

worden ist (Black et al. 2016: 21; Helmrich 2019: 115; Morrill et al. 2010: 652). Der

globale Norden scheint bei Bildungsklagen zum Taktgeber zu avancieren. Ent-

sprechend wird in Schweden eine Verrechtlichung des Schulbetriebs beobach-

tet (Bergh & Arneback 2019: 64). Aus Deutschland sind Bildungsklagen mit reli-

giösemHintergrund bekannt und Studienplatzklagen werden diskutiert (Malter

2012; Palmstorfer 2013: 117).1Ebenso sindBildungsklagenumdie Frage der Schul-

schließungen während der Covid-19-Pandemie dokumentiert (Wrase 2020: 107)

und es liegt jetzt Forschung zum Schulzugang vor, die auf teils wesentliche Dis-

krepanzen zwischen Bildungsrechten und Bildungswirklichkeit im Kontext von

Migration hinweist (Funck 2024: 294).

Jedoch sollten Bildungsklagen in Kolumbien nicht übersehen werden.Wie so

oft lohnt sich hier ein Blick über den Tellerrand des globalen Nordens.2 Das Ein-

gangsbeispiel über den Taxifahrer Jorge ist nur ein Fall unter vielen. Im Jahr 2019

klagten Kolumbianer:innen etwa fünftausendmal gegen Schulen, Universitäten

oder andere Bildungseinrichtungen. Viel mehr als diese Zahl ist allerdings nicht

bekannt. Insbesondere die Praktiken des Bildungsklagens in Kolumbien sind

nicht erforscht. Es wäre also ein erster Trugschluss über Jorge, dieses Feld nicht

zu untersuchen.

Zudemist dasRechtsverfahren,das auch Jorgenutzt,umdenSchulplatz seiner

Tochter zurückzugewinnen, in Kolumbien sehr bekannt: die Acción de Tutela. Die

Tutela, deren Name in dieser Arbeit nicht übersetzt wird, liegt sprachlich in der

Nähe von Tutelage. Seit einer Verfassungsänderung von 1991 übernimmt der ko-

lumbianischeStaat dieVormundschaft für eineVielzahl vonProblemen,dieMen-

schen als Grundrechtsverletzung vor Gericht bringen.

1 Beispielsweise prangt der unfreiwillig komische Slogan: »Wir machen Studenten« auf einer Broschüre

für Studienplatzklagen,wobei die herausgebendeKanzlei insbesondereKlageerfahrung in den Fächern

(Zahn)Medizin, Tiermedizin, Pharmazie und Psychologie hervorhebt (Heinze & Heinze 2017). Ob Stu-

dienplatzklagen tatsächlich nur von privilegiertenKlägern genutzt werden können,wäre eine Frage für

die empirische Forschung. Jedenfalls sprechen die veranschlagten Kosten für diese Vermutung.

2 So wurde in Argentinien Mitte der 2000er Jahre gegen die (dauerhaft) behelfsmäßige Beschulung in

Containern geklagt, die in marginalisierten Stadtteilen von Buenos Aires aufgestellt waren (Ronconi

2018: 317–320).



Einleitung 13

Als Beschwerde für Grundrechte3 gibt es keinen Zweifel an der Bedeutung der

Tutela: Im Jahr 2019 gaben 83,2% der Befragten einer repräsentativen Bevölke-

rungsumfrage an, die Tutela zu kennen (DANE 2020a). Die Presse schreibt über

den »Tutela-Mann«, der über 1.400 Tutelas eingereicht haben soll und eine 98-

prozentige Erfolgsquote angibt (El Tiempo 2009). Tutela-Vorlagen lassen sich im

Internet herunterladen und in den 1990er Jahren verbreitete das kolumbianische

Bildungsministerium sogar ein Brettspiel, mit dem die Tutela spielerisch erlernt

werden konnte (El Tiempo 1994;W.K. Taylor 2023: 76). Dabei geht die Tutela über

das Bildungsklagen hinaus. Insgesamt 7.7 Millionen Tutelas hat das kolumbiani-

sche Verfassungsgericht bis 2019 registriert (Corte Constitucional 2020). Diesbe-

züglich erscheint der Anteil von etwa 85.000 Bildungs-Tutelas eher niedrig. Für

sich gesehen ist das aber allemal anzuerkennen.

So erfahren die Grund- und Bildungsrechte zunehmend mehr Aufmerksam-

keit bei den etwa 51,5 Millionen Einwohner:innen des Landes. Sie leben zu 22,9%

in abgelegen Regionen, sind zu etwa 90% unter 65 Jahre alt, zu 4,4% Indigene

und 9,3% Afrokolumbianer:innen (DANE 2018, 2019a, 2021). Schon in den 1990er

Jahren liefen zur besten Sendezeit TV-Programme über Schüler:innen im Fern-

sehen, die ihr Bildungsrecht einklagten (W. K. Taylor 2023: 74–76). Außerdem

gehört ein kollektives Rechtsbewusstsein nicht nur zum republikanischen Grün-

dungsmythos vonKolumbien und reicht bis in die spanische Kolonialzeit zurück.

Auch allgemein imAlltag derMenschen zeigt sich ein ›Legalismus‹ und ein häufig

benutztes Sprichwort lautet: »Jedes Gesetz schafft eine Lücke.«4 (García Villegas

2009; König 2010: 108; Miller 2020: 3)

Von einer Verwirklichung der Grundrechte aus der Verfassung von 1991 kann

jedoch auch wegen der jahrzehntelangen Gewalt zwischen dem Staat, den Gue-

rillas und den Paramilitärs sowie der Straflosigkeit und der Drogengewalt keine

Rede sein (Chaparro Amaya & Galindo Hernández 2009: 138). Das gleichzeitige

AndauerndesbewaffnetenKonfliktsundderFormaldemokratiemachtdaspoliti-

scheSystemKolumbiens zu einer »anomalenDemokratie« (Gutiérrez-Sanín 2011:

423). Das Rechtssystem hingegen gilt als ›neurömisch‹, weil es der kontinental-

europäischen Rechtstradition mit einer differenzierten Kodierung folgt und sie

mit Elementen des Common Law verbindet (Santos Ibarra 2013: 161). Im Kontext

des bewaffneten Konflikts, der Gewalt und der unterschiedlichen Verhandlungs-

3 Mit dieser Umschreibung ist keine Übereinstimmungmit der deutschen oder schweizerischen Verfas-

sungsbeschwerde oder der österreichischen Grundrechtsbeschwerde gemeint. Eine Analyse der Eigen-

schaften der Tutela erfolgt in Kapitel 2.2.1. Ein Schutzverfahren für die Grundrechte sollte bereits vor

1991 in der damaligenVerfassung verankertwerden.Beispielsweise beabsichtigte bereits PräsidentCar-

los Lleras Restrepo Ende der 1960er Jahre, einen solchen Rechtsbehelf für Grundrechte zu etablieren,

konnte sich jedoch nicht durchsetzen (Echeverri Quintana 2016: 99).

4 »Hecha la ley, hecha la trampa.«
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lösungen zieht sich allerdings ein roter FadenderKonfliktivität, derNormativität

und der Impunität durch Kolumbiens jüngere Geschichte.

Fragestellung der Arbeit

Angesichts der Gewalt in Kolumbien ist die Schlussfolgerung möglich, dass mit

der jüngeren Geschichte dieses Landes die Nutzung des Rechts in Frage gestellt

wird.5 Und doch zeigt schon das Eingangsbeispiel zu Jorges Bildungsklagen: Als

dieSchule seinerTochterdasTutela-Urteil ignorierte,unterlag sie zunächst selbst

einem– zweiten – Trugschluss, weil sie Jorges Klagen unterschätzte.

Das damit aufgeworfene Problem derWirkung des Rechts ist Ausgangspunkt

der vorliegenden Arbeit. Die Forschungsfrage lautet dementsprechend, wie sich

Zusammenhänge von Recht und Transformation anhand des Bildungsklagens in

Kolumbienuntersuchen lassen. In dieser Arbeit greife ich die FragenachdemZu-

sammenhang von Recht und Transformation auf, indem ich einen kombinierten

Begriff nutze: rechtliche Transformation. Es fragt sich dann, ob es beim indivi-

duell durchgeführten Klagen, wie im Fall von Jorge, zu einer rechtlichen Trans-

formation kommt. Findet ein Wandel der Praxis statt, der nicht allein als Folge

ungleicher finanzieller, kultureller oder sozialer Ressourcen zu verstehen ist?

Während viel Literatur über das Tutela-Verfahren verfügbar ist (BoteroMari-

no 2006a; Echeverri Quintana 2016; Landau 2014; W. K. Taylor 2023), klafft eine

empirische Forschungslücke hinsichtlich der Praktiken des Klagens und dies be-

sonders imBildungsbereich (PalaciosMena 2018; Sequeda&González 1994). Bei-

spielsweise ist es unklar, wie aus Schüler:innen, Studierenden oder Eltern über-

haupt Tutela-Kläger:innen werden. Welche Unterstützungen bekommen sie da-

bei undwoher kommt die Entscheidung,mit der Tutela zu klagen?WelcheWahr-

nehmung haben sie von ihrem Recht auf Bildung? Über diese Aspekte kann bis-

lang nur spekuliert werden, da derartige Praktiken auf empirischer Ebene bis-

her nicht ansatzweise ausreichend untersucht wurden. Ein Grund dafür könnte

mit wissenschaftlichen Befunden über ungleiche Zugänge zumRecht verbunden

sein.Demnach gibt esHürdenbeimZugang zumRecht,die nicht von allen Perso-

nen gleichermaßen bewältigt werden können (Genn 1999: 8). Im Lichte dieser Er-

kenntnisse scheint das Verhalten von Jorge allerdings nicht zu den wissenschaft-

lichen Annahmen über weniger privilegierte Personengruppen zu passen.

5 Mein Dank gilt Cullen Cohane, der imWorkshop von Gay Seidman an der University of Wisconsin mit

mir über diese Frage diskutiert hat. Die Frage wird umso relevanter, wenn berücksichtigt wird, dass

die lateinamerikanischen Justizsysteme bei solchen Kämpfen nicht außen vorblieben, sondern Teil der

Konflikte sind (Llanos & Tibi Weber 2013).
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Forschungsfelder der Arbeit

Zunächst einmal ist es von Vorteil, das Bildungsklagen nicht als Praxis der Be-

seitigung sozialer Ungleichheiten zu verstehen. Denn in Kolumbien ist trotz der

vielen Bildungsklagen ein Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bil-

dungschancen empirisch belegt (Cuenca Hernández 2021; Gomez Campo 2015).

Studierende und Auszubildendemachten 2017 einen Anteil von 40,4% der sozio-

ökonomisch privilegiertesten Lernenden aus.Unter den am stärksten benachtei-

ligten Lernenden lag dieser bei nur 21,9%.6Zur dieser Gruppe gehört auch die Jor-

ges Tochter, für die der Taxifahrer vor Gericht zieht. Auch allgemein ist Kolumbi-

en sehr ungleich. Nach Daten derWeltbank fiel die Einkommensungleichheit im

Jahr 2019mit einemGini-Index von 51,3 selbst im lateinamerikanischenVergleich

hoch aus.Disparitäten existieren auch zwischen Stadt und Landundwerden teils

anekdotisch am Beispiel des Präsidenten Miguel Antonio Caro beschrieben, der

die zentral gelegene Sabana de Bogotá, die gerade einmal 0,2% der Landesfläche

ausmacht, zeitlebens nicht verlassen habe (García Villegas 2020: 155).

Diese thematische Schnittmenge zuRecht,Bildungund sozialerUngleichheit

macht die interdisziplinäre Rechtsforschung zum Ausgangspunkt für die vorlie-

gende Arbeit. Verstanden wird darunter der

»[…] ForschungskontextunterdessenSchirmForscherinnen,die sich ausunterschiedlichendis-

ziplinären Perspektiven mit dem Recht befassen, institutionell und begrifflich zusammenfin-

den.« (Rosenstock et al. 2019: 4)

Es werden nicht nur jeweils eigene Forschungsfelder angesprochen, sondernmit

der Soziologie, der Bildungs- und der Rechtswissenschaft auch eigenständige

Disziplinen. Ein Blick in die Forschungsliteratur zeigt den Perspektivwechsel

hin zu rechtlicher Transformation in Kontexten persistenter Ungleichheit. In

den 1950er Jahren war der Tenor des Verfassungsrechtlers Karl Loewenstein die

Hoffnung auf ›Entwicklung‹. Das meinte, dass eine gesellschaftliche Anpassung

an die Verfassungsnormen in Lateinamerika als erforderlich angesehen wurde

(Loewenstein 1951: 405).Weil diese Anpassung über Jahrzehnte ausblieb, befürch-

tete Marcelo Neves später, dass das lateinamerikanische Verfassungsrecht eine

Sammlung toter »Worthülsen« sei (Neves 1998: 98). Hier hat sich mittlerweile

der Kenntnisstand deutlich verändert. Größere Forschungsvorhaben zur Region

6 Diese Berechnungen erfolgten auf Basis der öffentlichen Daten des kolumbianischen ICFES-Instituts

und werden im zweiten Teil dieser Arbeit ausgeführt. Bildungsungleichheit ist in Lateinamerika allge-

mein belegt (Peters 2013: 335).



16 Einleitung

beobachten einen neuen bzw. transformativen Konstitutionalismus.7 Sie halten

fest, dass Rechtsmobilisierung die »schlafendenKlauseln« des Verfassungsrechts

aufweckt und diese selbst zum Treiber von transformativen Prozessen der »so-

zialpolitischen Realität« macht (Gargarella 2012a: 153; Nolte & Schilling-Vacaflor

2012a; von Bogdandy 2015: 9 f.). Dieser Wandel hin zum transformativen Kon-

stitutionalismus in Lateinamerika beruft sich auch auf die Rechtsmobilisierung

mit und die Rechtsprechung durch die Acción de Tutela.

Allerdings wird zum transformativen Konstitutionalismus ebenso kontrovers

diskutiert,obRechtüberhauptmit Transformationzusammenhängt (CoddouMc

Manus 2022). Unklar ist diesbezüglich, was genau Transformation auszeichnet,

wo sie beginnt und endet. Karl Polanyi nutzte den Begriff in The Great Transfor-

mation bereits 1944. Ihm ging es nicht um weniger als die »Rekonstruktion der

nationalen und internationalen sozialen Ordnung« während der zweiWeltkriege

im 20. Jahrhundert (Streeck 2000: 359). Im Kalten Krieg ergänzten Transforma-

tionen des Rechts (Rechtsreformen) die US-amerikanische Containment-Strate-

gie gegen revolutionäre Entwicklungen. Sie unterstützten die lateinamerikani-

schen Militärdiktaturen (Dezalay & Garth 2002). Aber erst mit dem Fall des Ei-

sernenVorhangs erobertedie ForschungzurSystemtransformation endgültigdie

vergleichende Politikwissenschaft (Merkel 2010). Auchwegen desweitgehend ge-

scheiterten Arabischen Frühlings stellt sich die Frage nach der Transformation

politischer Systeme und ganzer Gesellschaften.

Wegen dieser gesellschaftlichenDynamikenmit offenemAusgang überrascht

es nicht, wenn die »explosionsartig gestiegene Verwendung« des Transformati-

onsbegriffs hinterfragt wird (Heyen & Brohmann 2017: 70). Angesichts der gro-

ßen Transformationen könnte außerdem vermutet werden, dass kaum Grund für

Forschungen zum Taxifahrer Jorge bleibt. Dieser dritte Trugschluss beruht auf

der unterschätzten Bedeutung der empirischen Erforschung rechtlicher Gesell-

schaftsstrukturen, die niemals ohne Handlung, Subjekte und Verbindungen zur

gesellschaftlichen ›Mikroebene‹ erfolgen kann.

Spätestens seit dem FlorenceAccess-to-Justice-Project der 1970er Jahre ist die Ein-

sicht verbreitet, dass sich Recht nicht ohne die Akteur:innen von Rechtsmobili-

sierungen und deren Hürden bei der Rechtssuche verstehen lässt (Cappelletti &

Garth 1978: 187). Allerdings reicht das Beispiel von Jorges Auftritt im Schulsekre-

tariat aus, um zu erahnen, dass Rechtskenntnis nur die Spitze des Eisberges von

tiefergehender Veränderung durch das Recht ist (Fuchs 2019; Silbey 2005: 335).

Mit diesem Fundament der Rechtsforschung befasst sich die Arbeit zu Knowledge

7 Siehe bereits Hailbronner 2017 und von Bogdandy 2015. Es handelt sich um die Gruppe des MPI Hei-

delberg zu Ius Constitutionale Commune en América Latina, die an einem regionalen Ansatz über transfor-

mativen Konstitutionalismus arbeitet, den die vorliegende Arbeit kritisch würdigt.
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and Opinion about Law (KOL) sowie zu Legal Consciousness bereits seit Jahrzehnten

(Röhl 1987: 288 ff.). Belegt ist ebenso, dass Rechtsmobilisierung bestimmte Typen

vonKläger:innen formt (Galanter 1974;Müller 2021: 451). Sie ist sinnstiftende Pra-

xis für soziale Rechte (W. K. Taylor 2023: 182) oder allgemeiner für die rechtliche

Vergesellschaftung von Akteur:innen (Kretschmann 2016: 132).

Theoretischer Zugang zumKlagen in Kolumbien

Das zeigt bereits, dass Forschung ihrenNutzen erhöht,wenn sie neben der empi-

rischen Forschungslücke zugleich eine theoretische Forschungslücke adressiert,

wie es die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit beabsichtigt. Das konkrete

Forschungsinteresse am Klagen wird im weiteren Verlauf in dieser Arbeit unter

Rückgriff auf die soziologische Theorie von Pierre Bourdieu begründet werden.

Bourdieus Theorie wurde hauptsächlich in Frankreich und Algerien entwickelt.

Dennochwurden seineÜberlegungen zumRecht bereits auf die lateinamerikani-

schen Gesellschaften übertragen (Borrillo 1995; Figari-Layús 2018: 30; García Vil-

legas 2004a) und an Kritiken über Schwächen beim Transformationsbegriff und

dieRolle vonLai:innen imRechtweiterentwickelt (GarcíaVillegas 2004a: 70; Kret-

schmann 2016: 110).

Der an Bourdieu orientierte Ansatz ist auch dahingehend vorteilhaft, dass er

die Überwindung von sozialer Ungleichheit durch das Recht nicht voraussetzt.

Das Recht wird nicht vorrangig als sanktionsbewehrte Regulierung aufgefasst

(Blankenburg 1995: 39), sondern als Ergebnis einer sinnhaften Konstruktion und

Darstellungspraxis von Konflikten.

Die mit Bourdieus Ansatz begründete Untersuchung legt damit den Schwer-

punkt darauf, wie Kläger:innen nicht nur ihr Handeln, sondern auch ihr Denken

und ihr Wahrnehmen ändern, wenn sie in der Auseinandersetzung mit dem

Recht Sinn über Konflikte bzw. juristische Konfliktdarstellungen hervorbrin-

gen. Ihrerseits werden diese rechtlichen Konfliktdarstellungen somit nicht als

Struktur, sondern als Produkt einer Praxis betrachtet, die von sozialstrukturellen

Positionen abhängt, d.h. vom kulturellen, sozialen und auch ökonomischen

Kapital ihrer Akteur:innen. Zusätzlich werden solche rechtlichen Konfliktkon-

struktionen häufig in Zusammenhang mit sozialen Positionen gebracht, die

eigentlich im Rechtsfeld professioneller Akteur:innen vermutet werden und

insofern als Reproduktion einer ungleichen Sozialstruktur anzusehen sind

(Bourdieu 2019a, 2019b). Deshalb lässt sich über eine Verbindung von Struktur-

und Handlungsebene sprechen, die der analytischen Rezeption von Bourdieus

Habitusbegriff entspricht, welcher nicht als »etwas real Existierendes« zu ver-

stehen ist (Barlösius 2004: 120), sondern auf analytischer Ebene die abgestimmt
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justierte Praxis von Akteuren nichtdeterministisch untersucht (Bourdieu 2015a:

109).

Wird rechtliche Transformation somit als eine Frage des Habitus behandelt,

so erscheint sie aus theoretischer Sicht als unwahrscheinlich. Der Grund dafür

ist, dass die Praxis der rechtlichen Konfliktdarstellung eine Veränderung der Ka-

pitalstruktur oder der rechtlichen Ausgangsbedingungen voraussetzen würde,

was angesichts der persistenten Ungleichheiten allerdings selten der Fall sein

dürfte.

Auch gegenüber dieser Annahme verweist das in dieser Arbeit ausgeführte

Beispiel von Jorge und weiteren Tutela-Kläger:innen nicht nur auf eine empiri-

sche Forschungslücke zum Klagen mit dieser Beschwerde für Grundrechte. Die

Beobachtung von vielfältigen Veränderungen im Handeln der Kläger:innen, die

mit dem Recht zu tun haben, stellt ebenso die theoretische Begründung über die

Unwahrscheinlichkeit rechtlicher Transformation in Frage. Darum wird hier die

Forschungsfrage nach rechtlicher Transformation aufgeworfen und anhand von

rechtlich veränderten Praktiken bei Tutela-Kläger:innen untersucht. Dabei ver-

sucht die Arbeit, diese juristisch veränderten Praktiken dahingehend anzuerken-

nen, dass sie sich offenbar nicht hinreichend als einfache (Re)Produktion unglei-

cher Strukturen erklären lassen, und sie damit für die Diskussion in der interdis-

ziplinärenRechtsforschung aufzuarbeiten,die sichmit demZusammenhang von

Recht und Transformation bzw. rechtlicher Transformation beschäftigt.

Mit der vorliegenden Arbeit wird beabsichtigt, den Kenntnisstand der in-

terdisziplinären Rechtsforschung über rechtliche Transformation anhand des

Bildungsklagens in Kolumbien zu erweitern. Bislang gibt es kaum Daten über

das Tutela-Klagen imBildungsbereich, die es erlaubenwürden, die ebenfalls ver-

streuten Anhaltspunkte für theoretische Zugänge zu rechtlicher Transformation

imKontext anhaltender Ungleichheit zu bewerten.8Der konkrete Beispielfall des

Bildungsklagens eignet sich, weil der Kontext der evident ungleichen Bildung

mit bisher kaum untersuchten rechtlichen Praktiken rund um die Beschwerde

für Grundrechte, die Tutela, einhergeht. Damit besteht die Möglichkeit, auch

eine theoretisch relevante Forschungslücke über rechtliche Transformationunter

Bedingungen sozialer Ungleichheit zu adressieren. Somit zielt die Fragestellung

nicht auf eine Untersuchung der Tutela an sich ab, sondern – dem theoretischen

Interesse folgend – auf rechtliche Veränderungen des Handelns, des Denkens

und desWahrnehmens unter Tutela-Kläger:innen.

8 Ein Grund dafür könnte sein, dass sich Forschungsthemen beispielsweise mit Regulierung und Gover-

nance (Bora 2023a: 21 ff.), rechtlicher Kodierung und Ökonomie (Pistor 2019) oder auchmit Kriminolo-

gie und Transitional Justice (Ambos & Peters 2022) befasst haben.
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Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Ich habe jedem Teil, Abschnitt und Kapitel

die Kernaussagen vorangestellt, die imVerlauf begründet und argumentativ her-

geleitet werden. Ebenso habe ich, womöglich, Übersetzungen ins Deutsche vor-

gezogen, was jedoch bisweilen nicht alle Details des Spanischen abdecken kann.

Vereinzelt sind die spanischen Originale zu finden, weshalb am Ende der Arbeit

ein Register mit den spanischen Begriffen und Institutionen eingerichtet wurde,

die für die vorliegende Forschung relevant sind. Ich beziehe mich auf die Verfas-

sung Kolumbiens von 1991 (VK), Kolumbiens Gesetz für höhere Bildung L30/1992

(HBG) und das Allgemeine Bildungsgesetz (ABG) L115/1994.Weitere Gesetze, De-

krete und ausgewählte Tutela-Urteile des Verfassungsgerichts sind am Ende des

Literatur- und Quellenverzeichnisses dieser Arbeit aufgelistet.

Im zweiten Teil der Arbeit kommt es zur kritischen Auseinandersetzung mit

Rechtsgarantien und der Transformation verstetigter Konflikte im Bildungsbe-

reich Kolumbiens. Hier wird die Fragestellung nach rechtlicher Transformation

begründet. Zu diesem Zweck frage ich in einem ersten Abschnitt nach dem

Angebot, das unterschiedliche Theorien und Disziplinen zur Untersuchung von

Recht und Transformation unterbreiten. Danach gehe ich auf die Kenntnisse

über die kolumbianische Gesellschaft ein, um diese Wahl zu begründen. Die

theoretischen und die empirischen Vorarbeiten machen es mir im dritten Ab-

schnitt möglich, eine Reihe von Forschungsfragen zu formulieren, von denen

sich Rückschlüsse über rechtliche Transformation im Kontext persistenter Un-

gleichheit erwarten lassen. Diesbezüglich wird mit der bereits angesprochenen

Verbindung von Bourdieus soziologischem Rechtsdenken und seiner Habitus-

theorie die Annahme erläutert, dass rechtliche Praktiken der Nutzer:innen der

Bildungs-Tutela Auskunft über rechtliche Transformationen geben können. Zu

diesen Annahmen gehört ebenso, dass solche Hervorbringungen von juristisch

verändertem Handeln, Denken und Wahrnehmen mit den sozialen Positio-

nen der Kläger:innen korrespondieren und dass sie Ungleichheitskonflikte im

Bildungsbereich rechtlich darstellen.

Im darauffolgenden dritten Teil der Arbeit werden die methodologischen

Grundlagen zur Frage behandelt, inwieweit die überwiegend theoretisch be-

gründeten Überlegungen des vorherigen Teils hinsichtlich empirischer Daten

überzeugen können. Dabei fällt auf, dass nur wenig gesichertes Wissen über

die Tutela-Kläger:innen selbst vorliegt (W. K. Taylor 2018, 2023). Schließlich

mangelt es bisher auch an Forschungsansätzen, um rechtliche Transformation

im Kontext persistenter Ungleichheit zu untersuchen. Aus empirischer Sicht ist

ungeklärt, ob und/oder inwiefern rechtliche Praxisveränderungen im Denken,

Wahrnehmen und ggf. Handeln der Kläger:innen empirisch nachgewiesen wer-
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den können. Zu diesem Zweck basiert die vorliegende Arbeit auf den Auskünften

von 28 Tutela-Kläger:innen, die in Leitfadeninterviews über ihre Klagen berich-

tet haben. Die Interviews wurden im Jahr 2021 durchgeführt. Es handelt sich

hauptsächlich um Schüler:innen, Studierende und Eltern. In drei Abschnitten

lege ich die Hintergründe zur Nutzung qualitativer Interviewdaten, den Zugang

zu den Kläger:innen sowie die mit Prinzipien der Grounded Theory begründete

Datenauswertung ausführlich dar. Auch eine Beschreibung des empirischen

Forschungsprozesses befindet sich in diesem Teil. Methodologisch stellt sich die

Frage, ob Erklärungen mit empirischer Grundlage (d.h. datenbasiert) verfügbar

gemacht werden können, die mit den theoretischen Annahmen aus dem zweiten

Teil der Arbeit kompatibel sind oder ggf. Unterschiede aufweisen. Ich treffe

die empirisch begründeten Aussagen über die Theorie zum Zusammenhang

zwischen Recht und Transformation also nicht auf Basis eines Hypothesentests,

sondern anhand von Passungen oder Differenzen zu datenbasiert erarbeiteten

Erklärungsansätzen.

Diesbezüglich enthält der vierte Teil der Arbeit die Gründe dafür, mit denen

ich den verbindenden Ansatz von Bourdieus Rechtsdenken und seiner Ha-

bitustheorie als noch unvollständigen, aber erklärungsfähigen Ansatz in die

interdisziplinäre Debatte über rechtliche Transformation einbringen möchte.

Ich kann damit der Arbeit von Andrea Kretschmann (2016) folgen, mich jedoch

ebenfalls auf den Rechtsbegriff von Mauricio García Villegas (2014) berufen. Die

Grundlage dafür sind die aus den Interviewdaten erarbeiteten Erklärungsansät-

ze über das Tutela-Klagen. Eingerahmt werden sie von vier Bildungsproblemen:

der schulischenAufnahmeverweigerung (4.1), der Verlängerungender Lerndauer

in Schulen, Ausbildungsstätten und im Studium (4.2), der Studienfinanzierung

(4.3) und dem Verlust von Schul-, Ausbildungs- und Studienplätzen (4.4).

Die Passfähigkeit zwischen den datenbasiert erarbeiteten Erklärungsansät-

zen und den theoretischen Vorannahmen zeigt sich, insofern sich rechtliche

Veränderungen im Handeln, im Denken und im Wahrnehmen der Tutela-

Kläger:innen als Opus operatum sozialräumlicher Positionen erweisen. Dabei

dokumentiert diese Arbeit bei einer Gruppe von privilegierteren Kläger:innen

unterschiedliche und wiederkehrende Praxisveränderungen mit rechtlichem

Hintergrund. Sie wurden aus den Interviews herausgearbeitet und werden hier

als juristisch vielseitige Veränderungen bezeichnet. Es zeigt sich, dass sie eine

langfristige Gewöhnung an rechtliches Handeln, Denken und Wahrnehmen

befördern.

Diese Kläger:innen stehen einer Gruppe gegenüber, bei der eine geringe-

re Bandbreite und Häufigkeit von rechtlich veränderten Praktiken festgestellt

wurde. Aus diesem Grund wird bei dieser zweiten Gruppe von punktuell juris-

tischen Praktiken zu sprechen sein, die nicht deren Habitus durchdringen und
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vornehmlich bei sozial benachteiligten Kläger:innen zu finden sind. Hier findet

keine rechtliche Inkorporation statt.

Einmal mehr wird auf den Taxifahrer Jorge zurückzukommen sein. Gemein-

sammitweiterenKläger:innen ausKolumbiensUnter- und untererMittelschicht

zeigt er, dass eine rechtlich veränderte Praxis ebenfalls alsModus Operandi zu be-

rücksichtigen ist, der die Zugehörigkeit zum sozial privilegierten Feld der juristi-

schenAkteur:innenandeutenkann.Somit lege ich amEndediesesTeils derArbeit

einen Befund dar, den ich als die positionelle Symbolik rechtlicher Praxis bezeichne.

Er trägt einerseits zur Erklärung der Ungleichheitsdynamiken in der kolumbia-

nischen Gesellschaft bei. Andererseits rechtfertigt er theoretische Anpassungen

im Sinne einer erweiterten Analysedimension, diemir für die Ergänzung der be-

grifflichen Instrumente zukünftiger Forschung begründet erscheint und in der

Diskussion über rechtliche Transformationmehr Klarheit schaffen kann.

Auf dieser Grundlage schließt der letzte Teil dieser Arbeit mit einer Coda ab.

Zusammengefasst wird hierbei Teil zwei zur Fragestellung, welche Forschungs-

möglichkeiten zu Zusammenhängen rechtlicher Transformation bestehen, und

zur diesbezüglichen Eignung der Forschung zu Tutela-Kläger:innen. Teil drei

über den methodologischen Ansatz der Passfähigkeit zwischen Erklärungen

auf Basis qualitativer Interviewdaten mit Tutela-Kläger:innen und der theo-

retischen Verbindung zu Bourdieus soziologischem Rechtsdenken und seiner

Habitustheorie wird hier ebenso resümiert wie die zentrale Erkenntnis aus Teil

vier, dass die rechtliche Praxis der weniger privilegierten Gesellschaftsmitglieder

Ungleichheitskonflikte nicht auflöst, sondern dass rechtliche Transformation

einer positionellen Symbolik bedarf.





2. Rechtsgarantien und die Transformation
verstetigter Konflikte im Bildungsbereich

»Wenn eine Person eine Acción de Tutela nutzt, dann wächst in ihr eine

neue Sicht auf dieWelt und ihre Probleme. […]Wennmit einer Tutela die

Verfassung erkundet wird, dann ist das auch Bildung. Die Tutela ist

politische Bildung.«

(Sequeda &González 1994: 190)

Schon 1994 zeigtenMario Sequeda undMercedes González der kolumbianischen

Bildungsforschung: Klagen hinterlässt Spuren. Sie waren überzeugt, dass sich

verändert,wer sein Recht auf Bildungmobilisiert. Schüler:innen, ihre Eltern und

auch Studierende gewinnen einen neuen Standpunkt, wenn sie vor Gericht für

Bildung klagen. 30 Jahre undweit über 85.000 Bildungsklagen später stellen sich

auch gegenwärtig dieselben Fragen:9Welcher Blickwinkel oder Standpunkt än-

dert sich beim Bildungsklagen, wenn das Recht auf Bildung eingefordert wird?

Wie läuft diese Änderung ab und wodurch ist sie bedingt? Und: Was sind Folgen

dieser rechtlich veränderten Sicht?

Aus rechts- und auch sozialwissenschaftlicher Sicht tut sich an dieser Stelle

ein erweiterter Forschungszusammenhang auf. Es geht um rechtliche Ver-

änderung, um rechtliche Wirkung. Diesbezüglich fragt diese Arbeit, wie sich

rechtliche Transformation anhand des Bildungsklagens in Kolumbien untersu-

chen lässt. Hierfür bedarf es einer ausführlichen Klärung, was unter dem Begriff

rechtlicher Transformation verstanden werden soll. Es reicht nicht aus, mit ihm

nur die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Recht und Transformation

zusammenzufassen. Konkretmuss erläutert werden,wie sich passende Zugänge

erarbeiten lassen. Zum anderen muss auch fundiert werden, warum Zusam-

menhänge von Recht und Transformation am Beispiel der kolumbianischen

Grundrechtsbeschwerde »Acción de Tutela« im Bildungsbereich untersucht wer-

den sollten. Wie bereits beschrieben, besteht die Forschungslücke nicht nur im

niedrigen Kenntnisstand über das Tutela-Klagen, sondern auch in der fehlenden

Erprobung von theoretischen Zugängen zu rechtlicher Transformation.

9 Diese Zahlen sind nur für den Zeitraum von 2003 bis 2019 verfügbar. Siehe hierzu näher das Kapitel

2.2.4.
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Zu diesem Zweck dient der Abschnitt 2.1 der Rekonstruktion von theoreti-

schen Annahmen zu rechtlicher Transformation. Aufgrund der thematischen

Reichweite in der interdisziplinären Rechtsforschung kann ich keine Vollstän-

digkeit beanspruchen. Wie schon angesprochen wurde, ist die Wirkung von

Verfassungsnormen kontrovers zu diskutieren. Die Spannweite reicht von toten

»Worthülsen« über »schlafende Klauseln« bis zu transformativen Verfassungen

(Bogdandy et al. 2017; Gargarella 2012a: 153; Neves 1998: 98). Im Verlauf dieses

Teils der Arbeit werde ich jedoch argumentieren, dass es zur Untersuchung von

rechtlicher Transformation unerlässlich ist, die sozialen Ungleichheiten stär-

ker in den Blick zu nehmen, die auch Strukturmerkmal lateinamerikanischer

Gesellschaften sind (Peters 2020: 199).

Um an dieser Schnittstelle anzuknüpfen,werde ich einen sozialwissenschaft-

lichenZugang zuRecht undTransformation rekonstruieren.Dafür arbeite ich im

Verlauf dieses Abschnitts an einer Verbindung von Pierre Bourdieus Rechtsden-

ken mit seiner Habitustheorie,10 die eine Alternative zum irreführenden Dualis-

mus von Struktur oder Handlung anbietet. Zentrale Kritiken an diesem Ansatz

werde ich ebenso imweiteren Verlauf integrieren.11Damit wird die Annahme be-

gründet, dass die Untersuchung von rechtlicher Transformation an den (ggf. ver-

zerrten) Sinn- undRechtskonstruktionenderAkteur:innen einerGesellschaft an-

setzenmuss, also an Darstellungen. Ihr transformativer Charakter ist eine Frage

zugrunde liegender, sozial strukturierter und strukturierender Praktiken.

Ebenso sind in diesemTeil der Arbeit die Befunde aus demKenntnisstand zur

kolumbianischen Gesellschaft darzulegen, die für die Wahl genau dieses Phäno-

mens des Klagens sprechen. Dafür stelle ich im Abschnitt 2.2 Befunde zusam-

men,die fürdieUntersuchungvonrechtlicherTransformationamkonkretenBei-

spiel des Bildungsklagens in Kolumbien sprechen. Mein Argument entfalte ich

in der Komplexität, die das Klagen für Forschungen zu rechtlicher Transforma-

tion eröffnet. So umfasst das konkrete Szenario nicht nur die soziale Ungleich-

10 Der Habitusbegriff ist am Beispiel des Körpers prominent geworden. Mittlerweile wird er jedoch als

analytische Kategorie zur Untersuchung der Reproduktion sozialer Ungleichheit verwendet. Er zeigt,

wie soziale Strukturen und Praxis im Handeln, im Denken und im Wahrnehmen verbunden sind. In-

sofern ist der Habitus ein analytisches Werkzeug (Barlösius 2004: 120). Die Begründung dieses spe-

zifischen Ansatzes und ihre Referenzen in der Fachdiskussion lege ich im Kapitel 2.1.3 gesondert dar,

ebenso wie spezifische Bezüge zur Forschung in Lateinamerika. Die Verbindung von Bourdieus Habi-

tustheorie und seinem Rechtsdenken kann auf Vorarbeiten verweisen. Den Nachweis erbringt Andrea

Kretschmann mit ihrem Plädoyer für eine Rechtssoziologie, die explizit auch Lai:innen mit einbezieht

(2016,2019a,2019b).Grundsätzlichmacht sie deutlich,dassVergesellschaftungsprozessedesRechts auf

den Habitus angewiesen sind (Kretschmann 2016: 117).

11 DieseKritikenumfassenzumeinendieFigurder Lai:innen,die imRechtsfeldungeklärt ist unddieRolle

der Transformation, die in Bourideus Rechtsdenken nicht ausreichend ausgeführt ist (García Villegas

2004b; Kretschmann 2016).
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heit der kolumbianischen Gesellschaft, ihr Bildungsrecht und das Klagenmit der

besonders niedrigschwelligen Grundrechtsbeschwerde Acción de Tutela (Brewer-

Carías 2017: 172). Zusätzlich schließt es auch die empirischen Befunde zur gleich-

zeitigen persistenten Ungleichheit im Bildungsbereich ein, die auch ausgeführt

werden.Das Bildungsklagen in Kolumbienmeint, dass in einem hochungleichen

Bildungssystem Bildungsrechte mobilisiert werden, wobei noch nicht erforscht

wurde, welche Implikationen das für den Begriff rechtlicher Transformation be-

deutenmuss.

Zusammengenommen wird in diesem Teil der Arbeit zunächst aus theoreti-

scher Perspektive die Annahme begründet, dass speziell die Tutela-Kläger:innen

und die Praktiken ihres Bildungsklagens ins Blickfeld genommen werden soll-

ten.12 Insbesondere lassen sich juristisch veränderte Praktiken der Hervorbrin-

gung vonKonfliktdarstellungen untersuchen, vonwelchen anzunehmen ist, dass

siemit ungleichenPositionen in der kolumbianischenGesellschaft korrespondie-

ren. Dazu fasst der Abschnitt 2.3 die zentralen Fragestellungen und Annahmen

dieser Arbeit zusammenund grenzt einenBedarf an empirischer Forschung über

rechtliche Transformation am Beispiel des Bildungsklagens ab. Kurzum, diese

Arbeit muss sich auf die Suche nach den Spuren begeben, die das Recht im Den-

ken,Wahrnehmen undHandeln der Kläger:innen hinterlässt. In denWorten von

Sequeda und González (1994: 190) geht es der vorliegenden Forschung über das

Bildungsklagen darum, ihre »Sicht auf die Welt und ihre Probleme« zu untersu-

chen.

2.1. Zugänge zu rechtlicher Transformation

Rechtliche Transformationmuss als besonderer Fall rechtlicher Veränderung von

einer sozialwissenschaftlichen Warte aus untersucht werden. Das Recht selbst

begründet die vorliegende Arbeit als eine juristische und ggf. verzerrte Darstel-

lung von Konflikten, die aus einem Konstruktionsprozess von Sinn hervorgeht.

DamitwirdRecht, entgegen der rechtssoziologischenTradition vonTheodorGei-

ger, in erster Linie nicht als sanktionsbewährte Kontrollinstanz aufgefasst (Gei-

ger 1987: 104). Anstelle dessen ist Recht derjenige Sinn, der gesellschaftlich ein-

gebettete Konflikte mit juristischen Eigenschaften abbildet. Diese Definition hat

den Vorteil, die begriffliche Abhängigkeit von der Durchsetzung von Sanktionen,

bzw. der »Sekundärnorm« (Blankenburg 1995: 39), zu reduzieren. Somit wird die

12 Mit den rechtlichen Praktiken von Lai:innen beschäftigt sich das Kapitel 2.1.3 theoretisch. Methodolo-

gische Ausführungen zur Auswahl der Tutela-Kläger:innen finden sich im Abschnitt 3.1.
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Kontextsensibilität gestärkt undeswerdenweniger institutionelleVoraussetzun-

gengetroffen.Dahingegenwirdherausgearbeitet,dassRecht einMonopol aufdie

allgemein akzeptierte Bestimmung vonKonflikten symbolisiert.DiesesMonopol

kann beim Staat oder ggf. auch anderen Entitäten liegen. Diese konstruktivis-

tische Perspektive auf das Recht kommt notwendigen Begriffserweiterungen in

Ansätzen der interdisziplinären Rechtsforschung nach.

Zunächst ist aber zu wiederholen, dass sich vielfältige Verwendungen des

Transformationsbegriffs finden (Heyen & Brohmann 2017: 70; Werle & Vorm-

baum 2018: 12). Besondere Popularität erhielt der Begriff nicht allein durch die

Forschung zu den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gesellschaftstrans-

formationen in Ost- und Mitteleuropa nach dem Ende des Warschauer Paktes

(Kirchner & Ehmke 2015: 454 f.). Ebenso beschäftigt sich die Transformations-

forschung auf global vergleichender Ebene mit den Demokratisierungswellen

des 20. Jahrhunderts (Merkel 2010). Klar ist, dass mit solchen gesellschaftlichen

Transformationsprozessen beinahe immer auch Wandlungen der Rechtsord-

nung und Rechtsdurchsetzung verbunden sind. Es werden auch die Folgen

solcher rechtlichen Transformationen erforscht, also Zusammenhänge von

Recht und Transformation.13 Allerdings beinhalten vorhandene Forschungen der

Rechts- und Sozialwissenschaften häufig keinen expliziten Begriff von recht-

licher Transformation. Daher geht es hier um eine Rekonstruktion möglicher

Ansätze, was jedoch einige begriffliche Ungenauigkeiten und Unbestimmtheiten

in Kauf nimmt.

Die übergeordnete Absicht in diesem ersten Abschnitt ist es zu zeigen, dass

die Untersuchung rechtlicher Transformation notwendigerweise soziale Un-

gleichheiten in den Blick nehmen muss. Um dies auch theoretisch zu fundieren,

werde ich hier begründen, warum die Erforschung von rechtlicher Transforma-

tion auf die sinnhaften Konstruktionen von rechtlichen Konfliktdarstellungen

durch Akteur:innen einer Gesellschaft abstellen sollte, wofür nicht nur eine ana-

lytische Nutzung von Pierre BourdieusHabitusbegriff zentral ist,14 sondern auch

die Verbindungmit seinem Rechtsdenken. Bourdieu hat keine umfassende Sicht

auf das Recht ausgearbeitet (García Villegas 2004a: 58; Kretschmann 2019c). Sein

Rechtsdenken geht über strukturalistische Annahmen hinaus, ohne das Recht

dabei auf einen von sozialen Strukturen losgelösten Handlungszusammenhang

zu reduzieren (Kretschmann 2016: 97 f.). Auf dieser Grundlage lässt sich auch die

Unwahrscheinlichkeit von transformativen Veränderungen unter dem Gesichts-

punkt sozialer Ungleichheiten postulieren. Anstelle dessen ist mit Bourdieu der

13 So sprach beispielsweise Václav Havel über das kollektive Bewusstsein der (post)tschechoslowakischen

Bevölkerung aufgrund der Bürokratisierung (Silbey 2005: 326).

14 Siehe hierzu Fußnote Nr. 10.
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Beitrag der Hervorbringungspraxis von juristischen Konfliktdarstellungen zur

Reproduktion sozialer Ungleichheit anzunehmen.

Zur Begründung dieser Überlegungen, enthält das folgende Kapitel (2.1.1)

eine Auseinandersetzung mit rechts- und sozialwissenschaftlichen Zugängen,

die für einen Begriff von rechtlicher Transformation nützlich sein können.15 An

unterschiedlichen und ambivalenten Ansätzen zeige ich hier den Aspekt der

gesellschaftlichen Strukturierung von Recht. Im Kapitel 2.1.2 schließt eine Aus-

einandersetzungmit demKonfliktbegriff an. Ich führe aus, inwiefern die Analyse

des sozialen Kontexts, auf den rechtliche Veränderung abstellt, von einem analy-

tischenBegriff derUngleichheitskonflikte profitiert.Dabei interessiert einerseits

die Strukturierung der umstrittenen Konfliktgegenstände (Kapitalformen), die

Art undWeise der Konfliktaustragung und ihre Ausgangsbedingungen. Anderer-

seits interessiert, inwiefern der Einsatz, Gewinn und Verlust von umkämpften

Kapitalsorten ungleiche Chancen für die Besetzung von sozialen Positionen

bedeutet und somit strukturierend wirkt. Dies einmal vorausgesetzt, erläute-

re ich im Kapitel 2.1.3 die bereits angesprochene Herangehensweise and den

Rechtsbegriff und vertiefe den Nutzen einer Auseinandersetzung mit Bourdieus

Rechtsdenken. Dieses erfährt gegenwärtig mehr Aufmerksamkeit, weil es über

strukturalistische Annahmen hinausgeht und das Recht gleichermaßen nicht

ausschließlich als losgelösten Handlungszusammenhang konzipiert, sondern

auch den gesellschaftlichen Strukturierungsbeitrag des Rechts herausarbei-

ten lässt (Kretschmann 2016). Die strukturierende Wirkung von Recht ist ein

zweites und maßgebliches Kriterium für die Untersuchung von rechtlicher

Transformation. Ich wähle Pierre Bourdieus Ansatz, da er die gesellschaftliche

Strukturierung durch das Recht sichtbar macht und gleichzeitig hilfreich ist,

um das Recht als eine sinnhafte Darstellung oder Abbildung gesellschaftlicher

Konflikte zu verstehen. Anschließend erläutert das Kapitel 2.1.4 die Verbindung

von Bourdieus Rechtsdenken und seiner Habitustheorie genauer. Das Hervor-

bringen von rechtlichen Darstellungen lässt sich somit als Praxis postulieren, die

einerseits aus ungleichen sozialen Positionen als Opus operatum strukturiert ist

und andererseits einenModus Operandi situativer Sinnkonstruktionen einräumt.

Damit wird die Annahme sozialwissenschaftlicher Zusammenhänge von rechtli-

15 Siehe zur interdisziplinären Rechtsforschung die Arbeit von Boulanger et al. (2019). Die Rechtssozio-

logie erforscht das Verhältnis von Gesellschaft und Recht. Ins Blickfeld geraten die Zusammenhänge

zwischen juristischen und sozialen Bezügen,wobei eine Besonderheit auffällt: Die Rechtssoziologie ist

in den Rechtswissenschaften und der Soziologie beheimatet. Aus diesemGrund handelt es sich bei der

Rechtssoziologie um eine der besonderen »Bindestrichsoziologien«. Die soziologische Untersuchung

des gesellschaftlichen Teilbereichs Rechtmuss immer auch zur Kenntnis nehmen, dass Recht über eine

eigeneWissenschaft verfügt. Soziologie fischt mitunter in fremden Gewässern, wenn sie sich mit dem

Forschungsgegenstand der Rechtswissenschaften beschäftigt.
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cher Transformation theoretisch begründbar, wobei der konkrete Vorteil dieses

Ansatzes in einer gesellschaftstheoretisch informierten Verbindung von Hand-

lung und Struktur liegt. Mit dieser vorrangig theoretischen Begründung fasst

das letzte Kapitel (2.1.5) zusammen, dass sich die transformative Eigenschaft

solcher Hervorbringungen daran festmacht, ob die ihnen zugrunde liegenden

Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungspraktiken sich als sozial strukturiert

und ebenso strukturierende Verstetigung sozialer Ungleichheit erweisen – oder

nicht.

2.1.1. AmbivalenteTheorien und Zugänge

Die theoretische Ausgangslage zu rechtlicher Transformation ist ambivalent.

Umstritten ist bereits, ob Recht überhaupt gesellschaftlich transformativ wirkt.

Eine Gruppe von Ansätzen lehnt dies ab und beruft sich auf die »sozialwissen-

schaftliche Entzauberung des Rechts« (Habermas 1998: 62 ff.). Diese Rechtskritik

bewegt sich im Fahrwasser der politischen Moderne Europas. Bereits im 18.

Jahrhundert hatteMontesquieu in derGeist derGesetzeZweifel daran geäußert, ob

sich Gesellschaften per Dekret wandeln lassen (Montesquieu 1967: 61–63 [1748]).16

Dementsprechendgilt Recht dieserGruppebisweilen als »anonymherrschen-

des System« (Habermas 1998: 64 f). Sie bilanzieren nur einen eingeschränkten

oder mithin gar keinen Beitrag des Rechts für gesellschaftlichen Wandel und

kommen zu einer eher kritischen Beurteilung der juristischenMöglichkeiten für

soziale Transformation.WährendHabermas hierzu besonders die Rechtsvorstel-

lungen der marxistischen Tradition zählt, führe ich weiter unten Anhaltspunkte

für eine Skepsis gegenüber rechtlicher Transformation auch in nichtmaterialis-

tischen Ansätzen aus.

Die Ambivalenz zeigt sich in der widersprüchlichen Gegenperspektive,

die durchaus ein gesellschaftliches Transformationspotenzial anerkennt. Eine

zweite Gruppe von rechtssoziologischen Ansätzen analysiert das Recht als trans-

formatives Mittel zum Zwecke des gesellschaftlichen Wandels. Sie verstehen

Recht als ein »Freiheit ermöglichendes Ensemble« (Habermas 1998: 64 f), rechtli-

che Transformation ist ihnen ein Gemeinplatz (von Bogdandy 2022: 135). Diesen

Ansätzen ist Recht eine transformative Option,weil auch exkludierte undmargi-

nalisierte Bevölkerungsgruppen mit dem Recht Handlungs- und Machtchancen

in ungleichen Gesellschaften verwirklichen können.Diese Ansätze betonen, dass

Recht auch trotz Machtasymmetrien wirken kann.

16 Basis hierfür war ein antiquiertes Naturverständnis (Jonas 1968: 21 f.).
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Durch eine kritischeWürdigung dieser bisweilen ambivalenten Ansätze zeigt

sich die analytische Vielschichtigkeit sowohl derjenigen Ansätze, die rechtliche

Transformation abstreiten, als auch derjenigen, die zu einer anerkennendenEin-

schätzung kommen. Beachtet werden muss auch, dass einige der Ansätze nicht

zweifelsfrei und gegebenenfalls nur teilweise in eine der beiden Gruppen einge-

ordnet werden können. Ausgangspunkt sind hier Ansätze der interdisziplinären

Rechtsforschung, Rechtstheorie, Rechtssoziologie und der Socio-Legal Studies, die

das Recht sowohl für die soziologische als auch rechtswissenschaftlicheTheorie-

bildung untersuchen. Anstelle einer vollständigen Sichtung handelt es sich um

einen Ordnungsversuch, der an der einen oder anderen Stelle auch anders aus-

fallen könnte.Wichtig erscheintmir insgesamt der Klärungsbedarf in den Ansät-

zen beider Gruppen hinsichtlich des gesellschaftlichen Strukturierungsbeitrags

des Rechts. Dieser Befund bekräftigt Forderungen nach einer gesellschaftstheo-

retisch informierten Rechtstheorie (Kretschmann 2019a: 14). Aus diesem Grund

wende ich mich anschließend stärker dem Bezugspunkt für das Wirken rechtli-

cher Transformation zu. Zentral wird dann die Frage nach einer den Dualismus

von Struktur und Handlung überwindenden Analyse sein.

2.1.1.1. Kritiken rechtlicher Transformation

Zunächst erscheint die Absicht einer theoretischen Konzeptualisierung von

rechtlicher Transformation ernüchternd. Unterschiedliche Forschungsbefunde

über das Recht führen zum Einwand, dass Recht nur einen eingeschränkten

oder mitunter gar keinen Beitrag für die Transformation sozialer Ungleichheit

leistet. Diesbezüglich sind nicht nur die Instrumentalismus- und Autonomie-

debatten in Betracht zu ziehen (Bourdieu 2019a), sondern auch die Erkenntnis

der gesellschaftlichen Limitationen von rechtlicher Transformation, die in en-

ger Verbindung mit den Socio-Legal Studies steht. Obwohl diese Beiträge große

Unterschiede zueinander aufweisen, zeigt sich durchaus ein Mehrwert für

einen Zugang zu rechtlicher Transformation. Er liegt in der Möglichkeit die

ökonomischen Bedingungen, die formalistischen Voraussetzungen und auch

ungleich verteilte Nutzungsmöglichkeiten des Rechts als Strukturbedingungen

zu analysieren.

Die instrumentelleWirkung des Rechts

Ansätze, die rechtlicher Transformation gegenüber kritisch eingestellt sind,

können sich auf das Postulat der instrumentellen Wirkung des Rechts berufen.

Es hinterfragt einen transformativen Zusammenhang zwischen Recht und so-

zialemWandel. Weil Pierre Bourdieu (2019a: 36) dem insbesondere marxistische
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Positionen zuordnet, wird zunächst die Abgrenzung von einem ebenfalls geläu-

figen Verständnis instrumenteller Rechtswirkung erforderlich, welches in der

US-amerikanischen Rechtsforschung als voluntaristischer Instrumentalismus

diskutiert wird (García Villegas 2014: 53 f.). Brian Z. Tamanaha verfolgt diese

Linie bis ins Denken von John Dewey und beurteilt sie kritisch, weil sie sich auf

den (Rechts)Zwang verengt (Tamanaha 2006: 64; Dewey 1916: 359). Ein weiterer

historischer Bezugspunkt für diesen Instrumentalismus des Rechts ist Rudolph

von Jhering (Tamanaha 2006: 61), welcher das Recht »[…] als eine staatliche

Zwangsnorm im Dienste eines gesellschaftlichen Zwecks [beschreibt, M.C.], die

[…] gesellschaftlichen Bedürfnissen folge.« (Wrase 2016: 237)

Der Zwang ist durchaus der gemeinsame Nenner dieser später zu disku-

tierenden Ansätze mit den marxistisch-materialistischen Positionen, die hier

besprochen werden (Bourdieu 2019a: 36). Grundsätzlich ist die verhaltene Be-

wertung der Möglichkeit rechtlicher Transformation bekannt, die auf Karl Marx’

Schriftenzurückgeht.SobemerkteStevenSpitzer (1983: 104) inden 1980er Jahren:

»Marx andEngels never identified law as amajor theoretical problem.«DasRecht

wird hier als Instrument aufgefasst, welches in Abhängigkeit wirtschaftlicher

Prozesse bestimmte Zustände gewaltsam erzwingen kann.

Unter dem Gesichtspunkt rechtlicher Transformation ist gleichwohl an-

zuerkennen, dass Marx an der englischen Fabrikgesetzgebung Mitte des 19.

Jahrhunderts eine ambivalente Rolle zwischen Einhegung und Freisetzung von

Arbeitskraft verdeutlicht. Recht ist der kapitalistischen Produktionsweise dien-

lich (Marx 1968: 131 ff.). Es kann aber den Antagonismus zwischen Produktivkräf-

ten und Produktionsverhältnissen nicht überwinden, bzw. transformativ sein.

Grund ist, dass Recht eine strukturelle Abhängigkeit aufweist und es als ideolo-

gischer Ausdruck der materiellen Basis vergleichbar mit Religion, Politik oder

Kultur behandelt wird.17Dennoch ist gerade Privateigentum eine Bedingung für

den Übergang vom Feudalismus in die kapitalistische Produktionsumgebung

der bürgerlichen Gesellschaft (Marx 2004: 409).

Trotzdem bleibt Recht für den Marxismus ein »tool of the powerful« (Wardle

2016: 526). Es ist eine »Willensverlängerung« der herrschendenKlasse, daswegen

seiner Abhängigkeit vonderÖkonomie nur einenmarginalenEinfluss auf dieOr-

ganisation und Regulierung der kapitalistischen Vergesellschaftung hat (Spitzer

1983: 111). Juristische Akteur:innen,wie beispielsweise Gerichte, Gefängnisse und

17 Gern zitiert heißt es inDie rote Lilie vonAnatole France [1925]: »DiemajestätischeGleichheit vor demGe-

setz verbietet es Reichen wie Armen, unter den Brücken zu schlafen, Brot zu stehlen und auf den Stra-

ßen zu betteln.« (France 2003: 116) Dahingegen zeigt Marc Galanter mit wissenschaftlich-empirischer

Grundlage, dass ungleiche Klagerfolge von Kläger:innen tatsächlich mit unterschiedlicher Kapitalaus-

stattung zusammenhängen (Galanter 1974: 103).
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die Polizei setzen die Rechtsordnung gewaltsam durch. Sie sind daher Teil des

»repressiven Staatsapparats« (Althusser 2016: 119). Das Recht wird hier auf eine

ideologische Funktion zurUnterstützungderGewaltausübung reduziert (Althus-

ser 2016: 121).18

Trotzdem zeigt sich vereinzelt, dass durchaus Zugänge zu rechtlicher Trans-

formation existieren. Unter dem Stichwort »Recht gegen den Staat« wendete

sich bereits Spitzer (1983: 112) rechtlichen Anerkennungskämpfen zu. An einer

aktualisierten Differenzierung der transformationskritischen Rechtsauffassung

arbeitet Daniel Loick, indem er das Subjekt einem Juridismus ausgeliefert sieht,

der ideologisch und psychologisch deformiere, sowie politisch und kommunika-

tiv einschränke (Brunkhorst 2018: 547; Loick 2017: 290).19 Ein anderes Beispiel ist

Katharina Pistor, die sich kritisch von marxistischen Ansätzen abgrenzt, um so

das Privatrecht in Abhängigkeit machtvoller und privater Anwaltskanzleien zu

analysieren,welche die Attribute vonProduktionsfaktoren in der kapitalistischen

Wirtschaft durch Kodierung modulieren und eine konstitutive Rolle einnehmen

(Pistor 2019: 21). Schließlich berücksichtigt die aktuelle rechtstheoretische Dis-

kussion auchdie demRecht vorgelagerten gesellschaftspolitischenKämpfe sowie

die Rückwirkung des juristischen Diskurses auf die Gesellschaft (Buckel et al.

2021: 56, 72 f.). Zusammengenommenbieten diese Ansätze damit durchausMög-

lichkeiten für die Konzeptualisierung von rechtlicher Transformation. Sie sind

insbesondere insofern hilfreich, als dass sie Recht in einen Kontext gesamtge-

sellschaftlicher Konfliktivität einordnen, auf welchen rechtliche Transformation

abzustellen hätte.

Rechtliche Autonomie

Eine weitere Begründung für einen gegenüber den Möglichkeiten rechtlicher

Transformation kritisch eingestellten Ansatz ist die Autonomieannahme, die das

Recht als eigenständig gesteuerten Strukturbereich von Gesellschaften postu-

liert. Sie grenzt sich von rechtsphilosophischen Überlegungen über subjektive

(Handlungs)Autonomie ab (Habermas 1998: 123). Ebenso ist sie dem Instru-

mentalismus entgegengesetzt. Ungeachtet dieser Auseinandersetzung liegt der

18 GleichwohlwirddieRolle desRechts innerhalbmarxistischerRechtstheorien kontrovers diskutiert.Ne-

ben den kritischen Auffassungen von rechtlicher Transformation, die beispielsweise Nicos Poulantzas

verteidigt hat, wird durchaus von rechtlich begründeten Handlungsfähigkeiten sozialer Bewegungen

gesprochen (García Villegas 2014: 105).

19 Für Loick vereint diese Einzelphänomene die paradigmatische Hauptfigur in Heinrich von Kleists No-

velle Michael Kohlhaas. Zu Kohlhaas’ juridischer Subjektivität, die ihm in der Novelle nur Unglück

bringt, sagt Loick (2017: 11): »Die Entsetzlichkeit liegt ja nicht im Rechtsbruch, sondern tatsächlich in

der Rechtschaffenheit.«
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Beitrag darin, die Möglichkeit rechtlicher Transformation an den autonomen

Eigenlogiken im Recht zu hinterfragen. Ähnlich wie beim vorherigen Ansatz

erfordert auch hier die Detailbetrachtung rechtlicher Autonomie eine Tiefe, die

an dieser Stelle nicht möglich ist.

Zur Konzeptualisierung rechtlicher Transformation ist zunächst die Annah-

me aufschlussreich, dass Recht Rechtsgeltung schafft. Somit hängt rechtliche

Veränderung auch hier von sozialen Strukturen ab: nämlich dem Recht selbst.

Diese Autonomieannahme wird insbesondere im Rechtspositivismus geteilt

(Bourdieu 2019a: 35). Der Rechtspositivismus gilt als Gegenentwurf zum Na-

turrecht. Er kritisiert naturrechtliche Geltung und sieht in Rechtsetzung bzw.

-sprechung die Bedingungen der Geltung von Recht (Kunz & Mona 2015: 85).

Gleichermaßen grenzt er sich mit Jeremy Bentham und John Austin gegen die

zentralen Vertreter des Utilitarismus ab.20 Der Rechtspositivismus sieht an

dieser Stelle das Risiko, dass Unrecht zu erzwungenermaßen durchgesetztem

Recht werden kann. Aus diesem Grund lehnt der Rechtspositivismus auch die

utilitaristische »Befehlstheorie« des Rechts ab (Kunz &Mona 2015: 85–87).

Grundlegende Überlegungen finden sich bei Hans Kelsen, der im Recht ein

autonomesNormensystemsieht (TapíaArgüello 2018: 68).Kelsen sucht eine posi-

tiv-normative Begründung vonNormen und beabsichtigt die Vermeidung nicht-

positiver Begründungen. Dies geht zurück auf das Denken von Immanuel Kant,

der die Sanktionsgewalt und legitime Geltung als Bedingungen des Rechts er-

kannt hatte (Habermas 1998: 45). Bei Kelsen setzt die Geltung von Normen ihre

Einführung als Norm voraus. Ebenso müssen Normen innerhalb eines Systems

von anderenNormen inGeltung gesetztwerden.DerGeltungsgrund ist somit die

»Einheit und Systematizität der Rechtsordnung«. Die Rechtsordnung ist verfüg-

bares Recht und kommt Kants Forderung nach einer normativen Setzung nach

(Kunz &Mona 2015: 88).

Rechtliche Transformation wäre demnach als Prozess der sukzessiven Erzeu-

gung von Geltung durch Normen zu verstehen, wobei die Folge dieser normati-

ven Verdichtung als Systembildung aufgefasst werden müsste (Luhmann 2013a:

89; Neves 1998: 33). Rechtliche Transformation wäre nur ein Fall innerhalb einer

autopoietischen Normenpyramide, bei dem Ableitungen in Gang kommen, die

Normgeltung aus übergeordneten Normen und diese wiederum aus noch weiter

übergeordnetenNormen logischableiten.NachKelsensVorstellung sollte sich so-

mit

»eine reine, das heißt: von aller politischen Ideologie und allen naturwissenschaftlichen Ele-

menten gereinigte, ihrer Eigenart […] bewußte Rechtstheorie […] entwickeln « (Kelsen 2008: 3).

20 Beide sehen in der Durchsetzung von Recht einen zentralen Aspekt für die Geltung des Rechts.
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Freilich liegt ein normativer Schwachpunkt in der positiven Begründung der

»Norm der Normen«. Kunz und Mona (2015: 89) zufolge läuft sie auf ein »Mi-

nimum an nichtpositivistischer Metaphysik« im Recht hinaus. Da aus ihr aber

alle weiteren Normen abgeleitet werden, ist der positivistische Formalismus

»lediglich ein Kunstgriff, um das Gesamtsystem des Rechts durchgehend als ein

normatives Gebilde deuten zu können« (Röhl 1987: 93). Einmal gesetzt, ist das

Recht die Bedingung für die Geltung von Recht.

Mögliche Ansatzpunkte für diese Auffassung, bei der rechtliche Transforma-

tion von der Setzung positiver Normen abhängt, finden sich in abgewandelter

Form auch bei Max Weber. Indes war für Weber die Rationalisierung des Rechts

durch einen »eigens darauf eingestellten Stab von Menschen« garantiert, der als

soziale Struktur die Einhaltung einer gegebenen Ordnung und auch die Sanktio-

nen bei Regelbrüchen sicherstellt (Weber 1972: 576). Teilweise hat Weber schon

rechtliche Autonomie vor Augen, wenn er diesen Stab idealtypisch als bürokra-

tischarbeitendenSpezialverbandvonAkteur:innenbeschreibt.Weber spricht zu-

gespitzt vom

»[…] an die bloße Interpretation von Paragraphen und Kontrakten gebundenen Rechtsautoma-

ten, inwelchenman oben den Tatbestand einwirft, auf dass er unten das Urteil nebst denGrün-

den ausspeie« (Weber 1972: 507).21

Der Rechtspositivismus wurde von unterschiedlichen Seiten kritisiert. Haber-

mas wirft ihm Pathos vor, da er sich zwar für die verfahrensmäßige Geltung von

Normen interessiert, gleichzeitig aber deren »soziale Geltung« bzw. Legitimität

vernachlässigt (Habermas 1998: 57). Die Grenzen des Ansatzes zeigen sich auch,

wenn Normen als Interaktionserwartungen aufgefasst werden. Dies findet sich

beispielsweise in der Soziologie vonEmileDurkheim,woRecht formalisierteRol-

len an Personen zuteilt und sich somit von einer Regulierung von Interaktionen

sprechen ließe (Deflem 2006: 108, 114 f.; Röhl 1987: 21 ff.). Das kann zutreffen, ist

aber noch keine ausreichende Grundlage für die Erklärung von Transformation

durch das Recht. Der Grund ist, dass die normativen Handlungserwartungen

eine »Illusion der Regel« schaffen. Sie sind ein »[…] Erkenntnismodus, der die

Kenntnis seiner eigenen Prinzipien gerade nicht einschließt« (Bourdieu 1979:

209). Wie abweichendes Verhalten zeigt, sind positive Normen keine tragfähige

Handlungstheorie.

21 Diese Bindung an das positive Recht bindet auch Weber enger an Kelsens Rechtspositivismus und er-

schwert hier tatsachengebundene Sozialforschung. In jedem Fall beschäftigt sich Weber mit der zu-

nehmenden Formalisierung im Lichte bürokratischer Verfahren (Deflem 2006: 108). Gesellschaftlichen

Wandel untersucht er imBereichderWirtschaft undWertsphärenundnicht vorrangig imRecht (Weber

2013).
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Für einen konzeptionellen Zugang zu rechtlicher Transformation ist zusam-

menfassend festzuhalten, dass ungeachtet der Einschränkungen dieser Ansätze

die autonome Entwicklungslogik des Rechts eine hohe konzeptuelle Relevanz für

die begriffliche Klärung von rechtlicher Transformation haben kann. Allerdings

sind auch bei diesen Ansätzen die Strukturargumente zu kritisieren. Außen vor-

gelassenwerdendie strukturierendenWirkungendesRechts,was eine empirisch

fundierte Bestimmung rechtlicherWirkung erschwert.

Gesellschaftliche Limitationen von rechtlicher Transformation

Mindestens eine weitere Begründung lässt sich zur Kritik der Möglichkeit von

rechtlicher Transformation anführen. Sie argumentiert mit den gesellschaftli-

chen Bedingungen für transformativ hervorgebrachte Strukturwirkungen. Ge-

sellschaften in ihrer spezifisch-historischen Verfasstheit sind hier die Limitation

für Transformationen durch das Recht.

Schon Eugen Ehrlich sprach zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die »rela-

tive Bedeutungslosigkeit staatlichen Rechts« (Röhl 2005: 1161). Ihm zufolge kann

rechtliche Regulierung hohe Komplexität erreichen. Dennoch entziehen sich

Gesellschaften normativer Steuerung, die dem Versuch gleicht, einen reißenden

Fluss in einem Becken zu halten: »the part that may be caught is no longer a

living stream but a stagnant pool – and a great deal cannot be caught at all«

(Ehrlich 1922: 133). Rechtliche Transformation wäre daher nicht im gesetzten

Rechtskörper zu finden, sondern erfordert ein »lebendiges Recht«.

Die Strukturannahme der gesellschaftlichen Limitationen rechtlicher Trans-

formation findet sich auch in der Forschung von Roscoe Pound (Pound 1910: 15).22

Mit der Unterscheidung zwischen Law in Books und Law in Action hat sich die

US-amerikanische Rechtswissenschaft bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts

den Widersprüchen zwischen Recht und gesellschaftlicher Realität zugewandt.

Die Differenz, die einem Forschungsparadigma ähnelt, ebnete den Weg für

empirische Rechtsforschung (Deflem 2006: 109; García Villegas 2004a: 67; Silbey

2005: 324). Für die begriffliche Konzeptualisierung von rechtlicher Transfor-

mation erscheint es daher auch hilfreich, dass die empirische Überprüfung

rechtlicher Ansprüche bereits von den Critical Legal Studies aufgegriffen wurde

(Spitzer 1983: 115).23BeispielsweisewurdenEinflüsseweltanschaulicherPräferen-

22 Dasmeint nicht, dass Pound der sozialen Veränderungmittels des Rechts gegenüber verschlossen ein-

gestelltwar,sonderndiegesellschaftlichenLimitationendes rechtlichenTransformationspotenzials vor

Augen hatte (Tamanaha 2006: 65).

23 García Villegas (2014: 116) zählt hierzu insbesondere die Arbeiten von Tushnet (1984). Auch die späteren

Arbeiten von Gerald N. Rosenberg (2008 [1991]) und RanHirschl (2009) versteht er als transformations-

kritisch. Siehe zu den Critical Legal Studies auch Unger (1983).
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zen im Entscheidungsverhalten von Jurist:innen nachgewiesen (Kennedy 2010:

34 ff.). Spätestens mit solchen Analysen hielt die Ungleichheitsforschung Einzug

in die Rechtswissenschaften.24 Als Strukturbedingung hemmt sie rechtliche

Transformation.

Diese Kritik an Möglichkeiten rechtlicher Transformation lässt sich mit un-

terschiedlichenArbeiten formulieren (NovoaMonreal 1980; Rosenberg 2008). Ein

regelrechterMeilenstein ist jedochMarcGalanters Arbeit über ungleiche Erfolgs-

verteilungen bei erst- bzw. einmaligen undwiederholten Rechtsmobilisierungen

(Silbey 2005: 324 f.). In Rechtsverfahren verfügen One-Shotter im Vergleich mit

dem Repeat Player über weniger Erfahrung, strategisches Wissen und Kompen-

sationsmöglichkeiten. Aus dieser Asymmetrie entsteht den Wiederholungsklä-

ger:innen ein Vorteil bei Gerichtsprozessen. Ihnen fällt es vergleichsweise leich-

ter, die Rechtsverfahren im eigenen Sinne zu gestalten (Galanter 1974: 107). Ga-

lanters Arbeit zeigt Grenzen rechtlicher Transformation und ist zu einer der zen-

tralen Referenzen für empirische Studien im Forschungsfeld der Rechtsmobili-

sierung (siehe z.B.Müller 2021). So ist die Analyse der strukturellen Bedingungen

von erfolgreichen Klagen für die Konzeptualisierung rechtlicher Transformation

bedeutsam.

DieseKritik anderMöglichkeit rechtlicher Transformation lässt sich auchmit

empirischer Forschung begründen.Diskriminierungen behindern dieMobilisie-

rung von Recht, insbesondere mit Blick auf sozioökonomische Positionen, Ras-

sifizierungen und Vergeschlechtlichung (GomezMazo 2020; OECD 2020; Trebil-

cock et al. 2018). Ebenso kann infrastrukturelle Ungleichheit in den Institutionen

der Justiz zu Anwendungsproblemen im Recht führen (Ciesielski 2019, 2021). Be-

sonders die ForschungzuLateinamerika zeigt imLichteder gesellschaftlichenLi-

mitation des Rechts grobe Widersprüche zwischen der gesellschaftlichen Wirk-

lichkeit und dem Recht. Guillermo O’Donnell spricht für Lateinamerika von ei-

nem Abgrund zwischen Pays légal und Pays réel. Gemeint ist die fehlende Über-

einstimmung von Norm und Handlung, die in den Gesellschaften Lateinameri-

kas maßgeblich sei für »what most people most of the time actually do« (O’Don-

nell 1998: 3). Mauricio García Villegas verfolgt diesen anhaltenden Widerspruch

zwischen lediglich »auf dem Papier« existierenden Normen und gesellschaftli-

cher Praxis bis in die Vergangenheit der spanischen Kolonien in Lateinamerika,

wobei gegen die Gesetzesnormen verstoßen wird, ohne ihre Autorität abzuleh-

nen (García Villegas 2017: 39 ff.).25 Dieser Unterscheidung zwischen materieller

24 Siehe hierzu auch die klassische Diskussion um den Begriff Klassenjustiz in Deutschland (Raiser 1976;

Rottleuthner 1969).

25 Hierzu passt die in Lateinamerika populäre Auffassung, wo Recht geachtet, aber nicht befolgt wird (se

acata, pero no se cumple) (García Villegas 2009: 17).
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undsymbolischerWirksamkeit desRechts liegt eine empirischeÜberprüfungvon

rechtlichen Kontroll- und Steuerungserwartungen zugrunde. Das Recht erweist

sich angesichts gegebener gesellschaftlicher Konflikte,Dynamiken und ihrer his-

torischen Verfassung als limitiert und daher letztlich als ein nur partiell oder so-

gar ungeeignetes Regulierungsmittel für gesellschaftliche Prozesse. Dieser For-

schungsbefund reiht sich in die vielschichtigenDebatten zumThemader Rechts-

befolgung und Rule of Law ein.26

Zusammengefasst lässt sich nicht abstreiten, dass die vorherigen Ansätze

die Möglichkeit rechtlicher Transformation bereits auf konzeptueller Ebene ein-

schränken. Allerdings zeigt sich analog zur vorher diskutierten Einbettung des

Rechts in gesamtgesellschaftliche Konflikte und der autonomen Strukturierung

des Rechts, dass nicht nur der Aspekt sozialer Ungleichheit bei der begriffli-

chen Konzeptualisierung von rechtlicher Transformation zu berücksichtigen ist.

Ebenso zeigt sich an den diskutierten Ansätzen, dass für einen Begriff rechtli-

cher Transformation auch die strukturierende Wirkung des Rechts stärker in

den Blick zu nehmen ist.

2.1.1.2. Anerkennung rechtlicher Transformation

Wird eine begrifflich-theoretische Konzeptualisierung von rechtlicher Transfor-

mation beabsichtigt, so sind die im vorherigen Kapitel genannten Kritiken zur

Abgrenzung dienlich. Hilfreiche Ansatzpunkte kommen ebenso von den Arbei-

ten, mit denen sich Möglichkeiten rechtlicher Transformation anerkennen las-

sen. Sie zeigen sich grundsätzlich offener, wobei dies nicht eine wortwörtliche

Begriffsnutzung bedeutenmuss.

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Roscoe Pound die Idee einer

rechtlichen Steuerung des Sozialen in den USA aufgegriffen. Als Mittel zum

Zweck sei Recht anhand der Zielerreichung zu bewerten und nicht an den »nice-

ties of its internal structure« (Pound 1908: 605; Tamanaha 2006: 65). Hier schloss

Talcott Parsons’ Strukturfunktionalismus an, der im Recht einen gesellschaft-

lichen Regulationscode sah (Parsons 2009: 30). Aber auch später, als Gramscis

Hegemoniebegriff in den 1980er Jahrendiskutiertwurde, eröffnetenArbeiten aus

dem US-amerikanischen Raum einen konzeptionellen Zugang zur rechtlichen

Transformation (García Villegas 2014: 105 f.).27 Jedoch wurde die Idee von recht-

26 Die Arbeit von Andrea Kretschmann enthält diesbezüglich Querverweise zu den Rechtstheorien von

Jeremy Bentham und John Austin (Kretschmann 2016: 82).

27 García Villegas (2014: 114 f.) verweist insbesondere auf Stuart Scheingolds Politics of Rights (2004 [1974]),

das von den US-amerikanischen Erfahrungen mit politischen Kämpfen ausgeht. Es erkennt im Recht

eine Symbolik, mit der Bürger:innen die Gerichtsentscheidung zur Legitimation ihrer Ansprüche auf

sozialenWandel nutzen.
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lichen Sozialingenieur:innen weitgehend abgelöst, beispielsweise im Rahmen

der Governance-Theorie (Wrase 2016: 405).28 An dieser Stelle lasse ich die damit

verbundene Diskussion von rechtlicher Transformation als Governance und die

neo-institutionalistische Sicht allerdings außen vor.29 Auch mit einer Vertiefung

der US-amerikanischen und kontinentaleuropäischen Rechtsschulen befasse

mich hier nicht, obwohl sie dieser Debatte zugrunde liegen.

Stattdessen beschäftige ich mich für die begriffliche Konzeptualisierung von

rechtlicher Transformation größtenteils mit lateinamerikanischen Diskussio-

nen, mit denen transformative Eigenschaften des Rechts abgegrenzt werden

können. Darum behaupte ich nicht, es handle sich bei rechtlicher Transforma-

tion um ein genuines Phänomen aus der Region Lateinamerika. Wird dieser

Fokus aber gewählt, so lässt sich die Anerkennung von rechtlicher Transforma-

tion durch den Verweis auf transformative Subjekte begründen, die anhand des

Rechts aus der Erfahrung sozialer Exklusion normativ-juristische Ansprüche

auf sozialen Wandel erheben. Ebenso liegen Transformationsmöglichkeiten in

rechtlicher Pluralität, rechtlicher Rhetorik und in der alternativen Verwendung

desRechts.VonbesondererRelevanz für Forschung zurRegion Lateinamerika er-

weist sich hier schließlich der Ansatz des transformativen Konstitutionalismus,

der im Anschluss diskutiert wird.

Transformative Subjekte in der Philosophie der Befreiung

Eine erste Begründung für rechtliche Transformation kann auf die Subjektbe-

stimmung des lateinamerikanischen Befreiungsphilosophen Enrique Dussel zu-

rückgeführt werden.30 Mit Dussel können die Gleichheitsansprüche des Rechts

als Bedingung für rechtliche Transformation angesehenwerden,weil sichmit ih-

nen exkludierte Massen in Lateinamerika den machtvollen Geltungsansprüchen

herrschenderGruppen entgegenstellen. Für dasVorhaben einer begrifflichenAb-

grenzung erscheint dies insofern vielversprechend, als dassDussel eine Konflikt-

sensibilität derExkludierten vorAugenhat und ihreArtikulation auch auf rechtli-

cheDiskurse zurückführt.SeineThese ist, dass durch soziale Ausgrenzung in den

28 Ander Beurteilung derMöglichkeit von »Gesellschaftssteuerung« bzw. »Sozialsteuerung« zeigt sich der

Unterschied zwischen den vorher beschriebenen transformationskritischen Ansätzen und der Aner-

kennung rechtlicher Transformation besonders deutlich (vgl. Neves 1998: 33; vgl.Wrase 2016: 405).

29 Zentrale Arbeiten zu diesen Diskussionen finden sich beispielsweise bei Mayntz (2004) und North

(1990). Eine aktuelle Anwendung neo-institutionalistischer Ansätze auf Lateinamerika findet sich bei

Stemmler (2022) zum Beispiel des Bergbaus.

30 Die lateinamerikanische Befreiungsphilosophie hat sich in den 1960er Jahren auf die Suche nach einer

»zweiten Emanzipation« begeben. Sie hat Anlehnungen und Ähnlichkeitenmit der Dependenztheorie,

der Pädagogik der Unterdrückten und derTheologie der Befreiung (Dittrich 2013: 10).
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lateinamerikanischen Gesellschaften die »nackte fleischliche Leiblichkeit« zum

neuenWahrheitsanspruch der Ausgeschlossenen wird (Dussel 2013: 116).31

Frühe Ansatzpunkte für einen Zugang zu rechtlicher Transformation lassen

sich bereits unter Berufung auf Dussels Arbeit über den Dominikaner Bartolo-

mé de las Casas (1484–1566) fassen, der den Überlegenheitsanspruch der spani-

schenKolonialmacht gegenüber den indigenenGemeinschaftenZentralamerikas

kritisierte. Der koloniale Rechtsdiskurs zur »Einschließung des Anderen in einer

fremden Welt, als Werkzeug, als Entfremdeter« ist stets ambivalent. Einerseits

ist er eine Machtausübung, anderseits werden die Subjekte in dieser Rolle sicht-

bar (Dussel 2013: 57). Das Sichtbarmachen der Exkludierten erfolgt nicht selbst-

bestimmt. Jedoch zeigt Dussel auch, dass gewaltsam aufoktroyierte Sinnsysteme

auch von den Unterdrückten umgedeutet werden können und somit zu einem

transformativen Ausgangspunkt werden können. Hierfür beruft sich Dussel auf

den Chronisten Felipe Guamán Poma de Ayala (1534–1615), der von Indigenen be-

richtete, die die koloniale Exklusion anhand des Katholizismus kritisierten und

sich selbst als die »Armen Jesu Christi« bezeichneten. Die Narrative der christli-

chen Befreiung, die Europa im Rahmen der Kolonialisierung exportierte, beför-

derten die Darstellung eines transformativen Subjekts (Dussel 2013: 88).

Für einen Begriff rechtlicher Transformation ist Dussels Einsicht relevant,

dass Recht nicht auf die Kommunikation der Geltungsansprüche der Privile-

gierten limitiert ist.32 Recht stellt einen möglichen Kommunikationskanal für

die neuen Wahrheitsansprüche der Exkludierten dar (Dussel 2013: 112). Dussel

hebt das am Beispiel der Kämpferin für das Frauenwahlrecht in Lateinamerika

hervor. Sie »[…] beginnt die langsam wachsende Legitimität eines neuen Rechts

in Wert zu setzen, die in der Exteriorität des herrschenden Rechts geboren

wird.« (Dussel 2013: 122) Recht kann somit die Ausgrenzung aus der abseitigen

Gesellschaftsposition der Unterdrückten kommunizieren und lässt sich insofern

als transformativ ansehen.33

Bei Dussel ist rechtliche Exklusion, bzw. das Vorenthalten von Rechten,

ein möglicher Ausgangspunkt zur Bestimmung rechtlicher Transformation.

Sie schafft ausgeschlossene Akteur:innen, intendiert aber nicht, dass diese Ak-

teur:innen ihre Exklusion unter Rückgriff auf das exkludierende Recht infrage

31 Zuerst nannteDussel dieseGruppe »Volk«, später erfolgtederBegriffswechsel zudenAusgeschlossenen

bzw. Exkludierten (Dittrich in Dussel 2013: 18).

32 Kommunikationstheoretisch beschäftigt sich Dussel mit Emmanuel Levinas Speech Act (Dussel 2013:

104).

33 Dieser kommunikative Effekt bestätigt sich auch bei den Protesten gegen die Abschaffung des Rechts

auf Abtreibung in den USA im Juli 2022. Als der Oberste Gerichtshof dieses Recht zurücknahm, hatte

das zur Folge, dass sich die Befürworterinnen des Schwangerschaftsabbruchs umso mehr auf ihr Ab-

treibungsrecht berufen haben.
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stellen. Diese Kritik anhand des Rechts sieht Dussel aber als Verbindungslinie

zwischen den Ausgeschlossenen der Favelas brasilianischer Metropolen, den

landlosen Bäuer:innen in fast allen lateinamerikanischen Gesellschaften oder

auch den Migrant:innen in Zentralamerika. In der Philosophie der Befreiung

gilt das Recht als Kommunikationskanal zur Formulierung der Ansprüche dieser

exkludierten Subjekte (Dussel 2013: 131). Damit steht diese Sichtweise den Be-

freiungskämpfen, wie sie von Franz Fanon beschrieben werden, zurückhaltend

gegenüber. Für einen Begriff rechtlicher Transformation ist hilfreich, dass mar-

ginalisierte Bevölkerungsgruppen im postkolonialen Lateinamerika nicht zum

notwendigen Ausgangspunkt von Rebellion oder Revolution stilisiert werden.

Vielmehr würde ihre Auseinandersetzung mit den sie betreffenden, kollektiven

Ausschlussmechanismen interessieren, die mehrheitlich aus der Perspektive der

eigenen Probleme erfolgt (Lewis 2002: 412–415).

Zusammengefasst postuliert der ZugangdasRecht als eineMachtoption,wel-

che unter der Voraussetzung einer aneignenden Anwendung befreiend wirken

kann. Indes ist es anzuerkennen, dass sich die Mobilisierung des Rechts durch

die Unterdrückten hier insofern als transformativ bezeichnen lässt, als dass de-

renAnsprüchemitdemRechtkommuniziertwerden (Dittrich2013: 14).Koloniali-

tät und auch koloniales Recht werden als gewaltsameUnterdrückung der indige-

nen Bevölkerungen Lateinamerikas entlarvt, wobei Recht trotzdem als mögliche

Kritikoption an dieser kolonialen Unterwerfung gesehen wird (Quijano Obregón

2014: 795).34

Normative Pluralität als Transformationsbedingung

Zugänge zu rechtlicher Transformation lassen sich auch anhand von pluralen

Rechtsvorstellungen begründen. Rechtspluralismen tragen insofern zu einem

Ansatz über rechtliche Transformation bei, als dass sie die Kontingenz und Ko-

existenz rechtlicher Bestimmungen betonen und ihren starren Regulierungscha-

rakter relativieren. Kommt es zu einer Relativierung der objektiv erscheinenden

Deutungs- und Normalisierungsmacht des positiven Rechts, so ist ein trans-

formativer Aspekt durchaus gegeben. Freilich liegen die Grenzen darin, dass

34 Die Kolonie ist nicht nur die materielle »Nabelschnur« für Europa. In Worten von Aníbal Quijano ist

sie das »vollständige Universum neuer materieller und intersubjektiver Beziehungen«. Sie ist auch die

ideelle Bedingung des für die Moderne charakteristischen Eurozentrismus, der auf den Vergleich mit

demAnderen angewiesen ist. Freilich ist dieser Vergleich keine plurale Anerkennung, sondern die hier-

archische Unterscheidung zwischen Weißen und Schwarzen und etabliert den Rassismus als Grund-

bedingung europäischer Erkenntnis (Quijano Obregón 2014: 779). Auch diese hierarchische Exklusion

begründet das transformative Subjekt der Philosophie der Befreiung.
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weitgehend unklar bleibt, auf was und in welche Richtung diese Transformation

abzielt.

Forschung im Bereich Rechtspluralismus weist auf die anthropologischen

Arbeiten von Bronisław Malinowski und Alfred R. Radcliffe-Brown zurück.

Grundsätzlich kritisiert der Rechtspluralismus den von Max Weber formulier-

ten Ansatz, dass die zentralisierte Durchsetzungschance legitimer Gewalt das

entscheidende Kriterium für moderne Staatlichkeit ist. Anstatt dessen wurde

die Existenz von multiplen Normensystemen innerhalb homogener Gesell-

schaftsformen nachgewiesen. Zentral ist somit der Befund unterschiedlicher

Rechtssysteme, die je nach sozialer Bezugsgruppe gültig sind und durchaus quer

zu positiven (Rechts)Normen liegen können (Griffiths 1986: 11).

Der Rechtspluralismus hat räumliche und zeitliche Extension. Eine entspre-

chende Forschungslinie begründet M. Barry Hookers in der Region Ostasien (V.

L. Taylor et al. 2017). Für Lateinamerika wird argumentiert, dass die Notwendig-

keit einer Bindung zwischen legitimer Rechtsordnung und Rechtsdurchsetzung

als Bestandteil der okzidentalen Staatstheorie gelten muss. Auch aus der histo-

rischen Perspektive ist Rechtspluralismus keineswegs ein exotischer Sonderfall.

Die Forschung zum preußischen Staat um 1800 ist ebenfalls auf rechtspluralisti-

sche Elemente gestoßen (Seinecke 2017: 215). Beispiele waren auch Eugen Ehrlich

bereits vor 100 Jahren bekannt: Im alten Rom sowie in Deutschland, Frankreich

und denNiederlanden im 16. und 17. Jahrhundert haben unterschiedliche rechtli-

che Zentralisierungen die vorherigen Rechtpluralismen verdrängt (Ehrlich 1922:

135 f.).

Für die weitere Diskussion eines solchen Rechtsverständnisses sind rechts-

pluralistische Überlegungen von John Griffiths einschlägig. In Auseinanderset-

zung mit bereits existierenden rechtspluralistischen Bestimmungen argumen-

tiert Griffiths, dass staatliche Anerkennung keine Bedingung für die Existenz von

Rechtsordnungen ist (Griffiths 1986: 12). Dementsprechend sei eine Limitation

auf »multiple systems of legal obligation…within confines of the state« problema-

tisch (Hooker in Griffiths 1986: 9). Diskutiert wird, ob der Rechtspluralismus

einen geteilten und verbindlichen Rechtsrahmen erfordert. Dabei zielt die Kritik

auf die Vorstellung ab, dass normative Prinzipien für eine als konstruiert zu

betrachtende Einheit unterschiedlicher Personengruppen gültig und verbindlich

sind (Griffiths 1986: 9).

Der Rechtspluralismus zeigt die sozial-historische Bedingtheit von repressi-

ven Normen und bezieht sich auch auf koloniale Herrschaftsausübung. Rechtli-

che Bestimmungen,die Einschränkungen desHandelns oderDenkens bedeuten,

müssen nicht als absolute Festlegungen betrachtet werden. Gegebenenfalls sind

sie nur Bestandteil eines Normsystems, welches sich in Koexistenz mit anderen
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Normensystemen befindet. Die limitierende Wirkung einer Norm ist in diesen

Ansätzen nicht absolut, sondern nur relativ.

Freilich ist der Beitrag zur Begriffsschärfung nur implizit. Eine rechtliche

Veränderung des gesellschaftlichen Status quo ist nicht explizit ausgeschlossen.

Möglich macht dies der Befund, dass der Staat kein exklusives Vorrecht auf die

Bestimmung der Rechtsgeltung hat. Plurales Recht ist vielmehr eine »Begleitung

von sozialem Pluralismus« und der inkonsistenten und überlappenden Pluralität

von sozialen Gruppen (Griffiths 1986: 38). Eine durch gegebene Normen determi-

nierte Rechtsordnung lässt sich transformieren, insofern parallel koexistierende

Rechtsordnungen normative Einschränkungen relativieren.

Transformationspotenzial rechtlicher Rhetorik

Ist eine begriffliche Annäherung an rechtliche Transformation beabsichtigt,

so erscheint auch die Arbeit von de Sousa Santos dienlich, die gleichzeitig ein

Orientierungspunkt postkolonialer Rechtstheorien ist (Dann & Hanschmann

2012).35 Diesbezüglich ist der Beitrag, dass rechtliche Rhetorik als reflexive

Leistung angesehen wird, die zur Überwindung eines hegemonialen Diskurses

beitragen kann. Diese Herangehensweise kann der begrifflichen Abgrenzung

von rechtlicher Transformation insofern dienlich sein, als Recht als Unterstüt-

zung marginalisierter Akteur:innen gefasst wird, mit welchem sie Konflikte

beschreiben und darstellen. Recht führt durch eine diskursive Repräsentation

von Konflikten zu deren Hervorbringung, Prävention und möglicherweise sogar

Lösung (Sousa Santos 2009: 54).

Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist ein synthetischer Zugang zu Recht,

der Elemente der Rechtsdurchsetzung und Rechtsordnung mit dem Denken des

Rechtspluralismus verbindet (vgl. Sousa Santos 2009: 56 ff.). De Sousa Santos be-

zieht die Einklagbarkeit vonRechten undderenDurchsetzung durch eine Autori-

tätmaßgeblich ein. Jedochmussdies nicht durchdenStaat erfolgen.Auch andere

Institutionen, wie Räte und Komitees können Recht durchsetzen. Diese Überle-

gung entwickelt er auf derGrundlage ethnografischer Forschungen in einer Fave-

la inBrasilien.Recht bildet eineGesamtheit ausNormenundVerfahren.Sofindet

35 Inwieweit die während meiner Forschung publik gewordenen Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens von

de Sousa Santos (Viaene et al. 2023), auch in der theoretischen Diskussion nachwirken werden, kann

ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Das Verhältnis von wissenschaftlicher und persönli-

cher Integrität wird neu zu diskutieren sein. Routledge hat das Buch Sexual Misconduct in Academia in-

zwischen vom Markt genommen und begründet dies zum einen mit den Aktivitäten einer britischen

Anwaltskanzlei, die imAuftrag eines imBuch thematisiertenWissenschaftlers tätig geworden ist. Zum

anderen konnte laut Verlag kein Konsens mit den Verleger:innen über eine veränderte Neuauflage er-

zielt werden (Taylor & Francis 2023).
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sich ein Zugang zu rechtlicher Transformation, der demjenigen des Rechtsplura-

lismus ähnelt. Recht ist nicht nur Bürokratie und Gewalt, die sich bereits in der

Androhung durch die juristische Autorität verdeutlicht. Recht enthält auch das

Element der Rhetorik, dass die rechtspluralistische Transformationsoption auf-

nimmt (Sousa Santos 2009: 55).36

Stellt sich die Frage, wie rechtliche Transformation begrifflich abzugrenzen

ist, so kommt der Rhetorikbegriff ins Spiel, der auf Verständigungsoptionen

durch das Recht hinweisen soll (Sousa Santos 2009: 54). Rhetorik wird als Er-

gänzung der staatlich bestimmten und repressiven Seite des Rechts entworfen.

Sie stellt einen Kommunikationskanal für das Einfordern von Verfahren und

Normen bzw. Standards dar (Sousa Santos 2009: 55). Diese unbestimmte Seite

macht Referenzen auf die soziale Welt und gegebenenfalls ihre Konflikte mög-

lich. Keineswegs streitet Sousa Santos ab, dass Recht repressiv sein kann. Die

Rhetorikdimension des Rechts macht dahingegen auf die Möglichkeit aufmerk-

sam, dass Recht auch emanzipativ bzw. transformativ wirken kann. Exkludierte

Gruppen könnenmit demRecht Konflikte aus einer gegenhegemonialen Position

darstellen (Sousa Santos 2009: 157 ff).

Dabei ist der teleologisch-strukturalistische Zugang zu kritisieren, der allein

auf den Fall kontrahegemonialer Darstellung von Asymmetrien abstellt, welche

sich empirisch jedoch nicht verallgemeinern lassen. Rhetorik kann nicht aus-

reichend erklären, wie Recht strukturierend wirkt. Zusammenfassend lässt sich

aber herausstellen,dass der Aspekt kommunikativer Einschränkungen von staat-

lichen Hegemonialansprüchen durch das Recht für einen Zugang zu rechtlicher

Transformation durchaus dienlich sein kann. Hilfreich ist, dass Recht nicht nur

im Zusammenhang mit der Ausübung symbolischer Macht bzw. bürokratischer

Gewalt gestellt wird. Der Rhetorikbegriff macht auch eine unbestimmte Seite

des Rechts sichtbar.37

Alternative Rechtsmobilisierung als Transformation

Das Anliegen einer konzeptuellen Abgrenzung von rechtlicher Transformation

kann sich auch durch eine Vielzahl an rechtssoziologischenEinzelstudien aus der

Region Lateinamerika begründen. Gemeinsamer Nenner bei diesen mithin sehr

unterschiedlichen Forschungen zu Rechtsmobilisierung in Lateinamerika ist ein

36 MarceloNeves (1998: 150) kritisiert,dassdeSousaSantosAlternativenzurRechtsordnungsieht,wobei es

sich jedoch » […] in der Regel vielmehr umdiffuse und instabile Reaktionen auf das Fehlen von Legalität

[handelt, M.C.].«

37 Diese unbestimmte Offenheit von Sousa Santos’ Rechtskonzept wurde u.a. von Brain Tamanha kriti-

siert. Der Grundwar ein Essentialismus seiner Rechtsdefinition und eine nicht distinktive Kategorien-

wahl. Die Kritik ist, dass die Kategorien »Recht« und »Norm« verwischen (Sousa Santos 2009: 59 f.).
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emanzipativesMoment.DasRechtwirdals »Waffe zurBefreiung«postuliert (Tor-

re Rangel 2006). Das könnte einen Zugang zu rechtlicher Transformation bie-

ten, insofern das Recht nicht ein ›scharfes Schwert‹ in die Hände der Mächti-

gen legt, sondern alternativ von benachteiligten Bevölkerungsgruppen mobili-

siert wird. Allerdings fällt auch bei diesem Zugang der Entwurf des Rechts als

teleologische Struktur auf. Dieses Postulat der Zielgerichtetheit des Rechts wird

problematisch, wenn empirische Fundierung beabsichtigt ist.

Hilfreich ist für eine Konzeptualisierung rechtlicher Transformation dahin-

gegen die Tatsache eines breiten Forschungspanoramas in Lateinamerika. Dabei

musste sich die Praxis einer alternativen Rechtsmobilisierung zunächst etablie-

ren. Ende der 1980er Jahre wurde Recht bisweilen noch als »Norm ohne jeglichen

Effekt für die soziale Wirklichkeit« verstanden (Molina Piñero 1989: 387). Im Zu-

ge der Forschung zu sozialen Bewegungenwandelte sich diese Einschätzung und

es existiert mittlerweile ein breites Interesse am transformativen Recht. Zumal

Rechtsmobilisierung als wichtige Alternative für den in Lateinamerika unsiche-

renWegpolitischerMehrheitsbildunggilt (SandovalRojas 2015), lässt sich eineLi-

nie zu etablierten Arbeiten über die Rolle des Rechts in der Politik ziehen (Schein-

gold 2004).

Zu diesem Wandel dürfte die alternative Rechtsmobilisierung beigetragen

haben. In Brasilien suchten Praktiker:innen bereits in den 1990er Jahren nach

Möglichkeiten, um formelle Begrenzungen des Rechts bei der Bekämpfung

sozialer Ungleichheiten zu überwinden. Dies begründet eine begriffliche Kon-

zeptualisierung von rechtlicher Transformation. Torre Rangel (2006: 27) zitiert

hierzu einen brasilianischenRichter: »Grundsätzlich halte ichmich an das Recht.

Ichmachedasnurdannnicht,wennes sichals ungerecht erweist.«Dokumentiert

ist, dass italienische Richter:innen diese Auffassung inspiriert hatten. Anstelle

von nur formeller Gleichheit sollte das Recht eine Gesellschaft der »wirklichen

Gleichheit« schaffen (Torre Rangel 2006: 26). Die Relevanz dieser Absicht spiegelt

sich auch an anderen Rechtsmobilisierungenwider. Ein Beispiel ist die Aufarbei-

tung der Menschenrechtsverletzungen der argentinischen Militärdiktatur, die

versuchte, historisches Unrecht aufzuarbeiten (Figari-Layús 2018: 78 ff.).

Rechtliche Transformation begründet sich auch dahingehend, dass die la-

teinamerikanische Rechtssoziologie ihre Diskussion ab den 2000er Jahren in

Publikationen und vereinzelten Forschungsstellen vertieft hat (CarvajalMartínez

2016: 148). In diesem Rahmen entstanden eine Fülle an Fallstudien zu verschie-

denen Ländern wie z.B. Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Brasilien, die sich

durch eine hohe thematische und methodologische Heterogenität charakteri-

sieren (Ibarra Rojas & Manzo 2018: 576; Martínez 2010; Tapía Argüello 2018).

Schon jetzt lässt sich der Forschungsstand kaum vollständig darstellen. Da die

unterschiedlichsten Bereiche gesellschaftlicher Exklusion untersuchtwerden, ist
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die Transformationsoption des Rechts in der Forschung anzuerkennen (Ibarra

Rojas & Manzo 2018: 576 ff.). Beispielsweise schildert Peláez Padilla (2018: 616 f.)

die Rechtsmobilisierungen sozialer Bewegungen gegen extraktivistische Berg-

baugesetze in Mexiko. Claret und Flávio Ferrreira (2018: 647 f.) beschäftigen sich

mit der juristischen Resistenz indigener Gemeinschaften in Ecuador gegen die

Landvertreibung. In Argentinien wird der juristische Kampf um das Recht auf

einen sicheren Schwangerschaftsabbruch analysiert (Anahí Manzo 2018: 722 f.).

Zur allgemeinen Begriffsbegründung rechtlicher Transformation trägt auch

dieDokumentation vonRechtsmobilisierungen bei, derenAbsicht in der sozialen

Transformation liegt, um benachteiligten Menschen den Zugang zu Gütern und

Entscheidungsmacht letztlich also Partizipation zu vermitteln (Tapía Argüello

2018: 72). Dabei ist nicht abzustreiten, dass diese Forschungen im Recht ein

Transformationsversprechen für die ungerecht erfahrenen Gesellschaften in

Lateinamerika sehen. Von rechtlicher Transformation lässt sich insofern spre-

chen, als das vorrangig Rechtsmobilisierungen zur Verteidigung exkludierter

Personengruppen belegt sind, die in den ungleichen Gesellschaften Lateiname-

rikas häufig vom Zugang zum Recht ausgeschlossen sind. Das Recht soll eine

Transformation der ungleichen Gesellschaften Lateinamerikas erreichen und

eine Gesellschaft der reziproken Aneignung im Rahmen sozialer Beziehungen

möglich machen (Torre Rangel 2006: 32).38

Damit geht nicht nur einher, dass die Rechtsnutzung in den Mittel- und

Oberschichten wenig untersucht wird. Insbesondere müssen die teleologi-

schen Strukturvorstellungen vom Recht kritisiert werden. Erneut ist auch eine

implizite Transformationsvorstellung zusammenzufassen. Trotz dieser Unbe-

stimmtheiten ist die Forschung zur alternativen Rechtsmobilisierung relevant

für die Absicht einer begrifflichen Konzeptualisierung. Im Vergleich mit den

vorherigen Ansätzen liegt ihr Mehrwert in den empirischen Fällen, die ein erstes

Anschauungsmaterial für rechtliche Transformation bieten. Unterschiedlichste

Rechtsmobilisierungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen werden nicht auf

hypothetische Möglichkeiten reduziert, sondern sind soziale Tatsachen.

2.1.1.3. TotesWort oder schlafende Klausel? Transformative Verfassungen in

Lateinamerika

Zum empirischen Material rechtlicher Transformation gehören auch Verfas-

sungstransformationen, die einen Sonderfall der Begriffsbestimmung darstellen

38 Für Kolumbien zeigt García Villegas (2009: 284–288) anhand eines Vergleichs mit europäischen und

US-amerikanischenRechtstraditionen,dass dieses paktierendeGesellschaftsverständnis ein tradiertes

Element mit kolonialer Vorgeschichte ist.
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und daher imFolgenden gesondert behandelt werden. Sie sind die »Aushandlung

undVerabschiedung einerweltlichenOrdnung desGemeinwesens« (Lorenz 2015:

759). Dieser Verfassungsordnung und ihrem sozialen Telos hat sich bereits die

Philosophie von Aristoteles zugewendet (Neves 1998: 54). Heute entwerfen Ver-

fassungstransformationen die Polity und zielen auf eine besondersweitreichende

Umgestaltung staatlicher Strukturen ab (Nolte & Schilling-Vacaflor 2012a: 391).

Insofern sind sie ein höchstrelevanter Bezugspunkt für die theoretische Ausein-

andersetzungmit rechtlicher Transformation.

Ganz allgemein betrachtet haben veränderte rechtlicheRegelungen eineDop-

pelrolle für die Transformation politischer Systeme. Sie sind »Motoren und zu-

gleich Instrumente des Wandlungsprozesses« (Kirchner & Ehmke 2015: 455 f.).

Einerseits werden sie selbst zum Ziel von Transformationen. Andererseits kön-

nen ihnen transformative Absichten zugrunde liegen, da sie menschliches Ver-

halten durch Anreize und Sanktionen beeinflussen sollen.39 Gleichwohl müssen

solche Transformationen vonVerfassungsnormen stets in Rechnung stellen, dass

die Kontinuität informeller Normen auf der gesellschaftlichen Handlungsebene

zum Problemwerden kann.

Bereits im Denken der europäischen Aufklärung spielen Verfassungen und

ihre Transformation eine zentrale Rolle. Ein Begriff rechtlicher Transformation

kann sich auf Montesquieu berufen, der von einem durch Gesetze formbaren

»Zwischenreich« spricht, das vom Wollen der Menschen und ihrer Endlichkeit

begrenzt ist. Mit der Schaffung und Wandlung von Rechtsordnungen und ihrer

Durchsetzung suchen die Menschen dort eine Ordnung, wo die Natur keine

Bestimmung angelegt hat (Jonas 1968: 23). Im Hintergrund der rechtlich vermit-

telten Transformation liegt somit eine der zentralen Denkfiguren der politischen

Moderne: die vertragstheoretische Umwandlung des Naturzustandes in einen

Gesellschaftszustand (Bonilla Maldonado 2013: 2). Eine Begriffsnutzung könn-

te somit auf das Staatsmodell des konservativen Ordnungsstaats bei Thomas

Hobbes, den liberalen Staat der Eigentümer bei John Locke oder auch die repu-

blikanische Versammlung der Citoyens bei Jean-Jaques Rousseau verweisen. Als

kritisch erweist sich jedoch, dass sich schon hier die Tendenz eines voluntaristi-

schen Rechtsverständnisses abzeichnet (Tamanaha 2006: 11, 22), die bestenfalls

eine Möglichkeit rechtlicher Transformation widerspiegelt. Unbestreitbar ist

schließlich, dass Recht bereits als fundamentaler Beitrag zum Erreichen und

39 Diese Annahmen gehen zurück auf rechtsphilosophische Überlegungen, die sich mit dem Zwangscha-

rakter des Rechts beschäftigen. Jeremy Bentham, John Austin sowie Ronald Dworkin und kritisch auch

Herbert L.A.Hart befassen sichmit dieser »instrumentell-rechtswissenschaftlichen« Handlungserklä-

rung, die als sozialwissenschaftliche Handlungserklärungen in der Regel unzureichend sind (García

Villegas 2014: 91 f.; Kretschmann 2016: 82).
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bisweilen Beibehalten von tiefgreifenden Veränderungen angesehen wird und

daher als transformativ betrachtet werden darf. Der Sonderfall des Verfassungs-

rechts begründet die Übergänge bzw. Transformationen vom Naturzustand in

den Gesellschaftszustand. Klar ist dabei jedoch, dass die Transformation von

Verfassungen keine »feierliche Selbstbindung des Souveräns« ist, sondern häufig

durch juristische Expert:innen erfolgt (Lorenz 2015: 759).

In der Region Lateinamerika zeigt sich die Doppelrolle der Verfassungstrans-

formation.Zumeinen erweist sich dies anhanddes »neuenKonstitutionalismus«

in Lateinamerika. Gemeint sind die Verfassungstransformationen der Region,

die in sehr unterschiedlichen historischen Zusammenhängen in den 1990er Jah-

ren stattfanden. Beispiele sind Brasilien (1988), Paraguay (1992), Peru (1993), Ko-

lumbien (1991) und Venezuela (1999).Mittlerweile gibt es weitere neue Verfassun-

gen in Bolivien (2009) und Ecuador (2008) (Nolte & Schilling-Vacaflor 2012b: 6;

Kaltmeier 2016: 348).40

DerneueKonstitutionalismusentwickelte sichvordemHintergrundderMili-

tärdiktaturen vorwiegend imConoSur (Nolte&Schilling-Vacaflor 2012a; vonBog-

dandy 2015).Maßgeblichwar auch der verhaltene Erfolg der vorherigen Entwick-

lungspolitiken zum Ausgleich sozialer Ungleichheiten durch gesteigertes Wirt-

schaftswachstum (Gootenberg & Sandoval 2010: 379). Ebenso ging dem neuen

Konstitutionalismus eine Kritik des Institutionenimports voraus und somit die

Bedeutung von kontextspezifischen Adaptionen in staatlichen Institutionen.Der

Transfer von öffentlichen und privaten Institutionen war typisch für die zweite

Hälfte des 20. Jahrhunderts in Lateinamerikaundwirdnunhäufigwegender feh-

lenden Kontextsensibilität abgelehnt (García Villegas 2014: 84–86).41 Besonders

relevant ist auch der historischeMoment unmittelbar nach dem Ende des Kalten

Krieges (Carrillo Flores 2010: 24).Die neuen Verfassungen stehen somit nicht nur

im erweiterten Kontext der Revolutionen in Kuba und Nicaragua, sondern auch

der geopolitischen Lage Lateinamerikas in der westlichen Hemisphäre vor dem

Zusammenbruch der UdSSR (Dezalay & Garth 2002: 61).

Andererseits, so Armin von Bogdandy (2015: 9 f.), existieren die transfor-

mierten lateinamerikanischen Verfassungen keinesfalls nur auf dem Papier.

40 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit wurde in Chile eine neue Verfassung erarbeitet, die jedoch

2022 in einem Plebiszit abgelehnt wurde. Trotz neuer Reforminitiativen lässt sich gegenwärtig noch

nicht absehen, ob dies das Ende des neuen Konstitutionalismus in Lateinamerika einläutet.

41 Gleichzeitig gibt es Einwände gegen Rechtstransplantate. Irrig sei die Vorstellung, dass sich Recht »in

Tüten packen und dann getrost forttragen« lässt, um in anderen Rechtssystemenwieder ausgepackt zu

werden (Schulte 2011: 86).Diese Sorge teilt auchO’Donnel angesichts derDiskrepanzen zwischenNorm

undWirklichkeit, die viele »Nachzüglerstaaten« der politischen Moderne Europas charakterisiert und

die auf ebensolchen Transplantaten beruht (O’Donnell 1998: 115). Im Fall der kolumbianischen Verfas-

sung steigert sich der Komplexitätsgrad, zumal es sowohl Transplantate als auch Eigenkreationen gibt.
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Aus ihnen ist mittlerweile auch eine transformative Anwendung des Verfas-

sungsrechts hervorgegangen. Diese Veränderungen werden im Rahmen einer

Debatte über transformativen Konstitutionalismus geführt, die ursprünglich

aus Südafrika kommt. Der Jurist Karl E. Klare (1998: 150) hat den transforma-

tiven Konstitutionalismus als ein gesellschaftliches Projekt definiert, bei dem

neue Verfassungen geschaffen und umgesetzt werden, um auf politischer und

sozialer Ebene eine demokratische und egalitäre Partizipation zu erreichen. In

Abgrenzung zu Rechtsreformen geht es beim transformativen Konstitutiona-

lismus um strukturell wirksame Maßnahmen gegen soziale Ungleichheit und

Exklusion, die wegen ihrer Verfassungsmäßigkeit aber nichts mit Revolutionen

im herkömmlichen Sinne gemein haben.42 Auch an die lateinamerikanischen

Verfassungstransformationen schließen seit den 1990er Jahren auch rechtliche

»Transformationen auf schrittweise Art« an (von Bogdandy 2015: 6; siehe auch:

Nolte & Schilling-Vacaflor 2012b: 3 ff.). Das bedeutet eine signifikante Abgren-

zung gegen die transformationskritische Einschätzung, dass die Verfassung »

[…] ein Modell vermittelt […], dessen Verwirklichung nur unter völlig anderen

sozialen Bedingungen möglich wäre.« (Neves 1998: 84)43 Einen dementsprechen-

den Vorbehalt auf Basis soziologischer Begründungen erarbeitet Marcelo Neves

in kritischer Auseinandersetzung mit Karl Loewenstein,44 wobei die rechtliche

Einhegung der Machtausübung im Zentrum steht. Dabei wird das Fehlen von

wohlfahrtsstaatlichen Institutionen analysiert, die soziale Rechte verwirklichen

müssten (Neves 1998: 90–98).

Trotz der Abgrenzung kann sich hier eine begriffliche Konzeptualisierung für

rechtliche Transformation begründen. Wegen der Implementationsdefizite ist

42 Absicht des transformativen Konstitutionalismus ist es, die »Wunden der Vergangenheit zu heilen, um

uns in eine bessereZukunft zu führen.« (Langa 2006: 352) Seitdembefasst sichdie Forschungdamit,wie

sich das südafrikanische Projekt des transformativen Konstitutionalismus internationalisiert und Ver-

fassungen sowie Verfassungstheorie imGlobalen Süden und imGlobalenNorden prägt.Die Forschung

beobachtet aber auch eine Spannung zwischen dem Vorbehalt gegen rechtliche Steuerung und der Be-

fürwortungderTransformation sozialerUngleichheitendurchdieMobilisierungvonMenschenrechten

(Hailbronner 2017: 531–535; Vieira et al. 2013).

43 Marcelo Neves (1998: 152) spricht von symbolischer Konstitutionalisierung (nicht Konstitutionalismus)

undzeigt amBeispiel der hochgradig generalisiertenVerfassungBrasiliens von 1988, »dass dieVerwirk-

lichung der in der Verfassungsurkunde formulierten demokratischenWerte einenMoment des Bruchs

mit der etablierten Machtordnung voraussetzt, der politisch in eine der Ausdifferenzierung und Auto-

nomie/Identität des Rechts entgegengesetzte Richtung führt.«

44 Loewenstein (1951: 403–407) unterscheidet zwischen normativen, nominalen und semantischen Ver-

fassungen, wobei variabel ist, inwiefern eine Verfassung mit »der politischen Wirklichkeit überein-

stimmt«. Beim letzten Typ, den semantischen Verfassungen, sieht Loewenstein dies im Unterschied

zu den normativen Verfassungen nicht gegeben.Neves spricht sich für eine Umbenennung dieses Typs

nichtkoinzidierender Verfassungen in »instrumentelle Verfassungen« aus, da die Verfassungsverwirk-

lichung hier zum Instrument politischer Machtausübung wird (Neves 1998: 95).
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es Neves’ Befürchtung, dass die Verfassungen Lateinamerikas tote »Worthülsen«

bleiben. Allerdings zeigt sich: Wo Marcelo Neves vor leblosen Rechtsnormen

warnt, spricht Roberto Gargarella von »schlafenden Klauseln« in den latein-

amerikanischen Verfassungen (Gargarella 2012a: 153; Neves 1998: 98).45 Auf der

Grundlage dieser neuen Opportunitätsanalyse urteilt von Bogdandy, dass Recht

als Motor von Transformationsprozessen der »gesellschaftspolitischen Realität«

in Lateinamerika fungiert. Dies fußt hauptsächlich auf der Auseinandersetzung

mit einer Vielzahl empirischer Befunde zur lateinamerikanischen Rechtspraxis,

wobei zugleich das Phänomen sozialer Ungleichheit in der Region thematisiert

wird (von Bogdandy 2015: 9 f.). Zunehmend rückt der juristische Beitrag zur

schrittweisen Transformation sozialer Ungleichheiten in denBlick. Ausdrücklich

nicht gemeint ist, dass transformatives Recht in Lateinamerika soziale Ungleich-

heitenunversehensund in einemZugbeendet (vonBogdandy 2015: 20).Vielmehr,

so dieThese,wirkt Verfassungsrecht in Lateinamerika sukzessiv transformierend

auf soziale Ungleichheit, wofür es sich auf das Interamerikanische System der

Menschenrechte beruft:46

»Ius Commune captures the idea that national constitutional law and the relevant international

law should together realize common guarantees and promises in a mutually reinforcing ›con-

stitutional block‹ (bloque de constitutionalidad).« (von Bogdandy 2017: 28)

Für ein Konzept der rechtlichen Transformation ist jedoch nicht zu vernachlässi-

gen, dass in der Diskussion Einwände gegen die Rechtsdurchsetzung in Latein-

amerika vorgebracht werden. Die Probleme in den Bereichen Sicherheit, Krimi-

nalität, Machtmissbrauch, Menschenrechtsverletzungen und ineffiziente Justiz

sindbishernichtgelöst.Damit seiRechtsdurchsetzung, indenWortenvonThamy

Pogrebinschi der Bereich, wo kaum »positive Resultate« erreichen werden konn-

ten (Pogrebinschi 2023: 69 f.). Nun ist Impunität in der Debatte zum transforma-

tiven Konstitutionalismus keine Unbekannte (Piovesan 2017: 52). Darum ist vor

diesem Hintergrund zum transformativen Recht in Lateinamerika hervorzuhe-

ben, dass die Verfassungsgebungen dieses Kontinents »egalitäre Verfassungen in

ungleichen Kontexten« etabliert haben (Gargarella 2012b: 143).

45 Diese Bezeichnung wählt Roberto Gargarella (2012a: 153) für die Grundrechte der Verfassungen Ko-

lumbiens, Ecuadors oder Boliviens, deren Anwendung im Kreuzfeuer polemischer Umsetzungsdebat-

ten steht. Bereits vorher hat Marcelo Neves (1998: 13) die Funktion und Entstehung dieser Diskrepanz

verfolgt, wenn er symbolische Konstitutionalisierung beschreibt als »[…] die Diskrepanz zwischen hy-

pertroph symbolischer Funktion einerseits und gänzlich unzureichender Konkretisierung von Verfas-

sungstexten andererseits.«

46 Siehe zur historischen Entwicklung des internationalen Menschenrechtssystems in Lateinamerika die

Arbeit von Kalny (2019).
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Nicht am totenWort, sondernden »schlafendenKlauseln« bildet das transfor-

mative ius constitutionale commune eine weitere, maßgebliche Grundlage für den

Begriff rechtlicher Transformation. Es geht um die sukzessive Verbindung von

Verfassungsgrundrechtenmit dem übergeordneten Rahmen derMenschenrech-

te (von Bogdandy 2015: 17). Rechtliche Transformation ist insofern begründet, als

dass der Ausgangspunkt dieses Verfassungsrechts die in Lateinamerika eviden-

te Sozialexklusion von mehr oder minder großen Bevölkerungsgruppen ist, die

von Bildungs- und Sozialsystemen, wirtschaftlicher und politischer Teilhabe so-

wie dem Rechtszugang selbst ausschließt.

Inklusion ist daher »das große Thema« für die Theorie im lateinamerika-

nischen Verfassungsrecht (von Bogdandy 2015: 10). Kritisch einzuwenden ist

jedoch, dass auch hier eine explizite Abgrenzung des Transformationsbegriffs

fehlt. Es scheint vielmehr von den jeweiligen lateinamerikanischenVerfassungen

und ihren nationalen Verfassungsrechtsprechungen abzuhängen, was damit

konkret gemeint ist (von Bogdandy 2017: 34). Am Gegensatzpaar von Inklusion

und Exklusion entfaltet sich außerdem Kritik, da es angesichts der Ungleichheit

in Lateinamerika nicht darum gehe, »to change or radically transform the insti-

tutional arrangements, but merely to expand the coverage.« (Coddou Mc Manus

2022: 118). Eine (rechts)theoretische Auflösung dieser Frage erscheint mir hier

nicht angezeigt. Anstelle dessen ist zu wiederholen, dass Recht als teleologische

Struktur postuliert wird, was eine empirische Fundierung durchaus erschwert.

In jedem Fall weist die Kritik auf offene Flanken beim Transformationsbegriff

hin,welcheder sozialwissenschaftlichenDiskussionüberdie Leitunterscheidung

von Inklusion und Exklusion bereits vertraut sind (Stichweh 2016: 17).

Zusammengenommen bieten die Überlegungen zum transformativen Kon-

stitutionalismus dennoch eine breite Begründung, um von rechtlicher Transfor-

mation zu sprechen, die sich in der beabsichtigten Materialisierung der Grund-

rechte zeigt. Es geht um »emanzipatorische, soziale und politische Transforma-

tionen, besonders zuMenschenrechten, Bürgerpartizipation undUmverteilung«

(Nolte & Schilling-Vacaflor 2012a: 391), die in den unterschiedlichen Rechtssys-

temen Lateinamerikas kontrovers diskutiert werden. Zur Untersuchung von

rechtlicher Transformation trägt sicher bei, dass die lateinamerikanische Verfas-

sungsgerichtsbarkeit nicht nur als Ergebnis der Verfassungstransformationen

zur Jahrhundertwende gesehen wird. Vielmehr reicht die Transformativität

im lateinamerikanischen (Verfassungs)Recht weit über das Moment der Ver-

fassungsgebung hinaus. Dafür ist Kolumbiens besonders häufig angewendete

Grundrechtsbeschwerde beispielhaft, die als Referenz für die Verfassungsrecht-

sprechungen der Region gilt: die Acción de Tutela (Jaramillo Pérez 2012: 315; Vivas

Barrera 2012: 30).
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2.1.1.4. Rechtliche Strukturzusammenhänge

An den zurückliegenden Überlegungen erweist sich, dass die Ablehnung von

rechtlicher Transformation keineswegs überwiegt. Vielmehr wurden Struktur-

bedingungen rechtlicher Transformation herausgearbeitet, wobei besonders die

Abhängigkeit von anderen gesellschaftlichen Bereichen oder alternativ auch die

Autonomie bzw. rechtliche Eigenstrukturierung zu nennen ist. Zur Bestimmung

rechtlicher Transformation sind aber insbesondere begrifflich-analytisch und

empirisch angeleitete Erkenntnisse dienlich. Transformation durch das Recht

deutet sich an, wenn gegenhegemoniale Diskurse hervorgebracht werden, deren

Akteur:innen mit dem Recht Forderungen im Modus der Verbindlichkeit zur

Sprache bringen, die sonst in der Regel von solchen Kommunikationen ausge-

schlossen sind. Für einen Begriff rechtlicher Transformation ist maßgeblich,

dass sich Recht mit den Anliegen von Akteur:innen befassen kann, die sonst vom

Rechtszugang ausgeschlossen oder nur imModus der Repression betroffen sind.

Recht wird im Licht pluraler Norm- und Rechtsordnungen transformativ. Dies

gilt auch angesichts der kontrahegemonialen Rechtsmobilisierung massenhaft

exkludierter Akteur:innen, die sich möglicherweise sogar in sozialen Bewegun-

gen versammeln und das Recht zum Kommunikationskanal machen, der von

Machtressourcen ausgeschlossenen Akteur:innen Zugang zu einer verständi-

gungsorientierten Rhetorik gibt.

Allerdings zeigt sich für ein theoretisches Konzept von rechtlicher Trans-

formation, dass der geteilte Standpunkt der Zustimmung zu Wandel durch

Recht nicht ausreichend ist und es weiterer Ergänzungen für empirische Fun-

dierung bedarf. Offen bleibt, wo rechtliche Transformation beginnt und was

sie konkret von anderen Formen rechtlicher Veränderung unterscheidet. Es

fehlt eine Sammlung notwendiger Kriterien für rechtliche Transformation.

Wirklich überraschen kann das angesichts der breiten Nutzung des Transfor-

mationsbegriffs nicht. Ein Grund hierfür könnte die erforderliche Diskussion

des allgemeinen Bezugspunkts rechtlicher Transformation sein, der im Sozia-

len liegt. Dementsprechend bestätigt sich die Notwendigkeit einer Vertiefung

von gesellschaftstheoretischen Bezügen des Rechts (Kretschmann 2019a: 14).

Strukturzusammenhänge des Rechts führen einerseits dazu, dass Recht auf ein

Symptom von Wirtschaft, Macht oder anderen Strukturen reduziert wird. Die

Kritik daran ist, dass Recht als sozial strukturiertes Phänomen, nicht aber als

strukturierende Struktur verstandenwird (Bourdieu 2019a: 35 f.). Für empirisch-

vergleichende Forschung ist das insofern problematisch, als dass der Zusam-

menhang von Recht und sozialen Transformationen entweder teleologisch im

Sinne einer möglichen Wirkung des Rechts in der Zukunft konzipiert wird oder

an einer Menge von Einzelfällen gebunden bleibt, die noch kein klares Bild von
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rechtlicher Transformation abgeben. Aus diesem Grund wende ich mich in den

nächsten Kapiteln einer Verbindung von Pierre Bourdieus Rechtsdenken mit

seiner gesellschaftstheoretisch informierten Habitustheorie zu. Im Vergleich

zum Ansatz der Strukturierung bei Anthony Giddens hat sich mit dem Habitus

in Bourdieus Arbeit ein besonders akzeptierter Begriff etabliert, der zudem für

eine rechtliche Praxistheorie aufgegriffen wurde (Barlösius 2004; Kretschmann

2019b).

2.1.2. Ungleichheit als Bezugspunkt rechtlicher Transformation

Anknüpfend an die vorangegangenen Ausführungen lässt sich der Begriff der

rechtlichen Transformation ergänzen, indem das Soziale als das allgemeinste

Wirkungsfeld des Rechts einbezogen wird. Ein gesellschaftstheoretisch infor-

mierter Zugang kann hier klären, auf was oder worin Recht wirkt. Damit wird

der Bezugspunkt rechtlicher Transformation aus sozialwissenschaftlicher Per-

spektive klarer und die vorherigen Zugänge lassen sich schärfen. So ist zu fragen,

worauf rechtliche Transformation abstellt und was genau von Rechtsnormen

bzw. ihrer Mobilisierung betroffen sein kann.

Ich habe dafür die Kritik aufgegriffen, dass die Überwindung sozialer Ex-

klusion kein allgemein-begrifflicher Zugang zu rechtlicher Transformation sein

kann (Bogdandy et al. 2017: 6; Coddou Mc Manus 2022: 118; von Bogdandy 2015:

5). Allgemein lässt sich sagen, dass der Begriff rechtlicher Transformation die

Wirkung des Rechts in der Gesamtheit der sozialen Interaktionen und Struktu-

ren, Kommunikationen und Sinnkonstruktionen untersuchbar machen sollte.

Sie findet statt im sozialen Zusammenhang, den die Soziologie als Gesellschaft

untersucht. Dabei ist zu beachteten, dass Recht selbst ein sozialer Tatbestand

und damit nicht der Gesellschaft extern ist. Folglich können rechtliche Trans-

formationen auf Recht selbst abstellen (Beispiel Rechtsreform), aber auch in

anderen Teilen von Gesellschaftenwirken.47 An dieser Stelle der Arbeit fragt sich,

wie der soziale Zusammenhang analysiert werden soll, auf den die rechtlich

induzierte Transformation abstellt.

47 Als Angelpunkt für eine tiefgründige Diskussion des Gesellschaftsbegriffs bieten sich die klassischen

Arbeiten von Max Weber, Ferdinand Tönnies, Talcott Parsons, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann und

vielen anderen an. Anstelle einer umfassendenDarstellung begnüge ichmich hiermit der Feststellung,

dass der weite soziologische Gesellschaftsbegriff auch in den Rechtswissenschaften als Bezugspunkt

für das Wirken rechtlicher Transformation akzeptiert wird (von Bogdandy 2022: 16–18). Die Analyse

von Gesellschaften beschränkt sich nicht auf Einzelaspekte wie Vereinigungen oder Organisationen.

Sie beansprucht eine Abgrenzung des sozialen Gesamtzusammenhangs und charakterisiert diesen in

seinen widersprüchlichen Entwicklungen, internen Spannungen und Dynamiken.
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Ich führe im Verlauf dieses Kapitels das Argument aus, dass der Begriff der

Ungleichheitskonflikte für die Analyse derjenigen sozialen Tatbestände hilfreich

ist, mit denen Recht konfrontiert ist. Mit dem Begriff der Konflikte sozialer Un-

gleichheit, bzw.Ungleichheitskonflikte, greife ich die Soziologie von Pierre Bour-

dieu auf. Der Begriff macht die vergleichbaren Logiken sozialer Ungleichheit in

sehrunterschiedlichen sozialenTatbeständendeutlich.48Sie erweisen sichals an-

gepasste und anpassende Praktiken, die zu einer ungleichen Ordnungsbildung

beitragen und diese reproduzieren (Bourdieu 2015a: 109). Daran orientiert, kon-

zipiert der Begriff der Konflikte sozialer Ungleichheit einen Nexus von Struktur

undHandlung anstelle eines Dualismus zwischen beiden. Er bietet eine pragma-

tische Analysemöglichkeit für Prozesse ungleicher Ordnungsbildung und grenzt

theoretisch ab,worauf bzw.worin rechtlicheTransformationwirkt.Der besonde-

re Mehrwert liegt darin, dass nicht nur nach der sozialen Strukturierung dieser

Konflikte gefragt werden kann. Es lässt sich auch die strukturierende Wirkung

untersuchen,die imEinsatz,GewinnundVerlustumkämpfterKapitalformenun-

gleiche Chancen für die Besetzung sozialer Positionen reproduziert.

In den folgenden Unterkapiteln begründe ich dieses Argument für die schär-

fere Konzeptualisierung von rechtlicher Transformation anhand einer Auseinan-

dersetzungmit denKonfliktgegenständen,derArt undWeise derKonfliktaustra-

gung und ihrer Ausgangsbedingungen. Auf dieser theoretischen Ebene geht es

darum, dass die Ungleichheitsanalyse im Sozialen den Nexus von sozialer Struk-

turierung und strukturierender Wirkung zeigt, der zur (Re)Produktion unglei-

cher Gesellschaften führt.

2.1.2.1. Begriffliche Vorbemerkungen zu sozialer Ungleichheit

Die vielfältigen Formen des Sozialen im Allgemeinen und der sozialen Ungleich-

heit im Besonderen gehen über den Begriff der Ungleichheitskonflikte hinaus.49

Soll trotzdem argumentiert werden, dass ein mit Bourdieus Soziologie formu-

lierter Zugang hilfreich ist, dann müssen einige Einschränkungen vorangestellt

werden.

48 Braig, Costa und Göbel plädieren für ein Ungleichheitsverständnis, dass die »Distanzen zwischen den

Positionender Individuen oderGruppen« thematisiert (zitiert in: Jelin et al. 2020: 18). Für die Frage,wie

sich diese Distanzen konstituieren, ist das konfliktbezogene Ungleichheitsverständnis hilfreich.

49 Diese Eigenschaft trifft ebenso auf andere Bestimmungen sozialer Ungleichheiten zu: Auch die Diffe-

renzierung in vertikale oder horizontaleUngleichheiten kommtkeinerRadiographie sozialerUngleich-

heit gleich. Vielmehr liegt in der Diversifizierung von Bereichen sozialer Ungleichheit eine ständige

Transformation für die Ungleichheitsforschung (Jelin et al. 2020: 14). Neben ökonomischen Disparitä-

ten sind beispielsweise Umweltungleichheiten, aber auch Diskriminierungen und Segregationen ein-

zubeziehen.
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Zunächst ist soziale Ungleichheit selbst vage. Es handelt sich nicht um einen

integralen Bestandteil in BourdieusTheorie (Barlösius 2004: 116.). Anzuerkennen

ist ebenso, dass schon seit Längerem Gewissheit über die Vielfalt an Dimensio-

nen existiert, an denen sich Ungleichheit manifestiert. Relevant sind neben Ein-

kommen auch Besitz, Geschlecht, Ethnie, Alter und viele andere soziale Charak-

teristika. Eine zentrale Rolle spielen auch Diskriminierungen in Bereichen wie

Rassismus, regionale Zugehörigkeit, Religion und weitere. Um dies zu ordnen,

hat sich die Unterscheidung von vertikalen und horizontalenUngleichheiten ver-

breitet, wobei Einkommen und Besitz als vertikal aufgefasst werden. Horizon-

tal ist hingegen die Ungleichheit »zwischen Gruppen« auf der Ebene von Ethnie,

Klasse, Region und anderen Kriterien (Stewart 2000: 253). Diese Einteilung mu-

tet aber heuristisch an, weil soziale Ungleichheiten häufig auf Erklärungsfakto-

ren zurückgeführt werden, die ihrerseits selbst als Ausdruck sozialer Ungleich-

heit geltenmüssen,womit ein explanativer Zirkelschluss erfolgt.50 Ebenso findet

in diesem Zusammenhang durchaus auch das gegenseitige Ausspielen von Un-

gleichheitsachsen statt,was sich amStreit umKlassenstellung oder die Anerken-

nung von Identitäten bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wiederholt (Fraser 2006:

15 ff.).

Zweitens kritisieren die Gender-Studies und die Intersektionalitätsforschung,

dass von Bourdieus Arbeit keine integrierte oder global gültige Darstellung so-

zialer Ungleichheit zu erwarten ist. Eine umfassende und kontextspezifische

Analyse von Geschlechterungleichheiten fehlt (L. G. Arango 2006: 35; von Ale-

mann2022: 24;Winker&Degele 2010: 23).GleichsamsprechensichdieseKritiken

wiederholt für die grundsätzliche Verwendbarkeit der Theorien von Bourdieu

aus und adaptieren seine Kategorien ertragreich. Bourdieus Begrifflichkeit ist

ihnen ein modifizierbares Werkzeug, um die Rolle geschlechtsbezogener Lo-

giken für die (Re)Produktion ungleicher gesellschaftlicher Zusammenhänge

nachzuweisen.

Drittens wählt die neuere Ungleichheitsforschung einen komplexen Zugang,

interessiert sich für die gegenseitigen Verflechtungen und Verstärkungen von

Ungleichheitskategorien undmacht dabei auf dieHäufung bzw. Intersektion von

Ungleichheitsvariablen aufmerksam (BieleMefebue et al. 2022).Dabei nimmtdie

Ungleichheitsforschung auch die Konstruktion solcher Ungleichheitskategorien

50 EinBeispiel ausdemkolumbianischenBildungsbereich ist der internationaleVergleichderPISA-Studi-

en. Gezeigt wird, dass die niedrigen Pro-Kopf-Bildungsausgaben in Kolumbienmit den niedrigenMa-

thematikleistungen in der PISA-Studie korrelieren (Fordham et al. 2016: 50 f.). Unbeachtet bleibt dabei

beispielsweise die Rolle der vergeschlechtlichten Bildungspraxis, bei der Varianzen in den Neigungen

für oder gegen bestimmte Lernbereiche emergieren (L. G. Arango 2006).
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ins Visier (Jelin et al. 2020: 15).51 Sie greift so den Befund auf, dass die Un-

gleichheitsforschung selbst historisch und gesellschaftlich eingebettet operiert

(Rehberg 2006; Ritsert 2009; Schwinn 2007). Diese Erkenntnis lag bereits durch

die Auseinandersetzung mit den früheren Konzepten der Ungleichheitsfor-

schung vor, wie Klassen(-lage), (Berufs)Status, Stand oder Schicht (Wright 1997;

Goldthorpe et al. 1987; Schelsky 1965; Geiger 2006 [1948]). Es zeigt sich somit, dass

soziale Ungleichheit sowohl Forschungsgegenstand als auch Untersuchungsan-

satz sein kann. In jedem Fall ist sie das Ergebnis eines historisch-kontingenten

Selektionsprozesses. In dieser Betrachtung kann sich die Ungleichheitsfor-

schung selbst als Teil sozialer Ungleichheit entpuppen. Oftmals charakterisiert

sie sich durch die Persistenz eurozentrischer Wissenskonstruktionen in einer

postkolonialen Gegenwart (Quijano Obregón 2014: 788 ff.).

2.1.2.2. Ungleich strukturierte Praxis

Werden Phänomene sozialer Ungleichheit mit dem Konfliktbegriff gefasst, so

bietet das die Möglichkeit, die Streit- bzw. Konfliktgegenstände als Kapital-

formen näher zu identifizieren. Eine Abgrenzung erfolgt gegenüber dem auf

Elimination angelegten Konfliktverständnis (Coser 1972: 8), um das es hier nicht

gehen kann. Entgegen einer alltagssprachlichen Begriffsnutzung handelt es sich

nicht vorrangig um Gewaltphänomene, bei denen Unruhen, Tumulte oder Aus-

schreitungen in den Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit gebracht werden

(E. Hartmann 2019). Es geht hier eher um die gesellschaftliche Mechanik, nach

der materielle und immaterielle Güter verteilt werden und die selbst zumThema

sozialer Auseinandersetzungen geworden ist (Mau et al. 2023: 21). Beabsichtigt

ist an dieser Stelle ein abstrakterer Begriffszugang, der keine abschließendeDar-

stellung ist.Vielmehr kommt imkapitalbezogenenKonfliktbegriff eine ungleiche

Strukturierung der Praxis zum Vorschein.

Hinsichtlich der Konfliktgegenstände hat sich Bourdieus Unterscheidung

von ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital etabliert

(Jurt 2012: 35).WährenddemökonomischenKapital entspricht,was »unmittelbar

und direkt in Geld konvertierbar« ist, meint soziales Kapital zwischenmenschli-

che Beziehungen, Verpflichtungen und Mitgliedschaften in Gruppen (Bourdieu

51 Die wissenschaftliche Aufmerksamkeit für den Begriff der sozialen Ungleichheit erforderte zunächst

eineDifferenzierungdes Armutsbegriffs undder politischenBekämpfung vonArmut in den 1980er und

1990er Jahren.Hinzu kommt,dass Forschung zumZeitpunkt des Zusammenbruchs derUdSSRundder

»zweitenModerne« die Relevanz dieser Forschung kurzzeitig infrage stellten. Schließlich verdeutlichte

sich seit Ende der 1990er Exklusion im Zusammenhang mit neoliberalen Marktpolitiken und interna-

tionaler Migration. Damit kam die Auseinandersetzung mit dem Begriff Ungleichheit wieder in Fahrt

(Jelin et al. 2020: 11 f.).
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2012: 231). Hinzu kommt bei Bourdieu das kulturelle Kapital.52 Es kann in inkor-

porierter, institutionalisierter oder objektivierter Form vorliegen. Im Vergleich

zum ökonomischen Kapital kann dieses Kapital nicht kurzfristig eingetauscht

werden. In seiner inkorporierten Form meint diese Kapitalart »dauerhafte Dis-

positionen« der Akteur:innen. Es geht darum, was sie für wahr nehmen, was sie

denken und wie sie handeln (Bourdieu 2012: 231). Dieses Kapital ist an Akteur:in-

nen gebunden, seine Weitergabe erfordert zeitintensives Lernen. Schließlich

spricht Bourdieu von symbolischem Kapital. Es handelt sich dabei jedoch nicht

einfach um eine vierte Kapitalart. Vielmehr macht symbolisches Kapital die

Anerkennung oder Reputation untersuchbar, die den Besitzer:innen der anderen

drei Kapitalsorten zugesprochen wird (Jurt 2012: 35).

Einen Zugang zur Analyse der Konflikte sozialer Ungleichheit verschafft

die Untersuchung von Einsatz-, Verlust- und Akkumulationspraktiken der un-

terschiedlichen Kapitalsorten. Sie sind hier besonders relevant, weil sie das

Wirkungsfeld begrifflich fassen, auf das auch rechtliche Transformation abzielt.

Die Konzeptualisierung sozialer Ungleichheiten als Konflikte um Kapitalsor-

ten verdeutlicht somit die Strukturierung der Praxis, welche als Bezugspunkt

rechtlicher Transformation gelten muss. Für den Kapitalbegriff ist dabei ebenso

die Art und Weise wichtig, in der um Kapital gestritten wird. Hierbei zeigt der

Kapitalbegriff: Bei Konflikten sozialer Ungleichheit geht es nicht allein um die

Beschreibung von Kämpfen aufgrund unterschiedlicher oder antagonistischer

Interessen, Absichten oder Ressourcen. Der Kapitalbegriff von Bourdieu hat

vielmehr einen Vorgänger in Karl Marx’ Analyse der kapitalistischen Wirtschaft.

Ökonomisches Kapital verwertet sich selbst. Es wird zur eigenen Akkumulation

eingesetzt. Insofern sind Konflikte um Kapital produktiv und konsumtiv zu-

gleich.53 Die Strukturierung der Praxis durch ungleich verteilte Kapitalformen

meint ein Grundprinzip gesellschaftlicher Ordnungsbildung. Dies zeigt sich

auch daran, dass stets die Verfügung über Kapital erforderlich ist, um Kapital-

sorten weiter zu akkumulieren. In diesem Sinne kann Kapital als »akkumulierte

Geschichte« bzw.»akkumulierte Arbeit« (Bourdieu 2012: 229) verstandenwerden.

Es ist nicht einfach eine Ressource. Vielmehr ist Kapital Ergebnis vergangener

Auseinandersetzungen bzw. Konflikte um Kapital. Dieser Aspekt bedeutet eine

weitere Öffnung gegenüber der Analyse sozialer Ungleichheit. Angesichts des

Verhältnisses zwischen Akteur:innen, welches sich im Kapitalbegriff abzeichnet,

52 Ich nutze diese Begriffe, spreche in dieser Arbeit aber bisweilen auch synonym von Kulturkapital oder

Sozialkapital.

53 Darauf weist auch Georg Simmels Analyse zum Streit hin. Die »Wechselwirkung« im Streit muss nicht

notwendigerweisedestruktiv sein (Simmel 2018: 284 ff.).Er istwechselweise alsGrundlageundResultat

sozialer Beziehungen anzuerkennen. Diese Argumentation greift auch Lewis Coser auf (Coser 1972: 8).
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können nicht alle an einem gegebenen Konflikt beteiligten Akteur:innen diese

vergangenen Auseinandersetzungen um Kapital mit gleichem Ausgang führen.

Ein konfliktbezogenes Ungleichheitsverständnis zeigt, wie soziale Praxis von

Akteur:innen durch Chancenungleichheiten strukturiert ist.

Indes wäre es der Verortung sozialer Phänomene in Kontexten sozialer Un-

gleichheit nicht dienlich, die wirtschaftliche Rationalität der Akkumulation zu

verallgemeinern. Beispielsweise lassen sich Bildungstitel nicht unendlich akku-

mulieren. Andererseits ermöglicht gerade inkorporiertes kulturelles Kapital die

Akquisition von weiterem kulturellem Kapital: Wer lesen kann, hat Zugang zu in

Büchern festgehaltenemWissen, zu Fertigkeiten, Tätigkeiten etc. (Jurt 2012: 24).

Ebenso sprechen Zuwächse im Angebot zusätzlicher Berufszertifizierungen für

neue Akkumulationschancen. Auch der Einsatz von sozialem Kapital kann akku-

mulativ oder zumindest additiv sein:DenkbarwärenBeispiele,wonurMitglieder

renommierter Familien Zugang zu exklusiven Clubs, Vereinigungen oder Netz-

werken erhalten.

Weiterhin befördert der kapitalbezogene Konfliktbegriff die Analyse sozialer

Ungleichheiten und dient somit einer begrifflichen Konzeptualisierung von

rechtlicher Transformation, da sich die Ausgangsbedingungen der Kapitalakku-

mulation analysieren lassen. Auch sie sollten nicht als abschließende Beschrei-

bung sozialer Disparitäten aufgefasst werden, sondern als Analysewerkzeuge,

die je nach Kontext anzupassen sind. Bourdieus Feldbegriff ist ein elementarer

Bestandteil für diese Ausgangsbedingungen. Das Feld ist eine Metapher aus

dem elektromagnetischen Bereich und macht deutlich, dass die Wirksamkeit

der Kapitalanwendung, also die Praxis, durch Feldkräfte und damit einen gesell-

schaftlichen Kontext strukturiert ist (Terdiman 1987: 808). Diese objektive, also

vomWillen und Können der Akteur:innen unabhängige, Strukturierung der Ka-

pitalanwendung zeigt sich in unterschiedlichen Feldtypen: »Jedes Feld bricht die

äußerenKräftewie ein Prisma gemäß seiner inneren Struktur.« (Wacquant 2006:

37) Der Feldbegriff macht Erfolgsunterschiede beim Einsatz der verschiedenen

Kapitalsorten plausibel (Heim 2013: 454).Die Einbeziehung von Feldregeln unter-

stützt die Einordnung unterschiedlichster Phänomene in den gesellschaftlichen

Kontext sozialer Ungleichheit. Das wird am Beispiel von Lottogewinnen plau-

sibel: Die sprunghafte Vermehrung von ökonomischem Kapital hat in der Regel

keine substanzielle Änderung der gesellschaftlichen Position zur Folge, denn

deren kulturelle, soziale und besonders symbolische Kapitalvoraussetzungen

lassen sich nicht durch monetäre Zufallsgewinne ersetzen.

Festzuhalten ist, dass die relative Verfügung über oder der Mangel an Kapital

auf Antagonismenhinweist,die ich alsUngleichheitskonflikte bezeichnenwerde.

DasQuantumeiner bestimmtenKapitalart setzt Akteur:innen in eingesellschaft-

liches Verhältnis. Dagegen ist es Axel Honneths Kritik an Bourdieu, dass der so-
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zialenWelt ein Ökonomismus aufgezwungenwird. Jurt stellt jedoch heraus, dass

es sich dabei eher um die »Rationalität der Praxis« handelt (Jurt 2012: 24). Damit

zeigt sich durchKapitalakkumulationen oder -verluste der allgemeineMechanis-

mus sozialer Ungleichheit.

2.1.2.3. Praxis und ungleiche Strukturierung

Die Kapitalsorten sind Ausdruck vergangener Kämpfe um Kapital. Ein kapital-

bezogenes Konfliktverständnis von sozialer Ungleichheit macht so den Kontext

deutlich, auf den eine transformative Wirkung von Recht abzielen muss. Set-

zen Akteur:innen ungleich verteilte Kapitalsorten ein, so vermittelt das auch

ungleiche Chancen für die Besetzung von gesellschaftlichen Positionen. Es

kommt zu strukturierenden Wirkungen der Praxis. Relevant ist zudem, welche

Positionierungen bzw. Abgrenzungen gegebene Praktiken gegenüber anderen

Akteur:innen bewirken. Von Interesse sind die Einsätze, Gewinne und Verluste

unterschiedlicher Kapitalsorten.

Zunächst lässt sich dieser strukturierende Effekt im sozialen Raum zeigen.

Der soziale Raum ist einer der zentralen gesellschaftstheoretischen Begriffe bei

Bourdieu.ImModell setzt sichder sozialeRaumausgesellschaftlichenPositionen

zusammen, die sich wiederum durch Besitze verschiedener Kapitalsorten erklä-

ren. So hat der soziale Raumdrei Dimensionen: das Kapitalvolumen, die Zusam-

mensetzung der verschiedenen Kapitalsorten und auch die Zeit. Während Volu-

menundZusammensetzung bereits geklärt wurden, ermöglicht es die Zeitachse,

die langfristige Verstetigung gesellschaftlicher Positionen als Resultat von Kon-

fliktpraktiken zu verstehen (Heim 2013: 453; Weiß 2004: 211).

Akteur:innenmit ähnlichenPositionen,d.h.mit ähnlich zusammengesetzten

Kapitalformen, lassen sich als eineKlasse »aufdemPapier« bezeichnen (Bourdieu

1985: 12;Gros 2019: 126;Heim2013: 445).54WennAkteur:innen imRahmenvonUn-

gleichheitskonflikten gemeinsam Positionen einnehmen, verteidigen oder auf-

geben, dann zeigt sich ein Strukturierungseffekt. Der Einsatz von verschiedenen

Kapitalformen konstituiert privilegierte und relativ dazu auch benachteiligte Po-

sitionen im sozialen Raum.

Dieser soziale Raum wird zum Teil durch die Praxis konfliktiver Kapitalver-

wendungen reproduziert. Teils führt sie aber auch zu Positionsveränderungen

im sozialen Raum, wobei soziale Mobilität die relativ konstante Bedeutung ge-

gebener Kapitalformen im zeitlichen Verlauf voraussetzt. Wenn beispielsweise

54 Hierin liegt ein wichtiger Unterschied zu Klassenkonzepten, die auf politische Agency abstellen. Die

Klassen »auf dem Papier« sind sich ihrer ähnlichen Position, ähnlichen Interessen und Probleme nicht

unbedingt bewusst.
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durch bildungspolitische Nachteilsausgleiche ein breiterer Zugang zu Schulen

oderUniversitätengeschaffenwird,dann istmitBourdieudie Frage zu stellen,ob

die Expansion der Bildungspraxis tatsächlich neue Zugangsoptionen zu gesell-

schaftlichen Positionen eröffnet.55 Diese Annahme mündete in die Befürchtung

einer Bildungsinflation, bei der sich die Relevanz des institutionalisierten kul-

turellen Kapitals vermindert und somit der Zugang zu privilegierten Positionen

verschlossen bleibt (Peters 2013: 62).

DieHomologiethese der Ungleichheitsforschung

Da die Reproduktion ungleicher Strukturen durch die Praxis erkennbar wird,

sind diese Überlegungen zur Analyse sozialer Ungleichheit dienlich. Sie grenzen

somit auch einen Wirkungsbereich für rechtliche Transformation ab. Sie eignen

sich besonders, um die Verfestigungen oder Persistenzen ungleicher Gesell-

schaften zu analysieren.56 Diese gesellschaftliche Reproduktion lässt sich in den

unterschiedlichsten Bereichen des sozialen Lebens nachzeichnen. Bourdieu geht

ihr sogarbis inden scheinbar individuellenBereichdespersönlichenGeschmacks

nach. Anhand seiner Distinktionsanalysen stellen sich individuelle Präferenzen

für Musik, Kunst oder Essen als Teil von Lebensstilen heraus, die neben dem

sozialen Raum einen zweiten Rahmen für Konflikte sozialer Ungleichheit bil-

den. Bourdieu spricht diesbezüglich von einem Raum der Lebensstile, dessen

Differenzierung in Milieus mit der sozialräumlichen Klassendifferenzierung

korrespondiert und daher homolog zu ihm ist (Bourdieu 2021: 405 ff.).57

Die Forschung zu Pierre Bourdieus Ungleichheitsanalysen hebt die Bedeu-

tung seinerHomologiethese hervor (Gros 2019: 243;Heim2013: 455).Was gemeint

ist, macht Bourdieu am Beispiel der französischen Gesellschaft deutlich. Es geht

um eine soziale Praxis, die »strukturelle und funktionale Entsprechungen poli-

tischer, ökonomischer und ästhetischer Verhältnisse« hervorbringt (Heim 2013:

55). Somit entstehen Korrespondenzen zwischen sozialräumlicher Klassenlage

sowie geschmacks- und wertorientierten Lebensstilen. Aus dieser Perspektive

ist die persistent ungleiche Strukturierung des sozialen Raums daher Folge und

55 Hiermit ist die Diskussion über die Affirmative Action und begleitende Antidiskriminierungsmaßnah-

men verbunden.

56 Mit der Persistenz sozialer Ungleichheiten hat sich auch Charles Tilly (2009) beschäftigt. Dauerhafte

Ungleichheiten sind in der Lateinamerikaforschung vielfältig belegt (Jelin et al. 2020: 15). Sie sind ein

Strukturmerkmal vieler lateinamerikanischer Gesellschaften (Peters 2020: 199).

57 Für die Erklärung dieses Befunds ist der in späteren Kapiteln detailliert darzulegende Habitus zentral.

Er ist eine »geregelte Improvisation« und macht deutlich, wie die grundsätzlich nicht determinierte

Praxis doch Regelmäßigkeiten sozialer Ungleichheit entwickelt. Diese sozialen Regelmäßigkeiten, so

die Annahme, liegen den persistenten Ungleichheiten zugrunde. Sie wären hier als der Wirkungsbe-

reich rechtlicher Transformation zu betrachten.
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zugleich Grund von homologen Korrespondenzen zwischen sozialräumlichen

Positionen und Lebensstilen. Solche Übereinstimmungen vonmateriellen Lagen

und ideellen Überzeugungen bzw. Wertsphären waren bereits Georg Simmel,

MaxWeber und auch der KritischenTheorie der Frankfurter Schule bekannt.

Damit ist die Homologiethese der theoretische Unterbau einer gesellschafts-

theoretisch informierten Ungleichheitsforschung, die die beschriebenen Korre-

spondenzen häufigmit dem Schichtbegriff umschreibt:

»DieBegriffe SchichtundKlasse fassenMenschen in ähnlicher sozioökonomischer Lage zusam-

men,mit der aufgrund ähnlicher Lebenserfahrungen ähnliche Persönlichkeitsmerkmale […] so-

wie ähnliche Lebenschancen und Risiken verbunden sind.« (Geißler 2014: 94)

Machtverhältnisse und sozialer Raum

In dieser strukturierenden Rolle, welche die Praxis für die gesellschaftliche

Strukturebene einnimmt, verdeutlicht sich schließlich die Reproduktion von

Machtverhältnissen.Mit Bourdieu lässt sich sagen, dass Machtausübung immer

eine Willkürlichkeit aufweist (García Villegas 2014: 78; Kretschmann 2016: 114).

Der Grund hierfür ist, dass die Ausübung von Macht an gesellschaftliche Posi-

tionen gebunden ist. Diese Positionen sind das Ergebnis von Konflikten sozialer

Ungleichheit. Daher ist ungleich akkumulierte Geschichte bzw. die Verfügung

über Kapitalsorten häufig die Bedingung der Möglichkeit von Machtausübung.

In Konflikten sozialer Ungleichheit erlangen Akteur:innen nicht nur Zugang

zu Machtoptionen bzw. schließen andere Akteur:innen von diesen Positionen

aus. Ebenso argumentiert Bourdieu, dass Akteur:innen mit ihrer Praxis auch

systematisch dieWillkürlichkeit dieser Machtausübung verschleiern.

Schließlich erweisen sich Konflikte sozialer Ungleichheit als nützlich, da sie

auch diese strukturierende Wirkung der Praxis miteinbeziehen und somit eine

weitgehende Analyse der sozialen Realität bieten, in der rechtliche Transforma-

tionen letztendlich anzunehmen wären. Bourdieu hält für die Analyse der ver-

schleierten Machtausübung eine Reihe von Begriffen vorrätig: Illusio, Doxa und

symbolische Gewalt. Mit ihnen beschreibt er den Nexus zwischen Ereignissen,

die demAnschein nachnichtmit (gewaltsamer)Machtausübung verbunden sind,

und den Strukturen sozialer Ungleichheit. Letztendlich sind die Ergebnisse von

Ungleichheitskonflikten sozial strukturiert, denn sie basieren auf historisch un-

gleich gewachsenen Verteilungen verschiedener Kapitalsorten und ihrer Bedeu-

tung. Die Begriffe von Bourdieu weisen darauf hin, dass anstelle dieser Erkennt-

nis von Kontingenz oftmals der Anschein von unhinterfragter Objektivität steht.

Durch symbolische Macht wird »Konsens installiert, wo eigentlich Kampf

herrscht« (Kretschmann 2016: 114). Hiermit verbunden ist eine Benennungs-

macht, über die einige Akteur:innen aufgrund ihrer exklusiven Positionen
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verfügen, und die besonders staatlichen Akteur:innen zukommt. Sie erreichen

durch den Einsatz von symbolischem Kapital die Anerkennung von konflikthaft

erzeugten Unterschieden (Jurt 2012: 36). Stellt sich die Frage nach einer begriff-

lichen Konzeptualisierung von rechtlicher Transformation, so ist es denkbar,

dass ihr Bezugspunkt in Konflikten sozialer Ungleichheit liegt, die Praktiken der

Machtausübung verstetigen.

2.1.2.4. Ungleichheitskonflikte amBeispiel Bildungstitel

Die Nützlichkeit des Begriffs der Ungleichheitskonflikte verdeutlicht sich am

Beispiel von Bildungstiteln, was für die vorliegende Arbeit außerdem von großer

Bedeutung ist. Werden Prozesse formeller Bildung aus der Perspektive von Un-

gleichheitskonflikten betrachtet, so stellt dies die ungleichen Voraussetzungen

des Titelerwerbs als sozialen Zugangsmechanismus heraus, der wiederum ein

Teil der (Re)Produktion sozialer Positionen ist.

Das lässt sich beispielsweise an den frühen Forschungen von Pierre Bour-

dieu und Jean-Claude Passeron zur Bildungsungleichheit festmachen (Bourdieu

& Passeron 1990). In Auseinandersetzung mit der französischen Gesellschaft

der 1960er Jahre wird dort gefragt, warum einige soziale Gruppen Bildungs-

titel regelmäßig zur Begründung ihrer bereits vorab privilegierten Positionen

nutzen können, obwohl die Titelvergabe dem Leistungsprinzip unterliegt. Die

Frage ist, weshalb trotz des Anspruchs leistungsbezogener Mobilität soziale

Herkunft relevant bleibt. Dabei werden ungleich verteilte kulturelle Begünsti-

gungen als Resultate ungleicher Konflikte um kulturelles Kapital aufgedeckt,

die sich für einen privilegierten Teil der Lernenden innerhalb von Bildungs-

institutionen zusätzlich verstärken. Im Gegenzug führen die massenhaften

Aufstiegsaspirationen benachteiligter Gruppen bisweilen sogar bis zur Ent-

wertung von Bildungsabschlüssen (Jurt 2012: 30 ff.). Bourdieus Analyse ist es,

dass Erfolge beim Zugang zu Bildungstiteln in der Regel mit der ungleichen

Kapitalausstattung von Akteur:innen zusammenhängen, womit sie als Folge

von Ungleichheitskonflikten zu betrachten sind. Bildungserfolge sind somit an

die sozialräumliche Position der Lernenden und ihrer Familien gekoppelt. Eine

Analyse des sozialen Raums und der Konflikte sozialer Ungleichheiten führt den

Bildungserfolg von Akteur:innen auf den ungleichen Einsatz unterschiedlicher

Kapitalsorten zurück.

Der Vorteil solcher Analysen ist es zudem,dass sich dieseDifferenzenmitUn-

terschieden inKenntnissen,Wissen oder Fähigkeitenmit demKapitalbegriff ver-

binden lassen. Dabei ist das Bestehen oder Nichtbestehen von Abschlussexamen

als ein minimaler Unterschied anzusehen, der seinerseits »brutale Diskontinui-
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täten produziert« (Bourdieu, 2012, S. 237).58 Hier ist der Begriff des institutio-

nalisierten kulturellen Kapitals wieder aufzugreifen.Mit ihm kritisiert Bourdieu

den Ökonomismus in Garry Beckers Humankapitaltheorie. Der Begriff macht es

möglich, die bewusste und unbewusste Weitergabe von Kenntnissen, Fähigkei-

ten,Wissen, etc. auf der Ebene vonDenk- undWahrnehmungs- undHandlungs-

mustern zu untersuchen (Bourdieu 2012: 231; Jurt 2012: 24).

Obwohl diesen Diskontinuitäten sozialräumliche Ungleichheiten zu Grunde

liegen, wird der Bildungstitel bzw. -abschluss »[…] stillschweigend – sowohl von

deren Inhabern als auch von den übrigen–als legitimerRechtstitel auf Ausübung

von Autorität angesehen.« (Bourdieu 2021: 647) Als institutionalisiertes kulturel-

les Kapital sind Bildungstitel und Bildungsabschlüsse Ergebnis von ungleichen

Kapitaleinsätzen. Jedoch zertifizieren sie ihren Besitzer:innen die Aneignung

spezifischer Denk- und Handlungsmuster: »Durch den schulischen oder akade-

mischen Titel wird dem von einer bestimmten Person besessenen Kulturkapital

institutionelle Anerkennung verliehen« (Bourdieu, 2012, S. 237). Bildungstitel

sind daher Garanten formeller Bildungsprozesse und belegen die Aneignung von

Kulturkapital (Jurt 2012: 28).

Besonders bedeutsam ist, dass der Titelerwerb nicht nur eine Austragung von

Ungleichheitskonflikten ist, sondern auch dauerhaft Positionsansprüche in sich

meritokratisch legitimierenden Gesellschaftsordnungen begründet (Allmendin-

ger & Solga 2020: 477; Young 1958).59Hierzu schreibt Bourdieu:

»Ein Bildungstitel etwa stellt universell anerkanntes und garantiertes symbolisches Kapital

dar, das auf allen (nationalen) Märkten Geltung besitzt. Als offizielle Definition einer offiziellen

Identität entzieht es seinen Inhaber dem symbolischen Kampf aller gegen alle, indem es die

von allen gebilligte Perspektive durchsetzt.« (Bourdieu 1992: 150)

So schaffen Bildungstitel Differenzierungen zwischen Akteur:innen, indem sie

gesellschaftliche Positionen legitimieren und die Ungleichheitskonflikte opak

machen, die dem Titelerwerb vorausgegangen sind. Beispielsweise zertifizieren

juristische Bildungstitel zugelassenen Anwält:innen entsprechende Fachkennt-

nisse und legitimieren sie somit als Angehörige desRechtsfeldes (Bourdieu 2019a;

Martin 2019: 157).60Der Bildungstitel beansprucht eine sozialräumliche Position,

58 AmBeispiel vonWissenstests zeigt Bourdieu,dass Titel bereitsminimaleDifferenzendes Prüfungsmo-

ments als maximal wirksame Unterscheidungen im biographischen Verlauf institutionalisieren (Bour-

dieu 2012: 237).

59 Bildungstitel ermöglichenes,aktuelle Positionenmit früherenLernleistungenzubegründen.Beispiels-

weisemachenRechtschreibreformenbestehendeBildungszertifikatenichtungültig,auchwennsichdie

Inhaber:innen von Abschlüssen und Titeln als renitent erweisen.

60 Dieses Beispiel führt der empirische Teil dieser Arbeit später anhand von Interviewfällen aus (siehe

Abschnitt 3.2.). Maßgeblich sind die Fälle der Anwält:innen Sandra, Adriana, Angélica und Oscar. Der

Fall Jaime ist ein Beispiel für einen Studienabbruch in Jura und zeigt, dass zwischen den zertifizier-
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ohne dabei die gesellschaftlichen Vorbedingungen dieser Positionen mit einzu-

beziehen, also die ungleich strukturierte Kapitalaneignung und Kapitalnutzung.

Institutionalisiertes Kulturkapital gewinnt dort gesellschaftlich an Bedeu-

tung, wo die askriptive Zuweisung sozialer Positionen problematisch wird und

eine meritokratische Rechtfertigung der ungleichen Besetzung sozialer Posi-

tionen notwendig wird (Bourdieu & Passeron 1990). Hier wird auch der Aspekt

der Chancengleichheit zur leistungsbezogenen Allokation von gesellschaftlichen

Positionen relevant (Allmendinger & Solga 2020: 476). Esmüssten die Bedingung

von Chancengleichheit, der Ausschluss von Diskriminierungen und auch der

Einschluss von Nachteilsausgleichen berücksichtigt werden.61

Jedoch zeigt die anBourdieuundPasseron orientierte Bildungsforschung im-

mer wieder die Grenzen für einen hinreichenden Ausgleich solcher Benachteili-

gungen. Daher sind meritokratische Legitimationsversuche sozialer Disparitä-

tennichtmit derwissenschaftlichenErklärung sozialerUngleichheit zu verwech-

seln (Peters 2013: 46). Während Bildungsgesetze die Verteilung von institutiona-

lisiertem Kulturkapital juristisch regeln, hängt in der pädagogischen Praxis die

Verteilung von Bildungstiteln mit ungleichen Kapitalausstattungen zusammen.

So höhlen Ungleichheitskonflikte die gesellschaftliche Allokationsfunktion aus,

ohne dabei offensichtliche Rechtsverletzungen zu riskieren.

Nur ein Beleg zur Begründung dieser weitreichenden Bedenken findet sich

amBeispiel der lateinamerikanischenBildungspolitiken (Peters 2013: 68–78).Bil-

dungsungleichheit zeigt sich nicht nur am ungleichen Zugang von Schüler:in-

nen und Studierenden zu den unterschiedlichen Bildungsstufen oder der sehr

unterschiedlichenQualität, die Bildungsinstitutionen erreichen. Beide Differen-

zen hängen mit der sozialen Herkunft zusammen und sind daher Resultate von

ungleichen Konflikten um unterschiedliche Kapitalsorten. Ebenso zeichnet sich

auch eine »hierarchische Fragmentierung« ab (Peters 2013: 79–82). Damit ist die

abgestufte Anerkennung formal gleichwertiger Bildungstitel gemeint. Als Hier-

archie ist sie selbst nicht im Bildungsrecht verankert, sondern beruht auf infor-

mellen Prestigedifferenzen unterschiedlicher Bildungsinstitutionen. Diese sind

der symbolische Ausdruck des ungleichen Einsatzes von ökonomischem, kultu-

rellem und ggf. auch sozialem Kapital in der formellen Bildung.

ten Kenntnissen und dem Anbieten juristischer Dienstleistungen ohne anwaltliche Zulassung zu un-

terscheiden ist.

61 Länderspezifische Unterschiede gibt es beispielsweise zur Frage, wer überhaupt in diesenWettbewerb

einsteigendarf.Nachwievor istdasBildungsrecht fürMädchennicht vollständigetabliert (UnescoEdu-

cation Sector 2020). Das Beispiel Afghanistan zeigt ab 2021, dass die Generalisierung des Rechts auf

Bildung in weite Ferne rückt, weil Mädchen vom weiterführenden Schulunterricht und akademischer

Bildung ausgeschlossen werden.
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2.1.2.5. Transformation von Ungleichheitskonflikten

Es kann für die übergeordnete Absicht der Begriffsfassung von rechtlicher Trans-

formation zusammengefasst werden, dass der Bezugspunkt der durch das Recht

bewirkten Veränderung einzubeziehen ist. Theoretisch lässt sich damit ein all-

gemeines Kriterium für Transformation begründen, das sich auf die verstetigte

(Re)Produktion von Ungleichheitskonflikten auswirkt. Transformation lässt

sich als Entkoppelung des Nexus von sozial strukturierten und strukturieren-

den Ungleichheitskonflikten verstehen. Diese abstrakte Definition stellt darauf

ab, dass Transformation dann stattfindet, wenn die nichtdeterministische Ab-

stimmung der Praxis, die als Ordnungsprinzip ungleicher Gesellschaften gilt

(Bourdieu 2015a: 109), nicht weiter anhält und Konflikte um ungleich verteilte

Kapitalformen nicht weiter Bedingung von sozialer Strukturierung sind.

Erneut ist zu sagen, dass die soziale Wirklichkeit nicht als Konflikt verallge-

meinertwerdenkann.Ebensogilt esdieAnalyseinstrumenteausBourdieusTheo-

rien kontextspezifisch und offen anzuwenden. Jedoch lässt sich mit der Analy-

se von Konfliktlogiken bis zu zentralen Mechanismen der sozialen Ordnungsbil-

dung vordringen. Insbesondere die zirkuläre Sicht eignet sich diesbezüglich. Sie

dient der Erklärung für die relativ stabile (Re)Produktion ungleicher Gesellschaf-

ten. Aber sie ist auch Maßstab für den Transformationsbegriff, der im vorheri-

gen Kapitel nicht hinreichend geklärt werden konnte, weil den dort diskutierten

Ansätzen die begrifflichen Instrumente zur Analyse sich ungleich reproduzieren-

der Gesellschaften fehlten (siehe Kapitel 2.1.1). Damit wird zwar ein relativ hoher

Abstraktionsgrad in Kauf genommen.Dieser ist aber im Sinne einer theoretisch-

analytischen Begriffsbildung angezeigt und hat den Vorteil, bisher nicht gelöste

Ergänzungen für einen Zugang zur rechtlichen Transformation zu erbringen.

Ist diese Ergänzung einmal getan, so bleibt für einen Begriff rechtlicher

Transformation zu klären, ob das Recht und konkret dieMobilisierung von Recht

eine Transformation leisten kann, wie sie hier theoretisch begründet wurde.

Kann Recht die (Re)Produktionslogiken ungleicher Gesellschaften verändern?

Zur Bearbeitung dieser Frage ist eine nähere Beschäftigung mit dem Rechtsbe-

griff unabdingbar, die im folgenden Kapitel erfolgt.

2.1.3. Recht als Konfliktdarstellung

In den vorherigen Schritten habe ich begründet, dass die begriffliche Konzeptua-

lisierung von rechtlicher Transformation davon profitiert, wenn sie die (Re)Pro-

duktion sozialer Ungleichheit bzw. ungleiche Ordnungsbildung zum Kriterium

für transformative Veränderungen macht. Dafür habe ich den Begriff der Un-
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gleichheitskonflikte gewählt.Offengeblieben ist dabei die Frage,obRecht diesem

Maßstab gerecht werden kann,weil noch kein näherer Rechtsbegriff ausgearbei-

tetwurde.ZudiesemZwecke erfolgt nuneineAuseinandersetzungmitBourdieus

Arbeiten über das Recht, die zunehmend bekannter werden. Trotzdem können

sie noch nicht als kanonisiert gelten, denn eine umfassende Sicht auf das Recht

hat Bourdieu nicht ausgearbeitet (García Villegas 2004a: 58; Kretschmann 2019c).

Aus diesem Grund entwickelt sich ein sozialwissenschaftlich-soziologischer Zu-

gang zum Recht anhand der mitunter kritischen Forschungsbeiträge zu seinem

feldtheoretischen Ansatz.

Für Bourdieus Rechtsverständnis hat das Rechtsfeld zentrale Bedeutung

(García Villegas 2004a: 60, 2014: 109). Jedoch lässt sich der Gehalt einer sozio-

logischen Rechtsanalyse zusätzlich schärfen, die nicht Recht mit Kontrolle und

Steuerung gleichsetzt. Konkret kann sie sich auf Arbeiten zum »[…] dynamic

process of constructing one’s understanding of, and relationship to, the social

world through the use of legal conventions and discourses« (McCann 1994: 7;

Silbey 2005: 334) berufen. Dementsprechend werde ich in diesem Kapitel unter

Voraussetzung noch zu diskutierender Kritiken argumentieren, dass Pierre

Bourdieus Rechtsdenken hilfreich ist, um Recht als sinnhafte Darstellung von

Konflikten aufzufassen, die juristischen Regeln folgt.62 Die damit verbundene

Auseinandersetzung dient einer Klärung des Rechtsbegriffs, die ein weiterer

Bestandteil für den begrifflichen Zugang zu rechtlicher Transformation ist.

Zur Begründung dieser These betrachte ich zuerst wesentliche Kritiken in

der Diskussion über Bourdieus Rechtsdenken. Anschließend befasse ich mich

mit dem Aspekt der rechtlichen Konversion von Konflikten in Rechtsprobleme.

Ebenso vertiefe ich hierfür die Rechtsmobilisierung von Lai:innen. Ich führe

anschließend an den Eigenschaften juristischer Konfliktdarstellungen aus, dass

Bourdieus Rechtsdenken die Einbettung der rechtlichen Rationalität in soziale

Ungleichheit zeigt. Schließlich gehe ich darauf ein, dass diese rechtliche Sinn-

konstruktion symbolisch wirksam ist. Sie symbolisiert staatliche Autorität bei

der Benennung willkürlicher bzw. kontingenter Konflikte im sozialen Raum.

Aufgrund dieser Argumente ist Recht eine hochgradig kodifizierte Konfliktdar-

stellung, die eine vorrangig staatliche Sicht repräsentiert.

62 DieseDarstellung ist keinesfalls einemaßstabsgetreue Abbildung gesellschaftlicher Konflikte.Recht ist

kein Modell der Gesellschaft. Vielmehr handelt es sich um eine gesellschaftliche Sinnkonstruktion sui

generis (Kretschmann 2016: 114). Ebenso wird nicht behauptet, dass die Konfliktdarstellung eine uni-

verselle Erkenntniskategorie ist. Das Beispiel von Naturkatastrophen ist ein Streitfall um Verantwort-

lichkeit. Siehe zur Frage der Verantwortlichkeit in globalen Zusammenhängen Bora (2015).
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2.1.3.1. Begriffliche Vorbemerkungen zu Bourdieus Rechtsdenken

Bourdieus Rechtsdenken findet sich verteilt über verschiedene Arbeiten.63 Die

zentralen Texte sind La force du droit (Bourdieu 2019a [1986]) und Les juristes, gar-

diens de l’hypocrisie collective (Bourdieu 2019b [1991]). Neben diesen Primärtexten

liegen mittlerweile eine Reihe an Sekundärarbeiten vor (Madsen & Dezalay

2002). Im spanischsprachigen Raum sind diese Beiträge vergleichsweise früh

erschienen (Borrillo 1995; García Villegas 2004a). Mit Verzug zeichnet sich auch

eine verstärkte Rezeption und Diskussion der Ansätze im deutschsprachigen

Wissenschaftsraum ab.Nach Conradin-Triaca (2014) zählen hierzu insbesondere

die Arbeiten von Kretschmann (2016, 2019a, 2024). Auch Beiträge von Angelstein

(2017: 149), Boulanger (2019: 177), Nour Sckell (2020) oder Wrase (2010) weisen

die Versatilität des Ansatzes nach. Die Arbeiten verbindet, dass sie Bourdieus

feldtheoretischen Zugang aufgreifen, der im vorherigen Unterkapitel erläutert

wurde. Zudemwerden sie anschlussfähig für das zirkulär-soziologische Denken

zwischen Struktur und Handlung (Kretschmann 2019b: 113).

In Bezug auf einen Begriff rechtlicher Transformation ist jedoch die Kritik

einzubeziehen, dass Bourdieu zu wenig Ausblick auf transformative Potentiale

des Rechts gewährt (García Villegas 2004a: 67, 2014: 112). Dieser Einwand wur-

de besonders in den lateinamerikanischen Rechtsräumen formuliert. In Anleh-

nung an die vorher diskutierten Ansätze wird rechtliche Transformation dort in

vielen Ansätzen anerkannt (siehe Kapitel 2.1.1.2). Recht wird als zweischneidiges

Schwert betrachtet, das entweder repressiv oder emanzipativ sein kann.64Neue-

re Arbeiten zuBourdieus Rechtsdenken greifen diese Kritik auf und arbeiten Ver-

bindungen zu seinem soziologischen Begriffsrepertoire stärker heraus (Kretsch-

mann 2016).65

Ferner darf nicht in Vergessenheit geraten, dass Bourdieus Überlegungen

maßgeblich vom französischen Rechtsfeld ausgehen. Für die Übertragbarkeit

seiner Ansätze sprechen jedoch Arbeiten zu Argentinien,Mexiko und Kolumbien

(Arelliano Ríos 2011; Figari-Layús 2018; García Villegas 2004a, 2010a; Iturral-

63 García Villegas (2004a), Kretschmann (2019a: 11 f.) und Guibentif (2019: 99) zählen jeweils unterschied-

liche Arbeiten von Bourdieu auf, die soziologische Bezüge zum Recht enthalten. Konsens ist jedoch,

dass Bourdieus Rechtsdenken aus Versatzstücken besteht und nicht zum zentralen Kern seinerwissen-

schaftlichen Betrachtungen gehört: »Pierre Bourdieu showed remarkably little interest in the study of

law.« (García Villegas 2004a: 58)

64 Zusätzlich gilt das für die US-amerikanischen Studien zum Recht, beispielsweise die Critical Legal Stu-

dies (García Villegas 2004a: 67). García Villegas stellt die Frage nach dem emanzipativen Recht und folgt

hierinden rechtssoziologischenArbeiten vonBoaventuradeSousaSantos.Dessen spätere Forschungen

zurEpistemologie imglobalen Süden bleibendabeiweitgehend außen vor (vgl.García Villegas 2014: 91).

Siehe auch dazu Unterkapitel 2.1.1.2.

65 Hierfür setzt sich der nächste Teil der Arbeit mit demHabitusbegriff auseinander.
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de 2013). Sie zeigen, dass die Anwendung von Bourdieus Theorien durchaus

kontextspezifische Befunde liefern kann. Sicherlich verfügen ethnografisch-

anthropologische Perspektiven über eine höhere Detailschärfe. Wie aber im

vorherigen Kapitel angeführt wurde, liegt die Stärke von Bourdieus Ansätzen in

einer gesellschaftstheoretisch informierten Analyse von Rechtsphänomenen.

Schließlich ist zu beachten, dass Bourdieus feldtheoretischer Zugang zum

Recht auf weitere Kritiken stößt. Zunächst erscheint er imVergleichmit anderen

Ansätzen unkonventionell. Beispielsweise sieht die Sociological Jurisprudence66 im

Recht vorrangig ein Instrument für mehr oder weniger erfolgreich ausgeübte

soziale Kontrolle bzw. Steuerung (Kunz & Mona 2015: 118 ff.; Röhl 1987: 53 ff.).

Dem ist entgegenzuhalten, dass Rechtsnormen hier als bare Münze sozialer Re-

gulierung angesehen werden. Gerecht werden müssten sie jedoch der »Illusion

der Regel«, d.h. dem Umstand, dass Rechtsnormen eine regulierende Wirkung

vorgeben, ohne dabei tatsächlich handlungsanleitend sein zu müssen (Bourdieu

1979: 146 ff.; García Villegas 2004a: 63).67 In jedemFall ist sanktionsbewährte Kon-

trolle allenfalls ein Teilaspekt, wenn es um die Beurteilung der gesellschaftlichen

Bezüge des Rechts geht.

Ungeachtet dessen hat Bourdieus Arbeit besonders innerhalb der rechts-

wissenschaftlichen Fachdisziplinen Kritik hervorgerufen (Israël 2019: 241).

Bourdieus Rechtsdenken sei eine »Soziologie der JuristInnen« (Israël 2019: 243).

Bourdieu wende ein statisches Feldkonzept auf das Recht an und verfange sich

dabei in einer Soziologie der Herrschaft. Hierzu ist anzuerkennen, dass Bour-

dieus Fokus auf den professionellen Akteur:innen im Rechtsfeld liegt. Mit dieser

Kritik ist der Einwand verbunden, dass Bourdieu nichtjuristische Akteur:innen

aus dem Blick lässt, was für einen Begriff rechtlicher Transformation hinder-

lich wäre. Die Kritik wird seit den frühen 2000er Jahren diskutiert und wurde

von Kretschmann (2016) vertieft ausgearbeitet. Ausgangsbefund ist, dass die

gesellschaftlichen Bezüge des Rechts weit über die Rolle rechtlicher Expert:innen

hinausreichen. Bourdieus Feldtheorie musste sich daher den Vorwurf gefallen

lassen,nicht hinreichend zu zeigen,wie »NichtjuristInnendasRecht inAnspruch

[…] nehmen« (Israël 2019: 243). Dieser Einwand führt auf den Eingangsbefund

zurück,dass Bourdieu keine explizite Rechtssoziologie entwickelt hat.Besonders

im Vergleich mit den Beiträgen von Niklas Luhmann sind seine Ideen über das

Recht stärker fragmentarisch geblieben (Kretschmann 2019a: 10 f.).

66 DieseDenklinie charakterisiert sich durch dieUnterscheidung von Law inBooks und Law inAction, deren

prominentester Vertreter Roscoe Pound ist. Gegenwärtig weist die US-amerikanische Rechtsforschung

große Unterschiede auf, wie García Villegas’ Auseinandersetzungmit dem symbolischen Rechtsbegriff

vonMarc Galanter zeigt (García Villegas 2014: 43).

67 Gemeint ist ein Spannungsverhältnis zwischen der normativen Ebene und der Praxisebene in Gesell-

schaften (Bourdieu 1979: 146).
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Insgesamt sind diese Vorbemerkungen zu berücksichtigen, wenn mit Bour-

dieu ein begrifflicher Ansatz zur empirischen Erforschung von rechtlicher

Transformation entwickelt werden soll. Im Lichte der vorher diskutierten Ansät-

ze ist es ein klarer Vorteil von Bourdieus Ansatz, dass er die bisher diskutierten

Anforderungen an die theoretische Auseinandersetzung mit rechtlicher Trans-

formation integrierbar macht. Er entspricht dem soziologischen Kriterium, weil

er die Analyse der gesellschaftlichen Struktur- und Handlungsebenen verbindet.

Vonbesonderer Bedeutung ist zudem,dass er einenZugang zuRecht begründbar

macht, der nicht allein auf die sanktionsbewehrte Regulierung aufbaut (Blan-

kenburg 1995: 39). Damit ist der aus Bourdieus Rechtsdenken zu entwickelnde

Ansatz weniger abhängig von institutionellen Voraussetzungen und erhält ei-

ne erhöhte Kontextsensibilität. Recht muss nicht vorrangig als Kontroll- oder

Steuerungsinstrument verstanden werden.

2.1.3.2. Rechtliche Konversion von Konflikten sozialer Ungleichheit

Bourdieu bezeichnet das Recht als eine Konversion bzw. Umwandlung von

diffusen Disputen in hochspezialisierte Rechtsauseinandersetzungen (Bour-

dieu 2019a: 51). Hierin liegt ein zentraler Grund, Recht als Konfliktdarstellung

zu verstehen und nicht vorrangig als Kontrollinstanz. Gemeint ist damit zu-

nächst, dass es sich beim Recht um sinnhafte Konstruktionen handelt, die von

gesellschaftlichen Akteur:innen hervorgebracht werden. Im Ergebnis macht

Recht Probleme, Dispute, Meinungsverschiedenheiten etc. mit später spezi-

fisch auszuführenden rechtlichen Eigenschaften kommunizierbar. Weil Recht

beispielsweise in Urteilen, Klageschriften, Anklagen, Gesetzen, Verträgen oder

Übereinkünften eine spezialisierte Sinnstruktur über Probleme hervorbringt, ist

es als Konfliktdarstellung zu betrachten.

Wird Recht als spezifische Sinnkonstruktion aufgefasst, die auf die juristi-

sche Darstellung hinausläuft, so setzt dieses Rechtsverständnis zunächst keine

Konfliktlösung voraus. Auch insofern erweist sich Bourdieus Rechtsdenken als

tragfähig. Es handelt sich bei Recht nicht um einen Austausch von Konflikten,

wo Probleme aus der Alltagswelt entnommen und technokratischen Expert:in-

nen überantwortet werden. Vielmehr verdoppelt Rechtmit der Konstruktion von

juristischem Sinn die soziale Welt und damit auch ihre Konflikte (Schmidt-Lux

2019: 89). Schließlich ist die Darstellung von Konflikten auch in der gerichtlichen

Praxis belegt. Dort ist sie Teil des juristischen Handwerks. Das zeigt schon allein

die Praxis der rechtlich-argumentativen Falldarstellung für die Urteilsfindung. Es

wird dabei die Form vorgegeben, in der eine nahezu beliebige Situation, Bege-

benheit oder Lage rekonstruiert werdenmuss (Blankenburg 1995: 116).
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Grundlegend für Bourdieus Rechtsbegriff ist das Rechtsfeld. Mit diesem Be-

griff bezeichnet Bourdieu den Bereich des sozialen Raums, in dem die Konver-

sion von Streitigkeiten in Rechtsstreitigkeiten stattfindet. Das Rechtsfeld regelt,

wie Ausschnitte der gegebenenfalls sehr ungleichen sozialen Realität zu juristi-

schen Fällen werden.68 Im Rechtsfeld findet ein »Dialog zwischen Mediatoren«

statt (Bourdieu2019a: 51),der sich jenachRechtstraditionundRechtskulturdurch

unterschiedlich stark ausgeprägte Feldhierarchien charakterisiert (García Ville-

gas 2010b).69 Im Rahmen dieser sozial strukturierten Praxis findet die rechtliche

Sinnkonstruktion seitens juristischer Akteur:innen statt.

Gleichwohl grenzt sich Bourdieus Rechtsdenken entschieden von rechtswis-

senschaftlichen Perspektiven ab, die Recht als ein maßstabsgetreues Spiegelbild

gesellschaftlicher Konflikte ansehen (García Villegas 2014: 45).70DieKonversions-

leistungdesRechts stellt eine reflexiveKonstruktionspraxis innerhalb vonGesell-

schaften dar, die imZusammenwirken juristischer Akteur:innen entsteht. Jedoch

ist sie nicht gleichzusetzen mit einer verzerrungsfreien Konfliktanalyse: »Reali-

tät wird nicht einfach nur abgebildet, sondern kreiert.« (Kretschmann 2016: 115)

Die Konfliktdarstellungen des Rechts zeichnen sich somit durch eine perspektiv-

gebundene Einseitigkeit aus und sind nicht darauf angewiesen, ein Abbild oder

Modell von Gesellschaften zu sein.71

Ungleichheitskonflikte als Bezugspunkt juristischer Konfliktdarstellungen

In Bourdieus Rechtsdenken bleibt offen, was konkret im Rechtsfeld konvertiert

werden. Die vorangegangenen Ausführungen zur Analyse sozialer Ungleichheit

anhanddesKonfliktbegriffs zeigen jedoch:DieseUnbestimmtheitdeutet eherauf

68 Das Rechtsfeld und die Eigenschaften dieser juristischen Darstellungen werden im nächsten Unterka-

pitel näher diskutiert.

69 Beispielsweise siehtGarcíaVillegas im französischenRechtssystemeine stärkereVerbindung vonRecht

und politischer Macht, da das Recht seit der Französischen Revolution im Zusammenhang mit der Le-

gislation steht, wobei Rechtsdoktrin streng wissenschaftlich-formell ist. Im Unterschied dazu ist im

US-amerikanischen Rechtsraum ein stärker politisches Rechtsverständnis in der Rechtsprechung be-

kannt (García Villegas 2004a: 67).

70 Die mechanische Widerspiegelungsthese findet sich beispielsweise bei älteren marxistischen Rechts-

theorien, deren Rechtsverständnis als »widergespiegelte Abbilder der Basis« bereits Mitte der 1970er

Jahre kritisiert wurde (Wagner 1976: 12). Diese Diskussion wird in rechtsphilosophischenDebatten bei-

spielsweise anhand der Reichweite der Grundrechte geführt. Gestrittenwird über die Frage, ob Grund-

rechte auch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rechte oder sogar Kollektiv- und Umweltrechte um-

fassen (Alexy 1994; R. Arango 1998).

71 Hierin besteht eine Ähnlichkeit zur systemtheoretischen Rechtssoziologie, die im Recht eine Erwar-

tungsstabilisierungsieht.Die rechtlicheStabilisierungvonErwartungenhat soziale,zeitlicheundsach-

licheDimensionen, die aber auch enttäuscht werden können (Luhmann 2002: 125, 131; Schulte 2011: 38).
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möglicheTheorieentwicklungen hin, als auf eine theorieimmanente Leerstelle.72

Soll Ungleichheit als ein möglicher Bezugspunkt für juristische Konfliktdarstel-

lungenangesehenwerden,dannerfordert dies einenBezugderTheoriedes sozia-

len Raums auf Bourdieus Rechtsdenken. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob

sich Bourdieus Rechtsdenken überhaupt mit seiner Theorie des sozialen Raums

verbinden lässt. Können soziale Ungleichheitskonflikte als Bezugspunkt juristi-

scher Darstellungsarbeit aufgefasst werden?

Hilfreich ist bei diesem Problem ein Vergleich zur aktuellen Systemtheorie.

Es lassen sich Parallelen ziehen. Grundsätzlich geht die Systemtheorie davon

aus, dass im Rechtsystem anhand der Leitunterscheidung von Recht oder Un-

recht Beobachtungen oder Sinnbezüge hervorgebracht werden (Luhmann 2013a:

27). Trotzdem beschäftigte sich Luhmann mit dem Thema sozialer Ungleich-

heit bzw. sozialer Exklusion erst relativ spät und nicht systematisch (Luhmann

1996).73 Zwischenzeitlich ist die Einsicht in die Relevanz sozialer Exklusion

für die Systemtheorie weiter gereift. Diese Theorie erkennt soziale Disparitä-

ten mittlerweile als ein systemintern zu verarbeitendes Umweltproblem. Für

diese Theorieentwicklung war die empirische Ungleichheitserfahrung in La-

teinamerika anleitend. Unstrittig ist nunmehr, dass soziale Ungleichheit Teil

der gesellschaftlichen Umwelt ist (Torres Duarte 2013). Die Systemtheorie ist

insofern ein hilfreiches Beispiel für die Verbindung vonTheoriebestandteilen.

Auf BourdieusTheorien übertragen bedeutet dieser Ausblick auf die System-

theorie eine mögliche Begründung, um analog soziale Ungleichheit als Bezugs-

punkt von juristischen Konfliktdarstellungen zu postulieren. Die Überlegungen

im vorherigen Kapitel erlauben es, die anhand des Konfliktbegriffs analysierten

Ungleichheiten als Teil des sozialen Raums zu verstehen, auf den sich auch recht-

liche Konfliktdarstellungen beziehen. Es ist daher mit Bourdieu eine Wahrneh-

mung anzunehmen,mit der Akteur:innen imRechtsfeld die Kämpfe umKapital-

sorten, umgesellschaftliche Positionen oder umDistinktion juristisch auffassen.

Die Akteur:innen konzipieren sie in rechtlichen Begriffen und richten sogar ihre

Handlungen in diesen Ungleichheitskonflikten aufgrund ihrer rechtlichen Über-

legungen aus.

Schließlich erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass das Recht in Abhän-

gigkeit von der gesellschaftlichen Ausprägung sozialer Ungleichheiten die Kon-

flikte sozialer Ungleichheiten stärker oder schwächer repräsentiert. Nur ein Bei-

72 Das Kapitel 2.1.2 beschäftigt sich mit dem Begriff der Konflikte sozialer Ungleichheit.

73 Luhmann schreibt über einenBrasilienbesuch: »ZurÜberraschung allerWohlgesinntenmussman fest-

stellen, dass es doch Exklusionen gibt, und zwar massenhaft und in einer Art von Elend, die sich der

Beschreibung entzieht. Jeder, der einenBesuch in den Favelas südamerikanischer Großstädtewagt und

lebend wieder herauskommt, kann davon berichten.« (Luhmann 1996: 228)



70 Rechtsgarantien und Transformation im Bildungsbereich

spiel für empirische Indizien ist derFall einerUS-amerikanischenPrivatuniversi-

tät,die StudierendeausmarginalisiertenSozialgruppenals Teil von »unserved le-

gal educationmarkets« ansah unddiese Personengruppe als Potential für häufige

Klagen und entsprechend klagebezogene Gewinnen betrachtet (Tejani 2017: 29).

Explizit nicht gesagt ist mit der Annahme, dass Recht stets bzw. ausschließlich

Ungleichheitskonflikte konvertiert. Ebenso ist nicht gesagt, dass juristisch ver-

arbeitete Konflikte sozialer Ungleichheit notwendigerweise eine öffentlich-pro-

blematisierendeWirkung habenmüssen oder ausschließlich von politischen Ak-

teur:innen oder sozialen Bewegungen mobilisiert werden. Schließlich ist nicht

gesagt, dass Ungleichheitskonflikte durch das Recht zwingend gelöst oder aus-

geglichen werden.

Lai:innen und Rechtsmobilisierung

Die Betrachtung von Recht als Darstellung von (Ungleichheits)Konflikten, lässt

sich auchanhandder begrifflichenAuseinandersetzungmitRechtsmobilisierung

bekräftigen.74 Es ist jedoch umstritten, welche Akteur:innen hierfür ins Blickfeld

rückenmüssen.

Hier zeigt sich das soziologische Rechtsverständnis offen für einen erweiter-

tenZugangzuAkteur:innen.DieseErweiterung integriert eine zentraleKritik ge-

genüber Bourdieus Rechtsdenken. Beanstandet wurde der einseitige Fokus auf

Expert:innen, bei dem Lai:innen außer Acht gelassen werden. Diese Kritik legt

insbesondere Andrea Kretschmann gegen Bourdieus Rechtsdenken in dieWaag-

schale (Kretschmann 2016: 110).

Tatsächlich erscheinen Lai:innen aus derTheorie des Rechtsfeldes bestenfalls

als diejenigen Akteur:innen, die Expert:innen mit der Konstruktion einer recht-

lichen Darstellung der sozialräumlichen Konflikte beauftragen. Die Herstellung

der juristischen Konfliktdarstellung obliegt in dieser Theorie nicht ihnen, son-

dern ihren juristischen Agent:innen, die über die erforderlichen Fachkenntnisse

und Erfahrungen verfügen, um einen gegebenen Ausgangskonflikt in eine juris-

tische Auseinandersetzung zu übertragen (Borrillo 1995). Dementsprechend be-

tont Bourdieu bei der Abgrenzung des Rechtsfeldes den Unterschied zwischen

Lai:innen und Professionellen (Bourdieu 2019a: 37 f.). Er folgt dabei professions-

soziologischen Auffassungen, die auch zur Bestimmung des politischen Feldes

zur Anwendung kommen (Amézquita-Quintana 2008: 102).

74 Frances K. Zemans’ klassische Definition von Rechtsmobilisierung passt ebenso zur hier vertretenen

Rechtsdefinition: »The law is […] mobilized when a desire or want is translated into a demand as an as-

sertion of one’s rights« (Zemans 1983: 700). Vergleichbare Beobachtungen macht auch Luhmann, der

sich rechtssoziologisch für die »Umformung von Systemproblemen in Entscheidungsprobleme im Be-

reich des Rechts« interessiert (Luhmann 2013a: 27).
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Es ist allerdings bekannt, dass sich Prozesse juristischer Sinnkonstruktionen

keinesfalls auf Dialoge unter Expert:innen in Gerichtssälen beschränken. ImGe-

genteil finden sie auch im Alltag und unter Nicht-Jurist:innen statt (Silbey 2005:

327). Zudem ist wissenssoziologisch geläufig, dass sich Intersubjektivität nicht

auf Interaktion unter Anwesenden beschränkt (Berger & Luckmann 2018: 25).75

Ganz gleich, ob Gerichtsverhandlungen, Besprechungen zwischen Anwält:innen

oder das (individuelle) Abfassen von juristischen Dokumenten gemeint sind:

Recht führt stets dazu, dass latente gesellschaftliche Konfliktbezüge des sozialen

Raums sinnhaft expliziert werden. In diesem Sinne sind Gerichte Institutionen,

die mit besonderer Dursetzungsmacht für ihre juristischen Sinnkonstruktionen

ausgestattet sind.Dennoch sind sie ein Teilbereich angesichts der großen Anzahl

denkbarer Anlässe für juristische Sinnkonstruktion (Friedman & Rehbinder

1976).76

Diese erweiterte Vorstellung vom Recht ist auch durch Ansätze zur Rechts-

mobilisierung von (Nicht)Expert:innen belegt. Ein prominentes Beispiel sind

pfadabhängige Konstruktionsprozesse. Dem Modell zufolge begeben sich Ak-

teur:innen auf den »Weg zum Recht«. Dabei wird zunächst eine problematische

Erfahrung (Naming) vergegenwärtigt. Anschließend folgt die Beschwerde (Bla-

ming) und schließlich das Klagen (Claiming) (Felstiner et al. 1980; Genn 1999: 8).

Allerdings bleibt dabei der Bezugspunkt der Konversion, nämlich die proble-

matische Erfahrung, im Ungewissen. Es ist entscheidend, dass Recht in diesem

Modell nicht davon abhängt, ein Instrument zur Konfliktlösung zu sein. Im

Gegenteil beinhalten die Pfadmodelle auch die Option, dass eine Rechtsmo-

bilisierung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird. Ein zweiter Ansatz zur

Unterstützung des hier diskutierten Rechtsverständnisses ist das rechtliche

Framing. Es befasst sich mit der bewussten Mobilisierung von Recht, bei der

der sozialen Welt mit dem Recht ein Sinn gegeben wird. Rechtliches Framing ist

sowohl für Expert:innen als auch Nicht-Expert:innen relevant (Israël 2019: 250;

Lehoucq & Taylor 2020: 184). Letztendlich findet sich der Begriff schon in der

Rahmenanalyse von ErvingGoffman, stellt dort aber auf nicht notwendigerweise

75 Bourdieu nimmt gegenüber der Phänomenologie von Alfred Schütz eine kritische Haltung ein (Bour-

dieu 1992: 137). Jedoch entfaltet sich seine Kritik daran, dass die gesellschaftlichen Bedingungen und

Variationen der Intersubjektivität nicht ausreichend auf soziale Positionen bezogen werden. Nicht ge-

meint ist eine Ablehnung des vonMaxWeber herkommenden Sinnbegriffs. Vielmehr plädiert Bourdieu

für einen »konstruktivistischen Strukturalismus«, der maßgeblich an Sinnbildungsprozessen interes-

siert ist.

76 Damit ist nicht gesagt, dass BourdieusTheorie des Rechtsfeldes für Untersuchungen von Gerichtspro-

zessenungeeignet ist. Ich zeige das beispielsweisemit Analysen zumkolumbianischen Jugendstrafpro-

zess (Ciesielski 2019, 2021). Gleichsam kritisiert Schmidt-Lux (2019: 92) eine Praxis-Leerstelle in Bour-

dieus Ausführungen zu gerichtlichen Interaktionen und verweist auf stärker ethnomethodologische

Ansätze.
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bewusste oder intentionale Prozesse ab. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie

Akteur:innen in bestimmten Lagen zur Auffassung einer Situationsdefinition

kommen (Goffman 1986: 21). Mit diesem Bezugspunkt nähert sich der Begriff

einem dritten Ansatz an, dem Rechtsbewusstsein (Legal Consciousness). Gemeint

sind hier

»[…] forms of participation and interpretation through which actors construct, sustain, repro-

duce, or amend the circulating (contested or hegemonic) structures of meanings concerning

law.« (Silbey 2005: 334)

Hier wird die Anrufung rechtlicher Mechanismen bei Nicht-Expert:innen unter-

sucht, wobei insbesondere die Prozesse der rechtlichen Sinnsetzung im Vorder-

grund stehen. Es handelt sich um eine implizite Nutzung des Rechts (Lehoucq &

Taylor 2020: 178 f.).77

2.1.3.3. Eigenschaften juristischer Konfliktdarstellungen

Wird Recht als Darstellung von (Ungleichheits)Konflikten verstanden, so lässt

sich auchder juristische Streit umdasRecht näher analysieren.Der Schwerpunkt

von Bourdieus Arbeiten zum Recht liegt in der Betrachtung solcher feldinternen

Auseinandersetzungen (Guibentif 2019: 101). Dabei muss die hier vertretene

soziologische Rechtsauffassung anerkennen, dass Recht nicht die einzige soziale

Form ist, die Konflikte sinnhaft erfasst und begreifbar macht. Allerdings kann

Bourdieu die spezifischen Eigenschaften von rechtlichen Sinnkonstruktionen

und die Logik ihrer Hervorbringung erklären, die in bedingter Autonomie des

Rechtsfeldes entstehen.

Es ist damit die interne Rationalität gemeint, die die Konstruktion von Sinn

über Konflikte imRechtsfeld prägt und grundsätzlich als historisches Produkt zu

betrachten ist (Kretschmann 2016: 108).Gleichzeitigwird deutlich, dass die juris-

tischen Expert:innen, die diese Rationalität tragen, nicht jenseits der Konflikte

sozialer Ungleichheit agieren. Vielmehr nehmen sie selbst Positionen im sozia-

len Raum ein. Insofern handelt es sich hier um eine doppelte Bestimmung des

Rechtsfeldes (Borrillo 1995: 10). Vermutungen, Bewertungen und fachliche Ein-

schätzungen über die (Un)Rechtlichkeit der sozialen Umwelt hängenmit der Ka-

pitalausstattung der Akteur:innen zusammen (Bourdieu 2019a: 55; Kretschmann

2016: 112).

77 Lehoucq und Taylor unterscheiden mit Legal Consciousness und Legal Framing die bewusste oder unbe-

wusste Nutzung des Rechts (Lehoucq & Taylor 2020: 179 ff.).
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Rechtsfeldinterne Rationalität

Zunächst verdeutlicht sich die rechtsfeldinterne Rationalität, die die soziale

Welt in juristischen Begriffen darstellt, anhand des Glaubens an ein implizites

»Grundgesetz« seitens der juristischen Akteur:innen. Es handelt sich dabei um

einen Spieleinsatz, der akzeptiert werdenmuss und der dasMonopol juristischer

Konfliktlösung meint. Professionellen Akteur:innen im Rechtsfeld ist gemein,

dass sie diesenGlauben öffentlich zur Schau stellen.DiesemGlauben nach geben

Alltagsakteur:innen ihnen Konflikte zur Lösung in die Hand (Bourdieu 2019a:

53).

Mit dieser Annahme verbindet die Akteur:innen im Rechtsfeld eine Illusio,

d.h. eine Überzeugung von der juristisch regelnden Rationalität und Universali-

tät,mit der sich die Kraft des Rechts begründet (Schmidt-Lux 2019: 86). Bourdieu

weist darauf hin, dass im Rechtsfeld alle Anfragen entschieden werden müssen,

wobei die formelle Rationalität des Rechts dienlich wird.78 Freilich ist die An-

nahme der juristischen Lösbarkeit von Konflikten angesichts der Komplexität

von Konflikten sozialer Ungleichheit zweifelhaft. Die Illusio umfasst auch die

Überzeugung, dass so die universalisierende Haltung der Jurist:innen anstelle

des volatilen Gerechtigkeitssinns anderer gesellschaftlicher Akteur:innen tritt

(Guibentif 2019: 101 f.). Im Glauben an das »Grundgesetz« wird die soziale Welt

mit ihren Konflikten in juristischen Begriffen im Rechtsfeld dargestellt.

Dies umfasst beispielsweise die Entscheidung, ob ein Ausschnitt der sozia-

len Welt überhaupt rechtlich darzustellen ist. Ebenso meint das, ob dafür zivi-

le, strafrechtliche, öffentliche oder andere Rechtsbereiche relevant sind und wel-

che Rechtssubjekte oder -güter involviert wurden. Dabei beinhaltet die juristi-

sche Rationalität oftmals antagonistischeOperationalisierungen eines Konflikts,

die häufig Prozessgegner:innen erfordert. Mit Bourdieus Rechtsdenken wird die

Erkenntnismöglich,dass rechtlicheAkteur:innenmit einemrelativüberschauba-

ren Set an differenzierbaren Rechtsbegriffen und juristischen Erkenntnismetho-

den die vielschichtigen und komplexen Konflikte der sozialen Umwelt erkennbar

machen und in eine entscheidbare Form bringen.79

78 Dies umfasst auch Ablehnungen von juristischer Klärung z.B. aufgrund von Nichtzuständigkeit. An-

statt einen Ausschnitt der sozialen Welt als Konflikt darzustellen, geht es bei Ablehnungen um einen

Aussagekonflikt. Indem ein Gericht eine Konfliktbeschreibung in der Sache ablehnt, konstruiert es ei-

nen zweitenKonflikt.Dieser zweite Konflikt beinhaltet die Entscheidung,dass die Antragssteller:innen

vomGericht keine Konfliktdarstellung zu ihrem eigentlichen Anliegen erwarten dürfen.

79 Das geschieht beispielsweise imVerfahren der Subsumtion: Ein Sachverhalt der sozialenWelt wird un-

ter juristische Annahmen subsumiert, um anschließend eventuelle Rechtsfolgen zu erkennen (Wesel

2000: 10 f.). JenachRechtstraditionkannauchdiePräzedenzeinemaßgeblicheRolle spielen.Präzedenz

schafft Konformität bei vielschichtigen Konflikten: »Der Korpus anerkannter Präzedenzfälle erscheint

als einMöglichkeitsraum, in dem sich die Lösung für einen Streitfall finden lässt. Bezieht man sich auf

diesen Korpus, dann lässt man eine Entscheidung, der in Wahrheit ganz andere Prinzipien zugrunde
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Bourdieu weist darauf hin, dass die Darstellung der sozialen Welt unter Ver-

wendung der spezifischen Rechtssprache abläuft. Sie kommt in Gesetzen, Urtei-

len,EinlassungenundErklärungenzurAnwendungundhat einenneutralisieren-

den Effekt. Durch die Sprache präsentieren sich juristische Akteur:innen »[…] als

universal, unparteiischundobjektiv« (Bourdieu 2019a: 40).Auchdie passivenund

unpersönlichen Sprachkonstruktionen sind wichtige Eigenschaften der juristi-

schen Sprache und generieren den Eindruck, dass individuelle Interessen auf ein

Minimum reduziert sind (Amézquita-Quintana 2008: 108; Borrillo 1995: 10). Die

Rechtssprache trägt ein »Ethos der Interessenlosigkeit« zur Schau (Sapiro 2019:

170).

Dementsprechend ist die systematische Relativierung des eigenen Beitrags

zurRechtsentwicklungTeil derRechtsmobilisierung (Amézquita-Quintana 2008:

109).80 Dazu gehört es auch beständig den Respekt vor dem Gesetz auszudrü-

cken (›ehrenwertes Gericht‹). Paradoxerweise entstehen rechtliche Konfliktdar-

stellungen, indem juristischeAkteur:innen imRechtsfeld einprofessionellesDes-

interesse an feldexternenKonflikten zumAusdruck bringen (Bourdieu 2019b: 32).

Anstelle wirtschaftlicher oder politischer Zusammenhänge nimmt die juristische

Rationalität Bezug auf die Verfassungsgerichte, oder die ›Väter der Verfassung‹.

Hieraus entsteht eine »Legitimitätskette […], die seine Handlungen von willkür-

licher Gewalt unterscheidet.« (Bourdieu 2019a: 44)

Entgegen der alltagsweltlichen Vorstellung geht es im Recht jedoch nicht um

dieÜberwindungdes Prozessgegners.Hierin läge einBruchmit der Illusion über

die grundsätzliche Lösbarkeit von Konflikten. Vielmehr geht es um einen symbo-

lischen Sieg über eine Position im Rechtsfeld.

»Auf dem Spiel steht in diesem Kampf das Monopol auf die Macht, ein universell anerkanntes

Prinzip der Erfassung der sozialenWelt zu instituieren« (Bourdieu 2019a: 59).81

Die juristische Darstellung von Konflikten ist daher auch eine Monopolfrage.

Der mögliche Gewinn ist das Recht auf die allgemein gültige Interpretation von

Rechtstexten und Rechtsquellen. Daher liegt die Herausforderung des Rechts in

der Verhandlung juristischer Inhalte (García Villegas 2014: 45 f.).

liegen mögen, so aussehen, als wäre sie das Ergebnis der neutralen und objektiven Anwendung einer

spezifischen rechtlichen Kompetenz.« (Bourdieu 2019a: 54).

80 ImGegensatzdazu spielt bei juristischenLehrbücherndieAutor:innenschaft inDeutschlandeinegroße

Rolle.

81 Ähnlichkeiten mit dieser Überlegung weist die Systemtheorie auf, nach der Recht eine systemspezifi-

sche Leitunterscheidung bzw. einen eigenen Code, entwickelt hat (Luhmann 2002, 2013b). Die soziolo-

gischen Bedingungen dieser Dynamik kann Bourdieu auch jenseits des Rechtsfeldes analysieren, da er

weniger strikte Differenzierungsvorstellungen zugrunde legt.
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Trotz der feldinternen Logik würde Bourdieu Max Webers Auffassung kriti-

sieren,dass Jurist:innen »Rechtsautomaten« seien,die sich vorrangigmit der for-

malistischen Interpretation vonNormen beschäftigen (Weber 1972: 507). Anstelle

einer rechtspositivistischen Ableitung von Normen zeichnet sich der Monopol-

kampf durch einWechselspiel aus Regeltreue und Kreativität aus.

»Der Richter ist keineswegs ein bloßer Anwender, der nur die Konsequenzen aus dem Gesetz

zieht und sie direkt auf den Einzelfall umlegt; vielmehr verfügt er über eine gewisse Autono-

mie, die zweifellos seine gehobene Position in der Verteilungsstruktur des spezifischenKapitals

juridischer Autorität ausmacht.« (Bourdieu 2019a: 47)

Die juristische Virtuosität, bzw. der Sinn für das Rechtliche, ist somit Indikator

fürdie feldinternePositionderAkteur:innen imRechtsfeldund ihreBenennungs-

macht (Kretschmann 2016: 113). Aber nicht allein am speziellen Rechtsstreit be-

weist sich die Position juristischer Akteur:innen.

Ebenso interessiert sich Bourdieu für den »strukturellen Antagonismus« zwi-

schen Praktiker:innen und Theoretiker:innen (Bourdieu 2019a: 42; Kretschmann

2016: 109), der zwischen demangelsächsischen Case Law und kontinentalenRecht

unterschiedlich stark ausgeprägt ist (Amézquita-Quintana 2008: 106). Gleiches

gilt für Rechtsbereiche: Beispielsweise können Jurist:innen im Sozialrecht für

gewöhnlich weniger Positionsgewinne erwarten (Bourdieu 2019a: 73). Hier wird

deutlich: Die Darstellungen von Konflikten in sozialrechtlichen Begriffen impli-

zieren in der Regel wenigermachtvolle Feldpositionen, als dies beispielsweise bei

verfassungsrechtlichen Grundsatzfragen der Fall ist.

Juristische Konfliktdarstellungen und sozialer Raum

Die Gesellschaft, die das Recht abbildet, lässt sich mit der Konfliktbegrifflich-

keit sozialwissenschaftlich analysieren.Bourdieus Felddenken zeichnet aus, dass

die Praxis der juristischen Konfliktdarstellung nicht allein im Lichte der rechtli-

chen Rationalität bzw. Autonomie analysierbar wird, sondern auch im Kontext

der Konflikte sozialer Ungleichheit. So untersucht Bourdieu die Darstellung von

Konflikten im Rechtsfeld aus einer Verbindung von Struktur und Praxis (Bour-

dieu 2019a: 37; Kretschmann 2019a: 15).

Obwohl das Recht polysemantisch und der Kampf um die juristischen Inter-

pretationen kontingent ist, ist es Bourdieus Beobachtung, dass die Praxis der

rechtlichen Darstellung von Konflikten tendenziell die Etablierung machtvoller

gesellschaftlicher Positionen fördert (Amézquita-Quintana 2008: 110).

Diesbezüglich betont Kretschmann (2019b: 124), dass die Wahrnehmungs-,

Denk-undHandlungsschemata vonAkteur:innen imRechtsfeld an»Praxen […] in

der sozialenWelt geknüpft und indirekt von ihnenbeeinflusst«werden.Bourdieu

betont, dass Recht bei der Konfliktdarstellung einer eigenen Rationalität folgt.
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Gleichermaßen weist er aber darauf hin, dass die Offenheit juristischer Begriffe

die Relevanz der gesellschaftlichen Positionen von Rechtsakteur:innen steigert,

weil juristischesErkennenundBenennenvon sozialweltlichenUngleichheitskon-

flikten in die Machtstrukturen des sozialen Raums eingebettet erfolgt (Kretsch-

mann 2016: 106).

In diesem Sinne argumentiert Bourdieu, dass die Aneignung und Interpreta-

tion von Rechtsquellen selbst Ausdruck einer Ungleichheit im sozialen Raum ist

(Amézquita-Quintana 2008: 99; Borrillo 1995: 11). Juristische Klassifikationen und

Einschätzungen kommen bei der Darstellung von Konflikten im Rechtsfeld zur

Anwendung. Das bedeutet: Die Anwendung von Recht und Gesetz, die im Rah-

mender juristischenRationalität abläuft, ist gleichermaßen eine Anwendungdes

juristischenHabitus.Geläufig ist die alltagsweltlicheÜberzeugung,einGesetz sei

ein anthropomorpher Sprechakt (›Das Gesetz sagt‹). Dahingegen weist Bourdieu

auf das notwendige »zum Klingen […] bringen von Gesetzen« hin (Schmidt-Lux

2019: 90). Die rechtliche Konfliktdarstellung im Rechtsfeld ist somit stets auch

das Ergebnis spontaner juristischer Konstruktionsleistungen und der Habitus-

formen von Jurist:innen (Kretschmann 2016: 99).

Hinsichtlich dieser juristischen Klassifikationen macht Bourdieu klar, dass

Jurist:innen zumeist Angehörige privilegierter gesellschaftlicher Positionen

sind. Jurist:innen verfügen häufig über vergleichsweise hohe Kapitalsorten und

nehmen vorteilhaftere Positionen im sozialen Raum ein (Bourdieu 2019b; García

Villegas & Ceballos Bedoya 2019a; Kennedy 2010: 38 ff.). Sie besitzen zertifi-

ziertes juridisches Wissen und somit inkorporiertes sowie institutionalisiertes

Kulturkapital. Akteur:innen im Rechtsfeld sind bei Bourdieu Träger:innen einer

»scholastischen Vernunft«, die ebenfalls auf die relativ privilegierte Position im

sozialen Raum hinweist (Bourdieu 2017: 26 ff.; Guibentif 2019: 99). In Bourdieus

Rechtsdenken zeichnen sich daher soziale Einschränkungen für die freie Anwen-

dung der juristischen Rationalität bei der Konfliktdarstellung im Rechtsfeld ab.

Dies gilt ihm jedochnicht als InstrumentalisierungdesRechts durch eineGruppe

von Akteur:innen.82 Hierin liegt die Magie des Rechts: Recht steht maßgeblich

für die objektiv-rationale Begründbarkeit gesellschaftlicher Konflikte und bleibt

gleichermaßen ein Produkt der sozialräumlich gebundenen Akteur:innen des

Rechtsfeldes. Die besondere sozialräumliche Position und die dazu homologen

Lebensstile von Jurist:innen, die sich in ihrem Denken, Wahrnehmen und Han-

delnmanifestieren, bewegen Bourdieu zu einem skeptischenUrteil. Angewendet

durch Angehörige privilegierter gesellschaftlicher Positionen, sei das Recht »den

82 Bourdieu grenzt sich vonAlthussers Rechtsverständnis ab (Bourdieu 2019a: 36), siehe auchUnterkapitel

2.1.1.1.
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Interessen der Beherrschten in der Tendenz abträglich.« (Kretschmann 2019b:

124)

2.1.3.4. Die symbolischeWirksamkeit des Rechts

Der Vorteil von Bourdieus Überlegungen beschränkt sich nicht darauf, Recht als

Konversion der sozialen Welt in juristische Konfliktdarstellungen zu erkennen,

die mittels einer spezifischen Sprache und durch den Kampf um Positionen im

Rechtsfeld entstehen, wobei sie Zweideutigkeiten durch den Anschein von klarer

und nicht zu hinterfragenderObjektivität ersetzen (Figari-Layús 2018: 30). Eben-

so unterstützt Bourdieus Analyse der symbolischen Wirksamkeit des Rechts die

Auffassung, imRecht eine sinnhaft konstruierteDarstellung sozialerKonflikte zu

erkennen.

RechtlicheSymbolik ist inder rechtswissenschaftlichen, rechtssoziologischen

und politologischen Forschung ein verbreitetes Thema (Neves 1998; Röhl 2010).

Mit der symbolischen Wirksamkeit des Rechts konkret bei Bourdieu beschäftigt

sich Mauricio García Villegas. Er ergänzt somit Debatten über die materielle

Wirksamkeit des Rechts (García Villegas 2009, 2014). Der Symbolbegriff selbst

findet sich schon im frühen soziologischen Denken (Durkheim 1991). Ebenso

ist er zentrales Element in der Anthropologie, den Geisteswissenschaften und

der Philosophie.83 Symbole werden durch komplexe und mitunter nicht einein-

deutig-lineare Sinnbezüge charakterisiert, die jenseits der direkt zugänglichen

Bedeutung von Sprache liegen.García Villegas folgt Umberto Eco und erkennt im

Symbol eine »Macht der Heraufbeschwörung«, die sich der eigenen Dechiffrie-

rung stets widersetzt (García Villegas 2014: 73). Auch Klaus Röhl folgt dem und

beruft sich auf die offene Aufklärung des Symbolbegriffs durch die Symboltheo-

rie: Als »Theorie der Unbegrifflichkeit« suche sie »[…] mit unscharfen Begriffen

nach undeutlichen Phänomenen.« (Röhl 2010: 268) Marcelo Neves spricht über

das »semantische Durcheinander um den Terminus ›symbolisch‹ […]« (Neves

1998: 13). Sicher ist daher lediglich, dass Symbolik Intersubjektivität ermöglicht,

ohne dabei von expliziter Ab- und Aussprache oder gar Verständigung abzuhän-

gen. Im Symbol kommen Doppeldeutigkeiten zur Geltung und unterschiedliche

Sinnkonstruktionen werden möglich. Dem Symbol geht es um die »Nebenbe-

83 Beispielsweise bei Marcel Mauss, wo die Gabe Reziprozität und hiermit die Verbindung zwischen Ge-

meinschaften darstellt (Mauss 2019). In der Rechtsforschung steht neben Pierre Bourdieu besonders

Stuart Scheingold für die Forschung zu rechtlicher Symbolik (García Villegas 2014: 112 ff.). Siehe für

einen Überblick zu den kulturwissenschaftlichen, psychologischen und soziologischen Bezügen zum

Symbolbegriff die Arbeit vonMarcelo Neves (1998: 15–27).
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deutung«, bzw. den »Nebensinn«, der es vom Zeichen unterscheidet (Röhl 2010:

271).

Der Blick auf die symbolische Wirksamkeit des Rechts trägt ergänzend zur

soziologischen Auffassung bei, die das Juristische als Darstellung von Konflikten

analysiert. Der Grund hierfür liegt in der Möglichkeit, sinnhafte Verweise recht-

licher Konfliktdarstellungen bis hin zu staatlichen Institutionen nachzuvollzie-

hen. Symbolisch wirksam ist das Recht, da es nicht nur eine Entscheidung über

einen juristischen Streit, sondern auch »Benennungs- oder Instituierungsakte«

darstellt. Recht hat offizielle, öffentliche und autorisierte Qualität und steht stell-

vertretend für »ein Bild des Staates, das wiederum durch den Staat abgesichert

wird.« (Bourdieu 2019a: 59)

Damit symbolisiert Recht ein Monopol auf die Darstellung der sozialenWelt.

Allerdings bedeutet das rechtlicheMonopol auf Darstellung der sozialen Umwelt

im Namen der Allgemeinheit nicht notwendigerweise, dass andere Konfliktdar-

stellungeneliminiertwerden.Kunst,LiteraturundReligionsindnurdreiBeispie-

le zum Nachweis der vielfältigen nichtjuristischen Alternativen für gesellschaft-

liche (Konflikt)Darstellungen. Jedoch ermöglicht Recht im Vergleich mit diesen

anderen Sinnkonstruktionen die Entfaltung einer eigenenWirkung. Die rechtli-

che Konfliktversion zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine eigene Autorität re-

präsentiert.

Ferner liegt das Monopol nicht in jedem Fall beim Staat. Wie der Rechts-

pluralismus nachweist, ist die Existenz von Rechtsphänomenen jenseits des

staatlichen Rechts keinesfalls eine Ausnahmeerscheinung (Griffiths 1986).84 Die

imRecht symbolisch anerkannten Autoritätenmüssen demnach nicht notwendi-

gerweise MaxWebers eurozentrischem Staatsverständnis entsprechen. Möglich

ist auch, dass sie indigene Gemeinschaften, Stadtteile, Clans und andere Enti-

täten zur Organisation des Sozialen betreffen (Sousa Santos 2009: 52 ff.).85 So

knüpft diese Rechtsanalyse an Max Webers Staatsverständnis an und erweitert

es an entscheidenden Stellen (Weber 1972: 29). Der rationalisierte Staatstypus

sucht nicht nur das Monopol legitimer Gewaltausübung. Mit dem Recht bean-

sprucht er ebenso die Ausübung eines symbolischen Gewaltmonopols (Martin

2019: 156). Mit diesem doppelten Ansinnen entwickelt der Staat umfassende

Monopolansprüche. Mit dem Recht monopolisiert er bzw. andere Entitäten, die

Darstellung der sozialen Welt und ggf. ihrer Ungleichheitskonflikte aus Sicht

84 Siehe hierzu das Unterkapitel 2.1.1.2.

85 Damit verbunden ist jedoch, dass zwischen denBegriffenNormundRecht bisweilenDifferenzierungs-

probleme auftreten (Sousa Santos 2009: 52 ff.). Entscheidend ist an dieser Stelle, dass sich auchBoaven-

tura de Sousa Santos’ Rechtskonzept durch Autoritäten definiert.
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der Allgemeinheit. Er wird dabei, in den Worten von Pierre Bourdieu, die »alle

Zertifikate garantierende Zentralbank« (Bourdieu 1992: 152).

Dieser Zugang zumRecht ermöglicht die Analyse staatlicher Bezüge dort, wo

es umdieKonstruktion undDurchsetzung einer legitimenSicht auf die Konflikte

des sozialen Raums geht (Martin 2019: 145). Gegenüber einem organisationsba-

sierten Institutionenverständnis vomStaat nimmt diese Rechtsvorstellung einen

deutlich erhöhtenAbstraktionsgrad inKauf (García Villegas 2014: 82 f.).Der Staat

gilt Bourdieu vielmehr als »Ensemble von administrativen Feldern« (Martin 2019:

145).Dieses Ensemble befindet sich imFeld derMacht und ist von sozialenKämp-

fen durchzogen. Der Gewinn bei diesen Kämpfen liegt in der Klassifizierung so-

zialer Konflikte in legaler oder illegaler Hinsicht.

»Die augenscheinlichste Macht des Rechts ist vielleicht die Kapazität, die Anwendung von Ge-

walt in die Ausübung legitimer oder zumindest legaler Gewalt zu wandeln, das heißt: aus nack-

ter Gewalt Autorität zu machen.« (García Villegas 2014: 101)

Möglich ist zudem eine Vertiefung zur Annahme, dass rechtliche Konfliktdar-

stellungen symbolisch auf die Allgemeinheit verweisen. Hier liegt eine Orientie-

rung am französischen Republikanismus nahe (García Villegas 2004a: 67). Dem-

entsprechendmag die Volunté générale dominieren, die Jean-Jacques Rousseau als

republikanische Vertretung der Allgemeinheit formulierte.86 Allerdings muss sie

angesichts rechtlicher Exklusionen als Illusion betrachtet werden, da sie in der

Regel den Ausschluss von Gesellschaftsmitgliedern aus dieser Allgemeinheit in

Kauf nimmt. Dies stimmt auch für den Fall pluraler Entitäten, die Recht jenseits

des Staates beanspruchen. Entscheidend erscheint die Illusion der gesellschaft-

lichen Omnipräsenz Aller. Recht stellt »[…] eine paradigmatische Form autori-

sierten, öffentlichen und offiziellen Sprechens dar, das im Namen aller vollzo-

gen wird und sich an alle richtet« (Bourdieu 2019a: 59). Die symbolischeWirkung

des Rechts liegt darin, im Namen dieser (Illusion einer) Allgemeinheit zu spre-

chen und seinen dargestellten Inhalten somit offiziellen Charakter zu verleihen.

In diesem Sinne resümiert Susann S. Silbey:

86 ZumAllgemeinwillen sagt Rousseau unter anderem: »Da das Volk,was die gesellschaftlichenBeziehun-

genbetrifft, alle seine (Einzel)Willen zueinemeinzigenvereinigt hat,werdenalleArtikel,überdiedieser

Wille sich erklärt, zu ebenso vielen Grundgesetzen, die alle Mitglieder des Staates ohne Ausnahme ver-

pflichten […]« (Rousseau 1984: 243).Rousseauwird zum ideengeschichtlichenBezug fürdie symbolische

Wirksamkeit des Rechts.DieVolontéGénérale gilt als Vorläufer fürDurkheimsUnterscheidung zwischen

demProfanenunddemHeiligen (Jonas 1968: 56).AuchdieEinflüsse ausdemBereichderEthnologieund

der Anthropologie sind in Bourdieus Rechtsdenken eingeflossen und münden in seine Überlegungen

zur symbolischenWirksamkeit des Rechts (Kretschmann 2019c: 17).
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»Although law operates as an assembly formaking things public andmediatingmatters of con-

cern, most of the time it does so without fanfare, without argument, without notice.« (Silbey

2005: 332)

Wenn jedoch ein Urteilsspruch au nom du peuple français ergeht, dann lässt sich

diese Illusion der Omnipräsenz Aller beobachten. Auch dann, wenn diese Ein-

gangsformel in Urteilssprüchen fehlt, bleibt die gerichtliche Entscheidung das

Paradebeispiel für das juristische Monopol auf die Darstellung der sozialen Um-

welt.Bourdieu folgend kann sie nicht ignoriert oder zurückgewiesenwerden, zu-

mal sie gleichzeitig eine staatliche Ordnungsvorstellung garantiert (Amézquita-

Quintana 2008: 98).

Letztlich bedeutet das rechtliche Monopol für legitime Konfliktdarstellungen

keine strukturalistischeManipulationvongesellschaftlichenSinnbezügen.Esbe-

deutet die Präsenz oder Heraufbeschwörung der Sicht der Allgemeinheit durch

staatliche Vertretung bzw. die Vertretung anderer Entitäten. Das Recht konzen-

triert dieses umstrittene Potential über die offizielle und damit legitimeKonflikt-

darstellung in den Händen der Akteur:innen im Rechtsfeld und wird zur »Mög-

lichkeitsbedingung imKontext der Entstehung und Reproduktion desmodernen

Staates« (Schmidt-Lux 2019: 88; Kretschmann 2019b: 112). Unabhängig davon, ob

der Staat oder andere Entitäten das Recht beanspruchen, dürfte rechtlicheWirk-

samkeit in der Regel darin liegen, dass aus einer Menge vonmöglichen Sinnkon-

struktionen bestimmte Konfliktbeschreibungen ausgewählt und nur diesen die

Qualität der allgemeinen Sicht zugesprochen wird.

2.1.3.5. Zusammenfassung: Recht als Konfliktdarstellung

Zur Zusammenfassung des dargelegten Rechtsverständnisses ist zu sagen, dass

eine Beschäftigung mit den Kritiken an Bourdieus Rechtsdenken durchaus ei-

ne kontextsensible Auffassung vom Recht ermöglicht. Dies dient auch dem Ziel

einer begrifflichen Konzeptualisierung von rechtlicher Transformation, die das

übergeordnete Ziel ist. Insofern das Recht Konflikte des Sozialraums in juristi-

sche Konflikte konvertiert bzw. eine Sinnschicht mit juristischen Eigenschaften

konstruiert, vermittelt es auch eineErkenntnismöglichkeit sozialerUngleichheit.

Es ist mit der Chance verbunden, reale Ungleichheitskonflikte zumindest aus-

schnittsweise mit rechtlichen Eigenschaften darzustellen und sie ggf. sogar als

Rechtsverletzung zu kritisieren.

Dabei könnensich juristischzertifizierteAkteur:innenmitdemRecht auf eine

Autorität berufen, die Interessenlosigkeit beansprucht und individuellen Absich-

ten fernzuliegen scheint, weil sie die symbolische Repräsentanz einer abstrak-

ten Allgemeinheit bewirkt (Bourdieu 2019b: 27). In Anbetracht der kontingenten
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Willkürlichkeit sozialer Ungleichheit ist Recht »der große Normalisierer in der

sozialen Welt« (Schmidt-Lux 2019: 86). Aus Bourdieus Perspektive betrachtet ist

der Aufbau des sozialen Raums konflikthaft und die sinnhafte Darstellung dieser

Konflikte obliegt dem Recht.

Diese Überlegungen erbringen eine wesentliche Klärung zum Zwecke der

begrifflichen Abgrenzung von rechtlicher Transformation, weil Transformation,

wie im Kapitel 2.1.2 erläutert, am Maßstab der verstetigten (Re)Produktion von

Ungleichheitskonflikten festzumachen ist. Daran anschließend hat das zurück-

liegende Kapitel Recht als sinnhafte Konfliktdarstellung begründet. Werden die

theoretischenAnsätze zusammengenommen, sowäre rechtliche Transformation

als eine juristische Konfliktdarstellung aufzufassen, deren Entstehung nicht den

Logiken sozialer Ungleichheit entspricht bzw. sich diesen widersetzt.

Soll es zusätzlich möglich sein, das Konzept von rechtlicher Transformation

empirischzu fundieren,dann fragt sichandieserStelle,wiedieMöglichkeiten für

eine (dementsprechendwiderständige) Hervorbringung rechtlicher Konfliktdar-

stellungen konzipiert werden können.Damit öffnet sich hier die Frage zu den so-

zialen Bedingungen der Hervorbringung von rechtlichen Konfliktdarstellungen,

also von Recht, die näher zu untersuchen sind. Um diesen Schritt zur Definition

von rechtlicher Transformation zu gehen, widme ich mich im nächsten Kapitel

der Verbindung von Bourdieus Rechtsdenkenmit seiner Habitustheorie.

2.1.4. Verbindung von Bourdieus Rechtsdenken und Habitustheorie

Bisher wurde begründet, dass Recht Konflikte auf juristische Art undWeise dar-

stellt.Fraglichbleibt jedoch,unterwelchenBedingungendieseDarstellungenvon

(Ungleichheits)Konflikten hervorgebracht werden. Hierzu werde ich in diesem

Kapitel argumentieren, dass die häufig (re)formulierteHabitustheorie von Pierre

Bourdieu einen bisher noch zuwenig beachteten Zugang bietet,wenn siemit sei-

nem Rechtsdenken in Verbindung gebracht wird. Ich berufe mich dabei auf Vor-

arbeiten von Andrea Kretschmann, die zeigen, dass Vergesellschaftungsprozesse

des Rechts auf den Habitus angewiesen sind (Kretschmann 2016: 117). Ausführli-

cher formuliert lautetmeinmit diesen Arbeiten begründeter Zugang:Wird Recht

als Summe rechtlich-sinnhafter Konfliktdarstellungen verstanden und werden

diese als Produkte des Habitus postuliert, dann wird theoretisch-begrifflich be-

gründet,dass sichdieHervorbringung von rechtlichenKonfliktdarstellungen an-

hand des Denkens, Wahrnehmens und Handelns von Akteur:innen untersuchen

lässt. Diese Praktiken bringen rechtliche Darstellungen hervor, wobei sie sozial

strukturiert sind und ebenso strukturierend wirken. Damit lässt sich der in den

vorherigen Kapiteln diskutierte, gesellschaftstheoretisch informierte Begriff von
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rechtlicher Transformation insofern vertiefen, als dass seine sozialen Bedingun-

gen betrachtet werden.

Der Habitus ist Bourdieus analytische Kategorie für die Beobachtung gesell-

schaftlicher Prozesse auf der Ebene der Akteur:innen (Barlösius 2004: 120). Der

Habitus richtet den Blick auf das Hervorbringen von Denk-, Wahrnehmungs-

und Handlungspraktiken und stellt sie in den Zusammenhang von Struktur. Mit

demHabitus lässt sich beobachten,wie den Akteur:innen die Gesellschaft ›in den

Knochen steckt‹.DerwichtigsteMehrwert liegt aber inderMöglichkeit einer ana-

lytischen Erklärung für die Regelmäßigkeit sozialer Ordnung, die auch nichtde-

terminiertes und spontanes (Re)Agieren umfasst (Bourdieu 2015a: 111).

In Bezug auf Bourdieus Rechtsdenken erklärt der Habitus die Entstehung,

Herausbildung, die Veränderung und Wandlung rechtlicher Konfliktvorstellun-

gen. Er zeigt, inwiefern sich die rechtlich geprägten Darstellungen von Konflik-

ten auf der Ebene der mitunter spontan verstehenden und auch gelegentlich re-

flexiv denkenden, in jedem Fall aber Sinn konstruierenden Akteur:innen nach-

weisen lassen und auswirken.Das verleiht ihm auch Relevanz für transformative

Veränderungen im vorher begründeten Sinne. Um dies näher auszuführen, be-

schäftige ichmich in diesem Kapitel zunächst mit demHabitusbegriff selbst. Im

Anschluss lege ich Gründe dar, um die im vorherigen Kapitel diskutierten recht-

lichen Konfliktdarstellungen als Hervorbringung des Habitus aufzufassen. Nach

diesen Grundlegungen beschäftige ich mich mit der Bedeutung der Verbindung

vonBourdieusHabitustheorie undRechtsdenken für einenZugang zu rechtlicher

Transformation,derden theoretischenBegriffsrahmen fürdie empirischeUnter-

suchung der vorliegenden Arbeit bietet.

2.1.4.1. Vorbemerkungen zur Verbindung von Bourdieus Rechtsdenken und der

Habitustheorie

Die Annahme, dass rechtliche Konfliktdarstellungen Hervorbringungen von

Habitusformen sind, muss sich unterschiedlichen Einwänden aus sozial- und

rechtswissenschaftlichen Debatten stellen. Zunächst ist zu erwägen, dass sich

rechtliche Konfliktdarstellungen in Dokumenten verschriftlicht finden.87 Vo-

luminöse Gerichtsarchive, wie beispielsweise die Tutela-Archive, lassen keinen

87 Die Rechtsgeschichte Europas setzt sich insbesondere aufDokumentenbasismit denVorgängern aktu-

ellerRechtssystemeauseinander (Schulte 2011: 84 ff.;Wesel 2000: 49 ff.).AuchBourdieu verweist auf die

Realitätsebene juristischer Dokumente. Im Rechtsfeld wird um deren verbindliche Deutung gestritten

(Bourdieu 1987: 817). Dementsprechend weist Luhmann auf die Eigenschaft der (juristischen) Schrift

hin als ein »soziales Gedächtnis mit dem Vorteil,Wissen für unvorhersehbaren, wahlfreien Zugriff be-

reitzuhalten« (Luhmann 2002: 245).
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Zweifel daran aufkommen, dass Dokumente durch die Verschriftlichung von

Recht zu einem maßgeblichen Träger juristischer Konfliktdarstellungen wer-

den.88 Zweifellos weist die Beobachtung der Verschriftlichung auf eine wichtige

Eigenschaft des Rechts hin. Allerdings überwiegt, dass Rechtsdokumente für

sich genommen nicht repräsentativ für das Recht sind (Kunz &Mona 2015: 6 ff.).

Die gesellschaftlichen Bezüge des Rechts überschreiten, was juristisch zu Papier

gebracht wird.89

Weiterhin ließe sich beanstanden, dass nicht nur juristische Dokumente, son-

dern auch Sprache, Äußerungen, Verlautbarungen kurz: juristischer Sinn zuvor-

derst von Richter:innen, Notar:innen, Anwält:innen, und somit von Expert:in-

nen hervorgebracht wird. So schreibt auch Uwe Wesel: »Will man wissen, was

Recht ist, muss man sich die Juristen ansehen.« (Wesel 2000: 7). Wie ich vorher

schon diskutiert habe, spiegelt sich diese prominente Ansicht auch in Bourdieus

Rechtsdenkenwider, da es besonders juristische Expert:innen und derenKämpfe

im Rechtsfeld anvisiert (Kretschmann 2016: 109). Dennoch liegen hier Probleme.

Denn selbst wenn Recht ausschließlich durch Jurist:innen hervorgebracht wür-

de, so gibt es angesichts des rasanten Anwachsens von Gesetzen auf lokalen, na-

tionalen und transnationalen Ebenen längst keinen Zweifel mehr: »Die Möglich-

keit und Wirklichkeit von Rechtskenntnissen ist zum Problem geworden.« (Röhl

1987: 282) Die exklusive Verfügung über juristische Fachkenntnisse ist angesichts

ausdifferenzierter Rechtssysteme nicht haltbar. Trotzdem trifft die unmögliche

Kenntnis vonRecht(en) in verschärfterWeise auf Lai:innen zu.90 Selbst wenn sich

Laien:innen die juristische Sprache und das juristischeDenken aneignen, könnte

eingewandt werden, dass ihnen die Berufszulassung weiterhin verwehrt bleibt.91

Repliken auf diese Kritik können sich auf Forschungen zu Rechtsphänome-

nen in Lateinamerika berufen.Dies ist anhand der vorherigen Ausführungen zur

alternativen Rechtsmobilisierung und zum transformativen Verfassungsrecht in

Lateinamerika bereits deutlich geworden (sieheKapitel 2.1). In derRegionhäufen

88 Carlin et al. (2021: 6 f.) zeigen anhand der Tutela-Archive im kolumbianischen Verfassungsgericht das

physische Volumen dieser materiellen Träger von juristischen Konfliktdarstellungen.

89 So auch Gärditz in einem FAZ-Beitrag über Dieter Grimms BuchDieHistoriker und die Verfassung (2022):

»Will man die geschichtlicheWirkungsmacht des Rechts ernsthaft durchmessen, ist es nicht damit ge-

tan, die amtliche Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts in Fußnoten zeitgeschicht-

licherWälzer einzupflegen« (Gärditz 2023). Siehe hierzu auch die Unterscheidung von Law inBooks und

Law in Action im Unterkapitel 2.1.1.1.

90 ImGegensatz zu Expert:innen gibt es aberweniger Klarheit,wieNicht-Expert:innenRechtsregeln aus-

legen und welchen Regelmäßigkeiten ihre Auslegungen unterliegen (Kretschmann 2016: 122).

91 Andererseits ist die Arbeit juristischer Expert:innen teilweise sogar abhängig davon, dass Nicht-Ex-

pert:innen eine mehr oder weniger vage Vermutung über die rechtliche Adressierbarkeit ihrer Proble-

me, Fragen und Konflikte haben. Oftmals sind es Lai:innen, die durch Rechtsmobilisierung juristische

Arbeit erst in Auftrag geben.
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sich Befunde, dass Recht auch jenseits von verschriftlichtenExpert:innendarstel-

lungen hohe Relevanz hat.92 Exemplarisch hierfür ist der starke Bezug auf Men-

schenrechte der lateinamerikanischen sozialen Bewegungen (Carvajal Martínez

2016: 148). Beispielhaft für diese juristische Gemeinsamkeit der Region Latein-

amerika sind die menschenrechtsbezogenen Rechtsmobilisierungen in Argenti-

nien,Brasilien oder auchGuatemala.Zusätzlich gibt es abseits sozialerBewegun-

gen Befunde über das Recht jenseits von Expert:innen (Figari-Layús 2018; Kalny

2017; Vestena 2016). Für einige Favelas im Río de Janeiro der 1970er Jahre zeig-

te Boaventura de Sousa Santos, dass die mehrheitlich marginalisierte Bevölke-

rung eigene rechtlicheOrdnungenhervorbrachte,die jenseits der staatlichen Jus-

tiz existierten und wegen einer lokal verankerten Rhetorik mit geringer Forma-

lisierung bekannt wurden (Sousa Santos 2009: 137 ff.).93 Schließlich sprechen be-

sonders empirische Forschungen zur Rechtsmobilisierung in Kolumbien dafür,

das rechtliche Blickfeld nicht rollentheoretisch auf Expert:innen oder Rechtsdo-

kumente zu begrenzen (Ciesielski et al. 2021; García Villegas 2009; W. K. Taylor

2023).

2.1.4.2. BourdieusTheorie des Habitus

Bourdieus Habitustheorie spricht dafür, die Hervorbringung von rechtlichen

Konfliktdarstellungen anhand der Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungs-

praktiken von Akteur:innen zu konzeptualisieren. Obwohl neben Bourdieu

beispielsweise auch Norbert Elias den Habitusbegriff verwendet, gilt die franzö-

sische Soziologie als wichtigste Wiege für den Begriff. Bourdieu übernimmt den

Habitusbegriff in Auseinandersetzung mit dem Kunsthistoriker Erwin Panofsky

und Ernst Cassirers philosophischen Arbeiten.94 Es geht darum zu erörtern, wie

eine strukturalistischeHandlungstheorie dem schöpferischen Schaffen desHan-

delns gerecht werden kann, welches trotz unterschiedlicher sozialer Situationen

und Kontexte immer wieder Ähnlichkeiten aufweist (Barlösius 2004: 123 f.).

Diese Frage nach der Ordnung des Sozialen entsteht in Auseinandersetzung

mit den klassischen Struktur- und Handlungstheorien der Soziologie, wie sie

insbesondere durchMaxWeber und Talcott Parsons entwickelt wurden.

92 Damit ist nicht gesagt, Lateinamerika wäre hierfür die einzige Region. Siehe für Lai:innen imRecht im

Bereich des Care-Sektors in Österreich Kretschmann (2016) und die SGB-II-Mobilisierung in Deutsch-

land Ulrike Müller (2021).

93 Siehe auch die kritischen Ausführungen zur Rechtssoziologie von de Sousa Santos in Unterkapitel

2.1.1.2.

94 Cassirer ist Referenz für die Diskussion des Symbolbegriffs, siehe für die Rechtsforschung beispiels-

weise Röhl (2010: 268), Neves (1998: 15) oder Kretschmann (2016: 91).
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Der Begriff hat daher eine geistes- und sozialwissenschaftliche Vorgeschich-

te. Der Habitus ist im Sinne eines sensibilisierenden Konzeptes und als analy-

tische Kategorie zur Untersuchung sozialer Wirklichkeit geeignet. Ähnlich den

durchMaxWeber geprägten Idealtypen,die nurmit geringerWahrscheinlichkeit

inderRealität vorzufindensind, ist auchderHabitusnicht »etwas realExistieren-

des« (Barlösius 2004: 120). Vielmehr konzeptualisiert der Begriff den Dualismus

von Struktur und Handlung, der bei vorherigen Zugängen zu rechtlicher Trans-

formationproblematischgebliebenwar (sieheKapitel 2.1.1.4). ImGegensatzdazu

zeigt der Habitusbegriff, wie Verflechtungen von Struktur und Handlung unter-

sucht werden können. Berühmtheit erlangte der Begriff auch daher, weil er diese

Verflechtungenauf körperlicherEbenebeobachtbarmacht.Mit derRolle desKör-

pers greift Bourdieu im Habitusbegriff Martin Heideggers Denken und das »in-

der-Welt-sein« auf (Kretschmann 2016: 99). Der Habitus zeigt, dass Handlungs-,

Denk- undWahrnehmungsschemata inkorporiert und reproduziert werden.

»Der Habitus ist nichts anderes als jenes immanente Gesetz, jene den Leibern durch identische

Geschichte(n) aufgeprägte lex insita, welche Bedingung nicht nur der Abstimmung der Prakti-

ken, sondern auch der Praktiken der Abstimmung ist.« (Bourdieu 2015a: 111)

Debatte zwischen Objektivismus und Subjektivismus

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts standen den Sozial- und Geisteswis-

senschaftenmit demObjektivismus und demSubjektivismus zwei in sich gut be-

gründete, aber unvereinbare theoretische Positionen zur Verfügung, die theore-

tische Verknüpfungen notwendig machten. Angesichts der Debatten zwischen

Subjektivismus und Objektivismus, die hier nur sehr verkürzt dargestellt wer-

den können, plädierte Bourdieu für eine praxeologische Erkenntnis des Sozialen

(Bourdieu 1979: 147), um den Widerspruch zwischen Objektivismus und Subjek-

tivismus aufzulösen und damit der zirkulären Verschränkung von strukturellen

Bedingungen des Sozialen mit individuellen Konstruktionsprozessen Rechnung

zu tragen.

»DieTheorie derPraxis als Praxis erinnert gegendenpositivistischenMaterialismusdaran,dass

Objekte der Erkenntnis konstruiert und nicht passiv registriert werden, und gegen den intel-

lektualistischen Idealismus, dass diese Konstruktion auf dem System von strukturierten und

strukturierendenDispositionen beruht, das in der Praxis gebildet wird und stets auf praktische

Funktionen ausgerichtet ist.« (Bourdieu 2015a: 97)

In Auseinandersetzung mit Marcel Mauss’ Anthropologie und Claude Lévi-

Strauss’ Strukturalismus, kritisiert Bourdieu die Ansicht des Objektivismus,

»[…] welche verleitet, sich das Handeln als etwas zu Entzifferendes zu denken, wenn z.B. von

einer rituellenGeste oderHandlunggesagtwird, sie drücke etwas aus, anstatt schlicht zu sagen,
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sie sei sinnvoll,oderwiedieEngländer, ›itmakes sense‹, siemacheeinenSinn.« (Bourdieu2015a:

69)95

Der Objektivismus verallgemeinert das Verhältnis der Wissenschaft zu ihrem

Objekt (Bourdieu 2015a: 86). Typisch für diese Verallgemeinerung ist es, den Sinn

und Zweck von Handlungen und Interaktionen aus sozialen Strukturen abzulei-

ten (Bourdieu 1992: 141). Jedoch, so die Kritik amObjektivismus, darf Praxis nicht

als Ausführung konzipiert werden. Die Ineinssetzung von subjektivem Zweck

und objektivem Sinn kann die Erzeugungsprinzipien von Praxis nicht klären

(Bourdieu 1979: 158 ff.).

Auch zum Subjektivismus grenzt sich Bourdieu ab. Hierfür setzt er sich

mit unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen und philosophischen Hinter-

gründen auseinander. Gegenüber der an Edmund Husserls Phänomenologie

orientierten Soziologie von Alfred Schütz erkennt Bourdieu an, dass nicht nur

die soziale Welt, sondern auch soziologische Erkenntnis intersubjektiv konstru-

iert ist. Jedoch wird die soziale Erfahrung dieser konstruierten Lebenswelt nicht

den objektiven Verhältnissen gerecht (Bourdieu 1992: 137–144).96 Bei der Un-

tersuchung von Typisierungen sozialer Beziehungen muss in Betracht gezogen

werden, dass gesellschaftliche Abgrenzungen und Distinktionen, bzw. die Un-

gleichheitskonflikte, einen sozialen Raum ungleicher Wahrnehmungschancen

strukturieren.

Ebenso beschäftigt sich Bourdieu kritisch mit dem französischen Existen-

tialismus von Jean-Paul Sartre. Seine Arbeit habe »[…] die Erfahrung verall-

gemeinert, die das Subjekt des wissenschaftlichen Diskurses über sich selbst

als Subjekt macht.« (Bourdieu 2015a: 86) Eine Verwechselung der Logik der

Sache mit der Sache der Logik sieht Bourdieu insofern gegeben, als dass im

wissenschaftlichen Feld verortete Akteur:innen nicht nur ihre sozialräumlich

geprägte Wahrnehmung von sozialen Zusammenhängen, Konflikten usw. zum

Maß wissenschaftlicher Erkenntnis machen. Gleiches gilt auch für die Form, in

der sie Zusammenhänge denken. Die Wahrnehmungen von Subjekten müssen

soziologisch thematisiert werden. Daher braucht es: »eine Soziologie der Kon-

struktion der unterschiedlichen Weltsichten, die selbst zur Konstruktion dieser

Welt beitragen.« (Bourdieu 1992: 143)

An der Debatte zwischen Objektivismus und Subjektivismus setzt Bourdieus

Habitusbegriff an. Ermacht esmöglich, das Ineinandergreifen von Struktur und

Handlung zu analysieren:

95 Bourdieu kritisiert, Lévi-Strauss’AnalysendesMythos dahingehend,dass sie letztlichnurProblemeder

Logik lösen (Bourdieu 2015a: 69).

96 Siehe zu Bourdieus Kritik an der Phänomenologie, auch Fußnote Nr. 75.
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»Der Habitus ist nicht nur strukturierende, die Praxis wie deren Wahrnehmung organisieren-

de Struktur, sondern auch strukturierte Struktur: das Prinzip der Teilung in logische Klassen,

das derWahrnehmung der sozialenWelt zugrunde liegt, ist seinerseits Produkt der Verinnerli-

chung der Teilung in soziale Klassen.« (Bourdieu 2021: 279)

Der Habitus macht plausibel, wie eine Handlung einerseits in Strukturen einge-

bettet ist, Strukturen aber ebenso hervorbringt. Der Habitus zeigt die prägende

Wirkung sozialer Strukturen,womit sichPraxis alsOpus operatum zeigt.Gleicher-

maßen zeigt der Habitus aber auch die Konstitutionsbedingungen von Struktu-

ren. Praxis ist daher auchModus Operandi der strukturierenden Wirkung (Barlö-

sius 2004: 126; Gros 2019: 39; Kretschmann 2016: 97).

Strukturanalyse

Der Vorteil des Habitusbegriffs liegt somit in der Analyse des Ineinandergreifens

von Struktur undHandlung.Hinsichtlich der Struktur gilt einerseits, dass objekti-

ve Existenzbedingungen »Erzeugungs- und Ordnungsgrundlagen für Praktiken

und Vorstellungen« umfassen (Bourdieu 2015a: 98). Hierin erweist sich die Be-

deutung der vorher bereits beschriebenen sozialräumlichen Positionen für die

Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungspraktiken von Akteur:innen. Selbst die

Wahrnehmung der sozialenWelt ist durch objektive Positionen ungleich verteilt.

Akteur:innen nehmen nicht an denselben Ausschnitten des sozialen Raums teil

und bewerten dieses ungleiche Teilnehmen zudem unterschiedlich.

Als ein Beispiel hierfür nennt Bourdieu die scholastische Vernunft, die be-

reits angesprochenwurde.Eshandelt sichdabei umeineDisposition,die sich aus

der Entlastung von Notwendigkeiten ergibt, und die den Akteur:innen in privile-

gierten Positionen vorbehalten bleibt (Bourdieu 2017: 26 ff.). Die sozialräumliche

Position und die damit einhergehende Ausstattung an Kapitalformen konditio-

nierendemzufolgeWahrnehmungs-,Denk-undHandlungsoptionen.Somit sind

durch den Habitus betrachtete Praxisformen eine »systematische Konfiguration

von Eigenschaften undMerkmalen und darin als Ausdruck der Unterschiede, die

[…] als Lebensstile fungieren.« (Bourdieu 2021: 278 f.)

DerHabitusmacht die sozialräumlichePosition vonAkteur:innen intelligibel.

Beispielsweise lässt sich die soziale Herkunft von Akteur:innen anhand der Ein-

haltung vonRegeln bzw. am (geregelten) Regelbruch extrapolieren (Kretschmann

2016: 100). »Der Habitus produziert unendlich viele und […] relativ unvorherseh-

bare Praktiken von dennoch relativ begrenzter Verschiedenartigkeit.« (Bourdieu

2015a: 104) Soziale Strukturen werden mit dem Habitus sprichwörtlich einver-

leibt. Nicht nur der Körper, sondern besonders auch die Praxis wird zur Projek-

tionsfläche von Positionen im sozialen Raum. Insofern ist der Habitus ein Opus
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operatum bzw. eine strukturierte Struktur, die sich für Bourdieu durch eine be-

sondere Trägheit undWandlungsresistenz auszeichnet.

Praxisanalyse

Die Rolle der Struktur bedeutet andererseits nicht, dass Praxismechanistisch de-

terminiert ist. Nicht nur Handeln, sondern auchWahrnehmen und Denken sind

der Bedingung von Situativität unterworfen, die Zeitzwang und auch Mehrdeu-

tigkeiten umfasst.

»Da der Habitus eine unbegrenzte Fähigkeit ist, in völliger (kontrollierter) Freiheit Hervorbrin-

gungen – Gedanken, Wahrnehmungen, Äußerungen, Handlungen – zu erzeugen, die stets in

den historischen und sozialen Grenzen seiner eigenen Erzeugung liegen, steht die konditio-

nierte und bedingte Freiheit, die er bietet, der unvorhergesehenen Neuschöpfung ebenso fern

wie der simplen mechanischen Reproduktion ursprünglicher Konditionierungen.« (Bourdieu

2015a: 103)

Die Praxis der Akteur:innen umfasst stets »mehr Sinn, als sie selber wissen«

(Bourdieu 2015a: 127). Daher ist ein »praktischer Sinn« erforderlich, mit dem

der Habitus in einer »Art erworbener Meisterschaft, […] mit der automatischen

Sicherheit eines Instinkts« dasWahrnehmen,Denken undHandeln hervorbringt

(Bourdieu 2015a: 191). Freilich handelt es sich beim Habitus nicht um einen bio-

logischen Instinkt, sondern um ein sozialkonstituiertes Muster der Praxis. Die

Wahrnehmung der sozialenWelt ist somit nicht nur durch die objektive Position

imSozialraumbedingt, sondern auch subjektiv ungleich konditioniert (Bourdieu

1992: 146). Akteur:innen beurteilen vergleichbare Ausschnitte der sozialen Welt

verschiedenartig nach ihren jeweiligen Perzeptionsschemata.

Die Praxis ist dabei weder dirigiert noch völlig ungebundene Improvisation.

Dies untersucht Bourdieu beispielsweise amKöper. In dessen Reaktion und »Zu-

stand des Leibes« lassen sich die vielfältigen und unterschiedlichen Reaktionen

dahingehend untersuchen, als dass sie oftmals in wiedererkennbaren Mustern

erfolgen (Bourdieu 2015a: 127). Dabei handeln Akteur:innen in neuen Situationen

mitunter spontan und in bekannten Lagen durchaus auch routinemäßig. Beide

Handlungsoptionen sind erst durch denHabitus hervorgebracht.DerHabitus ist

nicht nur durch die sozialräumlichen Strukturen strukturiert. Ebenso führt er zu

ihrer (Re)Produktion, da er strukturierend wirkt. Aus diesem Grund bringt der

Habitus auchModus Operandi der Praxis hervor, die den sozialen Raum reprodu-

zieren.

Betrachtet Bourdieu Struktur und Praxis als ineinandergreifende Realitäts-

ebenen der gesellschaftlichenAnalyse, so überwindet er denDualismus zwischen

Subjektivismus und Objektivismus. Der Vorteil einer Habitusanalyse ist somit,

dass sich gleichförmige Praktiken im Lichte kollektiver Kapitalverteilungen un-
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tersuchen lassen, ohne dabei Varianzen individueller Sinnkonstruktionen zu ver-

nachlässigen (Kretschmann 2016: 99). Habitusformen sind »die für einen spezi-

fischen Typus von Umgebung konstitutiven […] Systeme dauerhafter Dispositio-

nen, […] die geeignet sind, als […] Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von

Praxisformen zu wirken« (Bourdieu 1979: 164). Mit dieser Bestimmung geht ein

Lösungsvorschlag für das sozialwissenschaftliche Rätsel einher, das die Unvor-

hersehbarkeit der Praxis und ihre gleichsamweitgehende Kompatibilität mit der

Ordnung der Strukturebene betrifft.

»In diesem Sinne verstanden, d.h. als System der organischen und mentalen Dispositionen

und der unbewussten Denk- Wahrnehmungs- und Handlungsschemata bedingt der Habitus

die Erzeugung all jener Gedanken,Wahrnehmungen und Handlungen, die der so wohlbegrün-

deten Illusion als Schöpfung von unvorhersehbarer Neuartigkeit und spontaner Improvisati-

on erscheinen,wenngleich sie beobachtbaren Regelmäßigkeiten entsprechen; er selbst nämlich

wurde durch und innerhalb von Bedingungen erzeugt, die durch eben diese Regelmäßigkeiten

bestimmt sind.« (Bourdieu 2015b: 40)

2.1.4.3. Habitus und rechtliche Konfliktdarstellungen

Umdie sozialen Bedingungen von rechtlichenKonfliktdarstellungen zu analysie-

ren und damit ein begriffliches Verständnis von rechtlicher Transformation zu

vertiefen, sollten diese alsHervorbringung desHabitus angesehenwerden.Hier-

für spricht einerseits, dass die Rolle sozialräumlicher Positionen für die Hervor-

bringungvonWahrnehmungenundUrteilenüberdasRecht beachtetwird.Eben-

so werden die Denk-, Urteils- und Handlungspraktiken der Akteur:innen alsMo-

dusOperandi anerkannt, der zur (Re)Produktion ungleicher Sozialordnungen bei-

trägt.

Um dies zu begründen, sind Kretschmanns Arbeiten hilfreich, die sich unter

anderem auf Befunde der mimetischen Lerntheorie berufen. Die Inkorporation

von Recht, bzw. rechtlichen Konfliktdarstellungen sowie Denk- und Wahrneh-

mungsschemata zur Hervorbringung solcher Darstellungen, kann somit als ein

Lernen gelten, das nicht zwingendermaßen Rechtsexpert:innen vorbehalten ist.

Soziale Situationen, die wiederholten Kontakt mit rechtlichen Konfliktdarstel-

lungen bergen, können Lernprozesse für ein erweitertes Spektrum an Akteur:in-

nen bedeuten. So wird es möglich, Wiederholungen und Nachahmungen recht-

licher Konfliktdarstellungen als Inkorporierung von Recht in persönliche Dispo-

sitionen anzusehen. Durch sie entsteht nicht nur bei Expert:innen ein Sinn für

das Rechtliche, sondern bisweilen auch bei Lai:innen (Kretschmann 2016: 120).

Dabeimuss es sich nicht um eine Adaption handeln.Unter Berufung aufTheodo-

re Schatzki und Andreas Reckwitz können auch kreative Fehlverwendungen des

Rechts in Frage kommen:
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»AkteurInnen können unfähig sein, inkorporierte Schemata ›angemessen‹ anzuwenden – ent-

weder weil sie die Handlungssituation verstehend nicht bewältigen können oder weil unter-

schiedliche Sinnoptionen bereitstehen« (Kretschmann 2016: 103).

Juristische Konfliktdarstellungen als Opus operatum

Sozialräumliche Positionen bedingen Praktiken des Hervorbringens von rechtli-

chenKonfliktbeschreibungen,da sieunterschiedlicheHabitusformennahelegen.

Dies klärt jedoch nicht die konkrete Zusammensetzung von ökonomischem, so-

zialem und kulturellemKapital als Voraussetzungen für diese Praxis. Empirische

Befunde zur Varianz, mit der rechtliche Konfliktdarstellungen hervorgebracht

werden, lieferte die Forschung zu Knowledge and Opinion about Law bereits in

den 1970er Jahren (Kretschmann 2016: 84; Röhl 1987: 293 f.).97 Ein aktuelleres

Beispiel sind Forschungen über die Regulierung vormals irregulärer Pflegearbeit

in Österreich. Gezeigt wurde, dass Rechtsreformen für Lai:innen die Notwen-

digkeit bedeuten, das eigene Agieren mit veränderten Rechtssituationen ins

Verhältnis zu setzen. Dabei haben sich die sozialräumlich-habituell bedingten

Wahrnehmungs- und Denkschemata von Pflegekräften und Angehörigen als

maßgeblich für deren rechtliches Deuten, Urteilen und letztlich auch Handeln

erwiesen. Lai:innen weisen eine »in starkem Maße generalisierte Bezugnahme

auf dasRecht« auf (Kretschmann2016: 280).DieserBezug ist durch ihrenHabitus

geprägt und hängt von der ungleich verteilten Verfügung über kulturelles Kapital

ab, das für den Umgang mit rechtlichen Informationen jedoch erforderlich ist

(Kretschmann 2016: 278–281).

Recht und auch Rechtsanwendung bzw. -umsetzung werden nur durch un-

gleich verteilte Habitusformen bedeutsam (Kretschmann 2019a: 17). Habitusfor-

men sind insofern für die Hervorbringung von Wahrnehmungen und Urteilen

über das Recht relevant, als dass sie die Wahrnehmung und Interpretation von a

priori gegebenen juristischenKonfliktdarstellungen bedingen.MitwelchenKon-

fliktdarstellungen Akteur:innen in Kontakt kommen, ist daher sozialräumlich zu

erklären und liegt in der sozialen Strukturierung gegebener Gesellschaften be-

gründet.

DieseErkenntnis ist relevant für einenZugangzu rechtlicherTransformation.

Es wurde bereits diskutiert, dass Recht auch eine symbolischeWirkung entfaltet

(García Villegas 2014). Welche Vorstellungen welche Akteur:innen über juristi-

sche Konfliktdarstellungen übernehmen wird plausibel, wenn ihre biografisch

97 Für das Beispiel Deutschland waren insbesondere die demoskopischen Bevölkerungsumfragen des Al-

lensbach-Instituts für diese Forschung wichtig. Jedoch hat Hubert Rottleuthner schon Ende der 1980er

Jahre vermutet, dass sich dieser Forschungszweig »als ein eigenständiges Forschungsthema auflösen«

wird (Rottleuthner 1987: 174).
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inkorporierten sozialen Positionen, d.h. ihre Kapitalformen und Dispositio-

nen, beachtet werden. Es muss einkalkuliert werden, dass diese symbolische

Wirkung kein »rein innersprachliches Phänomen« ist, sondern abhängig von

der sozialen Position und Macht der Akteur:innen, die sich durch das Recht

mit dem Standpunkt staatlicher Herrschaft konfrontiert sehen (Martin 2019:

149). Das Monopol symbolischer Gewalt, das der Staat im Recht beansprucht,

wird in Vermittlung durch differenzierte Habitusformen zum Teil des Denkens

und Wahrnehmens und bisweilen sogar des Handelns von Akteur:innen, die

unterschiedliche Positionen im sozialen Raum besetzen. Dieser Prozess des

Verankerns juristischer Bestimmungen im Denken erfolgt sozialräumlich ver-

schieden, wobei dementsprechend variiert, welche Akteur:innen den universell

gültigen Standpunkt der staatlichen Konfliktdarstellung wie internalisieren.

Hierzu finden sich unterschiedliche Querverweise, wobei George Meads Begriff

des Generalized Other (Mead 1968: 194 ff.) ebenso genannt sei wieMichel Foucaults

Arbeit zur Subjektivierung (Foucault 2019) und Habermas’Theorie der Koloniali-

sierung der Lebenswelt (Habermas 1992). Es geht um die symbolische Kraft von

juristischenNormen, gleich obVerfassungen,Gesetze oder Verordnungen.Diese

Kraft liegt darin, dass sie durch den Habitus vermittelt ein rechtliches Denken

und Wahrnehmen induziert, das zwischen recht und unrecht unterscheidet

(García Villegas 2014: 92).

Modus Operandi juristischer Konfliktdarstellungen

Wenn das Denken, das Urteilen und bisweilen sogar das Handeln von Akteur:in-

nen juristische Konfliktdarstellungen beinhaltet, die mit ihrer sozialräumlichen

Lage korrespondieren, so können diese Praktiken auch als rechtlich geprägter

Modus Operandi der (Re)Produktion sozialer Ungleichheit betrachtet werden. Es

eröffnet sich somit nicht nur die Möglichkeit mit dem Habitus die Hervorbrin-

gung von rechtlichen Konfliktbeschreibungen zu erklären. Ebenso kannmit dem

rechtlichenHabitus erklärt werden,warumdiemitunter spontane und (geregelt)

improvisierteHervorbringung solcher Praktiken zur Stabilität einer spezifischen

Sozialordnung beiträgt.

Für Bourdieu geht es darum, dass rechtliche Konfliktvorstellungen hervorge-

bracht werden und ihre Träger:innen einen als ›normal‹ angesehenen Sinn kon-

struieren. Die staatliche Konfliktversion wird zur Referenz, die Selbstverständ-

lichkeit und Zustimmung erfährt und nicht weiter begründungsbedürftig ist.

»Als paradigmatisches Normalisierungsinstrument vermag das Recht […] mit der Zeit aus

einem Zustand der Orthodoxie (des explizit als Sollen verkündeten richtigen Glaubens) in

einen Zustand der Doxa überzugehen (der unmittelbaren Zustimmung zum Selbstverständli-
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chen, zum Normalen als Erfüllung der Norm, die sich als solche in ihrer Erfüllung aufhebt).«

(Bourdieu 2019a: 70)

DerModus Operandi rechtlicher Konfliktdarstellungen ist damit die Möglichkeit,

Selbstverständlichkeit zu konstruieren. Angesichts der Sinnüberschüsse und

Vieldeutigkeiten, die soziale Situationen grundsätzlich auszeichnen, bergen

rechtliche Habitusformen die Chance, die Varianten subjektiver Weltkonstruk-

tion im Kampf um die Auslegung, Deutung oder Interpretation der Welt zu

ordnen. Die rechtlich geprägte Zuwendung von Laien:innen zur Welt bedeu-

tet, dass Sinnüberschüsse und Mehrdeutigkeiten in alltäglichen Situationen

und gelegentlich auch in Ausnahmelagen den Anschein einer eindeutigen und

rationalen Klassifizierung erhalten (Kretschmann 2016: 112).

Im Habitus verankert, kann Recht als Bewertungsschema wirken und zur

Vorstellung einer sozialen Welt beitragen, die typisch für bestimmte Positionen

im Sozialraum ist und insofern zu deren (Re)Produktion bzw. Verstetigung bei-

trägt. Eine positionell-spezifische Rechtssicht wird hervorgebracht, die relevant

für die sinnhafte Auseinandersetzungmit den Konstruktionen der sozialenWelt

sein kann. Die Wandlungsprozesse, die mit der Hervorbringung von rechtli-

chen Konfliktdarstellungen verbunden sind, finden sich sogar auf Ebene des

körperlichen Ausdrucks.98

Zudem sieht sich auch diese theoretische Annahme durch Forschungser-

gebnisse zur Regulierung ehemals nicht-regulierter Pflegearbeit in Österreich

gestärkt. Kretschmann konnte eigene rechtliche Situationswahrnehmungen

nachweisen, die wiederumdie Urteile der Akteur:innen über Gesetze prägen und

in denen sich ebenso sozialräumliche Positionen manifestieren (Kretschmann

2016: 281). Ein weiteres Beispiel ist die Erkennbarkeit mangelnder juristischer

Abschlüsse, die erst aufgrund der Hervorbringung juristischer Praxis hervortritt.

Dies ist beispielsweise von Jailhouse Lawyern in den USA bekannt. Die Rede ist

von Insassen in Haftanstalten, die ohne formelle Zertifizierung juristische Be-

ratungen vornehmen (Gilmore & Buckler 2017). Ein Beispiel für Kolumbien sind

die abwertend als Tinterillos bezeichneten informellen Rechtsdienstleister, was

der Schmähung ›Winkeladvokat‹ ungefähr entsprechen könnte. Sie werden mit

der Abfassung juristischer Dokumente beauftragt, verfügen jedoch in der Regel

nicht über eine Berufszulassung.99

98 Beispielsweise verdeutlicht sich das am schlechten Gewissen, dass Akteur:innen im Zusammenhang

mit rechtlichen Regulierungen entwickeln können. Dieses schlechte Gewissen zeichnet sich ab, wenn

Regeln gebrochen (oder auch eingehalten) werden (Kretschmann 2016: 184 f.).

99 Diese Figur ist in Kolumbien umstritten: Einerseits ist es nicht ungewöhnlich, dass in Copy-Shops die

Anfertigung von Rechtsdokumenten angeboten wird (Ciesielski & Bastidas 2024). Andererseits werden

sogar Gerichtsurteile über die Frage gefällt, ob der Begriff eine Verleumdung ist (Legis Ámbito Juríd-
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Damit eröffnet die durch Recht hervorgebrachte Transformation von Wahr-

nehmungs-, Denk- und Handlungsschemen die Frage, inwieweit die individu-

ell durch Recht hervorgebrachten Konfliktdarstellungen sich der symbolischen

Macht bedienen, die durch das Recht evoziert wird. Wird im Recht die Hervor-

bringung der sozialen Welt von einem juristisch universellen Standpunkt gese-

hen, so rücken die durch Recht produzierten Konfliktdarstellungen in die Nähe

der vorher bereits diskutierten offiziellen Qualität des Rechts. Konstruieren Ak-

teur:innen ihre sozialeWelt in Form von juristischen Vorstellungen über Konflik-

te, so nutzen sie den offiziellen Standpunkt, den das Recht verheißt:

»Dieser Standpunkt wird festgeschrieben, institutionalisiert als legitimer, das heißt als ein –

jedenfalls innerhalb einer bestimmten Gesellschaft – von allen anzuerkennender Standpunkt.«

(Bourdieu 1992: 151)

Die Untersuchung rechtlicher Sinnkonstruktion alsModusOperandimacht solche

Situationen nachvollziehbar, in denen Akteur:innen die soziale Welt durch das

begriffliche Raster juristischer Begriffe betrachten und als rechtlich-konfliktiven

Zusammenhang so konstruieren, dass es typisch für ihre sozialräumliche Positi-

on erscheint. Es kommt dahingehend auch am Beispiel der Hervorbringung von

juristischen Konfliktdarstellungen zu einer (Re)Konstruktion der sozialen Ord-

nung.

2.1.5. Unwahrscheinlichkeit rechtlicher Transformation

Zusammenfassend wird mit dem Habitus einerseits plausibel, wie Akteur:innen

gegebene rechtliche Konfliktdarstellungen hervorbringen, womit die sozio-

logischen Bedingungen der Hervorbringung juristischer Darstellungen von

(Ungleichheits)Konflikten im Habitus liegen (Opus operatum). Andererseits birgt

die Verbindung von Bourdieus Rechtsdenkenmit seiner Habitustheorie auch die

Chance, Habitusformen selbst auf rechtliche Bestandteile hin zu untersuchen

und damit als Bedingung von erkennbar angepassten Praktiken der (Re)Produk-

tion sozialer Ungleichheit anzuerkennen (Modus Operandi).

Bei erweiterterBetrachtung sinddieseBestimmungenmaßgeblich für die be-

griffliche Konzeptualisierung von rechtlicher Transformation und somit für die

vorliegende Arbeit insgesamt, die deren empirisch fundierte Untersuchung be-

absichtigt. Die bisher ausgeführten Überlegungen begründen einen Zugang zu

rechtlicher Transformation,dessenKontextsensibilität sich zeigt, da er sich einer-

ico 2018). Diese Befunde ergänzt die vorliegende Arbeit im empirischen Teil mit dem Fall Jaime (siehe

Abschnitt 4.4).
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seitsmit seiner soziologischen Herangehensweise nicht von der Umsetzung bzw.

Anwendung von (positiven) Rechtsnormen abhängig macht. Andererseits bleibt er

mit der Orientierung am Habitusbegriff nicht im fehlleitenden Dualismus von

Struktur oder Handlung verhaftet. Dieses Problem hat die vorangegangene Aus-

einandersetzung mit verfügbaren Theorien offengelegt (siehe Kapitel 2.1.1). Von

entscheidender Bedeutung ist für diesen Zugang, dass er dieMöglichkeit rechtli-

cherTransformationanerkenntundsie zugleichals unwahrscheinlichbetrachtet,

weil sie Veränderungen in der rechtlichen Kapital- oder Feldstruktur erfordert.

Auf Grundlage der vorherigen Kritiken rechtlicher Transformation und zu-

vorderst von Roscoe Pounds Unterscheidung zwischen Law in Action und Law in

Books lässt sich begründen, dass die Anwendung gesetzter Rechtsnormen nicht

als Automatismus vorausgesetzt werden kann. Dementsprechend ist rechtliche

Veränderung nicht allein am Verwirklichungsgrad bzw. Social Engineering festzu-

machen. Sie findet allgemeiner bei der Übernahme oder Adaptation von juris-

tischen Kategorien statt, denen symbolisch aufgeladene Abgrenzungen und Zu-

ordnungen inhärent sind. Angesichts der Vielzahl möglicher Deutungsoptionen

für (Ungleichheits)Konflikte liegt eineWirkungdurchdasRecht darin, juristische

Konfliktdarstellungen als in der Regel staatlich hervorgebrachte Version derKon-

flikte zu konstruieren. Recht wird somit

»[…] zu einer Konstitutionsmacht in dem Sinne, als sie die in der sozialen Welt wirkenden ob-

jektiven Prinzipien der Einheit und der Trennung, der Assoziation und der Dissoziation zu er-

halten oder zu verändern vermag, einerMacht zur Bewahrung oder Änderung der aktuell herr-

schendenKlassifikationen in Bezug auf Geschlecht,Nation,Region,Alter und Sozialstatus, und

dies vermittels der Wörter zur Bezeichnung oder Beschreibung der Individuen, Gruppen oder

Institutionen.« (Bourdieu 1992: 152)

Somit verdeutlicht sich, dass in der individuellen und bisweilen nur fragmen-

tarischen Anwendung juristischer Denkschemen »symbolische Kämpfe um

die Macht zur Durchsetzung der legitimen Weltsicht« ausgefochten werden

(Bourdieu 1992: 147). Akteur:innen, die rechtliche Konfliktdarstellungen hervor-

bringen, können sich selbst dann auf Objektivität stützen, wenn eigentlich ihre

subjektive Sicht maßgeblich ist.

Bei all dem ist zu bedenken, dass die Durchsetzung juristischer Darstellun-

gen eng mit der sozialen Anerkennung verbunden ist und sich somit aus der so-

zialräumlichen Position der Akteur:innen begründet (Bourdieu 1992: 152).100 Of-

100 Daher können einige Akteur:innen sich des juristisch allgemeinen Standpunkts leichter bedienen als

andere: »Wie der König der archaischen Gesellschaften, Rex, der nach Benveniste damit beauftragt ist,

regere finis und regere sacra, die Grenze zwischen den Gruppen zu ziehen und auszusprechen und da-

mit sie als solche existent werden zu lassen, so bilden auch der Gewerkschafts- und Parteiführer, der

Beamte, Funktionär oder der mit staatlicher Autorität ausgestattete Experte Personifikationen einer
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fenbar können nicht alle Akteur:innen gleichermaßen mit dem Recht die soziale

Welt konstruieren. Es gibt soziale Bedingungen des Erkennens und Akteur:in-

nen haben stets nur relative Freiheit, um Kategorien durchzusetzen. Anderer-

seits ist anzuerkennen, dass sich Sprache als Kulturkapital nicht monopolisieren

lässt. Das heißt: Rechtliche Sprache steht auch denjenigen Akteur:innen offen,

die nicht als Expert:innen zertifiziert sind. Auch solche Akteur:innen, die nicht

Jurist:innen sind, könnten bisweilen Gebrauch von den juristischen Objektivie-

rungen machen. Damit könnte sich in der situativen Hervorbringung von durch

rechtliche Denkschemen konstruiertem Sinn ein emanzipativer Schimmer an-

deuten, insofern marginalisierte Akteur:innen sich der symbolischen Wirksam-

keit des Rechts bedienen und allgemeine Legitimation beanspruchen.

Als theoretische Zusammenfassung des zurückliegenden Abschnitts ist zu-

nächst die Annahme begründet, dass rechtliche Transformation eine Leistung

von Habitusformen meint, die die Entstehung, Veränderung, den Wandel und

das Verschwinden von rechtlichen Konfliktdarstellungen hervorbringen, wobei

diese Praktiken transformativ sind, insoweit sie die (Re)Produktion von sozial

strukturierten und strukturierenden Ungleichheitskonflikten entkoppeln. Ge-

nau dieses Ereignis ist a priori nicht auszuschließen, muss aber auf Basis der

verstetigten Reproduktion von Ungleichheitskonflikten als eher unwahrschein-

lich angenommen werden. Rechtliche Transformation ist anzunehmen als Folge

einer unwahrscheinlichen Veränderung in der Kapitalverfügung. Oder ihr geht

die ebenso unwahrscheinliche Veränderung des Rechtsfelds voraus, mit der sich

dieWirkung gegebener Kapitalformen neuorganisiert.

2.2. Recht, Bildung und Ungleichheit in Kolumbien

Die Verbindung von Bourdieus Habitustheorie mit seinem Rechtsdenken er-

möglicht einen theoretischen Zugang zu rechtlicher Transformation, der auf der

Ebene der Akteur:innen einen Modus der Entstehung, Veränderung oder auch

des Verschwindens von rechtlich geprägtemDenken,Wahrnehmen undHandeln

meint.101 Sollen Zusammenhänge von Recht und Transformation auch empirisch

untersucht werden, dann wird die Auswahl eines konkreten Rechtsphänomens

erforderlich. Im weitesten Sinne widmet sich diese Arbeit dem Bildungsklagen

in Kolumbien.

sozialen Fiktion, der sie durch ihr bloßes Sein und in ihm Existenz verleihen und deren Macht als Ge-

genleistung erhalten.« (Bourdieu 1992: 154)

101 Eine genauere Bestimmung findet sich im vorherigen Kapitel.
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Zur Begründung dieser Entscheidung wird der folgende Abschnitt argumen-

tieren, dass sich das Bildungsklagen in Kolumbien in besonderer Weise zur Un-

tersuchung der Zusammenhänge von Recht und Transformation eignet, weil da-

mit Forschung zu sozialerUngleichheit bzw.Bildungsungleichheit und zugleich-

zeitiger Rechtsmobilisierung ermöglicht wird. Wie gezeigt wird, ist Bildung in

Kolumbien extrem ungleich und gleichzeitig versuchen Schüler:innen, Studie-

rende und Eltern ihre Bildungsrechte durch das Klagen zu schützen.

Konkret ermöglicht diese Auswahl die Untersuchung im Kontext einer ex-

trem ungleichen Gesellschaft, was das Kapitel 2.2.3 mit empirischen Daten

belegt. Lag Kolumbiens Einkommensungleichheit mit einem Gini-Index von

51,3 im Jahr 2019 weiter bei einem Höchstwert,102 so umfasst ein vollständigeres

Bild der Konflikte sozialer Ungleichheit auch die Analyse des alltäglichen Kon-

sum- und Abgrenzungsverhaltens sowie weiterer Dimensionen und Variablen

von Ungleichheit. Dabei zeigen unterschiedliche Studien zur kolumbianischen

Gesellschaft, dass mit dem Einsatz, Gewinn und Verlust von umkämpften Kapi-

talformen ein ungleicher Zugang zu gesellschaftlichen Positionen einher geht.

Auch Kolumbiens formale Bildung ist in diesen Kontext sozialer Ungleichheit

eingebettet. Das zeigt schon das kolumbianische Bildungsrecht. Den rechtlichen

Regelungen zu formeller Bildung liegt Ungleichheit nicht fern, wobei jedoch Un-

terschiede existieren. Vielmehr bilden die Art. 67, 68 und 69 VK,103 das allgemei-

ne Bildungsgesetz L115/1994 (ABG) und das Gesetz für höhere Bildung L30/1992

(HBG) einen Normenrahmen. Dieser Rahmen ist ein juristisches Regelwerk für

die Möglichkeit einer ungleichen Verteilung von institutionalisiertem kulturel-

lemKapital.104Formelle BildungwirdAkteur:innennur zugeteilt,wenn sie unter-

schiedliche Voraussetzungen erfüllen. Das kolumbianische Bildungsrecht stellt

die Konditionen für den Erwerb von institutionalisiertem Kulturkapital dar (Ka-

pitel 2.2.2).

Aus diesem Grund beginnt dieser Abschnitt mit dem zentralen Problem: Wie

kann angesichts der extremen sozialen Ungleichheit in der kolumbianischen Ge-

sellschaft überhaupt garantiert werden, dass institutionalisiertes Kulturkapital

tatsächlich den Bildungsrechten entsprechend verteilt wird (Kapitel 2.2.1)? Diese

Frage betrifft den Schutz vonGrundrechten, für den rechtliche Verfahren existie-

ren.Die Beschwerde für Grundrechte Acción de Tutela (kurz Tutela) ist untrennbar

mit den Garantien von Bildungsrechten in Kolumbien verbunden. Die Tutela ist

in Kolumbien seit einer Verfassungsänderung im Jahre 1991 das wichtigste Ver-

fahren, umGrundrechtsverletzungen vor Gericht zu bringen. Aufgrund ihrer Po-

102 Daten derWeltbank.

103 VK ist die Verfassung Kolumbiens von 1991.

104 Siehe zu diesem durch den Soziologen Pierre Bourdieu geprägten Begriff das Kapitel 2.1.2.
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pularität ist es sicher kaum übertrieben zu sagen, dass die Tutela in Kolumbien

in aller Munde ist (Osuna 2010; W. K. Taylor 2023).

DiehäufigeNutzungmachtdieTutela insbesonderedannzueinembesonders

geeigneten Beispiel, wenn rechtliche Transformation kritisch untersucht werden

soll. Allerdings dürfen die Tutela-Klagen gegenSchulen,Ausbildungsstätten oder

Universitäten nicht als Beseitigung ungleicher Bildung fehlverstanden werden.

Stattdessen ließe sich auf Grundlage der im vorherigen Kapitel 2.1.1 diskutierten

These zum transformativen Konstitutionalismus eine schrittweise Intervention

in Konflikte sozialer Ungleichheit postulieren, bis die Gerichte ihre Auswirkun-

gen nicht mehr als Verletzung von Grundrechten ansehen müssen. Tatsächlich

sind seit den neunziger Jahren über 85.000 Nutzungen der Tutela im Bildungs-

bereich zu bilanzieren.105 Hier zeigt sich die Eignung des Bildungsbereichs für

diese Forschung, da empirische Erkenntnisse zu persistenter Bildungsungleich-

heit in Kolumbien vorliegen, auf eine günstige Datenlage und einen aktuellen

Forschungsstand aufbauen können (Cuenca Hernández 2021; Gomez Campo

2015).106

Jedoch zeichnet sich in der Gesamtschau von nun darzulegenden Evidenzen

über Bildungsungleichheit und das Tutela-Klagen ab, dass ungleich verteilte

Kapitalsorten weiter bestimmend für Bildungsprozesse sind (Kapitel 2.2.4). So-

ziale Ungleichheit übersetzt sich in Gleichzeitigkeit zum Bildungsklagenmit der

Tutela weiter in ungleiche Bildung. In den folgenden Kapiteln wird dementspre-

chend ausgeführt, dass sich dieses Rechtsphänomen zur Untersuchung von

rechtlicher Transformation im hier ausgeführten Sinne eignet, weil im Kontext

des Bildungsklagens mit der Tutela die Mobilisierung von (Bildungs)Recht und

die Persistenz von (Bildungs)Ungleichheit gleichzeitig zu bilanzieren sind.

2.2.1. Die Acción de Tutela als verfassungsrechtliche Garantie der

Konflikttransformation

Die kolumbianische Acción de Tutela ist als Beschwerde für Grundrechte eine ju-

ristische Garantie für die Transformation von Konflikten. Stark vereinfachend

gesagt garantiert sie die Intervention in (Ungleichheits)Konflikte, insofern diese

Grundrechte aus der kolumbianischen Verfassung verletzen. Dabei verdeutlicht

der rechtswissenschaftliche Forschungsstand zur Tutela, dass die Tutela haupt-

105 Siehe zur Nutzung der Tutela im Bildungsbereich das Kapitel 2.2.4.

106 Zu beachten ist, dass die Tutela nicht auf Bildungsklagen beschränkt ist. Die folgenden Unterkapitel

zeigen, dass Kläger:innen mit der Tutela nicht nur den Schutz ihrer Rechte auf Bildung, sondern auch

anderer Grundrechte einfordern.
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sächlich als Rechtsverfahren zur Behebung von Grundrechtsverletzungen unter-

sucht wird (Botero Marino 2006a; Camargo 2010; Chinchilla Herrea 2009). Hier-

zu ist das breite Panorama der kolumbianischen Verfassung an Grundrechten

mit politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bezügen einzubezie-

hen. Die Fachdiskussion beruht zumeist auf den rechtsphilosophischen Bedin-

gungen von Rechtssystemen und zur Begründung von Grundrechten (Alexy 1994;

R. Arango 1998: 64; Hart 1973: 163). Dreh- und Angelpunkt der Tutela sind dem-

entsprechenddieErkenntnisbedingungen für dasVorliegen vonGrundrechtsver-

letzungen. Folglich setzt sich die Forschung zur Tutela mit der Frage auseinan-

der, wie und welche Gerichte in Kolumbien anhand von Tutela-Fällen die Grund-

rechte, ihre Verletzung und ihren Schutz bestimmen (Giacomette Ferrer 2017).

Zwar lässt sich dementsprechend nicht von einer einheitlichen Begriffsverwen-

dung imSinneder rechtlichenTransformation vonUngleichheitskonflikten spre-

chen. Jedoch steht im Mittelpunkt der Diskussion um die Tutela immer wieder

ihreAnpassungsfähigkeit gegenüber vielfältigenGrundrechtsverletzungen (Mer-

hof 2015: 715).Damitwird in der Literatur durchaus eineNähe zumbereits disku-

tierten Transformationsbegriff gesucht, zumal die Debatte um den transforma-

tiven Konstitutionalismus in Lateinamerika deutlich an Relevanz gewonnen hat

unddie Tutela immerwieder als einElement für das transformativeVerfassungs-

recht referenziert wird (Brewer-Carías 2017: 189).107

Dies vorausgesetzt, frage ich in diesem Kapitel: Welche juristische Garantie

bietet dieAccióndeTutela imRechtsrahmender kolumbianischenGesellschaft? Ich

integriere in den folgendenAusführungenden rechtshistorischenund rechtswis-

senschaftlichen Forschungsstand über die Acción de Tutela zu einer These, bei der

die Tutela als juristische Garantie auf Konflikttransformation aufgefasst wird,

welche auch bei Bildungskonflikten gelten soll.

Die These begründet daher die Auswahl des kolumbianischen Bildungsbe-

reiches für Erforschungen von Zusammenhängen zwischen Recht und sozialer

Transformation. Allerdings schließt das die Forschungslücke zu rechtlicher

Transformation noch nicht, weil später folgende Ausführungen über empirische

Bildungsungleichheit die Transformationsthese empirisch-soziologisch ein-

schränken werden. Diesbezüglich genügt zunächst die Klarstellung, dass es sich

um eine juristische Garantie auf Konflikttransformation handelt und nicht um

eine empirische Analyse.

Zur Begründung dieser Überlegung fasse ich im folgenden Kapitel zuerst

rechtstransformative Annahmen zusammen, die sich bereits an der Etablierung

der Tutela im Rahmen der verfassungsgebenden Versammlung Kolumbiens

von 1991 nachweisen lassen. Damals wurde von der kolumbianischen Justiz die

107 Siehe zur Debatte die Ausführungen im Unterkapitel 2.1.1.3.
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Lösung der »ernsten Probleme des Landes« erwartet (Landau 2014: 118).108 An-

schließend ist für die Transformationsthese zur Tutela relevant, welche Rechte

überhaupt geschützt werden können. Hier zeigt sich, dass die Verfassungsge-

richtsbarkeit in Kolumbien ein breites Spektrum dynamischer (Grund)Rechte

und ihre Anwendung regelt. Schließlich fasse ich einige der Eigenschaften zu-

sammen, die der Tutela nicht nur in den Rechtswissenschaften, sondern auch

der kolumbianischen Öffentlichkeit zu großer Berühmtheit verholfen haben. Im

Kern sind sie die Begründung für die transformativeThese zur Acción de Tutela.

2.2.1.1. Ursprung der Acción de Tutela

Bereits der Ursprung der Acción de Tutela weist auf Transformationen hin, die

in diesem Fall politisch sind. Er ist eng an Kolumbiens bewaffneten Konflikt

geknüpft. Konkret liegt der Ursprung der Tutela in der Neufassung der kolum-

bianischen Verfassung durch eine verfassungsgebende Versammlung im Jahr

1991.

Dem voraus gingen mehr oder minder reformorientierte Politiken der Präsi-

denten Belisario Betancur (1982–1986), Virgilio Barco (1986–1990) und César Ga-

viria (1990–1994). In den 1990er Jahren ließ sich die Präsenz unterschiedlicher

Guerrillagruppen und paramilitärischer Verbände nichtmehr abstreiten.Die Re-

form der bereits seit 1886 geltenden Verfassung und allgemein des kolumbiani-

schen Staates wurde unerlässlich. Hierfür entfernte sich Betancur von den Prin-

zipien seiner eigenen konservativen Partei und begann Verhandlungen mit ver-

schiedenenGuerillagruppen (FARC-EP,ELN,EPL undQuintín Lame).109Die Ver-

handlungen, bei denen bereits Verfassungsänderungen gefordert wurden, schei-

terten letztlich und die Guerrillas expandierten weiter (González González 2014:

379–388; Rampf & Chavarro 2014: 7).

Anschließend suchteBarco eine verbesserte Legitimität staatlicher Institutio-

nen.AuchseineStaatsreformscheiterte imZugeerfolgloserFriedensverhandlun-

gen mit den FARC und der systematischen Ermordung eines Großteils Mitglie-

108 Gemeint waren der bewaffnete Konflikt in Kolumbien und die ausufernde Gewalt. Siehe hierzu auch

das Unterkapitel 2.2.3.1 oder zur Vertiefung Gonález González (2014). Die Erwartung bleibt präsent,

was sich 2022 an Gustavo Petros Antrittsrede als Präsident Kolumbiens belegen lässt. Am 07.08.2022

nahmPetroBezug auf Paolo Flores d’Arcais und versprach durchEinhaltung derGesetze, als »Macht der

Machtlosen«, denWandel bzw. die Transformation der kolumbianischen Gesellschaft voranzubringen.

109 Die Bewegungen hatten sehr unterschiedliche Absichten und Methoden, die nicht Bestandteil dieser

Forschung sind. Allgemein verweise ich auf Gónzalez (2014). Die Abkürzungen sind: FARC-EP Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia, ELN Ejercito de Liberación Nacional und EPL Ejercito Popular Liberal.

BeiQuintin Lame handelte es sich um eine indigene Guerrillabewegung.
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der der Partei Unión Patriótica110 sowie von Gewerkschafter:innen (Carrillo Flores

2010: 30; Kalmanovitz 2003: 545). Erschwerend kam der urbane Narco-Terror der

Los Extraditables111 und im August 1989 die Ermordung des liberalen Präsident-

schaftskandidaten Luis Carlos Galán Sarmiento hinzu (Carrillo Flores 2010: 32;

Kalmanovitz 2003: 546; Rampf & Chavarro 2014: 14).

Als Gaviria im Jahr 1990 Präsident Kolumbiens wurde, schien die politische

und soziale Exklusion breiter Gesellschaftsteile unüberwindbar. Die Kontinui-

tät althergebrachter Eliten war weitgehend unangetastet. Zwar fielen in Gavirias

Amtszeitweitgehende Transformationender sozialenGrundrechte.Andererseits

war es nicht Gavirias Ansicht, dass der Staat die geeignete Institution zurUmset-

zung dieser sozialen Garantien ist. In weiten Teilen folgte Gaviria einer neolibe-

ralen Staatsauffassung (González González 2014: 411; Kalmanovitz 2003: 555).

Bereits die unmittelbare Initiative zur verfassungsgebenden Versammlung

wies auf Transformationshoffnungen hin. Die Initiative verdankt sich einer

Gruppe von kolumbianischen Studierenden, die Anfang der 1990er Jahre die

»erste Generation der politischen Globalisierung in Kolumbien« waren und

nicht nur unter dem Eindruck der Revolten in Peking, Prag, Bukarest oder dem

Berliner Mauerfall standen. Sie waren auch von der Ermordung der Führer

von drei politischen Gruppen in Kolumbien betroffen (Carrillo Flores 2010: 24;

Herrera Mercado 2010a: 80).112 In dieser Situation erörterten Studierende und

Hochschullehrer:innen der Universidad del Rosario, wie sich eine Verfassungsän-

derung zivilgesellschaftlich legitimieren könnte (Leiva Ramírez et al. 2018: 158).

Sie erreichten, dass bei den Parlaments- und Munizipalwahlen ein zusätzlicher

– siebter – Zettel beigelegt wurde: die Séptima Papeleta. Förderlich hierfür war

neben der Unterstützung des Obersten Gerichtshofs auch ein studentischer

Schweigemarsch nach der Ermordung des liberalen Präsidentschaftskandidaten

Luis Carlos Galán. Wichtig war ebenso, dass sich Präsident Barco zwischenzeit-

lich gegenüber der Guerilla M-19 zu einer verfassungsgebenden Versammlung

verpflichtet hatte (Carrillo Flores 2010: 91; Leiva Ramírez et al. 2018: 157).

Bei den Wahlen 1990 konnten die Wahlberechtigten ihre Zustimmung zu ei-

ner verfassungsgebenden Versammlung bekunden (HerreraMercado in: Carrillo

110 Die Unión Patriótica ist eine politische Ausgründung der Guerrilla FARC-EP, die Mitte der 1980er Jahre

im Zuge von Friedensverhandlungen gegründet wurde. Später sah sie sich jedoch einer für Kolumbien

beispielslosen politischen Gewalt ausgesetzt, bei der es zur Ermordung eines Großteils der Mitglieder

kam (Centro de Memoria Histórica 2018).

111 Eshandelt sichumdieSelbstbeschreibungeinerGruppegroßerDrogenunternehmer,denendie kolum-

bianische Regierung die Auslieferung an die Strafverfolgung der USA angedroht hatte. Prominentestes

Beispiel ist Pablo Escobar.

112 Ermordet wurden Bernardo Jaramillo Ossa (22.03.1990, Unión Patriótica), Luis Carlos Galán

(18.08.1989, Liberale Partei) und Carlos Pizarro (MD-19, 26.04.1990).
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Flores 2010: 92; Leiva Ramírez et al. 2018: 152). Es handelte sich um eine zu den

Wahlunterlagenhinzugefügte Frage,die keingültigesPlebiszitwarundextraoffi-

ziell ausgezählt werdenmusste (Leiva Ramírez et al. 2018: 167; Rampf &Chavarro

2014: 6). Immerhin wies Präsident Barco anschließend die Wahlbehörde an, die

Präsidentschaftswahlen im selben Jahr durch eine gültige Neuabstimmung über

eine verfassungsgebendeVersammlung zu ergänzen (HerreraMercado 2010b: 92;

Leiva Ramírez et al. 2018: 167).

Die politisch-administrative Umsetzung der verfassungsgebenden Ver-

sammlung erfolgte dann bereits durch den Gewinner der Präsidentschaftswah-

len: César Gavíria. Grundsätzlich unterstützte er das Vorhaben, schloss aber

Teile der Zivilbevölkerung und ebenso der Unión Patriótica aus und versuchte die

Dauer, Agenda und Wahlverfahren zu beschränken (Rampf & Chavarro 2014:

9).113

Angesichts der historischen Gewaltwellen gilt die verfassungsgebende Ver-

sammlung weitgehend als Erfolg (Uprimmy & García Villegas 2004: 240). Sie be-

stand zu etwa 40% aus Akteur:innen, die nicht den traditionellen politischen Eli-

ten angehörten. Aus Sicht der politischen Repräsentation war es historisch, dass

sich die etabliertenKräfte Kolumbiens erstmaligmit neuenAkteur:innen ausein-

andersetzenmussten.DasPlenumwarplural-reformistischaufgestellt unddeut-

lich urban geprägt (Rampf & Chavarro 2014: 14; Uprimmy 2006: 130). Den Libera-

len folgte als zweitstärkste Kraft die neu gegründete Partei der ehemaligen M-19

Guerillagruppe.Die konservativen Gruppen sammelten sich erst als drittstärkste

Kraft hinter demMovimiento de SalvaciónNacional. Zudem partizipierten auch die

Unión Patriótica, christliche und indigene Bewegungen und andere Guerillagrup-

pen (Leiva Ramírez et al. 2018: 169). Die FARC und lokale Eliten der peripheren

Gebiete Kolumbiens waren hingegen nicht bzw. nur unterrepräsentiert.114 Zu be-

tonen ist, dass die niedrigeWahlbeteiligungdasGremiumnurmit einer geringen

Legitimität ausstattete (Rampf & Chavarro 2014: 12).115

113 Allerdingsmussten diese Limitationen aufNachdruck vonKolumbiensOberstemGerichtshof rückgän-

gig gemacht werden (HerreraMercado 2010b: 93; Herrera Pérez 2016: 446; Leiva Ramírez et al. 2018: 168;

Rampf & Chavarro 2014: 10).

114 Rampf und Chavarro betonen, dass die verfassungsgebende Versammlung kein Ergebnis der bewaff-

neten Akteur:innen war. Indes ist eine gewisse Hoffnung seitens der Guerrillas auf politischenWandel

durch die verfassungsgebende Versammlung dokumentiert. Sowohl FARC-EP als auch ELN äußerten

sich mit externen Vorschlägen zur neuen Verfassung (Rampf & Chavarro 2014: 9).

115 DieThese erweiterter Partizipation erfuhr auch bei denKongresswahlen 1992 eine herbe Enttäuschung,

bei denen größtenteils die Parlamentarier:innen von vor 1991 wiedergewählt wurden (González Gonzá-

lez 2014: 400; Kalmanovitz 2003: 561). Gleichzeitig versuchten die konservativen Strömungen zwischen

1993 und 1998 in achtGegenreformendie Verfassung erneut zu ändern (Rampf&Chavarro 2014: 19).Der

spätere Innenminister Fernando Londoño Hoyos verunglimpfte die Verfassung und ihr Sozialstaats-

prinzip als Kind aus der »erbärmlichsten aller Wiegen« (Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 58).



102 Rechtsgarantien und Transformation im Bildungsbereich

Die verfassungsgebende Versammlung diskutierte von Februar bis Juni 1991

in fünfHaupt- undweiteren SubkommissionenTransformationen in Politik, Jus-

tiz, Wirtschaft, den Gebietskörperschaften und die Modernisierung des kolum-

bianischen Staates (Kalmanovitz 2003: 559 ff.). Die Regierung Gaviria konnte im

Rahmen dieser Transformationen einen neoliberalen Staatsaufbau vorantreiben

(Chaparro Amaya & Galindo Hernández 2009; Mejía Quintana 2013: 105; Orjuela

Escobar 2005). Jedoch wurde der kolumbianische Staat auch erstmalig als sozia-

ler Rechtsstaat bestimmt. Die Legislative wurde einer stärkeren Kontrolle unter-

worfen, die Haushaltsregeln neugestaltet und die Justiz umstrukturiert. Neben

der Einrichtung der Staatsanwaltschaft wurden auch verschiedene Ombudsstel-

len etabliert. Zentral für die Garantien der neuen Grundrechte in der Verfassung

sind die Gründung des kolumbianischen Verfassungsgerichts und die Beschwer-

de für Grundrechte Acción de Tutela.

DieNotwendigkeit des Schutzes derGrundrechtewurde bereits bei der Eröff-

nung der Versammlung deutlich, als Präsident Gaviria versuchte, sich an die ge-

samteBevölkerung zuwenden,die das Schicksal verweigerter Rechte teile.Daher

forderte Gaviria einen effektiven Schutz gegen willkürliche Rechtsverletzungen.

Namensgeber fürdieTutelawarderDelegierte JuanCalosEsguerra (Landau2014:

120–123). Die Acción de Tutela fand breite Zustimmung in der verfassungsgeben-

den Versammlung. Allerdings war zu Beginn umstritten, inwiefern das Verfas-

sungsgericht in die Tutela involviert werden sollte und ob diese Rechtsbeschwer-

de auch Entscheidungen der Justiz betrifft (Landau 2014: 119).

Zwar hat die Tutela Ähnlichkeiten mit dem schon länger existierenden

Schutzverfahren für Grundrechte in Mexiko oder Spanien (Vivas Barrera 2012:

18). Jedoch zeigt sich bereits ameigenenVerfahren,den eigenenCharakteristiken

und nicht zuletzt am eigensinnigen Namen Tutela, dass es sich nicht einfach um

einen Rechtstransfer unter der Bedingung postkolonialer Verfassungsbildung

handelt.116 Grundsätzlich sind institutionelle Transplantate charakteristisch für

lateinamerikanische Staaten. Sie entwickeln eigene Mischformen aus Republi-

kanismus, Liberalismus und Demokratie (O’Donnell 1998: 116). Die Tutela ist

jedoch keine institutionelle Kopie, sondern ein eigenständiges Verfahren, das

maßgeblich durch die Verfassungsgerichtsbarkeit geprägt wurde.

Die soziale und rechtsstaatliche Verfassung des kolumbianischen Staates geriet auch nach 1991 immer

wieder ins politische Kreuzfeuer.

116 Es geht dabei um Übertragung und Aneignung von Recht, die aus postkolonialer Perspektive kritisiert

wird (Dann & Hanschmann 2012: 130). Siehe allgemein auch Martin Schulte, der sich bei der Debatte

aufWatson und Legrand beruft (Schulte 2011: 85).
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2.2.1.2. Kolumbianische Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit

Die Transformativität der Tutela begründet sich ferner durch die Verfassung und

die Verfassungsgerichtsbarkeit nach 1991. Für die Verfassungsgerichtsbarkeit ist

zum einen maßgeblich, dass sich die kolumbianische Verfassung von 1991 deut-

lich von ihrer Vorgängerin absetzt. Zwar wurde die aus der antiliberalen Phase

der Regeneración stammende Verfassung von 1886 bis zum Jahr 1991 mindestens

neunmal reformiert (HenaoHidrón 2013: 40). Trotzdemwaren die sozialen Rech-

te nur »mager« und insbesondere nicht wirklich justiziabel (Uprimmy 2006: 127).

ImBereich Bildung bedeutete das beispielsweise einMischsystem zwischen Zen-

tralismus und Regionalismus (Marquardt 2011: 62 f.). Die katholische Kirche war

wesentlich mit der Organisation und Durchführung der Bildung betraut (Olano

García 2019: 168).

Gegenüber der Verfassung von 1886 weist die Verfassung von 1991 deutliche

Unterschiede auf.117Zunächst hat dieVerfassungeine zentraleRolle imkolumbia-

nischen Staat. Die Verfassung ist einerseits europäisch-kontinental und, in An-

lehnung an Hans Kelsen, in Form einer Normenpyramide aufgebaut. Sie ist die

Bedingung der Geltung vonGesetzen,Dekreten und sonstigen untergeordneten,

positiven Normen des kolumbianischen Staates. Andererseits weist das Rechts-

system auch starke angelsächsische Einflüsse des Case Law auf (García Villegas

2004b: 12; Osuna 2010: 623).118

Die Verfassung gliedert sich in (a) prinzipielle Grundsätze, die Staatsform,

-ziele und Volkssouveränität festlegen und auch unveräußerliche Rechte postu-

lieren. Art. 1 VK (Verfassung Kolumbiens) bestimmt den kolumbianischen Staat

als sozialen Rechtsstaat und Art. 4 VK die Verfassung als »Norm der Normen«.

Daran schließt sich (b) ein Teil zu denGrundrechten (Art. 11–41 VK) an,welcher (c)

durch einenTeil zu sozialen,wirtschaftlichenundkulturellenRechten fortgesetzt

wird (Art. 42–77 VK). Auch ein Teil zu (d) Kollektiv- und Umweltrechten existiert

(Art. 78–82 VK). Im Anschluss widmet sich die Verfassung von 1991 den Garan-

117 Zumal die aus der antiliberalen Phase der Regeneración stammende Verfassung von 1886 schon 1910 re-

formiertwurdeplädiertMarquardt (2011: 59) dafür, von einer »Verfassung von 1910« zu sprechen. Indie-

sem Jahr wurde das Gleichgewicht der Gewalten wiederhergestellt und auch einige Rechte (Recht auf

Leben, Pressefreiheit, Oppositionsrechte) wurden gestärkt. Trotzdem hat sich Marquardts Vorschlag

bisher nicht durchgesetzt.

118 Das kolumbianischeRechtssystemwird zudemals ›neurömisch‹ bezeichnet,d.h. eswird in einer konti-

nental-positivistischen Rechtstradition verstanden, welche allerdings angelsächsische Rechtselemen-

te integriert. Das Case Law verstärkte sich in der kolumbianischen Rechtsprechung ab 1991, erreichte

aber keine wirkliche Dominanz. Hierfür ist der Einfluss des legislativen Rechts zu stark, was eine dif-

ferenzierte Kodierung voraussetzt. Damit steigt die Bedeutung der Auslegung dieser Normen, der das

gesetzte Recht bedarf (Santos Ibarra 2013: 161).
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tiemechanismen,Rechtsbehelfen und schließlich den Pflichten der Bürger:innen

(Art. 83–95 VK).119

FürdasSpektrumderGrundrechte ist zunächst zentral,dassdieVerfassungs-

gerichtsbarkeit die Anwendung der Grundrechte regeln soll. Hierzu unterschei-

det Art. 85 VK einerseits einen Rechtsbereich der Grundrechte mit »unmittelba-

rer Anwendung« (Chinchilla Herrea 2009: 139; Nader Orfale & Pérez de la Rosa

2016: 181).120 Darunter fällt beispielsweise das Recht auf Lehr-, Lern- und For-

schungsfreiheit (Art. 27 VK). Dieser nichtverhandelbare Kernbereich beinhaltet

Rechte, die für den direkten Schutz durch Richter:innen empfänglich sind (Bo-

tero Marino 2006b: 26). Dahingegen können wirtschaftliche, soziale, kulturelle,

kollektive und auch Umweltrechte nicht direkt vom Staat eingefordert werden,

da sie als programmatische Rechte sukzessiv durch den Gesetzgeber entwickelt

werden (BoteroMarino 2006a: 26; Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 18).121

Dieser zweite und verhandelbare Ergänzungsbereich, in den auch die Bildungs-

rechte aus Art. 67–69 VK fallen, ist der Konjunktur politischer Mehrheiten und

insbesondere auch der staatlichen Kassenlage unterworfen (GóngoraMera 2003:

22).

Gleichwohl besteht kein Zweifel daran, dass ein deutlich erweitertes Spek-

trum unterschiedlicher Rechte der kolumbianischen Verfassung angewendet

wird (Botero Marino 2006a; Chinchilla Herrea 2009; Uprimmy 2006). Hierfür ist

einerseits eine Doktrin der Konexivität maßgeblich, die den Schutz der Sozial-

rechte (Art. 42–77 VK) möglich macht. Dies ist der Fall, wenn eine Abhängigkeit

bzw. ein Nexus mit dem unmittelbar anzuwendenden Rechtsbereich besteht

(Martínez Hincapié 2015: 20; Uprimmy 2006: 135). Schon ab 1992 wurden nicht

119 In elf weiteren Abschnitten finden sich Bestimmungen zur Bevölkerung und zum Staatsgebiet (Art.

96–102 VK), zur demokratischen Partizipation und den Parteien (Art. 103–112 VK), zum Staatsaufbau

(Art. 113–131VK) undStaatsgewalten.Das betrifft die Legislative inArt. 132–187VK,dieExekutive inArt.

188–227VKunddie Judikative inArt.228–257VK.DieweiterenVerfassungstitel sindBestimmungenzu

den Wahlen (Art. 258–266 VK), den Kontrollorganen (Art. 267–284 VK), der Organisation der Gebiets-

körperschaften (Art. 285–331 VK) und zum Staatshaushalt (Art. 332–373 VK). Zum Abschluss werden

ebensoBestimmungen fürweitere Verfassungsreformen (Art. 374–380VK)wie auchÜbergangsbestim-

mungen gemacht.

120 Recht auf Leben (Art. 11VK),Verbot vonFolter (Art. 12VK),Gleichbehandlung (Art. 13VK)undRechtsper-

son (Art. 14 VK), Persönlichkeitsrechte (Art. 15 VK), Verbot der Sklaverei (Art. 17 VK), freie Entfaltung der

Persönlichkeit (Art. 16 VK), die Gewissens-, Religions-Meinungs-, und Informationsfreiheit (Art. 18 bis

20 VK), Ansehen bzw. guter Namen (Art. 21 VK), Petitionsrecht (Art. 23 VK), Recht auf Bewegungsfrei-

heit (Art. 24 VK), Versammlungs- und Demonstrationsfreiheiten (Art. 37 VK), politische Rechte (Art. 40

VK) und freie Berufswahl (Art. 26 VK).Ebenso unmittelbar sind die Freiheit von staatlicherWillkür (Art.

28 VK), das Recht auf einen ordentlichen Prozess (Art. 29 VK), Habeas Corpus (Art. 30 VK), das Recht

auf juristischeVerteidigungundAnfechtung (Art. 31VK),dasAussage- undZeugnisverweigerungsrecht

(Art. 33 VK) und das Verbot von Verbannung, derHaft ohne Entlassung oder Konfiszierung (Art. 34 VK).

121 Mit Art. 22 und 25 VK sind dies z.B. die Rechte und Pflichten auf Frieden und Arbeit.
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explizit in den Art. 11–42 VK aufgeführte Rechte anwendbar (Botero Marino

2006a: 42). In den folgenden Jahren wurden immer wieder Sozialrechte aus

den Art. 42–77 VK durch das Argument geschützt, ihre Verletzung impliziere

auch eine Verletzung der unmittelbar anzuwendenden Grundrechte (Comisión

Colombiana de Juristas 2003a: 18).122

Andererseits spielt der Bloque de Constitucionalidad eine entscheidende Rolle

für die Anwendung von Sozialrechten. Der Bloque de Constitucionalidad ist ei-

ne komplexe Doktrin aus Verfassungsartikeln, internationalen Abkommen zu

Menschenrechten, dem humanitären Völkerrecht und weiteren internationalen

Abkommen (Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 10).123 Er zieht vom kolum-

bianischenKongress ratifizierte internationaleVerpflichtungenzurBestimmung

von Verfassungsgrundrechten heran (Chinchilla Herrea 2009: 150).

Verschiedene lateinamerikanische Verfassungen integrieren die Menschen-

rechte in ihre Verfassungsnormen (Uprimmy 2021: 117; von Bogdandy 2017: 28).124

In Kolumbien begründen vier Verfassungsartikel die Notwendigkeit internatio-

naler Rechtsbezüge. Es handelt sich umArt. 53 VK zu ILO-Abkommen, Art. 93 VK

zumVorrangbestimmter internationalerNormen imInneren,Art. 94VKzunicht

benannten Rechten mit Bezug zur Menschenwürde und schließlich Art. 214 VK

zur Beibehaltung von Grundfreiheiten und dem humanitären Völkerrecht wäh-

rend Ausnahmezuständen (Chinchilla Herrea 2009: 109–111; Uprimmy 2021: 128).

Die kolumbianische Rechtsprechung kann bei ihrer Entscheidungsbegrün-

dung Bezug nehmen auf Rechtsnormen, die nicht direkt im Verfassungstext

vorkommen und trotzdem der Interpretation der Verfassungsprinzipien dienen

können (Góngora Mera 2003: 25; Uprimmy 2021: 117). Bei der Normenkontrolle

nutzt das Verfassungsgericht den Bloque de Constitucionalidad im engen Sinne so-

gar als Parameter der Verfassungsmäßigkeit vonGesetzen (BoteroMarino 2006a:

28–31; Uprimmy 2021: 146). Die gerichtliche Gesetzesprüfung (Judicial Review) ist

auch in Kolumbien etabliert (Barreto-Rozo 2022: 114). Insofern transformiert

die Verfassungsgerichtsbarkeit mit dem Bloque de Constitucionalidad Teile der

kolumbianischen Verfassung selbst.

122 Z.B. T569/1995, T207/1995 oder T190/1999, siehe Comisión Colombiana de Juristas (2003a: 18).

123 Dazu zählen der Pakt der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt),

der Internationale Pakt derVereintenNationenüberwirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-

Sozialpakt) und auch das Zusatzprotokoll über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.

Ebenso gehören die Amerikanische Menschenrechtskonvention, die Genfer Konventionen sowie ih-

re Zusatzprotokolle und die ILO-Übereinkommen 98 (Kollektivverhandlungen), 138 (Mindesbeschäfti-

gungsalter) und 182 (Verbot von Kinderarbeit) dazu (Botero Marino 2006a: 31; Comisión Colombiana

de Juristas 2003a: 11; Echeverri Quintana 2016: 100 f.; Krennerich 2015: 353; Martínez Hincapié 2015: 15;

Mosquera Caro &Hinestroza Cuesta 2017: 191).

124 Beispielsweise Argentinien, Ecuador, Nicaragua und Venezuela (Nolte & Schilling-Vacaflor 2012a: 21).
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Das kolumbianische Verfassungsgericht

Für die Bestimmung der Grundrechte ist das kolumbianische Verfassungs-

gericht maßgeblich. Das 1991 gegründete Verfassungsgericht hat sich immer

wieder durch die rechtliche Regulierung sozialer Konflikte hervorgetan und

direkt oder indirekt Position in politischen Debatten bezogen. Folglich wur-

de die Verschränkung von Politik und Recht am Beispiel des kolumbianischen

Verfassungsgerichts diskutiert. Gleichzeitig, so García Villegas und Uprimmy

(2004: 233), zeichnet sich die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts durch eine

progressive Linie aus, die für eine »gegenhegemoniale Emanzipation« spricht.125

Seit 1991 ist das Verfassungsgericht durch den Art. 241 VK dazu angewiesen

als »Hauptinterpret und Beauftragter die Integrität und Vorherrschaft der Ver-

fassung zu wahren.« (Santos Ibarra 2013: 160) Das kolumbianische Verfassungs-

gericht gilt als Abschluss derVerfassungsrechtsprechungund soll somitKonflikte

in ihrer juristischen Dimension beenden (Giacomette Ferrer 2017: 418). Es steht

daher in der verfassungsrechtlichen Tradition um die »Hüter der Verfassung«,

die Hans Kelsen und Carl Schmitt bereits in den 1930er Jahren ausgefochten ha-

ben (Kelsen 2019).

Einerseits wird das kolumbianische Verfassungsgericht als progressive Ver-

fechterin der Verfassungsideen von 1991 bezeichnet (Giacomette Ferrer 2017: 416;

Restrepo Tamayo & Vergara Cardona 2019: 54). Der Grund ist, dass es das Sozi-

alstaatsprinzip der kolumbianischen Verfassung aus Art. 1 VK in seiner Recht-

sprechung zur Geltung bringt und die materielle Verwirklichung der Prinzipien

menschlicherWürdeundChancengleichheit anstrebt (Santos Ibarra 2013: 157 ff.).

Andererseits weist Uprimmy (2006: 134) darauf hin, dass das Verfassungsgericht

teilweise starker politischer Kritik ausgesetzt war und sich entgegen politischer

Konjunkturen behaupten musste. Schon kurz nach dem zehnjährigen Bestehen

des Verfassungsgerichts wurde die Frage aufgeworfen, ob der progressive Geist

der Anfangsjahre bereits verloren gegangen sei.

Auch die Prüfung von Urteilen der Acción de Tutela gehört zum Aufgaben-

bereich des kolumbianischen Verfassungsgerichts (Osuna 2010: 633–635). Das

Verfassungsgericht kann vorab von unteren Instanzen getroffene Tutela-Ent-

scheidungen revidieren und eine Änderung der vorher an anderen Gerichten

erarbeiteten Tutelas anordnen (Restrepo Tamayo & Vergara Cardona 2019: 55;

Suárez Manrique 2018: 676). In diesem Zusammenhang sind auch Vereinheitli-

chungen der Tutela-Rechtsprechung möglich, die zum gleichwertigen Teil der

verfassungsrechtlichen Quellen werden (Restrepo Tamayo & Vergara Cardona

2019: 84).

125 Der Schutz sozialer Rechte seitens des Verfassungsgerichtes wurde insbesondere von Konservativen

kritisiert (Uprimmy 2006: 134).
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2.2.1.3. Charakteristiken der Tutela

Die Begründung der Transformativität der Tutela basiert hauptsächlich auf den

Charakteristiken dieses Rechtsverfahrens. Die Tutela zeichnet sich durch sehr

niedrigeMobilisierungshürden aus,womit ein deutlich vereinfachter Zugang zur

Justiz und somit zu sozialer Transformation durch das Recht gegeben sein soll.

Die niedrigen Mobilisierungshürden sollen insofern transformativ sein, als dass

sie sozialer Exklusion entgegenwirken.

Nutzungsmöglichkeiten der Tutela

Zunächst soll die Tutela nach Art. 86 VK allen Personen zur Verfügung stehen.

Die Tutela ist als schnelles und unbürokratisches Verfahren gedacht, das einen

bevorzugenden Schutz von Rechten bietet und ohne weitere Fachsprache oder

Formalismen auskommt (Restrepo Tamayo & Vergara Cardona 2019: 55; Suárez

Manrique 2018: 676). Sie kann von der Person, die Rechtsinhaberin ist oder von

Dritten genutztwerden (Revelo Barragán&ValbuenaGutiérrez 2017: 64).Zweitens

kann der Tutela-Schutz von nahezu jedem:r kolumbianischen Richter:in einge-

fordertwerden.Dies gilt,wann immerGrundrechtewegenHandlungenoderUn-

terlassungen verletzt oder bedroht sind.Diese Regulierung bestimmt das Dekret

D2591/1991.126 Die Tutela erfordert kein juristisches Fachwissen und kann nach

Art. 14D2591/991 sogarmündlich vorgetragenwerden (BoteroMarino 2006a; Ruiz

Nieves 2018: 99). Die Tutela setzt keine anwaltlich-juristische Vertretung voraus

(SuárezManrique2018: 676).Darumkann,drittens, jedePersondieTutela verwen-

den, wenn ihr keine alternativen Rechtsmittel zur Verfügung stehen oder die Tu-

tela als Übergangsmittel einen irreparablen Rechtsschaden abwenden kann (Bo-

tero Marino 2006a: 20; Restrepo Tamayo & Vergara Cardona 2019: 55).127 Viertens

können sowohl In- als auch Ausländer:innen die Tutela verwenden (Giacomette

Ferrer 2017: 409). 1997 hat das Verfassungsgericht zudem geurteilt, dass es keine

Rechtsgrundlage für ein ›Tutela-Mindestalter‹ gibt.Ebenso kanndieTutela durch

Erziehungsberechtigte beantragt werden und unter Verweis auf Verletzung von

Art. 44 VK (Rechte Minderjähriger) sogar durch Dritte initiiert werden (Botero

Marino 2006a: 94–96).

126 Das Dekret D2591/1991 gilt als wichtigste Regulierung der Acción de Tutela. Zusätzlich wird die Tutela

durch die Verfassungsrechtsprechung reguliert. Im Rahmen der Kommissionsarbeit der Verfassungs-

gebenden Versammlung wurde bereits 1991 der Auftrag formuliert, ein Gesetz zur Acción de Tutela zu

formulieren. Das ist aber nicht erfolgt (Camargo 2010: 91 f.; Echeverri Quintana 2016: 101).

127 DasVerfassungsgericht nennt einen irreparablenSchaden inT719/2003 einen tatsächlichen (nicht even-

tuellen) schweren Rechtsschaden, dessen Milderung oder Verhinderung durch die Tutela erreicht wer-

den soll (Botero Marino 2006a: 119).
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Voraussetzung einer Tutela ist stets, dass die antragsstellende Person sich

unter Verwendung anerkannter Identifikationsmittel ausweist (Giacomette Fer-

rer 2017: 409). Ebenso muss die geschädigte Person Eigentümerin des oder der

verletzten Rechte sein (Botero Marino 2006a: 94).128Die Rechtseigentümerschaft

vorausgesetzt, kann die Tutela fünftens auch zum Rechtsschutz für juristische

Personen verwendet werden (Botero Marino 2006a: 97). Art. 47 D2591/1991 er-

möglicht sechstens Vertretungen durch die öffentlichen Ombudsstellen (Botero

Marino 2006a: 99). Möglich sind anwaltliche Vertretungen durch Mandate und

Tutelas von Amts wegen, die besonders im Bereich der Rechte Minderjähriger

möglich sind (Botero Marino 2006a: 97 f.).

Rechte mit Tutela-Schutz

Ein weiterer Grund für die Transformativität der Tutela liegt in den zu schüt-

zenden Rechten. Dieser durch die Verfassungsgerichtsbarkeit ausgetragene Ver-

handlungsprozess hat die Anwendung der Tutela seit ihrer Einführung immer

wieder gegenüber neuen Rechten geöffnet. Ursprünglich bestand kein Konsens

zum Schutz von sozialen Rechten, wie z.B. Bildung oder Gesundheit. Der Grund

war Art. 86 VK.Dieser sieht vor, dassmit der Tutela die Grundrechte zu schützen

sind (Contreras Bautista 2008: 8). Mittlerweile beschränkt die Justiz die Tutela-

Rechte nicht mehr kategorisch auf die Art. 11 bis 41 VK. Nach Art. 2 D2591/1991

könnenauchweitereGrundrechtedurchdieTutela geschütztwerden (BoteroMa-

rino 2006a: 23). Ausschlaggebend für die Öffnung der Tutela gegenüber immer

neuen Rechten war die Einsicht, dass die Verfassung die zu schützenden Rechte

nicht explizit aufgelistet hat.Botero (2006a: 23 f)weist darauf hin,dassdie verfas-

sungsgebende Versammlung die Überschriften des Verfassungstextes nicht im

Plenum legitimiert hat.ObRechte sich imVerfassungskapitel zu denGrundrech-

ten (Art. 11–41) befinden oder nicht, sei in Anbetracht der hohen Bedeutung des

Tutela-Schutzes zweitrangig. Besonders die Konexivitätsdoktrin hat diese Öff-

nung der Tutela für nicht explizit in diesemKapitel benannte Rechtemöglich ge-

macht. Diese Doktrin hat die Anwendung der Tutela für Rechte aus dem wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Spektrum ermöglicht, die grundsätzlich

im legislativen Rahmen »progressiv entwickelt« werden sollten (Botero Marino

2006a: 42). Beispiele sind Tutelas zu Gesundheit, Renten, Lohnzahlung, Mutter-

schaft etc. Dabei wies das Verfassungsgericht aber darauf hin, dass die Konexi-

128 Darum können Ausländer:innen die Tutela nicht im selben Umfang nutzen, wie dies bei kolumbiani-

schen Staatsangehörigen der Fall ist (Botero Marino 2006a: 94).
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vität nicht abstrakt festgelegt werden kann, sondern am Einzelfall geprüft und

bewiesen werdenmuss (Botero Marino 2006a: 42).129

Staatliche Handlungen undUnterlassungen

Ebenso begründet sich die Transformativität der Tutela darin, dass sie nicht nur

Handlungen und Unterlassungen staatlicher Institutionen, sondern auch von

Dritten als Rechtsverletzungen bezeichnen kann. Im Abgleich mit Max Webers

(1972: 11) Definition von sozialem Handeln wird deutlich, dass der Handlungs-

und Unterlassungsbegriff der Tutela einen sehr weiten Ausschnitt gesellschaft-

licher Realität darstellbar macht. Die Tutela kann auf ein breites Spektrum

sozialer Konflikte angewendet werden. Zunächst legen die Art. 86 VK und Art. 5

D2591/1991 fest, dass Handlungen die Verletzung oder Androhung einer Rechts-

verletzung bedeuten können. Jedoch muss die Bedrohung der Grundrechte

tatsächlich vorliegen und darf nicht nur potentiell sein (Botero Marino 2006a:

58). Auch Unterlassungen lassen sich durch die Tutela als Verletzung von Grund-

rechten bezeichnen. Ebenso muss hier die Bedrohung der Grundrechte konkret

vorliegen (Botero Marino 2006a: 58). Sowohl Handlungen als auch Unterlassun-

gen können sich auf die öffentliche Verwaltung beziehen. Die Tutela ist dabei

immer dann zulässig, wenn im Sinne der Subsidiarität kein anderes Mittel zur

Verfügung steht, um Rechtsschäden abzuwenden. In beiden Fällen muss es sich

um eine Verletzung subjektiver Rechte handeln.Daher war es in den Anfangsjah-

ren der Tutela unmöglich, Gesetze, Dekrete und ähnliche legislative Akte durch

Tutelas als Rechtsverletzungen vor Gericht zu bringen. Mittlerweile kann die

Tutela auch auf diesen Bereich angewendet werden (BoteroMarino 2006a: 60).130

Die Tutela kann gegen staatliche und öffentliche Institutionen angewendet

werden, insoferndiese fürdie rechtsverletzendenHandlungenoderUnterlassun-

gen verantwortlich sind (Giacomette Ferrer 2017: 409). Damit ist es möglich, mit

der Tutela gegen alle Akteur:innen des kolumbianischen Staates vorzugehen, die

129 NebenderKonexivitätsdoktringibt esnochweitereAnsätze,mit denendasSpektrumderTutela-Rechte

erweitert wird. Eine Rolle spielen u.a. die notwendigen Ausgaben, Machbarkeit des Schutzes, Umkehr

der Nachweispflicht oder auch unbenannte Grundrechte (Botero Marino 2006a: 26; Plazas Gómez &

Moreno Guzmán 2017: 329; Uprimmy 2006: 135).

130 Eine weitere Einschränkung sind Tutelas gegen Urteile des Verfassungsgerichts. Sie wurden 1992 als

verfassungswidrig erklärt. Jedoch erweist sich auch hier die Transformativität der Tutela, da mittler-

weile bestimmte Bedingungen für die Zulässigkeit von Tutelas gegen Urteile des Verfassungsgerichts

geregelt sind (Botero Marino 2006a: 63). Seit 2015 kann die Tutela nur gegen ein Tutela-Urteil verwen-

det werden,wenn das zu beklagende Urteil durch Betrug zustande gekommen ist und alle Rechtsmittel

ausgeschöpft sind. Dies impliziert Prozesszeiten von etwa sieben Jahren. Die Restriktionen sollen ver-

meiden, dass ein Rechtsstreit durch die Tutela nicht mehr beendet werden kann (Nader Orfale & Pérez

de la Rosa 2016: 185; Restrepo Tamayo & Vergara Cardona 2019: 64).
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selbst legal konstituiert sind (z.B. durch Ernennungen, Register, Vorstände oder

Verantwortliche). Nicht möglich ist die direkte Verwendung der Tutela gegen ex-

tralegale Teile des kolumbianischen Staats.131 Zudem kann die Tutela Rechtsver-

letzungen in Handlungen oder Unterlassungen von Akteur:innen anzeigen, die

nicht Teil des Staates sind. Diese Regelungen trifft das Dekret D2591/1991. Die

Handlungen oder Unterlassungen müssen im Lichte eines staatlichen Mandats

auf mögliche Rechtsverletzungen hin untersucht werden und lassen sich in be-

stimmten Situationen sogar auf Einzelpersonen anwenden (Revelo Barragán &

Valbuena Gutiérrez 2017: 55, 64). Diese nichtstaatlichen Akteur:innen spielen im

Rahmen der neoliberalen Auslagerung staatlicher Aufgaben an den ›dritten Sek-

tor‹ eine zentrale Rolle für den Sozialstaat (Chaparro Amaya & Galindo Hernán-

dez 2009: 140 ff.; Orjuela Escobar 2005: 151) Sie müssen ebenso legal konstituiert

sein.132 Maßgeblich ist, dass sich die Rechtsinhaber:innen diesen Akteur:innen

gegenüber in einer schutzbedürftigen Situation befinden (Schüler:innen, Kran-

ke, Häftlinge, etc.) (Botero Marino 2006a: 88).

Prozessprinzipien der Tutela

Die Tutela hat zudem transformative Prozessprinzipien: Dazu zählt der Vorrang

des materiellen vor dem formellen Recht, die Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit

und substantielle Wirksamkeit nach Art. 3 D2591/1991 (Botero Marino 2006a: 21).

Gleichzeitig müssen ein ordentlicher Prozess und das Recht auf Verteidigung

gewährleistet werden, ohne dabei die beabsichtigteWirkungsform der Tutela zu

beeinträchtigen. Nach Art. 37 D2591/1991 gilt das Territorialprinzip. Die Tutela

muss vor dem Gericht verhandelt werden, dass am Ort der Rechtsverletzung

für den Rechtsschutz im gegeben Fall zuständig ist (Revelo Barragán & Valbue-

na Gutiérrez 2017: 64; Suárez Manrique 2018: 676). Seit 2002 sind die Gerichte

dazu verpflichtet, Tutelas bei Nichtzuständigkeit so schnell wie möglich an die

zuständigen Gerichte133 weiterzuleiten (Botero Marino 2006a: 102). Die Gerichte

131 Raul Zelik (2009) weist an den kolumbianischen Paramilitärs nach, dass diese extralegalen Organisa-

tionen funktionales und bisweilen ein strategisches Instrument des Regierungshandelns waren.Damit

einhergeht die Erkenntnis, dass solche illegalenOrganisationen für die Tutela unverfügbar bleiben und

der Tutela-Schutz vor Gewalt, Vertreibung, etc. ausschließlich vom legalen Teil des kolumbianischen

Staats gefordert werden kann.

132 Gegen Drogenkartelle, paramilitärische und Guerilla-Gruppen kann keine Tutela eingereicht werden.

Obwohl sie durchDrogenhandel undDrogenproduktion, aber auch durch anderewirtschaftliche Tätig-

keitenwie z.B.denBergbaudurchaus indieAkkumulationskämpfeumökonomischesKapital involviert

sind, lassen sie sich nicht durch Tutelas bezeichnen.

133 Die Tutela kann gegen alle staatlichen Institutionen und unter bestimmten Bedingungen auch gegen

nichtstaatliche Institutionen angewendet werden. Im Jahr 2015 hat das Dekret D1069/2015 und im Jahr

2017 das Dekret D1983/2017 neue Verteilungsregeln definiert, wobei die Vorgaben von 2015 maßgeb-

lich bleiben. Tutelas gegen staatliche Organisationen der Departamental-, Distrital- oder Munizipal-
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können nach Art. 18 D2591/1991 zum Zwecke des Grundrechtsschutzes sogar von

Formalitäten absehen (Botero Marino 2006a: 21). Wird einem:r Richter:in eine

Tutela vorgelegt, so muss in Grundrechtsangelegenheiten entschieden werden.

Dies gilt auch, obwohl er:sie nicht dem kolumbianischen Verfassungsgericht

angehören (Quinche Ramírez 2009: 663; Revelo Barragán & Valbuena Gutiérrez

2017: 63). Die involvierten Prozessgegner:innen müssen nach Art. 16 D2591/1991

schnell und wirksam über die Tutela benachrichtigt werden. Damit wird eine

Verteidigung möglich (Botero Marino 2006a: 136). Die Richter:innen müssen

gegebenenfalls weitere für die Rechtsverletzung relevante Institutionen in den

Prozess einbeziehen und benachrichtigen (Botero Marino 2006a: 137). Dabei

gilt das Prinzip der Widerrede, womit Anschuldigungen als akzeptiert gelten,

sollten die Institutionen nicht firstgerecht widersprechen.134 Zur Prüfung des

Sachverhalts stehen den Gerichten Möglichkeiten zur Verfügung, die norma-

lerweise nicht zugelassen sind. Beispielsweise können Telefonate zur einfachen

Rücksprache genutzt werden, wenn dies dem Gericht als erforderlich und nütz-

lich erscheint (Botero Marino 2006a: 141). Unabhängig von der abschließenden

Beweislage kann nach Art. 18 D2591/1991 auch eine sofortige Schutzentscheidung

getroffen werden (Botero Marino 2006a: 157).

Nach Art. 6 D2591/1991 kann eine Tutela für unzulässig erklärt werden, wenn

andere geeignete Instrumente zur Verfügung stehen und kein irreparabler Scha-

den droht. Ebenso ist sie unzulässig, wenn sie zum Schutz von durch das Habe-

as Corpus-Recht135 geschützten Rechten oder kollektiven Rechten verwendet wird

(Botero Marino 2006a: 121).136Weitere Gründe für eine Unzulässigkeit der Tutela

können sein, dass die Rechtsverletzung zwischenzeitlich beendet wurde.Obwohl

es kein Recht mehr zu schützen gibt, kann das Gericht sich trotzdem zur Sache

äußern unddie VerantwortlichenderRechtsverletzungüber ihreVerantwortlich-

keiten warnen (Botero Marino 2006a: 115–125).

ebene oder nichtstaatliche Organisationen werden in erster Instanz auf Munizipalebene entschieden.

Hierunter fällt ein größerer Teil der Leistungsrechte. Zuständig sind die Juzgados de Circuito. Bei Tutelas

gegen staatliche Organisationen nationaler Ebene entscheiden die Tribunales Superiores del Circuito Judi-

cial. Tutelas gegendenPräsidentenKolumbiens undOrganewie dieGeneralstaatsanwaltschaft oder die

Ombudsschaften werden durch eigene Kammern der Corte Suprema de Justicia und den Consejo de Estado

entschieden (Botero Marino 2006a: 151).

134 Das Gericht kann in diesem Fall nach Art. 19 und 20 D2591/1991 ohne die Aussage der beklagten Institu-

tion urteilen. Das ist beispielsweise im medizinischen Bereich besonders wichtig, wo z.B. Gutachten,

Untersuchungsergebnisse, etc. angefordert werden (Botero Marino 2006a: 139).

135 Es handelt sich um ein aus dem angelsächsischen Rechtsraum stammendes Grundrecht gegen illegale

Inhaftierung (Köbler 1995: 175).

136 Mittlerweile gibt es die Möglichkeit die Tutela bei kollektiven Rechten zu verwenden (Ciesielski et al.

2021).



112 Rechtsgarantien und Transformation im Bildungsbereich

Anhand der Aktenlage muss die Reichweite der Rechtsverletzung oder -be-

drohung bestimmt werden. Wenn die Nachweise ausreichend sind, klassifiziert

der:ie Richter:in die grundrechtliche Beeinträchtigung und bestimmt die Maß-

nahme, die zur Beendigung der Rechtsverletzung führen soll (Giacomette Ferrer

2017: 409). Sollten die Nachweise noch kein Urteil zulassen, so muss der:ie Rich-

ter:in der Beschaffung von Nachweisen aktiv nachgehen (Botero Marino 2006a:

139 f.). Nachreichungen, Vorladungen, etc. sind zulässig und können bei Bedarf

genutzt werden (Botero Marino 2006a: 133 ff).

Nach Art. 86 VK haben die Gerichte nur zehn Arbeitstage Entscheidungs-

zeit für die Tutela. Die Entscheidung darf nicht ausschließlich formal und

ohne substantielle Bestimmung getroffen werden (Botero Marino 2006a: 21;

Restrepo Tamayo & Vergara Cardona 2019: 55). Das Urteil enthält die Entschei-

dung, ob Grundrechte verletzt wurden und dementsprechend geschützt werden

müssen oder nicht. Nach Art. 29 D2591/1991 muss das Urteil den:ie Antrags-

steller:innen sowie die beklagten Subjekte identifizieren und die verletzten

Grundrechte aufführen. Die Anordnungen im Urteil können über die ursprüng-

lichen Forderungen hinausgehen. Das Verfassungsgericht hat geurteilt, dass die

Richter:innen alle weiteren Grundrechte schützen müssen, deren Verletzung

aus den Nachweisen hervorgeht (Botero Marino 2006a: 135; Suárez Manrique

2018: 676). Grundsätzlich muss das Urteil eine vollständige Auflistung der zum

Rechtsschutz maßgeblichen Handlungen oder Unterlassungen137 enthalten, um

Anschlussforderungen durch neue Tutelas zu vermeiden (Botero Marino 2006a:

146). Das Urteil ist nicht auf andere Akteur:innen übertragbar (Botero Marino

2006a: 142).138 Die Benachrichtigung über das Urteil soll postalisch erfolgen,

entscheidend ist hierfür die wirksame Bekanntgabe des Urteils.

Art. 31 D2591/1991 bestimmt, dass die Klägerseite oder die beklagte Seite eine

Revision des Urteils innerhalb von drei Tagen nach der Bekanntgabe beantragen

können.AuchkönneneinigeOmbudsstellen inBerufunggehen.DieRevisiondarf

die unmittelbare Umsetzung nicht beeinträchtigen und erfordert keine explizite

Begründung (Botero Marino 2006a: 149). Zuständig ist normalerweise das rang-

höhere Gericht (Botero Marino 2006a: 151).139

137 Das sind beispielsweise Anordnungen zur Nichtanwendung von Normen. Dies gilt für den Fall, dass

sich die Rechtsverletzung aus der Anwendung einer spezifischen Rechtsnorm begründet (BoteroMari-

no 2006a: 145).

138 EineAusnahmesindhierdieTutela-Urteile desVerfassungsgerichts.Sie können sogar für vergleichbare

Akteur:innen, die nicht Teil der Klage sind, wirksamwerden (Efectos Interpares).

139 Siehe Fußnote Nr. 133.
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Urteilsumsetzung und Prüfung

Die Tutela-Entscheidungen müssen umgehend umgesetzt werden (Revelo Bar-

ragán & Valbuena Gutiérrez 2017: 64). Im Urteil muss ein Umsetzungszeitraum

von unter 48 Stunden festgelegt werden. Er darf nurminimal verlängert werden,

wenn eine frühereUmsetzungunmöglich ist (BoteroMarino 2006a: 145).Generell

ist das erstinstanzlicheGericht für dieVerifizierung verantwortlich (BoteroMari-

no 2006a: 154–156).140 Sollte das Urteil nicht innerhalb von 48 Stunden umgesetzt

werden, ordnet das Gericht nach Art. 27 D2591/1991 gegenüber dem:er Vorgesetz-

ten der beklagten Institution ein Disziplinarverfahren an. Sollte es innerhalb von

48 Stunden nicht zu einer Urteilsumsetzung kommen, so wird das Disziplinar-

verfahren auf den:ie Vorgesetzten erweitert (Botero Marino 2006a: 154 f.; Giaco-

mette Ferrer 2017: 411).Bei FortbestehenderNichtbefolgung kannnachdenRege-

lungen in Art. 52 bis 55 D2591/1991 ein Freiheitsentzug von bis zu sechs Monaten

und eine Geldstrafe von bis zu 20 monatlichen Mindestlöhnen verhängt werden

(Giacomette Ferrer 2017: 412).141

Nach Art. 86 und Art. 241.9 VK können die Tutela-Urteile in einer außeror-

dentlichen Revision durch das kolumbianische Verfassungsgericht geprüft wer-

den.Es handelt sich dabei jedochnicht umeinAnrecht, bzw.eine »dritte Instanz«

(Giacomette Ferrer 2017: 426).Das Verfassungsgericht beurteiltmit einer eigenen

Auswahlgruppebei allenTutelas,ob einePrüfung inBetracht kommt.DasGremi-

um muss sicherstellen, dass die Auswahl der Tutelas nach definierten Kriterien

geschieht.142 Es soll über die »relevantesten Probleme bei der Interpretation der

Grundrechte oder die verfassungsrechtliche Operativität im Bereich der Tutela«

informieren (Giacomette Ferrer 2017: 416). Sowohl die Ombudsstellen, als auch

die Rechtsagentur des kolumbianischen Staates können insistieren, dass eine be-

stimmte Tutela auszuwählen ist (Botero Marino 2006a: 175).143

140 Lediglich vom Verfassungsgericht revidierte Tutela-Urteile übergeben die Überwachung der Urteils-

umsetzung diesem Gericht (Botero Marino 2006a: 154–156).

141 Sollte eine Haftstrafe die Umsetzung des Tutela-Urteils behindern, so kann ggf. davon abgesehen wer-

den (Sarralde Duque 2020).

142 Das sind einerseits objektive Kriterien für die Herstellung von Rechtssicherheit. Sie dienen der Verein-

heitlichung der Rechtsprechung.Weiterhin handelt es sich um subjektive Kriterien (Giacomette Ferrer

2017: 416). Eine Tutela-Auswahl ist andererseits nach subjektiven Kriterien möglich, wenn das Verfas-

sungsgericht die Dringlichkeit sieht, ein Grundrecht durch einen differenziellen Ansatz zu schützen.

Sowohl objektive als auch subjektive Kriterien gelten als untrennbar und müssen in der Auswahl be-

rücksichtigt werden (Giacomette Ferrer 2017: 416–419). Zusätzlich ist eine Auswahl auch nach »Komple-

mentärkriterien« möglich (Themen wie Antikorruptionskampf, Untersuchung von Äußerungen inter-

nationaler Rechtsinstanzen, etc.).

143 Dies gibt Bürger:innen die zusätzliche Möglichkeit vor den zwei Kontrollorganen zu beantragen, dass

auf die Auswahl einer bestimmten Tutela insistiert werden soll (Giacomette Ferrer 2017: 412).
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Kammern mit jeweils drei Richter:innen müssen in maximal neun Monaten

über die ihnen per Zufall zugeordneten Tutelas entscheiden. Einerseits wird

so über einzelne Tutelas geurteilt, die nur für den konkreten Fall Wirkung ha-

ben und unverzüglich der:m zuständigen Richter:inn oder Gericht der ersten

Instanz mitgeteilt werden müssen (Botero Marino 2006a: 173). Ebenso können

ausführliche Urteile zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung vom gesamten

Verfassungsgericht entschieden werden (Botero Marino 2006a: 172 f.; Uprimmy

2006: 132). In Ausnahmefällen ist es möglich, dass ein Tutela-Urteil für weitere

Akteur:innen in allen ähnlichen Fällen anwendbar wird (Botero Marino 2006a:

176).144 Nennenswert im Zusammenhang mit den transformativen Tutela-Ur-

teilen des kolumbianischen Verfassungsgerichts ist schließlich die Möglichkeit,

über einen verfassungswidrigen Zustand zu urteilen. Dies kann zutreffen, wenn

eine Gruppe von Akteur:innen Rechtsverletzungen aus »strukturellen Gründen«

ausgesetzt ist.Umdas zukünftige Volumen identischer Fälle zu reduzieren, kann

das Verfassungsgericht öffentlichen Institutionen umfassende Vorschriften

machen (Botero Marino 2006a: 180–183).

2.2.1.4. Rechtsgarantie auf Konflikttransformation

Die vorangegangenen Analysen bekräftigen die juristische Hypothese zur Acción

de Tutela. Dabei ist zuwiederholen, dass es sich insbesondere imBildungsbereich

nicht umeine empirisch-sozialwissenschaftlich belastbareHypothese handelt.145

Dies einmal vorausgesetzt, erweist sich die Tutela als juristische Garantie für die

Transformation vonKonflikten, insoferndiese eineVerletzungvonGrundrechten

sind.Die Tutela beansprucht Konflikttransformationen durch sanktionsbewähr-

te Anordnungen gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen bis zu

dem Punkt, an dem die Konflikte (wieder) im Bereich garantierter Rechte liegen.

Damit soll die Tutela als Korrektiv von Rechtsverletzungen wirken. Als Grund-

rechtsbeschwerde ist sie ein Beispiel für die »Transformationen auf schrittweise

Art« im lateinamerikanischen Verfassungsrecht (von Bogdandy 2015: 6).

Die Acción de Tutela entstand im Kolumbien der frühen 1990er Jahre. Sie ist ei-

nes der entscheidenden Resultate der kolumbianischen Verfassungstransforma-

tion, die sich selbst in Lateinamerikas neuen Konstitutionalismus einreiht (vgl.

2.1.1.3). Dabei geht es umVerfassungstransformationen, die sich denMenschen-

144 Die Rechtsfolgen der Tutela-Urteile können auf faktisch und juristisch in derselben Lage befindliche

Akteur:innen übertragen werden, ohne dass diese eine Tutela eingereicht haben (Inter Pares und Inter

Comunis) (Restrepo Tamayo&Vergara Cardona 2019: 55). Sogar eine ErgaOmnes-Wirkung ist bei Tutela-

Urteilen des Verfassungsgerichts möglich (Botero Marino 2006a: 176).

145 Siehe dazu die Ausführungen in den letzten Kapiteln dieses Abschnitts.
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rechten, öffentlicher Partizipation und sozialem Ausgleich widmeten (Nolte &

Schilling-Vacaflor 2012a: 391). Tatsächlich konnten sich die etablierten Machteli-

ten Kolumbiens bei der Verfassungsreform nicht wie gewohnt durchsetzen. An-

gesichts der Eskalation der Gewalt in Kolumbien wurde jedoch die Legitimität

des Staates in Frage gestellt. Weil mit der Tutela das Recht zum zentralen Mittel

für das Erreichen transformierter Gesellschaftszustände wird, lässt sich der An-

spruchder Tutela inWortenderVertragstheorie zusammenfassen.Die Tutela be-

ansprucht die Umwandlung des Naturzustandes in einen Gesellschaftszustand.

Die eigentliche Transformativität der Tutela liegt jedoch in den Eigenschaf-

ten dieser Grundrechtsbeschwerde. Als Teil der Verfassung von 1991 macht die

Tutela eine großeBandbreite vonRechten justiziabel.DerBloque deConstitucional-

idad zeigt,dass einSchutz dieserRechte auf derEbenedes internationalenRechts

begründet wird. Als Verfahren der kolumbianischen Verfassungsgerichtsbarkeit

ist die Tutela daran beteiligt, dass die Justiziabilität von Grundrechten auch an-

hand des internationalen Rechts entschieden wird. Von der Benutzung einer Tu-

tela könnenvergleichsweisewenigeAkteur:innenausgeschlossenwerden.Aus ju-

ristischer Sicht befähigt die Tutela die Gerichte zu verhältnismäßig weitreichen-

den und sanktionsbewährten Anordnungen gegenüber staatlichen Institutionen

und etlichen nichtstaatlichen Institutionen.Nicht formal verfasste Institutionen

lassen sich nicht direkt adressieren. Anordnungen sind in diesem Fall nur indi-

rekt über den Umweg staatlicher Akteur:innenmöglich.

Schließlich ist maßgeblich, dass die Tutela einen sehr breiten Ausschnitt ge-

sellschaftlicher Wirklichkeit in den Blick der kolumbianischen Justiz rückt. Die

Tutela stellt dieseKonflikte juristisch dar und ermöglicht zuprüfen,obdie darge-

stellte gesellschaftliche Wirklichkeit Rechtsverletzungen gleichkommt. Hierfür

nutzt die Tutela einenHandlungs- bzw.Unterlassungsbegriff, der demsozialwis-

senschaftlichen Handlungsbegriff durchaus entspricht (Weber 1972: 11). So kann

die juristische Operationalisierung den vielschichtigen und komplexen Konflik-

ten der kolumbianischen Gesellschaft zumindest potenziell gerecht werden. Es

darf daher angenommen werden, dass dieses Potential juristischer Operationa-

lisierung auch für die Konflikte sozialer Ungleichheit gilt.

2.2.2. Bildungsrecht

Kolumbiens Verfassungstransformation von 1991 betraf auch das Recht auf Bil-

dung.146 In Kolumbien bietet das Bildungsrecht nun Ausgleich von der Wirkung

sozialer Ungleichheiten. Gleichzeitig bietet es Freiheit zu ungleicher Bildung.

146 Siehe zur Verfassungstransformation die Ausführungen im vorherigen Kapitel.
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Dieser zwiespältige Befund lässt sich anhand der komplexen rechtlichen Be-

stimmungen zur kolumbianischen Bildung verdeutlichen. Bildungsrecht ist in

Kolumbien ein vielschichtiges juristisches Regelwerk für unterschiedlichste Ziele

und Abläufe von Bildungsprozessen.

Die Beschäftigung mit dem kolumbianischen Bildungsrecht ist erforderlich,

weil dieserAbschnittdieAuswahldeskolumbianischenBildungsbereicheszurEr-

forschung von rechtlicher Transformation begründet. Zumal sich das kolumbia-

nische Bildungsrecht durch eine Vielzahl von juristischen Normen auszeichnet

und komplex ist, zahlt sich bei dessenDarstellung der bereits vorgestellte, sozial-

wissenschaftliche Fokus aus.Maßgeblichwird dafür der Begriff des institutiona-

lisierten Kulturkapitals, der Pierre Bourdieus Soziologie folgt (vgl. Kapitel 2.1.2).

Konkret werden die rechtlichen Regeln für die Verteilung von Bildungstiteln ge-

sucht.

Damit liegt der Schwerpunkt dieses Kapitels auf institutionalisiertemKultur-

kapital, was zunächst einige Vorbemerkungen erfordert. In Anbetracht der ver-

fügbaren Literatur zu Bildungsrechten in Kolumbien ist klar, dass Bildung in den

kolumbianischen Gesetzen weitgehendere Bezüge hat (R. Arango 2014; Góngora

Mera 2003; RodríguezCespedes 2002).Anstelle einesRechts auf Bildungmuss im

Plural von den Bildungsrechten gesprochen werden. Der Bildungsforscher Abel

Rodríguez spricht von mehr als 30 Artikeln, die in der Verfassung von 1991 Bil-

dungsbezüge haben (Rodríguez Cespedes 2015: 35).

Die wichtigste Rechtsquelle der Bildungsrechte ist in Kolumbien die Verfas-

sung von 1991 (Art. 67 – 69 VK), mit deren Entstehung sich das vorherige Kapitel

näher beschäftigt hat. Diese Bildungsrechte begründen die juristischen Bestim-

mungen im Gesetz für höhere Bildung L30/1992 (HBG) und im allgemeinen Bil-

dungsgesetz L115/1994 (ABG).Auchbei Bildung trifft zu,dass sich die grundrecht-

lichen Regelungen im Rahmen des internationalen Systems der Menschenrechte

verstehen und durch die kolumbianische Verfassungsrechtsprechung ausdekli-

niert werden.147

Somit sinddiekolumbianischenBildungsgesetze selbstResultatehistorischer

Transformationen. Ihre Genese hatte Trägergruppen, deren spezifischesWirken

in einer gesonderten Arbeit zu analysieren wäre. Bedeutsam ist für Kolumbien

zudem die Rolle des Präsidentialismus (Betancourt & Birle 2017; J. Hartmann

2017; Kurtenbach 2017). Die Abfassung und die Inkraftsetzung beider Bildungs-

gesetze fielen in die Amtszeit von Cesar Gaviria (1990–1994). Seitdem haben alle

147 Zusätzlich ergänzt das Gesetz 1064 von 2005 weitere Bildungsbereiche. Bedeutsam sind auch die De-

krete D1075/2015 und D1330/2019. Das Dekret D1075/2015 integriert die unterschiedlichen Rechtsnor-

men im Bildungsbereich umfassend. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem allgemeinen Bildungsgesetz

L114/1994 und demGesetz für höhere Bildung L30/1992.
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kolumbianischen Regierungen der letzten 30 Jahre ihre eigenen Bildungspoliti-

ken mit diesen Bildungsnormen begründet. Dies gilt auch für den Ausbau eines

privaten Bildungssegments in Kolumbien. Andererseits partizipierten ebenso

Expert:innen und internationale Akteur:innen sowie die Gewerkschaften an der

Transformation der Bildungsgesetze. In geringerem Maße stimmt das sogar

für die Studierendenbewegungen, die beispielsweise im Jahr 2011 die weitere

Privatisierung der universitären Bildung durch Protest stoppten (Díaz Borbón

2009: 88–95; Hormaza Jimenez & Ciesielski 2021: 11 f.; Rodríguez Cespedes 2015:

55–63; Yepes Ocampo 2016: 217–233).

Zudem hat die Judikative eine entscheidende Rolle bei der Transformation

der Bildungsrechte in Kolumbien. Die allgemeingültigen Bildungsrechte kon-

kretisieren sich nicht nur im Zusammenhang konjunkturell agierender sozialer

Bewegungen oder politischer Akteur:innen. Zusätzlich werden sie kontinuierlich

durch die Rechtsprechung bestimmt. Dieser Prozess wird in Kolumbien häufig

durch die Beschwerde für Grundrechte Acción de Tutela angestoßen (Góngora

Mera 2003: 21; Palacios Mena 2018: 102).

Dementsprechend wendet die erziehungswissenschaftlich-historische For-

schung von Orozco Silva (2014: 283) und Marquardt (2011: 60) ein, dass Bil-

dungstitel in Kolumbien eine historisch-kontingente Erscheinung sind, die

sich bildungsgeschichtlich verorten. Gleichermaßen betont die rechts- und bil-

dungswissenschaftliche Forschung, dass Bildungsrechte über den Bereich der

Bildungstitel hinausgehen. So hat Bildungsrecht in Kolumbien einen erweiterten

Horizont, wofür erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse maßgeblich sind.

Bildung wird in diesem erweiterten Sinne als Persönlichkeitsentwicklung be-

stimmt, die als persönlicher, kultureller und sozialer Prozess Ziele wie Freiheit,

partizipative Demokratie, Zugang zu wissenschaftlichem und technischemWis-

sen sowie soziales Zusammenleben erreichen soll (R. Arango 2014: 216; Comisión

Colombiana de Juristas 2003a: 86; Rodríguez Cespedes 2015: 99).

Es muss allerdings einkalkuliert werden, dass sich die kolumbianischen

Rechtsquellen weniger detailliert über den bildungsvermittelten Persönlich-

keitswandel bzw. die ethischen, moralischen und demokratischen Bezüge der

pluralistischen Weltanschauung äußern. Es muss hier die Frage unbeantwor-

tet bleiben, ob sich dieses Ziel überhaupt juristisch regulieren lässt. Vorsichtig

optimistische Positionen finden sich bei Arangos Überlegungen zum Recht auf

Hochschulzugang in Kolumbien (R. Arango 2014). Im Bereich der höheren Bil-

dung sind die zentralen Bildungsziele Wahrheitssuche und die Erforschung der

Realität mittels hypothetischer Analyse und Kritik (Rodríguez Cespedes 2015:

70 f.).

Die vorherigen einschränkenden Bemerkungen zeigen den spezifischen

Blickwinkel, wenn nun nach der juristischen Verteilungsregelung von institu-
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tionalisiertem Kulturkapital gefragt wird. Vereinfachend lässt sich sagen: Die

kolumbianischen Bildungsrechte stellen eine staatlich garantierte Arbeitsteilung

zur Verteilung von hierarchisierten Bildungstiteln dar, in die Lernende, ihre Fa-

milien und Institutionen im Bildungsbereich durch den Einsatz von kulturellem

und ökonomischem Kapital involviert sind.

Das folgendeUnterkapitelwidmet sichdieser juristischenDarstellungderAr-

beitsteilung zur Gewinnung von Bildungstiteln. Hinsichtlich dieser Absicht ist

zu betonen, dass die folgenden Ausführungen nicht auf eine umfassend-empi-

rische Erklärung der Vor- und Nachteile abzielen, die bestimmte Akteur:innen

im Laufe ihrer Bildungsprozesse vorfinden.Mit Ausprägungen undGründen von

Bildungsungleichheit beschäftigt sich erst dasKapitel 2.2.4. ImUnterschieddazu

geht es hier darum, das kolumbianische Bildungsrecht als juristisches Regelwerk

über die Verteilung von institutionalisiertem Kulturkapital darzustellen.

2.2.2.1. Hierarchisierte Bildungsgewinne

Beim kolumbianischen Bildungsrecht handelt es sich um eine juristische Rege-

lung für die Zuteilung von institutionalisiertem Kulturkapital. Das zeigen schon

die Gewinne, die am Ende formeller Bildungsprozesse stehen. Diese Gewinne

sind hierarchisierte Bildungstitel, die das Bildungsrecht beinhaltet. Ein entspre-

chendes Schaubild findet sich als Zusammenfassung in Abbildung 1 im Unterka-

pitel 2.2.2.4.

Einschlägig ist das allgemeine Bildungsgesetz (ABG) L115/1994 und das Ge-

setz für höhere Bildung L30/1992 (HBG). Beide Gesetze begründen sich durch die

Art. 67, 68 und 69 VK der kolumbianischen Verfassung von 1991. Zusätzlich wer-

den sie, wie bereits angemerkt wurde, durch eine größere Anzahl an Dekreten

und weniger umfassenden Gesetzen reguliert (Rodríguez Cespedes 2015: 123 ff.).

Beispielsweise wurde im Jahr 2013 das Gesetz L1620/2013 verabschiedet, das sich

unter anderem denThemen schulisches Zusammenleben undGewaltprävention,

aber auch Schwangerschaften und Schulabbrüchen widmet. Seit dem Jahr 2015

sind die Bestimmungen zu allen Bildungsstufen durch das Dekret D1075/2015 in

einer umfassenden Normensammlung zusammengefasst. Sie betrifft die Vertei-

lung von institutionalisiertemKulturkapital und andere Aspekte, die relevant für

das Bildungssystem sind.148

In Kolumbien blickt die Kodifizierung der Bildungstitel auf eine längere Ge-

schichte zurück. Schon im frühen kolumbianischen Bildungsrecht spielten ar-

beitsethisch begründeteAuf- undAbwertungen vonBerufen eineRolle,derenAn-

fänge bis in die Kolonialzeit zurückreichen (Orozco Silva 2014: 283; siehe auch

148 Siehe hierzu auch Fußnote Nr. 147.



Rechtsgarantien und Transformation im Bildungsbereich 119

Marquardt 2011: 60). Es wurde zwischen akademisch-universitären Tätigkeiten

undmit physischerAnstrengung verbundenenArbeitenunterschieden,die in der

Regel einengeringerenStatushatten.DieseStratifizierungdesBerufsstatuswur-

de 1980 durch das Dekret D80/1980 kodifiziert (Orozco Silva 2014: 288).

Ein schulischer Bildungstitel bzw. -abschluss149 ist nach Art. 88 ABG die

personalisierte Anerkennung über den Erhalt von Schulbildung in Stufen und

Bildungsjahren, sowie über die im Proyecto Educativo Institucional150 definierte

Wissensaneignung. Das kolumbianische Bildungsministerium autorisiert die

Bildungsinstitutionen, damit sie Bildungstitel und Bildungszertifikate ausstel-

len. Sie bestätigen »imNamen der Republik Kolumbiens«, dass eine Person einen

Bildungsabschnitt beendet hat (Art. 2.3.3.3.5 D1075/2015).151

Die Aneignung von Schulbildung beginnt mit dem Eintritt in die Instituti-

on.152 Seit 1994 bestimmt das Allgemeine Bildungsgesetz L115/1994 drei schuli-

sche Lernstufen: eine vorschulische Bildungsstufe, die in zwei Unterbereiche ge-

teilte grundständige Bildung und die weiterführende Schulbildung (Babel 2017:

446–447). Die ersten Bildungsstufen werden ohne Titel abgeschlossen.

Der erste schulische Titel ist der Bachillerato Básico.153 Von den Schüler:innen

erfordert dieser Titel das Absolvieren von neun Bildungsstufen, die sich an ein

obligatorisches Vorschuljahr anschließen (Art. 67 VK). Zunächst differenziert der

Bachiller Básico seine Inhaber:innen von Akteur:innen ohne Bildungstitel.Weiter-

hinbefähigt er zumBesuchderweiterführendenBildung,zuBerufsausbildungen

und anderen Tätigkeiten (Art. 11.1 D1860/1994). Der Titel weist die Erfüllung der

»konstitutionellen Verpflichtungen« für den Abschluss der neunten Bildungsstu-

fe nach.

Der nächsthöhere Titel ist der Bachiller.154 Er zertifiziert den Abschluss der

weiterführenden Bildung in der elften Klassenstufe. Dieser Titel differenziert

149 In Anlehnung an Kolumbiens ABG nutze ich in dieser Arbeit die Begriffe Bildungstitel und Bildungsab-

schluss synonym.

150 Es handelt sich hierbei um einen Plan für schulische Lernprozesse (Comisión Colombiana de Juristas

2003a: 27; Rodríguez Cespedes 2015: 102).

151 Diese Bestimmungen gehen zurück auf Dekrete der achtziger Jahre, insbesondere das Dekret

D180/1981, siehe Art. 2.3 D1075/2015.

152 Titel können auch anerkannt werden. Beispiele sind imAusland erworbene Titel. Aus Gründen der Ver-

einfachung lasse ich diese Option außen vor.

153 Nichtsdestotrotz gibt es in Kolumbien Graduierungsfeiern in Einrichtungen für Kleinkinder.Die in ih-

rem Rahmen verliehenen Zertifikate sind keine Titel im Sinne des Bildungsrechts. Es handelt sich um

eine Vorführung von Kulturkapital.

154 Neben dem Bachiler Básico und Bachillerato bestimmt das schulische Bildungsrecht noch weitere künst-

lerische Titel oder Zertifikatemit Tätigkeitsbezug (Art. 11.3-4D1860/1994). Sie sind aber nachrangig und

wurden nach 1994 kaum weiterentwickelt. Eine wichtige Ausnahme ist der von der Escuela Normal Su-

perior verliehene pädagogische Bachiller. Er ebnet denWeg, um während einer erweiterten Ausbildung

eine Zulassung für die Schullehre zu erhalten (Art. 2.5.3.1.10 D1075/2015).
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nach akademischer oder technischer Spezialisierung und ist die Schnittstelle für

den Übergang zur höheren Bildung (Babel 2017: 447). Universitäten oder andere

Ausbildungsstätten können keine weiteren Bildungsprogramme zur Aufnahme-

bedingung machen (Art. 11.2 D1860/1994).155 Jedoch genießen sie nach Art. 69

VK Autonomie und dürfen die Aufnahme von Studierenden beispielsweise an

Admissionsprüfungen binden.

ImBereich der höheren Bildungweisen die Bildungstitel imVergleichmit der

Grundbildung und der weiterführenden Bildung eine erweiterte Bandbreite auf.

Die höhere Bildung gliedert sich in die berufliche Fachausbildung, die technolo-

gische Berufsausbildung und die universitäre Ausbildung. Bis 1980 war die Un-

terscheidung von beruflicher Fachausbildung und technologischer Berufsausbil-

dung eine Frage der Ausbildungsdauer von zwei bzw. drei Jahren. In Kolumbien

werdendiese Programmeder beruflichenAusbildungmittlerweile als Teil der hö-

heren Bildung verstanden (Orozco Silva 2014: 287).

Das Gesetz für höhere Bildung L30/1992 (HBG) und auch der Art. 69 VK ent-

halten Regelungen zur Verteilung von Bildungstiteln der höheren Bildung. Art.

24 HBG bestimmt den Titel als wissenschaftliche Anerkennung über die Beendi-

gung eines Bildungsprogramms.Das Bildungsrecht reguliert, dass die Bildungs-

institutionen den Titel an natürliche Personen verleihen, insofern diese sich ein

bestimmtes Wissen in den Einrichtungen angeeignet haben. Nach Art. 26 HBG

korrespondieren die Titel mit einer entsprechend ausdifferenzierten Landschaft

an Wissensfeldern,156 Bildungsstufen, Bildungsprogrammen bzw. Studiengän-

gen und entsprechenden Bildungsinstitutionen (Rodríguez Cespedes 2015: 71).

Das kolumbianische Bildungsrecht bestimmt zunächst Einrichtungen für die

berufliche Fachausbildung, die den Titel Técnico Profesional vergeben. Hierfür ist

der Abschluss eines entsprechenden Ausbildungsprogramms erforderlich. Diese

Programme bieten auch die öffentlichen SENA-Berufsbildungsinstitute an. Das

SENA ist demArbeitsministeriumundnicht demBildungsministeriumzugeord-

net (Babel 2017: 449; Fordham et al. 2016: 27).157

Bei Abschluss einer technologischen Berufsausbildung wird der Titel Tecnólo-

go vergeben.Diese übergeordnete technologischeBerufsausbildungwird vonun-

terschiedlichen Bildungsinstitutionen angeboten. Hierzu zählen hauptsächlich

Ausbildungsinstitute wie das SENA. Allerdings können auch andere Institutio-

155 Zubeachten ist:WelcheAbsolvent:innenanwelchen Institutionenaufgenommenwerden istdamitnoch

nicht bestimmt.

156 Das Gesetz für höhere Bildung L30/1992 (HBG) spricht u.a. von technischen, technologischen, wissen-

schaftlichen, philosophischen und künstlerischenWissensfeldern und ordnet diesen verschiedene Bil-

dungsinstitutionen zu (Orozco Silva 2014: 288).

157 Die Programme des SENA machten 2011 57% der technisch/technologischen Programme aus (Orozco

Silva 2014: 274).
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nen in Frage kommen, wie universitäre Institute oder bisweilen Universitäten.

Diese Einrichtungen können auch die Titel der technischen Fachausbildung ver-

geben (Art. 25 HBG).

Die Titel Técnico und Tecnólogo sind Abschlüsse für Ausbildungsprogramme,

die eine »klare Unterscheidung der Berufe, Disziplinen und Professionen« be-

inhalten müssen (Art. 2.5 D330/2019). Allerdings erweist sich die hierarchische

Differenzierung zwischen technischem und technologischem Wissen nicht nur

in der Bildungspraxis, sondern bereits imBereich derNormen als unklar (Orozco

Silva 2014: 279).

Der Bereich der universitären Bildung wird zwischen einem Undergraduate-

Bereich und einem Bereich für Graduierte unterschieden. Der erste universitä-

re Titel liegt im Undergraduate-Bereich. Es handelt sich um den Titel Profesional.

Daran anschließend etabliert Art. 25 HBG die Titel Especialista,Magister und Doc-

tor. FürdenErwerbdieser Titel kommengraduierte Studierende inFrage,die ent-

sprechende Studiengänge für Graduierte (Posgrados) absolvieren.

Währenddie Titel imUndergraduate-Bereich der Ausübung vonProfessionen

dienen sollen, bestimmt Art. 11 HBG denNutzen der Studiengänge für Graduier-

te als »Perfektionierung« (Rodríguez Cespedes 2015: 70 f.). Schließlich sorgt die

Frage, ob ein Titel für ein Postdoktorat existiert bisweilen für Verwirrung. ImGe-

setz für höhere Bildung L30/1992 (HBG) scheint dieMöglichkeit angelegt zu sein.

Jedoch befindet sich hinter dem »kolumbianischen Postdoktorat« kein weiterer

und höherwertiger Titel, sondern vielmehr ökonomisches Kalkül im privatisier-

ten Bildungssektor (Soto Lombana 2019).158

2.2.2.2. Bildungsempfänger:innen

DieBildungsrechte bestimmen, aufwelcheAkteur:innendie hierarchisiertenBil-

dungstitel verteiltwerden sollen.AuchdieserUmstand spricht dafür,dass das ko-

lumbianische Bildungsrecht eine Arbeitsteilung zur Zuteilung vonBildungstiteln

juristisch darstellt. Noch bevor der nähere Verteilungsverlauf geklärt wird, steht

zunächst die Frage im Raum, welche Personen(-gruppen) für die Zuteilung von

Bildungstiteln überhaupt infrage kommen. Für das Thema Bildung sind Art. 67,

68 und 69 VK, sowie Art. 44 VK zu den RechtenMinderjähriger maßgeblich.159

158 Ein gutes Beispiel für die Logik kultureller Kapitalakkumulation ist die in Kolumbien anzutreffende

Auffassung, ein Postdoktorat sei ein weiterer Bildungsschritt. Bisweilen sprechen einige der Universi-

täten von Postdoktoraten und suggerieren gegebenenfalls zusätzliche Titel. In denmeisten Fällen setzt

die Teilnahme an solchen Veranstaltungen allerdings voraus, dass Studiengebühren bezahlt wurden.

159 Mit der Verankerung von Bildung in den RechtenMinderjähriger (Art. 44 VK) wird Bildung Teil des be-

sonderen Schutzes, den Staat, Familie undGesellschaft erbringenmüssen. Als Grundrecht fürMinder-
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Im Bereich der Schulbildung bestimmt das kolumbianische Bildungsrecht

eine allgemeine Personengruppe als Empfänger:innen von Bildung: Personen

im Schulalter erhalten Bildung. Diese sehr generalisierte Bestimmung wurde

anhand der Doktrin der ›vier As‹ näher ausgeführt. Es handelt sich dabei um eine

Doktrin, die die kolumbianische Rechtsprechung in Bildungsfragen anleitet und

mit der das Recht auf Bildung in Kolumbien juristisch operationalisiert wird (R.

Arango 2014: 238).

Bildungsrechte lassen sich anhand von Availability, Accessibility, Acceptabili-

ty und Adaptability konkretisieren. Die Ausarbeitung der ›vier As‹ erfolgte im

Auftrag der Vereinten Nationen unter Anleitung von Katerina Tomaševski, die

das Amt der Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung innehatte. Für

die kolumbianische Rechtsprechung ist diese Doktrin zum zentralen Kern bei

Bildungsfragen geworden. Sie konkretisiert Kriterien an staatliche Leistungs-

verpflichtungen gegenüber Personen im Schulalter (Comisión Colombiana de

Juristas 2003a: 5; Góngora Mera 2003: 33 ff.; Tomaševski 2003: 4).

Bildungmuss für Personen imAlter von 5 bis 15 Jahren verfügbar sein und an-

gebotenwerden. Jenseits diesesAlters gibt es keineweitere juristischeEinschrän-

kungzuVoraussetzungenderEmpfänger:innenvon institutionalisiertemKultur-

kapital. Diese Bestimmung begründet sichmit demKriterium der Verfügbarkeit

(Availability). Personen in diesem Alter haben das Recht auf ein Bildungssystem

zurDurchführung desVorschuljahrs undder neunBildungsstufen.160Diese Fest-

legung stützt sich auf Art. 67 VK (Comisión Colombiana de Juristas, 2003, S. 5;

Góngora Mera, 2003, S. 33 ff.; Tomaševski, 2003, S. 5).161 Der Artikel bestimmt,

dass diesen Personen in staatlichen Institutionen kostenlose Bildung angeboten

werdenmuss. Zur Verfügbarkeit zählt aber auch das Recht Dritter auf Gründung

eigener Bildungseinrichtungen. Voraussetzung ist, dass die Institutionen über

erforderliches Personal verfügen und mit den Verfassungs- und Rechtszielen zu

Bildung übereinstimmen (Góngora Mera 2003: 36). Zwar sollen Kinder ab fünf

Jahren Zugang zur Vorschule haben. Sie können ihre Einschulung aber nicht ver-

passen. Sie müssen auch bei verspäteter Einschulung in Bildungseinrichtungen

aufgenommen werden (Rodríguez Cespedes 2015: 128).

Auch Personen zwischen 15 und 18 Jahren haben ein Zugangsrecht zur formel-

lenBildung.Der Zugang (Accessibility) erweitert die Personengruppe,die als Emp-

fänger:innen von Bildung in Frage kommen. Durch die kolumbianische Recht-

jährige lässt sich ein Anspruch auf Vorrang vor anderen Rechten begründen (Comisión Colombiana de

Juristas 2003a: 85; Góngora Mera 2003: 33; Rodríguez Cespedes 2015: 42).

160 Das Bildungsalter ist äquivalent zur OECD-Durchschnittsbildungszeit, jedoch sind kolumbianische

Studierende beim Eintritt in die höhere Bildung vergleichsweise jung (Fordham et al. 2016: 24 f.).

161 In dermehrmalig reformierten Verfassung von 1886 war Bildung nur bis zur fünften Klassenstufe obli-

gatorisch (Rodríguez Cespedes 2015: 44).
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sprechungbeschränkt sie sichnicht aufPersonenbis 15 Jahre,diebereits einRecht

auf Bildung haben (Góngora Mera 2003: 36). Anstatt dessen hat jede Person un-

ter 18 Jahren das Recht auf chancengleichen Zugang zum Bildungssystem. Einer

minderjährigen Person den Zugang zur Bildung zu verweigern, verletzt ihr sub-

jektives Recht auf Bildung (Botero Marino 2006a: 54).

Die Chancengleichheit bedeutet im Bildungsrecht, dass für Lernende bzw.

ihre Familien nur ein reduzierter Einsatz von finanziellen Mitteln erforderlich

ist. Indem der Einsatz von ökonomischem Kapital auf ein Minimum reduziert

wird, beansprucht das Recht die Zuteilung von Bildung an Akteur:innen ohne

dabei eine besondere sozioökonomische Lage vorauszusetzen. Dies ist im Sinne

der Gleichbehandlung von hoher Bedeutung. Allerdings handelt es sich offenbar

nicht um einen aktiven Ansatz zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen.162

Auch das Kriterium der Bildungsqualität (Acceptability) konkretisiert die Vor-

aussetzungen, die von Lernenden gefordert werden. Das erfolgt in dem Sinne,

dass ihre sozioökonomische Stellung kein Kriterium für das Erreichen der Ver-

fassungs- und Rechtsziele von Bildung sein darf (Góngora Mera 2003: 36). Unab-

hängig von der sozioökonomischen Lage der Lernenden sind Minimalstandards

wie Sicherheit und Gesundheit durch den Staat zu garantieren. Das gilt auch für

weitere Aspekte wie die Lehrsprache oder die Freiheit von Zensur (Tomaševski

2001: 12).

Trotzdem wird die umfassende Verankerung von Qualitätskriterien für Bil-

dung in den kolumbianischen Bildungsgesetzen durchaus angezweifelt (Rodrí-

guez Cespedes 2015: 110). Es lässt sich allerdings sagen, dass die Bildungsrechte

für Lernende im Bildungsalter ein Bildungssystem mit qualitativen Mindestkri-

terien fordern, welches Zugang und Verbleib sichert.

Auch das Recht auf Verbleib (Adaptability) im Bildungssystem bestimmt, wer

Empfänger:in von institutionalisiertem Kulturkapital sein kann. Grundsätzlich

haben alle minderjährigen Personen das Recht, in der öffentlichen und kosten-

freiengrundständigenSchulbildungzuverbleiben.DiesesRecht limitiert diePer-

sonengruppe auch dann nicht, wenn es zum Zahlungsverzug bei den Schulge-

bühren kommen sollte. Allerdings hängt es bei volljährigen Schüler:innen von der

Leistungs- undVerhaltensbewertungab,ob einVerbleibsrecht gewährleistetwer-

denmuss (Góngora Mera 2003: 36).

Empfänger:innen von institutionalisiertem Kulturkapital limitieren sich

nicht auf die Gruppe der Lernenden, die sich an mögliche Veränderungen ihres

Umfelds und der Institution ohne Schwierigkeiten anpassen kann.Vielmehr sind

162 Hierzu lässt sich schon an dieser Stelle anmerken, dass die Berücksichtigung der Urteile des kolumbia-

nischen Verfassungsgerichts diese Einschätzung durchaus relativiert. Das wird aber erst später ausge-

führt vgl. Unterkapitel 2.2.4.2.
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auch Lernende adressiert, auf deren körperliche und geistige Situationen sich die

Bildungsinstitutionen so anpassenmüssen, dass auch eventuelle Behinderungen

nicht zum Teilhabehindernis werden. Zudem haben die Lernenden ein Recht

auf die Beibehaltung des Umfelds und Lernorts inklusive der persönlichen und

emotionalen Bindungen. Die Bildungsinstitutionenmüssen geeignete Mittel für

die harmonische und umfassende Entwicklung der Persönlichkeit bereitstellen

(Botero Marino 2006a: 54).163

Im Bereich der höheren Bildung stellt sich eine andere Situation dar. Höhe-

re Bildung ist weniger für allgemeine Personengruppen geöffnet. Die Empfän-

ger:innen von Bildungstiteln im Bereich der höheren Bildung sind im Vergleich

zur schulischenBildung stärker konditioniert.Rechtlichwird von ihnen ein deut-

lich erhöhter Einsatz von institutionalisiertem Kulturkapital und auch von öko-

nomischem Kapital erwartet.

Die Verteilung von Bildungstiteln der höheren Bildung wird nach Art. 5

HBG auf einen Personenkreis begrenzt, der sich anhand von Wissen und aka-

demischen Bedingungen auszeichnet (Rodríguez Cespedes 2015: 69 f.). Diese

Einschränkung beruft sich auf die Autonomie der Institutionen höherer Bildung

nach Art. 69 VK.

Das Bildungsrecht regelt, dass ein Studium im Undergraduate-Bereich den

schulischen Titel Bachiller voraussetzt (Fordham et al. 2016: 27). Im Unterschied

zur Grund- und weiterführenden Bildung ist die Verteilung von institutionali-

siertem Kulturkapital der höheren Bildung auf Personen begrenzt, die bereits

über Bildungstitel verfügen. Im Bereich der höheren Bildung setzt sich diese

Konditionierung der möglichen Empfänger:innen fort und begründet die Hier-

archie der Bildungstitel, die überhaupt akkumuliert werden können. Zum durch

die Schulen verliehenen Titel kommt ein Wissenstest auf Schulebene hinzu.

Dieser Wissenstest regelt die Zugangsmöglichkeiten zur akademischen Bildung

durch ein Punktesystem und ist von hoher Bedeutung für die Bildungsbiografien

(Babel 2017: 447).164

Neben diesen grundsätzlichen Bestimmungen der Lernenden in der Schul-

und höheren Bildung spezifizieren die Bildungsnormen zusätzlich verschiedene

weitere Personengruppen. Bis auf Ausnahmen unterscheidet sich die Aneignung

der Bildungstitel in diesen Fällen jedoch nicht grundlegend von den allgemeinen

Bestimmungen zu Bildung. Angesichts der Heterogenität der kolumbianischen

163 So urteilte das Verfassungsgericht schon im Urteil T450/1992 (Botero Marino 2006a: 54).

164 Der Test wird als Examen del Estado bezeichnet und ist nicht gleichzusetzen mit dem Staatsexamen in

Deutschland. Es handelt sich um einenWissenstest, den das staatliche ICFES-Institut organisiert und

der von den Bildungsinstitutionen auf den verschiedenen Bildungsstufen durchgeführt wird. Beim IC-

FES handelt sich dabei um eine öffentliche Institution, zu deren Aufgaben die Bewertung und Zertifi-

zierung von Schülern und Studierenden gehört.
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Gesellschaft ist besonders relevant, dass Personen mit ethnischer Zugehörigkeit

ethnokulturelle Lehrkräfte einfordern können (Rodríguez Cespedes 2015: 130; Vi-

veros 2022: 154). Die Bildung für diese Personengruppen wurde in eigenen Nor-

men geregelt. Das Gesetz L70/1993 regelt unter anderem die ethnokulturelle Bil-

dung für afrokolumbianische Gemeinschaften und wurde im Dekret D804/1995

differenziert.

Zusätzlich spezifiziert das Bildungsgesetz L115/1994 auch Personen mit

Hochbegabung oder »Einschränkungen« und Bildung für Menschen mit rura-

lem Hintergrund. Die Bildung für Personen mit außergewöhnlichen Talenten

und/oder Einschränkungen wurde durch das Dekret D2082/1996 geregelt. Eben-

so gibt es ein Gesetz für Kinder mit Höreinschränkungen (Gesetz L324/1996)

und ein Gesetz für Personen mit Behinderungen (Gesetz L361/1997) (Rodríguez

Cespedes 2015: 130 f.). Es existieren auch rechtliche Bestimmungen für die Er-

wachsenenbildung (Rodríguez Cespedes 2015: 132). Für Kolumbien ist schließlich

von hoher Relevanz, dass im Gesetz für Opfer von Kolumbiens bewaffnetem

Konflikt eigene Bestimmungen zur Bildung für Familien von Opfern vorgesehen

sind (Gesetz L1448/2011).

2.2.2.3. Anforderungen an Lernende

Die Bildungsrechte bestimmen die erforderlichen Einsätze von Lernenden, die

Bildungstitel erwerben möchten. Der Art. 67 VK regelt, dass Bildung in Kolum-

bien in staatlichen Institutionen für diejenigen Personen kostenfrei ist, die ihre

Bildung nicht finanzieren können. Diese unspezifische Formulierung zum Ein-

satz von ökonomischem Kapital durch die Lernenden bzw. ihre Familien hat die

kolumbianische Rechtsprechung konkretisiert. Für den Kern der Bildungsrechte

ist erneut die bereits erwähnte Doktrin der ›vier As‹maßgeblich.

Grundsätzlich nehmen die kolumbianischen Bildungsnormen eine Auftei-

lung in obligatorische und fakultative Einsätze vor: Das ökonomische Kapital für

die grund- und weiterführende Bildung wird nicht von den Lernenden eingefor-

dert, sondern ist weitgehend durch den Staat zu erbringen.Die Bildungsnormen

regeln, dass finanzielle Mittel für diese Bildung nicht von Lernenden gefordert

werden dürfen. Auf Ebene der Schulbildung ist damit die Befreiung von den

Schulgebühren gemeint,wie sie private Schulen, gestützt auf die Bestimmungen

der Art. 201–203 ABG, erheben können (Rodríguez Cespedes 2015: 141). Bildungs-

bezogene Folgeausgaben dürfen dahingegen grundsätzlich von den Lernenden

eingefordert werden. Die Lernenden an öffentlichen und privaten Bildungsin-

stitutionen müssen für die Finanzierung der obligatorischen Schuluniformen

und Transporte, Lernmittel oder möglicherweise auch einen Internetzugang

aufkommen.
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Im Bereich der höheren Bildung fordert das Bildungsrecht von den Lernen-

den zumeist die obligatorische Übernahme der Gesamtkosten (Rodríguez Ces-

pedes 2015: 61). Ein Recht auf kostenfreie höhere Bildung steht nach dem Gesetz

L115/1994 lediglich den landesweit 50 besten Schüler:innen und auf Ebene der 32

Departamentos Kolumbiens den zwei besten Schüler:innen zu.Maßgeblich sind

die Ergebnisse bei den ICFES-Staatsexamen (Rodríguez Cespedes 2015: 104).165

Hiervon zu unterscheiden sind die kreditbasierten Finanzierungen für höhere

Bildung. Dafür hat die Regierung von Juan Manuel Santos (2010–2018) das Fi-

nanzierungsprogramm Ser Pilo Paga eingerichtet (Babel 2017: 445). Unter der Re-

gierung von Iván Duque (2018–2022) wurde das Programm Generación E begon-

nen. Im Gegensatz zu den Bildungsrechten ändern sich Finanzierungsprogram-

me häufig im Zusammenhangmit Regierungswechseln.

IndenBildungsrechtenfinden sich ebensoBestimmungenzukulturellemKa-

pital, das Lernende obligatorisch für ihre Bildungsprozesse einsetzen müssen.

Die Art. 30 HBG und 2.6.4.4 D1075/2015 regeln, dass der Erwerb von Bildungsti-

teln der höheren Bildung den Schulabschluss Bachiller voraussetzt. Dies begrün-

det sich durch den Art. 69 VK, der vom Zugang »geeigneter Personen« spricht.

Somitmüssen Lernende institutionalisiertes Kulturkapital einsetzen, um akade-

mische Bildungstitel erwerben zu können.

Dieses Prinzip setzt sich auch im Graduierten-Bereich der höheren Bildung

fort. Für den Erwerb eines Titels (Magister, Maestro, Doctor) ist der Einsatz des

Undergraduate-Titels (Profesional) obligatorisch. Zusätzlich sind für Lernende in

Kolumbien Teilnahmezertifikate der ICFES-Wissenstests erforderlich, wenn sie

in der höheren Bildung weitere Abschlüsse anstreben (Babel 2017: 449; Rodríguez

Cespedes 2015: 70).

Den fakultativen bzw. ergänzenden Einsatz von ökonomischem Kapital

macht das kolumbianische Bildungsrecht auf allen Bildungsstufen möglich. Im

Art. 68 VK ist die Freiheit verankert, dass Eltern die Bildungsform für ihre Kinder

frei wählen dürfen. Ebenso ist es Dritten gestattet, im Rahmen gesetzlicher

Regelungen Bildungseinrichtungen zu gründen und zu unterhalten (Comisión

Colombiana de Juristas 2003a: 85; Rodríguez Cespedes 2015: 48). Somit können

im Rahmen eines durch die Bildungsgesetze abgesteckten Marktes Bildungs-

anbieter gewählt werden. Diese rechtlichen Bestimmungen ermöglichen die

Begründung eines privaten Bildungssektors, der sich vomöffentlichen Bildungs-

bereich abgrenzt (Rodríguez Cespedes 2015: 57).166

165 Siehe zu den Staatsexamen des ICFES Fußnote Nr. 164.

166 Private Bildung gab es schon vor den aktuell gültigen Bildungsgesetzen. Bereits in den 1960er Jahren

war es das Argument der US-amerikanischen Bildungsberatung, dass die universitäre Autonomie und
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Es würde im Fall Kolumbien zu kurz greifen, hierunter eine allumfassende

Kommodifizierung von Bildungstiteln zu verstehen. Der schillernde Begriff von

Bildung als Ware beschreibt nur einen Teilbereich im Bildungsrecht. Eine Be-

schränkung auf den Warencharakter von Bildung unterschätzt die nichtmone-

tären Kapitaleinsätze, die das Bildungsrecht von Lernenden fordert.

Maßgeblich dafür ist, dass das Bildungsrecht nicht die Möglichkeit vorsieht,

dass Lernende fehlendes Kulturkapital durch ökonomisches Kapital ausgleichen.

Beispielsweise ist der Einsatz von Finanzmitteln ist kein rechtlich vorgesehener

Ersatz für Abschlüsse, wie den schulischen Bachiller oder akademische Titel

aus dem Undergraduate-Bereich. Auf der Ebene des Bildungsrechts sind öko-

nomische und kulturelle Kapitaleinsätze in Kolumbien inkommensurabel.167

Gleichwohl wächst die bildungsrechtliche Bedeutung des privaten Einsatzes von

Finanzmitteln bei Bildungsprozessen. Bildungsgebühren sind nur im Bereich

der grundständigen und weiterführenden Bildung fakultativ und werden im

Bereich der höheren Bildung in der Regel obligatorisch. Darum ist anzuerken-

nen, dass die Bildungsrechte das Hinzuziehen von ökonomischem Kapital auf

jeder Bildungsstufe im Bildungsprozess möglich machen. Zumal aber der Ein-

satz obligatorischer Kapitalformen hierdurch nicht eingeschränkt werden darf,

muss festgehalten werden, dass auch private Einrichtungen zum Schutz der

(Bildungs)Grundrechte verpflichtet sind (R. Arango 2014: 218).

2.2.2.4. Institutionelle Pflichten im Bildungsbereich

Die imvorherigenAbschnitt beschriebenenPersonengruppenhabenein subjekti-

ves Recht auf Bildungsleistungen. Um diese Leistungen zu konkretisieren setzen

die kolumbianischenBildungsnormendieAufteilung vonobligatorischenund fa-

kultativen Einsätzen auch in den Verpflichtungen von öffentlichen und privaten

Institutionen fort (R. Arango 2014: 211). Zwar nennt der Art. 68 VK die Akteur:in-

nen Staat, Familie undGesellschaft (Rodríguez Cespedes 2015: 44).168 In erster Li-

Unabhängigkeit durch private Universitäten garantiert werden und daher ein Wandel von staatlichen

zu privaten Institutionen erforderlich sei (R. Arango 2014: 235).

167 Möglich ist der Kauf von Nachhilfeunterricht, jedoch dürfen die Lehrkräfte der Nachhilfe selbst keine

Prüfungen für die Lernenden abnehmen. Allerdings zeigt das Beispiel der strafrechtlichen Verfolgung

der Gruppe Los Intelectuales, dass durchaus einMarkt existiert. 2018 berichtete die Zeitung El Espectador

von einerGruppe talentierter jungerMenschen,die gegenBezahlung das Absolvieren vonuniversitären

Aufnahmeprüfungen für zahlungswillige Personen übernommen haben. Die jungen Menschen haben

versucht, die Prüfungen unter falschem Namen abzulegen und ihren Klient:innen bzw. deren Kindern

einen Studienplatz an den wenigen öffentlichen Universitäten zu sichern (El Espectador 2018).

168Wie auch andere Rechtsbereiche verwendet das Bildungsrecht einen Gesellschaftsbegriff, der eher an

der hegelianischen Bestimmung der bürgerlichen Gesellschaft, als an soziologischen Gesellschaftsde-

finitionen orientiert ist.
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nie beziehen sich die Bildungsnormen jedoch auf die Bildungsinstitutionen, die

Institutionen der höheren Bildung, das Bildungsministerium und die kolumbia-

nischen Gebietskörperschaften.169 Hierzu ist zu erklären, dass der kolumbiani-

sche Staat nach 1991 zentrale und dezentrale Elemente aufweist.170Die Rechtsga-

rantien zu Bildung sprechen einerseits für einen zentralistischen Staat, der an-

dererseits dezentral getroffene Entscheidungen über Bildung von den 32Depart-

amentos und über 1.100Munizipien einfordert. Auch diese Verpflichtungen wei-

sen darauf hin, dass im Bildungsrecht eine rechtlich abgebildete Arbeitsteilung

für die Zuteilung von institutionalisiertem kulturellem Kapital zu sehen ist.

Schulische Bildungsinstitutionen

Die Bildungsgesetze legen Bereiche fest, in denen die Schulen zu autonomen

Entscheidungen über die Verteilung von institutionalisiertem Kulturkapital an

Schüler:innen verpflichtet sind. Das Projecto Educativo Institucional ist nach Art.

77 L115/1994 maßgeblich für die autonomen Entscheidungen der Schulen. Es

handelt sich dabei um einen Bauplan für schulische Lernprozesse, der auf Schul-

ebene federführend durch die Leitung erarbeitet wird (Comisión Colombiana de

Juristas 2003a: 27; Rodríguez Cespedes 2015: 102).171

Auch über das Curriculum muss die Bildungsinstitution autonom entschei-

den. Im Gegensatz zur Mehrheit der lateinamerikanischen Länder existiert in

Kolumbien kein landesweit gültiges Curriculum (Fordham et al. 2016: 43). Daher

räumt das allgemeine Bildungsgesetz L115/1994 den Bildungsinstitutionen eine

deutlich erhöhte Freiheit bei der Bestimmung der Lehrinhalte und Bewertung

von Schulleistungen ein. Allerdings müssen für jede Bildungsstufe obligatori-

sche Wissensbereiche definiert werden. Zusätzlich können optionale Angebote

geschaffen werden, die auch regionale Besonderheiten und Lehrmethoden

berücksichtigen (Rodríguez Cespedes 2015: 101).

Schließlich müssen die Bildungsinstitutionen Schulordnungen erarbeiten

(Manual de Convivencia), die jedoch den zentralen Kern der Bildungsrechte (›vier

As‹) nicht einschränken dürfen (Góngora Mera 2003: 35). Den Schüler:innen

muss die Bildungsinstitution nur in eingeschränktem Maße Mitbestimmungs-

169 Gemeint sind staatliche Einheiten auf Ebene derDepartamentos undMunicipios.Die Verfassung von 1991

hat zu einerDezentralisierung imBildungsbereich geführt,bei der diesenEbenenmehrVerantwortung

übergeben wurde (Fordham et al. 2016: 42). Diese subsidiäre Verantwortung stützt sich auf Art. 287 VK

(Rodríguez Cespedes 2015: 287). Zur Vereinfachung werden weitere Institutionen nicht besprochen, so

z.B. das ICFES-Institut.

170 Siehenäher zumpolitischenSystemKolumbiensBetancourtundBirle (2017),Hartmann (2017) undKur-

tenbach (2017).

171 DasProyectoEducativo Institucional ist imAllgemeinenBildungsgesetzL115/1994geregelt.SieheauchFuß-

note Nr. 151.
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möglichkeiten einräumen. Bei der Ausübung administrativer Entscheidungen

beschränkt sich die Partizipation zumeist auf ein Präsenzrecht in einem als

Schulregierung bezeichneten Gremium (Rodríguez Cespedes 2015: 101).

Die Verpflichtung auf autonome Entscheidungen in administrativen Belan-

gen betrifft auch private Bildungseinrichtungen, die nach Art. 68 VK von Dritten

eröffnet und unterhalten werden können. Die Regulierung dieser Institutionen

erfolgt ebenfalls durch das allgemeine Bildungsgesetz von 1994. Auch sie müssen

über das erforderliche Personal verfügen und mit den Verfassungs- und Rechts-

zielen der Bildung übereinstimmen (Góngora Mera 2003: 36). Besonders wichtig

ist dabei, dass ein Vorenthalten von Bildungstiteln bei Zahlungsverzug unzuläs-

sig ist.Diese Regelung ist vorrangig relevant für die Privatschulen. Sie greift aber

auch im Fall von Verwaltungsbeiträgen, die bisweilen an öffentlichen Schulen er-

hoben werden.172

Institutionen der höheren Bildung

Die Bildungsrechte regeln die Verpflichtungen der Universitäten. Zudem legen

sie auch die Verpflichtungen der Institute für berufliche Ausbildungen fest. Es

handelt sich dabei hauptsächlich um die SENA-Ausbildung, zusätzlich existiert

aber auch eine Vielzahl weiterer Institute, die unterschiedliche Rechtsformenha-

ben können. Auch im Fall der höheren Bildung begründet das Bildungsrecht die

Bestimmungenzuden institutionellenVerpflichtungenbei derVerteilung von in-

stitutionalisiertem Kulturkapital.

Öffentliche Universitäten genießen nach Art. 69 VK eine Autonomie. Sie ha-

ben mit der weitgehenden Verpflichtung zur autonomen Ausübung administra-

tiver Entscheidungen die »Volljährigkeit« erlangt (Rodríguez Cespedes 2015: 49;

R. Arango 2014: 203).

Das Gesetz für höhere Bildung L30/1992 (HBG) bestimmt, dass sie sich in Be-

langenderWissenschaft,VerwaltungundFinanzen selbst steuern (RodríguezCe-

spedes 2015: 71). Im Gegensatz zu anderen öffentlichen Einrichtungen kann die

Regierung nicht die Leitung ernennen und darf nicht die Statute autorisieren

(Rodríguez Cespedes 2015: 73). Ferner ist nach dem Gesetz für höhere Bildung

mindestens ein Undergraduate-Abschluss (Profesional) für eine Tätigkeit als Do-

zent:in erforderlich (Rodríguez Cespedes 2015: 73). Damit können die staatlichen

Universitäten in Studiengängen institutionalisiertes Kulturkapital nur dann ver-

teilen,wenn sie selbst über Lehrpersonalmit entsprechenden Bildungstiteln ver-

172 DieModalitäten legt Art. 2 imDekret D1650/2013 fest. Es muss bewiesen werden, dass die Zahlung aus

wichtigem Grund nicht möglich war. Dafür muss gezeigt werden, dass die notwendigen Schritte un-

ternommen wurden, um den Verpflichtungen nachzukommen.
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fügen.173AuchprivateUniversitäten regeln sich imRahmender universitärenAu-

tonomie selbst. Ihre Selbstregulierung muss dabei im Einklang mit den für pri-

vateUniversitäten zugelassenenRechtsformen stehen.174 Für dieGründung einer

privaten Universität ist eine Akkreditierung durch das Bildungsministerium er-

forderlich, für die unter anderem ein Regelwerk für Studierende vorgelegt wer-

denmuss (Art. 100 HBG).175

Im weiteren Sinne spielen schließlich auch die Berufsbildungswerke des SE-

NA eine Rolle. Wie bereits erwähnt wurde, gehört das SENA zum Arbeitsminis-

terium und hat eigene Mittel und Reglementierungen (Fordham et al. 2016: 41).

Die SENA-Institute wurden 1957 zunächst für die nichtuniversitäre Berufsaus-

bildung gegründet. Mittlerweile bieten sie jedoch auch Programme der höheren

Bildung an (Babel 2017: 449; Orozco 2006: 274). Dieser Umstand erklärt die Abde-

ckungsquoten fürhöhereBildung inKolumbienmaßgeblich (YepesOcampo2016:

137).

Bildungsministerium undGebietskörperschaften

Das Bildungsministerium verfügt über zwei Referate, die sich den Bereichen der

schulischen und höherenBildung getrenntwidmen.Grundsätzlich ist dasMinis-

terium für alle Bildungsbereiche verantwortlich (Fordham et al. 2016: 40).176 Der

Art. 148 ABG regelt die FunktionendesMinisteriums in denBereichenPolitik und

Planung, Inspektion und Aufsicht sowie in der Verwaltung.

Für die landesweite Verteilung von Kulturkapital in Form der Bildungstitel

existiert eineVielzahl normativer Bestimmungen zumBildungshaushalt. Sie ver-

pflichten dasMinisterium auf den Einsatz von ökonomischenMitteln für Zwecke

der Schulbildung. Zunächst regelt das allgemeine Bildungsgesetz die Bildungsfi-

nanzierung imBereich der Grund- undweiterführenden Bildung (Rodríguez Ce-

spedes 2015: 140). Einerseits ist die Finanzierung des Bildungssystems auf dieser

173 Siehe zur wissenschaftlichen Qualifikation des Personals kolumbianischer Universitäten Babel (2017:

450).

174 Universitäten können juristische Personen ohne Gewinnabsicht, Kooperationen, Stiftungen oder In-

stitutionen solidarischerWirtschaft sein, Art. 98 HBG. 2011 richteten sich Studierendenproteste gegen

eineReformdesHBGL30/1992,dieunternehmerischeGewinnabsichtendeutlich verstärkenwollte (Ho-

yos López & Flechas 2014).

175 ZurDeregulierungderUniversitäten existiert eine vielschichtigeDebatte über neoliberaleUniversitäts-

politiken (Gomez Campo 2015; Mora Cortés 2016). Für den Bereich des Rechtsstudiums kommentiert

García Villegas (2010a: 17): »Nichts ist einfacher, als in Kolumbien eine Rechtsfakultät […] zu gründen.

Ich übertreibe wenig, wenn ich sage, dass es ausreicht, wenn eine Gruppe von Anwälten einen Schup-

pen mietet, ihn in Klassenzimmer teilt, ein paar Stühle beschafft und aus ihren Gesetzesbüchern eine

Bibliothek macht.« Siehe hierzu auch (Ceballos Bedoya 2017).

176 Die SENA-Berufsausbildung ist an das Arbeitsministerium angebunden. Das SENA bietet Bildungs-

programme der technisch/technologischen Bildung an (Babel 2017: 449).



Rechtsgarantien und Transformation im Bildungsbereich 131

Ebene zentralisiert. Der nationale Haushalt muss den Großteil der Bildungsaus-

gaben in Kolumbiens 32 Departamentos auf munizipaler Ebene abdecken (Ford-

ham et al. 2016: 55). Die Berechnung der finanziellen Mittel erfolgt auf Basis der

Personen,diewegen ihres Rechtsanspruchs auf Bildung beschult werdenmüssen

(Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 89).177 Grundsätzlich liegen der Finan-

zierungvonBildungkomplexenormativeBestimmungenzugrunde,dieweitüber

das Gesetz L115/1994 hinausgehen.178 Beispielsweise muss die Nation die Gelder

aufbringen, damit in den Munizipien Lehrkräfte angestellt werden können (Ro-

dríguez Cespedes 2015: 63).

Zusätzlich stecken Bildungsrechte auch administrative Entscheidungspflich-

ten des Bildungsministeriums ab. Beispielsweise muss das Ministerium die Mu-

nizipienbei fachlichenFragen imBereichderBildungsverwaltungberaten.Eben-

so fällt es in den Aufgabenbereich desMinisteriums inMunizipien die eigenstän-

dige Mittelverwaltung zu zertifizieren (Rodríguez Cespedes 2015: 88).179 Im Be-

reichderhöherenBildung limitiert dieuniversitäreAutonomie zwardendirekten

Zugriff desMinisteriums. Trotzdem ist es mit Aufsichtsfunktionen betraut. Dies

gilt besonders gegenüber den privaten Anbieterinnen höherer Bildung (Fordham

et al. 2016: 43).

Andererseits bestimmt der Art. 67 VK, dass sich zusätzlich zum Bildungsmi-

nisterium auch die Gebietskörperschaften an der Verteilung von institutionali-

siertemKulturkapital imBereich der Schulbildung beteiligenmüssen.Hierzu er-

halten in der Regel die Schulbehörden derDepartamentos und unter bestimmten

UmständenauchdiemunizipalenSchulbehördenFinanzmittel vonderNation.180

Mit diesen Mitteln müssen sie die Durchführung des schulischen Betriebs absi-

chern. Siemüssen die Anstellung von Lehrkräften ermöglichen, Investitionen tä-

tigenunddie Infrastruktur sowieAusstattungder öffentlichenEinrichtungender

Schulbildung garantieren (Rodríguez Cespedes 2015: 76).

Unabhängig davon, ob die Entscheidung bei den Departamentos oder Mu-

nizipien liegt, muss sichergestellt werden, dass den schulischen Bildungsinsti-

tutionen geeignete Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Seit 1979 regelt das Dekret

177 Die Comisión Colombiana de Juristas (2003a: 89) sieht hierin ein systematisches Finanzierungspro-

blem, denn die Bedarfe eines Bildungssystems enden nicht notwendigerweise mit solchen Pro-Kopf-

Ausgaben. In diesem Zusammenhang ist die Diskussion über »Geisterschüler« erwähnenswert. Ford-

ham et al. (2016: 61) berichten für das Jahr 2012 von 300.000 Lernenden, die registriert wurden aber

nicht existierten. Auch im Bildungssektor gibt es in Kolumbien immer wieder Korruptionsvorwürfe.

178 Maßgeblich sind die Art. 356 und 357 VK und das Instrument zur Partizipation an öffentlichen Mitteln

(SistemaGeneral deParticipaciones) sowie dasGesetz L715/2001 und seineRegulierungsdekrete (Rodríguez

Cespedes 2015: 87).

179 Das Bildungsministerium kann Munizipien als Entidades Territoriales Certificadas zertifizieren, wenn es

dort die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sieht (Fordham et al. 2016: 43).

180 Hierfür erforderlich ist die Zertifizierung als Entidades Territoriales Certificadas.
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D2277/1979 die Anstellung von Lehrpersonal.Mittlerweile ist es nur noch in stark

modifizierter Form gültig und wurde durch zusätzliche Normen ergänzt (Comi-

sión Colombiana de Juristas 2003a: 21). Seit 1991 muss bei Lehrkräften außer-

demdieethischeundpädagogischeEignunganerkannt sein (RodríguezCespedes

2015: 47). Nach Art. 116 ABG geschieht dies durch den Nachweis von Bildungsti-

teln.181Die Bildungsgesetze bestimmen, dass Gebietskörperschaften bei der Aus-

übung ihrer administrativenVerwaltungsentscheidungen imPersonalbereichdie

Verfügbarkeit von institutionalisiertem Kulturkapital sicherstellen müssen.182

Im Bereich der höheren Bildung funktioniert der Unterhalt öffentlicher Bil-

dungsinstitutionen durch deren eigenes Finanzierungsregime. Diese Universi-

tätenmüssen öffentliche Finanzmittel für höhere Bildung von Lernenden einset-

zen (Rodríguez Cespedes 2015: 73). Im Unterschied zur Schulbildung können die

Plätze jedoch nicht aus einem verallgemeinerten Rechtsanspruch auf universitä-

re Bildung begründet und berechnet werden. Bei privaten Bildungseinrichtun-

gen ist aufgrund der nichtöffentlichen Rechtsform keine Verwendung öffentli-

cher Gelder vorgesehen. Rechtlich geregelt sind die bereits angesprochenen Sti-

pendienprogramme für eine begrenzte Anzahl von Schüler:innenmit Bestergeb-

nissen bei den vom ICFES organisiertenWissenstests (Rodríguez Cespedes 2015:

104).

2.2.2.5. Ausgleich von Ungleichheit und Freiheit zu Ungleichheit

Zusammenfassend zeigt sich, dass Bildungsrecht innerhalb der kolumbiani-

schen Gesellschaft einen Bereich abgrenzt und, Pierre Bourdieu folgend, die

juristischen Spielregeln für das Bildungsfeld bestimmt.183 Die rechtlich-formel-

len Verteilungsbestimmungen im Bildungsrecht legen fest, wer sich welches

institutionalisierte Kulturkapital unter Zuhilfenahme welcher Unterstützungen

aneignen kann. Diese juristische Darstellung veranschaulicht das Schema in

181 Erforderlich sind nach Art. 116 L115/1994 die Titel Licenciado oder Profesional aus demUndergraduate-Be-

reich der höheren Bildung.Möglich ist es zudem durch den Schulbesuch einer Escuela Normal Superior,

eine vereinfachte Lehrbefähigung für den Bereich der vorschulischen und grundständigen Bildung zu

erhalten (Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 21).

182 Ausnahmen von den Regelungen zu den erforderlichen Titeln bestimmt der Art. 116 L115/1994 für Zo-

nen mit schlechtem Zugang. Hier kann Bildung auch durch Lehrpersonen ohne Titel höherer Bildung

angeboten werden (Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 21). Besondere Regelungen zum institu-

tionalisierten Kulturkapital von Lehrer:innen an Schulen existieren auch für afrokolumbianische und

indigene Gemeinschaften. Für ethnokulturelle Lehrkräfte können die professionellen Anforderungen

entfallen (Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 21; Rodríguez Cespedes 2015: 130).

183Wie bereits bemerkt kommt die Feldmetapher aus dem elektromagnetischen Bereich undmacht deut-

lich, dass es sich um einen durch gesellschaftliche Kräfte geprägten Bereich des Sozialen handelt (Ter-

diman 1987: 808).
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Abbildung 1 in stark vereinfachter Form. Die Tabelle 1 fügt einige Ergänzungen

hinzu.

Abbildung 1: Arbeitsteiliger Kapitaleinsatz und Titelerwerb im Bildungsrecht.

Stark vereinfachtes Schema.

Quelle: Eigene Darstellung.

Hierbei zeigt die kapitalbasierte Analyse der Bildungsrechte eine besondere

Dynamik: Mit steigendem Bildungsgrad, d.h. im Laufe der Akkumulation von

institutionalisiertem Kulturkapital bei den Lernenden, sehen die Bildungsrech-

te einen sich sukzessive ausweitenden Einsatz von ökonomischem Kapital vor,

der durch die Lernenden zu erbringen ist. Auf dieser Grundlage kann die populä-
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re These der Kommodifizierung von Bildung nicht ohne Weiteres geteilt werden

(Barragán Díaz 2018: 41–44).

Titel / Abschluss Einsatz Lernende Einsatz Staat

ÖK: Studiengebühren ÖK: Studienkredite
Doctorado

KK: Titel Maestro / Magister KK: Dozierende (min. Profesional)

ÖK: Studiengebühren ÖK: StudienkrediteMagister / Maestro /

Especialización KK: Titel Profesional KK: Dozierende (min. Profesional)

ÖK: Studiengebühren
ÖK: Studienkredite, Studienplätze

öffentliche UniversitätenProfesional

KK: Titel Bachiller KK: Dozierende (min. Profesional)

ÖK: Studiengebühren ÖK: SENA-Ausbildungsplätze
Técnico / Tecnólogo

KK: Titel Bachiller KK: Instruktor:innen

ÖK: Lernmaterial, Uniform, Trans-

port

ÖK: Pro Schüler:in U18: Lehrkräfte,

Infrastruktur, AusstattungBachiller

KK: Titel Bachiller Básico KK: Zugelassene Lehrkräfte

ÖK: Lernmaterial, Uniform, Trans-

port

ÖK: Pro Schüler:in U18: Lehrkräfte,

Infrastruktur, AusstattungBachiller Básico

KK: / KK: Zugelassene Lehrkräfte

Tabelle 1: Arbeitsteiliger Kapitaleinsatz und Titelerwerb im Bildungsrecht.

Auswahl obligatorischer Einsätze ÖK = Ökonomisches Kapital, KK = Kulturkapital.

Quelle: Eigene Darstellung.

Vielmehr zeigen die rechtlichen Regelungen zumEinsatz von ökonomischem

Kapital: Die Analyse der Bildungsrechte durch Bourdieus Kapitalbegriff ermög-

licht es, denAspekt ungleicher Bildung inKolumbien schon auf rechtlich-norma-

tiver Ebene verankert zu sehen. Die Bildungsrechte fordern in den durch insti-

tutionalisiertes Kulturkapital definierten Zugangsbarrieren einen immer höhe-

ren Spieleinsatz der Lernenden. Die Bildungsrechte bestimmen in den unteren

Bereichen der Bildung keinen obligatorischen Einsatz von ökonomischem Kapi-

tal. Sie schließen ihn aber ebenfalls nicht aus. Im Bereich der höheren Bildung

hat die kolumbianische Rechtsprechung diese Regelung bisher nicht nennens-

wert auf den Graduate-Bereich ausgedehnt. Das kolumbianische Bildungsrecht

bestimmt, dass ökonomisches Kapital fürMaster- oder gar Doktortitel in der Re-

gel privat aufgebracht werdenmuss.

Grundsätzlich macht es das kolumbianische Bildungsrecht daher möglich,

dass Akteur:innen sozioökonomische Privilegien in Bildungsvorteile übersetzen.

So ist die Bilanz zwiespältig: Zwar halten die Bestimmungen der kolumbia-

nischen Bildungsrechte verschiedene Ausgleiche für benachteiligte Lernende

bereit. Allerdings bieten sie auch die Freiheit, um die ungleich verteilten Privile-

gien gesellschaftlicher Positionen in Bildungsvorteile zu übersetzen. Aus diesem

Grund besteht der nächste Schritt in der Analyse dieser sozialen Disparitäten als
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Zusammenhang ungleicher gesellschaftlicher Positionen im sozialen Raum der

kolumbianischen Gesellschaft.

2.2.3. Persistente Ungleichheiten

In Kolumbien werden sozioökonomische Privilegien nicht nur rechtstheoretisch

in Bildungsvorteile umgesetzt. Bildungsungleichheit findet vor allem in der

Praxis statt. An vorderster Stelle ist die extrem ausgeprägte und persistente

soziale Ungleichheit der kolumbianischenGesellschaft zu nennen (Gootenberg&

Sandoval 2010: 373).Das konkretisieren in diesemKapitel zu analysierendeDaten

über ungleiche Einkommens- bzw. Vermögensverteilungen, über die ungleiche

Behandlung aufgrund von Geschlechts- und rassifizierenden Zuschreibungen,

aber auch über die ungleichen Lebensstile der kolumbianischen Bevölkerung.

So hat es für die Analyse der gegenwärtigen kolumbianischen Gesellschaft eine

herausgehobene Bedeutung, dass Ungleichheit nicht ausschließlich materielle

Sozialstrukturenmeint.

Wenn soziale Ungleichheit ins Blickfeld rückt, so erhellt sich der gesellschaft-

liche Kontext, in dem Bildung stattfindet und mit dem sich rechtliche Transfor-

mation in Kolumbien letztendlich beschäftigt. Die folgende Auseinandersetzung

mit Ungleichheitsforschungen in Kolumbien ist daher maßgeblich für das Argu-

ment, dass sich empirische Forschung über das Bildungsklagen in Kolumbien in

besonderer Weise eignet, um Zusammenhänge von Recht und Transformation

empirisch zu erforschen.Die Analyse sozialer Ungleichheit in Kolumbien plausi-

bilisiert dieEignungdieses ForschungsbereichesundbegründetdenForschungs-

gegenstand.

Dementsprechend sucht dieses Kapitel eine schematische Darstellung

zentraler Eigenschaften der kolumbianischen Gesellschaft. Dabei erkläre ich

ausdrücklich: Die folgende Zusammenfassung kann keine Vollständigkeit be-

anspruchen, wie dies an anderer Stelle bei ausführlichen und detaillierten

Beschreibungen der soziohistorischen Entwicklung Kolumbiens bereits gegeben

ist (Centro de Memoria Histórica 2013; Kalmanovitz 2003; Palacios 2020).

Nachdem ich mich im Kapitel 2.1.2 mit dem Begriff der Konflikte sozialer

Ungleichheit beschäftigt habe, lässt sich die kolumbianische Gesellschaft nun

als sozialer Raum auffassen, der durch Ungleichheitskonflikte geprägt ist. Es

handelt sich um Kämpfe und Verteidigungen von gesellschaftlichen Positionen.

Diese Konflikte umfassen nicht nur den Streit um Kapitalformen, sondern im

Zusammenhang mit Kolumbiens bewaffnetem Konflikt auch den mitunter ge-

waltsamen Kampf um die Bedingungen der Kapitalakkumulation. Dabei zeigt

sich eine dynamische Gesellschaft persistenter Ungleichheiten, weshalb das
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Bildungsrecht und seine Rechtsgarantien im Kontext der sozialen Disparitäten

dieser Gesellschaft umgesetzt werdenmüssen.

2.2.3.1. Politische Rahmenbedingungen

InKolumbien konntendieKonflikte umökonomischesKapital bisher nicht durch

politische Rahmensetzung entschärft werden. Angesichts der persistenten Un-

gleichheit der kolumbianischenGesellschaft hat politischer Eingriff und auch die

bereits angesprochene Verfassungstransformation von 1991 auf lange Sicht kei-

nen nachhaltigen Ausgleich bewirkt.184Hierin zeichnet sich einwichtiger Befund

über die politischenRahmenbedingungen ab, die lange Zeit Ungleichheiten nicht

reduzieren konnten. Für die weitere, soziohistorische Vertiefung dieser Analyse

der kolumbianischen Gesellschaft verweise ich hier allgemein auf die vorliegen-

den Arbeiten von González González (2014), Palacios (2020) und aktuell auch der

kolumbianischenWahrheitskommission (2022).

Anstelle einer tiefgründigen Auseinandersetzungmit Kolumbiens politischer

Ökonomie sei jedoch angemerkt, dass bereits in den späten 1960er Jahren zu

Kolumbiens ohnehin schon verarmter Landbevölkerung eine zunehmend pre-

karisierte Stadtbevölkerung hinzukommt. Sie verliert im Zusammenhang mit

der bürgerkriegsartigen Gewaltphase La Violencia ihre Lebensgrundlage im länd-

lich-andinen Raum und wird in die wachsenden Städte getrieben, wo sich die

Bevölkerung häufig in informelle Lohnarbeit begeben muss (González González

2014: 249; Pérez Rivera 1988: 61). Die im Zusammenhang mit der zunehmenden

kapitalistischen Entwicklung stehende Urbanisierung und ländliche Verarmung

fordert die Politik heraus. Die sich wandelnde kolumbianische Gesellschaft

bedarf sozialpolitischer Antworten.

Als maßgebliche politische Akteurin bildet sich 1958 die Frente Nacional durch

einen Zusammenschluss der konservativen Partei und der liberalen Partei.185 Al-

lerdings kommt es zu einer undemokratischen Arbeitsteilung im politischen Ta-

gesgeschäft der Frente Nacional.Wozu es nicht kommt, ist der Ausgleich sozialer

184 Im Jahr 2022 ist mit Gustavo Petro erstmals ein linksgerichteter Präsident gewählt worden. Ebenso ist

dieWahl der afrokolumbianischen Vizepräsidentin Francia Marquez ein historisches Novum. Für For-

rest Hylton und Aaron Tauss ist das Grund genug, um die Unterschicht nach 200 Jahren erstmalig mit

zwei »own tribunes in office« repräsentiert zu sehen (Hylton & Tauss 2022: 115). Ob dieses Urteil auch

jenseits der formalen Ernennung haltbar ist, kann wohl erst mit zeitlichem Abstand eingeschätzt wer-

den.

185 Die Frente Nacional (1958–1974) gilt als politische Antwort auf die Gewaltphase La Violencia, die im An-

schluss an die Ermordung des liberalen Politikers Jorge Elecier Gaitan am 9.4.1948 weite Teile Kolumbi-

ens heimsuchte.DenZugang zur Regierung teilten sich die liberale und konservative Partei auf (Fischer

& Jiménez Ángel 2017: 48; González González 2014: 319 ff.; Kalmanovitz 2003: 396 ff.; Kurtenbach 2017:

98 f.).
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Disparitäten. Weder die neuen urbanen Arbeitnehmer:innen, noch die auf dem

Land verbliebene bäuerliche Bevölkerungwird vor der Verarmung geschützt. An-

stelle dessen etablieren sich Korruption und Klientelismus in der kolumbiani-

schen Exekutive. Infolgedessen scheitern auch oppositionelle Akteur:innen dar-

an, durch sozialpolitische Rahmenbedingungen bzw. eine Agrarreform der un-

gleichen wirtschaftlichen Akkumulation entgegenzuwirken. Sie weichen in den

1970er Jahren auf Streiks und Proteste und die Kanäle sozialer Bewegungen aus

(Machado 2017; Rampf & Chavarro 2014: 5).

Der wirtschaftliche Ausgleich zugunsten der verarmten Bevölkerung miss-

lingt auf dempolitischenWeg.Ein zusätzlicherGrund hierfür ist die heftige poli-

tische Gewalt, die Gewerkschaftsbewegungen und anderen Akteur:innenmit so-

zialpolitisch-linker Agenda spätestens seit den 1980er Jahren entgegenschlägt.

Schon seit Mitte der 1960er Jahre kommt es zu gewaltsamen Auseinander-

setzungen zwischen demZentralstaat und bäuerlichen Selbstverteidigungsgrup-

pen in einzelnen Regionen des Landes. Als prominenteste Gruppe bilden sich die

Fuerzas ArmadasRevolucionarias deColombia (FARC-EP). Jedochwird die später aus

der FARC hervorgegangene politische Partei Unión Patriótica beinahe vollständig

eliminiert.Die Absicht ist es, Akteur:innen aus dempolitischen Feld zu entfernen

und Aspirationen für sozialen Ausgleich im Keim zu ersticken (Centro deMemo-

riaHistórica 2018: 453).ParamilitärischeGruppen ermorden systematischPartei-

angehörige undSympatisant:innenderUniónPatriótica. Auch Inhaber:innen poli-

tischer Ämter in den munizipalen Rathäusern fallen der politischen Gewalt zum

Opfer (González González 2014: 390). Als am 22.03.1990 mit Bernardo Jaramillo

Ossa der Präsidentschaftskandidat derUnión Patriótica ermordet wird, ist die Ra-

dikalität der paramilitärischen Strategien nicht mehr zu leugnen. Der gewaltsa-

meEingriff in diewirtschaftlicheKapitalakkumulation tritt offensichtlich zutage

(Zelik 2009).

Entscheidend ist, dass sich Konflikte um ökonomisches Kapital nicht nur um

Einkommen bzw. Vermögen drehen, sondern besonders auch um Landbesitz

und Landkontrolle. Dieser historisch ungleich verteilte Besitz und Zugang hat

die Schlüsselrolle für den bewaffneten Konflikt Kolumbiens (González González

2014: 249 ff; Kalmanovitz 2003: 56). Schon während der 1980er Jahre widmeten

sich Großgrundbesitzer vor allem der Rinderzucht in der kolumbianischen Pe-

ripherie. Nach Daten des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen von

2011 besitzen 1,15% der Kolumbianer:innen etwa 52% des Landes (Vera Piñeros

2017: 341).186

186 Inwiefern in Kolumbien nichtformalisierter Landbesitz in Geldwerte übertragen werden kann, bedarf

einer gesonderten Betrachtung. Beispielsweise dürften die Formalisierung und Vergabe von Landtiteln

relevant sein, aber auch lokale Tauschmärkte für Land spielen eine Rolle.
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Im Zusammenhang dieser ungleichen Landverteilung hat der Anbau von Ko-

kapflanzen für viele Landwirt:innen mit kleinen und kleinsten Landflächen hö-

here Rentabilität, als die herkömmliche Landwirtschaft (GonzálezGonzález 2014:

398).DieDrogenwirtschaft steht in der kolumbianischenGesellschaft fürGewalt.

Sie steht aber auch für die Chance auf punktuelle wirtschaftliche Gewinne, mit

denen die Möglichkeit für sozialen Aufstieg verbunden ist.187

Allerdings werden die Rahmenbedingungen ungleicher wirtschaftlicher

Akkumulation nicht allein durch die Ausübung von Gewalt unterhalten. Eine

entscheidende Rolle spielen auch neoliberale Politiken der ›wirtschaftlichen

Öffnung‹.

Die Regierungen von César Gaviria (1990–1994), Ernesto Samper (1994–1998)

und Andrés Pastrana (1998–2002) haben zur ungleichen Akkumulation von

ökonomischem Kapital beigetragen. Ein Beispiel für diese Politiken sind Flexi-

bilisierungen des Arbeitsmarktes. Wie bereits beschrieben werden Anfang der

1990er Jahre erstmals soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte umfassend

in die Verfassung aufgenommen.188 Die gestiegenen Staatsausgaben und die

Auslandsverschuldung der 1990er Jahre dienten allerdings als Begründung für

neoliberale Eingriffe in die Sozialsysteme (Ganuza et al. 2001: 311 f.). Letztlich

wirkte sich diese als »wirtschaftliche Öffnung« bezeichnete Politik, die gleich-

zeitig die Staatsausgaben weiter erhöhte, ambivalent auf die wirtschaftliche

Aktivität in Kolumbien aus. Die Beschäftigungszahlen gingen zurück und die

Arbeitslosenzahlen stiegen an (Ganuza et al. 2001: 321).

Insgesamt haben diese Entwicklungen jedoch die Grundlage für ein Wirt-

schaftsmodell bereitet, das auch in den folgenden Dekaden vorherrschend

geblieben ist. Sowar KolumbiensWirtschaft im Zeitraum von 2002 bis 2022 neo-

extraktivistisch ausgeprägt. Dabei wurden die rohstoffbasierte Ressourcenaus-

beutung und die Exportorientierung von wenigen, aber großen Unternehmen

gefördert (Dietz 2017: 363 f., 370–372; Stemmler 2022). Von den Rohstoffexporten

hängt nicht nur die kolumbianische Wirtschaft ab. Auch die Staatsausgaben

sind direkt mit ihnen verbunden. Bisher hat diese politische Entscheidung

zur »Reprimarisierung der Wirtschaftsstruktur« jedoch keinen Ausgleich der

ökonomischen Ungleichheit erreicht (Zerda Sarmiento 2017: 320).

187 Das lässt sich beispielsweise an der Kindheitserzählung einer Kolumbianerin illustrieren, die in den

1990er Jahren im ländlichen Meta die Schule besuchte. Aus der Schulzeit erinnert sie sich, dass einige

ihrer Mitschüler:innen aus kleinbäuerlichen Familien plötzlich nicht mehr wie gewohnt den Schulweg

liefen, sondern in gepanzerten Geländewagen zur Landschule gefahren wurden. Landwirte, die vor-

her ein bäuerliches Leben geführt hatten, investierten durch plötzlicheGewinne aus demDrogenanbau

punktuell in Luxus- und Sicherheitsgüter.

188 Siehe zur Vertiefung Unterkapitel 2.2.1.2.
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2.2.3.2. Einkommens- und Vermögensungleichheit

Die hohe Einkommensungleichheit weist auf Ungleichheitskonflikte in der ko-

lumbianischen Gesellschaft hin undmacht die sozialen Disparitäten ablesbar, in

die das (Bildungs)Recht und die Rechtsgarantien eingebettet sind. 2019 lag der

Gini in Kolumbien bei 51,3, womit die Ungleichheit der Einkommen sehr stark

ausgeprägt ist. Groß ist auch die Anzahl der Erklärungsansätze für die ungleiche

Einkommensverteilung in Kolumbien. Die Einkommensungleichheit steht im

Zusammenhang mit Inflationsdynamiken, öffentlichen Ausgaben im Bereich

Wirtschaft und Soziales, der Berufsdiversifizierung, Bildungsunterschieden,

Professionalisierung und Geschlecht (Lasso-Valderrama 2008; Laverde 2010;

Nina B. & Aguilar 1998; Posso 2010). Es gibt ebenso Ansätze, die das Aufkommen

urbaner Gewaltmit der sozialen Ungleichheit korrelieren (Poveda 2011). Auch der

Widerspruch zwischen gestiegener Einkommensungleichheit und gleichzeitiger

Steigerung von Entwicklungsindikatoren wird aufgegriffen (Noejovich Chern-

off 2012). Schließlich sind intersektionale Verstärkungen von rassistischer und

vergeschlechtlichter Benachteiligung in den Einkommen nachgewiesen (Urea

Giraldo et al. 2014; Viveros 2022: 47).

Ungleiche Einkommen sind Hinweisgeber für ökonomische Ungleichheits-

konflikte. Wegen der bekannten Limitationen ist diese Datengrundlage jedoch

kritisch zu verwenden. Optimalerweise müssten Daten zum Besitz genutzt wer-

den. Allerdings lässt deren Verfügbarkeit häufig keine differenzierten Vergleiche

zu. Tatsächlich geben Statistiken von Finanzämtern und Umfragedaten An-

lass zur Vermutung, dass die hohen Vermögen der Oberschichten unterschätzt

werden.189 Auch Einkommensdaten beruhen in Lateinamerika teilweise nur

auf Schätzungen (Alvaredo et al. 2017: 26; Kaltmeier 2019: 23). Die empirische

Verteilung der gewählten Daten stellt der Gini-Index dar.190 Er gibt anhand der

Lorenzkurve Auskunft über die Differenzen einer empirischen Einkommens-

189 So konnten Alvaredo et al. für Brasilien zeigen, dass 2015 das vermögendste Dezil nicht ›nur‹ über 40%

(Umfragedaten) sondern 55% der BIP verfügte (Alvaredo et al. 2017: 29). Die Autoren betonen aber,

dass auch dieser Wert als konservativ zu bezeichnen ist. Tatsächlich dürften nennenswerte Einkom-

men durch legale und illegale Aktivitäten generiert werden, die nicht von den Steuerbehörden regis-

triert werden. Auch nicht formalisierte Landbesitze müssten beachtet werden. Sie werden nur bedingt

in Steuervariablen vorkommen.Dennoch lässt sich Land auf lokalenMärkten in ökonomisches Kapital

umtauschen. Zu bezweifeln bleibt, dass solche informellen Landbesitze in den Statistiken der Finanz-

ämter korrekt abgebildet werden.

190 Andere statistischeMaße für Einkommensungleichheit sind der Variationskoeffizient, derTheil-Index

undweitereMaße für die Bevölkerungsbeteiligung amEinkommen.DieseWerte stehen für Kolumbien

zur Verfügung (Sánchez-Torres 2017: 146). In diesemAbschnitt wirdmit demGini-Index gearbeitet, um

mit den Gini-Daten der Weltbank von UNU-Wider und Sánchez Torres Vergleiche der Region Latein-

amerika, Zeitreihenvergleiche und Vergleiche der Regionen Kolumbiens durchführen zu können.
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verteilung zu einer hypothetisch postulierten Gleichverteilung der Einkommen

(Alvaredo et al. 2017: 27).

Der Gini-Index zu Einkommen zeigt die regionale Spitzenstellung von Ko-

lumbien. Im Jahr 2018 wies nur Brasilien mit 53,8 eine höhere Einkommensun-

gleichheit auf. Kolumbien lag mit 50,3 auf dem zweiten Platz. Das einkommens-

stärkste Prozent der kolumbianischen Bevölkerung hält seit den frühen 1990er

Jahren bis in die Gegenwart den höchsten Anteil am Nationaleinkommen (Mu-

rillo Amaris & Lozano Torres 2017: 90). Ebenso zeigt sich anhand der in Tabel-

le 2 präsentierten Daten von UNU-WIDER: Im gesamten lateinamerikanischen

Raum gehen größere Einkommensanteile auf das Konto einer kleinen Bevölke-

rungsgruppe.191

Für den weltweiten Vergleich weist Thomas Piketty auf die Sonderstellung

von Kolumbien hin. Kolumbien weist gegenüber Argentinien, Indien, Indone-

sien, China und Südafrika eine besonders hohe Einkommensungleichheit auf.

Zwischen 1990 und 2010 hatte das oberste Perzentil einen deutlich höheren Anteil

an dem Gesamteinkommen der kolumbianischen Bevölkerung, als dies bei den

Einkommen der Vergleichsländer der Fall war (Piketty 2016: 311). Gegenwärtig

richtet sich der Blick bei globalen Einkommensungleichheiten verstärkt auf

die Länder in Subsahara-Afrika, wobei jedoch statistische Verzerrungen in den

Daten geklärt werdenmüssen (Weinmann 2020: 93).

Land Gini-Index Land Gini-Index

Brasilien 53,8 Mexico 45,4

Kolumbien 50,3 Dom. Republik 43,7

Panama 49,2 Bolivien 42,6

Honduras 48,9 Peru 42,4

Costa Rica 47,9 Argentina 41,3

Paraguay 46,2 Uruguay 39,7

Ecuador 45,4 El Salvador 38,6

Tabelle 2: Gini-Index für 2018. Vergleich von lateinamerikanischen Ländern.

Ohne Chile, Guatemala, Haiti, Kuba, Nicaragua, Venezuela u.a.

Quelle: UNU-WIDER 2022.

Bei der Beurteilung von Gini-Zeitreihen lässt sich nicht ablesen, ob Personen

zwischen den Einkommensgruppen gewechselt haben (Alvaredo et al. 2017: 27).

Angesichts persistenter Ungleichheiten ist ein Austausch aber höchst unwahr-

scheinlich (Pearce & Velasco Montoya 2022). In jedem Fall weisen Schätzungen

191 In Deutschland lag der Wert bei 31,3. Jedoch bemerken Mau et al. (2023: 71) unter Verweis auf den

World Inequality Report, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland mittlerweile gleichauf mit In-

dien liegt. Ungleichheit darf nicht als besondere Struktureigenschaft des Globalen Südens betrachtet

werden.
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der Weltbank darauf hin, dass die Einkommensungleichheit in Kolumbien zwi-

schen 2008 und 2017 um 5,6 Punkte zurückging und bis 2019 auf einen Gini-Wert

von 51,3 anstieg (siehe Abbildung 2).Mit 52,2 liegt der vonUNU-Wider verwende-

te Wert für 2019 etwas höher als der auf Schätzungen basierendeWert der Welt-

bank (UNU-WIDER 2021).

Abbildung 2: Einkommensungleichheit in Kolumbien 2008–2019.

Gini-Index, Datenschätzungen derWeltbank. Eigene Darstellung.

Quelle:World Bank o. J.

Ungewiss ist, ob im Gender-Pay-Gap ein Lichtblick erkennbar sein könnte.

Zwar lag Kolumbiens Geschlechterlohnungleichheit für 2018 bei 6% und damit

bei derHälfte desOECD-Durchschnitts. Jedoch könnte dies auchdemAusschluss

kolumbianischer Frauen von statistisch erfasster Erwerbsarbeit geschuldet sein

(OECD 2020: 22). Nach Daten von Kolumbiens nationaler Statistikbehörde lag

die Lohnungleichheit zwischenMännern und Frauen 2013 dahingegen bei 18,2%.

2018 ist sie auf 12,1% gefallen und bis 2019 wieder auf 12,9% angestiegen (DANE

o. J.-a: 12). Zudem zeigt Abbildung 3, dass derMännerüberhang unter den Bezie-

her:innenvonHoch-undHöchsteinkommenzwischen2014und2020nurgering-

fügig zurückgegangen ist.DieserBefundsprichtdafür,dassFrauen inKolumbien

keine gleichen Einkommenschancen haben.

Anhand von Durchschnittswerten zur Einkommensverteilung zwischen 2014

und 2020 zeigt Abbildung 4, dass indigene und afrokolumbianische Frauen im

Quintil der unterstenEinkommen stark überrepräsentiert sind. ImoberstenEin-
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Abbildung 3: Prozentualer Männerüberhang in den Einkommensquintilen.

Eigene Berechnung und Darstellung.

Quelle: CEPAL / Comisión Económica para América Latina y el Caribe o. J.

kommensquintil gilt das Gegenteil. Aufgrund derselben Benachteiligungsrich-

tung entlang der ethnischen und Gender-Komponente dienen die hier verwen-

detenDaten durchaus als Beleg für Analysen intersektionaler Ungleichheit in Ko-

lumbien (L.G.Arango2006: 35;Winker&Degele 2010: 23).Einkommensungleich-

heit hat dementsprechend eine ethnischeGrundlage, die hier sogar folgenschwe-

rer ist als die Genderkomponente. Das macht die gesellschaftlichen Ungleich-

heitskonflikte um ökonomisches Kapital ablesbar und reiht sich in Befunde ein,

die einen Zusammenhang zwischen ökonomischer Ungleichheit und der histo-

risch-kolonial verankerten Unterdrückung von indigenen und schwarzen Men-

schen nachweisen. Kurz: In Kolumbien ist der ungleiche Kampf um Einkommen

eine Frage der Hautfarbe (Viveros 2022: 48).

Abbildung 4: Prozentuale Über- und Unterrepräsentation afrodeszendienter und indigener Gruppen in

den untersten und obersten Einkommensquintilen.

2014–2020, Durchschnitt. Eigene Berechnung und Darstellung.

Quelle: CEPAL / Comisión Económica para América Latina y el Caribe o. J.
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In diesem Zusammenhang sind auch die Ungleichheitskonflikte zwischen

den kolumbianischen Departamentos aussagekräftig (Sánchez-Torres 2017: 152).

EinhoherBevölkerungsanteil vonMenschen schwarzerHautfarbeund Indigenen

lebt in den peripheren Departamentos Chocó und La Guajira. Sie sind im Ver-

gleich zum zentral-andinen Cundinamarca und dem von der Hafenmetropole

Barranquilla geprägten Atlántico am stärksten von ungleicher Einkommens-

verteilung geprägt.192 Der Befund in Tabelle 3 ist, dass die Bevölkerung der

Departamentos, die sich in indigene, afrokolumbianische und weitere Gruppen

gliedert, in sehr unterschiedlichem Maße an der Einkommensverteilung teilhat

(Viáfara López 2017: 5).

Departamento Gini 2015 Gini 2018 Gini 2019

Indigene

Bevöl-

kerung

(%)

Afroko-

lumbi.

Bevöl-

kerung

(%)

Chocó 60,5 57,9 59,9 15,0 73,8

La Guajira 55,2 55,2 58,0 47,8 7,3

Huila 52,5 51,0 51,4 1,2 0,5

Boyacá 52,2 48,3 50,0 0,6 0,4

Antioquia 52,1 50,1 51,1 0,6 5,2

Cauca 51,5 52,0 53,7 24,8 19,7

Caldas 51,1 49,0 46,9 6,0 1,6

Tolima 50,2 48,2 48,4 3,7 0,4

Nariño 49,9 51,2 52,1 15,5 17,5

Bogotá 49,8 50,4 51,3 0,3 0,9

Bolívar 49,0 47,2 47,9 0,3 16,7

Quindío 48,5 44,7 46,5 0,4 1,2

Cesar 48,1 48,8 50,6 4,7 13,0

Valle de Cauca 48,1 46,8 47,3 0,8 17,1

Magdalena 48,0 48,7 49,5 1,7 8,4

Norte Santander 48,0 46,8 49,2 0,3 0,4

Santander 47,3 48,6 47,7 0,1 1,1

Caquetá 47,2 47,9 48,4 2,5 1,4

Meta 46,9 49,4 48,8 2,2 1,0

Córdoba 46,8 47,7 48,5 13,0 6,6

Sucre 46,5 46,1 47,6 12,1 11,9

Risaralda 45,9 43,9 44,2 3,6 2,0

Atlántico 44,9 44,3 45,4 1,7 6,0

Cundinamarca 42,8 42,2 43,5 0,4 0,5

Tabelle 3: Gini-Index für Departamentos Kolumbiens.

Es fehlen Daten für die neun Departamentos mit hohem bis höchstem indigenem, aber geringem afroko-

lumbianischem Anteil, ca. 4% der Bevölkerung. Eigene Darstellung.

Quelle: DANE 2019a, 2019b: 23, 2021: 35; Sánchez-Torres 2017.

192 Eine Karte Kolumbiens findet sich auf Seite 199.
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Bei Betrachtung der Einkommens- und Vermögensverteilung zeichnet sich

für 2018 ein polarisiertes Bild ab: Zunächst zeigt Abbildung 5 die hohe Ungleich-

heit der Einkommen auf Basis der Haushalte. Die reichsten 10% der kolumbiani-

schen Haushalte verdienen 35 mal mehr als die ärmsten 10%. Während 90% der

Haushalte etwa 64% der Einkommen erhalten, gehen die restlichen 36% der Ein-

kommen an eine Gruppe, die nur 10% der Haushalte entspricht.

Ein Vergleich zwischen Einkommens- und Vermögensdaten zeigt die ver-

schärften Ungleichheitskonflikte in Kolumbien deutlich. Wird Vermögen und

nicht Einkommen gewählt, so erweist das eine wirtschaftliche Polarisierung

der kolumbianischen Gesellschaft: Die Verschuldung von 30% der Haushalte

summiert sich auf etwa 2% des Gesamtvermögens. Dem gegenüber steht ein

Vermögensanteil von 59,8% im Dezil der wohlhabendsten Haushalte. Während

20% der Haushalte über 80% des Vermögens verfügen, bleibt für die restlichen

80% der Haushalte nur ein Vermögensanteil von 20%.

Abbildung 5: Einkommens- und Vermögensverteilung in Haushalten 2018.

Dezile. Eigene Darstellung.

Quelle: Credit Suisse Research Institute 2022; UNU-WIDER 2022.

2.2.3.3. Interpositionelle Konflikte

Auf Ungleichheitskonflikte in der kolumbianischen Gesellschaft weisen auch die

gesellschaftlichen Positionen hin, aus denen heraus Akteur:innen ungleiche Ein-

kommen erzielen.Diese Positionen sind nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch

Resultat von Konflikten. Sie etablieren sich im sozialen Raum.
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Aus makroökonomischer Sicht sind internationale Großunternehmen maß-

geblich für die ungleiche Akkumulation von ökonomischem Kapital in Kolumbi-

en. Am BIP gemessen prägen zuerst Dienstleistungen und an zweiter Stelle der

Handel die kolumbianischeWirtschaft (Zerda Sarmiento 2017: 323 f.). Eine gerin-

gere Konzentration zeigt sich drittens auch im Bereich der Industrie, wo aller-

dings nur wenige große Konzerne von dauerhaftem Bestand sind (Vera Piñeros

2017: 340).

Pearce und Velasco Montoya identifizieren 46 kolumbianische Familien, die

als Großaktionär:innen über die Aktienmehrheit oder das Eigentum dieser Un-

ternehmen verfügen.193 Diese oligarchische Wirtschaftselite ist nur ein Teil der

kolumbianischen Eliten und zeichnet sich durch eine soziale Homogenität aus.

Charakteristisch sind vorrangig weiße Männer aus Kolumbiens Metropolen mit

Abschlüssen der privaten Eliteuniversitäten (Pearce & Velasco Montoya 2022).

DiesePersonenbildendenSchlusssteinderOberschicht, in der sie sich statistisch

verliert, da sich für ihre Bemessung das in dieser Hinsicht niedrige Tagesein-

kommen von mindestens 50 US-Dollar etabliert hat. Allerdings macht diese

grobe Einordnung verfügbare Daten nutzbar und international vergleichbar.194

Im Jahr 2002 erzielten 1,5% der kolumbianischen Erwerbsbevölkerung diese

Höchsteinkommen.2011waren es 2,4%.DerAnteil ist konstant niedrig (Angulo et

al. 2014: 177). Oscar Fresneda Bautista (2017: 225, 2016) weist in Anlehnung an die

Forschungen von E. O.Wright und J. Goldthrope die Existenz einer Oberschicht

nach, die sich aufgrund ihres höheren Vermögens, Berufsstatus und Bildungsni-

veaus auszeichnet. Diemethodologischen Unterschiede zur Arbeit von Ángulo et

al. (2014) führen zu leichten Unterschieden in den Daten.

NachDaten von Fresneda Bautista (2017: 231) bietet die Oberschicht den Platz

für nur 2,5% der kolumbianischen Erwerbsbevölkerung (Jahr 2012). Anhand von

Bourdieus Sozialraumtheorie steht zu vermuten, dass angesichts begrenzter

Zeitressourcen für den Erfahrungszugewinn und des letztlich limitierten Er-

werbs von Bildungstiteln ein Großteil der Kapitalakkumulationen dieser Gruppe

aus der privilegierten Exklusivität der sozialen Positionen zu erklären ist. In

jedem Fall kann sich diese Gruppe dem Risiko eines wirtschaftlichen Abstiegs

weitgehend entziehen.

Ein Teil dieser Schicht besteht aus ausgebildeten Jurist:innen, die Leitungs-

funktionen in den wichtigsten Kanzleien oder Ministerien innehaben, bzw. in

193 Hierzu zählen beispielsweise Carlos Ardila Lülle (†), Alejandro und Andrés Santo Domingo, Carlos Sar-

miento Angulo u.a. Sie sind nicht nur Besitzer großer Medienkonzerne, sondern auch von Konzernen

im Bereich Nahrungsmittel, Finanzen, Industrie, Logistik, Agrar- und Chemieindustrie (Hetzer 2017:

549 f.).

194 Konstante Preisberechnungmit Basisjahr 2005 (Angulo et al. 2014: 176). Die Grundlage stammt von Ló-

pez-Calva und Ortiz-Juarez (2011).
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der privatwirtschaftlichen Schlichtung tätig sind (García Villegas & Ceballos Be-

doya 2019b: 188). Damit reicht das Rechtsfeld in diese Schicht hinein. Allerdings

umfasst das Rechtsfeld bereits auch Anwält:innen der Mittelschicht, welche in

unterschiedlichen Verwendungen und öffentlichen Aufträgen tätig sind. Der

Grund hierfür liegt in der verhältnismäßig geringen Regulation der Profes-

sion, z.B. sind institutionalisierte Qualitätskontrollen wie Saatsexamen oder

Fachverbände wenig ausgeprägt (García Villegas 2017: 206). Diese Verbindung

bedeutet jedoch nicht, dass sich die Jurist:innen aus Ober- und Mittelschicht

in freier Konkurrenz befinden. Vielmehr sind die juristischen Tätigkeitsfelder

sozialräumlich zwischen den privilegiertesten und etwas weniger privilegierten

Positionen differenziert.195

Allgemein zeigt sich von 2002 bis 2011 eine Vergrößerung der Gruppe mit

einem Haushaltseinkommen zwischen 10 und 50 US-Dollar: Die Gruppe mit

mittleren Einkommen ist von 16% auf 27% angewachsen (Angulo et al. 2014: 177).

Jedoch ist anzunehmen, dass die Positionen dieser Gruppe in der Regel die Akku-

mulation von Kulturkapital voraussetzen. Dafür spricht, dass Fresnedas Daten

für 2012 die Zusammensetzung der kolumbianischen Mittelschicht aus den aka-

demischen Angestellten (9,6%), einem Teil der Angestellten (insgesamt 19%) und

den Selbstständigen bzw. Landwirt:innen mit mehr als fünf Angestellten (3,1%)

zeigen (Fresneda Bautista 2017: 231).196 Akteur:innen der Mittelschicht müssen

solche Positionen in der Regel durch zeit- und kostenintensive Investitionen in

Bildung absichern. Diese Gruppe riskiert eine deutliche Verschlechterung der

wirtschaftlichenAkkumulationsmöglichkeiten bei sozialemAbstieg.Gleichzeitig

hat sie nur die Aussicht auf vergleichsweise geringfügig verbesserte Einkommen.

Leicht zugenommenhat auchdieGruppemitHaushaltseinkommenzwischen

4,06 und 10 US-Dollar. Sie bot 2002 Platz für 32% und 2011 für 37% der Erwerbs-

bevölkerung. Es handelt sich um die vulnerable Mittelschicht (Angulo et al. 2014:

177). Fresnedas Angaben für 2012 erlauben die Schätzung, dass sich diese Grup-

pe aus dem zweiten Teil der Angestellten zusammensetzt und auch die Indus-

triearbeiter:innen (11%) umfasst. In der Regel müssen auch diese Akteur:innen

ihre Positionenmit institutionalisiertemKulturkapital begründen. Eine Ausnah-

me hiervon dürfte ein Teil der Selbstständigen sein, die außerhalb der Landwirt-

195 Beispielsweise finden sich in Notariaten und den Staatsanwaltschaften eher Alumni von günstigeren

Universitätenmit vergleichsweise niedrigerer Qualität. Im Gegenteil arbeiten in den wirtschaftlich er-

folgreichsten Kanzleien die Absolvent:innen der teuersten Privatuniversitätenmit höchstemQualitäts-

anspruch (García Villegas & Ceballos Bedoya 2019b: 188).

196 Fresneda Bautista (2017: 231) zählt auch Selbstständige außerhalb der Landwirtschaft mit fünf oder

mehr Angestellten (2,7%) und Landwirt:innen mit fünf oder mehr Arbeiter:innen (0,4%) zur Mittel-

schicht. Möglich ist, dass die Position beider Akteursgruppen nicht durch institutionalisiertes Kultur-

kapital, sondern durch Sozialkapital begründet ist.
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schaftmitmaximal fünf Angestellten arbeiten (insgesamt 34%) und sich ebenfalls

in der Nähe dieser Positionen befinden (Fresneda Bautista 2017: 231).

Die Zunahmen in der Mittelschicht und der vulnerablen Mittelschicht gehen

mit der Verkleinerung der Gruppe einher, die über ein Einkommen von weni-

ger als 4,06 US-Dollar pro Haushalt verfügt. Sie liegt deutlich unter Kolumbiens

gesetzlichem Mindestlohn. Diese Gruppe ist von 50% (2002) auf 34% (2011) ge-

schrumpft (Angulo et al. 2014: 177). 2012 umfasst die Unterschicht in Kolumbien

einen zweiten Teil der Selbstständigen außerhalb der Landwirtschaft, die Land-

wirt:innenmit bis zu fünf Arbeiter:innen (11,6%), Landarbeiter:innen (5,8%) und

Hausangestellte (3,5%) (Fresneda Bautista 2017: 231).

Die Nutzung von Daten über Erwerbsarbeit ist aussagekräftig für einige ge-

sellschaftliche Positionen. Gleichzeitig sind hiermit Probleme verbunden, die an

dieser Stelle nur beispielhaft benannt, aber nicht behoben werden können. Die

bereits aufgeworfenen Einkommensnachteile von Frauen im Vergleich mit Män-

nern verfestigen sich zusätzlich, weil die Sorge- und Erziehungsarbeit nicht be-

rücksichtigt ist, die in Kolumbien hauptsächlich Frauen unbezahlt leisten. Sie ist

jedoch eine grundlegende soziale Bedingung für die Möglichkeiten wirtschaftli-

cher Tätigkeit. Ihr wirtschaftlicher Beitrag ist nicht bilanziert.197 Diesbezüglich

ist auch erhellend, dass sich in Kolumbien nur etwa 50% der wirtschaftlichen Tä-

tigkeit auf formellemWege abspielen (Zerda Sarmiento 2017: 331).

Eine weitere Kritik der sozialstrukturellen Erwerbsdaten zielt auf die Tatsa-

che großer illegalerWirtschaftszweige ab.DasParadebeispiel ist diemassenhafte

Drogenproduktion und Drogenvermarktung. Seit den 1980er Jahren steht diese

Akkumulation von ökonomischem Kapital im Zusammenhang mit einer exorbi-

tanten Gewaltausübung (González González 2014: 398; Zelik 2009). Hinsichtlich

dieser Akteur:innen gilt, dass sonstige Feldbedingungen wie Zölle, Steuern

etc. bestenfalls indirekt greifen. Ungeachtet der historischen Fluktuation der

Drogenproduktion sind solche ökonomischen Aktivitäten auch gegenwärtig

wirtschaftlich relevant (Ambos et al. 2017: 385 f.).

Schließlich ist Korruption als Beispiel für die informelle und statistisch

kaum registrierte Seite wirtschaftlicher Ungleichheitskonflikte zu nennen.198

Hinweisgeber für die hohe Relevanz von Korruption für Konflikte um ökonomi-

sches Kapital sind die häufigen Skandale bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.

Beispiele kommen ebenso aus dem Bildungssektor. Es geht um Bauvorhaben,

197 Geschlechtergleichheit bei der Erziehungsarbeit liegt noch in weiter Ferne. Theresa Huhle zeigt, dass

Erwartungen an »verantwortungsbewusste Väter« im Sexualwissen und den Moralvorstellungen ver-

ankert sind und sich als bevölkerungspolitische Strategien zur Armutsbekämpfung bis in die 1960er

Jahre zurückverfolgen lassen (Huhle 2017: 307).

198 Eine Diskussion von Ansätzen findet sich in der Literatur (Ayala et al. 2022; Corporación Transparencia

por Colombia 2021; Kahn & Saavedra 2021).
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aber auch die unzulässige Abrechnung von Mitteln für ›Geisterschüler:innen‹.199

Weitere Fälle korrupter Nutzung von Finanzmitteln sind aus dem öffentlich

finanzierten Schulernährungsprogramm bekannt (Corporación Transparencia

por Colombia 2021: 15 f., 27). Zwar existiert eine Bandbreite an Institutionen

zur Verhinderung, Verfolgung und Bestrafung von Korruption. Jedoch erweist

sich Korruption als resilient (Ayala et al. 2022). Für den Zeitraum zwischen

2016 und 2020 sind 967 Korruptionsfälle bekannt. Für 367 Fälle im Bereich der

Vertragsvergabe wird eine Summe von 92,77 Billionen COP berechnet. 284 Fälle

im Bereich Steuerhinterziehung, Bestechung, etc. belaufen sich auf etwa 13,67

Billionen COP. Nur 4,96 Billionen COP wurden zurückgewonnen (Corporación

Transparencia por Colombia 2021: 51).

2.2.3.4. Konfliktive Lebensstile

In Kolumbien beschränkt sich Ungleichheit nicht auf ökonomische Konflikte. Sie

zeigt sich auch anKonfliktenumLebensstile.200 Jedoch sind empirischeSystema-

tisierungen bisher keinesfalls erschöpfend (García González 2019). Letztendlich

deuten sich auch für Kolumbien in der Ober-,Mittel- und teilweise Unterschicht

Homologien zwischen (relativ) ähnlichem Konsumverhalten, Geschmack bzw.

Lebensstilen und den gerade diskutierten sozialräumlichen Positionen an.201

Zusätzlich können auch konfliktive Lebensstile gezeigt werden. Zuvorderst ist

dieWahrnehmung sozialer Abgrenzung ein Alltagsphänomen inKolumbien,weil

seit Mitte der 1990er Jahre eine offizielle Stratifizierung in sechs Sozialschichten

existiert (Estratos Socioeconómicos). Die Absicht war die Klassifizierung von Immo-

199 Die gesetzlich geregelte Pro-Kopf-Finanzierung der Schulbildung erweist sich mitunter als Finanzie-

rungsquelle für politische Unterstützung. Dafür müssen die Schulbehörden der Departamentos ihre

Statistiken fälschen. Aus ›Geisterschüler:innen‹ werden reale Finanzen, die anschließend verwendet

werden können (Kahn & Saavedra 2021: 149 f.).

200Wie im vorherigen Abschnitt dargelegt, zeichnen sich Lebensstile beispielsweise durch kulturelle Ähn-

lichkeiten im Geschmack, in Gewohnheiten, inWahrnehmungen und im Konsum aus. Für eine gesell-

schaftstheoretische Betrachtung sind Homologien zwischen Lebensstilen und sozialräumlicher Positi-

on relevant (Barlösius 2004: 164; Bourdieu 2021: 281; Heim 2013).

201 Für Kolumbien bietet das SINUS-Institut für Markt- und Sozialforschung seine privatwirtschaftlich

betriebene Lebensstil-Analyse an. Das SINUS-Institut spricht von EmergingMarkets und unterscheidet

neun unterschiedliche Sinus-Milieus®, die die Abbildung von »[…] Gruppen Gleichgesinnter mit ähn-

lichen Grundwerten und Prinzipien der Lebensführung« beabsichtigen (Flaig & Barth 2018: 3). In dem

für die Länder des Globalen Südens leicht angepassten Modell werden die Gruppen nach dem sozia-

len Status und einerWerteskala (traditionell, angepasst,modern) klassifiziert (Schäuble et al. 2018: 51).

Da an dieser Stelle die methodischen Aspekte der Erhebungen nicht vertieft werden können, betrach-

te ich die Daten des Instituts hier lediglich als Annäherungen an die Lebensstile der kolumbianischen

Gesellschaft. Kritik findet sich etwa bei Geissler (2014: 114 f), Vertiefungen zurMethodik bei Barth et al.

(2018).
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bilien für die anschließende, sozioökonomisch-differenzierte Besteuerung und

gewichtete Bepreisung öffentlicher Dienstleistungen. Allerdings ist es teilweise

zur Selbstidentifikation der Bevölkerung mit der öffentlichen Klassifizierung

gekommen, womit diese Einordnung nun »genauso erhellend wie verschleiernd

ist.« (Murillo Amaris & Lozano Torres 2017: 91)

Solche Alltagsbeobachtungen ergänzen Forschungen und journalistische

Arbeiten zu konfliktiven Lebensstilen in Kolumbien. Sie weisen auf komplexe

Polytomien hin. Lebensstile sind in der kolumbianischen Gesellschaft nicht

dichotom entgegengesetzt. Wird jedoch zum Zweck der Vereinfachung grob

schematisiert, dann lässt sich für Kolumbien zum einen von einer Homologie

zwischen Träger:innen hochkultureller Lebensstile und der kolumbianischen

Oberschicht sprechen. Diese Lebensstile schaffen interne Kohäsion durch kos-

mopolitisch-internationalen Kulturkonsum und können bei Besuchen in exklu-

siven Klubs und Restaurants, auf weitläufigen Fincas und in Gated Communities

zum Ausdruck gebracht werden, wobei die kolumbianische Öffentlichkeit in der

Regel ausgeschlossen bleibt (Pearce & Velasco Montoya 2022).

Von einer Entsprechung dieser Lebensstile mit der kolumbianischen Ober-

schicht lässt sich sprechen, da öffentliche Sozialstrukturanalysen (DANE, 2021)

mit den Befragungsergebnissen des SINUS-Instituts von 2018 annähernd über-

einstimmen (SINUS-Institute o. J.). Diese empirische Korrespondenz bestätigt

die in vorherigen Kapiteln zum Ungleichheitsbegriff dargelegte Homologiehy-

pothese für den konkreten Bevölkerungsteil der kolumbianischen Oberschicht.

Diesbezüglichwar anzunehmen, dass sich die gleich- bzw. ähnlich gesinnten Be-

völkerungsteile mit hohem Sozialstatus mit der Oberschicht Kolumbiens decken

(Schäuble et al. 2018: 58).202DieseHomologie ist ein Beleg dafür, dass soziale Un-

gleichheit in Kolumbien persistent ist. Aus empirischer Sicht zeigt sichmit 99,3%

beinahe eine völlige Übereinstimmung zwischen der Größe der Oberschicht und

derVerbreitunghochkultureller Lebensstile aufGrundlage derDatendes SINUS-

Instituts für 2018 (siehe Abbildung 6).

In entfernter Anlehnung anThorsteinVeblens’ Idee des »demonstrativenKon-

sums« (Rehberg 2006: 32), deutet sich ein weiteres Bündel von Lebensstilen an.

Gemeint ist derwertbetonteKonsumvonMassengütern,derhauptsächlich inder

Mittelschicht verortet ist.Diesen Lebensstil belegt ArleneDávilas Studie über den

202 Als Annäherung an diese Gruppen verwende ich hier die Sinus-Milieus® der konservativen undmoder-

nen Etablierten, sowie dermodernen Performer.Diese drei Gruppenwerden konzeptionell unterschie-

den.BeidenkonservativenEtablierten stehenAutorität,PrestigeundMachtausübung imVordergrund.

Bei den modernen Etablierten geht es um liberale Bildung und Qualifikation. Bei den modernen Per-

formern hingegen herrschen unternehmerische Leistungseinstellungen vor (Schäuble et al. 2018: 52;

SINUS-Institute 2023). Eine methodische Einordnung findet sich in Fußnote Nr. 201.
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Abbildung 6: Ungleichheitskonflikte Kolumbiens in stark vereinfachter Darstellung.

Pfeile symbolisieren Konflikte. Pluszeichen symbolisieren Bildungstitel. Eigene Berechnung und Darstel-

lung.

Quelle: DANE 2020b; SINUS-Institute o. J.

Besuch moderner Einkaufszentren, die angesichts der verallgemeinerten Angst

vor Kriminalität einen privatisierten Ersatz für den öffentlichen Raum schaffen.

Sie sindnichtnur inKolumbiensMetropolenundProvinzhauptstädtenzufinden,

sondern auch in einigen mittelgroßen Städten. Die Besucher:innen der Zentren

täuschen den Konsum gegebenenfalls nur vor, um die sichtbare und legitime Be-

nutzung vonOrten zu erkämpfen, die im Vergleich zu den Klubs der Oberschicht

durchaus offener sind (Dávila 2016: 136 f.).203DieBedeutungdes bisweilen ausflu-

gähnlichen Familienbesuchs bekräftigt auch eine Studie zum zurückhaltenden

Online-Kaufverhalten in Kolumbien unter Käufer:innen mit »traditioneller Na-

tur« (Blanco Sierra 2018: 47). Populäre Konsumgelegenheiten sind Geburtstags-

feiern oder auch Anlässe wie derMutter- oder Valentinstag, zu denen der kolum-

bianischeHandelsverband regelmäßig eigeneUmfragen überKaufabsichten ver-

öffentlicht (FENALCO 2019). Auch hier findet sich die bekannte Paradoxie, dass

der Konsum von Geschenken wie Uhren, Parfüm oder Kleidung familiäre Werte

hervorkehren soll, die in der Regel als nichtmateriell angesehen werden. Zusätz-

lich lassen sich dieseGelegenheiten in den sozialenNetzwerken präsentieren. In-

des ist die Präsentation von Konsumgütern nicht zu verallgemeinern. Dies zeigt

beispielsweise eine explorative Studie ausMedellín am Fallbeispiel einer Familie,

die die Anschaffung von Alltagsgeräten und Unterhaltungselektronik der Repa-

203 ArleneDávila berichtet von Familien, deren Budget lediglich für ein geteiltes Eis ausreicht und die den-

noch in den Einkaufszentren akzeptiert werden (Dávila 2016: 106).
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ratur ihrer öffentlich sichtbaren Hausfassade vorzieht (López Torres et al., 2021,

S. 52).

In der Mittelschicht sind wertbetonte Konsummuster als Lebensstil unter

den Trägergruppen des Mainstreams, den Erfolgsorientierten und teilweise

auch noch bei kosmopolitisch-avantgardistisch eingestellten Gruppen anzuneh-

men.204 Auch hier ist eine hohe Homologie nachweisbar, weil sich die Größe der

Mittelschicht weitgehend mit dem Umfang dieser Lebensstil-Trägergruppen

deckt (Abbildung 6).

Klar entgegengesetzt ist hierzu schließlich eine Kultur der (extremen) Armut,

die sich an sehrunterschiedlichenKulturmanifestationender vulnerablenMittel-

und Unterschicht festmacht. Alltagsbeispiele aus dem öffentlichen Raum sind

der Verkauf von handgefertigten Kunstgegenständen aus recyceltem Material

oder auch die improvisierte Rap-Straßenmusik venezolanischer Migrant:innen,

die häufig von existentiellen Bedürfnissen handelt.

Im Vergleich gibt es in Kolumbiens Unterschicht die geringste Deckung

zwischen der Schichtgröße und der Verbreitung der zu erwartenden Lebens-

stile in der kolumbianischen Bevölkerung. Die Unterschicht geht weit über die

anzunehmenden Lebensstile hinaus. Die für die Unterschicht typischen Wert-

muster, die diesen Bevölkerungsteil mit traditionell-ländlichen Orientierungen,

urban-arbeitenden und teilweise auch hedonistischen Orientierungen abbildet,

machen nur ein Teil der tatsächlichen Lebensstile aus (SINUS-Institute o. J.).205

Anhand der hier verwendeten Daten zeigt sich die erhebliche Abweichung von

51,3%. Ablesen lässt sich daran, dass größere Teile der Unterschicht bereits in die

Wertsphären der Mittelschicht vordringen. Es handelt sich also um umkämpfte

Lebensstile. Die Unterschicht erkämpft sich solche Bereiche des Geschmacks

und derWahrnehmung, die eher für die Mittelschicht postuliert werden.

In der Unterschicht zeigen sich umkämpfte Lebensstile als Kulturmanifesta-

tionen ausmarginalisierten Positionen. Armut ist diemittelbar oder unmittelbar

geteilte Erfahrung, sie betrifft diese Schicht. Von 2002 bis 2018 ist die arme Be-

völkerung von 49,7% auf 27,1% gesunken, wobei die Differenz zwischen urbanen

und ländlichen Bereichen fortbesteht (von 24,4 und 36,1%). Bei der extremen Ar-

mut beläuft sich derRückgang in diesemZeitraumauf 10,5% (17,8%bis 7,3%) und

204 Der Mainstream sind »angepasste Harmoniesuchende«, bei den Erfolgsorientierten liegen Leistungs-

werte vor, die kosmopolitische Avantgarde hingegen teilt Einstellungen digitaler und technologischer

Offenheit (SINUS-Institute 2023). Siehe Fußnote Nr. 201 zur Methodik.

205 Traditionell-ländliche Orientierungen sind »verwurzelte Traditionelle«, die urban-arbeitende Bevölke-

rung ist hingegen durch kurzfristige Konsumorientierung im Zusammenhang mit den Grundbedürf-

nissen charakterisiert, hedonistischeOrientierungen sind geldorientiert (SINUS-Institute 2023). Siehe

Fußnote Nr. 201 für die methodische Einordnung.
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liegt bei 4,9% der urbanen und 15,4% der ländlichen Bevölkerung (Ramírez et al.

2022: 10,12).206

Jedoch liegen fürKolumbienkeineumfassendenund vergleichendenArbeiten

zu den Lebensstilen der Armut vor. Dokumentiert sind unterschiedliche Kultur-

manifestationen aus diesen Sozialpositionen. Das zeigt beispielsweise die The-

matisierung von sozialer Exklusion, Ausbeutung oder Vertreibung in den kolum-

bianischen Printmedien (Pardo Abril & Ruiz Celis 2019). Auch in Musik, Theater

und Aufführungen sind Aufarbeitungen der Inlandsvertreibung und Disruption

im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in Kolumbien belegt (Alda-

na 2022). Zudem werden in Teilen der (ruralen) Unterschicht bisweilen Sinnver-

bindungen zwischen der Pflanzen- sowie Sozialwelt hervorgebracht und medi-

zinisch-biologische Heilungs- und Genesungssemantiken auf die soziale Tatsa-

che von Kolumbiens Bürgerkrieg übertragen (Giraldo Gartner & Abadía Barre-

ro 2022). Indes widerspricht dieser Befund nicht der allgemeinen Kenntnis, dass

Werte der bürgerlichenMittelschicht (bsp. heterosexuelle Eheschließung,Besitz,

Kindererziehung) idealisiertwerden,wobei die tatsächliche Lebensführungdiese

Vorstellungen nicht erreicht (d.h. ehelose Verpartnerung und kaum Besitz bzw.

Teilnahme an partizipativen Institutionen) (Lewis 2002: 411). Auch für Kolumbi-

en ist die Alltäglichkeit von Auf- und Abwertungen aufgrund rassistischer Dis-

kriminierung belegt. Das gibt Anlass zu vermuten, dass diese zunächst bei den

historischenKolonialeliten dokumentierte Auffassung inzwischen inmodifizier-

ter Form von der heterogenenUnterschicht übernommenwurde (González&Es-

tupiñan 2022; Wade 1997: 42). Verbreitet ist der Mythos einer ruralen Mischna-

tion, deren gesellschaftliche Entwicklung auf weiße Individualkolonisation zu-

rückgeht, wobei die indigene und afrokolumbianische Bevölkerung dem stereo-

typen Idealbild des weißen und unternehmungslustigen Kaffeebauern unterge-

ordnet wird (Nieto S. 2019: 52; Viveros 2022: 43).

Gegendie Lebensstile derKultur der Armut grenzt sich schließlich die »Kultur

des schnellen Geldes« ab, die in besonderer Verbindung mit der illegalen Wirt-

schaft steht (Fischer 2017). Angesichts der hohen Informalität der kolumbiani-

schen Wirtschaft ist zu vermuten, dass dieser Lebensstil hauptsächlich von Ak-

teur:innenmit unteren undmittlerenEinkommengetragenwird.Dieser Lebens-

stil findet sich z.B. bei Selbstständigen in Kleinstunternehmen, d.h. bei ambu-

lantenHändler:innen aber vereinzelt auch bei denBesitzer:innen größererMärk-

te (›SanAndresitos‹).Typisch ist derGlauben,dass sehrhoheEinkommendie sozia-

206 Dem liegen aber keine Einkommensverteilungen zugrunde, sondern vorrangig demographische Ver-

änderungen (Zuwachs kleinerer Haushalte) und Einkommensverbesserungen (Ramírez et al. 2022: 10,

25, 34). Die DANE-Armutsgrenzen lagen 2018 im Falle absoluter monetärer Armut bei einem Monats-

einkommen von etwa 138.000 COP bzw. bei 257.000 COP (monetäre Armut).
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le Benachteiligung übertrumpfen. Als paradigmatisch für diesen Lebensstil gilt

die Biografie von Pablo Escobar.207 Sie nährt die Illusion vom allein geldbasier-

ten gesellschaftlichen Aufstieg. Verschleiert wird dabei, dass sozialer Aufstieg in

Kolumbien im Regelfall auf den Widerstand der Oberschicht stößt. Es handelt

sichumeineKonsumästhetik,die anhandvonFahrzeugen,Kleidung,Fincas,Mu-

sik und anderem die Oberschicht in gigantischem Ausmaß karikiert (Faciolin-

ce 2008: 514). Belegt ist das Beispiel des Drogenhändlers José Santacruz Londo-

ño, der sich eine Replik des elitären Club Colombia in Cali bauen ließ, weil ihm

dort trotz seines Vermögens der Zugang verwehrt worden war (Pobutsky 2020:

57). Weit verbreitet und typisch für diesen umkämpften Lebensstil sind auch die

Narco-SchlagerNarcocorridos, die mehr oder weniger deutliche Anspielungen auf

die Drogenwirtschaft enthalten und der Gewalt- undMachtausübung gegenüber

häufig unkritisch sind (Benavides Vanegas et al. 2009).

2.2.3.5. Herausforderung des Bildungsrechts

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass soziale Ungleichheit in Kolumbien

nicht nur eine allgemeine gesellschaftliche Herausforderung darstellt. Im Zu-

sammenhang der vorherigen Analysen steht insbesondere zu vermuten, dass

soziale Ungleichheit auch den konkreten Kontext formaler Bildung und die Um-

setzung der im Bildungsrecht beschriebenen Arbeitsteilung zwischen Staat und

Lernenden unter Druck setzt. Empirisch ließ sich zunächst der stabile Kontext

sozialer Ungleichheit belegen. Aufgrund der zusammengetragenen Befunde

muss die gesellschaftliche Wirklichkeit Kolumbiens als hochgradig disparater

Sozialraum gelten. Die strukturierende Bedeutung der ineinandergreifenden

Ungleichheitskonflikte spiegelt sich nicht nur an der extrem ungleichen Vertei-

lung ökonomischer Ressourcen, sondern auch an den konfliktiven Lebensstilen

dieser Gesellschaft. Allerdings bedarf eine erschöpfende Darstellung sozialer

Ungleichheit in Kolumbien umfassenderer Daten und Analysen, was jedoch

nicht das Hauptanliegen der vorliegenden Forschung ist. Indes konnte ich hier

auf Grundlage der verfügbaren Forschung zeigen, dass die kolumbianische Ge-

sellschaft ein konfliktives Geflecht ist, in dem die sozial konstruierte Knappheit

der Oberschicht ebenso persistent bleibt wie auch die Privilegien, die mit diesen

Positionen einhergehen. Hinsichtlich ökonomischen Besitzes, politischer Macht

und gesellschaftlicher Anerkennung entspricht die Relation der Oberschicht zu

207 Mit Blick auf die Massenmedien wird Pablo Escobar sogar als narrative »Markentechnologie« bezeich-

net (Pobutsky2020: 229).Die fürDrogenbosse typischeAnredePatrón verschafft ebenfalls symbolischem

Kapital Geltung, das sich durch die machtbasierte und gewaltsame Aneignung von ökonomischemKa-

pital begründet.
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anderen gesellschaftlichen Gruppen weitgehend der herrschenden Klasse bei

Bourdieu. Veränderungen gesellschaftlicher Positionen sind grundsätzlich eher

rar, wohingegen in der kolumbianischen Mittel- und Unterschicht Lebensstile

dynamisch sind. Die Oberschicht ist persistent. Diesbezüglich wurde auch die

besondere Bedeutung der Gewalt in Kolumbiens bewaffnetem Konflikt und des

weitgehend ausgebliebenen sozialpolitischen Ausgleichs unterstrichen, was sich

in die Forschungslinie zum Recht einreiht.

Speziell für den Bereich der formellen Bildung lässt sich aus diesem sozial-

räumlichen Befund der Ungleichheitskonflikte eine Herausforderung ableiten,

weil sowohl Bildung als auch Recht im ungleich strukturierten Raum stattfin-

den. Recht und Bildung sind in Kolumbiens Ungleichheitskonflikte eingebettet.

Sie finden im Kontext sozialer Disparität statt.

Konkret lässt sich dieseHerausforderung für die formelle Bildung annehmen,

weil bildungsrechtlich konformeBildungsprozesse auchunter dengeschilderten,

extrem ungleichen Ausgangsbedingungen zu garantieren sind. Die rechtlichen

Hintergründe dafür habe ich in Kapitel 2.2.2 dargelegt. Die Annahme der Her-

ausforderung des Bildungsrechts ist haltbar, denn es ist offensichtlich, dass

die ungleiche Verteilung der verschiedenen Kapitalformen die privilegierten

Mitglieder der kolumbianischen Gesellschaft beim Durchlaufen der Bildungs-

prozesse prämiert. Ihre Akkumulation von verschiedenen Kapitalformen räumt

ihnen höhere Freiheitsgrade bei der Bildungsteilnahme, Bildungsbewältigung

und Bildungsausgestaltung ein, ggf. aber auch höhere Resilienz und Problemlö-

sungsfähigkeit. Zudemhat die Auseinandersetzungmit den bildungsrechtlichen

Bestimmungen gezeigt: Die Suche nach einem nennenswerten Ausgleich für

weniger privilegierte Personen bleibt ergebnislos. Somit bedeuten die hier dar-

gelegten extremen Ungleichheiten Kolumbiens eine argumentative Grundlage,

um anzunehmen, dass beispielsweise die Wahl, Ausgestaltung und Durch-

führung von formeller Bildung, also kurz: der Gebrauch bildungsrechtlicher

Freiheiten grundlegend disparat ist.

DieseÜberlegunghat schließlich höchsteRelevanz für die hier übergeordnete

Absicht, die Auswahl der Acción de Tutela zur Untersuchung von rechtlicher Trans-

formation zu begründen: Die Entscheidung für die kolumbianische Gesellschaft

ermöglicht nicht nur den Fokus auf eine rechtlich dargestellte Arbeitsteilung for-

meller Bildungsprozesse, deren juristische Garantie die Tutela ist. Die Auswahl

Kolumbiens für dementsprechend interessierte empirische Forschung bietet sich

auch insofern an, als dass Licht auf die Rechtsgarantie der Bildungsprozesse vor

dem Hintergrund ihrer Einbettung in extreme Ungleichheitskonflikte fällt und

sich somit die Wandlung dieser Konflikte durch die Tutela als Ziel rechtlicher

Transformation im Bildungsbereich erweist.
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2.2.4. Gleichzeitige Bildungsgarantien und Bildungsungleichheit

Bisher wurden juristische und sozialräumliche Grundlagen im Hinblick auf Bil-

dung in der kolumbianischen Gesellschaft diskutiert. An dieser Stelle der Arbeit

stellt sich die Frage nach dem Zusammenwirken beider Aspekte: Ist die Acción de

Tutela tatsächlich eineGarantie für Transformationen,damit institutionalisiertes

Kulturkapital den bildungsrechtlichen Regelungen entsprechend verteilt wird?

Zur Diskussion steht nun eine Einschätzung der Intervention der Tutela in die

Konflikte sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich.

Mit der Acción de Tutela fordern Eltern, Studierende und bisweilen sogar Schü-

ler:innen den Schutz für das Recht auf Bildung. Gleichzeitig weist die Forschung

zurBildungsungleichheit aufdiePersistenz sozialerUngleichheiten imBildungs-

bereich hin. Ich argumentiere hier, dass sich an der Bildungs-Tutela somit ein

widersprüchlicher Befund abzeichnet: Recht wird zur Anwendung gebracht und

dennoch sindKonflikte sozialerUngleichheit persistent.Dieser Befund reiht sich

in die lateinamerikanische Rechtsforschung ein, zu der ich bereits dargelegt ha-

be, dass sie die im US-amerikanischen Raum geläufige Unterscheidung von Law

inBooks und Law inAction aufgreift. Er lässt sich als ein Fall begreifen, der die Dis-

krepanz von Norm und Praxis zeigt (García Villegas 2009: 17; O’Donnell 1998: 3).

Ich beschäftigte mich in diesem Abschnitt erst mit der empirischen Tutela-

Nutzung im Bildungsbereich. Durch die Anwendung der Tutela hat die kolum-

bianische Rechtsprechung die Bildungsrechte wesentlich bestimmt. Dies weisen

die Tutela-Urteile des Verfassungsgerichts imBildungsbereich nach. Seit über 30

Jahren gibt es wegweisende Urteile zum Recht auf Bildung (Lugo González 2018;

Palacios Mena 2008).

Anschließend führe ich aktuelle Belege zur Persistenz von Bildungsungleich-

heit ins Feld. Diese Befunde sind der bildungssoziologischen und erziehungs-

wissenschaftlichen Forschung in Kolumbien zu verdanken. García Villegas et al.

(2013: 11) vergleichen Bildung in Kolumbien mit einem Fußballfeld, das sich auf

einemHang befindet.Das bergabspielende Team ist immer imVorteil. Das berg-

aufspielende Team kämpft sich dagegen erfolglos ab. Gemeint sind unterschied-

liche Positionen im sozialen Raum, bei denen sich soziale Herkunft in ungleiche

Bildungsvorteile übersetzt.

ImErgebnis legtderForschungsstandzurBildungsungleichheit einigeErwei-

terungen fürdie bisherdargestellte Transformationsthese zurTutelanahe. InKo-

lumbien erweist sich, dass juristischeGarantien für die Transformation vonKon-

flikten im Bildungsbereich nicht allein auf dem (Rechts)Papier stehen, sondern

auch praxisrelevant sind. Indes findet Bildung gleichzeitig eingebettet in persis-

tente Konflikte sozialer Ungleichheit statt.Weiterhin ist schon an dieser Stelle zu

betonen,dass dieseGleichzeitigkeit keineAbsage für den sozialenTatbestandder
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AccióndeTutelaundProzesse rechtlicher Transformation bedeutet.Vielmehr zeigt

das einen ungeklärten Zusammenhang zwischen demTutela-Klagen und der ge-

sellschaftlichen Transformation von sozialer Ungleichheit. Dem entspricht eine

Forschungslücke, deren Ergründung sich diese Arbeitmit theoretischenKonzep-

ten und empirischen Methoden aus dem soziologisch-sozialwissenschaftlichen

Spektrum vornimmt.

2.2.4.1. Die Tutela im Bildungsbereich

Ein Grund für dieWahl des Bildungsbereichs in dieser Untersuchung ist die Ver-

wendung der Tutela in diesem Feld. Die Tutela ist in der Bevölkerung sehr be-

kannt und wird häufig genutzt (Carlin et al. 2021; Giacomette Ferrer 2017; Mer-

hof 2015;W.K.Taylor 2018). Trotzdem liegt der Schwerpunkt der Tutela-Nutzung

nicht auf demSchutz vonBildungsrechten.2019machtendie 5.307 Tutelas zuBil-

dungsrechten nur etwa 0,8% des Tutela-Gesamtaufkommens aus. Wie Tabelle 4

zeigt, haben allein die Rechte auf Auskunft (Auskunftsantrag) undGesundheit ei-

nen Anteil von über 65%. Dagegen ist der Anteil des Rechts auf Bildung eher ge-

ring. Das zeigt: Das Ausmaß der rechtlichen Transformation von Ungleichheits-

konflikten im Umfeld der Akkumulation von institutionalisiertem Kulturkapital

ist eingeschränkt.

Recht Nutzungshäufigkeit Anteil (%)

Auskunft / Auskunftsantrag 244.551 35,2

Gesundheit 207.367 29,9

Existenzminimum, humanitäre Hilfe, soziale Sicher-

heit, u.a., Rechte mit Anteil zwischen 5,7 und 1,0%

126.165 18,2

Ordentlicher Prozess 76.444 11,0

Datenschutz 5.832 0,8

Zugang zur Justiz 5.400 0,8

Bildung 5.307 0,8

Andere Rechte, akkumuliert. Anteil je unter 0,52%. 23.285 3,4

Gesamt 694.351 100

Tabelle 4: Anteil der Bildungsrechte in Tutelas 2019.

Eigene Berechnung und Darstellung.

Quelle: Corte Constitucional 2020.

Weil juristischesWissen exklusiv ist, lässt sich vermuten,dassnur ausgewähl-

teAkteursgruppenKenntnis vonderTutelahaben.Tatsächlichzeigt sichaber eine

große Bekanntheit der Acción de Tutela und des Auskunftsantrags (Derecho de Peti-
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ción).208 2019 war die Acción de Tutela 83,2% und der Auskunftsantrag 78,3% der

kolumbianischen Bevölkerung bekannt.209Weitere Instrumente zum Schutz von

Grundrechten, sind die Acción Popular, Acciones de Cumplimiento und die Acción de

Grupo.Die Abbildung 7 zeigt, dass sie deutlich weniger bekannt sind.

Abbildung 7: Kenntnis Rechtsbehelfe 2019.

N=34.056, in %. Eigene Darstellung.

Quelle: DANE 2020a.

Bereits zehn Jahre nach Einführung der Tutela wurden am kolumbianischen

Verfassungsgericht mehr Urteile gefällt als zum Beispiel in Spanien, Österreich,

Frankreich und den USA (Comisión Colombiana de Juristas 2003b: 47). Das ko-

lumbianische Verfassungsgericht hat im Zeitraum von 1995 bis 2019 insgesamt

7.716.251 Tutelas registriert (Corte Constitucional 2020). Allerdings ist die Anzahl

der durch dieses Gericht entschiedenen Tutelas niedriger. Zudem finden sich

mitunter Differenzen in den Daten: Die Defensoría del Pueblo gibt für den Zeit-

raum von 1992 bis 2018 insgesamt 7.144.995 Tutelas an und greift dafür auf die

Daten desselben Gerichtes zurück (Defensoría del Pueblo 2019: 52).210

208 Der Auskunftsantrag (Derecho de Petición) ist ein Auskunftsrecht. Er basiert auf Art. 23 VK und hat ähn-

lich geringe Voraussetzungen wie die Tutela. Sollte eine Institution die Auskunft verweigern, kann an-

schließend die Tutela angewendet werden. Dann müssen die Gerichte prüfen, ob das Grundrecht auf

Auskunft verletzt wurde (Quinche Ramírez 2009: 136).

209 DieDatenbasis stammt vonDANE (2020a) und basiert auf einer dreifach geschichteten,nach sozioöko-

nomischen Faktoren stratifizierten und gewichteten Zufallsauswahl mit N=42.156, unter denen 34.056

Fälle mit Antworten zu den Rechtsinstrumenten vorliegen (DANE 2019c: 4, 2020c: 7–11).

210 Genaue Erkenntnisse über die Gründe der Abweichungen liegen nicht vor. Alle abgearbeiteten Tutelas

müssen von den Gerichten an das Verfassungsgericht in Bogotá D.C. gesendet werden. Aus diesem

Grund sehe ich grundsätzlich eine bessere Nachvollziehbarkeit bei den vom Verfassungsgericht ver-

öffentlichten Zahlen und wähle diese Datengrundlage für meine Arbeit. Anzumerken ist allerdings,

dassdie JustizverwaltungConsejoSuperiorde la Judicaturazudeutlich abweichendenErgebnissenkommt.

Zwischen 2004 und 2018 werden bereits 8.421.403 Tutelas angegeben (Consejo Superior de la Judicatu-

ra 2018: 135, 2019: 47). Für 2019 gibt der Consejo Superior de la Judicatura (2019: 47) sogar 757.983 Tutelas

an. Carolina Villadiego Burbano weist auf das Problem der unterschiedlichen Justizstatisken hin. Das
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Abbildung 8: Historische Entwicklung der Acción de Tutela.

Eigene Darstellung.

Quelle: Corte Constitucional 2020 undDefensoría del Pueblo 2019.

Die Nutzung der Tutela weist von 1992 bis 2019 einen steigenden Trend auf

(Abbildung 8). Wurden 1992 10.732 Tutelas eingereicht, so hat sich diese Zahl in-

nerhalb von zehn Jahren mehr als verdreizehnfacht (2002: 143.887). Auch in den

folgenden Jahren stiegdieNutzung,bis 2012 auf 424.400Tutelas.2019 registrierte

das Verfassungsgericht denHöchstwert von 620.242 Tutelas.DieseWerte der Tu-

tela-Anwendung liegen deutlich über den Angaben, die Contreras Bautista (2008:

8) für den Zeitraum von 1997 bis 2006 ausweist.211

Es zeigt sich daher eine deutlicheNutzungssteigerung,wobei dieGründedie-

ser Dynamik einen komplexen Erklärungsansatz zu Rechtsmobilisierung erfor-

dern,welcher umfassend noch nicht vorliegt (Carlin et al. 2021; Iturralde 2013;W.

K. Taylor 2023). Allerdings ist die Tutela-Nutzung im Jahr 2020 zunächst deutlich

eingebrochen.Der Rückgang steht offenbar im Zusammenhangmit den öffentli-

chenEinschränkungendurch dieCovid-19 Pandemie,was auf den erstenBlick im

Sinne fehlender Opportunitäten für Rechtsmobilisierungen plausibel erscheint

(Vanhala 2012).212

kolumbianische Verfassungsgericht und der Consejo Superior de la Judicatura erheben separate Tutela-

Statistiken. Die Abweichungsgründe sind noch nicht ausreichend bekannt (Villadiego Burbano 2022).

211 Auf Basis der durch Contreras Bautista (2008: 8) präsentierten Daten zur Tutela-Nutzung lässt sich für

den Zeitraum von 1997 bis 2006 ein Jahresdurchschnitt von 186.184 neuen Tutelas berechnen.

212 Die Nutzung der Tutela hat unmittelbar nach der Pandemie wieder eingesetzt.
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Gemessen an den Prozessen im kolumbianischen Rechtsapparat hat die Tu-

tela mittlerweile einen bedeutenden Anteil. Im Zeitraum von 1994 bis 1998 belief

sich der durchschnittliche Tutela-Anteil noch auf 3,1% des gesamten Prozessauf-

kommens. Contreras Bautista (2008, S. 8) gibt diesenWert für 1998 schonmit 4%

an und zeigt, dass die Tutela 2005 bereits einen Prozessanteil von 21% erreich-

te. Dies bestätigt auch Giacomette Ferrer (2017: 405). Bis zum Jahr 2018 stieg der

Anteil der Tutelas amGesamtvolumen der Entscheidungen des kolumbianischen

Rechtsapparates auf 28% (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Anteilsentwicklung der Acción de Tutela 1997–2018.

Eigene Darstellung.

Quelle: Consejo Superior de la Judicatura 2019: 47.

Die Tutela wird nicht in allen Departamentos Kolumbiens in gleicher Häu-

figkeit verwendet. Je nach Departamento kamen 2019 zwischen zwei und 32 Tu-

telas auf 1.000 Personen.213 Unabhängig davon, ob es sich um ein Departamen-

to mit hoher oder niedriger Tutela-Verwendung handelt, wird die Tutela in allen

213 Zwei Tutelas imDepartamento Vichada und 32 Tutelas imCaquetá. BeideDepartamentos liegen in den

Tiefländern Kolumbiens, das Vichada im Gebiet des Orinoco und der Amazonía mit einer Grenze zu

Venezuela. Das Caquetá weiter südlich mit Grenze zu den Andenkordilleren. Quelle: Eigene Berech-

nungen auf Basis der Daten des Verfassungsgerichts und des DANE (Corte Constitucional 2020; DANE

o. J.-b).
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Departamentos hauptsächlich in Selbstvertretung und nur in deutlich weniger

Fällen durch Anwält:innen, Bevollmächtige, Ombudspersonen etc. verwendet.214

Dieser Trend in der Tutela-Nutzung spiegelt sich nur bedingt im Bereich der

Bildungsrechtewider. Rein quantitativ gesehen ist die Tutela imBildungsbereich

weniger präsent. In Abbildung 10 ist Tutela-Nutzung im Bildungsbereich zwi-

schen 2003 und 2019 dargestellt.215 Allerdings sind dabei solche Tutelas ausge-

schlossen, bei denen Konflikte um Bildung als Verletzung anderer Rechte (z.B.

Auskunftsrecht, Recht auf Gleichbehandlung usw.) verstanden werden. Die tat-

sächliche Anzahl von Tutelas im Bildungsbereich liegt demnach über den ange-

gebenenWerten.

Abbildung 10: Bildungs-Tutelas 2003–2019.

Eigene Darstellung.

Quelle: Defensoría del Pueblo 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Im Vergleich fällt auf, dass die Tutela im Bildungsbereich häufiger von Ak-

teur:innen beantragt wird, die nicht die Inhaber:innen des Rechts auf Bildung

sind. Tabelle 5 zeigt, dass der Anteil von Vertretungen und Tutelas durch die Om-

214 Das Kostenkriterium liegt zur Erklärung nahe. Einerseits gilt die Tutela als Garantie für subjektive

Rechte, was häufig eine persönliche Legitimation der Klage erfordert. Es liegen Forschungen vor, die

Hinweise für erfolgreiche Tutelas enthalten, wobei das Kriterium persönlicher Betroffenheit eine Rolle

spielt. Die für diese Arbeit erstellte Studie weist darauf hin, dass persönliche Tutelas trotzdemmit pro-

fessioneller Unterstützung durch die Ombudsstellen der Personería erarbeitet werden. Es handelt sich

aber nicht um eine anwaltliche Rechtsvertretung.

215 DieDefensoría del Pueblo klassifizierte dieDaten zuBildungs-Tutelas vor 2017 als Lehrfreiheit,Bildung

und Forschungsfreiheit (Art. 67–69 VK). Ab 2017 sind es nur noch Bildungsrechte. Da damit aber kein

deutlicher Unterschied in den Fallzahlen einhergeht, dürfte der Anteil der Bildungsrechte vor 2017 sehr

hoch sein.
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budsstelle Personería deutlich über der Gesamtverteilung für 2019 liegt. Die per-

sönlicheingereichtenTutelas imBildungsbereich liegenmit 59,9%klarunterdem

Gesamtanteil von 81,4%. Diese Differenz dürfte sich überwiegend dadurch be-

gründen,dass vieleTutelas imBildungsbereichdurchErziehungsberechtigte ein-

gereicht werden (in Vertretung).

Legitimation Bildungs-Tutelas
Häufigkeit Bil-

dungsrecht

Anteil Bildungs-

recht (%)
Anteil Gesamt (%)

Persönlich 3.181 59,9 81,4

Vertretung 941 17,7 3,7

Vertretung (von Amts wegen) 870 16,4 8,5

Anwaltlicher Rechtsbeistand 165 3,1 5,6

Defensor / Personero 150 2,8 0,8

Summe 5.307 100 100

Tabelle 5: Legitimation der Bildungs-Tutelas 2019.

Eigene Berechnung und Darstellung.

Quelle: Corte Constitucional 2020.

MitBlick auf dieKlageergebnisse zeigt sich,dassKlagendemit Tutelas imBil-

dungsbereich etwas häufiger verlieren. Insgesamtwurden 2019 57,2%der Tutelas

in erster Instanz angenommen. Bei den Bildungsrechten war dies nur in 41,6%

der Tutelas der Fall. 58,4% der Bildungs-Tutelaswurden abgelehnt.216Damit liegt

der Ablehnungsanteil über dem Gesamtanteil an negativen Entscheidungen in

erster Instanz (siehe Tabelle 6). Zumal dieses Kapitel beabsichtigt, die Benutzung

derTutela als sozialenTatbestandzubeschreiben,betrachte ichdieErklärungvon

Erfolgsdifferenzen als ein lohnenswertes Feld zukünftiger Forschung.217

Tutela-Resultat Anteil Gesamt

(N=620.302)

Anteil Bildung (N=5.307)

Angenommen (inkl. teilweise angenom-

men)

57,2 41,6

Abgelehnt (inkl. abgelehnt, abgewiesen,

unzulässig)

42,8 58,4

Tabelle 6: Angenommene und abgelehnte Tutelas 2019.

FehlendeWerte: 0,2% (gesamt), 0,1% (Bildung). Eigene Berechnung und Darstellung.

Quelle: Corte Constitucional 2020.

216 Aus Gründen der Vereinfachung zähle ich hier stattgegebene und teilweise stattgegebene Tutelas als

»erfolgreiche Tutelas«.Zu den »erfolglosen« Tutelas zähle ich abgelehnte, abgewiesene undunzulässige

Klagen.

217 Grundsätzlich müsstenTheorien juristischer Entscheidung zur Erklärung herangezogen werden.
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Tabelle 7 zeigt einige Sozialindikatoren der Kläger:innen, die Regionalindi-

katoren der Tutela-Beschwerden und die Forderungen dieser Bildungs-Tutelas.

Der Anteil erfolgreicher Tutelas liegt bei besonders schutzbedürftigen Kläger:in-

nen um 13% über dem Anteil erfolgreicher Tutelas von Kläger:innen, die nicht als

besonders schutzbedürftig klassifiziert worden sind.Unter den 1.430 Tutela-Kla-

gen dieser Kläger:innen haben die Gerichte 51% angenommen. 49% der Tutelas

wurden abgelehnt.Dahingegenwurden nur 38% der 3.773 Tutelas angenommen,

deren Kläger:innen nicht als besonders schutzbedürftig angesehen wurden. Der

Anteil abgelehnter Tutelas lag dementsprechend höher bei 62%.

2019 wurde bei nur 40 Bildungs-Tutelas ein ethnischer Hintergrund der Klä-

ger:innen registriert. 28% davon wurden angenommen und 73% abgelehnt. Für

die Kategorie Ethnie erlaubt die Datenlage hingegen keine differenzierten Analy-

sen. Werden behelfsweise die Tutelas von nicht als besonders schützenbedürfti-

gen Kläger:innen herangezogen, so zeigt sich eine höhere Ablehnungsquote un-

ter den Tutelas der ethnisch registrierten Kläger:innen.Dahingegen lässt sich für

2019 keinwesentlicher geschlechtsbezogenerUnterschied zeigen.Zwar sind zwei

Prozent mehr Bildungs-Tutelas von Klägerinnen zu bilanzieren, allerdings liegt

der Anteil erfolgreicher Tutelas von Klägern ebenso um zwei Prozent über den

erfolgreichen Bildungs-Tutelas von Frauen.

Weitere Sozialindikatoren sind Vertreibung im bewaffneten Konflikt Kolum-

biens, Inhaftierung, Gewaltopfer, Opfer von Sexualgewalt, extreme Armut und

schwere Erkrankung. Unter den Bildungs-Tutelas von 2019 haben diese Indika-

toren lediglich 148 Anwendungen.

Ein Anteil von 70% der kolumbianischen Departamentos hatte 2019mehr ab-

gelehnte als angenommene Tutelas.218 Je nach Departamento variiert der Über-

hang erfolgloser Tutelas zwischen 1% und 25%. In diese Gruppe fallen Departa-

mentos aus demzentralen Andengebiet, demkaribischenNorden, und demSüd-

westen. In lediglich vier Departamentos gab es 2019 geringfügig mehr gewon-

nene, als verlorene Bildungs-Tutelas (1–2 Prozentpunkte Überhang an erfolgrei-

chen Tutelas). Die Departamentos sind das Huila, Santander aus der zentralen

Andenregion, das Karibik-Departamento La Guajira und das Departamento Ca-

quetá. Dieses Departamento zählt zu den Departamentos von Kolumbiens Ama-

zonas-Orinoco-Region. Mit Ausnahme von Arauca, Meta und Caquetá gab es in

den Departamentos dieser Region nur sehr wenige Bildungs-Tutelas.

Mit einem Anteil von 66% fordern die Bildungs-Tutelas schwerpunktmäßig

den Zugang zu Bildung. Andere Forderungen, wie die Verfügbarkeit von Bildung

218 Das sind die Departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casana-

re, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo,

Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima und Valle del Cauca.
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oder die Ausstellung von Bildungszertifikaten finden sich weniger häufig (16%

bzw. 9%). Selten kommen Forderungen wegen Verfahrensfehlern bei der Bewer-

tung (6%),derAnstellungvonLehrkräften (4%)undDiskriminierung sowienicht-

inklusivem Unterricht (3%) vor.

Beschreibung Anzahl
Anteil

2019

Erfolgreiche

Tutela

Erfolglose

Tutela

Besonderer Schutzbedarf 1.430 27,0% 51% 49%

Kein besonderer Schutzbe-

darf
3.773 73,0% 38% 62%

Ethnische Zugehörigkeit

(Afrokolumbianisch, indi-

gen, u.a.)

40 0,7% 28% 73%

Mann 2.487 48,0% 40% 60%

Frau 2.712 52,0% 42% 58%

S
oz
ia
li
n
di
ka
to
re
n
de
r
K
lä
ge
r:
in
n
en

Vertreibung im bewaffne-

ten Konflikt Kolumbiens,

Inhaftierung, Gewaltopfer,

Opfer von Sexualgewalt, ex-

treme Armut oder schwere

Erkrankung

148 3,0% / /

Departamentos mit mehr

verlorenen als gewonnenen

Tutelas (1–25%mehr)

23 70,0% 41% 59%

Departamentos mit mehr

gewonnenen als verlorenen

Tutelas (1–2%mehr)

4 12,0% 52% 48%

Departamentos mit glei-

cher Anzahl gewonnener

und verlorener Tutelas

1 3,0% 50% 50%

R
eg
io
n
al
in
di
ka
to
re
n
de
r
B
il
du
n
gs
-T
u
te
la
s

Departamentos mit gerin-

ger Tutela-Anzahl
5 15,0% / /

Bildungszugang 3.430 66,0% 41% 59%

Verfügbarkeit Bildung 837 16,0% 40% 60%

Ausstellung von Bildungs-

zertifikaten
467 9,0% 51% 49%

Verfahrensfehler bei der

Bewertung
293 6,0% 25% 75%

Anstellung von Lehrkräften 204 4,0% 55% 45%

Nichtdiskriminierung 174 3,0% 43% 57%

Fo
rd
er
u
n
ge
n
in
B
il
du
n
gs
-T
u
te
la
s

Inklusiver Unterricht 150 3,0% 61% 39%

Tabelle 7: Sozial- und Regionalindikatoren bei Bildungs-Tutelas 2019.

2 % fehlendeWerte. Eigene Berechnung und Darstellung.

Quelle: Corte Constitucional 2020.



164 Rechtsgarantien und Transformation im Bildungsbereich

2.2.4.2. Bildung imVerfassungsgericht

Die Statistiken zur Anwendung der Tutela im Bildungsbereich zeigen eine kon-

tinuierliche Rechtsmobilisierung, auch wenn Bildung im Vergleich mit Tutelas

aus anderen Bereichen weniger häufig ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass

zur Benutzung der Tutela im Bildungsbereich auch wegweisende Urteile des

kolumbianischen Verfassungsgerichts gehören. Neben außergewöhnlichen Ur-

teilssprüchen des Verfassungsgerichts schützen Tutelas im Bildungsbereich

allgemeine »Alltagsrechte«. Damit meint Osuna (2010: 639) kollektiv erfahre-

ne Problemlagen im Bereich Bildung, Gesundheit, Renten etc. Die Tutela hat

nicht nur Schüler:innen gegenüber ihren Bildungsinstitutionen, sondern auch

Rentner:innen, Kranke, Straßenverkäufer:innen ohne Absicherung und andere

Minderheiten geschützt.

Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts haben besonderes Gewicht, da

sie die Interpretation derGrundrechte in den grundsätzlichsten Fragen betreffen

(Giacomette Ferrer 2017: 416).219 Allerdings kommen nur sehr wenige Tutelas bis

zu dieser zusätzlichen Prüfung durch das Verfassungsgericht. Das Auswahlver-

fahren für die Tutelas wurde im Unterkapitel 2.2.1.3 dargelegt.

Bereits wenige Jahre nach Einführung der Tutela im Jahr 1991 wurde vomVer-

fassungsgericht diskutiert, ob dieses Rechtsmittel auf Bildungsrechte anwend-

bar ist. Dies führte dazu, dass die Stadtgerichte schon sehr früh über Bildungs-

titel entscheiden konnten.Häufig wurde den Kläger:innen bei diesen frühen Bil-

dungs-Tutelas recht gegeben (Sequeda & González 1994: 171, 184, 190). Es muss

dabei in Rechnung gestellt werden, dass die Nutzung der Tutela im Bereich der

Gesundheit damals noch nicht abzusehen war.

Das Verfassungsgericht entwickelte im Laufe der letzten 30 Jahre eine Recht-

sprechung zu Bildungsfragen und formulierte dabei den bereits angesproche-

nenRechtsrahmender ›4As‹genauer.220DasAvailability-Kriteriumfindet sichbei-

spielsweise im Tutela-Urteil T235/1997, welches den Staat auf eine adäquate Ab-

deckung der Bildungsinfrastruktur verpflichtet. Den Schüler:innen müssen die

notwendigenZugangs- undVerbleibbedingungen zugesichertwerden (Comisión

Colombiana de Juristas 2003a: 21).

DasAccessibility-KriteriumhatbesondereTragweite imTutela-Urteil T025/2004.

Es verurteilt die Inlandsvertreibung imZusammenhangmit Kolumbiens bewaff-

netem Konflikt als verfassungswidrige Situation.221 Das Urteil unterstützte die

219 Näheres hierzu findet sich im Kapitel 2.2.1.

220 Siehe zuden ›vierAs‹die vorherigenAusführungen zumBildungsrecht inKolumbien (vgl.Kapitel 2.2.2).

221 Im Fall massiver und generalisierter Rechtsverletzungen im Verantwortungsbereich nachlässig agie-

render staatlicher Institutionenhat dasVerfassungsgericht in denTutela-Urteilen von verfassungswid-

rigenVerhältnissen gesprochen (ContrerasBautista 2008: 56).Außerdemerklärt dasUrteil T153/1998 ei-
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mehr als 7,5 Millionen intern vertriebenen Personen bei der Inanspruchnahme

ihrer Grundrechte (Plazas Gómez & Moreno Guzmán 2017: 354; Uprimmy 2006:

139). Der kolumbianische Staat musste ein Gesetz für die Opfer des bewaffneten

Konflikts erarbeiten, in dessen Regulierungsbereich auch finanzielle Unterstüt-

zungen beim Zugang zur grund- und weiterführenden sowie höheren Bildung

für Opfer sowie deren Kinder fallen (Art. 51 Gesetz 1448/2011).

Allerdings überwog oftmals die Erfahrung, dass Tutelas in der Regel nur den

Konflikt zwischen Kläger:innen und Institutionen adressieren. So kam es zu viel

seltener zu Aufträgen für grundlegende Veränderungen im Bildungssystem. Aus

dieser Erfahrungwurde das VerfassungsgerichtMitte der 2000er Jahre damit be-

auftragt, die Verfassungsmäßigkeit von Art. 183 ABG zu überprüfen. Dieser Ar-

tikel ermöglichte es, selbst bei der öffentlichen Grundbildung unterschiedliche

Schulgelder vondenSchüler:innen bzw. ihren Familien zu fordern.Mit dieser Re-

gelung galt Kolumbien in der Region zu diesemZeitpunkt als Negativbeispiel. Im

UrteilC-376/2010wurdedementsprechendeinedirekteVerpflichtungdeskolum-

bianischen Staates festgelegt, nach der er allen Kindern die Grundbildung im ge-

samten Staatsgebiet kostenlos zu gewährleisten hat (Castillo Sánchez et al. 2012:

9–13).

Unter dem Kriterium Acceptability widmete sich das Verfassungsgericht zu-

dem immerwieder den Schulordnungen. InmehrerenUrteilenwurde bestimmt,

dass diese Ordnungen nach demokratischen Maßstäben und unter Partizipati-

on der Schüler:innen erarbeitet werdenmüssen.Andernfalls können diese Regel-

werke nicht als Begründung für Einschränkungenherangezogenwerden.Ebenso

wurde geurteilt, dass eventuelle Sanktionen der Schulordnungen einen ordentli-

chen Prozess garantieren müssen.222 Bereits 1999 hatte das Urteil T513/1999 be-

stimmt, dass die nichtdiskriminierende Bildung ein »[…] wirksamer und geeig-

neterMechanismus zur Förderung vonwirklicher und effektiver Gleichheit« sein

muss (Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 22).

Die Adaptability von Bildung spielt im Urteil T145/1996 eine wichtige Rolle. Es

verurteilt den Ausschluss von der Schulbildung aufgrund einer Schwangerschaft

als Verletzung des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Comisión Co-

nen verfassungswidrigen Zustand wegen der Verletzungen der Rechte auf Leben,Würde und Gesund-

heit derHäftlinge in kolumbianischenGefängnissen. In diesemFall ordnete das Verfassungsgericht an,

dass die nationale Gefängnisagentur (INPEC) in einem begrenzten Zeitraum diese Problematik lösen

muss. In diesemZusammenhang kam es zur Erhöhung von Ausgaben für den Personalbestand und zur

Modernisierung der Infrastruktur. Eine Anpassung des Verhältnisses von Zu- undAbgängen in denGe-

fängnissen erfolgte jedoch nicht, weshalb kolumbianische Haftanstalten auch gegenwärtig überbelegt

sind (Ciesielski 2019; Uprimmy 2006: 139).

222 Dies in den Urteilen T079/1994, T292/1994, T211/1995, T590/1996 und T656/1998 (Comisión Colombiana

de Juristas 2003a: 21).
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lombiana de Juristas 2003a: 21). Diesbezüglich sind auch Tutela-Urteile relevant,

durch die innerhalb der Bildungsinstitutionen möglich wurde, was vor der Nut-

zung dieses Instruments undenkbar erschien: Schüler konnten lange Haare tra-

gen und die Schulen mussten Nachlässigkeiten bei der Schuluniform, Piercings,

Schmuck usw. tolerieren. Infolge der Tutela-Nutzung durch Schüler:innen lenk-

ten die Bildungsinstitutionen im Fall von Konflikten bisweilen schon vorbeugend

ein (Palacios Mena 2008: 114).

In den Urteilen SU-624/1999, T871/2000 und T1356/ 2000 wurde außerdem

über das Recht auf Zeugnisausgabe für Schüler:innen bis zur 10. Klasse entschie-

den. Es gilt auch dann,wenn Rechnungen gegenüber der Bildungseinrichtungen

offen geblieben sind (Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 21). Diese Pro-

blematik greifen auch die Tutela-Urteile T700/2016, T727/2017 und das Urteil

T580/2019 aus dem südkolumbianischenMocoa auf.223

Schließlich wurde im Jahr 2000 im Fall T1330/2000 über die Auszahlung

von Stipendien entschieden, für die das ICETEX zuständig ist. Die Agentur

war gegenüber Studierenden in Zahlungsverzug gekommen. Daher urteilte das

Verfassungsgericht, dass organisationsinterne Verwaltungsvorgänge kein Hin-

dernis für das Recht auf Bildung sein dürfen (Comisión Colombiana de Juristas

2003a: 21).

Im Zeitraum von 2015 bis 2020 entschied das kolumbianische Verfassungs-

gericht inmindestens 114 Fällen Tutelas über Bildungsfragen.224Hierunter fallen

folgende Themen: Beispielsweise bestimmte das Urteil T058/2019, dass indige-

ne Mitglieder der in Nordkolumbien lebenden Wayuu-Gemeinschaft vorab be-

fragt werden müssen, ob ihre Kinder in einer ethnopädagogischen Einrichtung

beschult werden sollen. Das Urteil T356/2020 bestimmt, dass ein afrokolumbia-

nischer Student ausKolumbiens Südwesten,derOpfer des bewaffnetenKonflikts

ist, einen vereinfachten Zugang zum Ingenieursstudium erhalten muss. Ebenso

muss einer anderen afrokolumbianischen Studentin Zugang zu einem öffentli-

chen Bildungskredit gegeben werden, obwohl über die Nutzerin des Kredits nur

unstimmige Informationen vorlagen (T653/2017). Das Urteil T306/2017 bestimmt

schließlich, dass eine Schule in Kolumbiens Llano-Tiefland indigene Schüler:in-

nenweder verbal noch physisch diskriminierend bestrafen darf. Die Schule hatte

diesen Schüler:innen ihre Essensrationen vorenthalten (T306/2017).

223 Im Gegensatz dazu begründet das Urteil T086/2020 die Verweigerung der Tutela in einem ähnlichen

Fall mit einer »Kultur der Nichtzahlung« seitens des Klägers.

224 Das Verfassungsgericht beschäftigt sich auch mit den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf den

Bildungssektor. Beispielsweisewurde imUrteil T206/2021 dieWiederherstellung der Stromversorgung

für einenHaushalt angeordnet, in demMinderjährige am virtuellen Schulunterricht teilnehmenmuss-

ten.
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Bei anderen Urteilen bestimmte das kolumbianische Verfassungsgericht,

dass eine Schule im westkolumbianischen Caldas die Schulspeisung nicht

durch eine kleine Zwischenmahlzeit ersetzen darf (T641/2016).225 Ebenso dürfen

finanzielle Sanktionen im Sozialprogramm »Más Familias en Acción« nicht den ge-

zahlten Bildungsanreiz streichen (T362/2015). Unzulässig ist auch,wenn Bogotás

Schulbehörde einem Schüler die Unterstützung zum Schultransport verweigert,

weil das Budget für den Schultransport erschöpft ist (T545/2016). Folglich ver-

letzte eine Schule und ein Rathaus im zentralandinen Boyacá die Rechte einer

Schülerin, als sie Beiträge zum Schultransport einforderten (T457/2018). Durch

die Bestimmungen im Urteil T279/2018 muss dieselbe Schulbehörde an einer

anderen Landschule eine Reinigungskraft anstellen, um hygienische Minimal-

standards zu gewährleisten. Eine weitere Schulbehörde im südkolumbianischen

Huila wurde durch das Urteil T389/2020 dazu verpflichtet, eine zusätzliche

Lehrkraft anzustellen und so der Menge an Schüler:innen die Beschulung zu

garantieren.

In diesemZusammenhang ist auch dasUrteil T759/2015 zu sehen, das dasDe-

partemento Antioquia im Westen Kolumbiens dazu verpflichtet, ein Schulbau-

projekt zu beginnen. Wegen seiner Tragik hat auch das Urteil T209/2019 beson-

dere Berühmtheit erlangt. Das nordöstliche Departamento Norte de Santander

muss eine Brücke bauen, damit Schlüer:innen sicher in die Schule gelangen kön-

nen. Vorher war einMädchen bei einem Angriff durch einen Kaiman zu Tode ge-

kommen.226

AndereUrteilewidmen sich der inklusivenBildung.DieUrteile T476/2015 und

T027/2018 befassen sich mit der Verfügbarkeit von Gebärdensprachen-Dolmet-

scher:innen für Studierende. Zudem wurden verschiedene Urteile zum Thema

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung gefällt. Eine andere Frage sind

Rechtsverletzungen gegenüber bereits angemeldeten Schüler:innen und Studie-

renden.DasUrteil T592/2015 bestimmt, dass einer jungenMutter imwestkolum-

bianischen Quindío eine Schuloption am Samstag angeboten werdenmuss.

Im Hochschulbereich verletzte das Departamento Huila die Rechte einer

Schulabsolventin, indem ein zunächst in Aussicht gestellter Bildungskredit

schließlich zurückgehalten wurde (T591/2015). Ebenso wurden die Rechte eines

Schülers verletzt, als die öffentliche Kreditagentur für Bildungskredite (ICETEX)

eine solche Finanzierung aufgrund fehlender Aktualisierungen des unabhängig

durchgeführten Sozialprogramms SISBN abgelehnt hat (T689/2016).

225 ZumThema Schulspeisung hat das Urteil T291/2022 eine Schule in Bogotá zumErgreifen vonMaßnah-

men verpflichtet, damit Schüler:innen ihr Essen erwärmen können (Mikrowelle).

226 Kolumbiens überregionale Tageszeitung El Tiempo berichtete hierzu (Castillo Arenas 2019).
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Auch Universitäten sind, trotz der universitären Autonomie, auf die Einhal-

tung der Bildungsrechte der Studierenden verpflichtet. Das Urteil T749/2015 be-

stimmt, dass eine private Universität mit Filiale im nordkolumbianischen Bar-

rancabermeja die Wiedereinschreibung eines Studenten nach zwei Jahren Stu-

dienpause gewähren muss. Das Urteil T106/2019 entscheidet, dass eine private

Universität in Bogotá die Verweigerung von Leistungspunkten aufgrund von Zu-

spätkommen zurücknehmenmuss. Auch das Urteil T165/2020 stellt fest, dass ein

Universitätsprofessor eine Studentin nicht aufgrund seiner eigenen Sexualmoral

abwerten darf.

EinThema mit hoher Bedeutung ist zudem der obligatorische Wehrdienst in

Kolumbien. Das Urteil T004/2016 legt fest, dass Kolumbiens Armee den obliga-

torischen Wehrdienst bis zur Beendigung der Schule aussetzen muss. Auch das

Urteil T457/2016bestimmt imFall einesStudentenausKolumbiensMetropoleCa-

li, dass der obligatorische Wehrdienst auszusetzen ist, weil der Student bereits

an einer Universität eingeschrieben ist. Das Verfassungsgericht hat zudem über

Bildungsklagen vonHäftlingen entschieden.Durch dasUrteil T175/2016muss die

kolumbianische Polizei die Verlegung eines Häftlings rückgängigmachen, damit

dieser sein Jurastudium beenden kann.Durch das Urteil T498/2019muss Kolum-

biens Gefängnisbehörde (INPEC) einem Häftling seine SENA-Ausbildung auch

nach der Verlegung nach Bogotá garantieren.

Dementsprechend finden sich schließlich auch Urteile des Verfassungsge-

richts zur SENA-Berufsausbildung. Nur ein Beispiel ist das Urteil T363/2016. Es

wurde entschieden, dass eine transsexuelle Person in ihrer Ausbildung als Mann

behandelt werdenmuss. Vorher hatte das SENA die Person als Frau registriert.

2.2.4.3. Bildungsungleichheit

Ungeachtet der gut belegten Nutzung der Acción de Tutela im Bildungsbereich

zeigt die Bildungsforschung: Der Bildungszugang, die Bildungsqualität und

sogar die Anerkennung von Titeln sind Folgen sozialer Ungleichheit.227 Bildung

variiert in diesem Sinne entlang der sozioökonomischen Positionen von Mit-

gliedern der kolumbianischen Gesellschaft. Diese Positionen sind Ausdruck

von Konflikten um ungleich verteilte Kapitalsorten. Während Eltern, Studie-

rende und sogar Schüler:innen die Tutela im Bildungsbereich nutzen, hängt

die Akkumulation von institutionalisiertem Kulturkapital weiterhin mit Un-

gleichheitskonflikten der kolumbianischen Gesellschaft zusammen. Mit der

Tutela wird das Recht auf Bildungmobilisiert und gleichzeitig findet Bildung im

Kontext von sozialer Ungleichheit statt.

227 Die Begriffe habe ich im Kapitel 2.1.2 dargelegt.
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Sozioökonomische Lage und Zugang zu Bildung

Die Einbettung des Erwerbs von Bildungstiteln in Konflikte sozialer Ungleich-

heit zeigt sich innerhalb des kolumbianischen Bildungssystems zuerst am

ungleichen Zugang zu unterschiedlichen Bildungsstufen und Institutionen.

Verschieden stark ausgeprägte Unterschiede erweisen sich in der sozioökono-

mischen Lage, bei Geschlecht, Ethnie und auch den Zugangsvoraussetzungen,

wie z.B. dem Transport zur Bildungsinstitution, der Schulspeisung oder dem

Lernmaterial. Ungleiche Zugangschancen zu Bildungsinstitutionen sind in der

Tradition der Bildungsstudien von Bourdieu und Passeron (2007) zum zentralen

Indikator für Bildungsungleichheit geworden. Als Forschungsthema haben sie

sich nicht nur in der empirischen Bildungsforschung und Bildungssoziologie

etabliert (Vogel 2019: 10). Auch im lateinamerikanischen Kontext ist der Zu-

gang zu Bildungsinstitutionen das zentrale Kriterium für Bildungsungleichheit

(Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 85; Góngora Mera 2003: 36; Peters &

Serrudo 2019: 252). Dort sind die Befunde paradox: Zwar wurde der Zugang zur

Grundschulbildung seit den 1960er Jahren grundsätzlich verbessert. Ungeachtet

dessen zeigen Zugangsdiskriminierungen sowie die ungleiche Beschulungsdau-

er fürMenschen indigenerHerkunft oder schwarzerHautfarbe und die ländliche

Bevölkerung, dass Konflikte sozialer Ungleichheit nicht überwunden sind (vgl.

Peters & Serrudo 2019: 248).

Auch für Kolumbien bestätigt sich ein erweitertes Angebot im Bereich der

grund- und weiterführenden Bildung (Medina et al. 2017: 4). Dementsprechend

weisen Ramírez et al. (2022: 10) einen sinkenden Anteil von Personen ohne Bil-

dung nach. Anhand ihrer Daten lässt sich berechnen, dass der Anteil unter den

Frauen von 2002 bis 2018 um 2,8 Prozentpunkte auf 3,1% gefallen ist. Bei den

Männern lag die Verringerung bei 2,2 Prozentpunkten (2018: 3,9%). Der Gesamt-

anteil von Personen ohne Bildung betrug 2018 3,5%. Der Bevölkerungsanteil,

der nur über eine abgeschlossene Grundbildung verfügt, fiel von 17% auf 11,2%.

Dagegen expandierte die Gruppe mit Abschluss in der weiterführenden Bildung

deutlich von 21,2% auf 27,4% (11. Klassenstufe). Hier verbesserten Männer ihren

Anteil um 6,8 und Frauen nur um 5,7 Prozentpunkte. Auch in der höheren Bil-

dung zeigt sich eine Expansion im Ausbildungs- und universitärem Bereich. Lag

2002 der Alumnianteil noch bei 9%, so ist er bis 2018 auf 12,3% angewachsen.

Dabei wuchs der Anteil unter den Frauen mit 4,4 Prozentpunkten stärker als

unter denMännern (2,2). Für die Ungleichheitsanalyse ist jedoch auch der Anteil

von Frauen bemerkenswert, deren Hochschulbildung unvollständig ist. Dieser

Anteil ist um 9,9 Prozentpunkte gewachsen, während das Wachstum bei den

Männern nur bei 7,2 lag.

Nachgewiesen ist, dass die sozioökonomische Lage der Lernenden bzw. ihre

soziale Herkunft den Verteilungsunterschieden bei den Bildungstiteln zugrunde
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liegt. Lozano et al. (2021: 14) zeigen,dass derBildungstitel der Elternmit derWahl

bessererBildungsprogrammepositiv korreliert.EbensoweistCuencaHernández

(2016: 90) mit einer breit angelegten Analyse von Bildungsstatistiken nach, dass

sich die sozioökonomische Situation von Lernenden in ihre Bildungstitel über-

setzt. Dieses Ergebnis bekräftigen auch Gaviria et al. (2014: 101) mit ihrer Unter-

suchungzuVerbindungenvon sozioökonomischer Stellung,Schulleistungenund

der Universitätswahl. Mayorga Henao und Ortíz Veliz (2020: 184–186) zeigen für

Bogotá, dass sozioökonomische Faktoren imBereichWohnen,Tätigkeit undEnt-

fernung zu öffentlichenDiensten denZugang zuBildung beeinflussen.Daswirkt

sich besonders negativ für die afrokolumbianische Bevölkerung aus, zumal die-

ser Bevölkerungsteil mit 41% eine besonders hohe Armutsrate aufweist (United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2020: 17). Andere Stu-

dien stellen Bildungsnachteile für Menschenmit Behinderung fest (Castiblanco-

Castro 2020) oder verweisen auf den reduzierten Zugang von durch den Konflikt

vertriebenen Personen (Manjarrés Carrizalez & Velez 2019). So ist der bewaffnete

Konflikt in Kolumbien ein zusätzlicher Faktor für den ungleichen Zugang zu Bil-

dung (Castro&Ruíz 2019: 346). Für den Bereich rassistischer Diskriminierung ist

schließlich besonders relevant, dass die Anzahl der Bildungsjahre mit dem Um-

stand korrespondiert, ob Lernende eher helle oder dunklere Hautfarben haben

(Urea Giraldo et al. 2014: 108 f.).

Wie bereits erläutert wurde, erlaubt das kolumbianische Bildungsrecht den

individuellen Einsatz von ökonomischem und kulturellem Kapital zur Aneig-

nung von Bildungstiteln.228 Von daher kann kein gleicher Zugang angenommen

werden. Unter dieser Voraussetzung sollte sich die Ungleichheit beim Zugang zu

den Bildungsstufen jedoch nicht nach den verschiedenen Positionen im sozialen

Raum unterscheiden. Um das zu prüfen, bietet sich die Nutzung eines sozio-

ökonomischen Index für Lernende in Kolumbien an, den das ICFES-Institut

berechnet. Der INSE-Index ist eine Annäherung an Ungleichheitskonflikte in

ihrer ökonomischen und kulturellen Dimension.229 Hinsichtlich der Ungleich-

heit beim Bildungszugang zeigt die Abbildung 11 deutliche Unterschiede beim

228 Siehe hierzu Kapitel 2.2.2.

229 Der sozioökonomische INSE-Indexdes ICFESwirdhier als quantitativer Indikator für dieKonflikte um

die Akkumulation von ökonomischemund kulturellemKapital verstanden.Der INSE-Index enthält die

Komponenten: das Bildungsniveau der Eltern, die Beschäftigung der Eltern und das Familieneinkom-

men. Er wird auf Basis der verpflichtenden Wissenstests des ICFES berechnet. Das ICFES berechnet

den Index für jede Person, die den Test absolviert. Vollständige Daten stehen für die Bildungsstufen

Klasse 9, Klasse 11 und für die technisch/technologische und universitäre höhere Bildung im Jahr 2017

zur Verfügung.Der INSE kannWerte zwischen 0 und 100 annehmen (ICFES 2019), die ich als Indikator

für den niedrigsten bzw. höchsten Kapitalbesitz werte. Kritisch anzumerken ist, dass der INSE wich-

tige Ungleichheitsdimensionen unbeachtet lässt. Beispielsweise sind Geschlechterungleichheiten oder

Ungleichheiten aufgrund rassistischer Ungleichheit nicht im Index berücksichtigt.



Rechtsgarantien und Transformation im Bildungsbereich 171

Zugang zu den vier Bildungsstufen (inkl. Berufsausbildung, Jahr 2017). Anhand

der hier vorgenommenen Einteilung in sechs sozioökonomische Gruppen wird

dabei deutlich, dass es extreme Unterschiede bei den Verteilungen der Zugänge

gibt.

Hat beispielsweise im untersten sozioökonomischen Bereich (Minimum bis

INSE 29) die Klassenstufe 9 einen Anteil von 61,3%, so beträgt dieser Anteil in den

höchsten sozioökonomischen Lagen (INSE-Bereich 70 bis Maximum) lediglich

1,8%. Das bestätigt: Der Zugang zu höheren Bildungsstufen von Lernenden va-

riiert entlang der sozioökonomischen Positionen der Familie der Lernenden. Be-

sonders deutlich zeigt sich dies bei der Klassenstufe 11. Ihr Anteil liegt bei 16,8%

in der untersten sozioökonomischen Gruppe und bei 57,7% in der Gruppe, die

sozioökonomisch am privilegiertesten ist. Der Abschluss dieser Klassenstufe ist

notwendig, um anschließend in die höhere Bildung zu wechseln. Schließlich va-

riiert auch der Zugang zur universitären Bildung entlang von Ungleichheitskon-

flikten umökonomisches und kulturelles Kapital: Sein Anteil liegt bei 17,1% in der

untersten sozioökonomischen Gruppe und beträgt in der obersten sozioökono-

mischen Gruppe fast das Doppelte (33,8%).

Abbildung 11: Zugang zu Bildungsstufen und sozioökonomische Position der Lernenden.

INSE 2017, N=1.424.333 Lernende, 2,2% fehlendeWerte. Eigene Berechnungen und Darstellung.

Quelle: ICFES o. J.-a, o. J.-b, o. J.-c, o. J.-d.
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Bildungsqualität

Konflikte sozialer Ungleichheiten sind nicht nur für den Zugang zu Bildung ent-

scheidend. Ebenso spielen sie im Bereich der Bildungsqualität eine wichtige Rol-

le.Es stellt sichdie Frage,obBildungssystemedie erforderlichenMittel (Personal,

Infrastruktur, Verfahrensregeln, Fachkenntnisse etc.) zur Verfügung stellen, um

die beabsichtigten Bildungsziele zu erreichen (Peters & Serrudo 2019: 251 f.). Die

Forschung zu ungleicher Bildungsqualität blickt ebenso auf eine lange Diskussi-

on zurück, die hier jedoch nichtGegenstand ist. Es geht ihr, umdas »Innenleben«

der Bildungsinstitutionen (Bremer 2008: 1530).

Für Kolumbien zeigt die Forschung, dass die Resultate der Abschlussprüfun-

gen der elften Klasse von der Qualität der Bildungsinstitution abhängen (Cuenca

Hernández 2016: 86). Die Unterschiede von Bildungsinstitutionen in Kolumbien

bestätigt auch Gómez Campo (2015: 30), der die Polarisierung zwischen universi-

tären Eliteinstitutionen und technisch/technologischen Bildungseinrichtungen

»zweiter Klasse« kritisiert. Für den universitären Bereich weisen Lozano et al.

(2021: 2) nach, dass sich an der rechtlich reguliertenQualitätsprüfung von akade-

mischen Studienprogrammen230 eine sozioökonomische Segmentation der Stu-

dierenden offenbart. Dabei zeigt sich soziale Ungleichheit. Private Universitäten

mit vergleichsweise niedriger Qualität sind für Studierendemit geringeremöko-

nomischemKapital zugänglich.An diesenUniversitäten aus demNichtelite-Sek-

tor fallen die standardisierten Leistungstests deutlich schlechter aus, als bei öf-

fentlichen Universitäten (Castro & Ruíz 2019: 362). Das bekräftigt auch Ceballos

Bedoya (2017: 86 f.). Auf der Grundlage von Studierendendaten aus dem Jahr 2015

zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Sta-

tus und dem Besuch eines exklusiven Jura-Studiengangs bzw. eines Jura-Studi-

engangsmitmittlerer oder niedrigerQualität. Somit variiert die universitäre Bil-

dungsleistung deutlich in Abhängigkeit von Universität und sozioökonomischer

Lage.Während Personen mit besseren Leistungen, tendenziell auch in den Kon-

fliktenumökonomisches undkulturellesKapital privilegiert sind,gilt dasGegen-

teil fürPersonen,die indiesenKonfliktenwenigerKapital akkumulieren (Gaviria,

Paez, Toro Orozco Silva 2014: 102).

Auch an der Bildungsqualität kann gezeigt werden, dass die Akkumulation

von institutionalisiertem Kulturkapital in Ungleichheitskonflikte eingebettet ist.

Abbildung 12 stellt die sozioökonomische Verteilung der Lernenden (INSE-In-

dex) anhand der schulischen Bildungsinstitutionen und Programme der höhe-

ren Bildung für das Jahr 2017 dar, wobei die Bildungsqualität ordinal abgebildet

ist. Die einfachsten Qualitätsanforderungen werden an öffentliche Schulen ge-

230 2015 hat das kolumbianische Bildungsministerium mit dem Dekret D1075/2015 Bestimmungen zur

Qualitätssicherung von Programmen der höheren Bildung erlassen.
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stellt.231Private Institutionendifferenzieren sich außerdemdurchQualitätsmaß-

stäbe, die vomBildungsministerium festgelegt sind.232Wird auch die höhere Bil-

dungberücksichtigt, sowird fürdieBildungsqualität zwischenBerufsausbildung

unduniversitärer höherer Bildung unterschieden.BeideVariantenwerden durch

das Bildungsministerium mit einem qualifizierten Register oder durch die Aus-

zeichnung hoher Qualifizierung zertifiziert.233

Auch hier ist eine ungleiche Verteilung der Lernenden entlang qualitativ dif-

ferenzierter Bildungsinstitutionen und Bildungsprogramme einzukalkulieren,

denn die Bildungsrechte sehen den Einsatz von ökonomischem und kulturellem

Kapital vor. Für die Bildungsqualität sollte daher angenommen werden, dass die

ungleiche Verteilung der Lernenden auf Bildungseinrichtungen unterschiedli-

cher Qualität nicht mit der sozioökonomischen Stellung variiert (INSE).

Jedoch zeigt sich im Vergleich zwischen den sozioökonomischen Gruppen,

dass auch die Verteilung der Lernenden an Bildungsinstitutionen unterschied-

licher Qualität variiert. Das erweist der Vergleich der sozioökonomisch am we-

nigsten privilegiertenGruppe (INSEMIN-29)mit der am stärksten privilegierten

Gruppe (INSE 70-Max). Für dieGruppemit denniedrigsten INSE-Ausprägungen

ist die öffentliche Schule, also die Institutionen mit den geringsten Qualitätsan-

forderungen, die häufigste Schulform. Für die am stärksten privilegierte Gruppe

spielendiese Institutionennur eineuntergeordneteRolle: unter 10%besuchenei-

ne solche Schule. Ungleiche Bildungsqualität wird ebenso sichtbar mit Blick auf

die Bildungsinstitutionen mit den höchsten Qualitätsanforderungen: Nur 5,3%

der Gruppe mit dem geringsten sozioökonomischen Kapital haben Zugang. Da-

hingegen ist dortmehr als jede:r vierte Lernende (28,4%) aus der privilegiertesten

Gruppe. In den privilegierten Gruppen finden sich deutlich mehr Lernende, die

Bildungsinstitutionenmit höherenQualitätsstandards angehören,als dies inden

weniger bzw. amwenigsten privilegierten Gruppen der Fall ist.

231 Siehe hierzudas vorherigeKapitel zumBildungsrecht.Esmuss beachtetwerden,dass öffentliche Schu-

lendieseAnforderungendurchausübererfüllenkönnen.DerForschungsstandzuBildungsqualität deu-

tet aber darauf hin, dass dies nur in Ausnahmefällen geschieht.

232 Zur Festlegung der Schulgebühren an privaten Bildungseinrichtungen unterscheidet das Bildungsmi-

nisterium zwischen beaufsichtigter und regulierter Freiheit, dies nach Art. 202 L115/1994. Die Eintei-

lung erfolgt anhand einer Selbstevaluation der privaten Bildungsinstitutionen (Ministerio de Educa-

ción Nacional o. J.). Öffentliche Schulen und private Schulen mit Qualitätszertifizierungen können als

binarisierte Annäherung an die Bildungsqualität auf schulischer Ebene verstanden werden. Öffentli-

che Schulenwerden als Basisbildung verstanden,während die Qualitätszertifizierung privater Schulen

eine bessere Bildungsqualität nachweist (Ministerio de Educacción Nacional o. J.).

233 Das qualifizierte Register gilt als Nachweis überMinimalbedingungen von Studienprogrammen an In-

stitutionen höherer Bildung (Gomez Campo 2015: 41). Die hohe Qualifizierung ist freiwillig und stellt

einen höheren Qualitätsstandard dar. Wie auch bei der Qualifizierung der schulischen Bildungsinsti-

tutionen ist kritisch anzumerken, dassWerte in den Datensätzen fehlen.
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Abbildung 12: Institutionelle Qualität und sozioökonomische Verteilung der Lernenden.

INSE 2017, N=1.347.151 Lernende aus 9. und 11. Klassenstufe sowie Auszubildende und Studierende, 5,2%

fehlendeWerte. Eigene Berechnungen und Darstellung.

Quelle: ICFES o. J.-a, o. J.-b, o. J.-c, o. J.-d.

Hierarchische Fragmentierung

Ebenso zeichnet sich ungleiche Bildung an der hierarchischen Fragmentierung

der Bildungssysteme ab (Peters & Serrudo 2019: 251 f.). Maßgeblich ist hierfür

die Beobachtung, dass formell gleichgestellte Bildung bisweilen unterschied-

lich anerkannt wird. Der Befund ist, dass gleiche Bildungstitel zwar denselben

Bildungsgrad bezeichnen aber trotzdem in ihrer öffentlichen Wertschätzung

mit der institutionellen Herkunft variieren. Diese Unterschiede bei der Bewer-

tung von Bildungsabschlüssen verlaufen entlang unterschiedlicher Variablen.

Die Anerkennung von Abschlüssen kann sich zwischen öffentlichen oder priva-

ten Schulen unterscheiden. Ebenso sind regionale Unterschiede von Zentrum

oder Peripherie und auch die soziale Zusammensetzung der Lernenden mög-

lich. Peters und Serrundo (2019: 252) betonen diesbezüglich einen Prozess der

internen Homogenisierung, während in intrainstitutioneller Betrachtung die

Status der Institutionen heterogen hierarchisiert werden. Für diesen Prozess

ist die Betrachtung der historischen Entwicklung der lateinamerikanischen

Bildungssysteme unerlässlich. Dies umfasst unter anderem die katholischen

Einflüsse im Bildungssystem, die Bildung für Eliten, die Bildungsreformen und

die neoliberalen Bildungspolitiken.
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Mit Blick auf die höhere Bildung in Kolumbien zeigt Orozco Silva (2014: 274),

dass sich die Anzahl der Lernenden von 996.688 (2003) auf 1.743.907 (2011) er-

höht hat. Besonders das Ausbildungsprogramm SENA ist gewachsen, während

die anderen technisch/technologischen Bildungsinstitute an Relevanz verloren

haben.AuchdieProgrammeder technischenBerufsausbildunghaben immerwe-

niger Bedeutung und hatten 2011 nur noch einenmarginalen Anteil. Dahingegen

gewinnen die technologischen Programme der Berufsausbildung an Bedeutung

(Orozco Silva 2014: 275). In diesem Zusammenhang spricht Cuenca Hernández

(2016: 70) von einer beachtlichenMenge an »privaten Institutionen, deren Quali-

tät undGemeinnützigkeit fragwürdig sind« und stellt eine horizontale Ungleich-

heit zwischen formal gleichrangigen Bildungsinstitutionen fest. Gomez Campo

(2015: 24) sieht den Grund hierfür im unterschiedlichen Prestige, das Universi-

täten erfolgreicher generieren können. Die Fragmentierung der Bildung in eine

technische, technologische und universitäre Bildung hat vielen jungenMenschen

in Kolumbien den Zugang zu höherer Bildung vermittelt. Letztendlich bedeutet

sie aber auch niedrige Qualität am Sockel einer Bildungspyramide. Ihre Spitze

bildet eine akademische Elite, die mit symbolischer Macht ausgestattet ist und

somit den »Soll-Zustand« der Bildung bestimmt (Gomez Campo 2015: 33). Ein

weiterer Beleg dieser Ungleichheit findet sich in der Studie von Pearce und Ve-

lasco Montoya, die nachweisen, dass die politischen, wirtschaftlichen und juris-

tischen Eliten ihre Abschlüsse hauptsächlich von einer geringen Anzahl privater

Universitäten erhalten (Pearce & Velasco Montoya 2022).

Hierarchische Fragmentierung ist nur eingeschränkt quantitativ darstellbar.

Jedoch kannmitDaten desObservatorio de laUniversidadColombiana (2020) gezeigt

werden, dass die Vorstände der kolumbianischen Großkonzerne mehrheitlich

aus einem Spektrum sozioökonomisch privilegierter Universitäten kommen.234

Dieser Umstand lässt sich im Zusammenhang mit informellen Wertdifferenzen

formell gleichwertiger Bildungstitel erklären.

Zunächst wird nur eine Subgruppe von 38 privaten Universitäten betrachtet,

die Studierende aus dem obersten sozioökonomischen Quintil haben. Tabelle 8

zeigt hierzu, dass die obersten Führungskräfte kolumbianischer Großkonzerne

aus 13 dieser 38 privaten Universitäten stammen. Dahingegen hatten 25 dieser

Universitäten im Jahr 2019 keine Alumni in solchen Toppositionen. Diese unglei-

234 Das Observatorio de la Universidad Colombiana hat recherchiert, an welchen Universitäten die Führungs-

kräfte der kolumbianischen Großkonzerne studiert haben, die 2019mehr als eine Billion Pesos Umsatz

hatten (Observatorio de la UniversidadColombiana 2020).Kritisch beachtet werdenmuss, dass dieDa-

ten 2019 erhobenwurden undweder Informationen zumGraduierungs- noch zumAnstellungsjahr der

Führungskräfte enthalten. Es ist nicht sicher, ob die vom ICFES für 2017 erhobene sozioökonomische

Verteilung der Universitäten konstant geblieben ist. Wegen dieser Einschränkungen haben die Analy-

sen nur einen illustrativen Anspruch.
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che Verteilung ist ein erstes Indiz dafür, dass selbst die Berufstitel der Eliteuni-

versitäten fragmentiert sind.

Universitätenmit Studierenden im obersten sozioökonomischenQuintil

(INSE)

Anzahl Führungs-

kraft-Alumni

1 Universidad de los Andes 15

2 Universidad EAFIT 7

3 Pontificia Universidad Javeriana 6

4 Universidad del Norte 6

5 Universidad Externado de Colombia 3

6 Universidad Pontificia Bolivariana 3

7 Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario 2

8 Universidad de la Sabana 2

9 Universidad deMedellin 2

10 Universidad EIA 2

11 Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito 1

12 Universidad CES 1

13 Universidad deManizales 1

14–38 25 weitere Universitäten 0

Gesamt 51

Tabelle 8: Anzahl Führungskraft-Alumni in Großunternehmen.

Nach Universitäten mit sozioökonomisch privilegierter Studierendenschaft. Eigene Berechnungen und

Darstellung.

Quelle: ICFES o. J.-c; Observatorio de la Universidad Colombiana 2020.

Wie Abbildung 13 zeigt, haben Universitäten mit Führungskraft-Alumni die

sozioökonomisch am stärksten privilegierte Studierendenschaft.DieUniversitä-

ten ohne solche Alumni haben etwas weniger privilegierte Studierende.Mit stei-

gender sozioökonomischer Privilegierung der Studierenden werden auch häufi-

ger Universitäten besucht, die Führungskraft-Alumni haben. In der Gruppe der

StudierendenausdemprivilegiertestenQuintil liegtderAnteil vonStudierenden,

die an Universitäten ohne Führungskraft-Alumni eingeschrieben sind, nur noch

bei 20,9%.Die restlichen Studierenden suchen ihre Abschlüsse an Universitäten,

die bereits Alumni als Führungskräfte in die wenigen Großkonzerne Kolumbiens

entsandt haben.

2.2.4.4. Ungeklärtes Verhältnis von Bildung, Tutelas und rechtlicher Transformation

Anstelle einer näheren Auseinandersetzung mit den Erscheinungsformen und

Ursachen von Bildungsungleichheit soll hier das tiefer liegende rechtssoziolo-

gische Forschungsproblem der gleichzeitigen Rechtsmobilisierung durch die

Tutela und der Persistenz sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich hervorgeho-

ben werden.
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Abbildung 13: Führungskraft-Alumni und sozioökonomische Verteilung der Studierenden an 38 Universi-

täten.

38 Universitäten mit Studierendenmit INSE≥80. FehlendeWerte (INSE<30): 0,53 %. Eigene Berechnungen

und Darstellung.

Quellen: (ICFES o. J.-c; Observatorio de la Universidad Colombiana 2020).

Mit der Bildungs-Tutela wird der Schutz des Bildungsrechts eingefordert

und gleichermaßen erweist sich Kolumbiens Bildung als höchst ungleich. Auf

Basis der hier präsentierten Befunde ist darum von einer Gleichzeitigkeit von

Bildungsungleichheit und Rechtsmobilisierung zu sprechen. Die Tutela im

Bildungsbereich bedeutet eine kontinuierliche Rechtsmobilisierung, die zur

Entwicklung einer nennenswerten Bildungsrechtsprechung durch das Verfas-

sungsgericht geführt hat. Die Tutela im Bildungsbereich ist als Rechtspraxis

ebenso bekannt, wie auch eindeutige Befunde über ungleiche Bildung vorlie-

gen (Carlin et al. 2021; Osuna 2010; Sequeda & González 1994). Im Hinblick

auf Bildungszugang, Bildungsqualität und die hierarchische Fragmentierung

finden sich Belege, die ein Gesamtbild persistenter Bildungsdisparitäten erge-

ben. Zudem wurden diese Befunde bereits von unterschiedlichen Forschungen

diagnostiziert (Cuenca Hernández 2021; Gomez Campo 2015; Peters & Serrudo

2019).

Insgesamt weist dies auf einen ungeklärten Zusammenhang zwischen Tutela

und der gesellschaftlichen Transformation sozialer Ungleichheit hin. Ungeklärt

deshalb, weil eine einfache Behauptung transformativer Wirkungen der Tutela

auf empirischerBasis problematisch ist.Von einer Transformation vonUngleich-
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heitskonflikten im Bildungsbereich durch den Einsatz von Tutela kann nur be-

dingt gesprochen werden. Es wäre jedoch falsch, daraus auf die Wirkungslosig-

keit derTutela zu schließen.Dieswürdeder 30-jährigenkolumbianischenVerfas-

sungsrechtsprechungund insbesondere denTausenden vonTutelas imBildungs-

bereich nicht gerecht. ImGegenteil: Bei genauerer Betrachtung der Gleichzeitig-

keit verbirgt sich hier eine Forschungslücke, die die vorliegende Arbeit aufgreift

und auf die sie sich beruft, um zu begründen, dass die Untersuchung vonRechts-

transformationen anhand der Tutela-Bildungsklagenmöglich wird.

2.3. Zusammenfassung über rechtliche Transformation im Kontext

persistenter Ungleichheiten

Die vorangegangenen Abschnitte haben eine theoretische Begründung für den

Begriff rechtlicher Transformation herausgearbeitet. Dieser Begriff ist nützlich,

da er die Frage nach den Zusammenhängen von Recht und Transformation

zusammenfasst. Da er hauptsächlich einer theoretischen Argumentation folgt,

bleibt eine empirische Lücke. Diese Arbeit nimmtTheorie und Empirie zum An-

lass, um sich mit einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung von rechtlicher

Transformation zu befassen. Dieses Resultat des zurückliegenden Abschnitts

wird nun in groben Zügen zusammengefasst, um anschließend die Forschungs-

fragen für eine empirische Untersuchung zu formulieren.

Auf Grundlage der theoretischen Ausführungen folge ich hier Ansätzen,

die im Habitus nicht »etwas real Existierendes« sehen (Barlösius 2004: 120).

Es geht nicht um ein Phänomen, das sich in empirischen Daten direkt able-

sen lässt. Ähnlich den Idealtypen überzeugt die analytische Rezeption eher aus

gesellschaftstheoretischer Perspektive, da sowohl die gesellschaftliche Struktu-

riertheit von Praxis als auch deren Strukturierungsfunktion in Betracht gezogen

werden. Als Vermittlung zwischen kollektiver Struktur und individueller Praxis

(Bourdieu 2015b: 132) wird es möglich, im Recht nicht vorrangig ein Kontroll-

oder Regulierungsinstrument zu sehen. Vielmehr lässt sich das Recht als Pro-

dukt einer sinnhaften Darstellungspraxis von Konflikten auffassen. Rechtliche

Konfliktdarstellungen sind aber Produkte konkreter Praxis. Zudem schafft diese

Entscheidung eine Vorstellung vomRecht, die nicht von der Konflikttransforma-

tion abhängt, da juristische Konfliktdarstellungen zunächst Hervorbringungen

sinnhafter Konstruktionen sind. Wie Bourdieu zeigt, werden hierbei Konflikte

des sozialen Raums in juristischen Streit übersetzt. Allerdings schaffen die Ei-

genschaften dieser juristischen Konfliktdarstellungen einemachtvolle Symbolik:

Recht stellt eine allgemein akzeptierte oder zu akzeptierende Bestimmung von
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Konflikten dar. Es beansprucht Objektivität, Neutralität und ein staatliches

Monopol symbolischer Gewalt (Bourdieu 2019a).

Die vorherigen Ausführungen haben auch gezeigt, dass Bourdieus Rechts-

denken erweitert werden muss. Bedarf hierfür zeigte sich insbesondere hin-

sichtlich der Akteur:innen, die solche juristischen Konfliktdarstellungen hervor-

bringen. Aus diesemGrund fußt mein Ansatz auf der Verbindung von Bourdieus

Rechtsdenken mit seiner Habitustheorie, die bereits wissenschaftlich diskutiert

wird (vgl. Kapitel 2.1.4).

Die Hervorbringung von juristischen Konfliktdarstellungen ist eine Leistung

desHabitus.Dementsprechenddarf auch rechtlicheTransformation als Produkt ha-

bitueller Hervorbringungspraktiken von rechtlichen Konfliktdarstellungen pos-

tuliert werden. Um Transformation handelt es sich beim Aufkommen, Wandel

oderVerschwindenvon rechtlichenKonfliktdarstellungen, insoferndiePraktiken

ihrer Hervorbringung die (Re)Produktion von sozial strukturierten und struktu-

rierenden Ungleichheitskonflikten entkoppeln.

Bei diesen Überlegungen fällt nicht nur ein hoher Abstraktionsgrad auf. Of-

fensichtlich ist auch die theoretische Begründung. Die damit verbundene Lücke

an empirischer Forschung trifft auch auf weiteren Forschungsbedarf zum Bil-

dungsklagen der Tutela-Kläger:innen in Kolumbien zu. Den diesbezüglich ent-

scheidenden Befund hat das Kapitel 2.2.4 herausgearbeitet: Mit der Tutela wird

das Bildungsrechtmobilisiert und gleichzeitig bleibt (Bildungs)Ungleichheit per-

sistent. Begründet wurde dies mit dem Argument, dass Kolumbiens Bildungs-

bereichpersistenteUngleichheiten aufweist.Obwohl Schüler:innen,Studierende

und Eltern das Recht auf Bildung mit tausenden Tutelas einfordern, ist Bildung

in Kolumbien durch Ungleichheiten geprägt. Zweifellos variieren der Bildungs-

zugang, die Bildungsqualität und die Bildungsanerkennung deutlich entlang der

sozialen Position der Lernenden bzw. ihrer Eltern (CuencaHernández 2021; Gar-

cía Villegas & Fergusson 2021; Gomez Campo 2015). Das konnte ich auch noch

einmal anhand der ICFES-Daten von 2017 zeigen.

Da zum Bildungsklagen in Kolumbien bekannt ist, dass es in Bildungs-

ungleichheit eingebettet ist, eignet sich dieses Beispiel besonders für die

Untersuchung rechtlicher Transformation. Um diese komplexe Überlegung

nachzuvollziehen, lohnt es sich noch einmal daran zu erinnern, dass Kolumbiens

Bildungsrecht in den vorherigen Abschnitten als eine staatlich garantierte Ar-

beitsteilung zur Verteilung von hierarchisierten Bildungstiteln dargelegt wurde,

die Lernende, ihre Familien und Institutionen im Bildungsbereich hauptsäch-

lich durch den Einsatz von kulturellem und ökonomischem Kapital involviert

(siehe Kapitel 2.2.2). In diesem Zusammenhang ist auch auf die Ambivalenz des

kolumbianischen Bildungsrechts hinzuweisen, das Ausgleiche und Freiheiten

beinhaltet. Die Freiheiten sind besonders maßgeblich, weil sie die normativ
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dargestellten Bildungsprozesse in tatsächliche Konflikte sozialer Ungleich-

heit einbetten. Die ungleiche Akkumulation von ökonomischem, sozialem und

institutionalisiertem kulturellem Kapital ermöglicht einigen Mitgliedern der

kolumbianischen Gesellschaft eine privilegierte Nutzung dieser Freiheiten, wie

das Beispiel der Privatschulen deutlich zeigt. Angesichts der extremen und

persistenten Ungleichheit innerhalb der kolumbianischen Gesellschaft sind

die tatsächlichen Ungleichheitskonflikte bzw. der Kampf und die Verteidigung

gesellschaftlicher Positionen eine Herausforderung für die bildungsrechtlich

dargestellte Verteilung von Kulturkapital. Das Argument in Kapitel 2.2.3 war

es daher, dass Bildung in Kolumbien in Kontexte der Ungleichheit eingebettet

ist. Damit sind nicht nur Konflikte um ökonomisches, soziales oder kulturelles

Kapital gemeint, sondern auch die Gewaltgeschichte Kolumbiens als gewaltsame

Intervention in die Bedingungen der Kapitalakkumulation. Es konnte schließ-

lich gezeigt werden, dass eine vollständigere Ungleichheitsanalyse sich nicht auf

materielle Sozialstrukturen verengen darf und auch die umkämpften Lebensstile

berücksichtigenmuss.

Dieser gesellschaftliche Kontext sozialer Ungleichheit drängt die Frage nach

den Rechtsgarantien für die bildungsrechtlichen Verteilungsregeln von Kultur-

kapital auf. Es wurde analysiert, dass die Beschwerde für Grundrechte, Acción de

Tutela, diese Transformation nicht leistet, obwohl sie häufig zum Schutz von Bil-

dungsrechten genutzt wird. Zwar gilt die Tutela als Figura estelar der kolumbiani-

schen Verfassungsgerichtsbarkeit (Osuna 2010: 630). Sie selbst ist Ergebnis einer

Verfassungstransformation, hat niedrige Mobilisierungshürden und priorisiert

das materielle vor dem formellen Recht.235 Die Tutela garantiert im Bildungsbe-

reich die Transformation von (Ungleichheits)Konflikten, insofern sie subjektive

Rechte verletzen.

Zusammengefasst zeigt gerade die geschilderte Persistenz sozialer Un-

gleichheit im Bildungsbereich Kolumbiens das Potential des hier verwendeten

Forschungsansatzes. Dort schließt der Begriff rechtlicher Transformation die

Möglichkeit persistenter Bildungsungleichheiten mit ein. Wäre die Überwin-

dung von Bildungsungleichheit der Maßstab für rechtliche Transformation, so

ließe sich der konkrete Fall des Bildungsklagens in Kolumbien bestenfalls im

Rahmen der in Kapitel 2.1.1 geschilderten Theorien als »ambivalente Rechtsmo-

bilisierung« auffassen (W. K. Taylor 2018). Damit bliebe aber unberücksichtigt,

dass bereits seit den 1990er Jahren dokumentiert ist, dass die Nutzung der Acción

de Tutela ihre Spuren beim Klagen hinterlässt (Sequeda & González 1994: 190). So

235 Mit der Tutela selbst hat sich das Kapitel 2.2.1 befasst.
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liegt der Nutzen des analytisch verstandenen Habituskonzepts236 in der Begrün-

dung, dass bei rechtlicher Transformation rechtlich veränderte Praktiken des

Handelns, Denkens und Wahrnehmens zu untersuchen sind. Es ist ein Begriff

mit verbesserter Tiefenschärfe zu erwarten, der auch dem Umstand von gleich-

zeitiger Rechtsmobilisierung und persistenter sozialer Ungleichheit gerecht

werden kann: dem »kolumbianischen Paradox« (Garavito 2011; García Villegas

2009; Lemaitre Ripoll 2009).

Fragestellungen und sozialräumlicheThesen der Arbeit

Die theoretischen Überlegungen zu rechtlicher Transformation erlauben zum

konkreten Fall des Bildungsklagens mit der Acción de Tutela eine Reihe von

empirischen Forschungsfragen. Von ihnen sind Rückschlüsse über rechtliche

Transformation im Kontext persistenter Ungleichheiten zu erwarten. Sie leiten

sich aus der Annahme ab, dass rechtliche Transformation bei den Nutzer:innen

der Tutela im Bildungsbereich durch rechtlich veränderte Praktiken der Kon-

fliktdarstellung beobachtet werden kann. Sie ist damit an juristisch verändertem

Handeln, Denken undWahrnehmen zu erkennen. Es handelt sich um eine sozi-

alräumliche Theorie, die diese rechtlichen Praktiken als sozial strukturiert und

strukturierend betrachtet.

Ob solche rechtlichen Praxisveränderungen bei Schüler:innen, Studierenden

und ihren Eltern nachgewiesen werden können, ist empirisch ungeklärt. Daher

ist, erstens, zu fragen:Mit welchenHandlungen, Aktionen und Reaktionsmustern

agieren die Tutela-Kläger:innen hinsichtlich ihrer bildungsbezogenen Probleme?

Von Interesse ist die rechtlich veränderte Handlungspraxis. Zu dieser Frage erlaubt

der theoretischeZugangderArbeit seitensderTutela-Kläger:innendieAnnahme,

dass ihr juristisches Agieren bei Bildungsproblemen durch die sozialräumliche

Position der Klagenden ohne Determinismus angeleitet ist und diese als Modus

Operandi reproduziert.

Zweitens ist zu klären, ob und in welchem Maße die Tutela-Kläger:innen im

Zusammenhang mit ihren Bildungsklagen juristisch geprägte Konfliktvorstel-

lungen hervorbringen. Die Arbeit interessiert sich auch für die rechtliche Denk-

praxis und dafür, was diese Vorstellungen umfassen. Zu dieser Frage lässt sich

236 Angesichts der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des Habitusbegriffs ist zum Ansatz dieser Ar-

beit noch einmal zu wiederholen: Postuliert werden muss nicht ein juristischer Habitus bzw. eine ju-

ristische Transformation oder gar Verrechtlichung des Habitus. Die diskutierten Theorien erzwingen

nicht die Annahme, dass Rechtsmobilisierung zur Transformation des Habitus führt. Dies gilt in be-

sonderem Maße auch für den prominenten Körperfokus in Bourdieus Habitusforschung. Hiermit hat

sich das Unterkapitel 2.1.4.1 auseinandergesetzt.
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aufgrund des hier gewählten Zugangs annehmen, dass die von den Kläger:in-

nen hervorgebrachten, juristisch geprägten Konfliktvorstellungen bildungs-

rechtliche Verteilungsregeln über institutionalisiertes Kulturkapital enthalten

(Empfänger:innen von Bildung, Leistungsrechte, Kapitaleinsatz). So bringen

die Kläger:innen nicht nur rechtliche Handlungen hervor, sondern auch ein

rechtliches Denken, welches ebenfalls dem Modus Operandi der (Re)Produktion

sozialräumlicher Positionen entspricht.

Drittens fragt die Arbeit, inwiefern diese Konfliktvorstellungen juristische Ei-

genschaften aufweisen (Konversion,Objektivität,Neutralität, symbolischeWirk-

samkeit).Dieses InteressederArbeit liegt inden rechtlichverändertenWahrnehmun-

gen bzw.derHervorbringung von rechtlichenWahrnehmungen.Es ist schließlich

auch zu den Wahrnehmungen anzunehmen, dass seitens der Tutela-Kläger:in-

nen die Hervorbringung von Konfliktvorstellungen mit juristischen Eigenschaf-

ten durch einen sozialräumlich bedingtenModus Operandi angeleitet ist.



3. Methodologie: Passung oder Differenz zu
datenbasierten Erklärungsansätzen

Obwohl noch keine empirischen Studien vorliegen, lassen sich am Beispiel der

Acción de Tutela bereits Annahmen zu rechtlicher Transformation treffen. Das

erlaubt einerseits die Verbindung von Pierre Bourdieus Rechtsdenkenmit seiner

Habitustheorie: Tutela-Kläger:innenbringendurchdieBildungsklagen juristisch

geprägte Vorstellungen über Ungleichheitskonflikte im Bildungsbereich hervor.

Andererseits kann postuliert werden, dass die juristischen Konfliktvorstellungen

der Kläger:innen ein Modus Operandi der (Re)Produktion sozialer Ungleichheit

sind, bei dem die soziale Umwelt positionsabhängig als juristischer Konflikt

konstruiert wird (vgl. 2.3). Es fragt sich jedoch, inwiefern diese auf theoretischen

Überlegungen fußenden Annahmen auch im Lichte empirischer Daten überzeu-

gen können. Ungeklärt ist, ob sich solche rechtlichen Praxisveränderungen im

Denken,Wahrnehmen und ggf. Handeln der Kläger:innen auch empirisch unter

Schüler:innen, Studierenden und ihren Eltern nachweisen lassen.

Diesbezüglich stellt sich grundsätzlich die Frage, wie überhaupt anhand

empirischer Daten Aussagen über sozialwissenschaftliche Theorien getroffen

werden können. An dieser Stelle erfolgt allerdings keine umfassende epistemolo-

gisch-erkenntnistheoretischeundwissenschaftshistorischeAuseinandersetzung

mit diesem Problem. Ich beschränke mich hier auf den Verweis, dass sich der

europäische Empirismus spätestens seit dem 17. Jahrhundert auf innerweltliche

Beobachtungen beruft und die Gültigkeit wissenschaftlicher Theorien bzw. Aus-

sagen anhand von Übereinstimmungen mit Beobachtungen bemisst. Allerdings

unterliegt die dafür erforderliche (wissenschaftliche) Auffassungsgabe seit Kant,

Marx und später auchMannheimder kritischen Einordnung (Reichertz 2014: 67).

Hinzu kommen vermehrt auch Analysen durch Theoretiker:innen des Globalen

Südens, die sich dem Thema des eurozentrischem Denkens annehmen (Castro-

Gómez 2019: 69 ff.; Quijano Obregón 2014: 779). Eine Verifikation von Theorien

ist schon daher zu kritisieren, weil längst bekannt ist, dass sozialwissenschaft-

liche Forschung grundsätzlich am Gegenstand partizipiert, den sie untersucht

(Bohnsack 2014: 25; Luhmann 1998: 16 ff.). Würde alternativ die Falsifikation von
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Theorien in Anschluss an Karl Poppers kritischen Rationalismus verfolgt (Popper

1962), so hätte diese Arbeit das Problem zu lösen, dass der empirischen Ope-

rationalisierbarkeit der formulierten Annahmen zu rechtlicher Transformation

offenbar praktische Grenzen gesetzt sind.237

Anstelle einer Falsifizierung von Hypothesen erscheint es mir praktikabel zu

prüfen, ob sich empirisch fundierte bzw. datenbasierte Erklärungsansätze für

rechtliche Transformation verfügbarmachen lassen.Es ist explizit keinHypothe-

sentest, wenn ich hier frage, ob datenbasierte Theorien oder Erklärungsansätze

generiert werden können und ob diese Passungen oder Differenzen zur bereits

formulierten Theorie rechtlicher Transformation aufweisen. Hierfür berufe ich

mich auf die datenbasierte Theoriegenerierung bzw. Grounded Theory (Glaser &

Strauss 2006 [1967], pp. 3–4).238 Dieses Verfahren kann eine oder gegebenenfalls

mehrere solcher datenbasiertenTheorien verfügbarmachen (Bohnsack 2014: 30),

die der Weiterentwicklung vonTheorien dienlich sind und somit eine pragmati-

sche Alternative zum Positivismus und zum kritischen Rationalismus bieten.

Häufig wirdTheoriegenerierung damit begründet, dass zu einem gegebenen

Thema (noch) keine Theorien verfügbar sind. Bei näherer Betrachtung trifft dies

für die vorliegende Arbeit nicht zu, was der vorherige Teil der Arbeit gezeigt hat.

Orientiere ichmich hier trotzdem an derGroundedTheory, so beruht dies aufmei-

ner Annahme, dass eine datenbasierte Theorie dazu beitragen wird, die bereits

formulierten Postulate anhand von Passungen und Differenzen weiterzuentwi-

ckeln. Der bisherige Theorieaufwand ist begründet, insofern sich herausstellen

lässt, dass datenbasierte Erklärungsansätze nennenswerte Übereinstimmungen

mit der vorliegenden Theorievariante aufweisen. Andernfalls begründet er im

Lichte bedeutsamer Abweichungen eineWeiterentwicklung derTheorie.

In diesem Sinne ist eine gegenstandsbezogene Theorie oder zumindest ein

datenbasierter Erklärungsansatz der maßgebliche Hinweis für notwendige An-

passungen bzw. Verbesserungen im bisher dargelegten theoretischen Verständ-

nis von Recht und Transformation beim Tutela-Bildungsklagen. Mit diesem An-

satz verfolge ich hier eine pragmatischeWissenschaftsauffassung, indem ich fra-

ge, ob die Erarbeitung von datenbasierten Erklärungsansätzen gelingt, die auf-

grund ihrer empirischen Sättigung zur Weiterentwicklung der bereits heraus-

gearbeitetenTheorie behilflich sind. Dazu lege ich in den folgenden Abschnitten

meinemethodischenÜberlegungenund Forschungserfahrungendar. Ich befasse

michmit den Interviewdaten (Abschnitt 3.1), demFeldzugang (Abschnitt 3.2) und

der Datenanalyse sowie der kritischen Reflexion (Abschnitt 3.3).

237 Siehe hierzu im vorherigen Teil der Arbeit die zweite Sektion.

238 Auf den hier gewählten Ablauf der GroundedTheory geht dieses Kapitel später ein.
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3.1. Qualitative Daten aus Telefoninterviewsmit Tutela-Kläger:innen

Qualitative Daten aus Interviewsmit Tutela-Kläger:innen sind einmaßgeblicher

Beitrag, um datenbasierte Erklärungsansätze zu erarbeiten, die Übereinstim-

mung oder Differenz zu den bisher entwickelten theoretischen Annahmen über

Recht und soziale Transformation zeigen.

Diesbezüglich stellt sich zunächst die Frage, warum qualitative Daten erfor-

derlich werden. Der Grund für die Arbeit mit den im Medium der Sprache vor-

liegenden qualitativen Daten, bzw. derWahl des interpretativen Paradigmas der

Sozialwissenschaften liegt,Herbert Blumer folgend, darin »[…], dassman ein ge-

naueres Bild dessen gewinnt, was in dem Gebiet sozialen Lebens vor sich geht.«

(Blumer zitiert in Bungard& Lück 1995: 202) Es geht daher nicht umdas ›kleinere

Übel‹ oder ein methodisches Bekenntnis.239 Vielmehr werden qualitative Daten

vom Untersuchungsgegenstand und Forschungsstand nahegelegt (Przyborski &

Wohlrab-Sahr 2014: 117; Blasius & Baur 2014: 42). Konkret liegt die Begründung

für die Arbeit mit qualitativen Daten im Fall dieser Forschung darin, dass erst so

Interpretationsarbeit ermöglicht wird, die die Grundlage für dasHerausarbeiten

vondatenbasiertenErklärungsansätzen ist.Es sindmöglichst offenerhobeneDa-

ten erforderlich, die sich anschließend explorieren lassen.Dies gilt besonders für

die Suche nach Symbolbedeutungen in der Rechtspraxis (Röhl 2010: 279).

Ebenso muss geklärt werden, welche Akteur:innen hinsichtlich der Erhe-

bung qualitativer Daten berücksichtigt werden.240 Im Bereich der empirischen

Rechtssoziologie wurden Interviews mit Lai:innen bereits erfolgreich durch-

geführt (Kretschmann 2016; Müller 2021; W. K. Taylor 2018). Im Falle der hier

beabsichtigten Forschung sind Kläger:innen, gerichtliche Akteur:innen und

die beklagten Schulen, Behörden, Universitäten, etc. Teil der Tutela-Klagen.

Jedoch agieren seitens der Gerichte und beklagten Institutionen professionelle

Akteur:innen, die mehrheitlich über juristische Expertise oder zumindest einen

institutionalisierten Zugang zu juristischer Beratung verfügen. Umgekehrt lässt

sich das auf Seiten der Tutela-Kläger:innen nicht voraussetzen. Darum bietet

es sich an, insbesondere die Kläger:innen zu untersuchen. Zudem muss sich

allein die klagende Seite nicht als Vertreterin einer (öffentlichen) Institution

präsentieren. Tutela-Kläger:innen befinden sich nicht in einemDienstverhältnis

mit der Institution. Hierin liegt ein Vorteil für die Auswertung der Daten. Es

wird Vieldeutigkeit reduziert, da die erhobenen Daten kaum zu verdächtigen

239 Eshandelt sichnichtum»weiche«Forschung,diegewähltwird,wennstandardisierteErhebungennicht

durchführbar erscheinen (Przyborski &Wohlrab-Sahr 2014: 117).

240 Auf die Auswahl der Interviewpartner:innen geht der Abschnitt 3.2 zum Feldzugang näher ein.
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sind, allein eine Folge der institutionellen Zugehörigkeit zu sein.241 Zum For-

schungsfeld zähle ich Tutela-Kläger:innen, wenn sie sich gegen Institutionen

richten, die für die Bildungsstufen in der formellen Bildung relevant sind (Schu-

len, Universitäten und SENA-Ausbildungsinstitute, öffentlicher Kreditgeber für

Bildungskredite ICETEX, etc.).

Die bisherigen Überlegungen zum Bedarf an qualitativen Daten von Tutela-

Kläger:innen legen bereits das Interview als Erhebungsform nahe. Das ist jedoch

hinsichtlich der Absicht der Erarbeitung von datenbasierten Erklärungsansätzen

separat zu begründen. Von der Erhebungsmethode wird das Hervorbringen ge-

eigneter qualitativer Daten erwartet. Klassischerweise stehen Befragungen, Be-

obachtungen oder Dokumentenanalysen zur Auswahl (Flick 1995: 156; Przyborski

&Wohlrab-Sahr 2014: 125),242wobei eineVielzahl vonMöglichkeiten für qualitati-

ve Interviews existiert (z.B. biografisch-narratives Interview, problemzentriertes

Interview, Gruppeninterview, Experteninterview etc.).

Hinsichtlich der Möglichkeit der Arbeit mit Dokumenten bieten Tutela-Pro-

zessakten den Vorteil einer interventionsfreien Datenerhebung. Jedoch sind die

Kläger:innen nicht unbedingt die Verfasser:innen der Tutela-Beschwerden.243

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass Gerichtsdokumente juristische Prozesse

abschließen. Aus den Dokumenten geht nicht hervor, welche Rolle die Tutela-

Prozesse, Urteile oder Sanktionen für die Kläger:innen spielen. Andererseits

sind auch Beobachtungen hier nicht zielführend. Sie sind ein bewährtes Mit-

tel der Gerichtsforschung, jedoch werden in den meisten Tutela-Fällen keine

Gerichtsverhandlungen durchgeführt, womit Interaktionen unter Anwesenheit

von Richter:innen, Kläger:innen und Anwält:innen entfallen.244 Relevant ist

schließlich, dass Beobachtungen notwendigerweise an Beobachtungsmomente

241 Bei früheren Interviews in kolumbianischen Jugendgerichten habe ich festgestellt, dass die Zugehö-

rigkeit zur Institution ein Faktor ist, der sich stark auf die Interviewführung und Qualität auswirkt

(Ciesielski 2019).

242 Neuere Erhebungsformen, z.B.DataMining, lasse ich hier außen vor.Die zu diskutierenden Schwierig-

keiten bei Dokumentenanalysen dürften für meine Untersuchung ebenfalls zutreffen.

243 Dies hat sich imRahmen der Erhebung bestätigt. Inmehreren Fällenwaren die Kläger:innen nicht Ver-

fasser:innen der Tutela-Klagen.

244 Somit gibt es bis auf Ausnahmen auch keine Verhandlungsprotokolle oder andere Prozessmitschriften.

Tutela-Prozessakten enthalten normalerweise die Tutela-Beschwerde,Nachweise zumEingang der Be-

schwerde, die Benachrichtigungen der Kläger:innen und beklagten Institutionen durch die Gerichte,

Antworten der Institutionen und Nachweise, Urteile sowie Dokumente im Zusammenhang mit even-

tuellen Anfechtungen. Hinzu kommen noch Dokumente, wenn über die Auswahl der Tutela durch das

kolumbianische Verfassungsgericht entschieden wird. Optional kann sich eine Vielzahl weiterer An-

hänge wie Gutachten, Gesetze, Verordnungen und Notizen finden.
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gebunden sind, die möglicherweise nur eingeschränkte Aussagekraft über die

Wirkung des Rechts haben.245

Dahingegen gehe ich davon aus, dass Interviews Kommunikationen hervor-

bringen, die einen Zugang zu den Denk-,Wahrnehmungs- und Handlungssche-

mata der befragten Tutela-Kläger:innen vermitteln.Es ist ausdrücklich zu sagen,

dass dieser Zugangnicht objektiv undunabhängig vonder Interviewsituation ge-

geben ist.

Anstelle der vorprogrammierten Abläufe bei standardisierten Befragungen

machen qualitative Interviews häufig Gebrauch von Leitfäden, die dem Inter-

view ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten bei Fragen und Ablauf bieten

(Arthur et al. 2014: 149 ff.). Das ist insofern vorteilhaft, als dass ich Fragen nach

der jeweiligen (Bildungs)Problematik anpassen kann. Ich kann hier erkunden,

ob der Bildungs-Tutela überhaupt ein Bildungsproblem zugrunde liegt und

reagieren, sollten die Kläger:innen sich nicht an die Klagen erinnern. Es lässt

sich die Rolle von juristischen Akteur:innen vertiefen, deren Bedeutung sich erst

im Laufe des Interviews herausstellt (z.B. Ombudsstellen, Familienangehörige,

etc.). Ebenso kann ich mich anpassen, wenn die Tutela beispielsweise für ein

eigenes Kind und nicht für die Kläger:in selbst eingereicht wurde. Dementspre-

chend können Fragen ergänzt bzw. ausgelassen werden und Rückgriffe auf die

Einstiegspassagen zu den unterschiedlichen (Bildungs)Problemen sind mög-

lich. Gleichzeitig ermöglicht das Leitfaden-Interview den späteren Vergleich

zwischen den Interviews.

Es überrascht nicht, dass die Frage der wichtigste Bestandteil aller Befragun-

gen ist.Das qualitative Interviewbietet jedochdieMöglichkeit, offene Fragenmit

erzählgenerierender Absicht zu stellen. Erzählgenerierende Fragen kommen be-

sonders häufig in biografischen Interviews zur Anwendung und setzen den An-

satz der Flexibilität fort. Erzählgenerierende Frageformulierungen führen idea-

lerweise dazu, dass die Befragten möglichst weitgehend eigene Relevanzsetzun-

gen vornehmen (Bohnsack 2014: 22). Antwortvorgabenwerden nicht aktiv sugge-

riert (z.B. Ja/Nein),wobei jede Frage stets eineKommunikationsofferte bleibt und

daher auch von einer Grauzone sinnhaftem Framings auszugehen ist. Die Inter-

viewsituation und insbesondere die Fragen stimulieren Interaktionen, bei denen

die Denk-,Wahrnehmungs- und Handlungsschemata der Interview-Partner:in-

nen sich gegenseitig aktivieren. Stelle ich als Interviewer eine Frage, so kommen

in ihrmeineAnnahmen,Vermutungen,Verständnisse, Frageroutinen etc. gegen-

übermeiner:m Interview-Partner:in zumTragen.Gleiches gilt für dieAntworten,

245 Tatsächlich hat sich bei einigen Interviews gezeigt, dass die Klagen mitunter viele Jahre zurücklagen.

Ihre Bedeutung für die Kläger:innen hat sich erst viel später entwickelt undwäre bestenfalls durch Eth-

nografienmit sehr langer Beobachtungszeit beobachtbar.
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die mir gegeben werden. Die erhobenen Daten entstammen nicht einer inter-

ventionsfreien Umgebung, sondern sind Produkt von Interaktionen, die im Zu-

sammenhangmit der Forschung entstehen und hervorgebrachtwerden.Aus die-

sem Grund können die im Interview hervorgebrachten Kommunikationen nicht

unreflektiert mit den Denk-,Wahrnehmungs- undHandlungsschemata der Klä-

ger:innen gleichgesetzt werden.

Hinsichtlich der Formulierung der Fragen gilt ferner, dass sich nicht einfach

abfragen lässt,was aus theoretischer Sicht interessiert: »Was Juristen oder Sozio-

logen unter Recht verstehen, entspricht nicht der Erlebniswelt des Publikums«

(Röhl 1987: 295). Folglich ist es auch nicht von den Antworten zu erwarten, dass

sie unmittelbar passende Inhalte abrufen. Von Interesse sind die Prozesse der

Sinnkonstruktion, an denen sich Denken, Wahrnehmen und Handeln abzeich-

nen. Dies gilt auch dann, wenn die Befragten bestimmte Tatsachen verwechseln,

vergessen oder sogar absichtlich verstellen. ImUnterschied zumGerichtsprozess

geht es nicht um eine Anhörung der ›Gegenseite‹, sondern um subjektive Sinn-

konstruktionen.246 Das bedeutet, dass die Fragen nicht primär um das Abfragen

von Informationenoder Fakten abzielen sollten.Derunmittelbare Inhalt,denBe-

fragte in ihre Antworten integrieren, kann sogar eine untergeordnete Rolle spie-

len. Es steht eher im Vordergrund, wie die Befragten auf die Frage reagieren.

Die Reaktionen lassen sich imNachgang analysieren,wenn sie imTranskript ver-

schriftlicht vorliegen.

Hierzu passen auch die Erfahrungen aus standardisierten Umfragen zur

Rechtsmobilisierung der OECD, die einen nennenswerten Einfluss auf das Ant-

wortverhalten zeigen,wenn FragebögenRechtsthemen enthalten (OECD&Open

Society Foundations 2019: 59). Ähnliche Erfahrungen finden sich auch im Be-

reich qualitativer Erhebungen der Rechtszugangsforschung (Farrow 2014: 968).

Insofern gestalten sich die Fragen offener, wenn möglichst wenige juristische

Fachtermini und typische Formulierungen mit juristischen Bezügen verwendet

werden. Die weitläufige Verwendung dieser Begriffe riskiert, dass die Befrag-

ten in der Befragungssituation ein spezifisches Vokabular kopieren oder gar

durch Fachsprache eingeschüchtert werden. Die Tatsache differenzierter Wir-

kungen der Interviewer:innen auf die Interviewten ist bekannt, daher lassen

sich entsprechende Effekte nicht vollständig eliminieren.247 Bestenfalls werden

246 Lediglich ein Beispiel für solche subjektiven Einflüsse ist der Fall Vicente. Vicente studiert Psychologie.

Bei der Schilderung seiner Kindheitserlebnisse lässt Vicente die fachliche Perspektive seines Studiums

stark einfließen. Er erzeugt somit den Anschein, schon seit frühsten Kindheitstagen auf Basis psycho-

logischer Analysen gehandelt zu haben, was angesichts seiner Schulbildung unplausibel ist.

247 Siehe hierzu Fußnote Nr. 251.
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den befragten Kläger:innen vergleichsweise eigenständige Entscheidungen über

Inhalte abverlangt, die sie im Interview in eigener Form präsentieren.

Das berücksichtigte auch der Leitfaden in der vorliegenden Untersuchung.

Den Beginn für die Interviews bildete ein Vorgespräch mit der Absicht, das For-

schungsprojekt vorzustellen.Hier wurde von den Befragten aktives Einverständ-

nis zur Datennutzung im Rahmen wissenschaftlicher Forschung eingeholt und

die Anonymisierung der Interviewdaten geklärt.DasVorgesprächhatte ebenso die

Funktion, die Interview-Partner:innen aktiv um Einverständnis zur Audioauf-

nahme des Interviews zu bitten. Dies vorausgesetzt habe ich bei der Einleitung

einige Vorabinformation erfragt. Es ging um das Jahr der Tutela-Klage und die

Bildungsinstitution. Anschließend habe ich darum gebeten zu schildern, warum

dieBefragtendie Tutela-Beschwerdedurchführenmussten.248Diese Schilderung

war für den anschließenden ersten Frageblock maßgeblich, wo ich diesbezüglich

die Interviewten darum gebeten habe, alles ›von Anfang an‹ zu erzählen. Damit

verbundenwardieErwartung,dassdieBefragteneigenständigeRelevanzsetzun-

gen zu ihren Tutela-Erfahrungen vornehmen,diemir bei der Beantwortungmei-

ner Forschungsfrage hilfreich sein können. Anschließende Nachfragen habe ich

an den Erzählungen der Interview-Partner:innen und einer Reihe unterschied-

licher und kontextbezogener Vertiefungsfragen entwickelt. Die Mitte des Inter-

views bildete ein zweiter Frageblock, der auf Erinnerungen zum Tutela-Ablauf ab-

zielte. Hierzu zählen Fragen zur Erarbeitung der Tutela, zur Entscheidung für

die Tutela, zu den Forderungen und zumUrteil. Der dritte Frageblock beschäftigte

sich erneutmit der Sicht auf Bildung und ähnelte demzweiten Frageblock,wobei

nun aber der Zeitabschnitt nach der Tutela im Fokus stand. Gleiches gilt für die

Vertiefungen und Nachfragen. Im Nachgespräch erfragte ich sozioökonomische

Daten (Berufe der Eltern, Wohnort und Einordnung in die öffentliche sozioöko-

nomische Klassifizierung).249

Das Interview schloss mit der Frage, ob seitens des:r Interview-Partner:in

weitere Fragen bestehen (siehe Tabelle 9).

248 Ich habe mich für die Formulierung »die Beschwerde einreichen müssen« (¿Porqué le tocó interponer la

tutela?) entschieden. Obwohl sie eine Objektivität suggeriert, habe ich sie gewählt, da ich sie als Teil

der Alltagssprache inKolumbienwerte,welcher nicht automatisch eine Rechtfertigungshaltung für das

Klagen impliziert.

249 Die Estratos sind ein amtlicher Indikator für die sozioökonomische Lage in sechs Stufen. Allerdings ist

die wissenschaftliche Reliabilität der Estratos einschränkt. Nachteile sind beispielsweise, dass sie an

Wohngebiete und nicht an Personen gebunden sind. Beispielsweise ändert sich die Eingruppierung

nicht unmittelbar, wenn eine Person mit höherem Einkommen in einem Haus zur Miete wohnt, das

ursprünglich sehr niedrig eingeordnet wurde. Ebensomüssen Daten zu den Estratos gesondert zusam-

mengetragen werden, da hierzu keine zentralen Statistiken veröffentlicht werden.
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Leitfaden

Vorgespräch

Begrüßung, Information zur Interviewverwendung, Audioaufnahme und Datenschutz, Aktive

Nachfrage: Einverständnis Audioaufnahme

Einleitung

Vorabinformationen erfragen bzw. verifizieren (z.B. Klagejahr, beklagte Bildungsinstitution,

Klageergebnis, etc.). Schilderung Bildungsproblem (Warummusste geklagt werden?).

1. Fragenblock

Erzählung des Problems ›von Anfang an‹. Anschließend: Vertiefungsfragen für Sicht auf Bildung

inkl. ökonomischer, sozialer und kultureller Aspekte.

2. Fragenblock

Ablauf der Tutela (Erarbeitung, Entscheidung, Forderungen, Urteil)

3. Fragenblock

Sicht auf Bildung nach der Tutela, inkl. Vertiefungsfragen für Sicht auf Bildung und ökonomi-

sche, soziale und kulturelle Aspekte.

Nachgespräch

Sozioökonomische Daten inkl. Eltern,Wohnort und öffentliche Stratifizierung, Rückfragen sei-

tens der Interview-Partner:in.

Tabelle 9: Leitfaden in schematischer Darstellung.

Quelle: Eigene Darstellung.

Wegen der Covid-19 Pandemie zeichnete sich bereits zu Beginn meiner

Datenerhebung ab, dass die Durchführung der Interviews vor Ort nur mit er-

heblichemZeitverzugmöglich sein würde. Umden Forschungsprozess nicht den

Unwägbarkeiten der pandemischen Situation auszusetzen, entschied ich mich

grundsätzlich zur Durchführung von telefonischen Interviews. Zur Kompensa-

tion möglicher Nachteile, wie z.B. fehlende Gestik, technische Umsetzung oder

des fehlenden visuellen Eindrucks habe ich einen Pretest vor Beginn der Feldfor-

schung durchgeführt. Neben der Vorbereitung für die telefonischen Interviews

war dieser auch dienlich, um den Leitfaden für das Interview zu testen.250

Schlussendlich war die telefonische Umsetzung der Interviews überwiegend

vorteilhaft. Zwar kam es wegen fehlender Gestik und Mimik zu gelegentlichen

Sprachüberschneidungen. Auch die Zeitverschiebung bedeutete, dass Inter-

views von Deutschland aus zur kolumbianischen Nachmittags- oder Abendzeit

nur schwer durchzuführen sind. Weiterhin sind technisch bedingte Unter-

brechungen mitunter problematisch. Allerdings wurde in nur einem Fall das

Interview wegen Abbruch zurückgestellt. Auch der Umgang mit Schweigen

und Stille ändert sich im Telefoninterview. Es ist bekannt, dass Interviewte der

Bitte zu möglichst ausführlichen Eigendarstellungen in sehr unterschiedlichen

250 Hierbei habe ich ein Interview zu einer tatsächlichen Bildungs-Tutela geführt. Der Fall gehört nicht

zum Sample der vorliegenden Studie. Ergänzend habe ich den Leitfaden an zwei Interviewsimulatio-

nen erprobt. Anhand dieser Erfahrungen konnte ich den Leitfaden, die Fragenformulierungen und den

Interviewablauf verbessern.
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Formen nachkommen. Bei meinen Interviews kam es bisweilen zu weitläufigen

Antworten. In anderen Fällen fielen Antworten knapp aus. Bei wiederholter

Sprachknappheit habe ich in der Regel versucht, mehr Interaktion im Interview

herzustellen und für kürzere Sprecher:innenwechsel zu sorgen.

Als förderlich erwies sich, dass meine Forschung nicht von denmitunter lan-

genReisewegen inKolumbien abhing.Ebenso lassen sichwährendder Interview-

situation handschriftlicheNotizen fürNachfragen anfertigen, ohne dass dies von

den interviewten Personen bemerkt wird und zu Ablenkung führt. Der fehlen-

de visuelle Kontakt vermied seitens der Befragten den Eindruck eines Tests oder

einer Prüfung, bei der ein Interviewer das gesprochene Wort protokolliert. Die

interviewten Personen schienen mir an Telefonate gewöhnt zu sein. Da sie mich

während des Interviews nicht sehen konnten, wirkten auch visuelle Unterschie-

de weniger stark.251 Schließlich hatte die telefonische Durchführung den Vorteil,

dass die interviewten Personen das Telefonat in ihre täglichen Unternehmun-

gen einbauen konnten (z.B. beim Kochen) und durch das Interview keine völlige

Fremdsituation geschaffen wurde.

3.2. Dreifacher Feldzugang und Sample auf Basis von Vorwissen über

Tutela-Klagen

Auch bei explorativen Forschungen ist der Feldzugang zentral. Sollen empirische

Daten genutzt werden, um anhand einer gegenstandsbezogenen Theorie die

Verfügbarkeit von datenbasierten Theorien zu prüfen, so ist die Fallauswahl

zu planen. Diese Planung hat eine hohe Bedeutung für die Generalisierung

der Ergebnisse. Grundsätzlich existieren zum Thema Fallauswahl verschiede-

ne Ansätze. Die im quantitativ-statistischen Bereich vorherrschenden Zufalls-

und Quotenauswahlen, bei denen eine Gesamtheit oder Population möglichst

unverzerrt abgebildet werden soll, setzen den Zugang zur Grundgesamtheit

voraus (Kromrey 2002: 284–286). Soll unter Generalisierung statistische Reprä-

sentativität verstanden werden, so ist allgemein anerkannt, dass diesen rigiden

Anforderungen an die Auswahl eines Samples im Rahmen von qualitativ-ex-

plorativer Forschung kaum entsprochen werden kann. Insofern verstehen sich

251 Visuelle Unterschiede können kulturell herausfordernd sein und Interviews beeinflussen.Durchmeine

Aufenthalte in Kolumbien ist mir die Ablenkung durch ungewohnte Körpermerkmale bekannt. Häufig

habe ich mit Menschen gesprochen, die in ihrem Leben erstmalig oder nur äußerst selten mit blonden

und blauäugigen Männern aus Europa interagiert haben. Im Rahmen dieser kulturellen Erstkontakte

entstehen Klärungsbedarfe, die ein Interview in Anwesenheit erschweren können. Beim telefonischen

Interview ist meine Erfahrung, dass solche visuellen Unterschiede nicht direkt angesprochen werden.
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die Ergebnisse qualitativer Forschung nicht als Miniaturen des gesamtgesell-

schaftlichenAntwortverhaltens.Der Argumentation oben folgendwird hier nicht

beabsichtigt, eine allgemein gültige Theorie rechtlicher Transformation zu erar-

beiten. Vielmehr prüfe ich, ob datenbasierte und gegenstandsbezogeneTheorien

hervorgebracht werden können, deren Passfähigkeit mit oder Differenz zu den

vorab formulierten theoretischen Überlegungen über rechtliche Transformation

interessiert.

Im Bereich der explorativen Forschung mit qualitativen Daten und beson-

ders der Grounded Theory hat sich unter anderem das theoretische Sampling

etabliert. Zur Auswahl der Fälle existiert die Leitfrage, welche Fälle im nächsten

Forschungsschritt an welchem Ort einzubeziehen sind. Es geht daher darum,

von einem gegebenen Kenntnisstand auf die Notwendigkeit weiterer Fälle zu

schließen (Glaser & Strauss 2006: 45). Ebenso zählt das selektive Sampling zu

den Auswahlverfahren für qualitative Forschung. Hierbei wird eine Festlegung

anhand von vorab bestimmten Merkmalen und ihren Ausprägungen getroffen,

wobei beispielsweise besonders ähnliche oder alternativ besonders unterschied-

liche Fälle gesucht werden (Kelle & Kluge 1999: 46 f.). Im Hintergrund steht die

Absicht, Forschungsbefunde durch die Variation unterschiedlicher Variablen zu

erkennen, wobei sich beispielsweise in der politikwissenschaftlichen Forschung

ein Auswahlvorgehen auf Grundlage von möglichst vielen Übereinstimmungen

und ein zweites Vorgehen auf Grundlage eines Maximums an Unterschieden

etabliert hat (Rohlfing 2009: 135). Deutlich wird bei der selektiven Fallauswahl

die Voraussetzung einesWissens »über die Merkmale des Untersuchungsfeldes«

(Breuer et al. 2019: 156). Ohne Vorwissen ist eine Auswahl nicht möglich. Dies ist

insofern problematisch, da explorative Forschung oftmals einen geringen Wis-

sensstand über ein Forschungsthema hervorhebt. In diesem Zusammenhang

stellt sich auch die Frage nach der Sample-Größe. Geläufig ist die Erweiterung

eines Samples, bis sich eine Saturierung in der Untersuchung abzeichnet (Izcara

Palacios et al. 2014: 82–84). Weil jedoch nicht gewusst werden kann, ob weitere

integrierte Fälle neue Merkmale zeigen würden, klärt diese Maßgabe die Frage

nach der Größe des Samples nicht abschließend. Gründe gegen die Erweiterung

von Stichproben sind der erfahrungsgemäß deutlich erhöhte Aufwand im Be-

reich Zugang, Durchführung, Transkription und Analyse.252 Eine theoretische

Begründung für größere Samples lässt sich jedoch nicht eindeutig finden (Breuer

et al. 2019: 158; Kelle & Kluge 1999: 49 f.).

252 Pro Interviewstunde sind 60 StundenArbeitsaufwand eine erfahrungsbasierte Schätzung vonThorsten

Pehl (Vortrag am 14.05.2020 an der Justus-Liebig-Universität Gießen). Siehe auch Kuckart et al. (2008:

109).
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Konkret gehören zum Vorwissen die Zeiträume der Tutelas und die Tatsa-

che, dass Kläger:innen Tutelas gewinnen, aber auch verlieren können.253 Unter

derMaßgabe, dass den Kläger:innen die Erinnerung an ihre Tutela-Beschwerden

leicht fallen sollte habe ich dieBerücksichtigung erfolgreicher und erfolgloser Tu-

telas aus dem Zeitraum von 2016 bis 2019 geplant, die von aktiv involvierten Klä-

ger:innen im Zusammenhang mit Bildungsproblemen geführt wurden (also kei-

ne amtsmäßige Vertretung).

Auf dieser Grundlage bestandmein Feldzugang aus drei Anläufen zur Durch-

führung der Interviews. Im ersten Feldzugang suchte ich nach Schlüsselak-

teur:innen, wobei sich die angestrebte Kontaktvermittlung zu Tutela-Kläger:in-

nen über NGOs im Bildungsbereich, Institutionen (Schul- und Jugendbehörden,

Personería, ICETEX), Rechtsberatungsstellen an Universitäten, Studierende

und Expert:innen aus dem akademischen Bereich letztlich als unzureichend

erwies.254Mit diesen Expert:innen habe ich etwa 15 kontextualisierende Gesprä-

che zum Thema Kontaktaufnahme mit Tutela-Kläger:innen geführt. Besonders

dienlich waren Besprechungen mit der Statistikabteilung im kolumbianischen

Verfassungsgericht und Konsultationen bei der Personería Bogotá, denen der

entscheidende Hinweis für die erfolgreiche Kontaktstrategie zu verdanken ist.

Maßgeblich für den zweiten Feldzugang waren die Munizipalgerichte, die

über Tutela-Bildungsklagen entscheiden. Vorteilhaft war, dass die Gerichte in

der Regel über Kontaktdaten der Kläger:innen verfügen, wobei die Gerichts-

unterlagen zu Forschungszwecken beantragt werden können. Ich habe bei

kolumbianischen Gerichten erst 206 und anschließend zusätzliche 133 Pro-

zessunterlagen von Bildungs-Tutelas beantragt. Ich habe von den Gerichten 88

Tutela-Prozessunterlagen mit Kontaktdaten erhalten.255 Über die Rückmeldung

lässt sich auf dieser Basis nur spekulieren, dass einige Gerichte meiner Anfrage

ggf.mehr und andereweniger Relevanz beigemessen haben.256Zur erfolgreichen

Beantragung dieser Unterlagen waren diejenigen Gerichte zu kontaktieren, die

253 Das Unterkapitel 2.2.4.1 geht detaillierter auf mögliche Prozessresultate ein.

254 Eine Begründung dafür könnte sein, dass die Tutela im Bildungsbereich auf individuellem Wege ver-

wendet wird. Es scheint, dass Bildungs-Tutelas oftmals nicht in Gruppen, Verbänden oder Kollektiven

angewendet werden.

255 Es handelt sich überwiegend um Telefonnummern, in wenigen Fällen auch um E-Mail-Adressen. Die

Tutela-Klagen kamen aus Antioquia (14), Valle del Cauca (13), Atlántico (9), Santander (8), Tolima (8),

Boyacá (8), Norte de Santander (6), Bogotá (5), Caldas (4), Cauca (3), Córdoba (3), Cesar (2), Magdalena

(2), Cundinamarca (2) und Nariño (1).

256 Beispielsweise stammen die Fälle Jaime und Jorge aus derselben gerichtlichen Zuständigkeit.Hinweis-

geber für dieses variable Interesse könnte auch sein, dass meine Anfragen in einigen Fällen von der:m

zuständigen Richter:in selbst mit einem personalisierten Antwortschreiben und eigens erstellten Ge-

richtsstatistikenumfassendbeantwortetwurden. InanderenFällenwardieAntwort aufdiebloßeÜber-

sendung der Tutela-Unterlagen durch das Gerichtspersonal beschränkt.
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auch tatsächlich über Bildungs-Tutelas entschieden haben. Zur Auswahl und

Kontaktierung der Gerichte habe ich die Statistiken des Verfassungsgerichts,257

eine Namensdatenbank von Tutela-Kläger:innen258 und ein Adressregister ko-

lumbianischer Gerichte abgeglichen.Dabei konnte ich unter den 5.307 Bildungs-

Tutelas des Jahres 2019 in über 330 Fällen die Gerichte identifizieren, die mit

hoher Wahrscheinlichkeit zuständig waren. Bei diesen Gerichten beantragte

ich im ersten Quartal 2021 anhand von Prozessnummern, den Namen der Klä-

ger:innen und beklagten Institutionen die Zusendung von Prozessunterlagen. In

einer ersten Welle habe ich vorrangig Prozessunterlagen aus kleinen bis mittel-

großen Munizipien in 15 der 33 kolumbianischen Departamentos enthalten.259

Dazu zählen besonders die zentralandinen und karibischen Landesteile.260

Keine Prozessunterlagen mit Kontaktdaten von Kläger:innen habe ich aus den

weniger besiedelten Departamentos der östlichen Amazonia/Orinoquia und

anderen eher peripheren Landesteilen erhalten.261 In einer zweiten Welle habe

ich das Verfahren für die Metropolen Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena und

Barranquilla wiederholt und erhielt 24 Prozessunterlagen zu Bildungsklagenmit

Kontaktdaten der Kläger:innen.262

257 Diese Statistik gibt Auskunft über dieMunizipien, in denen das Recht auf Bildung per Tutela eingeklagt

wurde.Allerdings umfassen dieDaten nicht dieGerichtsebene undbeinhalten keineNamen.Herunter-

geladen wurde der Datensatz »Pretensiones 2019« am 26.11.2020 von https://www.corteconstitucional.

gov.co/lacorte/estadisticas.php.

258 Das Verfassungsgericht listet Tutela-Klagen auf seiner Homepage. Die öffentlich einsehbare Liste be-

inhaltet u.a. Namen, beklagte Institutionen, das Jahr, eine Prozessnummer sowie das zuständige Ge-

richt (https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/). Die Namensdatenbank habe ich erstellt, in-

dem ichTutelas aus dem Jahr 2019 nach InstitutionendesBildungssektors gefiltert habe (z.B.Secretaría

de Educación, Ministerio de Educación, Escuela, Institución Educativa, Universidad, Institución Uni-

versitaria, ICETEX, etc.) Insgesamt hat die Liste etwa 7.700 Einträge. Allerdings sind die Einträge nicht

nur Tutelas zum Recht auf Bildung. Beispielsweise finden sich auch Tutelas, die Arbeits- und Renten-

konflikte an Schulen beinhalten.

259 Die Spannweite belief sich von etwa 1.800 bis 141.300Einwohner:innen in denMunizipienCuitiva (Boy-

acá) undChia (Cundinamarca).Die durchschnittlicheBevölkerungkolumbianischerMunizipienbetrug

nach Daten des DANE im Jahr 2019 44.052 Personen.

260 Antioquia (11), Atlántico (1), Boyacá (8), Caldas (3), Cauca (3), Cesar (1), Córdoba (3), Cundinamarca (4),

Huila (1), Magdalena (2), Nariño (1), Norte de Santander (6), Santander (8), Tolima (8), Valle del Cauca

(3).

261 Amazonas, Arauca, Bolívar, Caquetá,Casanare,Chocó,Guainía,Guaviare, La Guajira,Meta, Putumayo,

Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada.

262 Das Vorgehen war vergleichbar mit der ersten Anfrage an die kolumbianischen Gerichte. Insgesamt

wurdenmir bei dieser zweiten Anfrage 50 Prozessunterlagen zugesendet. Sie enthielten auch 10Unter-

lagen, die mir die Gerichte unabhängig von meiner spezifischen Anfrage sendeten. Insgesamt 21 Pro-

zessunterlagen konnte ich nicht berücksichtigen, da es sich nicht um Bildungs-Tutelas handelte. Von

den 29 Unterlagen enthielten 25 Kontaktdaten zu den Kläger:innen.

https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas.php
https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas.php
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/
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Den dritten Feldzugang führte ich im Jahr 2021 als Datenerhebung durch.Die

Nutzung der Telefonnummern erwies sich im Vergleich zu den E-Mail-Adressen

als effektivere Form der Kontaktaufnahme mit den Kläger:innen. Ich habe er-

klärt, dass die Interviews universitären Forschungszwecken dienen und die Teil-

nahme freiwillig ist. Alle Interviewpartner:innenwaren zumZeitpunkt des Inter-

views volljährig. Ebenso habe ich darauf hingewiesen, dass die erhobenen Daten

anonymisiert behandelt werden. Bei meiner Vorstellung habe ich die rechtsso-

ziologisch-theoretischen Interessenmeiner Forschungmöglichst bedeckt gehal-

ten.263 In 45 Fällen kam kein Interview zustande, da die Telefonnummern entwe-

der nicht funktionierten, die kontaktierten Personen sich nicht als die Zielper-

sonen erwiesen oder einem Interview nicht zustimmten. 14 Kontaktdaten erwie-

sen sich zudem als Telefonnummern öffentlicher Institutionen. Die Datenerhe-

bung fand in drei Phasen im März-April, August-September und Oktober-De-

zember statt. In der der ersten Phase wurden elf Interviews durchgeführt.264 In

der darauffolgenden Phase habe ich insgesamt neun Interviews265 und anschlie-

ßend weitere acht Interviews erhoben. Durch Forschungsaufenthalte in Kolum-

bien hatte ich zusätzlich Gelegenheit, um auf die Herausforderung der Zeitver-

schiebung zwischen Deutschland und Kolumbien zu reagieren. Zudem habe ich

auch ein Interview als Face-to-Face Variante durchgeführt.266 Ein weiteres Inter-

view berücksichtige ich für diese Arbeit nicht, da ich Zweifel an der Zustimmung

zur Teilnahme am Interview nicht ausräumen konnte.267

Das Sample beinhaltet Interviewsmit 12Männern und 16 Frauen. In zehn Fäl-

len haben die Frauen gewonnen, sechs Klagen haben sie verloren. Bei Männern

liegt dieses Verhältnis bei zehn zu zwei, womit Männer mit erfolgreichen Klagen

263 Beispielsweisehabe ich vermieden,übermein soziologischesForschungsinteresse an rechtlicherTrans-

formation zu sprechen. Stattdessen habe ich allgemein erklärt, dass mich die Bildungssituation in Ko-

lumbien interessiert und ich Erfahrungen von Personen suche, die Tutelas nutzen. Bisweilen habe ich

erwähnt, dass in Deutschland keine Tutela im Bildungssektor verwendet wird.Dies hat bei einigen Be-

fragten zu vertiefenden Erzählungen geführt.

264 Ich habe die Interviews mitMarcela, John, Edwin, Jasmin, David, Iorna, Diana, Luna und Blanca geführt.

Bei LinaFrancoLozanobedanke ichmich fürdieDurchführungder InterviewsGabrielundMarisol sowie

für die Hilfestellungen bei der Entwicklung und dem Test des Leitfadens.

265 Valentina, Betty,Oscar, Laura, Sandra, Adriana, Beatriz, Jaime, Vanessa.

266 In Kolumbien habe ich telefonisch erhoben: Angélica, Alexander, Jessica, Jorge, Vicente. Das Interview An-

drés habe ich als Face-to-Face-Interview vor Ort in Kolumbien durchgeführt. Die Interviews mit Víctor

und Felipe habe ich im Dezember 2021 von Deutschland aus telefonisch geführt.

267 Grundsätzlich muss das »Scheitern« von Interviews kein Hinderungsgrund für deren Einbeziehung in

die Analyse sein (Eckert & Cichecki 2020). Im vorliegenden Fall überwiegt jedoch, dass ich keinen tele-

fonischen Kontaktmehrmit der Person herstellen konnte. Zuvor hatte ich das Interview in zwei Telefo-

naten geführt. Nach dem plötzlichen Abbruch des zweiten Telefonats und der ausbleibenden Wieder-

aufnahme erschien mir das Interesse an der Interviewteilnahme fragwürdig.
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überrepräsentiert sind. Mit den Gründen dafür befasse ich mich im Verlauf der

Präsentation der Datenanalyse im Kapitel 4.5.3.

Das Sample enthält Angehörige unterschiedlicher sozialer Positionen der ko-

lumbianischenGesellschaft. Ichberufemichdafür aufdieBefundeüberKonflikte

sozialerUngleichheit,die imvorangegangenenTeil bereits dargelegtwurden (vgl.

Kapitel 2.2.3). Ebenso arbeite ich kritisch mit dem Begriff der sozialen Schicht.

Sein Nutzen liegt hier darin, dass er den ebenfalls schon erläuterten begrifflich-

theoretischen Zugang zu sozialer Ungleichheit kürzer fasst (vgl. Kapitel 2.1.2).

Die Grundlage für die Zuordnung der Interview-Partner:innen zu den Schichten

sind die sozioökonomischenAngaben im Interview (Nachgespräch).Das umfasst

Informationen zum eigenen Berufsstand und/oder zur Tätigkeit der Eltern, zum

Wohnort und zur sozioökonomischen Klassifizierung.268 Ich habe mich auch an

die im vorherigen Teil der Arbeit diskutierten Positionen der kolumbianischen

Gesellschaft angelehnt (Angulo et al. 2014; Fresneda Bautista 2017).

Ich habe vier Kläger:innen im oberen Teil der Mittelschicht und vier Klä-

ger:innen in der Mittelschicht selbst verortet. Elf weitere Kläger:innen habe ich

in der unteren Mittel- und neun in der Unterschicht eingeordnet. Die Kläger:in-

nen konnte ich zusätzlich anhand der Bildungsprobleme gruppieren, von denen

sie im Zusammenhangmit ihren Tutela-Klagen bei den Interviews berichteten.

Die Übersicht in Tabelle 10 schlüsselt die Kläger:innen nach Schichtzugehö-

rigkeit und Bildungsproblemen, Lage der Bildungsinstitutionen, Bildungsstufe

undBildungsart auf.Dabei sindalleNamenderKläger:innenanonymisiert.Aller-

dings ordnet Abbildung 14 ihre Wohnorte geografisch zu. Ersichtlich sind deut-

liche regionale Variationen der Bildungsstufen und Bildungsprobleme. Die Bil-

dungsprobleme im schulischen Bereich finden sich im ruralen Kolumbien, wäh-

rend sich Probleme mit der beruflichen und universitären Ausbildung auf das

urbane Kolumbien beschränken. Eine ähnliche Häufung gibt es bei der Schicht-

differenzierung: Die Unterschicht bzw. untere Mittelschicht beschäftigt sich mit

schulischen Problemen, während Probleme im Bereich der höheren Bildung in

der (oberen) Mittelschicht überwiegen.269 Es ist zu beachten, dass dieses Sample

keine Repräsentativität beansprucht. Jedoch bekräftigt es die existierenden Er-

kenntnisse zu urban-rural differenzierter Bildungsungleichheit in Kolumbien.270

Bei neun Klagen liegt das Problem des Verlusts von Schul-, Ausbildungs- und

Studienplätzen zugrunde, wobei auf sieben erfolgreiche zwei erfolglose Tutela-

Klagen kommen. Mit acht weiteren Fällen sind auch Finanzierungsprobleme im

268 Siehe hierzu Fußnote Nr. 249.

269 Die Fälle von Oscar und Sandramüssen dabei ausgenommenwerden.Nähere Informationen dazu fin-

den sich in der Analyse, siehe Abschnitt 4.1, S. 209.

270 Siehe hierzu die Befunde zu Bildungsungleichheit in Kolumbien im Kapitel 2.2.4.
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Studium vergleichsweise stark vertreten. Auffällig ist, dass allein der Fall Vanes-

sa vor Gericht erfolglos geblieben ist. Im Gegensatz zu den restlichen Tutelas

adressierte Vanessas erfolglose Tutela-Klage nicht die Kreditagentur ICETEX,

sondern ihre Privatuniversität, deren Studienangebot sich an Studierende der

unterenMittel- und Unterschicht richtet.

Auch die Verlängerung der Bildungsdauer an Schulen, Ausbildungseinrich-

tungen und Universitäten zählt mit sechs Fällen zu den Bildungsproblemen, die

diese Studie vergleichsweise vielseitig abdeckt. Es sticht hervor, dass auf fünf er-

folglose Klagen lediglich eine erfolgreiche Tutela kommt (Fall Iorna). Schließlich

gehören fehlendeAufnahmenvonSchüler:innenoder Lehrkräften anSchulenmit

fünf weiteren Fällen zu den Bildungsproblemen, die diese Studie behandelt. Alle

fünf Fälle waren gerichtlich erfolgreich. Besonders hervorzuheben ist, dass zwei

dieser Tutela-Klagen von den Leiter:innen der öffentlichen Ombudsstellen (Per-

sonería) geführt wurden.

Ein Audio-Mitschnitt der Interviews wurde standardmäßig angefertigt. An-

schließend wurden die Aufnahmen, Kowal und O’Connell (2007) folgend, tran-

skribiert. Für die Transkription habe ich Konventionen verwendet, die beispiels-

weise Verzögerungen,Unterbrechungen,Überlappungen, Lachen etc. dokumen-

tieren. Dabei ist ein Textvolumen von etwa 367.000 Wörtern entstanden. Eine

Kontrolle der Transkripte durch eine Soziologin und Muttersprachlerin, bei der

zufällig ausgewählte Ausschnitte der Tonaufzeichnungen mit den entsprechen-

denTextpassagenverglichenwurden,kamnurzugeringfügigenKorrekturbedar-

fen bei den Transkriptionen, die den sinngemäßenGesamtzusammenhang nicht

wesentlich beeinflussten.

ZurAnonymisierunghabe ich bereits bei der TranskriptionKlarnamenausge-

schlossen. Andere Daten wie beispielsweise Orte oder auch dritte Personen kön-

nen für die Analyse relevant sein, wären aber für eine Veröffentlichung von In-

terviewpassagen zu anonymisieren. Damit folge ich Hirschauer (2014: 306) und

Breuer et al. (2019: 382) dahingehend,dass der potenzielle Schadendurch die Ver-

öffentlichung der Transkripte gegenüber dem Vorteil der Nachnutzung abgewo-

genwerdenmuss, die grundsätzlich einen sehr hohen Anonymisierungsaufwand

erforderlich macht.

Der gewählte Feldzugang weist einige Einschränkungen auf. Der Überhang

erfolgreicher Klagen kam bereits bei den durch die Gerichte zugesendeten Fällen

zustande und hat sich in meinem Interviewsample unter den Männern fortge-

setzt. Relevant ist auch die Voraussetzung der telefonischen Erreichbarkeit. Die

271 Angélica kannmit ihrer Tutela eine einstweilige Verfügung bewirken.Anschließend behebt die verklag-

te Agentur für Bildungskredite ICETEX die Rechtsverletzung und danach lehnt der Richter die Tutela

ab, weil nun keine Verletzung von Grundrechtenmehr besteht.
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Bildungsproblemund

Lage der Bildungsinsti-

tution

Unterschicht

Untere

Mittel-

schicht

Mittel-

schicht

Obere

Mittel-

schicht

Tutela-

Resultat

Großstädte /Metropolen (354.000 – 7.744.000 Ew.)

Verlängerung der Studi-

endauer
/ Jessica / Felipe –

Vicente
Beatriz,

Víctor
Angélica271 Adriana +Finanzierungsprobleme

im Studium
/ Vanessa / / –

Verlust von Studienplät-

zen
/ Alexander / / +

Klein- bis mittelgroße Städte (54.000 – 113.000 Ew.)

Aufnahmeverweigerung

Schule
Jasmin Betty / / +

Ausbil-

dung
/ Gabriel / / –

Verlängerung

der Lerndauer Studi-

um
/ / Laura / –

Finanzierungsprobleme

im Studium
Luna Marisol / / +

Jorge John, Jaime / / +Schule

Blanca / / / –

Ausbil-

dung
/ / Edwin / +Platzverlust

Studi-

um
Diana / / / –

Rural / dörflich (5.000 – 20.000 Ew.)

Aufnahmeverweigerung

Schule
David / /

Sandra,

Oscar
+

/ / Iorna / +Verlängerung der Schul-

dauer Marcela / / / –

Platzverlust Schule Valentina Andrés / / +

Gesamt 9 11 4 4

Tabelle 10: Tutela-Kläger:innen. Schichtzugehörigkeit, Lage der Bildungsinstitutionen, Bildungsprobleme

und Tutela-Resultate.

Bevölkerungszahlen nach Kolumbiens nationaler Statistikbehörde DANE.

Quelle: Eigene Darstellung.

Unkenntnis der Teilnahmeverweigerungsgründe ist ein systematisches Problem,

dass durch die betroffenen Studien in der Regel nicht selbst zu erklären ist.Wich-

tig erscheint mir hierbei, dass einige meiner Interviews aus Tutelas hervorge-

gangen sind, die mir Gerichte eigeninitiativ geschickt haben, wobei ich über die

Gründe hierfür keine Aussage treffen kann.272 Ich kann in dieser Forschung keine

272 Neben der Bitte umZusendung der Prozessakten habe ich zusätzlich darum gebeten, dass die Gerichte

mir unbekannte Fälle nach eigenem Ermessen ergänzen. Hieraus sind die Fälle Betty, Jaime und Jorge

entstanden.
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Abbildung 14: Karte Kolumbien und Fälle (Wohnorte).

Quelle: Eigene Darstellung.

Aussagemachen,warumdie Gerichte diese Fälle ausgewählt haben.Der Fall Feli-

pe ist insofern besonders, als dass er mir durch eine kontaktierte Person vermit-

teltwurde,die jedoch selbst nicht teilnehmenwollte.Bei den zustandegekomme-

nen Interviews setzten die Interview-Partner:innen keine Gegenleistung voraus.

Jedoch zeigten einige von ihnen nach den Interviews Interesse an Auslandsauf-

enthaltenoder Fremdsprachen,wasmöglicherweisedazubeigetragenhat,meine

Interviewanfrage zu akzeptieren. Besonders ist schließlich der Fall Luna. Schon

zu Beginn hat die Person mich darauf hingewiesen, dass sie vom Gericht über

meine Anfrage informiertwurde. Ich habe festgestellt, dass auch andereGerichte

meine schriftliche Anfrage den Prozessunterlagen hinzugefügt haben.Allerdings

habe ich keineHinweise,dassmeineAnfrage auch anderen Interview-Partner:in-



200 Methodologie

nen bekannt war. In der Regel waren die Interview-Partner:innen beim Erstkon-

takt überrascht, ließen sich aber auf die Kontaktierung ein.

3.3. Zweifache Auswertungsdurchgänge, Gruppierung und Reflexion

Zu den gängigen Auswertungsverfahren für qualitative Daten zählen hermeneu-

tische Vorgehen, die dokumentarischeMethode, qualitative Inhaltsanalysen und

die Grounded Theory.273 Die methodologische Absicht dieser Forschung liegt im

Verfügbar-Machen einer datenbasiertenTheorie. Diesem Vorhaben entsprechen

die Eigenschaften der Grounded Theory am besten, wenngleich ich hier aufgrund

des theoretischen Samplings einige Modifikationen vorgenommen habe.

Die Begründung dieser Auswahl lässt sich zunächst durch einen kurzen Aus-

blick aufbenachbarteVerfahrenverdeutlichen.Hermeneutisch-sequenzielleVer-

fahren, wie beispielsweise die Herausarbeitung von »Habituszügen« bieten eine

Methode zur Konstruktion oderDarstellung vonHabitusformen (Lange-Vester&

Teiwes-Kügler 2013: 149 f.). Jedoch setzen die Verfahren von Bremer und Teiwes-

Kügler (2013) sowie von Lange-Vester und Teiwes-Kügler (2013) »Elementarkate-

gorien« als analytischeBegriffsgegensätze voraus,welche imFall der kolumbiani-

schen Gesellschaft noch nicht vorliegen. Auch die dokumentarische Methode ist

nicht kompatibel, weil ihre Nutzung das Interesse an den Orientierungsrahmen

der Sinnkonstruktion voraussetzt. Sie arbeitet mit Sequenzanalysen und hat so-

zialtheoretische Verwurzelungen in der Wissenssoziologie von Karl Mannheim,

in der Ethnomethodologie und in der Phänomenologie (Bohnsack 2013: 177–181).

Zu den Auswertungsverfahren der qualitativen Inhaltsanalyse gehören schließ-

lich weitere Prozeduren. Sie verbindet die Absicht einer kontrollierten Systema-

tisierung der Daten in Kategoriensystemen, so z.B. in der Version von Philipp

Mayring (Stamannet al.2016: 8 ff.).WährendKritikenanderqualitativen Inhalts-

analyse typischerweise das Fehlen einer Sozialtheorie beanstanden (Stamann et

al. 2016: 6), wiegt für die vorliegende Arbeit schwerer, dass ein Kategoriensystem

nicht mit einer sozialwissenschaftlichenTheorie gleichzusetzen ist.

Dahingegen beansprucht die Grounded Theory die Bildung einer datenbasier-

ten Theorie. Sie ist »simply a set of integrated conceptual hypotheses systemati-

cally generated to produce an inductive theory about a substantive area« (Glaser

& Holton 2004: 7). Anstelle eines sequenziellen Vorgehens verläuft das Verfah-

ren zirkulär, was sogar auf die Datenerhebung angewendet werden kann. Da ich

den Fallzugang schon beschrieben habe, konzentriere ich mich auf die Daten-

273 Die Diskursanalyse wird an dieser Stelle ausgeklammert.
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auswertung, bei der in den Transkripten Sinneinheiten durch Kodes markiert

bzw. organisiert werden. Sie werden als Indikatoren oder Hinweisgeber für all-

gemeinere Konzepte aufgefasst. Grundsätzlich gehört das Abfassen von und Ar-

beitenmitMemos, ebensowie das Arbeiten in Forschungswerkstätten zumStan-

dardvorgehen. Außerdem beansprucht die Absicht einer datenbasierten Theorie

spezifische Gütekriterien, wobei ihre Referenz eine Theorie ist, die zu den vor-

liegenden Daten passt. Relevanz, die Arbeitstauglichkeit und die Modifizierbar-

keit sind zentral. Umstritten ist aber, ob Forschende zum Zweck der Theoriege-

nerierung ihr Vorwissen mit einbeziehen sollen, oder nicht (Mey & Mruck 2011:

22–34). Hierzu ist zu sagen, dass Datenexploration die »(Re)Konstruktion his-

torisch und sozial vortypisierter Deutungsarbeit« bedeutet (Reichertz 2014: 71).

Dies selbst stellt eine Sinnkonstruktion dar und kann keine Objektivität für sich

beanspruchen, da sozialwissenschaftliche Metatheorien oftmals involviert sind

(Przyborski &Wohlrab-Sahr 2014: 123). Die beispielhaften Begriffe Fremdverste-

hen, Motiv und reziproke Typisierung (A. Schütz); Orientierung (R. Bohnsack);

Kommunikation (H. Garfinkel), Identität (G.H. Mead und E. Gofmann); Wissen

(K. Mannheim) und soziales Handeln (M. Weber) geben nur einen kleinen Ein-

blick in die Auswahlmöglichkeiten. Im Rahmen einer »theoretischen Sensibili-

tät« werden diese Rückgriffe kritisch diskutiert (Kelle 2007: 196). Es sollte zudem

nicht vergessen werden, dass diese Sozialbegriffe, obgleich immer umstritten,

zum etablierten Kern sozialwissenschaftlichen Wissens zu zählen sind. Für den

Fall dieser Arbeit sind Denk-, Wahrnehmung- und Handlungsebenen anleitend,

die häufig in Verbindungmit BourdieusTheorien gebracht werden.274

Die Grounded Theory wurde ursprünglich von Barney Glaser und Anselm

Strauss entwickelt und im Buch The Discovery of Grounded Theory: Strategies for

Qualitative Research [1967] dargelegt. Sie ist für ihr pragmatisches Versprechen

bekannt, dass ein datenbasiertes Arbeiten ein besonders geeigneter Weg für die

gegenstandsbasierteTheoriegenerierung ist.Methodengeschichtlich beschränke

ich mich hier darauf zu erinnern, dass es trotzdem zu teilweise dogmatischen

Lagerkämpfen zwischen Glaser, Corbin, Strauss, Charmaz und anderen gekom-

men ist (siehe z.B. Glaser & Holton 2004). Mittlerweile liegen unterschiedliche

Varianten vor, wobei in der Regel die Glaser-Variante, die pragmatische Varian-

te von Strauss und Corbin und die konstruktivistische Variante von Charmaz

unterschieden werden (Mey &Mruck 2011: 22 ff.).

Die verschiedenen Varianten der Grounded Theory spiegeln unterschiedliche

Kodierungsprozeduren wider. Dazu zählt Glasers »Konzept-Indikator-Modell«,

bei dem durch Vergleiche von offen gewonnenen In-Vivo-Kodes allgemeiner ge-

274 Der Vorteil dieser Entscheidung ist, dass sich Bourdieu kritisch mit etlichen sozialtheoretischen An-

nahmen auseinandergesetzt hat, insbesondere mit denen der Phänomenologie (siehe Fußnote Nr. 75).
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haltene Konzepte erarbeitet werden, wobei zentral ist, welche Kategorien durch

welche Kodes indiziert werden (Mey & Mruck 2011: 35–38). Unter Einbeziehung

weitererFälle sollendieKategorienerprobtundschließlicheineKernkategorie er-

arbeitet werden, die das Phänomen am besten erklärt. Die Kernkategorie ist eine

Erklärung,die alsMuster häufig in denDaten vorkommt, viele Bezüge zu den an-

deren Kategorien hat und sich im Vergleich als die bessere Erklärung der Daten

erweist (Glaser & Holton 2004: 53 f.). Zum anderen existiert das von Strauss und

Corbin entwickelte Vorgehen, das mehr Darstellung für Lehrzwecke als »unum-

stößliche Handlungsanweisung« ist (Mey & Mruck 2011: 40). Diese Version der

GroundedTheory besteht aus dem offenen, axialen und selektiven Kodieren, wobei

diese Schritte auch zirkulär sein können und bei der Erarbeitung einer datenba-

siertenTheorie nützlich sein sollen (Breuer et al. 2019: 287).

Der ersteSchritt ist das offeneKodierender Interviews.Er beabsichtigt, eine Liste

an Kodes zu erarbeiten. Hierfür können »generative Fragen« hilfreich sein, wo-

bei es zu vermeiden ist, die Daten voreilig in ein Ursache-Wirkung-Schema zu

zwängen (Breuer et al. 2019: 287;Mey&Mruck 2011: 40). Konkret sind Zitate nach

Gemeinsamkeiten undUnterschieden zu verglichen,woraus sich die Kodes erar-

beiten lassen,welchewiederumdurchVergleich zuKonzepten zusammengefasst

werden.

In einem ersten Analysedurchgang habe ich aus allen 28 Interviews insge-

samt 5.235 Zitate gewonnen.275 Dabei habe ich möglichst ein Zitat pro Inhalt

erstellt, um Mehrfachinhalte zu vermeiden.276 Auf dieser Grundlage habe ich

durchschnittlich 60% der Interviewzitate in Vergleiche einbezogen und somit

582 Kodes erarbeitet, die anhand des jeweiligen Tertium Comparationis benannt

wurden.277Da ein wahlloser Vergleich aller Zitate untereinander kaum zu bewäl-

tigen und wenig verheißungsvoll ist (Kelle 2007: 196), habe ich mich auf Zitate

beschränkt, die durch eine eigens erstellteWortlistemit besonders häufigen und

besonders seltenen Wörtern abgedeckt wurden.278 Anschließend habe ich die

Kodes anhand der erarbeiteten Memos verglichen und nicht nur inhaltlich zu-

gehörige Kodes mit den Kommentaren, sondern auch durch Kode-Doppelungen

identifiziert. Durch das Vergleichen der Kodes habe ich 82 Konzepte erarbeitet,

wobei ein Konzept diejenigen Kodes umfasst, bei denen ich durch die Vergleiche

275 Die Datenauswertung habe ich größtenteils mit dem ProgrammAtlas.ti dokumentiert (Version 22).

276 Hierfür ein Beispiel vom Fall Alexander, das ich in zwei Zitate eingeteilt habe: »Wir mussten erst ein

Semester warten, damit die Papiere kamen […], es waren also sechs Monate, die zu Hause verloren ge-

gangen sind.«

277 Das herausgearbeitete Vergleichskriterium habe ich jeweils in Memos dokumentiert.

278 Die Liste mit gehäuften Wörtern enthielt beispielsweise Tutela, Profesora, Evaluaciones und viele mehr.

Ich habe auch auf ein Gleichgewicht zwischen juristischen (z.B. Tutela, Klage, Tatbestand) und nicht-

juristischenWörtern geachtet (z.B. Schule, Bewertung,Mutter).
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Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten gefunden habe. Ich habe auch die Memos

übertragen, die von den jeweiligen Kodes stammten, womit die Konzepte meine

Memos der Zitat- und Kodeebene sammeln.

Das vergleichendeVorgehen erschienmir gegenüber demEtikettieren der Zi-

tate anhand meines eigenen Vorwissens oder des Vorwissens anderer Personen

vonVorteil.Auch Interpretationsgruppenbzw.Forschungswerkstätten sindnicht

über diese Problematik erhaben (Breuer et al. 2019: 269). Das Vergleichen habe

ich priorisiert, da es als Erkenntnismöglichkeit (Breuer et al. 2019: 272) dem An-

onymisierungsbedarf und den fremdsprachigen Transkripten besser entsprach.

Durch den hinzuziehenden Vergleich erschwert es die Grounded Theory, den Da-

ten (implizite) Vorabtheorien aufzuzwingen. Jedoch kann sie keine Objektivität

garantieren. Das Hinzuziehen des Datenmaterials ist in der GroundedTheory der

zentrale Mechanismus, um erste Entwürfe von Kodes und Konzepten auf Daten-

basis mit den empirischen Interviewdaten zu kontrastieren. Die größte Heraus-

forderung ist jedochdermethodischbedingteArbeitsumfang,dermit jedemwei-

teren Interview exponentiell ansteigt. Dieses Problem beginnt mit einem um-

fangreichen Zitatregister. Bereits der Zitatvergleich schafft eine lange Kodelis-

te, für den anschließenden Kode- und Konzeptvergleich stimmt das ebenso. Die

Vergleichspraxis kann der Absicht der verallgemeinernden Reduzierung wider-

sprechen, was sich nur durch die Beschränkung der Vergleichsoperationen lösen

ließ.

Beim zweiten Analyseschritt, dem axialen Kodieren, interessieren die Beziehun-

gen zwischen den Konzepten, was erneut einen Vergleich erfordert. Grundsätz-

lich werden Beziehungen zwischen den Konzepten durch Zitate belegt. Die Ver-

gleichsbasis sind bei diesemArbeitsschritt jedoch bereits die Konzepte, die ihrer-

seits Kodes und somit auch Zitate abdecken. Beim Vergleich von Ähnlichkeiten

und Übereinstimmungen unter den Konzepten entstehen Kategorien, deren Gü-

te jedoch noch zu prüfen ist. Somit sind diese Beziehungen zunächst vorläufiger

Natur. Sollte anhand der in den Zitaten vorliegendenDaten nachweisbarwerden,

dass sich eine gegebene Kategorie anhand einer oder mehrerer anderer Katego-

rien erklären lässt, so ist das ein erster Vorschlag, der auf einen datenbasierten

Erklärungsansatz hinweist. In diesem Fall ließen sich die Konzepte, die Inter-

viewdaten verallgemeinern, in einModellschemabringen.Bei dieserVariante der

GroundedTheorywird imSchritt des axialenKodierensdieMöglichkeit zurAnwen-

dung von theoretischemWissen nicht ausgeschlossen (Mey & Mruck 2011: 39 f.).

Resultat des axialen Kodierens meiner Konzepte waren 24 Kategorien. Jede der

Kategorien hat ein Memomit den konstituierenden Konzepten, Kodes und Zita-

ten und auch deren jeweiligenMemos.

Das selektive Kodieren ist der dritte Schritt und auf die Theoriebildung ausge-

richtet. Das Vorgehen unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich vom axialen
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Kodieren. Allein der Abstraktionsgrad nimmt zu, denn nun werden die Katego-

rien untereinander verglichen. Belegt werden diese Vergleiche erneut anhand

von Zitaten, die auf Zusammenhänge zwischen den Kategorien hinweisen. Es

handelt sich beim selektiven Kodieren um einen »ganzheitlichen Theorieent-

wurf«, der durch den Vergleich der vorher ermittelten Kategorien entwickelt

wird und ein Gesamtmodell des Phänomens aus den Kategorien zu erarbeiten

beabsichtigt (Breuer et al. 2019: 284). In Abhängigkeit der Datenlage können

durchaus mehrere Kernkategorien resultieren (Breuer et al. 2019: 286). Die erar-

beiteten Kategorien erwiesen sich als eigenständig und eine Kontrolle der bisher

nicht in das Kategoriensystem integrierten Zitate ergab, dass etwa 93% der

Interviewzitate von den Kategorien umfasst werden können. Nur ein kleinerer

Anteil von 7% der Zitate lässt sich nicht durch die Kategorien abdecken.279

Nach dem selektiven Kodieren stellte ich fest, dass im Kategoriensystem

die thematische Bandbreite der integrierten Interviewpassagen abgedeckt ist.

Die induktive Erarbeitung der Kategorien bedingt jedoch, dass Zusammenhänge

zwischendenKategorien nicht notwendigerweise systematisiertwerden,obwohl

solche interkategorialen Zusammenhänge vonmaßgeblicher Bedeutung für die-

se Forschung sind. Entsprechende Interviewpassagen werte ich als die zentralen

Hinweisgeberinnen für Zusammenhänge von rechtlichen Veränderungen im

Handeln,Denken undWahrnehmungen der Tutela-Kläger:innen. Beispielsweise

deuten sie darauf hin, dass eine bestimmte Handlung einer Klägerin im Laufe

einer Tutela-Klage das Zustandekommen ihrer juristischen Vorstellungen über

Bildung erklärt.

Aus diesem Grund habe ich einen zweiten Analysedurchgang durchgeführt

und dabei insgesamt 2.313 interkategoriale Zusammenhänge dokumentiert. Da-

für habe ich die bereits erarbeiteten Memos vom offenen Kodieren erneut analy-

siert, da sie nah an den originalen Zitaten liegen. Interessiert haben mich nach-

vollziehbare Zusammenhänge, die ich mit Zitaten belegen konnte. Erklären Be-

fragte beispielsweise eine Handlung, so werte ich dies als eine Evidenz zu Hand-

lungserklärungen. Analog bin ich beim Denken undWahrnehmen vorgegangen.

Es handelt sich hierbei um die Sinnkonstruktionen der Befragten. Den Zusam-

menhängen liegen insgesamt 2.272 Interviewzitate zu Grunde. Im Anschluss an

die Dokumentation der Zusammenhänge habe ich das im ersten Arbeitsschritt

279 Hierzu ist zu bemerken,dass die 5.235 Interviewzitate auch inhaltlicheDopplungen enthalten. Insofern

bietet die prozentuale Dokumentation der kodierten, klassifizierten oder kategorisierten Zitatanteile

nur eine ungefähre Orientierung über den Anteil der Daten, auf denen das datenbasierte Kategorien-

system basiert.
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entwickelte Kategoriensystem aufgegriffen, umformuliert und auf 18 Kategorien

reduziert (Tabelle 11).280

Kategorien der Datenanalyse

Bildungseinsätze der Lernenden Lernende

Bildungsziel Lösungen für Probleme in Bildung

Enttäuschung Bildungsnutzen Ort

Familienmitglieder Personal Institutionen Bildungssektor

Gewalt Persönlichkeit

Institutionelle Pflichten Pflichten der Lernenden

Institutionen Bildungssektor Positive Emotionen

Juristische Akteur:innen Probleme der Bildung

Juristische Problemlösung Zeit

Tabelle 11: Kategorien der Datenanalyse.

Quelle: Eigene Darstellung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich bei einigen Kläger:innen rechtlich

vielseitige Praxisveränderungen beobachten konnte, die eine facettenreich und viel-

fältig verzweigteRolle desRechts inderPraxisdokumentieren.Teil dieserGruppe

sindKläger:innen,deren Interview-AussagenhäufigmitdenKategorien (1) ›juris-

tischeProblemlösung‹, (2) ›juristischeAkteur:innen‹, (3) ›institutionelle Pflichten‹

und (4) ›Pflichten der Lernenden‹ kodiert wurden. Andererseits lassen sich Fäl-

le mit punktuell rechtlichen Praxisveränderungen beobachten, die weniger Variation

zeigenunddieMöglichkeit belegen,dassRechtsveränderungen eher partiell bzw.

teilweise ablaufen. Basis für diese Gruppierung war die Analyse der qualitativen

Interviewdaten.

Zur Gruppe mit rechtlich-vielseitigen Praxisveränderungen gehören Fälle

mit rechtlich-vielseitigemHandeln,Denken undWahrnehmen,was bei Adriana,

Alexander, Edwin, Felipe, Jaime, Laura, Vicente und Víctor dokumentiert ist.

Ebenso sind Fälle mit rechtlich vielseitigem Denken und Wahrnehmen aber

vergleichsweise punktuellem Handeln Teil dieser Gruppe (Angélica, Iorna, John,

Jorge, Luna,Marcela,Marisol, Oscar und Sandra).

Andererseits findet sich die Gruppemit punktuell rechtlichen Praxisverände-

rungen, zu denen punktuell rechtliches Handeln, Denken undWahrnehmen ge-

hören.Das belegendie Fälle Andrés,Beatriz,Betty,Blanca,David,Diana,Gabriel,

Jasmin und Vanessa. Bei Jessica und Valentina ist hier zudem punktuell rechtli-

280 DieKategorien a) juristischeProblemlösung,b) juristischeAkteur:innen,c) institutionelle Pflichtenund

d) Pflichten der Lernendenumfassen diemeisten Interviewpassagen,mit denen imvierten Teil der vor-

liegenden Arbeit die rechtlichen Veränderungen im Handeln, im Denken und imWahrnehmen belegt

werden.
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ches Denken und Wahrnehmen in Verbindung mit rechtlich-vielseitigem Han-

deln dokumentiert.

Als Hervorbringung sozialen Sinns über die qualitativen Daten ist das Ana-

lyseergebnis, das im nächsten Teil der Arbeit dargelegt wird, selbst weder von

Strukturierungseffekten noch von strukturierenden Wirkungen ausgenommen.

Bereits der Entstehungszusammenhang der Forschungsdaten kann keine Objek-

tivität beanspruchen,weilmein eigenerHabitus fürdiePraxis dieses interaktiven

Forschungsprozesses erklärend ist (Krais 2004). Anzunehmen ist daher ebenso,

dass diese ForschungwissenschaftlichesWissen hervorbringt, dass daruman so-

ziale StrukturenundPositionengebunden ist unddiesemöglicherweise reprodu-

ziert.281 Forschungspraktisch war es herausfordernd, vom Kategoriensystem zu

interkategorialen Zusammenhängen bzw. zur Modellierung zu wechseln. Dies-

bezüglich ist der Import unterschiedlicher Schemata möglich (Breuer et al. 2019:

287), jedoch wären die kodierten Zitate hier nicht notwendigerweise Nachwei-

se interkategorialer Zusammenhänge. Daher habe ich anstelle dessen Zitatnach-

weise gesucht, aus denen Zusammenhänge hervorgehen. Insofern hat sich der

Ratschlag von Mey und Mruck bewährt, die Abfolge von offenem, axialem und

selektivem Kodieren pragmatisch aufzufassen (Mey &Mruck 2011: 40).

Es wird also erst am Ende der Analyse klar, welche Kategorien als Explanan-

dumundwelche alsExplanansbzw.alsHaupt-,Neben-,Kontext- und intervenie-

rende Variablen fungieren. Von zentraler Bedeutung ist bei diesen Überlegungen

die Frage, ob sich imDatenmaterial überhaupt plausible Erklärungen für die Fall-

unterschiede finden. Diese Unbestimmtheit nimmt die Grounded Theory in Kauf

und war im Analyseprozess stets von mir mitzudenken.282 Dabei sind datenba-

sierte Erklärungsansätze von rechtlich veränderterer Praxis die Grundlage, um

im folgendenTeil der ArbeitÜbereinstimmungenundDifferenzenmit der vorlie-

gendenTheorie rechtlicher Transformation zu prüfen und dabei eine Alternative

zumHypothesentest zu verfolgen.

281 DieseEigenschaft der Forschung tritt amBeispielmeinerÜbersetzungsarbeit zumVorschein.Während

der Datenanalyse musste ich zwischen organischem Sprachgebrauch in der Zielsprache Deutsch und

den charakteristischen Eigenheiten im spanischen Original wählen. Ich habe mich situativ entschie-

den. Meine Absicht war es, nah an den spanischen Formulierungen zu liegen. Beispielsweise habe ich

wiederholt folgende Formulierung gewählt: »Ich habe gefühlt, dass meine Rechte auf Bildung verletzt

wurden.« Ein Beispiel aus dem spanischen Transkript im Fall Jessica: »Sentí que se me estaban vulner-

ando los derechos a la educación.« Siehe hierzu auch Jessica Zitat 1, S. 240.

282 Auch hier ist der Vergleich vonTheorien hilfreich.Während offensichtlich nicht alle datenbasiert ermit-

telten Erklärungen plausibel waren, konnte ich in vielen Fällen Bezug zur existierenden Fachliteratur

der empirischen Rechtsforschung schaffen.



4. Das Tutela-Klagen im Schul-, Ausbildungs-
und Universitätsbereich

Diese Arbeit fragt nach Zusammenhängen von Recht und Transformation. Da-

bei verwende ich den Transformationsbegriff, folge aber der kritischen Debat-

te um den transformativen Konstitutionalismus in Lateinamerika (vgl. Coddou

McManus 2022). Ich greife die Frage,wie Recht und Transformation zusammen-

hängen, dadurch auf, dass ich hier einen kombinierten Begriff nutze. Wenn ich

dementsprechend von rechtlicher Transformation spreche, dannmeine ich Prak-

tiken derHervorbringung von rechtlichenKonfliktdarstellungen,die sich vonder

(Re)Produktion sozial strukturierter und strukturierender Ungleichheitskonflik-

te abkoppeln (vgl. Abschnitt 2.1).

Um rechtliche Transformation empirisch zu untersuchen, nutzte ich Inter-

views mit 28 Tutela-Kläger:innen, die zwischen 2017 und 2020 Bildungsproble-

me in Kolumbien hatten. Einige wurden an Schulen abgelehnt oder haben ihren

Ausbildungsplatz verloren. Andere waren mit Finanzierungsschwierigkeiten im

Studium konfrontiert oder die Dauer ihrer Schulbildung bzw. des Studiums hat

sich in die Länge gezogen. Ihre Gemeinsamkeit ist es, dass sie im Zusammen-

hang mit ungleicher Bildung Tutela-Prozesse geführt haben. Damit eignet sich

ihr Klagen zur Untersuchung rechtlicher Transformation (vgl. Abschnitt 2.3).

Dieser Teil der vorliegenden Arbeit untersucht ihr Tutela-Klagen im Schul-,

Ausbildungs- und Universitätsbereich. Der Teil baut sich zunächst aus vier

Abschnitten auf, die die verschiedenen Bildungsprobleme umfassen. Es han-

delt sich dabei um Schwierigkeiten, die in den Interviews genannt wurden.283

Sie umfassen schulische Aufnahmeverweigerungen (4.1), Verlängerungen der

Lerndauer (4.2), Finanzierungsprobleme im Studium (4.3) und den Verlust von

Plätzen an unterschiedlichen Bildungsinstitutionen (4.4).

Mir geht es hier nicht um eine breitere Beschreibung von formeller Bildung,

wie sie in den vorherigen Kapiteln bereits dargelegt wurde. Vielmehr interessie-

ren an dieser Stelle detailliertere Einblicke:Mit denThemenAufnahme, Lerndau-

283 Details zur Gruppierung finden sich im Abschnitt 3.2.
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er, Finanzierung und Bildungsplätze geht es um ungleiche Bildung. Je nach so-

zialem Hintergrund werden kolumbianische Schüler:innen, Auszubildende und

Studierende nicht, oder nur eingeschränkt an Schul- bzw. weiterführender Bil-

dung beteiligt. Der Grund dafür ist, dass Ablehnungen sowie verlängerte Auf-

enthalte in den Bildungsinstitutionen und erforderliche Bildungsausgaben nur

in ungleichem Maße kompensiert werden können. Auch der Ersatz verlorener

Schul- und Studienplätze lässt sich nur in ungleichem Maße durch Kapitaldis-

position bewerkstelligen (vgl. 2.2.4.).

Ich befasse mich in diesem Teil der Arbeit mit der Frage, ob sich eine da-

tenbasierte Theorie zu rechtlichen Veränderungen im Handeln, im Denken und

im Wahrnehmen verfügbar machen lässt. Diese Veränderungen interessieren

mich, weil von ihnen empirische Erkenntnisse über rechtliche Transformation

zu erwarten sind. Die Begründung hierfür basiert auf Bourdieus Rechtsdenken

und seiner Habitustheorie (Bourdieu 2019a, 2021), die ich in den Kapiteln 2.1.3

und 2.1.4 ausführlich dargelegt habe. Mit einer datenbasierten Theorie dieser

Praktiken arbeite ich, weil ich einen pragmatischen Ansatz gewählt habe, um

mit empirischen Daten Aussagen über diese Theorie zu treffen. Um dies zu

bewerkstelligen, müssen zunächst datenbasierte Erklärungsansätze verfügbar

gemacht werden. Das Analyseprinzip, das ich hier zugrunde gelegt habe, richtet

sich im Grundsatz nach den Prinzipien der Grounded Theory (vgl. Abschnitt 3.3).

Die datenbasierten Erklärungsansätze auf Grundlage der qualitativen Interview-

daten sind der Maßstab, an dem ich den theoretischen Ansatz im folgenden Teil

beurteile. Ich suche hier Passung oder Differenzen der datenbasierten Erklä-

rungsansätzemit den theoretischen Erklärungen zu rechtlicher Transformation,

die ich nun als sozialräumlichen Ansatz bezeichnen werde.

Demnach sind die Abschnitte 4.1 bis 4.4 jeweils anhand von drei Analyseebe-

nen untergliedert: dem Handeln, Denken und Wahrnehmen.284 Diese Ebenen

werden immer zuerst durch die datenbasierten Erklärungsansätze dargestellt.

Anschließend werden sie um die Vergleichsperspektive ergänzt, bei der das

Handeln, Denken und Wahrnehmen im Lichte der (Re)Produktion sozialer

Ungleichheiten betrachtet wird. Zu diesem Zweck sind den Abschnitten stets

Kurzbeschreibungen für die sozialräumliche Einordnung der jeweiligen In-

terviewpartner:innen vorangestellt (siehe zur Anonymisierung auch Abschnitt

3.2).

284 Im Teil 3 der Arbeit zur Methodologie erkläre ich, warum ich den Rückgriff auf diese sozialtheoreti-

schen Begriffe im Rahmen der erforderlichen theoretischen Sensibilität für vertretbar halte. Darauf

aufbauend nutze ich hier die Trias Handeln, Denken,Wahrnehmen zur strukturierten Darstellung der

Analysen. Das hat außerdem den Vorteil, dass die Komplexität des Kategoriensystems an dieser Stelle

reduziert wird.
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Der Abschnitt 4.5 fasst die vier identifiziertenBildungsproblemeunddie zwei

unterschiedlichen Perspektiven zur Forschung über rechtliche Transformation

zusammen. ImMittelpunktwerdendabei Befunde zumvariablenGradder recht-

lichen Praxis unter den Kläger:innen stehen. Es lassen sich Ähnlichkeiten und

Übereinstimmungen aus den Interviews herausarbeiten, die ich in drei Varian-

ten rechtlicher Praxisveränderung zusammenfassen werde: rechtliche Inkorpora-

tion, habituelle Voraussetzungen für rechtliche Transformation und Andeutung von Zu-

gehörigkeit zum Rechtsfeld. Gerade die letztgenannte Variante rechtlicher Praxis-

veränderung nehme ich schließlich in Abschnitt 4.6 zum Anlass, umMöglichkei-

ten rechtlicher Transformation anhand der rechtlichen Umgehung sozialer Auf-

stiegsblockaden in Kolumbien zu konzeptualisieren. Diese Befunde einer Praxis,

die quer zu eindeutigen Reproduktionslogiken ungleicher Gesellschaften liegt,

begründen letztendlich auch die nötige Anpassung der auf Bourdieu aufbauen-

den Theorie. Sie sprechen für einen theoretischen Zusammenhang, den ich am

Ende dieses Abschnitts als positionelle Symbolik rechtlicher Praxis erläutern werde.

4.1. Klagen bei schulischen Aufnahmeverweigerungen

Die Analyse beginnt mit dem einfachen Befund, dass sich die Praxis von Schü-

ler:innen und dem Lehrpersonal verändert, wenn es an der Schule zu Aufnah-

meverweigerungen kommt. Das ist beispielsweise offensichtlich, wenn eine Tu-

tela-Klage begonnen wird, weil eine Schule keine Lehrkraft angestellt hat, dann

kein Unterricht mehr für die Schulkinder stattfindet und sich ihre Eltern nun an

die kolumbianische Ombudsstelle wenden, welche schließlich zur Tutela greift

und die Schulbehörde verklagt. Ein anderes Beispiel ist die Nutzung einer Tutela

durch eine Mutter, weil ihr Sohn keinen Schulplatz bekommen hat.

So werden schulische Aufnahmeverweigerungen zum Ausgangspunkt von

unterschiedlichen (rechtlichen) Praxisveränderungen. Hier wird die Tutela aus

dem Register der möglichen Handlungsoptionen ausgewählt und die Akteur:in-

nen werden zu Kläger:innen, indem sie die schulischen Aufnahmeprobleme nun

durch das Recht handhaben. Entscheidend ist dabei, was in diesem Abschnitt

näher ausgeführt werden soll: Es würde nämlich zu kurz greifen, das Tutela-Kla-

gen auf eine einmalige Handlung zu reduzieren. Die Tutela-Klage ist nicht nur

eine neue Reaktion der Eltern oder Lernenden auf das (plötzliche) Fehlen eines

Schulplatzes oder des Schulpersonals. Die Praxis des Klagens verändert auch die

Vorstellungen der Kläger:innen, die das Recht nun als Lösung für einen Konflikt

um die gegenseitigen Pflichten von Schulen und Schüler:innen ansehen. Solche

Praxisveränderungen lassen sich aber nur erkennen, wenn auch das Denken und

Wahrnehmen der Kläger:innen berücksichtigt wird.
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Die Aufnahmeverweigerungen beeinträchtigen den Zugang der Schüler:in-

nen zur Schule. Sie benachteiligen deren Beteiligung an formeller Bildung. Auch

die fehlende Aufnahme von Lehrkräften macht die institutionellen Qualitäts-

disparitäten angesichts der unterbrochenen Beschulung offenkundig, da der

Bildungserfolg der Schüler:innen in Frage gestellt ist.285 Ebenso liegt hier die

mangelhafte Verfügbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Bildungssystems auf

derHand, obwohl diese Kriterien zumKern der kolumbianischen Bildungsrecht-

sprechung gehören (Góngora Mera 2003: 33 ff.). Wenn die Schulbehörden kein

Personal aufnehmen bzw. anstellen, liegt dem der Ungleichheitskonflikt um die

Bildungsfinanzierung zugrunde, der in Kolumbiens Bildungssektor bekannt ist

(Fordham et al. 2016: 204). Zusätzlich ist die Ablehnung der Schüler:innen auch

ein Ergebnis imMachtkampf um administrative Finanzierungsentscheidungen,

wenngleich die erfolgreichen Tutelas hier intervenieren. Es lässt sich daher unter

Verweis auf das vorherige Kapitel 2.2.3 sagen, dass die aufnahmebedingten

Bildungsunterbrechungen in denHintergrund ungleicher Bildung in Kolumbien

einzuordnen sind. Sind sie als Fälle von Bildungsungleichheit zu betrachten

(Peters 2013: 61).

Wie bereits angekündigt beabsichtige ich in diesem Abschnitt keine breite

Beschreibung von Bildungsungleichheit, sondern befasse mich tiefgründig mit

dem Bildungsklagen in fünf Fällen. Um dem in Abschnitt 2.3 herausgearbei-

teten Erkenntnisinteresse gerecht zu werden, frage ich hier nach rechtlichen

Veränderungen der Praxis von fünf Tutela-Kläger:innen. Dafür arbeite ich mit

den drei Analyseebenen Handeln, Denken und Wahrnehmen. Ich betrachte sie

jeweils wechselweise aus dem Blickwinkel der datenbasierten und sozialräum-

lichen Analyse, um so den methodologisch-pragmatischen Erläuterungen zu

entsprechen, die ich ebenfalls bereits dargelegt habe (vgl. Teil 3).

Zunächst sollen die Fälle erläutertwerden. Im Jahr 2019wird die Tutela des 19-

jährigenSchülersDavid angenommen.EinGericht ordnet seineAufnahmeander

Schule des benachbarten Landkreises (Municipio) an, welche die nächstgelegene

Möglichkeit für Davids weiterführende Schulbildung im rural-andinen Departa-

mento Boyacá anbietet.Diese Schule hatte Davids Aufnahmeantrag zunächst ab-

gelehnt, weshalb der Schüler den Schulweg bis ins weiter entfernte Dorfzentrum

des eigenen Municipios auf sich nehmen musste. David gehört der Unterschicht

an und wohnt mit seinen Eltern auf einer Finca, wo die Familie eine kleine An-

zahl von Rindern hält. Die Finca ist sozioökonomisch auf der niedrigsten Stufe

285 Denkbar ist auch der Fall, bei demKinder bereits im ersten Schuljahr bei ihrer Einschulung abgewiesen

werden. Dieser Fall ist nicht im Sample enthalten. Siehe hierzu Abschnitt 3.2.
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eingeordnet.286 Gegen die Ablehnung an der nähergelegenen Schule geht David

erfolgreichmit einer Tutela vor, die vorOrt imGericht verfasst und abgenommen

wird.

ImJahr2018wirdauchdemSohnvonBettydieAufnahmeaneineröffentlichen

Schule verweigert. Damals ist Betty 47,Mutter von drei Kindern und arbeitet mit

ihremPartner in dessen Schreinerei, die sich in einer kleineren Stadt in der Nähe

vonMedellín befindet.Betty lebt in einemStadtteil, der sozioökonomisch niedrig

eingeordnet wurde und gehört der unteren Mittelschicht an. Während sich die

Schule immer wieder über das Verhalten des hyperaktiven Schülers beschwert,

versichert Betty, dass die Lehrkräfte ihn diskriminieren und ihm sogar Gewalt

antun. Schließlichwird Bettys Sohn nach einemSchulwechsel die Aufnahme ver-

weigert und der Junge bleibt ohne Unterricht. Nun greift Betty zur Tutela, wobei

sie Unterstützung in der örtlichenOmbudsstelle erhält, und erreicht dieWieder-

aufnahme ihres Sohnes an der öffentlichen Schule. Jedoch kommt es, dass Bettys

Sohn an dieser Schule keinen Abschluss erhält und er seine Bildung schließlich in

einer Abendschule fortsetzt.

Auch dem Sohn von Jasmin wird die Aufnahme an einer öffentlichen Schule

verweigert. Jasmin nutzt eine Tutela, nachdem ihr einGemeinderat dazu geraten

hat. Sie ist Mitte 30, gehört zur Unterschicht und wohnt in der sozioökonomisch

niedrig klassifizierten Peripherie von Cúcuta im Nordosten Kolumbiens. Jasmin

verfügt nicht über die Mittel, um ihren Sohn in einer privaten Schule unterzu-

bringen. Nach einer Unterbrechung möchte Jasmin ihren Sohn, dem ebenfalls

Hyperaktivität diagnostiziert wurde,wieder zumSchulunterricht anmelden.Zu-

nächst lehnt die Schule die Anmeldung ab.Danach gewinnt Jasmindie Tutela und

der Sohn wird im Jahr 2019 in die siebte Klasse aufgenommen. Allerdingsmeldet

Jasmin ihn späterwieder vomUnterricht ab.Grund hierfür ist, dass Jasmin einen

Schulausschluss vermeidenwill, der ihremSohn aufgrund vonneuenVerhaltens-

problemen droht.

In zwei weiteren Fällen müssen sich Kläger:innen mit unbesetzt bleibenden

Stellen von Lehrer:innen auseinandersetzen. In beiden Fällen stellen öffentliche

Schulen nicht das erforderliche Lehrpersonal, um den Schüler:innen die Grund-

schulbildung anzubieten. Eine weitere Gemeinsamkeit der zwei erfolgreichen

Tutelas ist, dass die Kläger:innen zugelassene Anwält:innen sind, die zum Kla-

gezeitpunkt mit der Leitung der örtlichen Ombudsstellen Personería beauftragt

waren.

286 Es handelt sich um Kolumbiens offizielle sozioökonomische Einordnung. Die Einordnung in die Un-

terschicht habe ich auf Grundlage weiterer Informationen vorgenommen. Dazu und zu den folgenden

Klassifizierungen finden sich Informationen in Abschnitt 3.2 und 3.3.
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Sandra ist Anwältin undOmbudsfrau in einemMunicipiomit rund 10.000Ein-

wohner:innen im zentralandinen Santander. Im Jahr 2019 reicht Sandra zwei Tu-

telas wegen unbesetzter Stellen von Lehrkräften ein. Beide Tutelas führt sie er-

folgreichgegendieSchulbehörden inVertretungderSchulkinder.DasDorf ist so-

zioökonomisch niedrig eingeordnet, allerdings gehört die Juristin Sandra imMu-

nicipio zur oberen Mittelschicht und vertritt im Laufe ihrer Amtszeit wiederholt

die Interessen der Bewohner:innen.Dazu zählen ungefähr zehn Tutelas, die San-

dra während ihrer Amtszeit im Bildungsbereich geführt hat. 2019 lässt die Schul-

behörde von Santander zwei Lehrstellen an ländlichen Außenstellen der Dorf-

schule unbesetzt, die in Sandras Zuständigkeit liegt. Weil es keinen Personal-

ersatz gibt,bleibt eineGruppe vonSchulkindernderGrundstufe ohneUnterricht.

Sandra übernimmt die Vertretung der Schulkinder als Leiterin der Ombudsstelle

und gewinnt die Tutela-Klagen in beiden Fällen.

Oscar ist Anwalt und leitet die Ombudsstelle in einemDorf im ländlichen Teil

von Cundinamarca. 2019 reicht er eine erfolgreiche Tutela gegen die Schulbehör-

de ein, als etwa 30 Schüler:innen einer Schule ohne Lehrkraft bleiben. Eine Lehr-

stelle bleibt bis auf Weiteres unbesetzt, weil eine Lehrerin aus dem Schulunter-

richt ausgeschieden ist. Jedoch wurde keine neue Lehrkraft angestellt. Das Dorf

hat rund 10.000 Einwohner:innen und ist sozioökonomisch niedrig eingeordnet,

wie dies auch bei Sandra der Fall ist. Im Laufe seiner Amtszeit unterstützt auch

der Jurist Oscar, der ebenfalls der oberenMittelschicht angehört, etliche Einwoh-

ner:innen bei ihren Tutelas im Bildungsbereich. Bei der Tutela von 2019 über-

nimmt er jedoch die Vertretung für die Schulkinder und erwirkt ein gerichtliches

Urteil über die Anstellung ihrer Lehrkraft.

4.1.1. Juristische Aufnahmeversuche

DiedatenbasierteAnalyse zeigt rechtlicheHandlungsveränderungenbei denKlä-

ger:innen. Wenn sie Tutelas nutzen, kommt es zu juristischen Aufnahmeversu-

chen.Allein derUmstand,dass die Tutela genutztwird, zeigt bereits Veränderun-

gen des Handelns, weil das Klagenmit der Tutela ein zusätzlicher Handlungsan-

satz zur Fortsetzung des Schulunterrichts ist. Allerdings sind diese juristischen

Aufnahmeversuche differenziert und nuanciert zu betrachten. Es wäre voreilig,

hierLoick (2017: 290) zu folgenundsiehauptsächlichalsVerrechtlichungvonSub-

jekten zu verallgemeinern. Das ist hier nur begrenzt hilfreich, weil selbst die An-

wält:innenOscar undSandra nicht ausschließlich juristischmit demProblemder

schulischen Personalaufnahme umgehen.

Trotzdem ähneln sich ihre juristischen Handlungen bei der Tutela-Nutzung

dahingehend, dass sie rechtliche Lösungsansätze des Bildungsproblems sind.
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Das fällt insbesondere insofern auf, als dass die Bildungstitel, Finanzmittel und

Schichtzugehörigkeit der fünf Kläger:innen sehr unterschiedlich sind. Sie verfü-

gen also über verschiedene Volumina an ökonomischem, kulturellem und sozia-

lemKapital. Trotzdemmuss ich auchUnterschiede imHandeln der Kläger:innen

zeigen. Beispielsweise greift Oscar zur Tutela, als die Eltern der Schulkinder

mehrfach auf das Klagen insistiert haben. Die Mutter Jasmin hingegen nutzt die

Tutela erst, nachdem ihr ein Gemeinderat genau diese Lösung nahegelegt hat.

Ich zeige dennoch ein gemeinsames Handlungsmuster: die rechtliche Problem-

lösung. In diesem Kapitel spreche ich wegen dieser Ähnlichkeit der rechtlichen

Veränderungen von punktuell juristischer Handlung.287

Zu betonen ist jedoch, dass sich hier kein Strukturdeterminismus zwischen

Bildungsproblemen und juristischer Problemlösung findet. Es handelt sich um

situative Handlungsoptionen. Zunächst zeigt Tabelle 12 einige Beispiele für den

erweiterten Handlungswandel, der im Zusammenhang mit den Aufnahmepro-

blemen stattfindet. Es sind unterschiedliche nichtjuristische Reaktionen auf das

Bildungsproblem zu bilanzieren. Dies zu forcieren impliziert eine problembe-

zogene Erklärung des Rechtshandelns als »theoretische Sicht der Praxis«, die

jedoch das »praktische Verhältnis zur Praxis« letztendlich verkennt (Bourdieu

2015a: 148).

Handlungsmuster

Punktuell juristisches Handeln: Juristische Problemlösung

(Betty, David, Jasmin, Oscar, Sandra)

Nichtjuristisches Handeln: Lösungen für Probleme in Bildung,288 Bildungseinsätze der Lernenden289

(Betty, Jasmin, Oscar, Sandra)

Tabelle 12: Handlungsmuster bei schulischer Aufnahmeverweigerung.

Quelle: Eigene Darstellung.

Am Beispiel von Jasmin kann die Analyse vertieft werden. Als Jasmin sich mit

dem Problem konfrontiert sieht, dass ihr Sohn nicht an der Schule aufgenom-

men wurde und daher keinen Unterricht erhält, kommt es, dass sie von einem

287 In den weiteren Abschnitten und Kapiteln wird dies mit Befunden juristisch vielseitigen Handelns,

Denkens bzw. Wahrnehmens ergänzt. Dies ist an dieser Stelle noch nicht in den Daten gegeben. Im

Abschnitt 3.3 habe ich weitere Auskünfte über diese Gruppierung dargelegt.

288 Beispielsweise versuchtBettydieDiskriminierung ihresSohnes inderSchuledurcheinenKlassenwech-

sel zu lösen. Auch Sandra berichtet von Bemühungen der Schulleitung, damit eine Lehrkraft angestellt

wird.

289 Beispielhaft ist Betty, die zusätzliche Finanzmittel für die Bildung ihres Sohn einsetzt und dabei hofft,

dass er an einer einfachen Privatschule nicht diskriminiert wird. Betty kommt diesbezüglich nicht zu

einem abschließenden Urteil, da sie die Schulgebühren nicht dauerhaft zahlen kann.
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Gemeinderat Besuch erhält. Jasmin erzählt ihm von der abgelehnten Aufnahme

ihres Sohnes und davon, dass ihr Sohn keinen Schulunterricht mehr erhält.

»Der Gemeinderat ist bei mir vorbeigekommen und […] ich habe ihm erzählt, dass mein Junge

nicht in der Schule ist und dann sagt er, dass das nicht sein kann, dass er nicht in der Schule

ist: ›Kommen Sie, ich helfe Ihnenmit der Tutela.‹ […] Dann hat er mir die gemacht, er brauchte

meine Daten und ich habe die Runde [zum Gericht, M.C.] gemacht […] und am nächsten Tag

hatte ich eine Antwort.« (Jasmin Zitat 1)

Bei diesem Treffen wird Jasmin die Tutela-Nutzung vermittelt. Es kann dem-

entsprechend von einer rechtlichen Vermittlung des Bildungsproblems gespro-

chen werden. Dabei fällt am Beispiel von Jasmin auf, dass dieser Prozess in

sozialer Interaktion erfolgt und nicht allein von ihr ausgeht. Bei ihr ist es für die

rechtliche Vermittlung erforderlich, dass es zu Interaktionen mit Akteur:innen

kommt, wie beim Gemeinderat gezeigt.290 Auch bei anderen Fällen ist der in-

teraktive Umgang mit Ombudspersonen, den Lehrkräften und anderen Eltern

erforderlich, damit die Aufnahmeverweigerung in rechtliches Handeln münden

kann und die Tutela genutzt wird. Solche Handlungen sind nicht isoliert. Sie

erfordern Kommunikation, deren vermittelnde Funktion sich in einer Serie

weiterer Beispiele von Betty, Oscar und David zeigt. Dabei geht es stets um den

Impuls zur Klagehandlung.

»An dieser Schule selbst haben mir die Lehrer am Ende gesagt, dass es die Lösung wäre, eine

Tutela zu machen und das so zu lösen« (David Zitat 1)

»Also noch eineWoche ohne Unterricht […] und die Eltern sagenmir: ›Es reicht jetzt, helfen Sie

uns mit dieser Tutela.‹« (Oscar Zitat 1)

»Ich habe dem Personero den Fall geschildert, den ich mit meinem Sohn in der Schule hatte,

dass sie dort seine Rechte verletzen […]. Da hat er mir gesagt, dass wir die Tutela machen und

dass ihm das helfen wird, damit sich etwas verbessert. Aber ich sage mal, am Ende ist das nur

eine Formsache, weil am Ende hat das ja auch nichts bewirkt.« (Betty Zitat 1)

Betty handelt, indem sie sich an den Leiter der Ombudsstelle (Personero) wendet.

Ihrer Klageentscheidung liegt damit eine eigene Handlungsinitiative zugrunde.

Allerdings kommt auch ihre Enttäuschung zur Sprache. Obwohl Betty die Tutela

gewinnt und ihr Sohn an der Schule (wieder)aufgenommen wird, sieht sie, dass

die Tutela das dahinterliegende Problem nicht löst.

290 Der Gemeinderat hat die Tutela für Jasmin imMärz 2019 angefertigt. DieWahlen in denMunicipioswa-

ren im Oktober desselben Jahres. Jasmin spricht an keiner Stelle davon, dass sie politisch oder sozial

aktiv ist. Daher finden sich im Interview kaum Anhaltspunkte, um das Abfassen der Tutela als Gegen-

leistung für politische Unterstützungsarbeit im Wahlkampf anzusehen. Allerdings musste Jasmin la-

chen, als ich nachfragte, wer sie unterstützt hat. Sie erzählte dann erst auf meine Nachfrage, dass es

sich um einen Gemeinderat handelt.
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Auch die Ombudsfrau Sandra wählt im Zusammenhang mit den fehlenden

Lehrkräften öffentlicher Schulen die Tutela und handelt im rechtlichen Zusam-

menhang. Sie ist ein Beispiel dafür, dass die Wahl der Tutela nicht unmittelbar

auf das Problem folgen muss. Vielmehr handelt Sandra mit der Tutela, weil sie

sich das Personalproblembereits als juristischenKonflikt vorstellt.Überraschend

ist dabei, dass Sandra das Personalproblem der Justiz im Einverständnis mit der

Schulbehörde übergibt.Weil die Behörde Einstellungen unter demKriteriumder

Rechtssicherheit vornehmenmuss, ist ihr die Tutela-Klage sogar hilfreich.

»Die Schulbehörde ist sehr vorsichtig.Aber sie könnendieseNorm ignorieren,wenn einRichter

etwas anderes anordnet […]. Also brauchen sie eine Tutela, weil es dann der Richter ist, der die

Anordnungmachtunddann folgtdieBehördedemauch […]. IndemFallwardieBehördeeigent-

lich auch einverstanden […], dass das per Tutela gemacht wird, damit es später keine Probleme

gibt […].Weil es schonmöglich ist, dass es zu Ermittlungen kommt,wenn Sie eine Personalein-

stellung anordnen aber das nicht durften. Dann erinnern Sie sich, dass den Anordnungen vom

Richter Folge zu leisten ist [lacht].« (Sandra Zitat 1)

Das alles belegt, dass die rechtliche Handlungsveränderung kein auf schulische

Aufnahmeverweigerungen folgender Automatismus ist. Vielmehr kommt es im

Zusammenhang mit dieser Manifestation ungleicher Bildung zu einemWechsel

zwischen juristischen undnichtjuristischenHandlungen.Es kann auchnicht von

einer einfachen Abfolge gesprochen werden, etwa dass zunächst nichtjuristische

und dann juristische Handlungen gewählt werden. Dazu passt auch Oscars Er-

fahrung. Er berichtet von Gesprächen vor dem Entschluss zur Tutela, die er mit

den Eltern der betroffenen Schulkinder geführt hat.

»Also sagte ich zuallererst, und auch, weil ich weiß, dass sehr viel von den Abläufen der Schul-

behörde abhängt: ›Warten wir doch mal ab und sehen, dass die Schulbehörde einen Lehrer an-

stellt.‹« (Oscar Zitat 2)

DasAbwarten ist einBeispiel fürnichtjuristischeHandlungsalternativen.Eszeigt

sich selbst im Falle des Leiters der Ombudsstelle, dass juristische Handlungsver-

änderungen der sozial vermittelten Vergegenwärtigung des Bildungsproblems

bedürfen. Auch Betty entscheidet sich rund um die Probleme im Schulunterricht

ihres Sohnes abzuwarten. Dabei dokumentiert die Analyse über Betty ebenso,

dass sie den Lehrer:innen ihr gesunkenes Vertrauen in den Unterricht ihres

Sohnes trotzdem signalisiert. Es handelt sich um ein aufmerksames Abwarten.

»Alsmein Sohn einen neuen Lehrer bekommt, da sagt der […]: ›Beimir läuft das anders, ich lass

mich hier nicht vorführen.‹ Da habe ich dem Lehrer gesagt: ›Na gut, dann schauenwirmal,was

wird.‹« (Betty Zitat 2)

Schließlich ist von Jasmin der Handlungsmodus des Wartens auch im Anschluss

an die Tutela belegt. Trotz ihrer erfolgreichen Tutela und der Wiederaufnahme
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des Sohnes an der Schule spitzt sich das Problem um seine Verhaltensprobleme

erneut zu. An der Schule wiederholen sich Vorfälle, in die Jasmins Sohn involviert

ist, und ihr sagen, dass ihm ein Schulverweis droht. Daher wird Jasmin aktiv.

»Er ist wieder auf die Schule und hatte aber Auflagen wegen der Tutela, die sie ihm gegeben

haben. Ermusste sich gut benehmen […], ein guter Schüler sein, alles gut, damit die Tutela wei-

tergeht. […] Undweil das eben nicht geklappt hat […], habe ich ihn runtergenommen.Dawar es

vorbei mit der Tutela.« (Jasmin Zitat 2)

»Das heißt, ich habe ihn von der Schule genommen, weil sie ihn sonst rausgeschmissen hät-

ten. Ich wollte ihn lieber runternehmen […], damit das nicht als Schulverweis bleibt. Er wurde

niemals rausgeschmissen, sondern ich habe ihn runtergenommen.« (Jasmin Zitat 3)

An dieser Stelle ist eine vorläufige Zusammenfassung der vorherigen datenba-

sierten Handlungserklärungen nützlich, die die Kläger:innen in den Interviews

geäußert haben.Wird bei rechtlicher Praxisveränderung zunächst nur das Han-

deln betrachtet, so fällt erst auf, dass vorrangig die Ombudsfrau Sandra den Be-

ginn ihresTutela-Klagens rechtlichbegründet (vgl.Sandra Zitat 1,S.215).Zweitens

folgt der Wandel hin zum juristischen Agieren bei David, Jasmin und Betty der

interaktiven Vergegenwärtigung, dass keine Aufnahme an der Schule zustande

kamund daher die Tutela zu nutzen ist. Auch vonOscar ist bekannt, dass er nicht

isoliert mit der Tutela handelt, weil es rechtlich geboten ist, sondern weil eine

Gruppe von frustrierten Eltern sein Büro der Ombudsstelle betreten hat und dort

eine Lösung für denSchulunterricht ihrerKinder gefordert hat (vgl.Oscar Zitat 1,

S. 214). Demnach können Handlungen mit der Tutela hier nicht als individuelles

Abschreiten verschiedener Stufen beschrieben werden. Vielmehr sind sie Folge

von Interaktionen, die stets soziale Verbindungen erfordern. Insofern sind die

empirischen Befunde dieser Fälle relevant für die theoretischen Pfadmodelle der

Rechtsmobilisierung, die zu Modellzwecken von individuellen Prozessen ausge-

hen (Felstiner et al. 1980; Genn 1999). Die Tutela-Handlungen sind hier aber nur

im weiten Sinne eine individuelle Rechtsreaktion auf Bildungsungleichheit. Ein

Zusammenhang scheint eher zwischen der sozialen Vermittlung und demKlage-

Handeln zu bestehen.

Tutela-Aufnahmeversuche aus sozialräumlicher Perspektive

Die datenbasierte Analyse der Interviews ist nicht der einzige Zugang zu den

(rechtlichen) Handlungen der Kläger:innen. Ebenso kann eine sozialräumliche

Perspektive in Anlehnung an Bourdieu eingenommen werden. Dann ist von

einem Wechselspiel rechtlicher und nichtrechtlicher Handlungen in Folge der

sozialräumlichen Differenzierung der Kläger:innen auszugehen (vgl. Abschnitt

2.3). Dies gilt auch da, wo es um formell standardisierte Handlungen in Rechts-
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prozessen geht. Auch diesbezüglich wird eine »Schöpfung von unvorhersehbarer

Neuartigkeit und spontaner Improvisation« (Bourdieu 2015b: 40) angenommen,

der letztlich eine sozialräumlich begründete Regelmäßigkeit zugrunde liegt.

Dazu fällt zunächst auf, dass die Jurist:innen Sandra und Oscar nicht direkt

von den schulischenDiskontinuitäten betroffen sind.Es kannnicht überraschen,

dass ihr Handeln fachlich und rechtlich bedingt ist. Als ausgebildete Jurist:in-

nen sind sie den anderen Kläger:innen dieser Gruppe an Rechtskenntnissen und

Rechtserfahrungen deutlich überlegen. Sie verfügen über inkorporiertes Kultur-

kapital. Klar ist zudem, dass die schulischen Aufnahmeprobleme nicht ihre eige-

nenBildungsprozesse aufs Spiel setzen. Jedochzeigt die sozialräumlicheAnalyse,

dass sie trotzdemetwas verlieren können.Schließlich ist ihr juristischesHandeln

keine instrumentelle Anwendung von bereits akkumuliertemKulturkapital, es ist

keine in die Praxis umgesetzteTheorie.Vielmehr erklärt sich derWechsel zum ju-

ristischen Handeln aus der Disposition von symbolischem Kapital.

Beim rechtlichenHandeln geht es um ihre Anerkennung imAmt als Leiter:in-

nen der Ombudsstellen. Mit dem Tutela-Klagen entsprechen sie dem rollenbe-

zogenen Vertrauensvorschuss an die juristischen Amtsträger:innen der oberen

Mittelschicht. Wenn den Eltern der Personalmangel »reicht« (vgl. Oscar Zitat 1,

S. 214), dann wäre nichtjuristisch zu handeln ein Bruch mit der Illusio, dass die

Ombudspersonen tatsächlich über die Rechte der ihnen anvertrauten Bürger:in-

nen wachen. Auch die Doxa der juristischen Lösbarkeit aller Probleme wäre da-

von betroffen. Auf dieser Überzeugung basiert jedoch die privilegierte Position

der Ombudspersonen. Sie definiert sich nicht allein durch das institutionalisier-

te Kulturkapital ihres anwaltlichen Berufstitels. Darum kollaborieren Oscar und

Sandra imModus des »objektivenDritten« (GonzálezHauck 2022: 156),womit sie

bekräftigen, dass sie letztlich unbetroffen sind und– imAuftrag–die Verletzung

der RechteMinderjähriger vor Gericht bringen. IndemOscar und Sandra aus der

Dienstpflicht juristischhandeln,verfestigt sich ihreprivilegierteRolle indenOm-

budsstellen. Insofern trägt ihr juristischesHandeln zur Reproduktion ungleicher

Verhältnisse bei.Daher haben die vorherigenAusführungen zumpunktuell juris-

tischen Klagen der Ombudspersonen gezeigt, dass es sich um eine Handlungs-

praxis des konzertierten bzw. kollaborativen Klagens handelt.

Dahingegen zeigen die Beispiele von Jasmin und David, die Kolumbiens

Unterschicht angehören, dass ihrem Klagen eine gewohnheitsmäßige Orien-

tierungspraxis der Hilfs- und Unterstützungssuche zugrunde liegt. Jasmin und

David nehmen die rechtlichen Hilfsangebote an, obwohl diese ursprünglich von

einem Gemeinderat und einem Lehrer und nicht von juristischen Expert:innen
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selbst kommen (vgl. Jasmin Zitat 1, S. 214 undDavid Zitat 1, S. 214).291Somit ist die

Grundlage ihres rechtlichen Handelns nicht inkorporiert-kulturelles, sondern

soziales Kapital. Es bewirkt, dass die von Bildungsungleichheit benachteiligten

Eltern und Schüler:innen die Inhaber:innen (relativ) privilegierterer Positionen

ins Rennen schicken können und somit in begrenztem Umfang auch auf deren

Handlungsmöglichkeiten zugreifen. Das setzt jedoch voraus, dass Jasmin und

David den Lösungsvorschlägen dieser externen Akteur:innen folgen und schluss-

endlich die Tutela-Klage wählen. Darum ist bei ihrem punktuell juristischen

Handeln von einer situativen Klagehilfe auf Grundlage sozialen Kapitals zu sprechen,

welche nicht aus der Situation einer individuell erfahrenen Rechtsverletzung

entsteht.

Diesbezüglich zeigt die sozialräumliche Analyse schließlich einen nuancier-

tenUnterschiedbeiBetty,die ineinemfamiliärenHandwerksbetriebarbeitetund

der unteren Mittelschicht angehört. Weil Betty weiß, dass die Ombudsstelle ihr

mit Tutelas hilft, nimmt sie rechtliche Unterstützung in Anspruch und grenzt

sich vom fügsamen Klagen ab. Sie verdeutlicht ihren berechtigten Auftrag an die

Ombudsstelle und somit den Zugriff auf Akteur:innen inmachtvoll(er)en Positio-

nen.292 Wird eine rechtliche Situation mit der Ombudsstelle absichtlich herge-

stellt, so handelt es sich ebenfalls um eine situative Klagehilfe, die hier jedoch auf

Grundlage von inkorporiertem Kulturkapital der Kläger:innen erfolgt. Es würde

nicht zutreffen,BettysKlagenmit derRechtsverletzung ihres Sohnes zu erklären.

Vielmehr klagt Betty, weil der Leiter der Ombudsstelle letztendlich eine Tutela in

ihremSinne verfasst.Da sie dem Juristen bereits den Fall ihres Sohnes als Rechts-

verletzung schildert, ist hier von einer Beauftragung zu sprechen.

Solche Handlungen weisen bereits auf eine Gewöhnung an das Recht hin, die

sich bei Betty auch an anderen Stellen zeigt. ZumAbschluss derHandlungsanaly-

sen293 lässt sich damit sagen, dass rechtlicheHandlungen in dieser sozialen Posi-

tion durchaus auf Gewohnheit zurückgehen können. Das bestätigt sich schließ-

lich beispielhaft an einemDisput, bei dem sich Betty mit einer Lehrerin noch vor

dem Einreichen der Tutela über das Verhalten des Sohnes streitet.

»Dann sagte die Lehrerin zu mir: ›Das kommt vors Gericht.‹ Und ich antworte: ›Da gehen Sie

dann gleich mit, weil Sie meinen Sohn nicht so behandeln können.‹« (Betty Zitat 3)

291 Jedoch kommtDavid auf diesemWeg auch in Kontakt mit demGericht. Aus Platzgründen werden ent-

sprechend nützliche Belege nur einmal aufgeführt. Siehe daher bereits David Zitat 5, S. 229.

292 Siehe hier Betty Zitat 5, S. 228 und Betty Zitat 6, S. 228.

293 Ein Zwischenfazit über die Handlungs-, Denk- und Wahrnehmungsperspektiven erfolgt in Kapitel

4.1.4.
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4.1.2. Rechtliche Aufnahmevorstellungen

Rechtliche Veränderung findet auf mehreren Ebenen statt, weshalb ihr eine

Handlungsanalyse allein nicht gerecht wird. Die datenbasierte Analyse zeigt

ebenso Veränderungen im Denken, die mit schulischen Aufnahmeverweige-

rungen einhergehen können. Die Notwendigkeit, diese Veränderungen einzu-

beziehen und so zu einer tiefergreifenden Analyse rechtlicher Veränderung zu

gelangen, zeigt sich an einer auffälligen Gemeinsamkeit im Denken der Klä-

ger:innen. Im Zuge ihrer Tutela kommen sie zu einer rechtlichen Auffassung der

konkreten Aufnahmeprobleme an den Schulen und zu einem Problemverständ-

nis, bei dem allein eine juristische Lösung denkbar ist.

Ein weiterer Grund für das Einbeziehen von (rechtlichen) Veränderungen

im Denken liegt darin, dass sich dieses als sehr unterschiedlich gezeigt hat und

damit ebenfalls eine Differenz zum Handeln der hier untersuchten Kläger:in-

nen verdeutlicht. Bei den Jurist:innen Sandra und Oscar werde ich in diesem

Kapitel die wiederholte gedankliche Darstellung unterschiedlicher Rechtskon-

flikte zeigen. Das rechtliche Denken ist hier äußerst facettenreich und präsent.

Darum spreche ich von rechtlich-vielseitigem Denken. Dieses Denken geht über

juristisches Faktenwissen zum kolumbianischen Bildungsrecht hinaus und be-

zieht verfassungsrechtliche Überlegungen zu Informationsverpflichtungen der

Behörden und Institutionen mit ein. Auch Reflektionen über die gerichtlichen

Anordnungen sind Beispiele für diese Muster rechtlichen Denkens.

Andererseits wird sich am Denken von David, Jasmin und Betty zeigen, dass

diese Bandbreite beim rechtlichen Denken nicht zwingend gegeben ist. Darum

zeige ich in diesem Kapitel auch den Befund von punktuell juristischen Verände-

rungen des Denkens. Oftmals ist auch dieses Wissen den Kläger:innen dienlich,

um Probleme als juristisch zu lösende Konflikte zu konzipieren. Ein Beispiel ist

das Wissen über ausgewählte Rechtsnormen zu Altersgrenzen in der formellen

Bildung.

Analog zur Handlungsebene finden sich in beiden Gruppen in Folge der Auf-

nahmeverweigerung auch nichtrechtliche Denkmuster (siehe Tabelle 13). Aller-

dings deutet sich am Beispiel der Anwält:innen Oscar und Sandra an, dass selbst

nichtjuristische Überlegungen durchaus rechtlich begründet werden. Beispiels-

weise erwägt Oscar, dass sich der Handlungsspielraum von Tutela-Nutzer:innen

sehr stark erweitert, weil sie rechtlich verankerte Sanktionen gegen öffentliche

Institutionenmit sich bringt.

»Man kann die [Tutela, M.C.] selbst einreichen und das ist der gleiche Ablauf bei den Fristen

für das Tutela-Urteil, woman sagt: ›Sehen Sie Herr Richter, durch die Entscheidung an diesem

Datum hat Ihr Gericht den Schutz durch die Tutela gegen die Schulbehörde beschlossen […]. Es

ist jetzt einMonat vergangenunddieSchulbehördehatniemandenangestellt.‹ Alsodafürgibt es
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dann einen Freiheitsentzug und alles für den Behördenleiter. Das ist also nicht irgendein Spiel,

weil diese Situation zu Disziplinar- und Strafmaßnahmen führt.« (Oscar Zitat 3)

Denkmuster

Juristisch vielseitiges Denken: juristische Problem-

lösung, juristische Akteur:innen, institutionelle

Pflichten

Punktuell juristisches Denken: juristische Pro-

blemlösung

(Oscar, Sandra) (Betty, David, Jasmin)

Nichtjuristisches Denken: Bildungsziel,294 Lösung für Probleme in Bildung295

(Betty, David, Jasmin, Oscar, Sandra)

Tabelle 13: Denkmuster bei schulischer Aufnahmeverweigerung.

Quelle: Eigene Darstellung.

Bei näherer Betrachtung lässt sich zu Oscar bemerken, dass er seine Vorstellung

von den Eltern der Schulkinder korrigiert, nachdem er sie in der Ombudsstelle

empfangen hat. Zunächst erwartet Oscar einen Austausch über die Situation in

der Schule.Oscarwird aber von den konkreten Beschwerdeabsichten überrascht.

»Wir habenuns erstmalmit denEltern getroffen,um ihr gefühltesBedürfnis zu verteidigen […].

Dabei haben sie uns Beschwerden vorgelegt, die sie direkt an die Schulbehörde gerichtet haben,

mit Unterschriften […] von 17 Eltern.« (Oscar Zitat 4)

Wegen des Unterrichtsausfalls, der mit der unterbliebenen Personalaufnahme

zusammenhängt, haben die Eltern bereits eine konfliktive Vorstellung von der

Bildung der Kinder. Oscar bemerkt in dem Treffen, dass es nicht um ein allge-

meines Gespräch geht. Vielmehr stehen konkrete Aktionen gegen die Schule an

und Oscar versteht, dass er dabei unterstützen soll. Es ist nicht nur die Durch-

führung der Tutela, sondern bereits die Anbahnung durch Beschwerden und

Forderungen, die den Weg für das juristische Denken des Bildungsproblems

ebnen.

Oscar bringt eine rechtlich zu lösendeKonfliktvorstellung vonBildunghervor,

indem er mit dem elterlichen Klagewillen konfrontiert wird. Allerdings ist auch

der umgekehrteWegmöglich.Dazu beschreibt Jasmin denMoment, als sie lernt,

dass ihrSohneinBildungsrechthat,welchesdessenAufnahmeverweigerung löst.

294 Besonders die Bildungsziele sind nichtjuristische Überlegungen, die im Zusammenhang mit der ver-

weigerten Aufnahme hervorgebracht werden. Der Schüler David denkt über sein Bildungsziel nach.

Aufgrund der Ablehnung beginnt er zu verstehen, dass sein Bildungsabschluss und damit sein Zugang

zu Arbeit in die Ferne rücken.

295 David versteht bereits seinenAufnahmeantrag ander nähergelegenenLandschule als Lösung einesPro-

blems langerWegzeiten, denn zur vorherigen Schule benötigte er bis zu zwei Stunden.
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»Alsodahabensiemirgesagt,dassmeinSohndasRechthat zu lernenunddahabe ich- (…)haben

sie mir mit der Tutela geholfen. Also ich habe das eingereicht und dann habe ich sie gewonnen

und er wurde wieder aufgenommen.« (Jasmin Zitat 4)

Jasmin sagt nicht, wer sie sind. Es handelt sich jedoch um Angehörige öffentli-

cher Institutionen. Wichtig ist die juristische Autorität dieser Personen, an der

Jasmin über das Recht ihres Sohnes lernt. Noch während des Interviews ist sie

überrascht. Jasmin realisiert, dass die Tutela nicht nur die beklagten Institutio-

nen, sondern auch sie selbst identifiziert und Informationen über die verklagte

Schule und den Platzverweis ihres Sohnes enthält.

»Ja richtig, das steht alles da drin, richtig? Das steht jetzt alles in der Tutela. Oh mein Gott

[lacht].« (Jasmin Zitat 5)

Sowohl bei Jasmin als auchOscar hängt das rechtlicheDenken von sozialen Inter-

aktionen ab, weist aber in seinen Formen und Inhalten große Unterschiede auf.

Die Tatsache, dass Oscar während der Durchführung der Tutela die Verweige-

rung der Schulaufnahme als rechtlich zu lösende Rechtsverletzung von Minder-

jährigen versteht, ist ein Umstand, dem langwierige Lernprozesse vorausgehen,

in denen er zum juristischen Denken gelangt.

»Ich hatte die Gelegenheit, Gemeinderat zu sein […]. Damals habe ich noch nicht Jura studiert

und habe dann schon über Anforderungen gelesen, die in denMunizipalvereinbarungen gefor-

dert wurden, kannman sagen. Und dann arbeitet man sich in die Normen ein.« (Oscar Zitat 5)

»Als wir [die Ombudsstelle, M.C.] dann gesehen haben, dass die formellen und fachlichen Vor-

aussetzungen gegeben waren, um eine Tutela aufzulegen.Weil die Bildungsrechte, und beson-

ders wenn es um Kinder und Jugendliche geht, die haben Vorrang […]. Da haben wir uns an

den Richter hier im Municipio gewendet, damit er das Recht vor dieser Verletzung schützt.«

(Oscar Zitat 6)

Wenn die Kläger:innen die Tutela thematisieren, so kommt es zu rechtlichem

Denken. Zusätzlich verdichtet sich juristisches Lösungsdenken durch vorheriges

Wissen über Rechte bzw. Rechtswissen weiter. Vom Schüler David ist dokumen-

tiert, dass er rechtliches Wissen über schulische Verhaltensregulierungen nutzt,

um daraus rechtliches Lösungswissen für das Aufnahmeproblem abzuleiten.

»Wenn jemand mit einem Lebenslauf ankommt und der ist, wie wir sagen angestrichen oder

schwarz oder schlecht, dann haben sie das Recht, ihm das Bildungsrecht zu verweigern.Weil er

mit Fehlern kommt.« (David Zitat 2)

David bedenkt dabei die juristischeKonditionierung der Aufnahmeverpflichtung

an Schulen und begründet sie aus Teilnahmenormen über Alter und Betragen.

Dieser Denkvorgang begründet Normen mit anderen Normen oder hebt sie ge-

gebenenfalls sogar auf. David überlegt, dass es bisweilen keine Rechtsverletzung
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sein muss, wenn eine Schule einen jungen Menschen abweist, da hierfür eine

Rechtsnorm existiert.

Die Anwältin Sandra denkt durchaus ähnlich, obgleich ihre Rechtsausbildung

ihr eine fundierte Grundlage für das rechtliche Denken bietet. Zur juristischen

Lösung des schulischen Konflikts um Personalaufnahmen wägt sie eine Ein-

schränkung von Normen durch Normen ab.

»Wenn die Krankschreibung nicht länger als 30 Tage dauert, dann wird auch keine Ersatzkraft

ernannt […] Ich glaube, das ist ein ministeriales Dekret und darum müssen sie nicht schauen,

weil der Schulleiter diesen Ausfall mit den anderen Lehrkräften ausgleichenmuss, die ihm blei-

ben.« (Sandra Zitat 2)

Die Tautologie, bei der rechtliches Denken durch erlerntes Rechtswissen erklärt

wird, wiederholt sich oftmals. Dokumentiert sind beispielsweise Kenntnisse

von Verfahrensabläufen bei (Tutela)Klagen, deren Abläufe rechtlich-normativ

begründet werden.

»Sagen wir einfach: Ein Prinzip des Rechtsstaats ist die Doppelinstanz. Also während der Be-

nachrichtigung, wenn es Urteile in erster Instanz sind, wenn Sie nicht mit der richterlichen

Entscheidung einverstanden sind, dann können Sie das anfechten.« (Oscar Zitat 7)

»Alsomussman zehnTagewarten,damit es eineEntscheidung in der Sache gibt. In diesen zehn

Tagen hat die beklagte Seite natürlich das Recht sich zu verteidigen, Nachweise anzufordern

oder vorzulegen, von denen sie denkt, dass sie beachtet werden sollten. Und damit trifft der

Richter dann eine Entscheidung.« (Sandra Zitat 3)

Die rechtlichen Veränderungen des Denkens der Kläger:innen sind komplex.

Wird dennoch eine vorläufige Zusammenfassung der datenbasierten Erklä-

rungsansätze versucht, dann liegen den Beispielen für juristisch vielseitig

verändertes Denken zunächst sehr unterschiedliche Erfahrungen, Kenntnisse

und Vorstellungen von rechtlicher Problemlösung zugrunde. Dieser zirkuläre

Befund der rechtlichen Bedingtheit von rechtlicher Denkveränderung bekräftigt

die bereits diskutierte Annahme juristischer Autonomie (vgl. 2.1.1.2), da es auch

hier um einen spezialisierten Personenstab ausgebildeter Anwält:innen geht

(Weber 1972: 506). Die Wiederholung rechtlicher Handlungen gilt zudem als

Erklärungsfaktor für gerichtliche Erfolgschancen (Galanter 1974; Müller 2021:

179). Dahingegen lässt sich das punktuell juristische Denken auf unterschiedli-

che Erfahrungen mit juristischen Problemlösungen zurückführen, womit eine

eindeutige Aussage zur Erklärung von rechtlichem Denken auch hier erschwert

ist.
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Wiederaufnahmevorstellungen aus sozialräumlicher Perspektive

Der alternative Standpunkt einer sozialräumlichen Perspektive hat an diesem

Punkt Vorteile. Er macht die Erklärungen der Kläger:innen zu ihrem rechtlichen

Denken zum Analysegegenstand. Somit bezieht er die datenbasierten Erklä-

rungsansätzemit ein.Dann ist das rechtlich veränderteDenken derKläger:innen

als Praxis der Hervorbringung von bildungsrechtlichen Konfliktvorstellungen

zu verstehen, die nicht nur durch die sozialräumliche Position der Klagenden

bedingt ist, sondern auch zu deren Reproduktion beiträgt (vgl. Abschnitt 2.3).

Die Jurist:innenOscar undSandra gehörender oberenMittelschicht ihrerMu-

nicipios an. Sie betrachten die unterbliebenen Anstellungen von Lehrkräften als

uneingelösten bzw. versäumten Beitrag des Staates im Kontext bildungsrechtli-

cher Verpflichtungen (vgl. Oscar Zitat 6, S. 221).296 Offensichtlich ist es auch hier

der strukturellen Bedingung von kulturellem Kapital geschuldet, dass diese Klä-

ger:innen ein fallspezifisches Wissen hervorbringen. Juristische Erfahrung und

Kenntnisse sind die soziale Bedingung ihres rechtlichen Denkens. Bemerkens-

wert ist dahingegen, dass Oscar und Sandra Bildung in diesem normativen Sinn

erörtern können, ohne dabei die tatsächliche oder eventuelle Reaktion der Bil-

dungsinstitution auf diese Darstellungmitbedenken zumüssen. Sie sind von der

Notwendigkeit für Bildung entlastet und müssen eventuelle Entgegnungen der

Schule oder Schulbehörde auf das Klagen nicht erwägen.Damitwird die Aufnah-

meverweigerung aus einer Sicht betrachtet, die der »scholastischen Vernunft«

ähnelt (Bourdieu 2017: 26 ff.). Die beiden Kläger:innen haben das Privileg, das

konkrete Problem der unterlassenen Aufnahme von Lehrpersonal aus einer rein

rechtlichen Eigenlogik zu konzipieren. In der Möglichkeit, diese spezifische Be-

trachtung vorzunehmen, bestätigt sich ihre externe Position, denn schon die ge-

dankliche Konzeption von Oscar und Sandra zeigt, dass beide über den Proble-

men stehen und Angehörige einer privilegierteren Schicht sind. So ist das recht-

liche Vorstellen der Aufnahmeverweigerung hier als Denkpraxis einer rein rechtli-

chen Betrachtung staatlicher Versäumnisse zu bezeichnen.

Dahingegen entlarvt Jasmins Überraschung über die Informationen der

Tutela ihr Rechtswissen (vgl. Jasmin Zitat 5, S. 221). Das Rechtswissen über die

Rechtsverletzung der Aufnahmeverweigerung hat sie extern übernommen. Es

kann aber selbst nicht beurteilt oder ohneWeiteres ergänztwerden.DavidsÜber-

legungen zumLebenslauf zeigen das Abwägen der rechtlichenAufnahmeansprü-

che gegen die Deutungs- und Entscheidungshoheit der Schule, auch wenn diese

bildungsrechtlich unbegründet sein könnte (David Zitat 2, S. 221). Beispielsweise

296 Siehe für einen Beleg zu Sandra Zitat 10, S. 230.
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denkt David, dass sein Recht auf Bildung verletzt wird. Gleichzeitig betrachtet er

die Verhaltensbeurteilung durch das Lehrpersonal der Bildungsinstitution.

»Ich hatte im Verhaltensregister einen kleinen Eintrag. Das war eines Tages. Die Flagge wurde

gehisst,was hier in Kolumbien gemachtwird.Also dawird dieHymne gesungen und die intelli-

gentesten Schüler werden ausgezeichnet und so etwas […]. Also ich wollte da nicht teilnehmen,

weil ich einNierenproblemhabe.Da bin ich sehr erschöpft und dann habe ich beschlossen, dass

ich dort nicht teilnehme. Und darum gab es den Eintrag.« (David Zitat 3)

So sind die Vorstellungen von der bildungsrechtlichen Arbeitsteilung und ins-

besondere einem Anspruch auf schulische Aufnahme nur eine Seite der Medail-

le. Gewohnheitsmäßigwird auch das Erfahrungswissen der schulischen Beurtei-

lungspraxis – d.h. ihre machtvolle Position – berücksichtigt. Im Vergleich mit

dem rein rechtlichen Denken bei Oscar und Sandra zeigt sich bereits bei Davids

Vorstellungeneinewenigerprivilegierte sozialePosition.Dasverdeutlichtbei Jas-

min und David, die beide Kolumbiens Unterschicht angehören, eine punktuelle

Denkpraxis rechtlicher Adaption unter Vorbehalt von schulischer Handlungsmacht.

ZumAbschlussder sozialräumlichenAnalysenderDenkpraxis kanneineÄhn-

lichkeit zu Bettys Denken gezeigt werden. Wie bereits beschrieben wurde, weiß

auch Betty, dass ihr Sohn ein Recht auf Bildung hat und daher von der Institution

aufgenommenwerdenmuss.Trotzdemberücksichtigt sie ebenso,dassdieSchule

ihren Sohnwillkürlich abwertet,weil Betty das in der Schule persönlichmiterlebt

hat.

»Also sagt mir eine Lehrerin eines Tages, ich sage ihr: ›Hallo, wie geht’s Ihnen? Sagen Sie, wie

läuft esmitmeinemSohn?‹Unddie Lehrerin: ›Was soll ich sagen?Er ist der schlechteste Schüler,

den ich in meinem ganzen Leben hatte.‹« (Betty Zitat 4)

4.1.3. Rechtliche Aufnahmeüberzeugungen

DiedatenbasierteAnalyse ergänzt hier,dassmit schulischenAufnahmeverweige-

rungenauch verändertePraktikendesWahrnehmens verbunden sind.Nebenden

bereits diskutiertenHandlungs- undDenkpraktikenmüssen auch rechtlicheVer-

änderungen in den fraglos für wahr genommenen Vorstellungen der Kläger:in-

nen untersuchtwerden.Erst so kann einweiterer und geteilter Aspekt der bereits

analysierten Problemlösungsfähigkeit des Rechts herausgestellt werden. Er liegt

darin,dass dieKläger:innendiese Fähigkeit desRechts nicht anzweifeln, sondern

unhinterfragt für zutreffend halten.

Allerdings müssen erneut Differenzen und Unterschiede der rechtlichen

Wahrnehmungen miteinbezogen werden. Dieses Kapitel wird anhand von Ana-

lysen zu den Fällen von Sandra und Oscar zeigen, dass rechtlich veränderte
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Wahrnehmungen nicht nur eine bemerkenswerte Bandbreite haben können,

sondern auch dauerhaft und beständig sind. Wie schon in den vorherigen Ka-

piteln, greife ich diese vielseitige Veränderung auch hier auf und wende sie auf

die Analyseebene der Wahrnehmung an. Beispielsweise kann es sich dabei um

Oscars Glauben an die Kontinuität des Bildungsrechts nach der erfolgreichen

Tutela handeln. Ein weiteres Beispiel ist Sandras Überzeugung, dass eine Tutela

nicht viel juristisches Wissen erfordert. Sandra ist hiervon überzeugt, weil dies

der normativen Regulierung der Tutela entspricht.297 Insgesamt zeigt diese Viel-

falt, dass juristisch veränderte Wahrnehmungen sehr unterschiedliche Muster

haben können und verschiedenste Darstellungen von Konflikten hervorbringen,

die Gewissheiten ähneln und das theoretische Normwissen des Sollens bisweilen

zu unhinterfragten Tatsachen aufwerten. Es lässt sich hier also beobachten, dass

vom Sollen auf das Sein geschlossen wird.

Nicht immer lassen sich solche vielseitig rechtlichen Wahrnehmungen unter

denKläger:innen zeigen. IndenFällen vonBetty,Davidund Jasminwird vielmehr

von der Hervorbringung punktuell juristischerWahrnehmungen zu sprechen sein.

Eine beispielhafteWahrnehmung ist dieGewissheit dieser Kläger:innen,dass die

Ombudsstelle Probleme und Anliegen (juristisch) korrekt als Tutela formuliert,

womit sie den Kläger:innen überhaupt erst lösbar erscheinen.

Trotzdem darf nicht verallgemeinert werden, dass Bildungsprobleme aus-

schließlich juristische Wahrnehmungen hervorbringen. Anstelle einer deter-

ministischen Abhängigkeit belegen die Fälle auch auf dieser Ebene den bereits

beschriebenen Wechsel von juristischen und nichtjuristischen Wahrnehmungs-

mustern (siehe Tabelle 14).

Wahrnehmungsmuster

Juristisch vielseitigesWahrnehmen: Juristische

Problemlösung, juristische Akteur:innen, insti-

tutionelle Pflichten

Punktuell juristischesWahrnehmen: Juristische

Problemlösung

(Oscar, Sandra) (Betty, David, Jasmin)

NichtjuristischesWahrnehmen: Probleme der Bildung,298 Bildungsziel299

(Betty, David, Jasmin, Oscar, Sandra)

Tabelle 14: Wahrnehmungsmuster bei schulischer Aufnahmeverweigerung.

Quelle: Eigene Darstellung.

297 Diese Überzeugungen spiegeln die Charakteristiken der Tutela wider, die im Unterkapitel 2.2.1.3 er-

läutert wurden. Bemerkenswert ist hier Sandras Überzeugung, obwohl sie auch dasWissen von Anwen-

dungsdefiziten hat (vgl. Sandra Zitat 10, S. 230). Damit überdeckt ihre rechtliche Wahrnehmung für

denMoment die Diskrepanz zwischen Recht undWirklichkeit, die im Unterkapitel 2.1.1.1 thematisiert

wurde.
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Zur genaueren Darlegung dieser Befunde kann die Analyse der rechtlichen

Wahrnehmungen bei Oscar beginnen, wobei sich der bereits bekannte Zirkelbe-

zug erneut herausstellt, bei dem das Recht durch das Recht beschrieben und be-

gründet wird.

»Was mir das garantiert, das ist, dass die Kontinuität des Bildungsrechts garantiert wird. Al-

so in dieser Situation […], nun, da wurde die Einstellung des Lehrers erreicht und somit eine

einwandfreie Umsetzung dessen, was der Richter angeordnet hat.« (Oscar Zitat 8)

Oscar lässt keine Zweifel an der Umsetzung des Tutela-Urteils. Es ist interessant,

dass es fürOscar eineweniger entscheidendeRolle spielt, ob die Einstellung auch

tatsächlich zurWiederaufnahmedesUnterrichts für die Schulkinder geführt hat.

AuchSandra stellt erst bei nähererBetrachtung fest, also beim reflexivenDenken,

dass sie wegen der erfolgreichen Tutela zunächst von der juristischen Lösung des

Aufnahmeproblemsüberzeugtwar.Dennoch kann ihr das nicht automatisch ver-

sichern, dass die Schulkinder wieder am Unterricht teilnehmen.

»Alsowas dann gemachtwurdewar, (…) ich habe eine Tutela eingereicht (…) und glücklicherwei-

se, war das Ergebnis dieser Tutela, nun das war sehr positiv.« (Sandra Zitat 4)

»Aber nach demUrteil der Tutela, nun: Ich glaube, dass, gut, der Lehrer wurde berufen (…) und

die Situationhat sichnormalisiert […]Nein, also ich könnte da jetzt nichtsGenaueres zu sagen.«

(Sandra Zitat 5)

Oscar und Sandra sehen sich mit dem Problem konfrontiert, dass ganze Schul-

klassen nicht unterrichtet werden,weil kein Lehrpersonal an Landschulen aufge-

nommenwurde.DieseProblematiknehmen sie alsRechtsverletzungderminder-

jährigen Schüler:innen wahr. Weil anschließend die gerichtlichen Tutela-Urtei-

le zum Schutz des Bildungsgrundrechts eine Personalaufnahme anordnen, hal-

ten die beiden Jurist:innen aber auch die Lösung dieses Problems für gegeben.

Sie glauben, dass die juristische Lösung von Bildungsproblemenmit derWieder-

aufnahme des Schulunterrichts übereinstimmt. Diese Überzeugung hält, solan-

ge diese beiden Kläger:innen nicht dazu angehalten werden, sie zu hinterfragen.

Insofern handelt es sich hier um eineWirklichkeitskonstruktion.

Auch Oscars Glauben an die Wirkung der Tutela ist in den Interviews doku-

mentiert, die er mit seiner Arbeit in der Ombudsstelle verbindet.

»Als Ombudsmann habe ich viel gelernt. […] ImHerzen weiß man auch, dass man durch etwas

so Einfaches wie eine Tutela das Leben von jemandem ändern kann.« (Oscar Zitat 9)

298 ZumBeispiel glaubt Betty, dass die Lehrkräfte an den Schulen nicht richtig ausgebildet sind, um ihrem

Sohn einen angemessenen Bildungsprozess zu bieten.

299 Oscar glaubt beispielsweise, dass die Eltern ihren Kindern die harte und beschwerliche Arbeit in der

Landwirtschaft durch Bildung ersparenmöchten.
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Hier findet sich ein Beispiel für juristisches Wahrnehmen und konkret die tief-

verwurzelte Überzeugung, dass sich allgemeine Probleme juristisch lösen lassen.

Die Erfahrungenmit der Tutela, auf die sich der Glaube an die rechtliche Lösbar-

keit von Problemen stützt,müssen nicht zwingend vomProblem der schulischen

Aufnahmeverweigerung selbst herkommen. Sie haben aber zur Folge, dass sich

Sandra für Tutela-Klagen vorbereitet fühlt.

»Das Thema mit den Tutelas war dort sehr häufig, das täglich Brot. Also nicht so sehr um

das Bildungsrecht. Ich glaube, das Recht, das ich als Ombudsfrau zu 99% einreichen konnte

und vielleicht auch in Vertretung, das waren hauptsächlich Tutelas im Gesundheitsbereich.«

(Sandra Zitat 6)

»Ich weiß, dass ich pro Jahr im Gesundheitsrecht, in einem der Berichte, die ich beim Gemein-

derat eingereicht habe, einmal habe ichmehr als 250 Tutelas eingereicht. Das war gewaltig. […]

Also mehr oder weniger war das durchschnittlich eine Tutela pro Tag.« (Sandra Zitat 7)

Wiebereits bemerkt,wirddas juristischeWahrnehmenauchmitWissenüber das

Tutela-Verfahren begründet. Beispielsweise ist von Sandra bekannt geworden,

dass sie das Tutela-Verfahren als zügig wahrnimmt. Ihr Grund dafür ist nicht ih-

re eigene Erfahrung, sondern das Wissen, dass eine normative Regulierung der

maximal zulässigen Bearbeitungszeit existiert.

»Nein. Die Bearbeitung der Tutela ist in sehr dringlichen und kurzen Fristen. Denn der Richter

hat praktisch zehnWerktage, um sein Urteil zu fällen« (Sandra Zitat 8)

DieseBestimmung,die selbst inArt. 86VK verankert ist, spielt für SandrasWahr-

nehmung eine zentrale Rolle. Dabei deutet die gerade geschilderte Annahme des

gelöstenBildungskonflikts darauf hin,dass eventuelle Verzögerungen gegenüber

der normativen Bestimmung zunächst weniger Priorität haben.

Oscar ist hier ähnlich. Er ist davon überzeugt, dass eine Tutela ohne eine

besondere Struktur eingereicht und vor einem:r Richter:in vorgetragen werden

kann.

»Umeine Tutela einzureichen, da sind die Vorrausetzungen nicht hoch.Also das hilft, dassman

ohne weitere Struktur den Richter anrufen kann, um also den Schutz eines Grundrechts anzu-

fordern.« (Oscar Zitat 10)

Oscars Wahrnehmung ist hier stark rechtlich geprägt. Er setzt die Rechtsnorm

mit der Beschreibung (geglaubter) Tatsachen gleich. Angesichts dieser recht-

lich induzierten Wahrnehmung fällt Oscar der eigene Zirkelschluss nicht mehr

auf: Der Schutz von Grundrechten ist genau das Ergebnis, das die Beschwerde

für Grundrechte erreichen kann. Die Frage, ob diese rechtliche Antwort auch

der Lösung des alltagsweltlichen (Bildungs)Problems von personalbedingtem

Unterrichtsausfall entspricht, spielt hier keine Rolle mehr.
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Auch von Sandra ist eineWahrnehmungbelegt, die sich auf die juristische Lö-

sung von (relativ niedrigschwelligen) Verfahrensanforderungen bezieht. Sandra

nimmtdie normativenEigenschaftendes Tutela-Verfahrens als Tatsache an.Die-

se Überzeugung von der einfachen Problemlösung beim Ablauf des Tutela-Ver-

fahrens sitzt so fest, dass das Hauptanliegen der Wiederaufnahme des Schulun-

terrichts hier bisweilen Nebensache wird. Für Sandra stellt sich nicht die Frage,

ob eine Lösung für das Problem der Aufnahmeverweigerung existiert. Vielmehr

gilt ihre Aufmerksamkeit der Frage, ob die als minimal bewerteten Verfahrens-

voraussetzungen der Tutela erbracht werden.

»Wie gesagt, […] hier braucht man nicht viel über Gesetze zu wissen und über Normen für die

Tutela.« (Sandra Zitat 9)

BeiKläger:innenmitpunktuell juristischenWahrnehmungenstellt sichdieSitua-

tion anders dar. Zunächst ist die Ombudsstelle zu nennen, die beispielsweise für

Betty als Anlaufpunkt dient. Betty ist davon überzeugt, dass Probleme zur Om-

budsstelle gebracht werden können und dort in korrekter Form als Beschwerde

verfasst werden.

»Die Leute von hier, die irgendetwas mit dem Anwalt brauchen, da hilft er [der Ombuds-

mann, M.C.] uns mit Tutelas und was wir sonst noch brauchen, um das richtig zu machen.«

(Betty Zitat 5)

ImKontaktmit derOmbudsstelle kommtBetty dazu,dieBildungsprobleme ihres

Sohnes als einen Rechtsfall wahrzunehmen. In der Ombudsstelle kann sie mit

demOmbudsmann über ihren Fall sprechen. So hängt juristischeWahrnehmung

hier mit der Rolle unterschiedlicher Akteur:innen zusammen, denen juristische

Autorität zugetraut wird. Dabei kommt auch die Aufnahmeverweigerung zur

Sprache, die Betty bereits als einen Fall wahrnimmt, welcher außerdem auch in

der Verletzung von Rechten besteht.

»Ich habe ihm den Fall geschildert, den ich mit dem Jungen in der Schule hatte, dass sie seine

Rechte verletzen.« (Betty Zitat 6)

Das ist auch bei David belegt, der sich ebenfalls selbst als Fall wahrnimmt.

»Und das wurde dann also dem Dorfrichter hier vorgelegt und nun schließlich wurde meinem

Fall zugestimmt, ich glaube also das war positiv und ich konnte in die Schule.« (David Zitat 4)

Was David hier als positiv wahrnimmt, nämlich die angenommene Tutela, ent-

steht, als er in der Zusammenkunft mit dem Richter von der Aufnahmeverwei-

gerung berichtet. Davids Tutela weist die Besonderheit auf, dass sie vom Richter
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selbst verfasst wurde.300 Bei dieser Zusammenkunft nimmt David wahr, wie sich

seine Erfahrungen durch den Richter in eine Rechtsdarstellung wandeln. Er ist

anwesend, als aus seiner Erfahrung der verweigerten Aufnahme an der Schule

eine Rechtsverletzung wird.

»Also haben wir angefangen, das zu schreiben, zu erzählen. Ich habe angefangen, meine Ge-

schichte zu erzählen und er hat sie geschrieben.« (David Zitat 5)

Als vorläufige Zusammenfassung der vorherigen Überlegungen zeigt sich, dass

auch die datenbasierten Erklärungsansätze für rechtliche Wahrnehmungen

komplex sind. Zunächst lassen sich die punktuell rechtlichen Wahrnehmungen

als Folge von Erlebnissen und Erfahrungen im Zusammenhang mit juristischen

Akteur:innen verstehen. Aber auch die vielseitig veränderten Rechtswahrneh-

mungen können als Resultat von Erlebnissen, Kenntnissen und Erfahrungen

der juristischen Problemlösung aufgefasst werden. Diese Befunde sind insofern

bemerkenswert, als dass hier Arbeiten über das geringe Vertrauen in die Justiz in

Kolumbien erweitertwerden (W.K.Taylor 2018: 338; vgl.Molina Piñero 1989: 387).

Allerdings zeigt sich Recht hier keinesfalls als wirkungslos, weil eine rechtlich

geleitete Wahrnehmung entstehen kann. In den Worten von Susan S. Silbey

ist Recht nicht nur ein »[…] tool working on social relations, but is also a set of

conceptual categories and schema that help construct, compose, communicate,

and interpret social relations.« (Silbey 2005: 327) Zusammengenommen vereint

rechtlich veränderteWahrnehmung als Problemlösung sowohl Zweckrationalität

im SinneMaxWebers als auch sozialkonstruktivistische Schaffenskraft im Sinne

einer für wahr gehaltenen Realitätskonstruktion in Anschluss an Berger und

Luckmann (Berger & Luckmann 2018: 25; Weber 1972: 19).

Aufnahmeüberzeugungen aus sozialräumlicher Perspektive

Nunwird imfolgendenSchritt diedatenbasierteAnalyseumeine sozialräumliche

Perspektive erweitert.Dabeimuss eshier umdasHervorbringenvonKonfliktvor-

stellungen mit juristischen Eigenschaften (Konversion, Objektivität, Neutralität

etc.) gehen, das sozial strukturiert und strukturierend erfolgt (vgl. Abschnitt 2.3).

Am Beispiel von Oscar und Sandra hat sich gezeigt, dass juristisches Wahr-

nehmen für diese beiden Angehörigen der oberen Mittelschicht eine unhinter-

fragte, d.h. nicht reflektierte Ineinssetzung ist. Für die beiden Anwält:innen ba-

siert dieseWahrnehmung darauf, dass kein Unterschied zwischen den Bildungs-

problemen und Rechtsverletzungen gezogen wird. Die Konversion wird nicht als

300 DieseMöglichkeit sieht das Tutela-Verfahren in wenigen Ausnahmesituationen vor (siehe Unterkapitel

2.2.1.3). Die Beschwerdeschrift von David ist dementsprechend im Gericht abgefasst worden.
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Konstruktion, sondern als gegebene Tatsache betrachtet. Ohne intentional oder

gezielt darauf hinzuwirken, spiegelt diese juristische Wahrnehmung ein »Ethos

der Interessenlosigkeit«, das typisch im Recht ist (Sapiro 2019: 170). Die Wieder-

aufnahme des unterbrochenen Unterrichts ist dabei bisweilen zweitrangig (vgl.

Sandra Zitat 5, S. 226), weil beide Anwält:innen nicht daran zweifeln, dass es pri-

mär um dieWiederherstellung verletzter Rechte geht.

»Die Schulbehörde hat dem [Personalantrag, M.C.] keine Beachtung geschenkt, sie haben den

Antrag ignoriert […] und damit die Rechte der Kinder verletzt.« (Sandra Zitat 10)

Bei dieser Wahrnehmung von Angehörigen der oberen Mittelschicht handelt es

sich um das intuitive Gleichsetzen der konkret unterbliebenen Aufnahme von

Lehrpersonal mit einer Verletzung von Rechten, was ein abstraktes Problem ist

(siehe auch Oscar Zitat 8, S. 226). Unzweifelhaft sind juristische Kenntnisse und

Erfahrungen die Bedingung dieser Wahrnehmung. Bemerkenswert ist für die

sozialräumliche Analyse aber die Wirkung dieser Wahrnehmung. Indem hier

unhinterfragt geglaubt wird, dass eine Verletzung der Rechte der Schüler:in-

nen vorliegt, spielt das Risiko einer verlorenen Klage keine große Rolle mehr.

Schließlich würde eine Niederlage im Rechtsstreit eine verminderte Entschei-

dungsmacht im Rechtsfeld verdeutlichen (Bourdieu 2019a: 51). Dahingegen gilt:

Wenn ein Problem schon im Vorhinein als Rechtsverletzung wahrgenommen

wird, dann ist unzweifelhaft, dass eine Wiedergutmachung unerlässlich ist.

Hier ist juristisches Wahrnehmen in der oberen Mittelschicht eine Bestätigung

der relativ privilegierten Position. Die Position ist anerkannt, indem suggeriert

wird, dass die gerichtliche Prüfung der Rechtsverletzung nur noch eine rein

formelle Frage ist. Es entsteht der unerschütterliche Glaube, dass von der Justiz

die Personalaufnahme anzuordnen ist und die eigene rechtliche Einschätzung

mit dieser Entscheidung übereinstimmt.

Die Kraft, mit der Zweifel an der rechtlichen Relevanz schon im Vorhinein

ausgeräumt werden, ist offensichtlich. Sie ist ein sozialräumlich bedingter Zu-

sammenhang rechtlich veränderter Wahrnehmung. Die Gewohnheit, Probleme

aus der spezifisch rechtlichen Sicht zu sehen, erfordert das Einüben,Wissen und

Kennen des juristischenHandwerks, also kurz: inkorporiertes Kulturkapital. Der

ModusOperandidieserWahrnehmung ist hier aber auch als Beitrag zurReproduk-

tion sozialer Ungleichheit anzuerkennen. Insofern sich die Träger:innen dieser

Wahrnehmung selbst in dieNähe der richterlichen Entscheidungsgewalt rücken,

vergewissern sie auch eine Ebenbürtigkeit zur Anerkennung, die Richter:in-

nen im Rechtsfeld genießen. Sie nehmen sich als gleichgestellte Akteur:innen

im Rechtsfeld wahr, deren Auffassung sich nicht von der definitiven Sicht der

Richter:innen unterscheidet und daher ihrer machtvollen Position im Rechts-

feld ähnelt (Bourdieu 2019a: 47). In diesem Sinne erlauben es die vorherigen
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Ausführungen zum juristisch vielseitigen Wahrnehmen von Oscar und Sandra,

von einem sozialräumlichen Zusammenhang zwischen der Rechtserfahrung

der Tutela und der juristischen Wahrnehmung zu sprechen. Das Hervorbringen

juristisch geprägter und unhinterfragter Überzeugungen ist eine Praxis, die den

Kläger:innen der oberen Mittelschicht hier die Identität von Aufnahmeverweigerun-

genmit Rechtsverletzungen glaubhaft macht.

Dahingegen geben die Analysen über den Fall Betty Anlass, umdas juristische

Wahrnehmen in der unteren Mittelschicht anders gelagert zu analysieren. Betty

ahnt bereits, dass es sich bei der Aufnahmeverweigerung ihres Sohnes um eine

Rechtsverletzung handelt. Jedoch wendet sie sich zur zusätzlichen Bestätigung

an den lokalen Ombudsmann (vgl. Beatriz Zitat 5, S. 287). Sie hat also eine juris-

tische Ahnung, welche auf vorherige juristische Handlungen zurückgeht. Schon

früher hat Beatriz nach einem Verkehrsunfall für sich selbst eine Tutela einge-

reicht. Im Fall der verweigerten Aufnahme ihres Sohnes sucht Betty jedoch die

Vergewisserung und es kommt hier zur Bestätigung dessen, was Betty eigent-

lich bereits ahnt: der Rechtsverletzung (vgl. Betty Zitat 6, S. 228). So zeigt Betty

auch ihre Abhängigkeit von juristischen Akteur:innen, obwohl siewegen ihrer se-

dimentierten Rechtserfahrungen die Tutela möglicherweise auch selbstständig

nutzen könnte. Es geht ihr aber darum, ihre eigene Vermutung zu überprüfen

und sie damit vomeigenen sozialenStandort abzulösen.Allerdings ist somit auch

klar: Die eigenen Überzeugungen sind ebenfalls ein Modus Operandi der zur Re-

produktion sozialer Unterschiede beiträgt.

Bettys Wahrnehmungspraxis ist daher keine eigene, sondern eine externe

Hervorbringung. Sie verdeutlicht ihre Distanz zu juristisch autorisierten Posi-

tionen, die diese Überzeugung aus eigener Kraft hervorbringen und daher über

das dafür erforderliche kulturelle und symbolische Kapital verfügen. Zusam-

mengenommen lässt sich ihre Wahrnehmung als Glauben an die allgegenwärtige

und objektive Kraft des Rechts bezeichnen, welche wegen der Probleme der Schule

auch die Gewissheit dysfunktionaler Institutionen umfasst.

Für die Unterschicht zeigen sich an Jasmin undDavid schließlich weitere Un-

terschiede in der Wahrnehmungspraxis. Bei Jasmins juristischemWahrnehmen

der Aufnahmeverweigerung legt sich ihre eigene Position offen dar. Im Gegen-

satz zur oberen Mittelschicht weist das erfolgreiche Tutela-Urteil nicht darauf

hin, dass die Klägerin sich im Recht befindet. Stattdessen zeigt es, dass die (un-

terlegene) Schule ihren Sohn nun weiter beurteilen wird.

»Mein Sohn ist unter Bedingungen an die Schule zurückgekommen. Also und wegen der Sache

mitdemUrteil,damusste er sichgutbenehmen,einguterSchüler sein,also alles gut sein,damit

die Tutela weitergeht.« (Jasmin Zitat 6)
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So ist auch hier bereits auf der Ebene der Wahrnehmung von einemModus Ope-

randi zu sprechen, der zu Jasmins sozialer Position beiträgt, indem eine Abhän-

gigkeit von Institutionen und ihren Entscheidungen erneut bestätigt wird. Da-

hingegen könnte bei David zunächst angenommenwerden, dass er im Recht tat-

sächlich einen »Dialog zwischen Mediatoren« (Bourdieu 2019a: 51) sieht, der als

einheitlich und widerspruchsfrei wahrgenommen wird.

»Es gab dann eine Reihe an Prozessen und dort, also da wurde der Fall definiert und schließlich

haben sie mir das Recht auf Bildung verliehen.« (David Zitat 6)

Diese Wahrnehmung ist ein Opus operatum, weil sie sozialer Strukturen bedarf

und somit zunächst Interaktionen, Bekanntschaften und Zugang zu Akteur:in-

nen mit Benennungsmacht erforderlich sind. Die Wahrnehmung ist aber eben-

falls ein Beitrag zur Reproduktion ungleicher Sozialstrukturen, weil auch David

sein personalisiertes Recht auf Bildung als konditioniert wahrnimmt (vgl. Da-

vid Zitat 2,S.221).Es ist für ihn eine FragederGegenleistung,die durchkorrektes

Verhalten und schulische Lernleistungen erbracht werden muss. Ähnliches zeigt

sich auch bei Jasmin (vgl. Jasmin Zitat 2, S. 216).

Diese Konditionierung der eigenen Rechte reproduziert die juristische

Wahrnehmung als Sinnproduktion der Unterschicht, da stets die mögliche

Relativierung durch Autoritäten,wie z.B. die Schule oder Schulbehörde, vorweg-

genommen wird. Darum steht zum Abschluss der sozialräumlichen Analysen

über schulische Aufnahmeverweigerungen der Befund, dass das punktuell recht-

liche Wahrnehmen in der Unterschicht an diesen zwei Fällen eine Überzeugung

der konditionierten Appropriation von Rechten ist.

4.1.4. Überblick zum Klagen um schulische Aufnahme

Der vorangegangene Abschnitt hat sich mit Praxisveränderungen unter Tutela-

Kläger:innen auseinandergesetzt, die ihre Rechtsklagen im Zusammenhang

mit Fällen schulischer Aufnahmeverweigerung geführt haben. Dies umfasst

hier Fälle verweigerter Aufnahmeanträge von Schuler:innen und verweigerter

Anstellungen von Lehrpersonal. Dabei hat der Abschnitt einen komplexen Ana-

lyseansatz verfolgt: Untersucht wurden nicht nur die veränderten Handlungen,

sondern auch das Denken undWahrnehmen der Kläger:innen. Diese Analyseeb-

nen wurden jeweils datenbasiert und sozialräumlich erklärt. Insofern sind stets

zwei unterschiedliche Perspektiven zur Geltung gekommen.

Als Zwischenfazit ist zusammenzufassen,dass dieAufnahmeverweigerungen

an Schulen hier ein Bildungsproblem darstellen, welches nicht nur in ungleiche

Bildung eingebettet ist. Der Abschnitt beruht auf Interviews mit Kläger:innen,
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die nicht völlig entgegengesetzten Positionen des gesellschaftlichen Sozialraums

angehören. Dennoch bilden sie eine soziale Spannweite ab. Gegen die schulische

Aufnahmeverweigerung klagen hier öffentlich Angestellte aus der oberenMittel-

schicht (Anwält:innen Sandra und Oscar) und Kolumbianer:innenmit urban-pe-

ripherem bzw. ruralem Hintergrund der Unterschicht (Jasmin und David). Zwi-

schen diesenGruppen befindet sich Betty, die im familiärenKleinstbetrieb arbei-

tet und der unterenMittelschicht angehört.

Damit sind keine repräsentativenAussagenmöglich. ImRückblick auf die da-

tenbasierten und sozialräumlichen Erklärungsansätze für (rechtliche) Praxisver-

änderung lassen sich allenfalls vorläufige Hypothesen formulieren. Eine endgül-

tigeBestimmungder Forschungsfrage ist hier nochnichtmachbar.Es sindweite-

re Untersuchungen erforderlich, die erst in den nächsten Abschnitten der vorlie-

genden Arbeit erfolgen. Besonders im Vergleich mit den weiteren Bildungspro-

blemen, die dort dargelegt werden, lässt sich an dieser Stelle aufgrund der hier

untersuchten Fälle bereits eine Passung mit den theoretischen Annahmen fest-

stellen, die bereits in Abschnitt 2.3 dargelegt wurden.

Die Erklärungen von Oscar und Sandra passen insofern, als dass sie Angehö-

rige der oberen Mittelschicht sind und ihre juristisch vielseitig veränderte Pra-

xis durch den Einsatz von juristischemWissen bzw. inkorporiertem Kulturkapi-

tal verstehen. Ihre Erklärungen korrespondieren in weiten Teilen mit dem, was

auch aus theoretischer Sicht anzunehmen ist.Daher stimmendie datenbasierten

Erklärungsansätze hier weitgehendmit den theoretischen Postulaten überein.

Oscar undSandra berücksichtigen in objektiv-sachlicher Betrachtung alle Be-

teiligten im Bildungsprozess und symbolisieren eine soziale Position der Immu-

nität, indem sie Säumnisse der staatlichenVerantwortlichkeit benennen können.

Ihre Art, die Aufnahmeverweigerung als Rechtsverletzung zu verstehen deutet

an, dass sie sich in einer Position befinden, die keine Konsequenz dieser Offenle-

gungstaatlicherVersäumnisse zu fürchtenhat.DieFrage,obRechte eigenständig

eingeklagt, die staatliche Bildungsverantwortung reflektiert und die Aufnahme-

verweigerung als Rechtsverletzung angesehen wird, hängt mit Rechtskenntnis-

sen und Rechtserwartungen zusammen und ist auch eine Folge von praktischer

undwiederholterRechtserfahrung.Esgeht alsoumungleich verteiltes kulturelles

Kapital und nicht zuletzt um soziale Anerkennung.

Allerdings bedeutet das nicht, dass diese Kläger:innen von sozialen Zwängen

frei sind. Es muss geklagt werden, um symbolisches Kapital nicht zu beschädi-

gen. Gleichwohl untermauert die weitreichend rechtlich veränderte Praxis dabei

die privilegierten Positionen. Das zeigte das Beispiel des Ombudsmann Oscar,

der von Eltern zur Klage aufgefordert wurde (vgl. Oscar Zitat 1, S. 214). Dahinge-

gen klagt die Unterschicht, um ihr Sozialkapital zu privilegierteren Akteur:innen

nicht aufs Spiel zu setzen (vgl. Jasmin Zitat 1, S. 214). In der oberen Mittelschicht
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ist Klagen eine kleine Bewährungsprobe für das symbolische Kapital von Amts-

träger:innen. Im Gegenteil wird es in der Unterschicht als fügsam entgegenge-

nommener Ratschlag die Voraussetzung für die Nutzung von Sozialkapital.

Für die Unterschicht ist bereits das Bedenken des Rechtsanspruchs auf eine

Aufnahme in die Schule ein möglicher Vorstoß, der nicht der eigenen Position

entspricht. Es wird nicht außer Acht gelassen, dass die Schule ihre Deutungsho-

heit einfordert (vgl. Jasmin Zitat 2, S. 216). Daher ist das rechtliche Denken hier

auchModus Operandi der Reproduktion sozialer Ungleichheit.

Schließlich zeigt die sozialräumlicheAnalyse,dass die obereMittelschichtmit

demPrivileg einer rein rechtlichen Betrachtung der Aufnahmeverweigerung ihre

Distanz zur Betroffenheit von ungleicher Bildung markiert. Beispielsweise han-

delt es sich um das gedankliche Miteinbeziehen der Rechte des Prozessgegners

(vgl. Sandra Zitat 1, S. 215). Es wäre hier denkbar, dass sich die obere Mittel-

schicht intuitiv auf der Basis der rechtlichen Wahrnehmung eines objektiven

Rechtsbruchs vom Problem der Aufnahmeverweigerung abgrenzt.

Zusammengenommen passen auch die Erklärungen aus den Interviews mit

David, JasminundBetty zudenAnnahmen,die die sozialräumlicheTheorie trifft.

DurchunterschiedlicheSozialkontaktenutzendieseAngehörigenderUnter- und

unteren Mittelschicht soziales Kapital, um Situationen hervorzubringen, in de-

nen sie die privilegierte Position anderer Akteur:innen anrufen und Unterstüt-

zungserwartungenmanifestieren können. Jedochmüssen sie sichdafür nachden

Handlungsvorschlägen der Bezugspersonen richten (vgl.David Zitat 1, S. 214 und

Jasmin Zitat 1, S.214). So zementiert die Wahl der Tutela-Klage auch ihre margi-

nalisierte Position. Es mangelt insbesondere an juristischem Kulturkapital, wo-

bei sich diese ungleiche Voraussetzung nur bedingt durch situative Klagehilfen,

beispielsweise in den Ombudsstellen, kompensieren lässt. Auf dieser Grundla-

ge werden stets Alternativen zur Rechtslösung berücksichtigt und es kommt zur

Überzeugung, dass die Bildungsinstitutionen letztendlich keine Probleme lösen

werden.

Damit zeichnet sich am Ende dieses Abschnitts über das Klagen gegen schu-

lische Aufnahmeverweigerungen ab, dass gerade der notwendige Einsatz des So-

zialkapitals zur Klageunterstützung die Zugehörigkeit zu den weniger privile-

gierten Schichten der kolumbianischenGesellschaft hervorhebt.Damit geht aber

auch die Schlussfolgerung einher, dass ihre punktuell rechtlich veränderte Praxis

mit ihren sozialenPositionen inderUnterschicht korrespondiert. IndiesenFällen

kann demnach von der Passung zwischen datenbasierten und sozialräumlichen

Erklärungsansätzen gesprochen werden.
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4.2. Klagen bei verlängerter Schul-, Ausbildungs- und Studiendauer

Die Praxis der Lernenden verändert sich nicht nur im Fall von Aufnahmeverwei-

gerungen an Bildungsinstitutionen. Auch eine verlängerte Schul-, Ausbildungs-

und Studiendauer führt zu Veränderungen bei ihrem Handeln. Solche Verände-

rungen kann das Beispiel einer Studentinmeinen, die mit einer Tutela gegen die

Wiederholung einer akademischen Lehrveranstaltung vorgeht und ihrer Univer-

sität vorwirft, während der Covid-19 Pandemie nicht ausreichend für einen stö-

rungsfreien Ablauf der virtuell abgehaltenen Prüfungen gesorgt zu haben.

Wenn sich die Schul-, Ausbildungs- oder Studiendauer plötzlich in die Länge

zieht, dann gehen mit dieser mehr oder weniger überraschenden Veränderung

auch Umbrüche für die Lernenden einher. Andere Beispiele zeigen, dass es sich

dabei keinesfalls nur umgelegentlicheHandlungendreht. ImGegenteil zeigt die-

ser Abschnitt, dass die (rechtlichen) Veränderungen auch auf der Ebene des Den-

kens undWahrnehmens zu suchen sind. In der juristischen Bezugnahme und in

rechtlichen Vorstellungen zur Verlängerung der Lerndauer lassen sich langfristi-

ge und dauerhafteWirkungen des Rechts zeigen.

Zunächst verfängt die landläufige Meinung, dass die Verlängerung der Lern-

dauer schlicht Folge von individueller Begabungslosigkeit ist. Die Verlängerung

der Lerndauer erscheint fälschlicherweise als individuelles Problem.Hier geht es

abermit Prüfungswiederholungen, ungültig gewordenenExamina,Veränderun-

gen der Studienordnungen oder dem erneuten Durchlaufen von Klassenstufen

um Probleme, die mitunter auch die Anpassungsfähigkeit des Bildungssystems

betreffen und zum Kern der kolumbianischen Bildungsrechtsprechung gehören

(Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 5; Góngora Mera 2003: 33 ff.). Der Hin-

tergrund ist auch hier ungleiche Bildung. Zwar sind bestandene Prüfungen und

erbrachte Lernleistungen Voraussetzungen für einen Abschluss oder Titel. Es ge-

hört daher zur bildungsrechtlich dargestellten Verteilung von institutionalisier-

tem Kulturkapital (vgl. Kapitel 2.2.2). Jedoch ist die Verlängerung der Lerndau-

er als bildungsbezogener Ungleichheitsaspekt relevant. Der Grund ist, dass die

ungleiche Befähigung (Sen 2020: 258) zu berücksichtigen ist, mit der Lernende

(nicht mehr) im Stande sind, um diesen Verlängerungen nachzukommen. Ange-

sichts ungleicher finanzieller und sozialer Ressourcen setzt sie die Verlängerung

der Lerndauer die Prozesse formeller Bildung aufs Spiel. Es geht um die Betei-

ligung an Bildung, bzw. den Bildungszugang von Lernenden mit geringen Kapi-

talvermögen (Peters 2013: 61). Insofern die Akkumulation von institutionalisier-

tem Kulturkapital mit der ungleichen Bewältigung einer verlängerten Lerndauer

zusammenhängt, die ihrerseits Folge von Kapitaldisparitäten ist, ist auch dieses

Bildungsproblem als Fall von ungleicher Bildung zu betrachten.
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Bei einer verlängerten Lerndauer kann in Kolumbien die Tutela genutzt wer-

den. Darum befasst sich dieser Abschnitt mit den rechtlichen Praxisveränderun-

gen von sechs Tutela-Kläger:innen. Ich folge dabei demselbenVorgehen,mit dem

ich bereits den vorherigen Abschnitt strukturiert habe. Dabei werden die Pra-

xisveränderungen auf den Analyseebenen desHandelns,Denkens undWahrneh-

mensderKläger:innengesucht, indemzwischendatenbasiertenundsozialräum-

lichen Erklärungsperspektiven gewechselt wird. Die Begründung für dieses Vor-

gehen ist ein methodologisches Postulat, mit dem ich verfügbare Erklärungsan-

sätze pragmatisch prüfe (dargelegt in Teil 3 dieser Arbeit).

Zunächst sind die Fälle vorzustellen, auf die sich die Analysen in diesem Ab-

schnitt berufen.HierzuzähltMarcela.Sie istMitte 40, lebt vomVerkauf selbst her-

gestellter Lebensmittel, hat keinen Schulabschluss und gehört der Unterschicht

an.301 Ihre Eltern waren in der Landwirtschaft. Es gehtMarcela in ihrer letztend-

lich erfolglosen Tutela gegen die Dorfschule um den Schulabschluss ihrer Nich-

te. 2018 kündigt deren Schule dieWiederholung des Abschlussjahres an, weil die

Nichte die erforderlichen Schulfächer nicht bestanden hat. Zumal dieMutter der

Nichte auf einer ländlichen Finca fernab von der Schule wohnt, hat Marcela die

Schülerinwährend ihrer Schulzeit bei sich imDorf aufgenommen.MarcelasDorf

liegt im westlichen Teil von Antioquia und ist sozioökonomisch niedrig klassifi-

ziert. Angekommen istMarcela dort,weil sie Inlandsvertriebe ist.Marcela wurde

als Opfer des bewaffneten Konflikts anerkannt und engagiert sich nun in einer

Vereinigung für Opfer des bewaffneten Konflikts.

Die Krankenpflegerin Iorna wird überrascht, als sie feststellt, dass ihre Toch-

ternach längerenFehlzeiten imJahr2018nicht indie zehnteKlassenstufe versetzt

wird. Zu dem Zeitpunkt arbeitet die etwa 40-jährige Krankenpflegerin im Kran-

kenhaus eines Andendorfes im westkolumbianischen Caldas. Das Haus, das sie

seit mehreren Jahrenmit dem Partner und den Kindern bewohnt, ist auf Kolum-

biens sozioökonomischer Skala mittig eingeordnet. Auch Iornas Mutter lebt im

Dorf und arbeitet im Ort in einer Kantine. Iorna hat eine Ausbildung absolviert

und gehört der Mittelschicht an. Nachdem die nahegelegene Schule Iorna über

den Wiederholungsbedarf der Tochter informiert, setzt sich die Mutter erfolg-

reich mit einer Tutela gegen die Schule zur Wehr. Iorna ist die einzige Klägerin

der Gruppe, die eine Tutela gewinnt. Nach ihrer Tutela wird die 13-jährige Toch-

ter versetzt, kann aber dem schulischen Leistungsdruck nicht entsprechen.

Gabriel ist ungefähr 40 und arbeitet imBaubereich, obwohl er eigentlich Inge-

nieur werden möchte. Vorher hat Gabriel eine Berufsausbildung begonnen, wo-

301Wie bereits angemerkt wurde, ist diese Einordnung der Interviewpartner:innen in den Abschnitten 3.2

und 3.3 näher dargelegt.
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bei ihm jedoch sein bereits absolviertes ICFES-Examen aberkannt wurde.302 Au-

ßerdemverliert das öffentlicheAusbildungsinstitutGabrielsBenotungenundän-

dert schließlich das gesamte Ausbildungsprogramm, sodass Gabriel neue Fächer

belegen muss. Währenddessen lebt Gabriel in einer mittelgroßen Stadt im süd-

westlichen Tolima. Er gehört der unteren Mittelschicht an und wohnt in einem

sozioökonomisch niedrig verorteten Stadtteil. Gabriel wehrt sich gegen die Ver-

längerung seiner Ausbildungszeit mit einer Tutela, bleibt dabei jedoch erfolglos

und muss weiter mit den unzureichenden Einnahmen seiner Erwerbsarbeit in

der Baubranche auskommen. Trotzdem hat er neben der Arbeit mittlerweile ein

Studium begonnen, welches er ursprünglichmit der Ausbildung verkürzen woll-

te.

Laura ist Studentin und steht im Jahr 2017 kurz vor dem Abschluss ihres logo-

pädischen Studiums, das sie an einer öffentlichen Universität im ostkolumbiani-

schenNorte de Santander begonnenhat. Lauranutzt die Tutela, als ihreUniversi-

tät ihr Studienprogramm ändert und sie mitten im Studiummit einer Verlänge-

rung ihrer Studiendauer konfrontiert wird. Allerdings lehnt sowohl das erst- als

auch das zweitinstanzliche Gericht die Beschwerde ab und Laura erwirbt ihren

Abschluss mit Verzögerung. Zu dem Zeitpunkt lebt sie bereits nicht mehr in ih-

rer Studien- undHeimatstadt,wo ihr Vater in der Instandsetzung gearbeitet hat.

Mittlerweile leitet sie einen Kleinstbetrieb in der Hauptstadt des Departamentos

und wohnt in einem Stadtteil, der sozioökonomisch mittig eingeordnet wurde.

Laura gehört der Mittelschicht an.

Für die Studentin Jessica entsteht eine Verlängerung des Studiums, weil ih-

re Universität eine ihrer Lehrveranstaltungen als nicht bestanden bewertet und

dieWiederholung im folgenden Semester erforderlich wird.Die 22-jährige Jessi-

ca gehört der unterenMittelschicht an, lebtmit einer Schwester in der Peripherie

vonMedellín und studiert ein ingenieurswissenschaftliches Fach an einer der öf-

fentlichen Universitäten in der Metropole. Jessica stammt aus einer Stadt in Ko-

lumbiens östlichen Tiefländern, wo sie mit ihrerMutter lebte, bis diese aufgrund

von Morddrohungen von ihrer Arbeit in einem Rathaus fliehen musste. Nun ar-

beitet Jessica neben demStudium in einem Lager. An ihremWohnort, der im un-

teren sozioökonomischen Bereich eingeordnet ist, verfügt sie nur über eine ein-

geschränkte Internetverbindung. Hiermit sind technische Störungen während

einer virtuell durchgeführten Prüfung der Lehrveranstaltung verbunden. Jessi-

ca reicht eine Tutela gegen die Universität ein, die sich diesem, während der Co-

vid-19Pandemie entstandenen,Problemnicht annimmt. Jedochbleibt Jessicamit

ihrer Beschwerde letztendlich erfolglos.

302 Siehe zum ICFES-Examen Fußnote Nr. 164.
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Der 42-jährige Arzt Felipewird zumweiterführenden Studium imBereich der

plastischen Chirurgie aufgenommen. Als er im Jahr 2016 bereits einige Semes-

ter studiert hat, verweigert die öffentliche Universität, an der er eingeschrieben

ist,wegen ungenügender Studienleistungen die Belegungweiterer Fächer. Felipe

ist bereits als Allgemeinmediziner zugelassen, hat in KolumbiensMillionenstadt

Bogotá studiert und als Arzt praktiziert. Er gehört der oberen Mittelschicht an

und möchte sich im Bereich der plastischen Chirurgie ein neues Berufsfeld und

deutlich verbessertes Gehalt erschließen. Hierfür ist er in die westkolumbiani-

sche Metropole Medellín zurückgekehrt, in der er aufgewachsen ist und in der

seine Eltern leben, die ebenfalls studiert haben und bei internationalen Unter-

nehmen angestellt waren. Felipe wohnt in einem Vorort vonMedellín, der sozio-

ökonomisch in der oberenMitte eingeordnet wurde. Auch sein Versuch, sich mit

der Tutela gegen die Verlängerung der Studiendauer zu wehren, scheitert und

seine Beschwerde wird ebenfalls abgelehnt.

4.2.1. Juristische Begrenzung der Lerndauer

Mit der datenbasierten Analyse lässt sich zeigen, dass die Verlängerung der

Lerndauer bei den Kläger:innen mit Veränderungen einhergeht, die auf der

Handlungsebene zu finden sind. Wie beim vorher untersuchten Problem der

Aufnahmeverweigerung weist bereits die Nutzung der Tutela im Fall der Verlän-

gerung der Lerndauer Handlungsveränderungen unzweifelhaft nach. Es zeigt

sich aber auch an dieser Analyseebene, dass die Lernenden bzw. ihre Eltern ange-

sichts der Verlängerung der Schul-, Ausbildungs- oder Studiendauer sowohl mit

juristischen als auch nichtjuristischen Vermeidungsversuchen reagieren. Beide

Handlungsmöglichkeiten sind mitunter verschlungen und können gleichzeitig

stattfinden.

Im Unterschied zum vorherigen Abschnitt wird hier jedoch eine bemer-

kenswerte Bandbreite des juristisch veränderten Handelns beobachtet. An den

Fällen von Jessica, Laura und Felipe zeige ich daher, dass die rechtlichen Hand-

lungsveränderungen nicht nur zahlreich und unterschiedlich sind, sondern

auch wiederholend vorkommen. Darumwird hier von vielseitig juristischer Hand-

lung gesprochen.303 Beispielsweise ist damit gemeint, wenn Kläger:innen zum

Zwecke der Sammlung von Rechtsnachweisen penibel ihre Bildungsprobleme

dokumentieren, oder mit Auskunftsanträgen weitere Nachweise für die Tutela

anfordern.Hier zeigen sichHandlungen zur juristische Problemlösung, die auch

die Pflichten der (Bildungs)Institutionen berücksichtigen. Schließlich bedeuten

303 Für weitere Informationen zu dieser Gruppierung siehe Abschnitt 3.3.
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Beratungsgesprächemit Dritten, die als juristisch kompetent betrachtet werden,

dass sich rechtlich veränderteHandlungen hier auch auf juristische Akteur:innen

ausweiten können.

Wie schon bei den vorherigen Analysen können solche Veränderungen nicht

verallgemeinert werden. An den Fällen von Gabriel, Iorna undMarcela zeige ich,

dass dieBandbreite des juristischenHandelns auch vergleichsweise punktuell sein

kann. Das ist aber nicht als Ausbleiben rechtlicher Veränderungen aufzufassen,

sondern als vergleichsweise sporadisches Handeln rund um die Tutela. Beispie-

le sind auch hier vorhanden. Es kann sich etwa um die aktive Entscheidung zur

Tutela-Klage handeln.

Schließlich setzt sich auch bei den Untersuchungen rund um das Klagen bei

Lerndauerverlängerungen fort, was sich bereits vorher angedeutet hat. Die Ver-

längerung der Lerndauer hat einen breiten Handlungswandel. Keinesfalls han-

delt es sichumeinedeterministischeBeschränkungderVeränderungenallein auf

rechtliche Handlungsmuster (siehe Tabelle 15).

Handlungsmuster

Juristisch vielseitiges Handeln: Juristische Pro-

blemlösung, institutionelle Pflichten, juristi-

sche Akteur:innen

Punktuell juristisches Handeln: Juristische Pro-

blemlösung

(Felipe, Jessica, Laura) (Gabriel, Iorna,Marcela)

Nichtjuristisches Handeln: Lösungen für Probleme in Bildung,304 Bildungseinsätze der Lernenden305

(Iorna, Jessica,Marcela)

Tabelle 15: Handlungsmuster bei der Verlängerung der Schul-, Ausbildungs- und Studiendauer.

Quell: Eigene Darstellung.

Die Analysen können anhand von Felipe vertieft werden, wo sich rechtliche

Handlungen in besonderer Form zeigen. Felipe beschäftigt sich über zwei Jah-

re lang juristisch mit seinem akademischen Fortkommen im weiterführenden

Studium. Die Tutela nutzt er nicht nur aufgrund der Verlängerung seiner Studi-

endauer, sondern auch zur Nachweisbeschaffung und weil er von gerichtlicher

Korruption überzeugt ist. Er bleibt aber ohne juristischen Erfolg. Das bringt

ihn schließlich dazu, ein neues Verwaltungsverfahren gegen die Universität zu

beginnen. Belegt ist nicht nur eine Handlung im Zusammenhangmit der Tutela,

sondern eine Vielzahl verketteter Aktionenmit juristischemHintergrund.

304 Beispielsweise geht Iorna zunächst in die Schule, um das Problem der Verlängerung der Lerndauer zu

lösen,Marcela bittet denLehrer,ob ihrerTochternichtdie fehlenden»Pünktchen«gegebenwerdenkön-

nen, damit sie die Abschlussklasse abschließen kann.

305 Marcela nimmt ihre Nichte bei sich im Dorf auf, damit diese die Dorfschule besuchen kann, was ihr

sonst wegen derWegzeiten nicht möglich wäre.
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»Wenn ichmich richtig erinnere,war dasmeine erste Tutela. Ich habeNachweise beantragt, […]

Dokumente, die beweisen, dass ich meinen Verpflichtungen [an der Universität, M.C.] nach-

gekommen bin […]. Dokumente, die die Professoren nicht geschrieben haben, weil sie nichts

dokumentieren.« (Felipe Zitat 1)

»Mein Studiumwurde unterbrochen undmein einziges juristischesWerkzeug, oder das einzi-

ge, das ich zu dem Zeitpunkt hatte, war die Tutela. In etwa aus dem Grund habe ich die Tutela

eingereicht.« (Felipe Zitat 4)

»Dashat dannweitereTutelasmit sichgebracht,wegenKorruption,die sich abernichtmehrum

die Fortsetzung meines Studiums drehten, sondern, weil ich gesagt habe: ›Das ist schrecklich,

das [Gericht,M.C.] ist ein Sumpf, eine ungeheuerliche Korruption.« (Felipe Zitat 2)306

»Ich habe eine andere Form gefunden, ummeine Rechte zu verteidigen, aber das ist jetzt keine

Tutela mehr, es ist nun eine normale Klage, die sich über viele Jahre hinzieht und lang dauert.«

(Felipe Zitat 3)

Es fällt auf, dass Felipe sein rechtliches Handeln selbst juristisch begründet. Da-

für sind weitere Beispiele von anderen Kläger:innen dokumentiert. Auch Jessica

undLaura verketten ihreHandlungendurch juristischeGründe.Sogar ihrAbwar-

ten ordnen sie rechtlich ein.

»Die Tutela habe ich gegen die Universität eingereicht,weil ich gefühlt habe, dassmeine Rechte

verletzt waren.« (Jessica Zitat 1)

»Nun gut, dann habe ich erstmal auf das Urteil gewartet und das dann angefochten. Also an-

fechten meint, dass ich die Antwort des Richters abgelehnt habe.« (Laura Zitat 1)

Bei anderen Fällen lassen sich juristische Handlungsveränderungen auch im en-

geren Sinne auf die Bildungsprobleme zurückführen. Damit liegt die Verlänge-

rungderLerndauerder rechtlichenPraxis unmittelbarer zugrunde.Beispielswei-

se ist bei Gabriel bekannt geworden,dass er demDekandie rückgängig gemachte

Aberkennung seines ICEFES-Examens schließlich nicht mehr glaubt.

»Ich habe erst den Dekan mündlich gefragt […] und er sagte mir, dass ich die Prüfung hatte

und die mir auch nützt. Er sagte mir so was wie ›kein Problem‹.Weil, die hören den Studenten

eigentlich nie zu, so in der Art ›Siemachen das schon.‹ Ich glaube, da habe ich dann diese Tutela

aufgesetzt. Angefordert, wie es eigentlich sein kann, dass sie mir erst zusagen und mich dann

doch wieder warten lassen.« (Gabriel Zitat 1)

Die genauere Betrachtung zeigt die juristische Handlungsveränderung nicht als

Automatismus, sondern als Entwicklung, welche aus einer Eskalation erklärt

wird. Meistens meint das die wiederholte Ablehnungserfahrung in den Bil-

dungsinstitutionen, die viele der Eltern und Studierenden dieser Gruppe teilen.

306 Das Wort Sumpf habe ich frei übersetzt. Im spanischen Original sagt Felipe: »olla podrida« (ein fauler

Topf), was in Kolumbien eine Alltagsbezeichnung für Korruption ist.
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So folgt der Eskalation die juristische Handlung, in der sich die Verlängerung

der Lerndauer rechtlich konkretisiert. Auch bei Iorna finden sich entsprechende

Belege.

»Ich habe mit jedem Lehrer gesprochen und jeder Lehrer hat mir nein gesagt, und dass meine

Tochter keine Wiederholung bekommt […] Ich hatte einen Vergleich bei meinem Bruder, der

ungefähr das Alter meiner Tochter hat. Ich weiß nicht, wie das woanders genannt wird, aber

in Kolumbien war er sehr träge und faul. Er hat seine Aufgaben nicht gemacht. Und am Ende

habendie Lehrer ihmdieWiederholunggegebenund so ist er durchgekommen.Aber beimeiner

Tochter wollten sie das nicht machen. Und bei ihr waren es nur drei oder vier Fächer aber mein

Bruder hat zehn Fächer nicht bestanden. Bei allen ist er durchgefallen und hat wiederholt und

ist weitergekommen. Ich habe dann diese Unzufriedenheit gemerkt und das war dann, als ich

das mit der Tutela begonnen habe.« (Iorna Zitat 1)

An dieser Stelle ist bereits eine vorläufige Zusammenfassung der datenbasierten

Erklärungsansätze zum Handeln der Kläger:innen möglich. Dabei belegt diese

Analyse, dass den rechtlich veränderten Handlungen zunächst die Verlängerung

der Lerndauer zugrunde liegt. Bemerkenswert ist, dass diese Erklärung bei Klä-

ger:innen mit juristisch vielseitigen und punktuell juristischen Handlungen zu

finden ist. Hierzu ist aber hinzuzufügen, dass die Kläger:innen ihre juristischen

Handlungsveränderungenoftmals schonauf rechtlicheGründezurückführen.Es

lässt sich daher von einer Verkettung sprechen, wobei die rechtliche Handlungs-

veränderungdemeigentlichenAusgangsproblemderVerlängerungder Lerndau-

er nur mittelbar folgt. Solche Erklärungen weisen eine Nähe zu phänomenologi-

schen Handlungstheorien auf, sie beschreiben das »Erwartungs- und Präferen-

zensystem eines Akteurs zu einem gegebenen Zeitpunkt« (Esser 1991: 434). Schon

an dieser Stelle wird der nuancierte Unterschied zwischen juristisch veränderten

Handlungen als Folge faktischer Probleme und Rechtsmobilisierung als Instru-

ment zur zweckrationalen Zielerreichung bedeutsam. Bei den zurückliegenden

Ausführungen lassen sich mehr Belege für den ersten Fall zusammenfassen. Das

kräftigt die Kritik rationalistischer Handlungserklärungen, die für den Bereich

des juristischen Handelns bereits formuliert wurde (Kretschmann 2016: 82).

Tutela-Lerndauerbegrenzungen aus sozialräumlicher Perspektive

Wenn solche datenbasierten Erklärungsansätze durch eine sozialräumliche Per-

spektive ergänzt werden, dann findet sich ein zusätzlicher Blickwinkel auf die

rechtlichenHandlungsveränderungen.Es ist dann von einem juristischenHand-

lungsmodus zu sprechen, welcher nicht nur sozialräumlich bedingt ist, sondern

auch zur Reproduktion ungleicher Sozialstrukturen beiträgt (vgl. Abschnitt 2.3).

Dafür ist das Klagen von Felipe aussagekräftig, der der oberen Mittelschicht

angehört. Anstelle eines unauffälligen Klagens spricht er im Interview da-
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von, dass er Allianzen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen

gesucht hat.307 Felipe möchte seine Klage gemeinsam mit diesen Gruppen »an-

stoßen und Kraft zeigen«, wobei die Grenzen zwischen Eigen- und Gemeinnutz

verfließen. Sein Klagen setzt offensichtlich Wissen, Erfahrung und Praxis, also

kurz: inkorporiertes Kulturkapital voraus (Felipe Zitat 1, S. 240). Diese Kennt-

nis ist Felipe dienlich, um beim Klagen überhaupt zum Einsatz seines sozialen

Kapitals zu kommen und die externe Unterstützung dieser Gruppen zu suchen.

Eine entgegengesetzte Handlungspraxis zeigt sich bei Marcela, die Kolum-

biens Unterschicht angehört. Sie erzählt im Interview davon, dass sie eine Ver-

einigung für Opfer von Kolumbiens bewaffnetem Konflikt leitet, die sich ihren

Rechten widmet. Marcela verfügt daher über weitgehende Rechtskenntnisse.308

Trotzdem fällt auf, dass sie im Fall der verlängerten Lerndauer ihrer Nichte kei-

ne Unterstützung anstrebt, so wie dies Felipe aus der oberen Mittelschicht tut.

Marcela vermeidet Aufmerksamkeit.

Marcela undFelipe verfügenüber autodidaktischesRechtswissenundRechts-

erfahrung und beide verlieren ihre Tutelas.309 Jedoch handelt Marcela anders als

Felipe, der aufgrund der gerichtlichen Niederlage weiterklagt.Marcela hingegen

ist besorgt, dass sie die Schule mit mehr Klagen weiter gegen sich aufbringt. Sie

entscheidet sich schließlich, den Klageweg für ihre Nichte zu beenden.

»Das war das erste Mal, dass diese Schule eine Tutela oder einen Auskunftsantrag bekommen

hat. Also darum haben die sich vielleicht [gesagt, M.C.]: ›Na schauen wir mal, was sie so drauf

hat oder was sie sonst noch macht.‹ Das habe ich mir dann gedacht und die dann lieber nicht

weiter verärgert.« (Marcela Zitat 1)

WennMarcela nicht in zweiter Instanz gegen die Ablehnung ihrer Tutela vorgeht,

dann hängt das damit zusammen, dass sie als Angehörige der Unterschicht mit

einer neuen Niederlage vor Gericht die prekäre Anerkennung gefährdet, die sie

sich durch ihre juristische Unterstützung für Opfer von Kolumbiens bewaffneten

Konfliktmühsamerkämpft hat.WeilMarcela ihreRechtsexpertise als Angehörige

derUnterschicht stets neuunter Beweis stellenmuss,darf sie diese Positionnicht

unnötig exponieren. Dahingegen weist der Fall Felipe nach, dass seine juristisch

vielseitigen Handlungen, die bereits weiter oben beschrieben wurden, bei Ange-

hörigen der oberen Mittelschicht nicht notwendigerweise der Diskretion folgen

307 Felipe konsultiert die Veeduría Ciudadana, eine zivilgesellschaftliche Gruppe, die sich mit der Kontrolle

der Einhaltung von Rechtsnormen befasst. Mit einem entsprechenden Beleg wird erst später vertieft

gearbeitet, siehe bereits Felipe Zitat 11, S. 253.

308 Das wird imweiteren Verlauf dieses Abschnitts immer wieder belegt. Siehe z.B.Marcela Zitat 2, S. 247,

Marcela Zitat 4, S. 253 oder Marcela Zitat 5, S. 254.

309 Die Untersuchung der gerichtlichen Entscheidungsbegründungen ist nicht der Gegenstand in der vor-

liegenden Arbeit, die sich mit Veränderungen rechtlicher Praxis bei den Kläger:innen befasst.
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müssen.310 Vielmehr erlauben Felipes soziale Privilegien,mit dem Fall an die Öf-

fentlichkeit zu gehen.

Während Felipe als Angehöriger der oberen Mittelschicht mit seinem Klagen

seine privilegierte Position verdeutlichen kann, riskiert derselbe Handlungs-

modus bei Marcela, dass sie als Angehörige der Unterschicht erkennbar wird.

Felipe versteckt das eigentliche Problem, dass er nicht im Studium vorankommt

hinter der seinem selbstinitiierten Klagen. Dieses setzt er zudem in Form einer

Scheinkampagne in Szene und simuliert dabei Ähnlichkeiten zu Fällen stra-

tegischer Prozessführung, bei denen selbst Prozessniederlagen als taktischer

Zwischenschritt zur Umsetzung politischer Agenden dienlich sein können (Hahn

2024: 265).311

Die rechtlichen Handlungen rund um die Tutelas von Marcela und Felipe

sind als selbstverantwortetes Klagen in Eigeninitiative zu bezeichnen. Allerdings

verkennt es die Logik sozialer Abgrenzung grundlegend, diesen Umstand als

Nachweis rechtlicher (Handlungs)Gleichheit zwischen der oberen Mittel- und

der Unterschicht zu verallgemeinern. Im Vergleich zeigen sich sozialräumlich

differenzierte Varianten des selbstverantworteten Klagens, bei denen die Kla-

gepraxis der Unterschichten schließlich mehr vom Risiko der Eigenexposition

betroffen ist.

Die weiteren Kläger:innen gehören unterschiedlichen Bereichen in der Mit-

telschicht an. Gabriel und Jessica gehören zur unteren Mittelschicht und nutzen

beim Klagen familiäre Kontakte zu Anwältinnen bzw. Jura-Studentinnen.312

Laura und Iorna sind ebenfalls Teil derMittelschicht, profitieren aber vergleichs-

weise stärker von sozialen Privilegien, als dies bei Gabriel und Jessica der Fall

ist. Die vier Kläger:innen verbindet, dass sie soziales Kapital für ihre Tutela-

Klagen nutzen. Im Detail zeigen sich aber Unterschiede.Während das Interview

mit Gabriel dokumentiert, dass er den Nutzen seiner juristisch ausgebildeten

Cousine auf die Bestätigung seiner eigenen Arbeit reduziert, betonen Iorna und

Laura ihren Lernfortschritt über rechtliche Strategien, der ihnen durch ihre

Bekannten möglich wurde.313 Bei ihnen zeigt sich, dass die Beratschlagung sich

intensivieren lässt und bisweilen sogar die Aneignung von Rechtswissen bedeu-

tet.Klagen dieKläger:innen inBeratschlagung, so liegt soziales Kapital zugrunde

und es wird sich das inkorporierte Kulturkapital der beratschlagenden Personen

310 Im Abschnitt 4.3 wird vom Fall Adriana gesprochen, der diesbezüglich einen Vergleichspunkt bietet.

311 Siehe hierzu bereits Felipe Zitat 10, S. 253.

312 UmWiederholungen zu vermeiden, wird auch hier gelegentlich auf Belege verwiesen, die erst auf den

kommenden Seiten vermerkt sind, da sich dort nähermit ihnen auseinanderzusetzen ist. Siehe Gabri-

el Zitat 5, S. 256 und Jessica Zitat 5, S. 256.

313 Auch hier finden sich Belege erst im weiteren Verlauf, siehe Iorna Zitat 12, S. 254 und Laura Zitat 5, S.

257.
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zu Nutze gemacht. Die Konsultation von Familienmitgliedern, Bekannten, aber

auch Anwält:innen der Universität zeigt nicht nur, dass Lernprozesse stattfinden

können. Sie zeigt auch, dass der punktuelle Einsatz von sozialem Kapital bereits

maßgeblich eigenes Wissen und (Lern)Fähigkeiten voraussetzt. Insofern steht

die sozialräumliche Bedingtheit außer Frage, Klagepraxis ist ein soziales Opus

operatum.

Die Gruppe zeigt aber, dass damit eine Praxis der Kenntlichmachung des Bil-

dungsproblems einhergeht (vgl. Iorna Zitat 1, S. 241 und Gabriel Zitat 1, S. 240).

Das gilt auch bei der Beratschlagung für die Nutzung der Tutela. Damit juristi-

sche Akteur:innen überhaupt einen Ratschlag geben können, sind diese zunächst

in Kenntnis zu setzen bzw. ist ein Problem zumindest anzuerkennen. So ist be-

ratschlagtes Klagen stets auch eine Praxis des Offenlegens der eigenen Probleme

gegenüber Beratschlagenden. Den Abschluss der Handlungsanalysen bildet hier

die Einsicht, dass das rechtliche Handeln dieser vier Kläger:innen der (unteren)

Mittelschicht als Praxis der Beratschlagung zu bezeichnen ist, die stets auch die so-

zialräumlicheZugehörigkeit derKläger:innen kenntlichmacht unddaher einMo-

dus Operandi der Reproduktion sozialer Ungleichheit ist.

4.2.2. Rechtsvorstellungen der Lerndauer

Allein dieHandlungsebene reicht zurUntersuchung von rechtlichenPraxisverän-

derungen nicht aus. Auch rechtliches Denkenmuss einbezogen werden. Diesbe-

züglich verdeutlicht die datenbasierte Analyse in diesem Kapitel, dass eine Ver-

längerung der Lerndauer auch eine Veränderung der rechtlichen Vorstellungen

mit sich bringt.Hierzu zählt besonders eine juristische Veränderung der Art und

Weise, wie klagende Schüler:innen, Eltern und Studierende über Bildung nach-

denken. Im Zentrum dieser Veränderung steht die Vorstellung einer rechtlichen

Lösung des Problems der Verlängerung der Lerndauer.

Rechtliches Denkenmanifestiert sich hier in sehr unterschiedlicher Form. An

den Fällen von Felipe, Iorna, Laura und Marcela wird hier belegt, dass es nicht

nur eine hoheBandbreite undUnterschiedlichkeit, sondern auch eine starke Prä-

senz bei diesen Kläger:innen aufweist. Analog zu den vorherigen Befunden be-

obachte ich daher auch hier juristisch vielseitiges Denken. Es geht dabei beispiels-

weise um das Wissen, dass mit Tutelas persönliche Probleme schon gelöst wur-

den, oder umKenntnisse dessen,was überhaupt in einer Tutela gefordertwerden

darf,wer sie nutzen kann undwann ein anwaltlicher Rechtsbeistand unerlässlich

wird. Die Denkmuster umfassen nicht nur die juristische Problemlösung, son-

dern auch Rechtspflichten bei Bildung sowie juristische Akteur:innen.
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Solche Beispiele für vielseitig rechtliches Denken finden sich jedoch nicht bei

allen Kläger:innen. Unterschiede sind hier bei den Fällen von Gabriel und Jessica

belegt, wo rechtliches Denken eine weniger starke Präsenz hat und ich daher von

punktuell rechtlichem Denken spreche. Es handelt sich meist um Verfahrens- und

Verwendungswissen zum Auskunftsantrag und zur Tutela, wobei die juristische

Lösung des Problems der verlängerten Lerndauer zentral ist.

Grundsätzlich zeigt sich, dass das Denken der Kläger:innen keinesfalls aus-

nahmslos verrechtlicht ist. Bei allen sechs Personen ist das Bildungsproblem der

verlängerten Lerndauer auch vom Hervorbringen eines differenzierten Panora-

mas nichtjuristischer Vorstellungen begleitet (siehe Tabelle 16). Daher liegt der

juristischen Veränderung des Denkens kein automatisch ablaufender Determi-

nismus zugrunde, sondern ein Wechsel zwischen rechtlichen und nichtrechtli-

chen Denkmustern.

Denkmuster

Juristisch vielseitiges Denken: Juristische Problem-

lösung, institutionelle Pflichten, Pflichten der

Lernenden, juristische Akteur:innen

Punktuell juristisches Denken: Juristische Pro-

blemlösung

(Felipe, Iorna, Laura,Marcela) (Gabriel, Jessica)

Nichtjuristisches Denken: Probleme der Bildung,314 Familienmitglieder,315 Bildungsziel316

(Felipe, Gabriel, Iorna, Jessica, Laura,Marcela)

Tabelle 16: Denkmuster bei der Verlängerung der Schul-, Ausbildungs- und Studiendauer.

Quelle: Eigene Darstellung.

Die datenbasierte Analyse der Denkebene kann beispielsweise bei Iorna ver-

tieft werden, die in ihren früheren Klageerfahrungen den Grund sieht, dass sie

rechtliche Konflikte in ihre Überlegungen einbezieht.

»Und dann haben die Prozesse mit meiner Mutter angefangen. Das ist bei allen, überall im Le-

ben undnicht nur bei der Bildung.WeilmeineMutter, da ging es umGesundheit.MeineMutter

hat ein Auge verloren […] und sie haben ihr viele Rechte verneint, dass keine Chirurgie gemacht

werden kann. Und nun, da musste ich die Tutela machen, damit sie ein Glasauge bekommt.«

(Iorna Zitat 2)

»Ich bin sehr vernünftig. Wenn sie recht haben, dann haben sie recht. Aber wenn nicht, dann

streite ich. Das ist so auf Arbeit, mit meinem Chef,mit Allem.« (Iorna Zitat 3)

314 Beispielsweise sind das Iornas undMarcelas Überlegungen, dass die Schulen nicht über die Leistungs-

stände der Schülerinnen informiert haben.

315 Selbst Felipe kann nicht homogen – in Webers Sinne – als »Rechtsautomat« verstanden werden (We-

ber 1972: 507). Seine nichtjuristischen Vorstellungen beinhalten beispielsweise Überlegungen zur auf-

geschobenen Familiengründung.

316 Hier finden sich zum Beispiel Lauras Überlegungen zu ihrem Bildungsabschluss, den sie zunächst an-

gestrebt hat und schlussendlich nicht für ihre unternehmerische Tätigkeit nutzen kann.
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Hier sind juristische Lösungserfahrungen und Lösungskenntnisse im Zusam-

menhang mit früheren Beschwerden die Erklärung von rechtlichem Denken. Es

kommt dabei zur Erfahrung, dass die Art und Weise, wie Beschwerden anzufer-

tigen sind, rechtlichen Regeln unterliegt. Die Tutela wird juristisch gemacht und

reflektiert. Das setzt anschließend weiteres rechtliches Denken in Gang.

Bekannt wurde von Iorna auch, dass sie die Grenzen der Beantragung kennt.

Die Tutela für ihre Tochter fertigt sie mit der Unterstützung von ihrem Partner

und einem Kollegen an. Iorna weiß, dass sie aus juristischen Gründen nicht die

Versetzung ihrer Tochter in die nächsthöhere Klassenstufe beantragen kann.

»Nun,was ich gefordert habe, war, also, dass sie ihr dieWiederholungsmöglichkeit geben, dass

sie ihr das geben.Weil, ich konnte ja auchnicht darauf hinaus,dass siemeineTochter versetzen,

richtig?« (Iorna Zitat 4)

Iorna passt ihre Forderungen an, um die Tutela nicht zu verlieren. Eine Erörte-

rung dieses Risikos ist auch bei Felipe dokumentiert. Er bedenkt die Möglichkei-

ten, dass eine Tutela erfolglos bleibt. Dazu bezieht er das Tutela-Ergebnis auf die

einzureichendenNachweise.Erweiß,dass der Erfolg einer Tutela ebenso vonden

Belegen, wie auch von den Formalitäten abhängt.

»Weil ein Erfolg mit der Tutela oder einer juristischen Aktion, der hängt von den Nachweisen

ab. Und davon dran zubleiben an den Nachweisen und dem Erfolg, dass du einen guten Beleg

hast.« (Felipe Zitat 5)

»Warum verlieren sie? Weil es Bestimmungen gibt, um die Tutela einzureichen. Da ist die Vor-

aussetzung, die sie erfüllenmüssen, um sie einzureichen und andere Formalitäten.Wennman

die nicht einhält, verliert man, auch wennman Recht hat.« (Felipe Zitat 6)

Aufgrund dieses Wissens unterscheidet Felipe gedanklich zwischen einer recht-

lichen Welt und einer tatsächlichen Welt. Diese Unterscheidung gleicht der

aus dem Rechtsdenken bekannten Ambivalenz von Recht und Wirklichkeit (vgl.

2.1.1.1).

Ferner können praktische Klageerfahrungen in der Bildung auch allgemein

zu rechtlichem Lösungsdenken führen. Das wurde beispielsweise bei Gabriel be-

kannt. Während seiner Ausbildung nutzt er mehrere Tutelas. In seinen vorhe-

rigen Klageerfahrungen liegt die Reflexion begründet, dass juristische Aktionen

gegen die Bildungsinstitution unabwendbar sind.

»Daswar, als ich gesagt habe: So geht’s nicht, so gehendieDingenicht.Es gibt Rechtswege,über

die ich die Entschuldigung oder Verteidigung fordern kann.Und als ich nachHause gekommen

bin, habe ich die Beschwerde geschrieben. […] Die für das Examen.Da habe ich gesagt, dass sie

mir die vorherige Prüfung anrechnen, weil es ja dieselbe Institution war […]. Und die andere

Tutela, […] ich erinneremich nicht so richtig, ob das war,weil siemir die Abschlussarbeit geben

sollten oder, damit meine Noten erscheinen […] Ich glaube eine dritte, aber das war dann ei-
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gentlich keine Tutela, sondern das war eher ein Auskunftsantrag in der Institution glaube ich.«

(Gabriel Zitat 2)

Auch vonMarcela sind Praxis undTheorie als Grundlage der Hervorbringung ih-

res rechtlichen Wissens dokumentiert. Wie bereits bemerkt leitet Marcela eine

Vereinigung für Opfer des bewaffneten Konflikts.

»Ich habe Auskunftsanträge gemacht, die mache ich selbst. Also wie gesagt, ich bin nicht stu-

diert, aber mir gefällt das Lesen sehr und ich kenne viele Rechte.Weil, wie gesagt, wir arbeiten

mit den Opfern.« (Marcela Zitat 2)

Zusätzlich ist auchdokumentiert,dassdieLösungserfahrungundLösungserwar-

tung von Informationsproblemen ebenfalls rechtliche Vorstellungen begründen.

Beispiele kommen etwa von Iorna und Felipe. Iorna geht es um dasWissen, dass

die Tutela über Fehler der Schule informiert hat. Bei Felipe geht es um die Infor-

mationen, die er für seine Tutela als Beleg benötigt und die er selbst durch Aus-

kunftsanträge beschafft.

»Das [die Tutela, M.C.] war alles sehr gut gestützt. Ich denke also die zwei Richter haben

uns zugestimmt und haben unsere Klage akzeptiert. Da hat die Schule schon ihre Fehler.«

(Iorna Zitat 5)

»Was ist ein Auskunftsantrag? In Kolumbien ist ein Auskunftsantrag eine schriftliche Aufforde-

rung, dieman an einen Beamten stellt, damit er erklärt, berichtet, was auf ihn entfällt oder was

er verantwortet.« (Felipe Zitat 7)

Jessica nutzt einen Auskunftsantrag, um von der Universität über ihre Prüfungs-

bewertung informiert zu werden. Aus der Erfahrung, dass der Auskunftsantrag

Informationenanfordert, aber keinAngriff ist, schlussfolgert Jessica,dass sie kei-

nen Streit mit der Universität begonnen hat.

»Der Auskunftsantrag. Was ich da tatsächlich gemacht habe, war, dass ich meinen Fall erzählt

habe und Information angefordert habe,warumdie so vorgegangen sind.Denn der Auskunfts-

antrag dreht sich wirklich darum, Informationen zu fordern. Das ist kein Angriff, eine Aktion,

sondern eine Informationsanforderung.« (Jessica Zitat 2)

Juristisches Denken erklärt sich auch aus der Erfahrung, dass unterschiedliche

Begründungsprobleme juristischgelöstwerdenkönnen.DiesesWissenkanneine

FolgederKlageerfahrungsein. ImVordergrundsteht,dassForderungen rechtlich

begründet sein müssen. Das zeigen Laura und Iorna:

»IchhabemichanderganzenRechtssache festgeklammert,die sie selbst inderStudienordnung

haben. Damit ich natürlich, sagen wir meine Rechte, mein Bildungsrecht einfordern konnte,

weil ich studieren wollte.« (Laura Zitat 2)
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»Und inderTutelahabenwir alle Fälle dargelegt.Ganzgleich,ob esnun ihreKrankschreibungen

waren, ichhabe ihreNotenangehängt,wirhabenauchdieSchulordnungangehängt.« (Iorna Zi-

tat 6)

Auch Felipe hat die Erfahrung gemacht, dass die Rechtsprechung der Begrün-

dung von eigenen Forderungen dient. Er weiß, dass die Grundlage für seine

rechtlichen Begründungen die Recherche nach Rechtsprechung ist, die er suchen

muss.

»In unserem Land gibt es etwas Namens Rechtsprechung. Gut, das gibt es in allen Ländern.

Was ist die Rechtsprechung? Die Rechtsprechung ist eine Sammlung von Urteilen, die von den

Gerichten kommen, den hohen Gerichten. In unserem Fall Kolumbien, da sind das das Verfas-

sungsgericht, der Staatsrat und der Oberste Gerichtshof.Und diese hohenGerichte veröffentli-

chen auf ihren Seiten einige ihrerUrteile.RepräsentativeUrteile, die der Allgemeinheit nützlich

sein können.« (Felipe Zitat 8)

Wird an dieser Stelle versucht, die datenbasierten Erklärungsansätze zum recht-

lichen Denken der Kläger:innen zusammenzufassen, so fällt zunächst auf, dass

dem juristisch vielseitig veränderten Denken sehr unterschiedliche Erlebnis-

se, Kenntnisse und Vorstellungen von rechtlichen Problemlösungen zugrunde

liegen. Es handelt sich um zahlreiche juristische Sinnkonstruktionen, die Kon-

flikte darstellen, weil dieses Denken die Handlungsgrenzen und Pflichten von

Bildungsinstitutionen rechtlich vergegenwärtigt und dabei auch weitere Ak-

teur:innen mit einbezieht. Die Darstellung von Rechtskonflikten ist die Folge

unterschiedlichster rechtlicher Vorerfahrungen. Dieser Befund ist relevant, weil

er Rechtserfahrungen nicht nur im Sinne verbesserter Prozesschancen betrach-

tet (Müller 2021: 183), sondern auch bezüglich eines intensivierten rechtlichen

Denkens. Sodann zeigt die datenbasierte Analyse, dass solche Erfahrungen oder

Vorstellungen rechtlicher Problemlösungen auch das punktuell juristisch ver-

änderte Denken begründen. Das bekräftigt die instrumentelle Rechtsnutzung,

die jedoch in der Rechtstheorie selbst kontrovers diskutiert und nicht als ausrei-

chend tragfähig erachtet wird (Blankenburg 1995: 36; García Villegas 2014: 106).

So zeigt sich am Ende der datenbasierten Analysen rechtlichen Denkens, dass

dieses durchaus imZusammenhangmit der Verlängerung der Lerndauer hervor-

gebracht wird. Dabei ist die Erklärung das Recht selbst, womit eine Tautologie

naheliegt: Der Praxis rechtlichen Vorstellens, Erörterns oder Reflektierens liegen

bei den Kläger:innen unterschiedliche Erfahrungen und auch Kenntnisse von

juristischen Problemlösungen zugrunde.
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Begrenzungsvorstellungen aus sozialräumlicher Perspektive

An diesem Punkt erscheint ein Perspektivenwechsel hilfreich. Wird der Stand-

punkt der sozialräumlichen Analyse eingenommen, someint rechtliches Denken

eine sozialräumlich strukturierte Hervorbringung von bildungsrechtlichen Kon-

fliktvorstellungen, die als Modus Operandi nicht nur in den Kontext sozialer Un-

gleichheit einbettet ist, sondern auch zu seiner Reproduktion beiträgt.

Für den Arzt Felipe, der der oberen Mittelschicht angehört, steht ein mögli-

cher Verlust an Anerkennung bzw. symbolischem Kapital auf dem Spiel, wenn er

seinmedizinisches Aufbaustudiumaus Leistungsgründen nicht fortsetzen kann.

DasBerücksichtigenderGerichte,der korrektenVerfahrenoderderKlagevoraus-

setzungen (vgl.Felipe Zitat 2,S.240,Felipe Zitat 5,S. 246,Felipe Zitat 6,S.246) er-

zeugt eine Darstellung, welche die individuelle Verlängerung des Studiums hin-

ter den Pflichten der Bildungsinstitutionen versteckt. Es nimmt auch juristische

Akteur:innenwieGerichte oderRichter:innen indiePflicht,damit sie folgerichtig

die einseitig nicht eingehaltene Arbeitsteilung in der Bildung wiederherstellen.

Diese rein rechtliche Betrachtung konzipiert Felipes Anliegen als ein individuel-

les Problem ungleicher Bildung, ohne jedoch den Kläger als Angehörigen einer

sozialen Position bloßzustellen. Es zeichnet insofern eine scharfe Abgrenzung zu

sozialen Schichten, bei denen typischerweise Betroffenheit von Bildungsproble-

men erwartet wird. Das erlaubt es, das juristisch vielseitige Denken bei Felipe in

der oberen Mittelschicht als Praxis rein rechtlicher Betrachtung der Verlängerung

der Lerndauer aufzufassen.Das rein rechtlicheDenkender Bildungsprobleme ist

einModus Operandi, der die eigene sozialräumliche Position nicht zu stark expo-

niert. Er verschleiert, dass sie zwar relativ privilegiert, aber nicht garantiert und

unerschütterlich ist.

Umgekehrt liegt Marcela diese rein rechtliche Betrachtung fern, was gerade

ihrHinweis zeigt,dass sieKenntnis von »vielenRechten«hat (vgl.Marcela Zitat 2,

S. 247). Ihr vielseitig rechtliches Denken manifestiert stets die (eigenen) Bedürf-

nisse, Interessen undAnliegen.BeiMarcelasDenken geht es niemals umdas gro-

ße Ganze des Bildungsrechts, sondern stets um Individualproblematiken.

»Ich habe gedacht, dass sie [Nichte, M.C.] vielleicht das Recht hat. Dass sie ihr die Möglichkeit

gebenkönnen.Und,dass sie die entsprechendenPrüfungen imerstenHalbjahrmachenkönnte,

um ihren Abschluss zu bekommen.« (Marcela Zitat 3)

Marcela weiß, dass sie von der Schule keinen Abschluss für ihre Nichte fordern

kann. Sie denkt aber auch, dass die Institution ihrer Nichte keine Möglichkeit

gegeben hat, um ihren Leistungsstand nachzuweisen. Dementsprechend kom-

biniert sie und überlegt, dass es auch ein Recht auf Prüfungswiederholung geben

muss. So zeigt der Fall von Marcela in Abgrenzung zum betrachtenden Denken
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der oberenMittelschicht, dass ihre rechtlich vielseitige Denkpraxis in der Unter-

schicht als kombinierendes Denken im Sinne der Eigeninteressen zu bezeichnen ist.

Es wäre ein Irrtum gegenüber der Reproduktionslogik sozialer Ungleichheit,

wenn die Tatsache von juristisch vielseitigemDenken in der Unterschicht als Be-

leg für soziale Emanzipation gedeutet werden würde, die auf der Kommunikati-

on von Ansprüchen durch das Recht beruht. Vielmehr entlarvt die Manifestation

des eigenen Interesses im rechtlichen Denken die Träger:innen solcher juristi-

scher Gedanken zweifelsfrei als Angehörige der Unterschicht. Zumindest identi-

fiziert es sie als Akteur:innen, denen es an inkorporiertem juristischem Wissen

mangelt. Die Präsenz der Eigeninteressen lässt keinen Platz für die »scholasti-

scheVernunft«,die auf die relativ privilegierte Position imsozialenRaumhinwei-

sen würde (Bourdieu 2017: 26 ff.; Guibentif 2019: 99). Im Gegensatz zum Beispiel

von Felipe wirkt derModusOperandi der Anwendung von juristischemWissen bei

Marcela nicht als Vorführung von inkorporiertem Kapital und als Indikator einer

vorteilhaften sozialen Position.

DieÜberlegungeinesRechts aufWiederholung imerstenHalbjahr zeigt einen

beispielhaften Gedankengang, der von der Kenntnis eines gegebenen Rechts ge-

wohnheitsmäßig den Besitz weiterer Rechte ableitet. Bei solchen Überlegungen

wird das eigene Interesse nicht opak, wie auch bei Jessica belegt.

»Ich fand, sie war eine gute Direktorin. Aber niemals habe ich mir überhaupt nicht gedacht,

dass sie das Recht verneint, mein Recht, weil das mein Recht ist.« (Jessica Zitat 3)

Iorna, Gabriel und auch Jessica berücksichtigen, dass die Bildungsinstitutionen

im Falle ihrer Bildungsprozesse ihren Aufgaben innerhalb der bildungsrechtlich

dargestelltenArbeitsteilungnicht nachgekommen sind.Die vorher geschilderten

Beispiele derKenntnis von gerichtlich nachgewiesenen Schwachstellen der Schu-

le, der Untätigkeit der Ausbildungsstätte oder der universitären Fehlinterpre-

tation eines Auskunftsantrags zeigen, dass es um institutionelle Versäumnisse

geht (vgl. Iorna Zitat 5, S. 247, Gabriel Zitat 5, S. 256 und Jessica Zitat 5, S. 256).

Wie schon bei den vorherigen Handlungsanalysen ist die Grundlage kulturelles

und soziales Kapital. Allerdings wirkt es hier auf der Ebene des Denkens, indem

Schulen, Ausbildungsstätten und Universitäten ein Versäumnis angerechnet

wird, da sie als Verursacherinnen der Verlängerung der Lerndauer verantwort-

lich gemacht werden. Dieses Denken bringt die Erkenntnis hervor, dass es diese

Institutionen versäumt haben, die dem Bildungsrecht entsprechenden Beiträge

zu leisten. Bezüglich der Fälle ist das überwiegend juristisch vielseitige Denken

in der (unteren) Mittelschicht hier als rechtliche Denkpraxis der Konzeption eines

institutionellen Versäumnisses anzusehen.

In diesem Zusammenhang zeichnet sich die Verlängerung der Lerndauer in

ihrem Denken als Rechtsproblem ab, bei dem der von den Lernenden geforderte
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Einsatz für die (eigene) Bildung nachrangig ist. Vielmehr stellt sich die Verlänge-

rung der Lerndauer als institutionelles Versäumnis dar, das den selbst erbrach-

ten Eigenanteil an Bildung entwertet oder unmöglich macht. Auch dieses struk-

turalistische Denken beleuchtet die soziale Herkunft der Täger:innen. Die damit

verbundene Ohnmachtsposition gegenüber den (Bildungs)Institutionen schließt

eine distinguiert gesellschaftliche Position im Vornhinein aus. Für eine Zusam-

menfassung der vorherigen Analysen des rechtlichen Denkens bedeutet dies ei-

nen relevanten Befund: Durch den sozialräumlich differenziertenModus Operan-

di tragen diese Kläger:innen zur Reproduktion einer sozialen Gruppe bei, deren

Mitglieder zwar Zugang zu (Bildungs)Institutionen haben, aber dennoch deren

Unzulänglichkeiten hautnahmiterleben.

4.2.3. Rechtliche Begrenzungsüberzeugungen

Bei der Analyse rechtlicher Praxisveränderungen spielen auch Wahrnehmungen

eine Rolle. Darum muss die Analyse von Handlungen und Denken durch diese

Ebeneergänztwerden.Dann lässt sichzeigen,dassVerlängerungenderLerndau-

er ihre Spuren in rechtlichen Wahrnehmungspraktiken hinterlassen. Unter den

Kläger:innen zeigt sich eine Überzeugung, dass die Verlängerung der Lerndauer

juristisch möglich ist. Diese unhinterfragte Ansicht der Kläger:innen stellt einen

neuenBefunddar,dendas vorangegangeneKapitel über rechtliche Lösungsüber-

legungen noch nicht berücksichtigen konnte.

Ähnlich ist jedoch, dass die rechtlichen Wahrnehmungen erneut variieren.

Mit den Fällen Felipe, Iorna, Laura und Marcela wird dieses Kapitel ebenso die

Möglichkeit wiederkehrender und häufiger rechtlicherWahrnehmungen zeigen,

weshalb ich auch hier von juristisch vielseitigen Wahrnehmungen spreche. Zur Ver-

deutlichungeinBeispiel vonFelipe:Obwohl ihmdieGerichte inersterundzweiter

Instanz widersprechen, glaubt er fest daran, Recht zu haben. Es kann aber auch

die Gewissheit gemeint sein, dass die Schule die Wiederholung von Unterrichts-

fächern überhaupt nicht verweigern darf (institutionelle Pflichten). Die Vielsei-

tigkeit der juristischenWahrnehmungsveränderung zeigt sich auch an der unbe-

irrbaren Überzeugung, alles getan zu haben, um die Verlängerung des Studiums

zu vermeiden und nun außer der Tutela-Klage keine Lösungsalternativemehr zu

haben.

Die Bandbreite in diesenWahrnehmungen ist nicht immer so ausgeprägt. An

denBeispielen vonGabriel und Jessicawirdnachweisbar,dass sie eher sporadisch

auftreten können. Trotzdem ist die Bedeutung rechtlicher Veränderung für be-

denkenlos akzeptierte Vorstellungen nicht in Frage gestellt. Ich beobachte daher

bei diesen Kläger:innen juristisch punktuelleWahrnehmungen.
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Die Wahrnehmungsebene zeigt, dass auch rechtliche Veränderungen nicht

verallgemeinert werden können. Die Überzeugungen der Kläger:innen beinhal-

ten ebenfalls nichtjuristische Wahrnehmungsmuster, weshalb es sich nicht um

einen deterministischen oder unidirektionalen Zusammenhang handelt (siehe

Tabelle 17).

Wahrnehmungsmuster

Juristisch vielseitigesWahrnehmen: Juristische

Problemlösung, institutionelle Pflichten,

Pflichten der Lernenden, juristische Akteur:in-

nen

Punktuell juristischesWahrnehmen: Juristische

Problemlösung

(Felipe, Iorna, Laura,Marcela) (Gabriel, Jessica)

NichtjuristischesWahrnehmen: Probleme der Bildung317, Bildungsziel318

(Felipe, Gabriel, Iorna, Laura,Marcela, Jessica)

Tabelle 17: Wahrnehmungsmuster bei der Verlängerung von Schul-, Ausbildungs- oder Studiendauer.

Quelle: Eigene Darstellung.

Diesbezüglich lassen sich Iornas Überzeugungen vertiefend betrachten. Von

ihr ist bekannt geworden, dass sie ihrer eigenen Sicht auf die Verlängerung der

Lerndauer ihrerTochter eineuntergeordneteBedeutungbeimisst.DerGrundda-

für ist das Tutela-Urteil. Zu dieser Wahrnehmung kommt sie, weil sie die Tutela

als juristische Lösung für rechtliche Fachprobleme erlebt hat. Iorna beharrt dar-

auf, dass die korrekte Version der Tutela verschriftlicht ist und ihre eigene Dar-

stellung über die Tutela daher keine große Rolle spielt.

»Beimir ist es so, dass ich nicht sehr fachlich bin,wie das genannt wird. Ich bin nicht sehr fach-

lichdafür. Ich erzähle dieDinge,wie sie sind […]Unddas sindFachdinge,dadenke ich,damüss-

ten Sie in der Tutela nachlesen […] da steht alles Fachliche drin.« (Iorna Zitat 7)

Andererseits kann juristische Wahrnehmung erneut auch aus der Erfahrung

eines Begründungsproblems folgen, das rechtlich gelöst werden musste. Felipe

macht diese Erfahrung. Er beschreibt seine Tutela inklusive der Anhänge als eine

umfassende Begründungsschrift.

»Diese Akte umfasste 1100 Seiten, vondenen 1060 bis 70 dieNachweise undAnhängewaren.Die

Tutela selbst hatte am Ende 35 Seiten.« (Felipe Zitat 9)

317 Auch nachdem die Verlängerung der Schulzeit durch die Tutela abgewendet wurde, hat Iornas Tochter

weiterhin Probleme in der Schule. Iorna weiß, dass die Schülerin den Leistungserwartungen schluss-

endlich nicht nachkommen konnte.

318 Jessicas Bildungsziel ist mit dem Gedanken verbunden, durch ihr ingenieurwissenschaftliches Studi-

um den Opfern des bewaffneten Konflikts in Kolumbien zu helfen. Dabei hat sie besonders Opfer von

Antipersonenmienen im Blick.
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Allerdings verliert Felipe seine Tutela. Beachtlich ist, dass ihn sogar die gerichtli-

che Niederlage in der Überzeugung bestätigt, richtig zu liegen, und das nur mit

einem veränderten Recht und Justizapparat begründen zu können. Er berichtet

über seine abgelehnte Tutela.

»Und das war nicht,weil ich nicht Recht hatte. […] Ich habe sie nicht verloren,weil die Universi-

tät Recht gehabt hätte. […] Die Tutela wurde einfach wegen drei Gründen nicht gewonnen.Weil

es keinen günstigen Rechtsrahmen gibt […], damit ein Student wie ich, oder jeder andere Stu-

dent in einer ähnlichen Situation, seine Rechte schützen kann […]. Zweitens, weil die Gerichte,

die Transparenz der Gerichte ist sehr fragwürdig […]. Drittens, weil das ein Präzedenzfall war,

es gibt keine Erfahrung. Und was man als gemeinsamen Nenner beobachten kann, bei solchen

Fällen, wo es um einen nie dagewesenen Fall geht, von demman wenig weiß und wo man viel-

leicht keine Unterstützung durch die Medien bekommt, da ist es sehr leicht das zu beenden.«

(Felipe Zitat 10)

Die Erfahrung rechtlicher Arbeit als Begründungspraxis ist auch in den Inter-

views mit anderen Tutela-Kläger:innen dokumentiert. Besonders sticht sie aber

bei Felipe hervor. Er sucht die Rechtsprechung der hohen Gerichte Kolumbiens,

die ihm für seine Forderungen nach einer Neubewertung seiner Studienleistun-

gen dienlich sein könnten (Felipe Zitat 8, S. 248). Felipe beschäftigt sich einge-

hend und langfristig mit der Verlängerung seiner Studiendauer und interagiert

auchmit dem zivilgesellschaftlichen Komitee der Veeduría Ciudadana.

»Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich in Gesetzen recherchiert habe, dass ich mich von

den Leuten der Veeduría beraten lassen habe.« (Felipe Zitat 11)

»Ich gehe dort rein [Gerichte,M.C.] und beschäftigemichmit diesemMaterial« (Felipe Zitat 12)

BeiMarcela wird zusätzlich deutlich, dass unterschiedliche Normen eine Grund-

lage dafür bieten können, dass die eigene Tutela als begründet angesehen wird.

Diese Normenmüssen keinesfalls auf den Bildungsbereich beschränkt sein, son-

dern gehen im Gegenteil darüber hinaus.

»Also ich habe da die Erfahrungen für die Krankenversicherungen unddieseDinge.Unddassel-

be bei der Tutela. Nun, ich habe auch Erfahrung, Tutelas zumachen, worum es da geht, welche

Artikel die hat.« (Marcela Zitat 4)

In den Interviews mit Iorna ist zudem ihre Überzeugung festgehalten, dass sich

Probleme juristisch lösen lassen. Dies glaubt Iorna, weil sie anhand der Tutela

und der Schulordnung über die Rechte ihrer Tochter im Bildungsbereich lernt.

Vor der Tutela waren ihr und ihrer Tochter diese Rechte nicht bewusst. Zudem

lernen andere Schüler:innen und Eltern anhand des erfolgreichen Tutela-Urteils.

»Wir haben auch die Schulordnung angehängt. Weil wir damit bewiesen haben, dass sie ihr

[Tochter,M.C.] dieWiederholung nicht verweigern durften. Und sie haben sie ihr verweigert.«

(Iorna Zitat 8)
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»Sie lesen einemdanndieSchulordnungvor,diePflichten,diemanhat,unddieRechte.Also,die

Schulordnungwar etwas sehrWichtiges, was sie uns immer beigebracht haben. ImUnterricht,

da war uns das schon bekannt, weil sie sogar nochmehr ist, sie ist ein öffentliches Dokument.«

(Iorna Zitat 9)

»Ich werde ehrlich sein, ich wusste nicht, dass wir diese Rechte haben […]. Ich wusste praktisch

nichts. Erst mit der Tutela haben wir diese Schulordnungen und so etwas kennengelernt. Das

haben wir dann durchgearbeitet und wo wir dann gesehen haben, wozu sie wirklich ein Recht

haben und wozu nicht.« (Iorna Zitat 10)

»Und das wissen jetzt viele Leute, damit haben sie gelernt, welche Rechte die Kinder wirklich

haben […] und was die Auffassung der Lehrer ist.« (Iorna Zitat 11)

»Die Schülerinnen haben auch gelernt, welche Rechte sie haben. Weil wir damit einen Präze-

denzfall für die Rechte gesetzt haben, die sie wirklich haben. Sie wissen, dass einemSchüler die

Wiederholung nicht verweigert werden darf, nur weil er nicht beliebt ist oder das eben gerade

nicht will.« (Iorna Zitat 12)

Einige Kläger:innen kommen zudemzurÜberzeugung, dass siemit derNutzung

der Tutela ein Problem von Alternativlosigkeit lösen. Auch hieraus resultieren ju-

ristischeWahrnehmungen. Das ist beispielsweise bei Laura belegt.

»Ich habe alle Mittel, alle Anträge ausgeschöpft. Wir sprechen hier vom Problemlösungskanal,

der von unten nach oben geht.« (Laura Zitat 3)

Laura ›eskaliert‹ die drohende Verlängerung der Lerndauer aufgrund der Ände-

rung der Studienordnung. Sie bespricht sie mit ihrem Institut, dem Dekan und

schließlich derUniversitätsleitung undnimmt die universitätseigene Streitbeile-

gung darum letztendlich als gescheitert wahr.

Ebenso schildert Marcela, dass sie zunächst die Lehrkräfte darum bittet, ihre

Nichte zu einer Wiederholungsprüfung zuzulassen. Jedoch verweigern sich die

Lehrer:innen der Schule, woraufhin Marcela von einem alternativlosen Problem

überzeugt ist. Sie glaubt nun, dass sie jetzt einen Auskunftsantrag nutzen muss,

da ihr keine anderenMittel mehr zur Verfügung stehen.

»Wenn sie mir das wirklich nicht geben, dann nutzen wir den Behelf, den wir Kolumbianer ha-

ben […]. Das ist der Auskunftsantrag und dannmüssen sie mir antworten.« (Marcela Zitat 5)

Dabei zeigt aber das Beispiel von Felipe, dass die Alternativlosigkeit situativ ist.

Sie ist keinesfalls so festgelegt,wie dies das subsidiäreRechtsverfahrenderTutela

fordert. Felipes Wahrnehmung von Alternativlosigkeit stellt sich erst ein, als er

bereits etliche Tutelas verloren hat.

»Zum jetzigen Zeitpunkt,mit dieser Tutela und der Unzufriedenheit über diese Situation, und,

weil ich keine anderen Instrumentemehr hatte, habe ich einen neuenWeg gefunden,ummeine

Rechte zu verteidigen.« (Felipe Zitat 13)
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Eine zusätzliche Rolle spielt auch das Problem, die eigenen Forderungen zur Bil-

dungüberhaupt zu adressieren.Dieses Problem lässt sichmit der Tutela rechtlich

lösen. Das Hervorbringen juristischer Wahrnehmung kann auch mit dieser Er-

fahrung verbunden sein. Das zeigt beispielsweise die Analyse zu Laura. Obwohl

das Gericht ihren Forderungen schlussendlich nicht nachgekommen ist, hält sie

daran fest, dass sie ihre Anliegen überhaupt zur Sprache bringen konnte.

»Also,was ich gefordert habe war, dass ich weiter- (…).Was die Tutela forderte war, dass ichmit

meiner Studienordnung weitermache,mit der ichmein Studium angefangen habe.« (Laura Zi-

tat 4)

EbensomachtMarcela die Erfahrung,dass die Schule auf ihre Forderung antwor-

tet, als sie ein Rechtsverfahren in Bewegung bringt.

»Mit der Tutela, da haben sie mir dann sofort geantwortet. Denn die Tutela hat eine andere,

nun, wie erkläre ich das? Also, die fällt mehr ins Gewicht.« (Marcela Zitat 6)

Schließlich ist Ähnliches von Iorna bekannt geworden. Sie spricht über das er-

folgreiche Urteil ihrer Tutela.

»Der Richter aus der Nachbarstadt hat angeordnet, dass die Schule sie [Tochter, M.C.] in die

zehnte Klassenstufe aufnehmen muss […], und, dass sie ihr die Wiederholung anbieten müs-

sen.« (Iorna Zitat 13)

Schließlich können bei Jessica und Gabriel weitere Erklärungen für das juristi-

sche Wahrnehmen beobachtet werden. Beide sind überzeugt davon, dass sie be-

rechtigt sind, unterschiedliche Rechtsforderungen gegenüber den Institutionen

zu stellen, um somit die Bildungsprobleme sogar wiederholt rechtlich zu lösen.

»Ja, zwei Tutelas, glaube ich. Ich glaube, dass eine dritte, aber die war amEnde gar keine Tutela,

sondern ich glaube, das war mehr ein Auskunftsantrag an die Institution.« (Gabriel Zitat 3)

Bei ihnen zeigt sich eher punktuell juristischesWahrnehmen,welches siemit Er-

fahrungen und Kenntnissen juristischer Problemlösung, sowie auch juristischen

Akteur:innen begründen. Zudem spielt bei Jessica auch ein juristischer Grundla-

genkurs eine Rolle. Hier lernt sie, was sie im Fall von Grundrechtsverletzungen

tun soll. Sie entwickelt eine Sicht, bei der das Recht als Instrument zur Problem-

lösung erscheint.

»In allen Studiengängen wird im ersten Semester dieser Kurs gelehrt, der mit den Rechten und

der Verfassung und alldem zu tun hat. Also haben sie uns das gelehrt, wenn irgendein Recht

verletzt wird.« (Jessica Zitat 4)

Außerdem können juristischeWahrnehmungen auch in Akteur:innen begründet

liegen, von denen die Kläger:innen juristische Hilfe erhalten und denen sie juris-

tische Autorität zutrauen. Beispielsweise ist es für Gabriel sicher, dass er sich an
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die Einzelheiten seiner Tutela nicht mehr erinnert und dennoch glaubt, dass ein

Richter seinen Prozess gelenkt hat.

»Ich glaube, der Richter hat mich angerufen […], oder sie haben mir ein Schreiben oder so et-

was gegeben, damit ich vorspreche. Auf jeden Fall gab es eine Vorladung durch den Richter.«

(Gabriel Zitat 4)

Schließlich vermitteln Familienangehörige, die sich professionell mit dem Recht

beschäftigen, die Gewissheit, dass das Tutela-Verfahren richtig angewendet

wird. Das lässt sich bei Gabriel und Jessica beobachten.

»Das war eine Cousine, die Anwältin ist […]. Und ich habe ihr die Tutela geschickt und sie hat

die durchgesehen. Und sie hat gesagt, dass sie schon durchaus zustimmt. […] Und sie hat mir

schon vorher eine Vorlage geschickt und damit habe ich gearbeitet. Und der Rest war dann nur

der Prozess.« (Gabriel Zitat 5)

»Sie [Schwester und Schwager,M.C.] haben mir geholfen undmich bei diesem ganzen Prozess

angeleitet.Weil ich hatte wirklich nicht das Geld, und das ging nicht, einen Anwalt zu bezahlen,

damit er mir das macht.« (Jessica Zitat 5)

Bisher ist klar geworden, dass das juristischeWahrnehmen sehr komplex ist und

die datenbasierte Analyse unterschiedliche Erklärungsansätze aufzeigt.Wird an

dieser Stelle zusammengefasst, so zeigt sich erst ein Zusammenhang zwischen

juristisch vielseitig veränderten Wahrnehmungen einerseits und andererseits

den Vorstellungen, Kenntnissen und Erfahrungen von juristischer Problem-

lösung. Allerdings zeigt das Beispiel von Felipe deutlich, dass diese Wirkung

keinesfalls den Prozesserfolg voraussetzt. Dieser Analysebefund bekräftigt be-

reits bekannte Einsichten über das Rechtsbewusstsein.319 Es wird hier ablesbar,

dass rechtliche Wahrnehmungsveränderung Überzeugungen schaffen kann und

zur rechtlichen Darstellung von Konflikten führt, die Lernende, Bildungsinsti-

tutionen und sogar die Gerichte beinhaltet. Außerdem zeigt die datenbasierte

Analyse, dass auch die punktuell veränderten Rechtswahrnehmungen auf Vor-

stellungen undErfahrungen von juristischer Problemlösung undmit juristischen

Akteur:innen beruhen. Weil die Beispiele vom Kontakt mit Anwält:innen han-

deln, hebt der zweite Befund die bereits kritisierte, populäre Auffassung hervor,

die das Richteramt mit einer personifizierten Wahrheit gleichsetzt (Baer 2011:

229).

319 Beispielsweise analysiert Trevor C. W. Farrow den Rechtsglauben von Befragten in Kanada und stellt

eine vergleichbare Erwartung fest: »justice in the eyes of these respondents […] is really about helping

people to achieve the good life« (Farrow 2014: 971 f.).
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Begrenzungsüberzeugungen aus sozialräumlicher Perspektive

Auch bei juristischen Wahrnehmungen lässt sich mit der sozialräumlichen Per-

spektive ein alternativer Analysestandpunkt einnehmen. In dem Fall geht es

um die juristischen Eigenschaften der hervorgebrachten Konfliktdarstellungen

(Konversion, Objektivität, Neutralität etc.), die ebenfalls als sozialräumlich be-

dingter Modus Operandi der Reproduktion von sozialer Ungleichheit angesehen

werden (vgl. 2.3).

Für Felipe steht unhinterfragt fest, dass er im Recht liegt. Die Möglichkeit ei-

nes eigenen Fehlers zieht er nicht in Erwägung. Als das Gericht ihm nicht Recht

gibt, ist er der festen Überzeugung, dass es sich dabei um eine Fehlentscheidung

handeln muss. Fast wie von selbst kommt das Eigeninteresse rund um die Ver-

längerung der Studiendauer immer wieder ins Spiel. Unbeirrt von der gericht-

lichen Entscheidung wird das Recht-Haben unhinterfragt für gegeben gehalten.

Für Felipe entsteht der Eindruck, dass es den Gerichten unmöglich ist, das Recht

zu sprechen.Dabei zeigt sich bei näheremHinsehen, dass Felipe sein eigenes In-

teresse nicht aus den Augen verliert.

»Der Richter sagt: ›Es ist mir nicht gegeben,Differenzen in diesemBereich zu beheben.Darum

werden ihre Forderungen abgelehnt.‹« (Felipe Zitat 14)

»Viele Richtermachen es sich sehr leicht und einfach, sie führen dann Folgendes an: ›Als Richter

kann ich mich nicht in die universitäre Autonomie einmischen. Deswegen, wenn die Universi-

tät das geurteilt hat, dann ist das, weil sie Recht hat, weil die Universität nach ihren eigenen

Statuten und Gesetzen herrscht.‹« (Felipe Zitat 15)

In Bourdieus Rechtsdenken gilt das richterlicheWort als Entscheidung, die nicht

ignoriert oder zurückgewiesen werden kann (Amézquita-Quintana 2008: 98). Es

ist eine »Heraufbeschwörung« (García Villegas 2014: 73) und paradigmatisch für

die Kraft des Rechts (Bourdieu 2019a: 59). Es handelt sich um das letzteWort, das

eine gültige Konfliktbestimmung symbolisiert. Allerdings zeigt sich am Beispiel

von Felipe, dass die obere Mittelschicht, je nach individueller Interessenlage, ein

allerletztes Wort anschließt (vgl. Felipe Zitat 3, S. 240). Die rechtliche Wahrneh-

mung besteht hier im gewohnheitsmäßigen Abwägen des rechtlichen Monopol-

anspruchs im Lichte der Eigeninteressen und umfasst bisweilen auch die Rela-

tivierung des gerichtlichen Urteilsspruchs. So ist das rechtlich vielseitige Wahr-

nehmen in der oberen Mittelschicht hier als eine Praxis der interessenbezogenen

Trennung zwischen Recht haben und Recht bekommen zu bezeichnen.

Bei Laura und Iorna ist der Glaube hervorzuheben, dass alle Lebensbereiche

durch Recht abgedeckt seien und sich daher auch durch Recht darstellen ließen.

»Denn es gibt überall Nomen, Rechte und Pflichten.« (Laura Zitat 5)
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In derWahrnehmung derMittelschicht repräsentieren offizielle Dokumente,wie

beispielsweise die Schul- und Studienordnungen, die objektive Kraft des Rechts.

Sie sind Stellvertreterinnen der Kraft des Rechts (vgl. Iorna Zitat 7, S. 252). Das

Urteil spricht für sich selbst, es wirkt als symbolische Autorität. Diese rechtliche

Wahrnehmung ist ein Opus operatum, da im Recht eine machtvolle Referenz zur

Bestimmung von Konflikten anerkannt wird, die jedoch von einer Position aus

hervorgebracht werden muss, die nicht identisch mit der von Iorna oder Laura

ist. Iorna ist es gewohnt, dem Recht Vorrang vor ihrer eigenen Beschreibung der

Verlängerung der Lerndauer einzuräumen. Dementsprechend führt juristisches

Wahrnehmen in derMittelschicht zu einer Selbstbeschränkung,bei der die ange-

nommeneObjektivität desRechts dazu führt,dass eigeneVersionenüber dieVer-

längerung der Lerndauer der objektiven Rechtsversion untergeordnet werden.

Die Konversionserfahrung, bei der Recht aus den individuellen Problemen der

Verlängerung der Lerndauer objektive Rechtsverletzungen macht, wird als kom-

munikative Einschränkungwahrgenommen.Dies reproduziert soziale Differen-

zen, da sie diese Kläger:innen schließlich als Inhaber:innen von sozialen Positio-

nen ausweist,dieweit entfernt liegen vonden symbolischenMachtpositionendes

»[…] autorisierten, öffentlichen und offiziellen Sprechens […], das imNamen aller

vollzogen wird und sich an alle richtet« (Bourdieu 2019a: 59).

Rechtliches Wahrnehmen der objektiven Kraft des Rechts ist somit auch das

Anerkennen von gesellschaftlichen Positionen, deren Inhaber:innen Autorität re-

präsentieren und sich auf ihr erhöhtes Kulturkapital berufen können. Insofern

ist die juristisch vielseitige Wahrnehmung in der Mittelschicht hier als Glauben

an die allgegenwärtige und objektive Kraft des Rechts aufzufassen. Hervorgebracht

wird die Überzeugung, dass die Version des Bildungsproblems von den partiku-

laren Sichtweisen der Eltern, Schulen und Schüler:innen unabhängig ist. Intuitiv

entsteht dabei der Eindruck, dass Recht das Potential hat, die Verlängerung der

Lerndauer unzweifelhaft als Problem zu bestimmen. Damit erweist sich Bour-

dieus Begriff der Illusio als passend, mit dem sich die regelnd-rationale Univer-

salität des Rechts bezeichnen lässt, die alle Probleme abzudecken beansprucht

(Schmidt-Lux 2019: 86).

Ebenso erlauben es die Analysen zu Gabriel und Jessica, Wahrnehmungen

aus der unteren Mittelschicht zu analysieren. Dabei kommt hinzu, dass die

Tutelas beider Kläger:innen keinen Erfolg vor Gericht hatten. Der Glauben an

die allgegenwärtige und objektive Kraft des Rechts ist auch in ihrer punktuell

juristischen Wahrnehmungspraxis präsent. Zusätzlich zeigt sich aber auch die

Gewissheit dysfunktionaler Institutionen. Bei den erfolglosen Kläger:innen entsteht

dasGefühl bzw.der Eindruck, dass die Bildungsinstitutionen ihre eigenenUnzu-

länglichkeiten und bisweilen sogar eine feindselige Einstellung durch das Recht

verallgemeinern können.
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»Ich konnte dann den Abschlussmachen, an dieser Institution. Aber ich hatte immer Probleme

mit dieser Institution.« (Gabriel Zitat 6)

»Irgendwie resigniert man und verliert das Vertrauen in die zuständigen Institutionen, wo an-

zunehmen ist, dass sie damit beauftragt wurden, die Grundrechte von uns Studierenden zu

schützen.« (Jessica Zitat 6)

DieObjektivität der Bildungsnormenwird erfahren, sei es in neuenAusbildungs-

ordnungen, oder der gerichtlichen Niederlage. Jedoch wird dieseWahrnehmung

immer wieder durch die Gewissheit durchbrochen, dass die Bildungsinstitutio-

nen, d.h. Ausbildungsstätten und Universitäten, letztendlich fehlerhaft sind. Je

nachProzessergebnis erfolgt dieWahrnehmungder (un)rechtmäßigenVerlänge-

rung der Lerndauer als eine objektive und nicht zu diskutierende Tatsache. Das

Nichtinfragestellen ist gleichermaßen eine Wahrnehmungspraxis auf Basis des

begrenzten kulturellen sowie symbolischen Kapitals und die Reproduktion die-

ser sozialen Position durch die Anerkennung der Externalität von zur rechtlichen

Benennung autorisierten Akteur:innen.

Anhand der Analysen zu Marcela, die der Unterschicht angehört, lässt sich

schließlich, eine zunehmende Verschärfung dieser Unterordnung erkennen.

Auch bei Marcela herrscht die Überzeugung vor, dass die Verlängerung der

Lerndauer die eigenen Rechte verletzt und die Klägerin selbst im Recht liegt.

Dementsprechend erzählt Marcela von ihrer Trauer, mit der sie die gerichtliche

Niederlage zur Kenntnis nehmenmusste. AnMarcela zeigt sich jedoch dieWirk-

samkeit der Objektivität des Rechts dahingehend, dass sie sich der Ablehnung

der Tutela für ihre Nichte letztendlich unterordnet und sie sogar akzeptiert.

»In der Tutela haben siemir geantwortet, dass sie [die Nichte,M.C.] vieleMöglichkeiten für die

Schule hatte und dass es nicht so war, dass sie ihr das Recht auf Bildung absprechen.Nein, dass

sie lernen sollte. Aber dannwar das so, dass sie ein ganzes Jahr lernenmüsste.« (Marcela Zitat 7)

Bemerkenswerterweise ist Marcela schlussendlich überzeugt von der objektiven

Kraft des Rechts, obwohl diese ihr Eigeninteresse nicht berücksichtigt.Angesichts der

verlorenen Tutela schließt sie sich der Ansicht des Gerichts an. Somit scheint es

letztendlich, dass sie mit der gerichtlichen Darstellung übereinstimmt. Gleich-

zeitig muss sich damit aber auch die positionelle Abhängigkeit der Nichte von

ihrem Partner eingestehen und von der neuen Rolle als junge Mutter.

»Aber mit dem Schulabschluss könnte sie sagen: ›Ich gehe ins SENA und ich werde diesen Kurs

machen, weil ichmit diesem Kurs anfangen kann Geld zu verdienen.‹ […] Aber ohne den Schul-

abschluss, da hat sie gerade nichts, nichts. […] Und klar, dass das nicht das Beste ist, aber gut:

Sie hat entschieden zu heiraten. Sie hat geheiratet und hat eine Tochter. Und trotzdem sagt sie

mir: ›Tante, ich möchte das abschließen, aber ich möchte nicht nochmal ein Jahr machen, ich

möchte nicht noch ein Jahr in die Schule zurück.« (Marcela Zitat 8)
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4.2.4. Überblick zum Klagen gegen Verlängerungen der Lerndauer

Bei den Kläger:innen, die gegen die Verlängerungen der Lerndauer Tutelas nut-

zen, findet die rechtliche Veränderung der Praxis auf der Ebene des Handelns,

Denkens und Wahrnehmens statt. Mit diesen Praxisveränderungen hat sich der

zurückliegendeAbschnitt beschäftigt.Dafür habe ich abwechselnd zwei Perspek-

tiven eingenommen: die der datenbasierten Erklärungsansätze und die der sozi-

alräumlichen Analyse der Praxis der Kläger:innen. Als Zusammenfassung dieses

Abschnitts bestätigt sich hier, dass die Analyse der rechtlichen Veränderung der

Praxis davon profitiert, wenn nicht nur Handlungen betrachtet werden, die eine

verlängerte Lerndauer rechtlich vermeidenwollen.Auchdie gedanklicheDarstel-

lung von rechtlichen Konflikten und die Überzeugungen sind in einem komple-

xen Ansatz zu berücksichtigen.

Hier wurde die Verlängerung der Lerndauer als bildungsbezogenes Problem

sozialer Ungleichheit untersucht, dass Angehörige unterschiedlicher sozialer Po-

sitionen betrifft. Die interviewte Gruppe setzt sich aus einem Akademiker der

oberen Mittelschicht, einer Angestellten und einer Selbstständigen der Mittel-

schicht, zwei Studierenden der unteren Mittelschicht und einer Selbstständigen

der Unterschicht zusammen. Auf den ersten Blick fällt auf, dass Angehörige der

Oberschicht nicht vertreten sind.Das könnte darauf hindeuten, dass diese sozia-

len Gruppen über anderweitige Lösungsmöglichkeiten für das Problem der ver-

längerten Lerndauer verfügen. Das würde im Sinne von Bourdieu die »scholasti-

sche Vernunft« privilegierter Positionen zeigen (Bourdieu 2017: 26 ff.).320

AusdiesemGrundkannauchdiesesZwischenfazit keine repräsentativenAus-

sagen machen. Wie ich in der Einleitung zum vierten Teil dargelegt habe, bean-

sprucht diese Arbeit keineGeneralisierung aus den empirischenDaten.Vielmehr

geht esmir darumzuprüfen, inwieweit datenbasierteErklärungsansätze ausden

Interviews und theoretische Erklärungsansätze, die sich aus einer Verbindung

von Bourdieus Rechtsdenkenmit seinerHabitustheorie ergeben, zusammenpas-

sen. An dieser Stelle erfolgt eine vorläufige Zusammenfassung.

Im vorherigen Abschnitt, der sich mit dem Tutela-Klagen wegen der Verwei-

gerung von schulischen Aufnahmeanträgen befasst hat, konnte eine weitgehen-

de Passung beider Erklärungsansätze zusammengefasst werden. Im vorliegen-

den Abschnitt stand nun die Verlängerung der Lerndauer im Vordergrund. Da-

bei zeigen sich erste Differenzen.Die Passung beider Erklärungen ist hier einge-

schränkt, jedoch sind in immerhin fünf Fällen die sozialräumlichen Annahmen

kompatibel mit den datenbasierten Erklärungsansätzen, die aus der Interviewa-

nalyse ermittelt wurden.

320 Dabei ist jedoch der Feldzugang dieser Arbeit zu berücksichtigen, siehe hierzu Abschnitt 3.2.
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Das passt zu einer Erklärung von juristischer Praxis, die auf inkorporiertes

kulturelles Kapital abstellt. Hiervon hängt ebenso ab, ob mit dem Recht die in-

dividuelle Verlängerung der Lerndauer als allgemeine Betroffenheit von institu-

tionellen Versäumnissen konzipiert wird, die sich anschließend als Rechtsverlet-

zung darstellen lässt.Währenddessen gerät das genuine Eigeninteresse der Ver-

meidung der verlängerten Lerndauer nicht aus dem Blick. Hierfür ist jedoch ist

nicht allein kulturelles Kapital erforderlich, sondern auch symbolisches Kapital,

d.h.dieAnerkennung.AufderGrundlagederDatenanalyse zeigt sich,dass es von

juristischen Kenntnissen und Erwartungen ebenso abhängt, wie von Wiederho-

lungenderRechtspraxis undRechtserfahrung,ob eigeninitiativ geklagtwird.Die

Praxis des Beratschlagungsklagens erhellt in denMittelschichten das abwägende

(Un)Kenntlichmachen von sozialer Herkunft. Passend ist zudem, dassmit dieser

rechtlichen Praxis bisweilen auch privilegierte soziale Positionen unkenntlich ge-

machtundZweifel amLernerfolgdurchdie rein rechtlicheBetrachtungverdrängt

werden. Insgesamt zeigt sich, dass sich die vielseitige juristische Praxis der Klä-

ger:innen weitgehend passend erklären lässt, wenn ihre soziale Position in der

oberenMittelschicht berücksichtigt wird.

Die obere Mittelschicht setzt ihr Wissen hier als Kulturkapital ein, wobei der

Fall von Felipe erweist, dass dabei die eigene Einbettung in ungleiche Bildung

opak gemacht wird (vgl. Felipe Zitat 8, S. 248). Dahingegen zeigt das Beispiel von

Jessica, dass die Unterschicht mit der Verwendung von Rechtswissen ihre oh-

nehin schon benachteiligte Soziallage erneut manifestiert (vgl. Jessica Zitat 5, S.

256). Bei der Untersuchung von juristischen Handlungsveränderungen passt die

datenbasierte Analyse zum sozialräumlichen Blick. Es wird klar, dass die ausge-

weiteteVerfügbarkeit von sozialemKapital (juristischeExpert:innenunddieOm-

budspersonen) nicht automatisch beimKlagen inAnspruchgenommenwird.Zur

datenbasierten Analyse passt damit auch die Abhängigkeit von der Hilfe durch

Akteur:innen,deren juristischeKompetenz vermutetwird.Passend sind auchge-

legentliche rechtliche Eigenerfahrungen. Dies schafft die Voraussetzungen, um

in Beratschlagung zu klagen, wobei die Darstellung der verlängerten Lerndauer

als Rechtsverletzung nur adaptiert wird.Die eigenenRechtewerden als Privilegi-

en aufgefasst, die leicht wieder verloren gehen können. Der Mangel an kulturel-

lemKapital fürdasKlagenwirddurch sozialesKapital kompensiert. Jedochmani-

festiert dieser Ausgleich die weniger privilegierten Positionen der Unterschicht.

Es scheint daher angemessen, auch in dieserHinsicht von einer Passung zu spre-

chen, da die Erklärung der punktuell juristischen Praxisveränderungen anhand

der sozialen Positionen gegeben ist.

Trotzdem kann die Erklärung einem Fall nicht gerecht werden. Obwohl sich

Marcela in einer gesellschaftlich unterprivilegiertenPosition befindet, klagt sie in

Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Sie kombiniert mögliche Rechtsverlet-
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zungen und lässt sich von einer erfolglosen Tutela nicht in ihrem Glauben an die

objektive Kraft des Rechts beirren. Das juristisch vielseitige Denken und Wahr-

nehmen von Marcela sowie ihr rechtliches Handeln kommen zum Ausdruck,

wenn sie sagt, dass sie sich nicht mehr erinnert, wie viele Tutelas sie schon

eingereicht hat. Aus Sicht der sozialräumlichen Theorie ist Marcelas rechtliche

Praxis überraschend, weil sie der kolumbianischen Unterschicht angehört.

In diesem Abschnitt handelt es sich lediglich um einen Fall. Es ist aber zum

Abschluss zu sagen,dass die nächsten zwei Abschnittemehrere ähnliche Fälle un-

tersuchen werden. Hier muss die sozialräumliche Theorie rechtlicher Praxisver-

änderung zurKenntnis nehmen,dass die soziale Positiondie vielseitig-rechtliche

Praxis offenbar nicht ausreichend erklären kann.

4.3. Klagen bei Finanzierungsproblemen im Studium

Nun erfolgt einWechsel und es wird das Studium betrachtet. Ein Finanzierungs-

problem im Studium bringt vielschichtige Veränderungen für kolumbianische

Studierende mit sich. Natürlich ist das eine sehr allgemeine Aussage. Konkret

kann das heißen, dass plötzlich die kreditbasierte Studienfinanzierung einer

Studentin wegbricht, woraufhin sie mit einer Tutela gegen Kolumbiens öffentli-

che Agentur für Bildungskredite ICETEX vor Gericht zieht und in die Rolle der

Klägerin schlüpft.

Hier kommt es zu rechtlichenVeränderungen,weil Studierende nun rechtlich

mit der unterbrochenen Finanzierung ihres Studiums umgehen (lassen). Diese

Praxis bringt sie in Kontakt mit juristischen Akteur:innen und berührt bisweilen

auch die Rechtspflichten des ICETEX. Allerdings beschränken sich solche Verän-

derungen keinesfalls auf dasHandeln. Auch auf längere Sicht verändern sich ihre

Vorstellungen: Die Studierenden entwerfen eine Vielzahl von Konflikten in juris-

tischer Form und beschäftigen sich mit ihrer Lösung. Sie überzeugen sich nicht

nur von den Nachlässigkeiten des ICETEX gegenüber seinen Pflichten. Sie sind

auch fest überzeugt davon, dass nun die Gerichte einzuschalten sind.

Offensichtlich hängen die Probleme bei der Studienfinanzierung mit Un-

gleichheitskonflikten zusammen. In Folge mangelnder finanzieller Ressourcen

zeichnen sich Verfügbarkeits-, Zugangs-, Qualitätsprobleme ab. Insofern Pro-

bleme in den Bildungsverläufen auf Finanzierungsfragen zurückzuführen sind,

müssen sie auch als Fälle ungleicher Bildung betrachtet werden (Peters 2013: 64).

Eswurde schonbemerkt,dass die kolumbianischeBildungsrechtsprechungdiese

Aspekte abdeckt (Góngora Mera 2003) und gleichzeitig die notwendigen finan-

ziellen Einsätze in die höhere Bildung immer mehr den Studieren in Rechnung
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stellt.321 Darum geht es hier nicht um eine breite Beschreibung über Bildungs-

finanzierung. Anstelle dessen widmet sich der folgende Abschnitt einer tieferen

Analyse exemplarischer Problemlagen, wo Studierende an der Beschaffung von

Bildungskrediten scheitern, sie Bildungskredite im Laufe des Studiums verlieren

oder schlichtweg keine Alternativen zur Kreditaufnahme haben.322 Es sind somit

nicht nur Herausforderungen gemeint, die mit dem obligatorischen Einsatz

finanzieller Ressourcen für die Studiengänge verbunden sind, weil öffentliche

Angebote fehlen oder nicht zugänglich sind. Ebenso wird es auch um Studien-

abbrüche im Zusammenhang mit Finanzierungsproblemen gehen. Zudem ist

der Einsatz finanzieller Mittel bisweilen auchmit der universitären Qualität und

Anerkennung verbunden.

Im Hinblick auf solche Finanzierungsprobleme beschäftigt sich dieser Ab-

schnitt mit acht Tutela-Kläger:innen und nimmt ihre (rechtlichen) Praxisver-

änderungen in den Blick. Das Vorgehen ist erneut an den methodologisch-

pragmatischen Überlegungen des dritten Teils dieser Arbeit orientiert. Dem-

entsprechend befasse ich mich mit diesen Veränderungen auf Ebene des Han-

delns, Denkens und Wahrnehmens der Kläger:innen und analysiere sie jeweils

abwechselnd aus der Perspektive der datenbasierten Erklärungsansätze und der

sozialräumlichen Analysen.

Zunächst werden die Fälle vorgestellt, die hier untersucht werden sollen. Bis

auf eine Ausnahme im Fall Beatriz handelt es sich um (ehemalige) Studierende an

öffentlichen und privaten Universitäten. Beatriz reicht die Tutela für ihren Sohn

ein. Es haben drei Personen rund um Verwaltungsfehler im ICETEX zur Tutela

gegriffen: Víctor, Angélica und Adriana.

Der 31-jährige Víctor hat eine Ausbildung als Archivar absolviert. Jedoch

arbeitet er nun als Essenslieferant, weil sein Werkvertrag in einem Archiv der

Metropole Cali nicht verlängert wurde. Auch sein Studium im ingenieurwissen-

schaftlichenBereichmusste er abbrechen.Víctor hat es 2019 begonnen,nachdem

er die Finanzierungshürden für das Studiummit einer Tutela gegen das ICETEX

überwinden konnte. Bei der Beantragung eines Studienkredits beim ICETEX

war Víctor auf Probleme gestoßen,weil die dafür vorgesehene virtuelle Plattform

nicht ordnungsgemäß funktionierte. Die Finanzierung war notwendig, weil Víc-

tor nicht über ausreichend Eigenmittel für ein Studium verfügte. Außerdem hat

er für seine junge Tochter und gelegentlich auch für seine eigene Mutter zu sor-

321 Die rechtlichenSpielregeln des kolumbianischenBildungssystemswurdenbereits erläutert. Siehehier-

zu die Ausführungen im Kapitel 2.2.2 und im Unterkapitel 2.2.4.2.

322 Hierwird derBegriff Kredit bevorzugt, obwohl einige derKläger:innen gelegentlich das spanischeWort

Beca (Stipendium) nutzen. Der Grund für meine Wortwahl ist, dass die Empfänger:innen die Gelder –

bis auf Ausnahmen – verzinst an das ICTEX zurückzahlen müssen. Selbst bei den Ausnahmen handelt

es sich in der Regel um Teilstipendien, die den Bildungskredit ergänzen.
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gen, die vor längerer Zeit ihre Anstellung verloren hat. Víctor gehört der unteren

Mittelschicht an, er ist in einem marginalisierten Viertel von Cali geboren und

lebt nun in einem Stadtteil, der im untersten Bereich der sozioökonomischen

Skala eingeordnet wurde.323

Im Alter von 20 Jahren nutzt die Jura-Studentin Angélica eine Tutela, umHin-

dernisse bei der virtuell durchgeführtenBeantragungeinesBildungskredits beim

ICETEX zu überwinden. Am Stichtag für die Einreichung der Kreditanträge ver-

fügt ein Gericht in der Metropole Cali einstweilig, dass das ICETEX Angélica die

Antragseinreichung ermöglichen muss. Zu dem Zeitpunkt ist die Finanzierung

ihres Studiums ungeklärt. Zwar arbeiten beide Eltern, allerdings kommt die Fa-

milie im Jahr 2019 in finanzielle Schwierigkeiten, da der Vater als Lehrer andere

Kredite abzahlenmuss und die Einnahmen derMutter, die ihren kleinen Kinder-

garten privat leitet, stark fluktuieren.So entscheidet sich Angélica, denEltern die

Gebühren für ihr Jura-Studiummit dem ICETEX-Kredit abzunehmen.Durchdie

Tutela erhält Angélica ihrenBildungskredit, erreicht ihrenAbschluss und beginnt

ihre Arbeit als Anwältin.Angélica gehört derMittelschicht anundwohnt dennoch

weiter bei ihren Eltern, die in einem Teil von Cali leben, der sozioökonomisch in

der unterenMitte eingeordnet ist.

Adriana ist Mitte 20 und hat bereits zwei Tutelas gegen das ICETEX geführt.

Eigentlich steht sie im Jahr 2016 kurz vor dem Abschluss ihres Jurastudiums an

einer bekannten privaten Universität in der Metropole Bogotá. Jedoch durchlebt

Adriana zu dem Zeitpunkt eine krisenhafte Phase, weil ihre Mutter verstirbt, die

als Lehrerin inBogotá gearbeitet hat.Bereits Jahre vorherwarAdrianasVater ver-

storben, der als Koch in einer internationalen Hotelkette tätig war. Erfolgreich

erstreitet Adrianamit der Tutela einen Zahlungsaufschub, nachdemdas ICETEX

bereits einenTilgungsverzug inRechnung stellt, obwohlAdriana ihrenBerufstitel

noch nicht überreicht bekommenhat.Anschließend beginnt sie ein Aufbaustudi-

um und nutzt ihr Einkommen als Anwältin, um die Bildungsschulden möglichst

schnell zurückzuzahlen.Adrianagehört zur oberenMittelschicht und lebt auch in

einem Teil von Bogotá, der sozioökonomisch der oberen Mitte zugeordnet wird.

Im Jahr 2019 greift Adriana erneut zur Tutela und erreicht, dass das ICETEX ihre

bisher nicht anerkannten Rückzahlungen berücksichtigenmuss.

Mit Mitte 30 erlebt die Studentin Vanessa Finanzierungsprobleme zum Ende

ihres BWL-Studiums. Im Jahr 2020 versucht Vanessa mit einer Tutela die Teil-

nahmegebühren für die Zeugnisübergabe an ihrer Universität zu reduzieren. Ihr

fehlt nur die Übergabe ihres Abschlusszeugnisses, jedoch knüpft die Universität

die Zeugnisübergabe an die Zahlung von etwa einemmonatlichen Mindestlohn.

323 Diese Einordnungen der Interviewpartner:innen zu sozialer Ungleichheit wurden bereits in den Ab-

schnitten 3.2 und 3.3 näher ausgeführt.
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DieprivateUniversität begründetdiesmit denAufwendungen fürdieZeremonie,

die allerdings wegen des eingeschränkten öffentlichen Lebens während der Co-

vid-19 Pandemie virtuell durchgeführt wird. Vanessa lebt in Kolumbiens Norden

in Barranquilla in einem Stadtteil, der auf der niedrigsten sozioökonomischen

Stufe eingeordnet wurde und gehört zur unterenMittelschicht. Als sie die Tutela

verliert, hilft ihr Vater, der eine Kantine betreibt, mit Geld für die Graduierung

aus. Nach dem Abschluss als Betriebswirtin setzt Vanessa ihre Arbeit in der Ver-

waltung eines Zulieferers für medizinische Ausstattung fort.

Vier weiteren Fällen liegen Unterbrechungen der ICETEX-Bildungskredite

zugrunde,wobei alle Kläger:innen erfolgreiche Tutela-Klagen gegen das ICETEX

führen.Dabei eintMarisol, Luna und Vicente, dass sie Zugang zur Hochschulbil-

dung gefunden haben. Allerdings eint sie auch, dass der öffentliche Kreditgeber

ICETEX im Studienverlauf die Kreditauszahlung unterbrochen hat. Der vierte

Fall ist der Fall von Beatriz. Bei ihr handelt es sich um einen Kredit mit Teilsti-

pendium für das Studium ihres Sohnes, bei dem bereits die erste Auszahlung

gescheitert ist.

Marisol ist eine 23-jährige Studentin der Ingenieurswissenschaften, die mit

der Tutela eine Wiederaufnahme ihres Bildungskredits erwirkt. Mitten im Stu-

dium unterbricht das ICETEX im Jahr 2019 ihren Studienkredit, den sie für ih-

ren Lebensunterhalt benötigt. Für das Studium ist Marisol in eine mittelgroße

Stadt in den Anden gezogen und hat ihre kleine Heimatstadt im Tiefland östlich

derAndenkordilleren verlassen.Dort istMarisol geborenundhat bei ihrerMutter

gelebt, die in einem sozioökonomisch niedrig klassifizierten Stadtteil ein kleines

Ladenlokal betreibt. Auch von ihrem Vater, der als Sportlehrer tätig ist, kann sie

keine finanzielle Unterstützung erwarten. So nutztMarisol, die der unterenMit-

telschicht angehört, eine Tutela für die Wiederauszahlung ihres Bildungskredits

und hat damit Erfolg.

Auch der 20-jährige Psychologiestudent Vicente löst eine Unterbrechung sei-

nes Bildungskredits mit einer Tutela. Den vom ICETEX zur Verfügung gestell-

ten Bildungskredit unterbricht der Kreditgeber im Jahr 2019.Der Grund dafür ist

eine Verschiebung des akademischen Lehrablaufs aufgrund von Streiks und Ar-

beitsniederlegungen, die an der öffentlichen Universität ausgetragen werden, an

der Vicente studiert. Für das Studiummusste Vicente von seinemHeimatdorf im

Departamento Caldas bis in die Nähe der Metropole Cali umziehen. Vicente ist

dafür von seiner Familie weggezogen, die auf einer ländlichen und sozioökono-

misch niedrig klassifizierten Finca lebt, Teil der Unterschicht ist und schon vor

der Pensionierung von Vicentes Vater nur geringe Einkünfte hatte. Als Vicente

seinen Kredit verliert, verfügt er während zweier Semester nur über eine Kredit-

auszahlung in Höhe von ungefähr einem monatlichen Mindestlohn. Daraufhin

nutzt Vicente eine Tutela, die er allerdings erst nach einer Revision in übergeord-
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neter Instanz gewinnt. Zur Wiederauszahlung seines Studienkredits kommt es

aber erst, als Vicente auch einenGerichtsbeschluss gegen die Urteilsmissachtung

im ICETEX erwirkt.

Die 20-jährige Luna gehört einer indigenen Gemeinschaft an und hat sich in

einen Studiengang im sozialen Bereich eingeschrieben. Luna wurde von ihrer

Mutter auf einer Finca aufgezogen, die der Großmutter gehört und die sozioöko-

nomisch auf der niedrigstenStufe eingeordnet ist. Luna gehört zurUnterschicht.

Ebenso wie bei Vicente arbeitet auch Lunas Vater in der Landwirtschaft. Als Lu-

na einen Studienplatz an einer öffentlichen Regionaluniversität erhält, kann sie

zur Finanzierung ein Kreditprogramm nutzen, welches das ICETEX speziell für

die indigene Bevölkerung eingerichtet hat. So zieht Luna für ihr Studium von der

Finca in eine nahegelegene Kleinstadt, in der ihre Universität einen Nebencam-

pus betreibt. Als Luna Ende 2018 bereits das zweite Semester absolviert hat, steht

die Auszahlung ihres Studienkredits immer noch aus. Daraufhin verklagt Luna

den Kreditgeber ICETEX erfolgreich mit ihrer Tutela und erhält ihre Kreditaus-

zahlungen.

Beatriz ist Anfang 40, als ihr ältester Sohn sein Studium beginnenmöchte. Sie

arbeitet eigenständig im Einzelhandel und hat eine Ausbildung abgeschlossen,

ihr Studiummusste sie allerdings abbrechen. Beatriz gehört zur unterenMittel-

schicht, lebt im Norden Kolumbiens in der Metropole in Barranquilla und wohnt

mit ihren zwei Söhnen in einem Stadtteil, der sozioökonomischmittig eingeord-

net ist.Da auch Beatriz’ Eltern kein ausreichendes Einkommen haben, kannBea-

triz‹ Sohn erst studieren,als der Jungedie Schulemit herausragendenLeistungen

beendet und sich somit für einen ICETEX-Kredit qualifiziert, der auch den Zu-

gang zu hochpreisigen Privatuniversitäten ermöglicht und dessen Rückzahlung

erlassen werden kann. Trotzdem greift Beatriz zur Tutela gegen das ICETEX. Sie

klagt erfolgreich gegen die Agentur, weil die Kreditauszahlung ausbleibt, obwohl

der Sohn bereits in die private Universität eingeschrieben und nachMedellín ge-

zogen ist.

4.3.1. Juristische Studienfinanzierung

Die datenbasierte Analyse zeigt, dass mit den Finanzierungsproblemen der Stu-

dierenden Handlungsveränderungen im Studium zusammenhängen. Der Kon-

text des (rechtlichen) Handelns ist daher ungleiche Bildung. Das Tutela-Klagen

ist ein rechtlicher Umgang mit der Beschaffung sowie dem Erhalt von Geldern

und der Schuldentilgung für das Studium.Dieses Handeln passen die Kläger:in-

nendemTutela-Verfahren an.Sie handeln aber gleichzeitig situativ unddifferen-

ziert. IhreHandlungen sind zudem keinesfalls ausschließlich juristisch, sondern
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müssen in ihren verschiedenen Stufungen betrachtet werden, weil bisweilen so-

gar neue und nichtjuristische Handlungen rund um die Tutela folgen.

RechtlicheHandlungenkönnen sich verdichtenundkomplexwerden.Das fol-

gende Kapitel befasst sich mit unterschiedlichsten Handlungen, die wiederkeh-

rend rechtlich sind. Dabei lassen sich speziell an den Fällen von Víctor, Adriana

undVicente,zahlreicheWiederholungenvon rechtlichenHandlungsmusternzei-

gen. Insofern beobachte ich bei diesen Fällen einen Befund, den ich schon vorher

als juristisch vielseitigesHandeln bezeichnet habe und den ich auch hier hervorhe-

be.324 Beispiele sind die Wahl rechtlicher Anschlussmittel zur Lösungen von Fol-

geproblemen der Tutela, die Interaktion mit Gerichten, oder auch das bewusste

Ignorieren einer Benachrichtigung durch das ICETEX, weil zwischenzeitlich ein

Tutela-Prozess begonnen wurde.

Sicherlich ist diese vielseitig rechtliche Handlungsveränderung nicht zu

verallgemeinern. Im Gegenteil zeigen auch die Fälle von Angélica, Beatriz, Luna,

Marisol und Vanessa juristische Problemlösungen. Allerdings ist dieses Muster

in diesen Fällen weniger verallgemeinert und vielseitig. Nachweisbar ist hier

ein Handlungsmuster, das ich als punktuell juristisch bezeichne. Dieses Handeln

befasst sich hier überwiegend mit der Lösung der Kreditunterbrechungen, d.h.

mit einem Kernproblem der Studienfinanzierung.

Tabelle 18 zeigt die Bandbreite unterschiedlicher Handlungsmuster, die

rund um die Finanzierungsprobleme beobachtet werden können. Da kein Abeb-

ben oder Versiegen von nichtjuristischen Handlungen zu beobachten ist, kann

nicht von einem deterministischen Zusammenhang zwischen dem Finanzie-

rungsproblem und der Rechtsklage gesprochen werden. Es lassen sich auch

nichtjuristische Reaktionen auf Bildungsprobleme beobachten. Sie hängen mit

den materiellen, zeitlichen und geistigen Aufwendungen der Studierenden und

ihrem Bildungsziel zusammen. Insofern ist die juristische Studienfinanzierung

nur ein Teil möglicher Handlungen.

Handlungsmuster

Juristisch vielseitiges Handeln: Juristische Pro-

blemlösung, juristische Akteur:innen, institu-

tionelle Pflichten, Pflichten der Lernenden

Punktuell juristisches Handeln: Juristische Pro-

blemlösung

(Adriana, Vicente, Víctor) (Angélica, Beatriz, Luna,Marisol, Vanessa)

Nichtjuristisches Handeln: Bildungseinsätze der Lernenden,325 Bildungsziel326

(Adriana, Angélica, Vicente, Víctor)

Tabelle 18: Handlungsmuster bei Finanzierungsproblemen.

Quelle: Eigene Darstellung.

324 Nähere Auskünfte zu den Gruppierungen enthält der Abschnitt 3.3.
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Vom Studenten Vicente wurde bekannt, dass er 2019 plötzlich ohne seinen

Kredit studieren musste. Das ICETEX verlängert seinen Kredit beim Semester-

wechsel nichtweiter.Vicentewartet über ein Semester lang auf die Abschläge sei-

nes Bildungskredits und schlägt sich zwischenzeitlich ohne diese Mittel auf äu-

ßerst prekärer Grundlage im Studium durch. Schließlich nutzt er eine Tutela für

die Auszahlung seines Kredits, nachdem ihn ein ehemaliger Lehrer beraten hat,

zu dem Vicente in einer freundschaftlichen Beziehung steht. Vicente wählt ein

größeres Gericht, das sich in der Metropole Cali in der Nähe befindet. Er meint,

dass die Richter:innen dortmehrMacht undmehrEinfluss haben.Zudembelässt

Vicente es nicht beim Einreichen der Tutela.

»Also ich habe die Tutela verfasst und als die Pandemie begonnen hat, da war das dann alles on-

line. Also gut, ich habe die E-Mail-Adressen der Gerichte gesucht […]. Zuerst hat das ICETEX

mir gesagt, dass sie da keine Schuld haben, dass sie die Abläufe nicht für jede einzelne Univer-

sität machen können […]. Ich habe ihnen gesagt: ›Macht keine neue Anmeldung, sondern eine

Verlängerung fürmich undmeine Kommilitonen,weil wir den Kredit brauchen […]. Verlängert

die Rückmeldung um drei Tage und fertig.‹ Und das war ein hin und her und ich habe immer

mehr Druck aufgebaut und bin wieder hin und habe auch noch mehr Nachweise an die Rich-

terin geschickt, immer mehr undmehr […]. Ich erinnere mich nicht, was das ICETEX gemacht

hat. Aber das ist dann in die zweite Instanz an ein Gericht in Cali gegangen.« (Vicente Zitat 1)

Es zeigt sich eine deutlicheVerkettung rechtlicherHandlungen.Einweiteres Bei-

spiel ist auch, als Vicente aus rechtlichen Gründen die Antwort des ICETEX zu

seinem Kreditantrag ignoriert, die er vorher selbst auf rechtlicher Grundlage bei

der Kreditagentur angefordert hat.

»Aber weil dann schon die Antwortfrist verstrichenwar, die sie hatten, da habe ich ihre Antwort

unbeachtet gelassen.« (Vicente Zitat 2)

Aber auch vonAdriana ist bekannt geworden,dass sie aufgrund ihrer eigenen Tu-

tela zur Fortsetzungdes rechtlichenHandelns kommt.Siemuss dem ICETEXwi-

dersprechen, weil die Kreditagentur mit einer Falschdarstellung auf ihre Tutela

antwortet. Insofern verkettet auch Adriana ihre Handlungen.

»Also habe ich ihm gesagt: ›Herr Richter, hören sie nicht auf die Antwort vom ICETEX. Das ist

nicht richtig, bis heute haben die nichts für mich in Ordnung gebracht.‹« (Adriana Zitat 1)

Der Auftakt für die Verkettung des rechtlichen Handelns sind jedoch die indivi-

duell erfahrenen Finanzierungsprobleme, die imZusammenhangmit ungleicher

325 Beispielsweise pausiert Adriana ihr Studium für ein Semester, um in Europa ihre Sprachkenntnisse zu

verbessern. Luna hingegen informiert sichwährend ihrer Aushilfsarbeit in einem Internetcafé über das

Studienprogramm und die Beantragung eines Kredits für Indigene.

326 Zum Beispiel erzählt Víctor, dass er zunächst eine Berufsausbildung im SENA begonnen hat und erst

später ein Studium beginnen konnte.
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Bildung entstehen. Víctor bietet hierfür ein typisches Beispiel: Er absolviert zu-

nächst eine SENA-Ausbildung,weil ihmdie Aufnahme an einer öffentlichenUni-

versität nicht gelingt.ObwohlVíctor sichnach einigenBerufsjahrendochnoch an

einer kleineren Privatuniversität einschreiben kann, bedrohen Finanzprobleme

bereits seinen Studienbeginn. Er scheitert dabei, einen Bildungskredit zu bean-

tragen, dokumentiert jedoch seine Ablehnung auf der virtuellen ICETEX-Platt-

formund erstellt Nachweise, die er später in seiner Tutela nutzt.Zunächst erkun-

digt er sich über seineRechte undderenEinforderung,wofür ihm seine Arbeit im

Rathausarchiv dienlich ist. Durch den Umgang mit Klient:innen im Rathaus hat

Víctor eine »Intuition« für das Einfordern von Rechten. So verfasst auch er einen

Auskunftsantrag und adressiert das ICETEX,um seinWeiterkommen imKredit-

antrag abzusichern.Anschließend passt Víctor eine Tutela aus demGesundheits-

bereich an, weil das ICETEX nicht auf seine Anfrage reagiert, und entscheidet

sich zur Nutzung der Grundrechtsbeschwerde, weil das ICETEX ihm nicht ant-

wortet.

Dahingegen ist bei Adriana bekannt geworden,wie sie ursprünglich aufgrund

der Kommunikation mit dem ICETEX zur Tutela greift. Die ehemalige Jurastu-

dentin schildert einen Streitmit einerMitarbeiterin kurz vor ihrer zweiten Tutela

gegen die Kreditagentur.

»Und an den letzten Anruf erinnere ich mich so gut, da hat mich eine Mitarbeiterin angerufen

und mich wirklich furchtbar behandelt. Ich sage zu ihr: ›Wissen Sie, ich werde mich hier nicht

weiter mit Ihnen herumstreiten (…). Vielen Dank für meinen Studienkredit. Jetzt werden sie

auchmal erfahren,warum ich das studiert habe.‹ [Lachen]. Ich erinneremich, die Alte sagtmir

dann: ›Ach ja, und was haben sie denn studiert? Na, da fürchte ich mich aber nicht.‹ Ich sag

ihr: ›Geben Sie mir mal Ihren Namen, keine Sorge, geben Sie mir Ihren Namen, den Namen.‹

[Lachen]. ›Geben Siemir denNamen. So oder so, ich bekomme den raus.‹ […] Diese Tutela habe

ichmitdemganzenHassderWelt gemachtundallerWutund ichhabe sie gewonnen. [Lachen].«

(Adriana Zitat 2)

Das bedeutet aber nicht, dass die Finanzierungsprobleme die Studierenden not-

wendigerweise auf den juristischen Weg bringen, wo ein Bildungsproblem stets

zu Tutela-Klagen führt. Beispielsweise wählt Adriana den Bildungskredit über-

haupt erst aus demGrund, dass ihreMutter nicht gleichzeitig ihr Studiuman der

bekannten Privatuniversität und einen Auslandsaufenthalt in einer europäischen

Metropole finanzieren kann. Vicente hingegen reagiert auf die ausbleibende Ver-

längerung seines Kredits zunächst mit Improvisation und versucht vorläufigmit

geringsten finanziellen Ressourcen zu studieren.

»Ichmusste im ersten und zweiten Semester in Psychologiemit nur einer Auszahlung zurecht-

kommen, […] das sind 4,5Millionen abzüglich der 25%, die ich zurückzahlenmuss […] und weil

ich keine Einnahmen habe,muss ich das vomKredit nehmen […].Da bleibenmir etwa dreiMil-
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lionenPesosproSemesterunddannwarendasplötzlichzweiSemestermitdreiMillionenPesos,

was in Kolumbien sehr wenig Geld ist.« (Vicente Zitat 3)

Auch bei Víctor zeigen sich nichtrechtliche Handlungen. Zwar gewinnt er seine

Tutela und erhält einen Bildungskredit. Jedoch bricht er sein Studium letztend-

lich ab, weil er während der Covid-19 Pandemie von seiner Arbeit im Archiv zu

einer zeitintensiven und schlecht bezahlten Arbeit als Essenslieferant wechseln

muss.

Schließlich gibt es eine Fülle an weiteren Einzelbeispielen, an denen sich die

rechtlichenHandlungsveränderungen imZusammenhangmitBeratungendurch

Freunde oder Institutionen zeigen. Sie sind daher als Folge mehr oder weniger

starker sozialer und institutioneller Vermittlung der Finanzierungsprobleme zu

betrachten. Beispielsweise fordert Beatriz Auskunft über die Auszahlungsverzö-

gerung beim Bildungskredit ihres Sohnes an, der sich aufgrund seiner hervorra-

gendenSchulleistungen für einen besonders gut dotiertenKredit qualifiziert hat.

Zur Tutela kommt sie jedoch auf anderenWegen.

»Wir sind zur Tutela gekommen, weil sie uns mit dem Auskunftsantrag nicht vorankommen

ließen. […] Die Frau in der Schulbehörde hatte sich aber unsere Kontaktdaten aufgeschrieben,

als ich sie umRat gebeten habe […]. Sie hatmich angerufen und gesagt: ›Doña Beatriz, ich habe

einer Mutter Ihre Nummer gegeben, die hat dasselbe Problem an der Schule ihres Sohns und

ihren Sohn haben sie jetzt [für den Kredit,M.C.] angemeldet, der Junge hat eine Tutela gewon-

nen.‹ Und ich ›Ah gut.‹ Und die Mutter ruft mich an und gibt mir die Anwältin, die den Prozess

gemachthat.Unddie schicktmir die ganzenSchreiben.Undals dasBildungsministeriumsieht,

dass es eine Tutela ist, da antworten die in zwei Tagen und fordern vom Kreditprogramm Ge-

neración E und vom ICETEX, dass sie in weniger als 24 Stunden den Kredit öffnen müssen.«

(Beatriz Zitat 1)

Ebenso beantragt Angélica eine einstweilige Verfügung für ihren Kreditantrag,

weil ihr ein Freund dazu rät und sie eine passende Rechtsgrundlage findet.

»Aber sie mussten schnell urteilen. Die Tutela reiche ich am Fünften ein und am Sechsten en-

det die Antragsfrist. Ich sagte zumir: ›Nein, das ist unmöglich.‹ Also habe ich eine einstweilige

Verfügung beantragt […]. Ich habe mich dafür berufen, ich erinnere mich nicht mehr an den

Namen dieses Mädchens, auf die Tutela, die auch gegen das ICETEX ging, wo es genau um das

Recht aufBildunggingundauchdasRecht auf höhereBildungdrin ist […].Daraufhabe ichmich

berufen und vom Richter eine einstweilige Verfügung gefordert.« (Angélica Zitat 1)

Ein weiteres Beispiel ist Vanessa, die erst erfolglos eine Reduktion des Graduie-

rungsbeitrags bei der Universität beantragt. Anschließend bespricht sie sich mit

einer Dozentin und entscheidet sich für die Tutela.

»Das [mit der Tutela, M.C.] hat mir eine Dozentin gesagt […], weil die Universität mein Recht

verneint hat.« (Vanessa Zitat 1)



Das Tutela-Klagen 271

Eine letzte Illustration für juristische Handlungsveränderungen in der weiteren

Folge von Finanzierungsproblemen ist Marisol. Nachdem das ICETEX nicht auf

ihren Auskunftsantrag antwortet, setzt sie sich mit der universitären Rechtsbe-

ratung in Verbindung.

»Klar, als ich den ersten Auskunftsantrag eingereicht habe, den ich selbst geschrieben hatte und

weil es da keine Antwort gab, da war meine erste Möglichkeit, einen Anwalt zu suchen und da

habe ich mich beraten lassen und gesehen, dass es in der Universität eine Rechtsberatung gibt,

die komplett gratis ist.« (Marisol Zitat 1)

Erneut bestätigt sich, dass die Handlungsveränderungen der Finanzierungs-

probleme nicht ausschließlich juristischer Natur sind. Eine Fülle von Beispielen

weist nach, dass Finanzierungsprobleme im Studiumnicht automatisch in juris-

tische Handlungen münden. Einleuchtend ist bereits Marisols Beantragung des

Bildungskredits aufgrund von fehlenden Ressourcen für ein Studium. Zudem

wurde von Vanessa bekannt, dass sie sich im Anschluss an ihre erfolglose Tutela

die fehlenden Finanzmittel von Familienangehörigen sucht. Beatriz hingegen

versucht ihren Sohn von der Wahl einer öffentlichen Universität zu überzeugen,

die mit geringeren Kosten verbunden ist. Angélica wechselt in ein Abendstudi-

um, um tagsüber zu arbeiten. Luna zögert nicht, als die Universität wegen der

Covid-19 Pandemie auf die digitale Lehre umstellt und zieht unverzüglich zurück

in die rurale Finca ihrer Familie.Dort ist LunaTeil einer indigenenGemeinschaft,

die einen gemeinsamenWLAN-Zugang betreibt und zur Verfügung stellt.

Damit ist hier eine vorläufige Zusammenfassung der datenbasierten Hand-

lungserklärungenmöglich.Zunächst erweist sich das vielseitig-juristischeHandeln

als eine Folge der Finanzierungsprobleme,mit denen die Studierenden konfron-

tiert werden. Der Grund ihres juristischen Handelns ist aber auch ihre Vorstel-

lung vom Recht als ordnungsschaffendes Instrument der Problemlösung, ob-

gleich diese Erklärung nur begrenzt verallgemeinerungsfähig ist (García Villegas

2014: 106). So sind es bei genaueremHinsehen besonders die juristisch vielseitig

handelnden Kläger:innen, die ihre rechtlichen Handlungen immer wieder auf

einen rechtlichen Hintergrund beziehen. Ihr Agieren verdeutlicht sich als recht-

liche Handlungsverkettung. Der Grund rechtlicher Handlungsveränderungen

wechselt dann schrittweise von den eigentlichen Finanzierungsproblemen zu ei-

ner rechtlichen Begründung.Damit zeigen die hier bearbeiteten Fälle gegenüber

den Annahmen zur empirischen Rechtsmobilisierung, dass rechtliche Konver-

sion Probleme anvisieren kann, die bereits juristischer Natur sind (Felstiner et

al. 1980; Genn 1999). Zusammengenommen ergibt sich nur eine eingeschränkte

Passung zur theoretischen Annahme, dass Rechtsmobilisierung einen Bereich

vorjuristischer Probleme postuliert. Andererseits gilt diese Einschränkung auch

für die ebenfalls weiter oben beschriebene transformationskritische Linie der
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Rechtsautonomie, bei der Recht stets an Recht anschließt (Carvajal Martínez

2016: 145; Luhmann 2013a: 89).

Tutela-Studienfinanzierung aus sozialräumlicher Perspektive

Wenn anstelle der rein datenbasierten Perspektive der Standpunkt einer sozi-

alräumlichen Analyse eingenommen wird, dann ist zunächst ein Pendeln von

(nicht)rechtlichen Handlungen zu vermuten, welches mit der sozialräumlichen

Differenzierung korrespondiert und das Klagen daher auf eine regelmäßige

Reproduktion sozialer Ungleichheiten zurückführt (vgl. Abschnitt 2.3).

Diesbezüglich zeigt das Beispiel von Adriana die eigenständige Nutzung von

juristischemKulturkapital.Dabei übersetzt sie dieVerwaltungsfehler im ICETEX

routiniert inRechtsverletzungen,die sie inderTutela darlegt.Schonvorher ist ihr

das Klagen in Fleisch und Blut übergegangen (vgl. Adriana Zitat 2, S. 269). Als ge-

wohnheitsmäßiges Resultat von juristischemHandeln sind Adrianas Tutelas, die

sie auch zu anderen Problemen entwickeln könnte, Beispiel für die »übertragba-

renVerfahren, rhetorischenWendungen,Tricks oderKunstgriffe, die KraftÜber-

tragung unzählige praktischeMetaphern erzeugen.« (Bourdieu 2015a: 127) Dabei

umhüllt die Praxis des Klagens die Tatsache des individuellen Betroffenseins von

Bildungsungleichheit vollständig mit einer fachjuristischen Argumentation und

unterscheidet ihr Klagen in Eigeninitiative von der Tutela aus evidenter Notwen-

digkeit. In diesemModus Operandi differenziert sich Adriana von Problemen un-

mittelbarer Bedürftigkeit, mit der sich die Antastbarkeit ihrer relativ privilegier-

ten Positionen in derMittelschicht offenbaren würde. Insoweit wird ihr Handeln

zum sozialräumlich erkennbarenHandeln der (relativ) privilegierten oberenMit-

telschicht.

Daher erlauben es die Analysen über Adriana, ihr vielseitiges Klagen in der

Mittelschicht als Praxis des selbstverantworteten Klagens in Eigeninitiative aufzufas-

sen. Die Grundlage ist der Einsatz von angeeignetem Klagewissen bzw. juristi-

schem Kulturkapital. Jedoch ist das Klagen keine Anwendungspraxis des Wis-

sens, bei der bildungsbezogeneUngleichheitskonflikte als Rechtsstreitigkeiten in

einer Tutela präsentiert werden. Im Unterschied zum Pfadmodell von Felstiner,

Abel und Sarat (1980: 635) ist die Praxis des selbstverantworteten Klagens kein ge-

wissenhaftes Abschreiten einer Schrittfolge, sondern eine intuitiv gewohnte und

eingeübte Handlung auf Basis von inkorporiertem juristischen Wissen und Er-

fahrung. Insofern liegt hier eine Handlungspraxis vor, die selbst soziale Struktu-

ren voraussetzt.

Das Beispiel von Angélica demonstriert hingegen, dass punktuell juristisches

Handeln in der Mittelschicht die soziale Herkunft offenlegen kann. In Angélicas

Interview ist zusätzlich dokumentiert, dass sie klagt, um sich die Unterstützung
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ihrer Jura-Professorin zuzusichern. Dafür muss sie die Notwendigkeit zunächst

deutlichmachen.Obwohl sie als Jurastudentin zumdamaligen Zeitpunktmit ho-

herWahrscheinlichkeit über das juristischeWissen für eine Tutela verfügte, fehlt

ihr die eigenständige Gewohnheit, um mit einer selbstverantworteten Klage ei-

gene Probleme zum juristischen Fall zu machen. Dieser Umstand legt die Frage

offen, warum hier Legal Consciousness juristisches Handeln nicht erklärt (Lehoucq

&Taylor 2020: 179 f.).DerGrund ist, dass es sich imKern umeineKlagepraxis auf

Basis von Kultur- und Sozialkapital handelt, die als beratschlagtes Klagen anzuse-

hen ist. Die Anerkennung der aus ungleicher Bildung entstandenen, individuel-

len Problemlage als Rechtsverletzung setzt den Austausch mit Dritten voraus.

Weitere Beispiele dafür sind auch Beatriz, Vanessa und Marisol. Das haben

die vorherigen Analysen gezeigt (vgl. Beatriz Zitat 1, S. 270, Vanessa Zitat 1, S. 270

und Marisol Zitat 1, S. 271). Die Tutela-Nutzung liegt in der Interaktion mit Leh-

rer:innen, Familienangehörigen, Arbeitskolleg:innen oder auch Mitarbeiter:in-

nen der Universitäten und Behörden begründet. Erst so kommt es, dass der ju-

ristische Weg überhaupt plausibel erscheint. Juristische Handlungsveränderun-

gen sind hier von Sozialkapital abhängig und insofern einOpus operatum. Anstelle

der gewohnheitsmäßigenNutzungderTutela stehtderhabituelleAustauschüber

Probleme,mit derenOffenlegungkeinPositionsverlust riskiertwird, insoferndas

individuelle Problem der Finanzierungsschwierigkeiten auch eine Vielzahl ande-

rer Personen hätte treffen können.

Hier sind Vanessa und Beatriz Beispiele, die ihre Schwierigkeiten der Studi-

enfinanzierung auch bei anderen Studierenden sehen.327 Ähnliches ist auch im

Interview von Víctor belegt, zumal er seine soziale Herkunft als Bildungshinder-

nis anderer Altersgenoss:innen ansieht.Diese Erkenntnisse reihen sich in bereits

vorliegende Befunde über kooperatives Klagen von »identisch Positionierten« ein

(Kretschmann 2016: 234). Dabei ist die verallgemeinerte Zustimmung über typi-

scheWiderstände imUmgangmit (öffentlichen) Organisationen und die genera-

lisierte Erfahrung dysfunktionaler Institutionen im Bildungssektor die Grund-

lage, bzw. allgemein das »natürliche Verwaltungstrauma« in Kolumbien (Revelo

Barragán & Valbuena Gutiérrez 2017: 65). Dieser Austausch über die (potenzielle)

Betroffenheit vergewissert, was bereits in Grundzügen angenommenwurde: Auf

die Finanzierungsprobleme im Studiummuss eine Tutela folgen.

Schließlich ist auch von Luna und Vicente dokumentiert, dass sie sich auf-

grund von eher vagem Wissen über Rechtsverletzungen rechtlich beratschlagen

lassen. Dies verdeutlicht sich beispielsweise an Luna, die davon berichtet hat,

Rechtsgrundlagen in der Universität gelernt zu haben. Jedoch macht sie aus die-

ser Theorie erst dann Praxis, als sie den Ratschlag von Dozent:innen und einem

327 Siehe zum Beleg bereits Vanessa Zitat 2, S. 278 und auch Beatriz Zitat 1, S. 270.
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Anwalt ihrer Pfingstgemeinde erhält.328 Die Beratschlagung über hypothetische

Rechtsverletzungen im Zusammenhangmit dem ICETEX setzt daher ebenso ein

juristisches Grundwissen voraus und erfordert soziales Kapital von ihnen. Be-

achtlich ist dahingehend nicht nur, dass es bei diesen Studierenden der Unter-

schicht zum beratschlagten Klagen kommt. Ebenso ist überraschend, dass die Fi-

nanzierungsprobleme imStudiumals Folgedysfunktionaler Institutionendarge-

stellt werden. Somit treten Überlegungen zumBesitz oderMangel von ökonomi-

schemKapital indenHintergrund (vgl.Vicente Zitat 1,S.268).Es lässt sichandie-

ser Stelle zur sozialräumlichenHandlungsanalyse die sozialeDistinktion zusam-

menfassen, bei der das Klagen die soziale Position der Studierenden nicht immer

erwartungsgemäß offenbart, sondern Abweichungen beobachtbar werden.

4.3.2. Rechtsvorstellung der Studienfinanzierung

In Folge von Problemen der Studienfinanzierung kommt es nicht nur zu neu-

enHandlungspraktiken bei den Tutela-Kläger:innen. Auch ihr Denken verändert

sichundeskommtzu juristischenVorstellungen.Demliegen inersterLinieÜber-

legungen zur Lösung rechtlicher Probleme zugrunde. Allerdings zeigt die daten-

basierte Analyse insgesamt sehr verschiedene Gründe für das rechtliche Denken.

Zunächst ist wichtig, dass das Phänomen des juristisch veränderten Denkens

in sehr unterschiedlichen Varianten auftritt. Im folgenden Kapitel werden am

Rechtsdenken von Adriana, Angélica, Luna, Marisol, Vicente und Víctor wieder-

holende und variierende Muster gezeigt, so dass ich hier von juristisch vielseiti-

gemDenken spreche. Das meint beispielsweise das gedankliche Konzipieren von

Konflikten zwischen der Kreditagentur und den Studierenden oder die Reflexi-

on, dass gesetzlich verpflichtende Antwortzeiten missachtet wurden. Beispiele

sind auchÜberlegungen zur gerichtlichenWeisungsbefugnis gegenüber derKre-

ditagentur.

Andererseits lässt sich nicht immer ein vielseitiges Rechtsdenken beobach-

ten.Die FälleBeatriz undVanessa zeigen eher gelegentlicheRechtsüberlegungen,

bei denen besonders Nutzungsmöglichkeiten von Tutelas und Auskunftsanträ-

gen oder die Pflichten des ICETEX imVordergrund stehen.Nicht immer erreicht

das rechtlich veränderte Denken vergleichbare Komplexität, weshalb ich bei die-

sen Fällen ein punktuell juristisches Denken beobachte, das jedoch erklärt werden

muss.

328 Vgl. hierzu schon Luna Zitat 2, S. 277. Dort spricht sie von ihrer Überlegung, das Recht »in die Tat« um-

zusetzen. Zu einer wirklichen Handlung kommt es jedoch erst, wie im Fließtext beschrieben, als Luna

Sozialkapital nutzt.
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Allerdings zeigt das Beispiel der Finanzierungsschwierigkeiten, dass auf Bil-

dungsprobleme nicht notwendigerweise die juristische Veränderung des Den-

kens folgt. Auch die nichtjuristische Veränderung des Denkens ist ablesbar, wes-

halb es sich hier nicht um einen deterministischen Zusammenhang handelt. Bei

allen Kläger:innen ist belegt, dass sie in Folge der Finanzierungsschwierigkeiten

auch nichtrechtliche Vorstellungen und Überlegungen über die Bildungsproble-

meundBildungsziele sowie ihre Familienmitglieder hervorbringen (sieheTabelle

19).

Denkmuster

Juristisch vielseitiges Denken: Juristische Problem-

lösung, juristische Akteur:innen, institutionelle

Pflichten

Punktuell juristisches Denken: Juristische Pro-

blemlösung, institutionelle Pflichten

(Adriana, Angélica, Luna,Marisol, Vicente,

Víctor)

(Beatriz, Vanessa)

Nichtjuristisches Denken: Familienmitglieder,329 Probleme der Bildung,330 Bildungsziel331

(Adriana, Angélica, Beatriz, Luna,Marisol, Vanessa, Vicente, Víctor)

Tabelle 19: Denkmuster bei Finanzierungsproblemen.

Quelle: Eigene Darstellung.

Zunächst kann die rechtliche Veränderung des Denkens das Wissen voraus-

setzen, dass eine Rechtsverletzung zu lösen ist. Diese Erfahrung ist bei Víctors

Tutela dokumentiert. Er berichtet von der Anfertigung der Tutela.

»Ich habe alles gegeben,was ich hatte.Mit dem:Warummache ich die Tutela und, dass siemich

verletzen. Nun ich habe da gesetzt, dass die am stärksten verletzten Rechte das Bildungsrecht

und das Recht auf freie Entfaltung waren.« (Víctor Zitat 1)

Durch die Anfertigung der Tutela, bei der Víctor Rechtsverletzungen angeben

muss, reflektiert er, dass Rechtsverletzungen in seiner persönlichen Situation

zu finden sind. Allerdings ist zusätzlich auch eine verallgemeinerte Erfahrung

der Rechtsverletzung bekannt geworden, die nicht allein von Studienfinanzie-

rungsproblemen abhängt.Dies schildert Luna,die in einer entlegenen ländlichen

Region aufgewachsen ist, die der zeitweise florierenden Drogenwirtschaft weit-

reichende Anbauflächen bot.

329 Beispielsweise sind Vicentes Überlegungen über seine Verantwortung für das Wohlergehen seiner El-

tern dokumentiert. Diese Überlegungen teilt er mit Luna, deren Eltern ebenfalls im landwirtschaftli-

chen Bereich arbeiten.

330 Beatriz bedenkt beispielsweise, dass es ein Problem von Bildung ist, dass sie den Erfolg im Leben ihres

Sohnes nicht garantiert.

331 Vanessa denkt über denNutzen ihrer Berufsausbildung im SENA nach, die ihr Studium abgekürzt hat.
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»Also ich glaube, weil die Voraussetzungen nicht gegeben waren, dass der Staat also, sagen wir,

die Grundrechte wie Ernährung und Bildung nicht garantiert hat, da haben die Leute in diesen

Jahren […] Marihuana angepflanzt. Und jetzt, wenn jemand zu Besuch kommt, sieht es aus, als

wäreWeihnachten, weil hier nachts überall Lichter eingeschaltet sind.« (Luna Zitat 1)

Es geht hier um Überlegungen über die Lebensbedingungen im ruralen Kolum-

bien. Die Lebenserfahrung im ländlichen Reservat der indigenen Gemeinschaft,

der Luna angehört, stellt sich für sie als Rechtsverletzung dar.Diese bereits juris-

tisch vorstrukturierte Erfahrung setzt sich in LunasweiteremRechtsdenken fort.

Ferner wird Recht als Mittel derWahl erkannt, wenn für die Studienfinanzie-

rung Macht- und Durchsetzungsprobleme zu lösen sind. Diese Erfahrung führt

wiederum zu juristischen Vorstellungen und Überlegungen. Das erweist sich am

Beispiel von Adriana, deren Überlegung es ist, dass sie wegen ihrer juristischen

Ausbildung nicht mehr den Täuschungsversuchen und Ablenkungsmanövern

des ICETEX-Kundenservice ausgeliefert ist, von denen bereits die Rede war (vgl.

Adriana Zitat 2, S 269).

»Also es ist so, dass ich da nichtmehr die dumme Studentin von 2016war, die keine Ahnung von

der Welt hat. Nein, ich hatte dann schon gearbeitet und wusste, wie man das macht, wie man

die Informationen recherchiert […]. Weil ich das dann alles wusste, darum lasse ich die nicht

mehr auf mir herumreiten [lacht].« (Adriana Zitat 3)

Eine ähnliche Erfahrungmacht auch Víctor, der den Zwangscharakter der Tutela

erlebt undhieraus sein rechtlichesDenkenbezieht.Nach einerVielzahl vonunbe-

antworteten Anfragen an das ICETEX entschließt er sich dazu, einen Auskunfts-

antrag einzureichen, der ebenfalls ignoriert wird. Als er dann die Tutela nutzt,

erlebt er den Unterschied:

»UndnachdemdieTutela eingereichtwar,das ICETEX,als es benachrichtigtwurde,dass es eine

Tutela gegen sich hat, da haben sie meinen Auskunftsantrag beantwortet.« (Víctor Zitat 2)

Juristisches Denken folgt auch auf Lösungserfahrungen bzw. -denken über Pro-

bleme bei der Anfertigung von Beschwerden. Angelika greift in demMoment zur

Tutela, als sich die Bewerbungsfrist für ihren Bildungskredit demEnde neigt. Je-

doch kann sie die Bewerbung auf der virtuellen Plattform des ICETEX nicht ab-

schließen.Als auch ihreLösungsversuchemitdemICETEXscheitern,gelangtAn-

gélica zur Erkenntnis, dass sie längst eine Tutela nutzen kann.

»Dann habe ich Rechtsprechung gesucht. Wo eine Anfrage, eine Bearbeitungsnummer, auch

wenn es nur ein Anruf oder eine Nachricht war: Diese Bearbeitungsnummer, diese Anfrage, die

du gemacht hast-. Weil, ich habe angerufen und erinnere mich: […] Die haben mich weiterge-

reicht und nichts ist passiert. Das reicht als Nachweis deiner Beschwerde, dass du jetzt alles

ausgeschöpft hast.Weil die Idee der Tutela ist es wenigstens den anderenWeg auszuschöpfen.«

(Angélica Zitat 2)
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So ist bei Angélica dokumentiert, dass sie aufgrund von Problemen rund um die

Nachweise für ihre Tutela zu rechtlichen Überlegungen kommt. Die Erarbeitung

von Tutelas und Auskunftsanträgen führt zu rechtlichen Vorstellungen, weil sie

selbst Situationen schafft, die juristische Abwägungen erfordern. Die Tutela ist

ein Modell für juristische Denkpraxis, welche der rechtlichen Darstellungen von

bildungsbezogenen Konflikten dient.

Ein weiteres Beispiel ist Adriana, die ihr rechtliches Lösungsdenken mit ei-

nem Praktikum bei einem hohen Gericht in Bogotá verbindet. Durch ihr Prakti-

kum während des Jurastudiums hat sie einen praktischen Einblick in die Arbeit

der Gerichte bekommen. Sie musste dabei selbst Tutela-Urteile entwerfen und

hat sich so ein Bild von den gerichtlichen Entscheidungsabläufen gemacht.

»Also ich war diejenige, die die Tutelas in dieser Gerichtsabteilung konzipiert hat. Man nennt

das Konzeptionieren. Also […] wusste ich aus der Sicht des Gerichts, wie man das macht.«

(Adriana Zitat 4)

Aber auch Luna, die nicht Jura studiert, hat juristische Lehrveranstaltungen be-

sucht und so von Rechtsinstrumenten wie der Tutela und dem Auskunftsantrag,

gelernt.

»Und dort haben sie erzählt,wofür ein Auskunftsantrag nützt und da habe ich gesagt, dassman

das in die Tat umsetzenmuss.« (Luna Zitat 2)

Daher können Gründe für juristisches Denken nicht nur tatsächliche Rechtspra-

xis sein, sondern bereits das Lernen über Recht in einem Grundlagenkurs. Zu-

dem sind rechtlicheVorstellungen auch eine Folge juristischer Lösungserfahrung

von Informationsproblemen. Das zeigt sich am Beispiel von Marisol, die eigent-

lich vom ICETEX Auskunft über ihre unterbrochene Kreditauszahlung sucht. Als

sie dann zur Tutela greift, erhält sie anschließend diese Information noch, bevor

überhaupt über ihre Tutela zur Bildungsauskunft geurteilt wurde.Wegen der Tu-

tela ist es ihre Überlegung, dass die zwischenzeitlich erhaltene Antwort des ICE-

TEX keine Gültigkeit mehr hat, weil Marisol bereits die Tutela genutzt hat.

»Davor hat das ICETEX noch auf den Auskunftsantrag geantwortet. Aber die Antwort war un-

gültig, weil […] es jetzt schon eine eingereichte Tutela gab. Das heißt, jetzt mussten sie etwas

tun.« (Marisol Zitat 2)332

Jedoch kann die rechtliche Veränderung des Denkens auch punktuell sein. Das

belegen die Beispiele von Beatriz und Vanessa. Im Vergleich fällt auf, dass bei-

332 Eine ähnliche Situation wurde im vorherigen Kapitel bereits zu Handlungen von Vicente geschildert.

Im Vergleichmit Vicente Zitat 2, S. 268 zeigt sich hier der Vorteil, bei der Analyse rechtlicher Praxisver-

änderungen zwischen Handeln und Denken zu unterscheiden. Bei Marisol kann die Reflexion heraus-

gearbeitet werden, wohingegen bei Vicente die Aktion im Vordergrund steht.
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de ihr rechtliches Denken eher mit der Lösung der Bildungsprobleme verbinden

undwenigermit der Lösung vonRechtsproblemen,wie beispielsweise ausgeblie-

benen Antworten oder formellen Anforderungen im Tutela-Verfahren. Die Prio-

rität desBildungsproblems zeigt sich bei Beatriz,die die Tutela zunächst nicht als

sinnvoll erachtet, weil sie einen Mehraufwand befürchtet. Sie bedenkt die neuen

Probleme, die ihr aus derWahl des Rechtswegs entstehen.

»Also ich habe gesagt: ›Gut, eine Tutela. Ich brauche einen Anwalt, weil ich nicht weiß, wieman

einen Tutela-Prozess macht. Und das ist mehr Geld, das ist Aufwand, Zeit.‹ Und Zeit war, was

wir nicht hatten.« (Beatriz Zitat 2)

Insofern die Studienfinanzierung von Beatriz‹ Sohn eine Frist hat, steht bei ih-

rem rechtlichen Denken das Bildungsproblem im Vordergrund. Auch bei Vanes-

sa steht die Absicht imVordergrund,denGraduierungsbetrag zu reduzieren.Das

Problem der Studienfinanzierung sieht sie auch bei den Kommiliton:innen und

nimmt es zum Anlass für ihren eigenen Rechtsschutz.

»Also habe ich gesagt: ›Gut, dann möchte ich es wenigstens versuchen. Ich probiere, das zu ei-

ner neutraleren Instanz zu bringen, wo sie eine Entscheidung treffen können, die vielleicht gut

für mich ist. Und ich würde das auch meinen Kommilitonen erzählen, die dasselbe Problem

hatten.« (Vanessa Zitat 2)

Hier können vorläufige Zusammenfassungen über die datenbasierte Analyse des

rechtlichen Denkens folgen. Zunächst ist auch punktuell juristisch verändertes

Denken auf Erfahrungen und Vorstellungen von Problemen in der Bildung zu-

rückzuführen.Dieser theoretisierende Befund fügt sich durchaus in die prozess-

bzw. pfadbasierte Modellierung von Rechtsmobilisierung ein (Genn 1999: 8; Van-

hala 2018), weil er sich den Gründen widmet, aus denen der Rechtsweg über-

haupt eingeschlagenwird und diese erneut in Rechtserfahrungen verortet. Es tut

sich jedoch ein Unterschied zu Blankenburgs Befunden auf, die er in einer Linie

mitAustinSarats ForschungenzurRechtskultur sieht,wozunehmendeRechtser-

fahrung alsHemmschuh für Rechtsvertrauen angesehenwird (Blankenburg 1995:

37). Diesbezüglich zeigt die datenbasierte Analyse hier zweitens, dass dem juris-

tisch vielseitig veränderten Denken multiple Erfahrungen, Kenntnisse und Vor-

stellungen von rechtlichen Problemlösungen zugrunde liegen. Bei der hier vor-

liegenden Analyse ist rechtliches Denken eine Folge erweiterter Erfahrungenmit

rechtlicherProblemlösung.Dies bekräftigt auchErkenntnisse zurAlltagsrolle des

Rechts, wo unterschiedliche Alltagserfahrungen mit dem Recht zur Begründung

rechtlicher Vorstellungen und Überlegungen dienen (Silbey & Cavicchi 2005).
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Finanzierungsvorstellungen aus sozialräumlicher Perspektive

Wird anstelle der datenbasierten eine sozialräumliche Perspektive eingenom-

men, so macht dieser Fokus deutlich, dass rechtliches Denken sinnhafte Her-

vorbringungen von juristisch geprägten Konfliktvorstellungen meint, die auch

Kenntnisseund IdeenvomBildungsrechtumfassenkönnen.Sie sind sozial struk-

turiert und wirken zudem strukturierend für die Positionen der Kläger:innen

(vgl. Abschnitt 2.3).

Am Fall von Adriana haben die vorherigen Ausführungen gezeigt, dass ange-

eignetes juristisches Wissen nicht nur auf das Finanzierungsproblem angewen-

det und es als Unzulänglichkeit der öffentlichen Kreditagentur ICETEX konzi-

piert wird. Die Kenntnis der Sicht des Gerichts lässt sich vielseitig nutzen, um

beispielsweise gegenüber den Mitarbeiter:innen des ICETEX die machtvolle Po-

sition der Anwält:in zu zeigen (vgl. Adriana Zitat 3, S. 276 und Adriana Zitat 4, S.

277). Daher ist ihr rechtlich vielseitiges Denken der Finanzierungsprobleme hier

als Praxis der rein rechtlichen Betrachtung von staatlichen Versäumnissen anzusehen.

Das rein rechtliche Denken der Finanzierungsprobleme bringt eine opake Vor-

stellung hervor, die vermeidet, dass sich rund um die Finanzierungsprobleme

auch im oberen Teil der Mittelschicht letztendlichmaterielle Unsicherheit mani-

festiert.Durch den Einsatz des juristischen Kulturkapitals werden nicht ein indi-

viduellerMangel und somit eine sozialräumliche Position zumProblem, sondern

die Versäumnisse von staatlichen oder öffentlichen Akteur:innen (hier ICETEX).

Dieses rechtlicheDenkennähert sichmateriellenProblemen,ohnedabeidie eige-

ne Betroffenheit ins Zentrum zu stellen. AlsOpus operatum ist es sozialstrukturell

bedingt, alsModus Operandi reproduziert es seine soziale Herkunft.

Im Kontrast dazu haben die vorherigen Ausführungen an Luna gezeigt, dass

juristisch vielseitiges Denken in der Unterschicht auch eine Praxis der entlarven-

den Adaption auf Basis von Sozial- und Kulturkapital sein kann. Adaptiert werden

juristische Kenntnisse, die z.B. die Rechtspflichten des ICETEX oder der Univer-

sitäten umfassen (vgl. Luna Zitat 2, S. 277). Jedoch riskiert die Adaption dieser

Kenntnisse das Offenlegen der eigenen sozialräumlichen Verortung. Es lässt sich

am Fall von Luna zeigen, dass die Probleme der Studienfinanzierung zuvorderst

als eine persönliche Herausforderung dargestellt werden, welche von ihrer be-

nachteiligten Sozialposition herkommt.

»Das Studium hat bedeutet, dass ich nach [Kleinstadt mit univ. Standort, M.C.] ziehen muss-

te […]. Ich musste Miete bezahlen, das heißt, man muss Essen zahlen, zahlen musste ich das.

Damals habe ich angefangen. Und dann musste man viele Kopien zahlen […]. Und gut, auch

dasThemamit demEssen unterwegs. Studieren und nicht Arbeiten bedeutet viele Dinge.« (Lu-

na Zitat 3)
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Ein nuancierter Unterschied dokumentiert sich beispielsweise an Vicentes Über-

legung, nach der seine Finanzierungsprobleme auf das Versagen vom ICETEX

und der Universität zurückgehen.Auf Grundlage seiner Rechtskenntnisse reflek-

tiert er die Fehler in der Arbeitsteilung zwischen beiden Organisationen als Hin-

dernis oder Barriere, die seinen eigenen sozialen Aufstieg aufs Spiel setzen, da er

aufgrund der mangelhaften Unterstützung durch die beiden öffentlichen Orga-

nisationen kaum studieren konnte (vgl. Vicente Zitat 3, S. 270). Dies könnte dar-

auf hinweisen, dass juristisch vielseitigesDenken in denUnterschichten auch die

Konzeption eines institutionellen Versäumnisses als ungerechte Barriere für individu-

ellen Aufstieg meinen kann. Die Denkfigur der institutionell verhinderten Ein-

nahme einer besseren Sozialposition ermöglicht zumindest die Option einer zu-

künftigen Emanzipation vom bäuerlichenMilieu, dem Vicente entstammt.Wird

das institutionelle Versäumnis zum Kernanliegen des Denkens, so lässt sich da-

mit die Exposition der eigenen sozialen Benachteiligung einschränken.

In den Interviews mit Angélica, Marisol und auch Beatriz findet sich zu-

sätzliches rechtliches Wissen über die Unzulänglichkeiten des ICETEX. Die

individuell erfahrenen Finanzierungsprobleme werden zuvorderst nicht als In-

dikatoren für eine prekäre Soziallage gesehen, sondern als Folge dysfunktionaler

Institutionen, die ihrem öffentlichen Auftrag allgemein nicht nachkommen. Der

Mangel an Finanzierungsmitteln für das Studiumwird somit nicht als Nachweis

einer unterprivilegierten Sozialposition konzipiert. Anstelle der sozialräumli-

chen Eigenexposition stehen erneut Kenntnisse von institutionellemVersagen in

Kolumbien im Vordergrund. Auf der Grundlage dieses hegemonialen Anspruchs

versteckt die Konzeption des Finanzierungsproblems die eigene sozialräumliche

Verortung, weil nun organisationales Versagen als ein Kollektivschicksal ent-

worfen wird, welches, unabhängig der sozialen Schicht, der Sand im Getriebe

individueller Bildungsprozesse sei. Insofern wäre esmöglich, dass das (überwie-

gend) juristisch vielseitige Denken von Finanzierungsproblemen in der (unteren)

Mittelschicht ebenfalls einer Darstellungspraxis institutioneller Versäumnisse in der

Variation allgemeiner Betroffenheit entspricht.

Schließlich weisen die Interviews mit Vanessa und Víctor auch darauf hin,

dass für die Kläger:innen aus der unteren Mittelschicht hier ebenfalls von einer

kombinierenden Denkpraxis im Sinne der Eigeninteressen zu sprechen ist, die auf So-

zial- und ggf. Kulturkapital basiert. Das kombinatorische Denken leitet von der

mehr oder weniger detaillierten Kenntnis eines Rechtsbereichs eigene Rechte bei

anderen Problemen ab. Dabei manifestieren sich jedoch die eigenen Interessen,

Absichten und Ziele und es kann sich somit auch die eigene sozialräumliche Po-

sition zeigen. ImUnterschied zur rein rechtlichen Betrachtung bleibt das Indivi-

dualinteresse am Rechtszusammenhang stets manifest und tritt nicht hinter die
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bildungsrechtlichen Bestimmungen zurück.Das lässt sichmit den Fällen von Va-

nessa und Víctor zeigen.

»DiesesThema wird in Kolumbien diskutiert, weil die Schulen und Universitäten fordern, dass

für ein Abschlussrecht gezahlt wird […], obwohl das ein Recht ist, das wir als Studenten schon

bekommen haben.« (Vanessa Zitat 3)

»Ich habe aus dem Internet eine Vorlage heruntergeladen und dann mit den Änderungen an-

gefangen .[…] Ich glaube, dass das eine Tutela im Gesundheitssektor war. Also habe ich das un-

gefähr gelesen, um die Struktur zu sehen und den Ansatz, den sie machen, um das Recht zu

fordern […]. Und dann habe ich angefangen all das zu streichen, was mit den Argumenten zu-

sammenhing […] und ich habe angefangen zu schreiben. […] Ich habe also gesagt: ›Gut, ichmuss

das jetzt also auf Bildung zuspitzen.‹« (Víctor Zitat 3)

4.3.3. Rechtliche Finanzierungsüberzeugungen

Die verändernde Wirkung des Rechts zeigt sich nicht nur an Handlungen und

Überlegungen.Mit der datenbasierten Analyse lassen sich auchWahrnehmungs-

praktiken erkunden, die auf die Probleme der Studienfinanzierung folgen. Der

Zusammenhang von Problemen der Studienfinanzierung und rechtlich verän-

derter Wahrnehmung basiert hier zuvorderst auf einer unhinterfragt für wahr

gehaltenen Vorstellung: der Lösung von Problemen durch das Recht.

Ähnlich wie bei den vorherigen Analyseebenen (Handeln und Denken) gibt

es auch in dem Fall große Unterschiede bei den rechtlich veränderten Wahrneh-

mungen. Zunächst wird an den Fällen von Adriana, Angélica, Luna, Marisol, Vi-

cente und Víctor gezeigt, dass rechtliche Wahrnehmungen wiederkehrend und

häufig sind und dabei verschiedene Muster umfassen können. Bei diesen Fällen

werde ich juristisch vielseitigeWahrnehmungen beobachten. Zum Beispiel meint

das die Überzeugung, dass sich die öffentliche Kreditagentur ICETEX nur dann

den Problemen der Studierenden widmet, wenn geklagt wird. Ebenso fassen die

Studierenden sich und ihr Studium bisweilen selbst als Rechtsfall auf, der Insti-

tutionen verpflichtet. Ein drittes Beispiel für die rechtlicheWahrnehmung ist die

juristische Selbstsicherheit, mit der einige Kläger:innen die Verletzung der eige-

nen Rechte beinahe ganz automatisch auffassen.

Es zeigt sich jedoch, dass solche Muster rechtlicher Wahrnehmung nicht bei

allen Fällen anzutreffen sind. Beatriz und Vanessa bringen diese Wahrnehmun-

gen eher gelegentlich hervor. Ich spreche insofern auch auf dieser Ebene von

punktuell juristischen Wahrnehmungen. Dabei dominiert ebenfalls die Vorstel-

lung, dass Recht die Finanzierungsprobleme im Studium mit der Tutela lösbar

macht.
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Schließlich sind wiederholt auch nichtjuristische Überzeugungen zu beob-

achten. Die Wahrnehmung überschreitet den rechtlichen Bereich wechselweise

und unterliegt nicht einer deterministischen Veränderung (siehe Tabelle 20). So-

gar der Klageerfolg kann nichtjuristisch wahrgenommen werden, was beispiels-

weise Beatriz‹ Impuls über die gewonnene Tutela für ihren Sohn belegt.

»Ganz zu schweigen vom Tag, an dem ich den Brief zur Tutela bekommen habe […]. Sicher für

mich, also dass mein Sohn das Stipendiumwiederbekommen hat, das war ein göttlichesWun-

der.« (Beatriz Zitat 3)

Ein weiteres Beispiel ist Vicente. Von ihm wurde bekannt, dass er die Kreditun-

terbrechung zeitweilig akzeptiert und zunächst Verständnis für die ausgebliebe-

ne Zahlung aufbringt, obwohl er so imStudium in eine äußerst prekäre Situation

gerät.

»In demMoment habe ich gedacht: Ok gut, das sind Sachen, die können schon passieren. Und

dann hatte ich kein Geld mehr. Und da habe ich gesagt, mal schauen, wie ich das in den Griff

bekomme.« (Vicente Zitat 4)

Einen Einstieg bietet beispielsweise der Fall von Adriana. Sie ist überzeugt da-

von, dass die Kreditagentur ICETEX kontinuierlich überzogene Rückzahlungen

von ihr gefordert hätte, wäre sie nicht mit einer Tutela gegen die Institution vor-

gegangen.

»Wenn ich die Tutela nicht eingereicht hätte, dann hätten die überhaupt nichts getan […]. Sie

hätten mir das einfach weiter in Rechnung gestellt, so wie es ihnen gefällt.« (Adriana Zitat 5)

Der Wahrnehmung einer juristischen Lösung des Finanzierungsproblems liegt

eine Erfahrung zugrunde, die selbst juristisch ist: die Rechtsmobilisierung.Diese

(eigentlich) tautologische Erklärung bekräftigt auch der Fall von Luna. Luna be-

merkt, dass sie nach dem Einreichen der Tutela eine Antwort vom ICETEX über

die Vorkommnisse rund um die ausgebliebene Zahlung ihres Kredits bekommt.

»Es sind dann anschließend ein paar Tage vergangenund schonhabe ich eineAntwort vom ICE-

TEX bekommen,wo eine überzeugende Aufklärung drinstand.Und dem ist zu verdanken, dass

die Tutela gewonnen werden konnte […] ein paar Tage später.« (Luna Zitat 4)

»Zum Glück konnte die Tutela gewonnen werden. Und nach ein paar Tagen, haben sie mir das

ausgezahlt. Die Antwort wurde erhalten. Gut, Gott sei Dank dafür, dass er alles gelöst hat. Also

das war eigentlich alles, das war ein Bisschen, was ich erlebt habe.« (Luna Zitat 5)

Bei Luna zeigt sich zudem, dass rechtlicheWahrnehmungen nicht singulär sind.

Siebeschreibt sich selbst als praktizierendesMitgliedeinerPfingstgemeinde.Das

Recht siehtLunaalsMethodederProblemlösung,wobei ihreReligiositätdieMög-

lichkeit offenlässt, inGott den eigentlichenProblemlöser zu sehen. ImUnterschied

dazu glaubtMarisol, dass ihrmit der Tutela eine Forderung gegenüber dem ICE-
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TEXmöglich ist. Sie fordert, nichtweiter als säumigeKreditnehmerin imKredit-

verwaltungssystem des ICETEXmarkiert zu sein.Diese Erfahrung des legitimen

Forderns macht Marisol, als die Anwältin der universitären Rechtsberatung sie

bei dem Auskunftsantrag unterstützt.

»Also sie hat gefordert, dass diese kleineMarkierung zurückgezogenwird,mit demAuskunfts-

antrag. Es gab keine Antwort und darum hat sie mit der Tutela angesetzt.« (Marisol Zitat 3)

Wahrnehmungsmuster

Juristisch vielseitigesWahrnehmen: Juristische

Problemlösung, institutionelle Pflichten Ak-

teur:innen

Punktuell juristischesWahrnehmen: Juristische

Problemlösung

(Adriana, Angélica, Luna,Marisol, Vicente,

Víctor)

(Beatriz, Vanessa)

NichtjuristischesWahrnehmen: Probleme der Bildung,333 Bildungseinsätze der Lernenden334

(Adriana, Angélica, Beatriz, Luna,Marisol, Vanessa, Vicente, Víctor)

Tabelle 20: Wahrnehmungsmuster bei Finanzierungsproblemen.

Quelle: Eigene Darstellung.

Diese Überzeugung ist auch von Víctor dokumentiert. Er hält die Tutela für die

Lösung, wobei der Grund ist, dass nur sie ihm die Möglichkeit gibt, den Zugang

zum Bildungskredit juristisch zu fordern. Bei seinem Finanzierungsproblem

kann er sich nur eine juristische Lösung vorstellen.

»Also derMechanismus, der eingereichtwurde, ist eine positive Tutela zumeinenGunsten.Das

heißt, ich habe gefordert-. Ich brauchte, dass siemich für einenKredit akzeptieren.« (Víctor Zi-

tat 4)

Schließlich erkennt Vicente imZusammenhangmit seinemerfolgreichen Tutela-

Urteil das Risiko, dass sich das ICETEX den Anordnungen der Tutela widersetzt

und der Auszahlung verweigert. Doch auch dieses Anschlussproblem sieht er als

rechtlich lösbar an.

»Es ging dann noch durcheinander, weil sie das wieder nicht für mich lösen wollten. Also habe

icheinenFallwegenUrteilsmissachtungaufgemacht.UnddanachhatdashöchsteGericht ihnen

definitiv gesagt: Sie lösen das oder wir ermitteln.« (Vicente Zitat 5)

Von Víctor ist belegt, dass er sich über seine lückenlose Dokumentation der Pro-

bleme sicher ist, die ermit der Tutela eingereicht hat.Es gibt für ihn keinenZwei-

fel an der vollständigen Bestandsaufnahme zu seinem Fall. Die Anhänge der Tu-

333 Beispielsweise glaubt Vicente, dass nur einminimaler Anteil seiner ehemaligenMitschüler:innen einen

Abschluss der höheren Bildung erreicht.

334 Beatriz ist überzeugt davon, dass ihre Söhne die höchsten Anstrengungen in der Schule machen.
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telas sind für ihn Zeugen vor Gericht, die sich durch eine unzweifelhaft gegebene

Glaubwürdigkeit auszeichnen.

»Also ich habe auch, ich sage mal die Nachweise für alles dazugelegt, was ich ihnen geschickt

habe und was ich gemacht habe. Ich habe die Tutela im Original gebracht […], ich habe sie im

Gericht eingereicht.« (Víctor Zitat 5)

So kann der Wahrnehmung von juristischen Problemlösungen auch die Erfah-

rung der Darstellbarkeit des Finanzierungsproblems in der Tutela vorausgehen.

Das ist auch bei Adrianas Interview dokumentiert. Für sie steht die eindeutige

Relevanz ihrer Bankdokumente fest, die Adriana als Nachweis für ihre Tutela ver-

wendet undmit denen sie ihre kontinuierlicheZahlung zurTilgungdesBildungs-

kredits nachweisen möchte.

»Also habe ich ihnen alle Seiten angehängt, also alle Zahlungen, die ich gemacht habe.«

(Adriana Zitat 6)

Zusätzlich lässt sich beispielsweise am Fall von Marisol zeigen, dass mit dem er-

folgreichen Tutela-Urteil nicht nur die Gewissheit über Forderungen entsteht.

Ebenso generiert sich die Überzeugung, dass die Forderungen in kurzer Zeit zu

erfüllen sind. Marisol erinnert sich hierfür an die Urteilsschrift der Tutela, die

darauf eingeht,dass das ICETEXdie Studentin fälschlicherweise als säumigklas-

sifiziert hat.

»Dort stand, dass das zumeinen Gunsten ging. Und, dass das ICETEX in, ich glaube das waren

acht Tage, damit sie einhalten,was ich gefordert habe […], also die kleineMarkierung entfernen

undmir das Geld ausschütten.« (Marisol Zitat 4)

»Sobalddaspassiert ist,gutdahatdas ICETEXmirgeantwortetundmirdieAusschüttungmög-

lich gemacht, da haben sie mir die Ausschüttung gemacht, die für das Semester vorgesehen

war.« (Marisol Zitat 5)

Es gibt daher eine Verbindung zwischen derWahrnehmung der juristischen Pro-

blemlösung und der Erfahrung, dass die Justiz und das ICETEX sich wegen der

Tutela zügig mit individuellen Lagen beschäftigen. Eine ähnliche Erfahrung ist

auch von Vicente und Víctor dokumentiert. Beide stellen fest, dass ihre eigenen

Tutelas zügig bearbeitet wurden.

»Ich erinneremich nicht gut.Aber eine Familienrichterin, diese Frauwar sehr aufmerksamund

dann war der Fall ziemlich schnell.« (Vicente Zitat 6)

»Sie haben dafür acht Tage gebraucht, das war besonders schnell. Weil das dauert schon mal

mehr als einenMonat. Ichglaube, ichhabe von solchenFällengehört.Eswarbesonders schnell.«

(Víctor Zitat 6)

Zusätzlich kann juristischen Lösungswahrnehmungen die Erfahrung zugrunde

liegen,dassdie eigeneSicht auf dieBildungsproblemedurch einGericht bestätigt
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wird. Beispielsweise bemerkt Vicente das Revisionsurteil, bei dem ein Gericht in

Cali die zunächst beschlossene Ablehnung seiner Tutela rückgängig macht.

»Das höchste Gericht in Cali hat alle Information gesammelt und das, was die Richterin be-

schlossen hat, und zusätzlich eine Information, die sie extra beschafft haben.Und amEnde ha-

ben sie beschlossen, dass ich Recht hatte.« (Vicente Zitat 7)

Auch bei Víctor ist die gerichtliche Bestätigung als Grund der juristischenWahr-

nehmung belegt. Gleiches gilt für Angélica, bei der sich zeigt, dass dies aufgrund

ihrer vorherigen einstweiligen Verfügung sogar der Fall sein kann, wenn die Tu-

tela selbst nicht gewonnen ist.

»Das Recht war dann schon ausreichend geschützt und da gibt es dann keinen Grundmehr für

eine Tutela.« (Angélica Zitat 3)

»Sie haben nicht geantwortet und nichts akzeptiert. Aber in demMoment, wo die Tutela einge-

reicht war, […] sagt der Beschluss: ›Lös mir das, wenn es eine Tutela ist.‹ Und danach sagen sie:

›Verfüge dem ICETEX weiß-nicht-was‹. Das heißt, ich habe die Tutela gewonnen.« (Víctor Zi-

tat 7)

Dahingegen ist beim Interviewmit Luna bekannt geworden,dass sie ihren Studi-

enkredit aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer indigenen Gemeinschaft erhält.

Hier ergeben sich juristischeWahrnehmungen von Problemlösungen bereits aus

der Erfahrung der Rechtsinhaberschaft.

»In dieser Tutelawollte ich fordern,welche Aufklärung die Auszahlung brauchte.Und alsGrund

[…], dass das einRechtwar,das ich als Student hatte und außerdemals Indigene.« (Luna Zitat 6)

In diesem Fall kommt es zur Überzeugung, dass Rechte besessen werden und

im Fall der Verletzungwiederhergestellt werdenmüssen.Dazu zählt erneut auch

Marisol, die hier ihre Studienfinanzierungmeint. Sie bemerkt, dass ihr die Rück-

zahlung ihres Studienkredites wegen finanzieller Probleme nicht immermöglich

war. Jedoch verteidigt sich Marisol, weil ihr Kredit ein Recht auf Zahlungsauf-

schub gibt. Diese Regelung ermöglichte es ihr, die laufenden Forderungen aus-

zusetzen, ohne dabei den Kredit zu verlieren.

»Man hat nur zweimal das Recht dazu, diese Raten aufzuschieben. Und ich hatte diese zwei

Raten zweimal aufgeschoben. Gut, aus unterschiedlichen Gründen.« (Marisol Zitat 6)

Víctor berichtet davon, wie er zur Überzeugung gekommen ist, dass er Rechte

tatsächlich besitzt. Dabei erinnert sich Víctor an eine Situation bei der Vorberei-

tung der Tutela, in der er gefragt wurde, welches Recht er als verletzt empfindet.

Víctors ehemaliger Chef, der ihn mit der Tutela gegen das ICETEX beraten hat,

forderte von ihm eine Verbindung von Lebenswelt und Rechtssinn, in der Víctor

schließlich nicht mehr genau wissen muss, was eine Rechtsverletzung ist. Viel-

mehr wird sie durch den Rechtsbruch als gegebene Tatsache angesehen. Es gibt
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daher keine deduktiv-logischeÜberlegung, sondern eineÜberzeugung,dass Víc-

tor Eigentümer seiner Rechte ist.

»Also hat er damit angefangen und zu mir gesagt: ›Schau her, dort also gut.‹ sagt er. ›Welches

Recht ist verletzt […] worin fühlst du dich verletzt?‹« (Víctor Zitat 8)

»Ich weiß, wie diese Dinge funktionieren, um die Rechte einzufordern. Also vielleicht ist das

mehr eine Sache von Ahnung, davon etwas zu lesen und zu schauen,wie die Leute zu bestimm-

ten Rechten kommen.« (Víctor Zitat 9)

Bei Angélica lässt sich schließlich auch zeigen, dass juristischeWahrnehmungen

auch aus der Erfahrung des Mangels an Handlungsalternativen folgen können.

Sie berichtet davon, dass die Bewerbungsfrist für die Bildungskredite unmittel-

bar bevorstand. Wegen des Zeitdrucks kommt sie zur Überzeugung, dass allein

die Tutela als letzte Handlungsoption bleibt.

»Angenommen wird, dass ein Recht garantiert wird, weil man andere Wege ausgeschöpft hat

und das hat einfach nichts gebracht oderweil es einen irreparablen Schaden gibt.« (Angélica Zi-

tat 4)

Im Anschluss an diese sehr unterschiedlichen Erklärungsansätze zu rechtlichen

Wahrnehmungen soll auch der bereits angekündigte Fall von punktuell juristi-

schen Wahrnehmungen analysiert werden. Diese lassen sich mit den Aussagen

der interviewten Kläger:innen auf Erfahrungenmit oder auch Vorstellungen von

juristischen Akteur:innen zurückführen, die häufig aus dem sozialen Nahfeld

kommen. Das kann am Beispiel von Beatriz und Vanessa belegt werden. Wie

bereits beschriebenwurde, greifen beide Klägerinnen auf dieHilfe von Anwältin-

nen zurück. Bei Vanessa handelt es sich um eine Schwester. Beatriz wird durch

die örtliche Schulbehörde an eine andere Mutter vermittelt, die eine Tutela zum

selben Finanzierungsproblem gewonnen hat und dabei von einer Schwägerin

unterstützt wurde,welche ebenfalls Anwältin ist. Als diese Anwältin auch Beatriz

ihre Unterstützung unentgeltlich anbietet, wird die Klage für sie möglich, weil

Beatriz fest davon überzeugt ist, dass sie für eine Tutela einen anwaltlichen

Rechtsbeistand benötigt und selbst nicht über die Zeit und Kenntnisse für das

Verfahren verfügt. Für Beatriz stand auch fest, dass es völlig unnötig ist, die Kos-

ten eine:r Anwält:in in Erfahrung zu bringen. Sie glaubt, dass ein Rechtsbeistand

nicht im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten liegt.

»Wir hatten kein Geld für einen Anwalt oder eine Anwältin. Weil mit der Tutela da brauchten

wir dann einen Anwalt.« (Beatriz Zitat 4)

Von der Klage überzeugt sich Beatriz erst, als die Anwältin ihr die Unterstützung

bei der Tutela zusagt. Die Anwältin hilft ihr privat mit der Tutela-Klage.
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»Das waren Engel, die Gott mir geschickt hat. Weil diese Anwältin mich auch amWochenende

empfangen hat […]. Sie hat mir ihre Privatnummer gegeben […]. Sie sagte: ›Wenn sie E-Mails

bekommen, leiten Sie mir das gleich weiter.‹« (Beatriz Zitat 5)

Auch Vanessa überzeugt sich von einer Klagemöglichkeitmit der Tutela.Dies ge-

schieht durch ihre Schwester, die Anwältin ist. Zunächst beantragt sie bei ihrer

Universität eine Senkung des Graduierungsbeitrags. Die Ablehnung dieses An-

trags durch die Privatuniversität nimmt Vanessa zum Anlass, um sich mit ihrer

Schwester zu besprechen,wobei sie dieÜberzeugung entwickelt, dass die Tutela-

Klage die richtige Lösung für das Problem ist.

»Die haben ihren Standpunkt klargemacht.Und da hatmeine Schwester gesagt: ›Die haben den

Antrag abgelehnt. Gut, wir können eine Tutela machen.‹« (Vanessa Zitat 4)

Bei einer vorläufigen Zusammenfassung zur datenbasierten Analyse muss hier

die bemerkenswerte Breite an rechtlichen Wahrnehmungen und Wahrneh-

mungserklärungen berücksichtigt werden. Zunächst zeigt diese Perspektive,

dass Erfahrungenmit rechtlicher Problemlösung gemacht wurden oder entspre-

chende Vorstellungen und Kenntnisse bestehen. Das wird erkenntlich, wenn

rechtliche Veränderungen auf der Wahrnehmungsebene in rechtliche Darstel-

lungen von Konflikten zwischen Studierenden und Universitäten bzw. ICETEX

münden, die als unumstößlich empfunden werden. Auf Basis der datenbasier-

ten Analyse erweist sich jedoch erstens, dass die vielseitigen Veränderungen der

Wahrnehmungen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und Erfahrungen

juristischer Problemlösung zusammenhängen. Diese Erklärung fügt sich in

Erkenntnisse über Legal Consciousness in den USA ein, wo den Socio-Legal Studies

ein alltäglicher Rechtsglaube über die juristische Lösung für Konflikte zwischen

Individuen und staatlichen Institutionen bekannt ist (Silbey 2005: 345). Zweitens

zeigt diese Perspektive, dass sich die punktuell juristischen Veränderungen auf

Erfahrungen und Vorstellungen von juristischen Akteur:innen zurückführen

lassen. Auch diesbezüglich existieren bereits Belege für das Vertrauen auf die

objektiv-richtige Durchführung des Rechts, wobei sogar persönliches Scheitern

akzeptiert werden kann, wenn Recht durch juristische Autoritäten verkörpert

wird (Silbey 2005: 352).

Finanzierungsüberzeugungen aus sozialräumlicher Perspektive

Die datenbasierte Analyse ist nicht die einzige Perspektive zurUntersuchung von

rechtlichenWahrnehmungen.Ebenso lässt sich ein sozialräumlicher Standpunkt

einnehmen. Dann geht es um die Tutela-Kläger:innen, die im Zusammenhang

ihres Bildungsklagens Konfliktvorstellungen mit juristischen Eigenschaften wie

Konversion, Objektivität, Neutralität oder auch symbolischer Wirksamkeit her-
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vorbringen,wobei diesePraxis sozial strukturiert und–alsModusOperandi–auch

sozial strukturierend ist (vgl. Abschnitt 2.3).

Dafür ist Adriana ein Beispiel, die der oberen Mittelschicht angehört. Trotz-

demübersteigen die Kosten für denBesuch der bekannten Privatuniversität auch

ihre finanziellen Möglichkeiten.335 Bei Adriana lässt sich nun die unhinterfrag-

te Auffassung beobachten, dass ihre persönlichen Finanzierungsprobleme eine

Rechtsverletzungdarstellen. IhreObjektivitätmacht sie beispielsweise andenbe-

reits angesprochenen Überweisungsbelegen an die Kreditagentur fest (vgl. auch

Adriana Zitat 6, S. 284).

»Also habe ich alle Zahlungen angehängt, die ich gemacht habe. Und der Richter sagte: ›Nein,

sorry, ichordnean,dassSie [das ICETEX,M.C.] das in einemTagkorrigieren […].‹Unddakonn-

ten sie sich dann bewegen.« (Adriana Zitat 8)

»InKolumbien schenkendir öffentliche Institutionen erst dannBeachtung,wenndu eineTutela

einreichst.« (Adriana Zitat 7)

Adriana gibt gewöhnlichen und alltäglichenHandlungen,wie dem Sammeln von

Überweisungsbelegen, nachträglich einen juristischen Sinn. Sie werden ihr bei

der Konversion ihres Eigeninteresses an der Studienfinanzierung in eine Rechts-

frage nützlich. Damit distanziert sich Adriana bereits auf der Ebene ihrerWahr-

nehmung von den materiellen Risiken, denen sie selbst in ihrer (relativ) privile-

gierten Position als Angehörige der oberen Mittelschicht ausgesetzt ist. Wahr-

genommen wird nicht vorrangig die Zahlungsfähigkeit, sondern die rechtlichen

Verpflichtungen des ICETEX.

Die Grundlage solcher Überzeugungen ist die Gewohnheit und hier konkret:

inkorporiertes Kulturkapital und rechtliches Fachwissen. Es reicht jedoch nicht,

dieses rechtliche Wahrnehmen allein als Produkt einer sozialen Position aufzu-

fassen. Es ist ebenso notwendig zu sehen, dass sich genau diese Auffassung in

die Privilegien der oberen Mittelschicht einfügt. Die Partikularität der subjekti-

ven Anliegen bei Adriana verliert sich und für ihre juristisch vielseitigeWahrneh-

mung kann von einerObjektivierung des Individualinteresses gesprochen werden.

ImVergleichmit Angélica, die derMittelschicht angehört, fällt eine Differenz

auf. Angélica berichtet im Interview, dass sie selbst im Gericht anwesend ist, als

der Richter über die einstweilige Verfügung in der Tutela entscheidet. So erlebt

Angélica vor Ort,wie aus ihrem individuellen Studienfinanzierungsproblem eine

objektive Verletzung von Grundrechten gemacht wird. Ihre Überzeugung, dass

ihr Finanzierungsproblem eine Rechtsverletzung ist, gründet sie daher weniger

auf ihr eigenes juristischesWissen und Können, sondern auf die richterliche Be-

stätigung und Autorität der richterlichen Position bzw. auf das damit verbunde-

335 Die finanziellen Probleme hängen auch damit zusammen, dass Adrianas Eltern verstorben sind.
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ne, symbolische Kapital. Die unhinterfragte Objektivierung von Individualinter-

essen, die dem Recht innewohnt (Bourdieu 2019a: 59), bedarf hier einer autori-

tären Bekräftigung, die sogar überstrahlt, dass Angélicas Tutela nach der einst-

weiligen Anordnung abgelehntwird.Aus diesemGrund ist imFall ihrer juristisch

vielseitigenWahrnehmungebenfalls von einem objektivierten Individualinteresse zu

sprechen, dessen Grundlage jedoch das symbolische Kapital des Richters ist.

DasBeispiel vonBeatriz zeigt zudem,dass in derMittelschicht auchdieÜber-

zeugung anzutreffen sein könnte, dass Recht Universitäten und die Agentur für

Bildungskredite konditioniert. Es wird dabei geglaubt, dass Zwang der entschei-

dendeMechanismus ist.

»Als sie mir im Dezember zur Tutela geantwortet haben, dass ich gewonnen habe und dass sie

den Befehl geben, um das mal so zu sagen […], dass das ICETEX nicht länger warten kann, […]

da hat er [Sohn vonBeatriz,M.C.] seine Ausweisnummer eingegebenund konnte die Einschrei-

bungmachen.« (Beatriz Zitat 6)

Die sozialräumliche Perspektive kann sich hier mit der Tautologie in Beatriz‹ Er-

klärungen befassen. Die Tutela bringt die Überzeugung mit sich, dass mit dem

Urteil bereits existierende Erwartungen bestätigt werden. Die Tutela unterwirft

dieKreditagentur einemZwangund es entsteht der Eindruck,dass die Forderun-

gen an das ICETEX nun unabwendbar sind. Grundlage für diese Wahrnehmung

ist der gerichtliche Beschluss, der die anerkannte Position des Gerichts symboli-

siert. Insofern diesesWahrnehmenmit demGericht eine symbolisch anerkannte

Basis hat, ist diese Überzeugung Folge sozialer Positionen, d.h. ein Opus opera-

tum.Hierin liegt auch derUnterschied zu denWahrnehmungen bei privilegierte-

ren Positionen: Klar wird, dass die eigene Position zur Durchsetzung von ohne-

hin existierendenNormennicht ausreicht.Mit dieser Zurückstufungder eigenen

Handlungsfähigkeit trägtdiehierdokumentierteWahrnehmungder erzwungenen

Einhaltung von normativ gesetzten Zwängen zur Reproduktion sozialer Ungleichheit

bei.

Schließlich haben die Beispiele von Luna und Vicente gezeigt, dass der Kre-

ditverlust als Rechtsverletzung wahrgenommen wird. Allerdings kommen die

Kläger:innen auf unterschiedlichenWegen zur Überzeugung, dass sie persönlich

über ein (verletztes) Recht auf Bildung verfügen (Luna Zitat 6, S. 285 und Vicen-

te Zitat 7, S. 285). Ihr juristisch vielseitiges Wahrnehmen von Finanzierungspro-

blemen in der Unterschicht kann als Überzeugungspraxis der Appropriation von

Rechten aufgefasst werden.
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4.3.4. Überblick zum Klagen um die Studienfinanzierung

Der zurückliegende Abschnitt hat juristische Praxisveränderungen bei Kolum-

bianer:innen untersucht, die mit studienbezogenen Finanzierungsproblemen

konfrontiert waren bzw. sind. Ihre Praxisveränderungen wurden nicht nur im

Handeln, sondern auch im Denken und Wahrnehmen rekonstruiert, wobei die

Erklärung dieser Phänomene rechtlicher Veränderung durch datenbasierte An-

sätze und sozialräumliche Perspektiven erfolgt ist. Das Zwischenfazit versucht

die vorherigen Befunde zusammenzufassen und zu kondensieren.

Zunächst wäre es abwegig, die Abwesenheit der Oberschicht unter den Klä-

ger:innen hier allein als auswahlbedingte Unterrepräsentation aufzufassen.

Plausibel ist dahingegen, dass die Oberschicht von Finanzierungsproblemen in

Fragen höherer Bildung wenig betroffen ist (vgl. Kapitel 2.2.4). So befassen sich

hier Kolumbianer:innen aus Unter- und Mittelschicht mit Finanzierungsproble-

men im Studium. Während die selbstständige Anwältin Adriana Teil der oberen

Mittelschicht ist, zählt die öffentlich angestellte Anwältin Angélica ebenfalls zur

Mittelschicht, allerdings in einer etwas weniger privilegierten Position. Marisol,

Vanessa, Víctor und Beatriz sind Teil der unteren Mittelschicht. Bis auf Marisol,

die sich noch im Studium befindet, sind alle prekär selbstständig tätig. Schließ-

lich gehören die Studierenden Luna und Vicente der Unterschicht an. Sie haben

einen ruralen Hintergrund.

Wird auf dieser Grundlage das zentrale Anliegen in diesemTeil der vorliegen-

denArbeitweiterverfolgt,dannsindvorläufigeAussagenüberdiePassungenzwi-

schen datenbasierten Erklärungsansätzen über rechtliche Praxisveränderungen

und den vorher getroffenen sozialräumlichen Annahmen zu suchen.336 Es zeigt

sich dann eine Ähnlichkeit zum zweiten Abschnitt über die Verlängerungen der

Lerndauer. Im zurückliegenden Abschnitt über Finanzierungsprobleme im Stu-

dium konkretisierte sich der Bedarf für eine Adaption der sozialräumlichen Pos-

tulate über rechtliche Transformation. Lediglich in vier der acht Fällen passt die

Annahme einer strukturierenden Praxis (vgl. Abschnitt 2.3).

Damit zeigt die datenbasierte Analyse aber auch Passungen der sozialräum-

lichen Vorüberlegungen. Diesbezüglich würde es zunächst nicht überraschen,

wenn Angehörige der oberenMittelschicht kulturelles Kapital einsetzen und sich

somit bereits beim Denken der Finanzierungsprobleme von individuell mate-

riellen Unsicherheiten abgrenzen. Beispielsweise versteht sich Adriana nicht

mehr als hilflose Studentin, sondern als schlagkräftige Anwältin (vgl. Adriana Zi-

tat 3, S. 276). Aufgrund der sozialräumlichen Perspektive könnte es zudem nicht

überraschen, wenn in der oberen Mittelschicht diskret geklagt werden muss.

336 Siehe hierzu die Einleitung zum Teil 4 und detaillierter die methodologischen Überlegungen in Teil 3.
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Besonders Finanzierungsprobleme sind in ein fachlich-rechtliches Drehbuch

einzuhüllen, wobei die Nutzung von potenziell verfügbarem Sozialkapital stets

den Gesichtsverlust aufgrund einer unbedachten Bekanntgabe individueller

Probleme riskiert.

Hier kann zusammengefasst wiederholt werden, dass es von der Verfügung

über Kulturkapital abhängt, ob überhaupt im Zusammenhangmit den Finanzie-

rungsproblemen eigeninitiativ geklagt, eine rein rechtliche Betrachtung des Pro-

blems und auch eine Überzeugung entwickelt wird, die das Eigeninteresse mit-

hilfe des Rechts objektiviert und verallgemeinert. Dieses Kulturkapital umfasst

juristische Kenntnisse,wiederkehrende Erfahrungenmit rechtlichen Problemlö-

sungen und Lösungserwartungen und ist sozial ungleich verteilt. Eine Abhängig-

keit von rechtlicher Praxisveränderung besteht aber auch im Sinne der sozialen

Anerkennung.Bei der rechtlichenHandhabe von Finanzierungsproblemen in der

(oberen)Mittelschicht wirdmitunter Sozialkapital als Klagebedingung verschlei-

ert.Gleiches gilt für eventuelle Risiken der eigenen sozialen Position.Dabeimuss

hervorgehoben werden, dass die zwei Fälle vielseitig rechtlicher Praxisverände-

rungmit Adriana und Angélica bei Angehörigen der (oberen)Mittelschicht zu be-

obachten sind. Ihre datenbasierten Erklärungen passen zu den Annahmen, die

auch auf theoretischerGrundlage begründet sind. Insofern ist hier von einer Pas-

sung der theoretischen und der datenbasierten Erklärungsansätze zu sprechen.

Bei weiteren Kläger:innen stellt sich die Lage anders dar. Bei Beatriz und Va-

nessa bedarf die Objektivierung der gerichtlichen Bekräftigung. So erweist sich

bereits das rechtliche Wahrnehmen als ein Modus Operandi, der zur Reproduk-

tion ungleicher sozialräumlicher Positionen beitragen kann, wenn auf den Au-

tonomie- oder Abhängigkeitsgrad von der richterlichen Autorität geblickt wird.

Personen der Unter- und Mittelschichten nutzen durch Sozialkapital vermittel-

tes Wissen, welches ihnen jedoch abverlangt, die eigene Position im Sozialraum

mehr oder weniger klar zu verdeutlichen. Beatriz bedenkt immer wieder, dass

ihr Sohn seine Chance auf ein Studium verlieren könnte. Daher könnte gelten:

Mit sinkender sozialer PositionnutzenAngehörige der unterenMittelschicht und

der Unterschicht ihr Sozialkapital mit offenem Visier. Sie lassen sich bereitwil-

liger bei Bildungsproblemen beratschlagen. Allerdings erfordert dies auch, die

Ratschläge des:r Beraters:in anzunehmen und umzusetzen. Es passt also eben-

falls zur datenbasierten Analyse, wenn eine differenziert rechtliche Praxisverän-

derung postuliert wird, weil die sozialen Voraussetzungen fehlen. Es hängt von

als juristisch kompetent beurteilten Akteur:innen und von sporadischen Eigen-

erfahrungen mit dem Recht ab, ob der Zwangscharakter des Rechts überzeugt

und inBeratschlagung geklagt bzw. eineDarstellung des Finanzierungsproblems

lediglich adaptiert wird.
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Ist Sozialkapital hier der Ersatz für den Mangel an eigenem Kulturkapital, so

ist weiterhin passend, dass diese rechtlich veränderte Praxis die unterprivilegier-

te sozialePositionderKläger:innenoffenbart.Zusammengenommen ist so zube-

rücksichtigen, dass bei den Fällen von Beatriz und Vanessa eine insgesamt punk-

tuell juristische Praxisveränderung zu beobachtenwar.Wird zudem einbezogen,

dass beide Kläger:innen der unteren Mittelschicht angehören, so zeigt sich auch

in diesen Fällen eine Passung zwischen der datenbasierten und der theoretischen

Erklärung von rechtlich veränderter Praxis.

Beachtlich ist jedoch, dass sich das Klagen in Beratschlagung in den übrigen

vier Fällen zwar als rechtliche Praxis zeigt, die mit den weniger privilegierteren

Positionen verbunden ist. Trotzdem muss es nicht zwingendermaßen zum Ef-

fekt einer mechanischen Reproduktion sozialer Ungleichheit kommen. Die For-

menundAusprägungender rechtlich verändertenPraxis beiMarisol,Victor,Luna

und Vicente sind allein auf der Grundlage ihrer sozialräumlichen Positionen nur

schwer vorherzusehen, weil diese Kläger:innen nicht über das eigentlich erfor-

derliche institutionalisierteKulturkapital verfügen.Konträr zuden theoretischen

Erwartungen zeigt sich hier überraschenderweise eine juristisch vielseitige Pra-

xis imHandeln, im Denken und imWahrnehmen.

Eswird eine allgemeine Betroffenheit vonRechtsverletzungen konzipiert und

die Überzeugung hervorgebracht, dass die eigenen Rechte Zwang gegenüber öf-

fentlichen Institutionen ausüben und sie damit unterwerfen können. Die Praxis

derKläger:innenerwecktbisweilendenEindruck,dass sie eigenständig juristisch

(inter)agieren. Zusammengefasst ist es daher angezeigt, die Differenz zwischen

datenbasierten und theoretischen Erklärungsansätzen aufzugreifen, die schon

bei der rechtlich veränderten Praxis rundumdie Verlängerung der Lerndauer ge-

zeigt wurde (vgl. Kapitel 4.2.4). Insofern sind nun mehr Fälle gegeben, die eine

juristisch vielseitige Praxis aufweisen, aber der Unter- und unterenMittelschicht

angehören. Damit zeichnet sich ein Anpassungsbedarf in der Theorie an dieser

Stelle deutlicher ab. Daher gilt es im folgenden Abschnitt die Notwendigkeit der

theoretischen Justierung anhand weiterer Interviewanalysen über ein zusätzli-

ches Bildungsproblem zu prüfen.

4.4. Klagen bei verlorenen Schul-, Ausbildungs- und Studienplätzen

Es kann nicht überraschen, dass ein plötzlicher Verlust des Platzes während des

Bildungsprozesses zu starken Veränderungen führt. Was kann das im Zusam-

menhang mit der Tutela bedeuten? Es ist beispielsweise möglich, dass ein Schü-

ler, der mit Betäubungsmitteln in der Schule angetroffen wurde, aus der Schul-
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gemeinschaft ausgeschlossen wird und sein Vater anschließend mit Hilfe einer

Tutela seineWiederaufnahme erreichenmöchte.

Auf den Verlust von Plätzen an Schulen, in Ausbildungsstätten oder Universi-

täten folgen noch viele weitere Beispiele rechtlicher Praxis,mit denen juristische

Veränderungen einhergehen. Dabei greift bei Schüler:innen, ihren Eltern, Aus-

zubildenden und Studierenden eine Reaktion, die zuvorderst die juristische

Problemhandhabe umfasst. Wie auch bei den vorherigen Bildungsproblemen

kommt es hier ebenfalls zu dauerhaften Veränderungen des Handelns, Denkens

und Wahrnehmens, weil diese Kolumbianer:innen in der Rolle als Kläger:innen

Vorstellungen zu Rechtslösungen hervorbringen und dabei auch die Rechts-

pflichten der Schulen, Ausbildungsstätten und Universitäten berücksichtigen.

Ganz gleich, ob es sich umöffentliche oder private Schulen, die SENA-Ausbil-

dungsinstitute oder Universitäten handelt: Ein Platz in einer Bildungsinstitution

ist für den Bildungszugang konstitutiv, welcher schon länger zum Kern der ko-

lumbianischen Bildungsrechtsprechung gehört (Góngora Mera 2003: 36). Offen-

sichtlich ist zudem, dass sich die Beteiligung an Bildung nicht nur an der Frage

entscheidet, ob ein:e Lernende:r überhaupt einenPlatz erhält.Ebenso istwichtig,

ob die Person den Platz bis zur Vollendung des Bildungsprozesses behalten kann.

Wie vorher bereits angemerktwurde, handelt es sich auch umeine Frage des Ver-

bleibs,die imRahmender ›vierAs‹ ebenfalls zumTeil der Bildungsrechtsprechung

geworden ist (Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 110). Dabei wurde auch

herausgearbeitet, dass das kolumbianische Bildungsrecht die Verantwortung für

die Bildungsplätze mit steigendem Bildungsgrad zunehmend in die Hände der

Lernenden legt.337 Auch der Bildungsplatzverlust zeigt, dass Kolumbiens privat-

fragmentierter Bildungssektor bei Weitem nicht allen Lernenden ein Bildungs-

angebot machen kann, das zu ihren finanziellen Möglichkeiten passt. Insofern

der Erhalt, Behalt und Verlust von Bildungsplätzen mit Kapitaldisparitäten zu-

sammenhängt, ist im Verlust von Schul-, Ausbildungs- und Studienplätzen ein

Fall ungleicher Bildung zu erkennen (Peters 2013: 61).

Daher fragt dieser Abschnitt nach rechtlichen Veränderungen der Praxis und

legt dafür die Analysen zu neun Tutela-Kläger:innen dar, die sich mit dem Pro-

blem verlorener Plätze auseinandersetzen mussten. Ich folge auch hier den me-

thodologischenÜberlegungen zur pragmatischenÜberprüfung vonTheorien an-

hand empirischer Befunde, die imdritten Teil dieser Arbeit dargelegt sind.Eben-

so wie in den vorherigen Abschnitten beleuchten die folgenden Kapitel die Situa-

tionen, Erlebnisse und Erfahrungen dieser Kläger:innen aus unterschiedlichen

Perspektiven. Ihre Aussagen werden nicht nur jeweils unter dem Gesichtspunkt

ihres Handelns, Denkens undWahrnehmens beschrieben. Zusätzlich werden sie

337 Einige Vertiefungen zur Bildungsrechtsprechung finden sich in Kapitel 2.2.2 und Unterkapitel 2.2.4.2.
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auch wechselweise entlang datenbasierter Erklärungsansätze und sozialräumli-

cher Analysen ergründet.

Nun werden zunächst die Fälle vorgestellt. Im schulischen Bereich führen

meistens Eltern die Beschwerden gegen Bildungsinstitutionen, die ihren Kin-

dern die Schulplätze entziehen. Jedoch nutzen auch zwei Schüler:innen (John

und Valentina) die Tutela für sich selbst. Als der Schüler John Ende 2018 gerade

volljährig ist, informiert ihn seine Schule über den Verlust des Schulplatzes.

John wehrt sich erfolgreich mit seiner Tutela gegen diese Entscheidung, die die

öffentliche Schule mit unzureichenden Schulleistungen und seinem Verhalten

begründet. Johns Familie gehört zur unteren Mittelschicht. Sein Vater arbeitet

beim kolumbianischen Militär und seine Mutter widmet sich der Hausarbeit.

Die Familie wohnt in der urbanen Peripherie der Metropole Medellín und wurde

sozioökonomisch der unteren Mitte zugeordnet.338 Mittlerweile hat John die

Schule beendet und eine Ausbildung als Krankenpfleger begonnen.

Auch Valentina verliert ihren Schulplatz. Die Schülerin wehrt sich erfolgreich

mit ihrerTutela,nachdemsie imJahr2018 imAlter von 17 JahrenMuttergeworden

ist. Als Valentina schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter wieder die Schule be-

sucht, entzieht die öffentliche Bildungsinstitution ihr den Schulplatz. Die Grün-

de hierfür kennt Valentina nicht genau. Allerdings ist sie davon überzeugt, dass

die Schule sie loswerdenmöchte.Nach demVerlust des Schulplatzes widmet sich

Valentina ihrer Tochter, mit der sie im Elternhaus im ländlichen Teil von Cundi-

namarca und etwa 80km entfernt von Bogotá lebt. Valentinas Familie gehört zur

Unterschicht undwohnt in einemeinfachenHausmit niedrigster sozioökonomi-

scher Klassifizierung. Dem voraus ging die gewaltsame Vertreibung der Familie

durch die Guerrilla von ihrer Finca aus dem Tolima. Ihr Vater war Kaffeebauer,

nun arbeitet er als Landarbeiter in anderen Betrieben; dieMutter findet nur spo-

radisch Lohnarbeit. Valentina hat ihren Schulabschlussmittlerweile erreicht und

arbeitet gelegentlich als Küchenhilfe.

Auf Seiten der Eltern sind im Fall entzogener Schulplätze Blanca, Andrés, Jor-

ge und Jaime in Tutela-Klagen involviert. Diese vier Eltern eint, dass ihren Kin-

dern Verstöße gegen die Verhaltensregeln der Bildungsinstitutionen vorgewor-

fenwurden.Die 42-jährige Blanca arbeitet auf informeller Basis als Haushaltshil-

fe undhat eine 15-jährige Tochter, der imNovember 2019 der Schulplatz entzogen

wird. Obwohl Blanca nicht lesen und schreiben kann nutzt sie die Tutela, als die

Schule ihrer Tochter die Beteiligung an einer Schlägerei vorwirft und sie aus die-

sem Grund vom Unterricht ausschließt. Blanca gehört der Unterschicht an, ist

Mutter von zwei Kindern und in einem kleinen Dorf im andinen Teil von Boyacá

338 Siehe die Abschnitte 3.2 und 3.3 zur Einordnung der Interviewpartner:innen anhand dieser Kategorien

sozialer Ungleichheit.
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geboren, wo sie einen schulischen Bildungsabschluss nie erreichen konnte. Mit

ihrer Tochter lebt sie nun im sozioökonomisch niedrig klassifizierten Teil einer

mittelgroßen Stadt in der Nähe von Bogotá.Weil Blanca die Tutela verliert, rückt

der Berufswunsch der Tochter in weite Ferne. Um Lehrerin zu werden, hätte die

Tochter denAbschluss der öffentlichenSchulemit pädagogischer Spezialisierung

benötigt, von der sie jedoch ausgeschlossen wurde.

Der 44-jährigeAndrés lebt von der Reparatur vonMobiltelefonen undwohnt in

einem Dorf in der Nähe von Caldas’ Provinzhauptstadt Manizales. 2019 nutzt er

die Tutela erfolgreich, als sein Sohn von der öffentlichen Schule verwiesen wird,

weil ein Lehrer denminderjährigen Schülermit psychoaktiven Substanzen in der

Schultoilette aufgefunden hat. Andrés hat amWandel im kleinen Andendorf teil:

Im Gegensatz zum bereits verstorbenen Vater ist Andrés nicht im Handwerk tä-

tig. Er gehört zur unteren Mittelschicht und betreibt einen eigenen kleinen La-

den. Andrés wohnt imHaus seiner ebenfalls verstorbenenMutter, die sich zeitle-

bens der Hausarbeit gewidmet und in einem Dorfteil mit niedriger sozioökono-

mischer Einordnung gelebt hat.

Der Motorrad-Taxifahrer Jorge gewinnt eine Tutela, als die Schule seiner 12-

jährigen Tochter den Schulplatz entzieht,mit der er im sozioökonomisch niedrig

klassifizierten Teil einermittleren Stadt imnordkolumbianischenDepartamento

Córdobawohnt.Nach seinem eigenen Schulabschluss konnte Jorge keine Berufs-

ausbildung beginnen und hat sich der Arbeit gewidmet. Er ist 50 Jahre alt, lebt

getrennt und gehört der Unterschicht an. Jorges Vater hat imHandwerk gearbei-

tet und seine Mutter war mit dem Haushalt beschäftigt. Jorges Tochter hatte in

der Schule gegen die Schulordnung verstoßen und nicht die erforderlichen Leis-

tungen erbracht. Jedoch muss die öffentliche Schule das Mädchen im Jahr 2020

wieder aufnehmen, weil ein Gericht zu Gunsten von Jorges Tochter über die Tu-

tela geurteilt hat.

Jaime bestreitet die Einkünfte für seine Familie durch juristische Dienstleis-

tungen, die er ohne Zulassung als Anwalt anbietet. Im Gegensatz zu seinem Va-

ter, der als Jurist zugelassen und bereits pensioniert ist, konnte Jaime sein Jura-

studium nicht beenden. Trotzdem gewinnt er im Jahr 2020 eine Tutela gegen die

kleine Privatschule, die seine Tochter besucht. Während der Covid-19 Pandemie

hatte die Bildungseinrichtung die Tochter von der Teilnahme am virtuellen Un-

terricht an der Abschlussklasse ausgeschlossen. Auch Jaime lebt mit der Tochter

in einer mittleren Stadt im Norden Kolumbiens. Er gehört der unteren Mittel-

schicht an und seineWohngegendwurde kürzlich sozioökonomisch in die untere

Mitte aufgewertet.

Die Kläger:innen dieser Studie müssen sich nicht nur mit dem Entzug von

Schulplätzen befassen. Auch der Verlust von Ausbildungs- und Studienplätzen

spielt eine Rolle. Der 38-jährige Edwin hat Zwillinge, die beide dieselbe berufli-
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che Ausbildung im SENA begonnen haben. 2018 wird einer der beiden Söhne aus

der Institution verwiesen. Dem Verlust des Ausbildungsplatzes ging eine Strei-

tigkeit voraus, in die nicht nur seine beiden Söhne, sondern auch weitere Auszu-

bildende der Klasse involviert waren. Obwohl Edwin seine Tutela gegen das SE-

NA gewinnt, bleibt offen, ob die Söhne ihre Berufsabschlüsse erreichen werden.

Edwin, Sohn eines Bauern und einer Lehrerin, hat es trotz eines überlebten At-

tentats zumAkademiker gebracht und arbeitet nun in einer öffentlichen Agentur

in einer mittelgroßen Stadt in Antioquia. Dort lebt er in einem sozioökonomisch

niedrig klassifizierten Teil, obwohl er selbst der Mittelschicht angehört.

Im Jahr 2019 wird die Tochter von Alexander kurz vor ihrem 18. Geburtstag

von den Lehrveranstaltungen an ihrer Privatuniversität ausgeschlossen, weil ih-

re Studiengebühren länger nicht beglichen wurden. Alexander wehrt sich erfolg-

reich mit einer Tutela gegen die Hochschule, die zwar keine Eliteuniversität ist,

aberdennochzudenetabliertenUniversitätenderStadt gehört.SeinEinkommen

generiert der 51-jährige Alexander aus der eigenständigen Arbeit alsMechaniker.

Obwohl auch er sein Studium nicht beenden konnte, verfügt er doch über eine

SENA-Berufsausbildung. Alexanders Mutter hat keinerlei Bildung erhalten, sein

Vater hingegen studierte Buchhaltung und hat bis zu seinem Tod in diesem Be-

ruf gearbeitet. Alexander gehört der unterenMittelschicht an und lebtmit seiner

Tochter in einem sozioökonomisch niedrig klassifizierten Stadtviertel von Me-

dellín.

Ende 2017 hat die 21-jährige AuszubildendeDiana ihren Studienplatz verloren

und musste ihr Psychologiestudium kurz nach dem Semesterbeginn abbrechen.

DaDianasMutterbereits verstorben ist, lebt siemit ihremVater,derSchuhe repa-

riert, in einem der sozioökonomisch am niedrigsten klassifizierten Bereiche ei-

nermittelgroßen Stadt im nordkolumbianischenDepartamentoMagdalena. Aus

eigenenKräften konnte sie das Studiumander öffentlichenUniversität nicht tra-

gen. Sie nutzt eine Tutela, um wieder an die Universität zurückzukommen, und

möchte sich mit einem Bildungskredit aus dem Bildungsprogramm der Regie-

rung (Generación E) bewerben. Allerdings wird Dianas Tutela gegen die Universi-

tät als unzulässig abgewiesen.Weil sie ohne Studienplatz bleibt, wechselt Diana

schließlich in eine öffentliche SENA-Berufsausbildung als Verwaltungsangestell-

te.

4.4.1. Juristische Platzsicherung

Verluste von Schul-, Ausbildungs- und Studienplätzen sind nicht abstrakte Fäl-

le ungleicher Bildung. Vielmehr zeigt die datenbasierte Analyse eine Ebene kon-

kreter (rechtlicher) Handlungen bei den betroffenen Schüler:innen, Eltern und
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Studierenden, die diesbezüglich Tutelas nutzen. Bereits die Tatsache der Tutela-

Nutzung belegt eindeutig: Mit der Tutela wird eine juristische Problembewälti-

gung rund um den Verlust des Platzes gewählt. Jedoch bedeutet dies nicht, dass

andere Handlungen wegfallen. Die Nuancen müssen im Einzelnen berücksich-

tigt und je nach konkretemFall untersucht werden. Zudem folgt dieWahl der Tu-

tela nicht immer unmittelbar auf den Verlust des Platzes. Schließlich finden ju-

ristische Handlungen der Kläger:innen nicht nur während des Tutela-Prozesses

statt, sondern bisweilen bereits im Vorfeld und ggf. auch danach. Die Absicht ist

eine Wiederaufnahme bzw. Fortsetzung der Bildungsprozesse. Die Handlungen

der juristischen Platzsicherung durch die Tutela sind nur eines von vielenMitteln

zum Zweck.

Dies weist bereits auf die Bandbreite an rechtlichen Aktionsmöglichkeiten

hin. Einerseits wurde auch für den Fall des Verlusts von Bildungsplätzen bei ei-

nigen Kläger:innen eine hohe Vielfalt und häufigeWiederholung von rechtlichen

Handlungsmustern beobachtet. In den folgenden Analysen zeige ich an Valenti-

na, Alexander, Jaime und Edwin, dass bereits der Fokus auf ihr Handeln juristisch

vielseitige Veränderungen offenlegt.339 Ein Beispiel dafür ist das Recherchieren

über Rechtsverletzungen und notwendige Nachweise für die Tutela. Auch kann

die Erarbeitung von Einsprüchen für Revisionen gemeint sein, die auf juristische

Lösungen von Problemen abzielen. Ebenso ist das Konsultieren vonOmbudsstel-

len und juristischen Akteur:innenmöglich und oder beispielsweise das taktische

Kommunizieren auf Grundlage der rechtlich verankerten Informationspflichten

einiger Bildungsinstitutionen.

Andererseits kann sich das juristischeHandeln auch zentral umdie Entschei-

dung zur Tutela drehen,mit der die Schüler:innen, Studierenden und Eltern den

Klageweg zur Bewältigung der Bildungsprobleme einschlagen und somit eine ju-

ristische Problemlösung suchen. Mit den Fällen von Andrés, Blanca, Diana, John

und Jorge werde ich zudem zeigen, dass juristisches Agieren nur eine momen-

tane Handlung unter verschiedenen anderen Handlungsmustern meinen kann.

Insofern ist auchhier aus derHandlungsperspektive eine rechtlicheVeränderung

deutlich zu sehen. Sie umfasst hauptsächlich die juristische Problemlösung und

ist im Vergleich weniger vielseitig. Daher ist hier von punktuell juristischem Han-

deln zu sprechen.

Natürlich finden sich auch nichtjuristischeHandlungen.Die Veränderungen,

die imZusammenhangmit demVerlust des Platzes einhergehen sinddaher keine

deterministischen Zusammenhänge. Es wird grundsätzlich immer wieder zwi-

schen rechtlichen undnichtrechtlichenHandlungsmustern gewechselt (siehe Ta-

belle 21).

339 Eine detaillierte Dokumentation der Gruppierungen findet sich im Abschnitt 3.3.
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Handlungsmuster

Juristisch vielseitiges Handeln: Juristische Pro-

blemlösung, juristische Akteur:innen, institu-

tionelle Pflichten

Punktuell juristisches Handeln: Juristische Pro-

blemlösung

(Alexander, Edwin, Jaime, Valentina) (Andrés, Blanca, Diana, John, Jorge)

Nichtjuristisches Handeln: Bildungseinsätze der Lernenden,340 Bildungsziel341

(Blanca, Diana, Jaime, Valentina)

Tabelle 21: Handlungsmuster bei Schul-, Studien- und Ausbildungsplatzverlust.

Quelle: Eigene Darstellung.

Zur Vertiefung der datenbasierten Handlungsanalyse kann das Beispiel von

Jaime dienen, von dem eine juristische Handlung bekannt geworden ist. Die

Entscheidung zur Tutela fällt bei Jaime mit dem Moment zusammen, in dem

sich der Verlust des Platzes seiner Tochter vergegenwärtigt, die während der

Covid-19 Pandemie am virtuell abgehaltenen Unterricht der kleinen Privatschule

teilnimmt.

»Es gab einenMoment,dahat die Schule ihr die Plattformgesperrt und sie habenmeineTochter

vomUnterrichtundauchvondenPrüfungenausgeschlossen.NichtmaldieAufgabenkonnte sie

abgeben, weil alles virtuell abgelaufen ist. Da habe ich dann die Tutela eingereicht.« (Jaime Zi-

tat 1)

»In einem der Tutela-Nachweise habe ich das gebracht, dass sie einfach die Schule benötigt.«

(Jaime Zitat 2)

Jaime beginnt die Tutela in Eigeninitiative, nachdem seine Tochter ausgeschlos-

sen wurde. Auf den ersten Blick sieht das bei Blanca und Diana ähnlich aus. Ein

mit dem Verlust des Platzes zusammenhängender Vorfall wird zum Auslöser der

Klagen.

»Ich habe die Tutela aus dem Grund gemacht, weil der Herr Direktor vier Schülerinnen ausge-

schlossen hat, die sich außerhalb der Institution geprügelt haben.« (Blanca Zitat 1)

»Ich habe die Tutela gemacht, weil sie mich nicht mehr studieren gelassen haben, weil ich im

System dieser Universität zweimal registriert war.« (Diana Zitat 1)

In der Regel verändern die Schüler:innen, Studierenden und Eltern ihr Handeln,

indem sie infolge des Verlusts von Schul-, Ausbildungs- oder Studienplätzenmit

der Tutela das Register rechtlicher Handlungen wählen. In mehr oder weniger

340 Das sind zum Beispiel finanzielle, aber auch erzieherische Einsätze in die Bildung der eigenen Kinder.

Blanca berichtet beispielsweise vomverpflichtendenKauf der SchuluniformenundMaterialien.Andrés

nimmt an einer Versammlung in der Schule teil, an der er sich als Vater für die Schulbildung seiner

Kinder beteiligen möchte.

341 Beispielsweise begibt sichValentinawenigeWochennachderGeburt ihrer Tochterwieder in die Schule,

um die Abschlussklasse zu beenden.
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starkemMaße hängt esmit der Bildungsungleichheit zusammen. Jedoch kommt

diese Veränderung keinesfalls immer unvermittelt und eigeninitiativ zustande,

sondern erst durch eine sozial oder institutionell vermittelte Vergegenwärtigung

des Verlusts der Plätze in den Bildungsinstitutionen. Häufig ist eine vergegen-

wärtigendeKontextualisierungdes verlorenenPlatzes erforderlich,andiedanach

die Nutzung der Tutela anschließen kann. Beispiele sind von Andrés, Jorge und

auch John bekannt, der seine Tutela durch den Kontakt mit einer Mitarbeiterin

der Schulbehörde beginnt.

»Das verdanke ich alles ihr […] sie hat mir das erklärt und mir geholfen und noch in der letzten

Wochesagte siemir: ›Ichbin superwütend,weil dieseLeutewollennichtnachgeben,nachgeben,

nachgeben.‹ Und sie hatte sogar den Chef der Schulbehörde gefragt, dass sie die Schulleiterin

bitten,mir den Platz zurückzugeben.« (John Zitat 1)

»Da sagt die Ombudsfrau zu mir: ›Gut. Wir werden hier entscheiden, dass wir die Tutela ma-

chen.‹« (Andrés Zitat 1)

»Also bin ich in eine andere Schule gegangen: ›Schauen Sie, ich komme, ummeine Tochter an-

zumelden.‹ ›Bittewas?‹ […].Gut, also ging esweiter und ich habe gesagt: ›Ich kann dasMädchen

doch nicht ohne Schule lassen.‹ Ein Mädchen von 13 Jahren. Darum habe ich mich dann an die

Verfassung erinnert, wo es um die Tutela geht.« (Jorge Zitat 2)

Ein ähnlicher Fall dieser Vergegenwärtigung des Bildungsproblems durch Inter-

aktion ist von Valentina bekannt. Sie berichtet ihren Eltern von der Schulleiterin,

welche sie mit wüsten Beschimpfungen von der Schule geschmissen hat.

»Ich habe das meiner Mutter erzählt und sie sagte: ›Na dann geh und reiche die Beschwerde in

der Personería ein.‹ Und da hat der Personero mir gesagt, dass ich eine Tutela machen muss,

wegen derWorte der Frau Direktorin.« (Valentina Zitat 1)

ImUnterschieddazukannderVerlust des Platzes selbst bereits dieGründe für ju-

ristisches Handeln nahelegen. Jaime wurde als Beispiel schon erwähnt. Gleiches

zeigt sich auch bei Alexander, dessen Tochter ihren Platz an einer Privatschule

verliert. Alexander sieht dies bereits unmittelbar als Rechtsverletzung an.

»Die Universität wolltemeine Tochter rausschmeißen, sie hatten sie schon benachrichtigt, dass

sie nicht mehr an die Universität zurückkommen kann, weil sie das Semester nicht gezahlt hat

[…]. Das war, als dann die Tutela kam.« (Alexander Zitat 1)

»Also kamdie Tutela,weil siewirklich dieRechtemeiner Tochter verletzt haben,dasGrundrecht

auf Bildung.« (Alexander Zitat 2)

Daher kann die rechtliche Handlungsveränderung schließlich auch einer Hand-

lungsverkettung folgen, bei der rechtliches Handeln aus rechtlichen Gründen

hergeleitet wird. Hier sind juristische Umstände der Bezugspunkt von recht-

lichem Handeln. Diese Verkettung rechtlicher Handlungen und rechtlicher
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Handlungsgründe ist beispielsweise von Edwin bekannt geworden. Obwohl er

bereits einen gerichtlichen Erfolg mit seiner Tutela hatte, geht er zusätzlich in

Revision.

»Nun gut, wenn ich nicht mit dem richterlichen Urteil über die Tutela einverstanden bin, dann

klage ich gegen dieses Urteil und ein höherer Richter prüft es.« (Edwin Zitat 1)

»Ich habe dasUrteil des erstenRichters angefochten.Nicht,weil ich nichtmit der Entscheidung

aus der ersten Instanz einverstandenwar, sondernweil ich gesehen habe, dass es die Forderun-

gen, die ich hatte, nicht erschöpft hat.« (Edwin Zitat 2)

Es zeigt sich, dass diejenigen Kläger:innen, die ihre rechtlichen Handlungen un-

vermittelt aufeinander beziehenbzw. juristischverketten, zurGruppemit juristisch

vielseitigem und wiederholendem Handeln gehören. Dahingegen gilt für die ju-

ristisch punktueller handelnden Kläger:innen, dass ihre rechtlichenHandlungen

häufig auf Empfehlungen durch Bekannte oder Institutionen zurückgehen. Da-

hingehend kommt es zur sozial oder institutionell vermitteltenReaktion auf den Ver-

lust des Platzes.

Darum kann eine vorläufige Erklärung zu den Kläger:innen versucht werden,

deren juristisch vielseitige undpunktuell juristischeHandlungenhier untersucht

wurden. Hierbei würde die datenbasierte Analyse erstens nachweisen, dass der

Verlust des Platzes selbst zur Erklärung der juristischen Handlungen heranzu-

ziehen ist. Eine solche Erklärung ließe sich zudem durchaus mit vorliegenden

Handlungstheorien der Phänomenologie stützen. In Begriffen von Alfred Schütz

liegt im (Bildungs)Problem ein »Weil-Motiv« für (juristisches) Handeln, dass sich

vom »Um-Zu-Motiv« unterscheidet (Esser 1991: 433). So nutzt Blanca die Tutela,

weil ihre Tochter ihren Schulplatz verloren hat. Alexander greift zur Tutela,

nachdem die Universität seiner Tochter den Studienplatz entzogen hat, da die

Kreditauszahlung für ihr Studium nicht eingetroffen ist und die Kreditagentur

Alexanders Anfragen mehrmals ignoriert hat. Die kontingenten und bisweilen

zufälligen Handlungsabläufe dieser Beispiele zeigen, dass juristisches Handeln

über die bisweilen utilitaristischen Modelle der Rechtsmobilisierung hinausgeht

und nicht allein eine Frage von LegalOpportunity Structures ist (Genn 1999; Vanhala

2012). Zweitens sind rechtlich-vielseitige Handlungen von Schüler:innen, Studie-

renden oder Eltern häufig verkettet. Sie folgen Gründen, die bereits rechtlicher

Natur sind, insofern sie auf Vorstellungen von oder Erfahrungen mit juristi-

schen Akteur:innen beruhen. Damit ist noch kein autopoietischer Prozess der

Systembildung belegt (Luhmann 2013b: 187). Vielmehr weist die in den Beispie-

len dokumentierte Tautologie der rechtlichen Handlungserklärungen nach, dass

Recht diesenKläger:innen alsMittel für handlungsbezogene Sinnkonstruktionen

dient.
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Tutela-Platzsicherung aus sozialräumlicher Persepktive

Wird ein alternativer Blickwinkel eingenommen und das rechtliche Handeln aus

der sozialräumlichen Perspektive analysiert, dann bekräftigt sich, dass juristi-

sches Agieren bei Bildungsproblemen kein Automatismus ist (vgl. Abschnitt 2.3).

Vielmehr handelt es sich um einen Modus Operandi, für den die sozialräumliche

Position der Klagenden relevant ist.

Dabei zeigt sich die Bedeutung von Sozialkapital beispielsweise bei Valentina,

die von ihren Eltern zum Besuch der Ombudsstelle aufgefordert wurde, worauf-

hin diese ihr mit der Tutela-Klage aushilft (siehe Valentina Zitat 1, S. 299). Erhel-

lend ist diesbezüglich, dass sich der elterliche Ratschlag als Klagebedingung er-

wiesen hat, dem sich Valentina unterordnenmuss. Als ihr die Schule nach der er-

folgreichen Tutela und der Wiederaufnahme trotzdem das Abschlusszeugnisses

verweigert, ist diese Bedingung nicht gegeben. Dementsprechend klagt Valen-

tina nicht erneut gegen das Vorenthalten ihres Schulabschlusses. Blanca hinge-

genwird imGesprächmit den Schulwächtern auf die Ombudsstelle aufmerksam

und kommt somit zurHilfe für ihre Klage.342 So ist die Nutzung von Sozialkapital

auf einen interaktiven Impuls der Situation angewiesen. Damit soziales Kapital

überhaupt zur strukturellenGrundlage für Klagehilfenwerden kann,muss es zu-

nächst in Anspruch genommen werden.

Sozialkapital ist hier eine zentrale BedingungdesKlagens.Allein aus Perspek-

tive der Struktur erfüllt sie sich bereits durch die öffentlichenOmbudsstellen, die

mit der voraussetzungslosenErarbeitung vonTutelas be- und vertraut sind.343 Je-

doch läuft die Inanspruchnahme dieser Klagehilfe keinesfalls automatisch und

hat ihrerseits soziale Voraussetzungen. Bei unterschiedlichen Fällen ist ein ge-

wohnheitsmäßiger Umgang mit (neuen) Problemen zu beobachten, welcher im-

mer wieder auf soziale Ressourcen rekurriert und somit wahrhaftiges Resultat

»geregelter Improvisation« ist (Bourdieu 1979: 170).

Die Fälle vonValentina und auchBlanca sind Beispiele,wo Tutelas durchHilfe

der Ombudsstellen eingereicht wurden. Dabei zeigt sich erneut, dass die eigene

Problemerfahrung und Lösungsohnmacht beimKlagen auf Basis von Sozialkapi-

tal kenntlich werden. Es werden daher nicht nur Bildungsprobleme offengelegt.

Das Klagen von Valentina und Blanca gibt ebenso Auskunft über die sozialräum-

liche Verortung der Kläger:innen und ihren (weitreichenden) Ausschluss vomGe-

nuss sozialer Privilegien. So ist ihr Klagen nicht nur durch soziale Strukturen

angeleitet, sondern reproduziert auch Strukturdifferenzen.Hier ist es ihnen un-

möglich,die sozialePositionzuverschleiern.Allein schon ihrKlagenaufGrundla-

342 Der Beleg findet sich bei Blanca Zitat 3, S. 316.

343 Siehe hierzu auch die Aussagen von Sandra (Sandra Zitat 6, S. 227).
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ge von Sozialkapital bringt die Asymmetrie zwischen Kläger:in und Ombudsper-

son zumAusdruck.Dafür gewinnt ihr Klagen, dass es sich auf einenmächtigeren

Akteur berufen kann.344 Jedoch ist das nur möglich, wenn Valentina und Blanca

der juristischen Handlungsempfehlung auch tatsächlich folgen. Das Sozialkapi-

tal ist beim Klagen nur dann hilfreich, wenn eine Unterordnung unter das Präfe-

renzsystemder helfendenOmbudsperson und die Asymmetrie beider Positionen

wenigstens zeitweise akzeptiert wird.

Belegt ist zudem für das Klagen in der Unterschicht die gewohnheitsmäßig-

habituelle Zustimmung zu Handlungsvorschlägen von Akteur:innen privilegier-

terer Positionen. Erfolgt das Klagen auf Grundlage von Sozialkapital, so wirkt es

in diesem Sinne strukturierend. Es sind hier insbesondere die Angehörigen der

Unterschicht, die nur aufgrund einer solchen Unterstützung klagen. Ihr Klagen

ist als situativeKlagehilfe aufderGrundlage sozialenKapitals zubezeichnen,wobei

dieseHandlung überwiegend in der Gruppe der punktuell juristischHandelnden

beobachtet wurde.

Zudem kann dieses gewohnheitsmäßige Anerkennen von Vorschlägen bei si-

tuativen Klagehilfen auf Basis von Sozialkapital tuschiert werden. Damit lässt

sich die Nähe zur Unterschicht gegebenenfalls verschleiern. Von Andrés ist be-

legt, dass er an die Ombudsfrau herantritt. Im Gegensatz zu Jorge, der im Inter-

views berichtet hat, dass er in der Schule die Trennung von seiner Expartnerin

offenlegen musste, nutzt Andrés den Kontakt zur Ombudsfrau als soziale Res-

source und agiert in der Ombudsstelle als sich respektvoll zeigender Prinzipal.

Allerdings entlarvt seine Demut gegenüber der Ombudsfrau diesen Auftritt als

Inszenierung. In diesem Sinne handelt es sich auch hier um eine Klagehilfe: An-

drés nutzt die Unterstützung derOmbudsfrau. Jedoch tut er dies in einer Variati-

on, die sich als berechtigte Beauftragung bezeichnen lässt (vgl. auch Andrés Zitat 1,

S. 299).345

Schließlich zeigen zusätzliche Analysen bei John, Alexander, Jaime und auch

Edwin eine weitere Variante des überwiegend vielseitigen Klagens. Vitale Bedeu-

tung hat dabei dasHerunterspielen von sozialemKapital,womit ebenfalls die so-

ziale Zugehörigkeit verschleiert wird. Das ist beispielsweise bei John zu sehen.

Trotz der eindeutigen Unterstützung durch die Mitarbeiterin der Schulbehörde

(vgl. John Zitat 1, S. 299), versteht sich John als Player, dem mit seiner erfolgrei-

chen Tutela »ideale Schachzüge« gegen die Schule gelingen. Ein weiterer Beleg

findet sich bei Alexander, der eine Anwältin zur Tutela konsultiert, sie aber aus

Kostengründen nicht mit einemMandat involviert. Schließlich befragt auch Ed-

win seine Rechtsdozentin und lässt dennoch keinen Zweifel daran, dass die Tu-

344 Auch das zeigt ein Beispielzitat von Blanca (Blanca Zitat 4, S. 316).

345 Siehe ebenso beispielhaft als Beleg Andrés Zitat 7, S. 316.
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tela-Klage von ihm selbstständig erarbeitet worden ist. Zu beobachten ist hier,

dass die Rolle sozialen Kapitals verschleiert wird. Das Klagen wird aus eigener

Initiative erzählt, wobei Beratschlagung ein Teil der eigenen Agency ist.

Trotz ihrer unbestreitbaren Involvierung in die Probleme sozialer Ungleich-

heit vergewissern sichdieseKläger vomhandlungsfähigenundsozial-kontextuell

unbeeinflussten Selbst. Die Variation des selbstverantworteten Klagens scheint

die (männlichen) Kläger von ihrer unbestreitbaren Bindung an Konflikte sozia-

ler Ungleichheit zu separieren, die angesichts der Bildungsprobleme eigentlich

offensichtlich ist. Daher lässt sich dieses Klagen hier als verschleierndes Beratschla-

gungsklagen vonMännern der Mittelschicht auffassen.

Zum Abschluss der sozialräumlichen Analysen ist zu bemerken, dass die do-

kumentierte Verschleierung der eigenen sozialen Position beimKlagenmit Sozi-

alkapital nicht bedeutet, dass (inkorporiertes) Kulturkapital irrelevant ist. Unter

den gegebenen Umständen ist am Beispiel von Edwin und Jaime dokumentiert,

dass ihr Tutela-Klagen nicht eine Frage der juristischen Berufszulassung, son-

dern der juristischen Erfahrung und Unterstützung ist. Alexander hat berichtet,

dass ihm seine vorherigen Klagen nützlich waren, bei denen er besagte Anwältin

als Rechtsbeistand engagieren konnte. Jaime, der sein Jura-Studiumnie beenden

konnte und nun juristische Dienstleistungen ohne Zulassung anbietet, kann kla-

gen, weil er juristische Theorie und Praxis inkorporiert hat, obwohl er dabei nie

einen Abschluss erreichen konnte. Die juristische Sicherung von Schul-, Ausbil-

dungs- oder Studienplätzenmit einer Tutela erfordert somit die soziale Tatsache

desWissens und eine erfahrungsbedingte Intuition juristischer Opportunitäten.

Daher wendet sich diese Untersuchung nun dem rechtlichen Danken zu.

4.4.2. Rechtsvorstellungen der Platzvergabe

Wenn Lernende ihre Plätze in Bildungsinstitutionen verlieren, dann folgen nicht

nur rechtliche Handlungen. Bedeutsam sind auch die Veränderungen ihres Den-

kens, die eine allein auf die Aktionsebene ausgerichtete Analyse nicht berück-

sichtigt.Diesbezüglich zeigt die datenbasierte Analyse, dass dies auch juristische

Vorstellungen umfasst, die in Beziehung mit den bildungsbezogenen Diskonti-

nuitätenhervorgebrachtwerden.Konkretmeint das rechtlicheÜberlegungender

Kläger:innen zur Lösung der Probleme rund um den Verlust der Bildungsplätze.

Mit demEntzugeinesPlatzeshängthierdahernichtnurbildungsbezogenesKon-

fliktwissen zusammen, sondern auch die juristische Lösungsabwägung.

Die rechtliche Veränderung der Denkpraxis kann ebenfalls sehr unterschied-

lich ausfallen. In diesemKapitel zeige ich anhand der Fälle von Alexander, Edwin,

Jaime, John und Jorge, dass rechtliche Denkpraxis nicht nur unterschiedliche Be-
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zugspunkte für rechtliche Vorstellungen haben kann, sondern auch häufig wie-

derkehrendmöglich ist.ÄhnlichwiebeimHandeln istdaher von juristischerVielsei-

tigkeit zu sprechen,die sich bei den nun folgendenRechtsvorstellungen der Platz-

vergabe jedoch inMusterndesDenkensabzeichnet.DieBandbreite zeigt sichbei-

spielsweise an Überlegungen der Kläger:innen über eine juristische Lösung des

Platzproblems, wobei auch verfassungsrechtliche Aspekte zur Bearbeitungszeit

der Tutela reflektiert werden. Die Vielseitigkeit der rechtlichen Veränderungen

indenVorstellungenderKläger:innendokumentiert sich imZusammenhangmit

demBildungsklagenbeispielsweise auchdann,wenndieKläger:innenüberlegen,

inwiefern Richter:innen die Schulleitung zurWiederaufnahme verpflichten oder

normative Regulierungen zu Bildungsfinanzen zutreffen könnten. Hier umfasst

das Denken juristische Akteur:innen, institutionelle Pflichten und die Pflichten

der Lernenden.

Allerdingsmuss rechtliches Denken nicht zwingend eine derartige Bandbrei-

te aufweisen, wie dies beim juristisch vielseitigen Denken der Fall ist. Andrés,

Blanca, Diana und Valentina bringen solches Wissen eher sporadisch hervor.

Daher spreche ich analog von punktuell juristischem Denken. Diese Interviews

dokumentieren bei den Kläger:innen beispielsweise das rechtliche Denkmus-

ter einer Rechtspflicht der Bildungsinstitutionen zur Wiederaufnahme und sie

stehen dementsprechend im Zusammenhangmit erfolgreichen Tutelas.

Klar ist auch, dass der Verlust des Platzes nicht allein juristische Veränderun-

gen des Denkens zur Folge hat. Auch hier gilt, dass Bildungsprobleme nicht au-

tomatisch in juristisches Denken münden. Es handelt sich erneut nicht um eine

deterministische Abhängigkeit. Dies lässt sich anhand der nichtjuristischen Vor-

stellungsmuster nachweisen, die alle Kläger:innen im Zusammenhang mit dem

Verlust der Schul-, Ausbildungs- und Studienplätze hervorbringen (siehe Tabelle

22).

Denkmuster

Juristisch vielseitiges Denken: Juristische Problem-

lösung, institutionelle Pflichten, juristische

Akteur:innen, Pflichten der Lernenden

Punktuell juristisches Denken: Juristische Pro-

blemlösung, institutionelle Pflichten

(Alexander, Edwin, Jaime, John, Jorge) (Andrés, Blanca, Diana, Valentina)

Nichtjuristisches Denken: Bildungsziel,346 Familienmitglieder,347 Bildungseinsätze der Lernenden,348

Probleme der Bildung349

(Alexander, Andrés, Blanca, Diana, Edwin, Jaime, John, Jorge, Valentina)

Tabelle 22: Denkmuster bei Schul-, Studien- und Ausbildungsplatzverlust.

Quelle: Eigene Darstellung.
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Beispielsweise belegt Jaimes Erfahrung mit dem Erstellen der Bildungs-Tu-

tela,dass die juristischeDenkweisemit der (früheren) Erfahrung von juristischen

Lösungen für die Erstellungsproblemeder Tutela zusammenhängt.Er hat bereits

eine Vielzahl anderer Tutelas erarbeitet und muss sich beim Verlust des Platzes

seiner Tochter indasBildungsrecht einarbeiten.Dieses neueProblemkannermit

bekannten rechtlichen Denkmustern aufarbeiten, indem er sich über die Aner-

kennung von Rechten informiert.

»Manmuss sich das genau ansehen.Die Rechtsgründe ändern sich,weil beispielsweise die Kin-

derrechte auf Bildung ganz anders sind, als was es hier normalerweise in Gesundheit gibt. Die

Bildungsgesetze sind eine Sache und die für Gesundheit eine andere.« (Jaime Zitat 3)

Für die Tutela zum Verlust des Schulplatzes seiner Tochter muss Jaime sein ge-

wohntes rechtliches Verständnis der Tutelas aus demGesundheitsbereich auf die

Schule übertragen.Durch diesen juristischenGedankengang stellt Jaimeden ver-

lorenen Schulplatz seiner Tochter in einer Tutela dar und löst zunächst das juris-

tische Problem passender Rechtsgründe. Er erinnert sich an die Aspekte, die er

dabei bedenkenmusste.

»Dass sie 2019 inder zehntenKlassewar,dass ich so-und-so-viel geschuldet habe,und2020eine

Anzahlung gemacht habe, dass die Pandemie dazwischengekommen ist. Alles. Alles, alles, alles,

alles. Man muss diese gesamte Situation in der Tutela darstellen, in eigenen Tatbeständen.«

(Jaime Zitat 4)

Jaime verfügt über nennenswerte Tutela-Erfahrungen und dennoch kostet es ihn

einige Mühe, den verlorenen Schulplatz korrekt in der Tutela darzustellen. Zu-

dem finden sich verschiedene Belege dafür, dass mit der Tutela die Lösung einer

Rechtsverletzung gedanklich greifbar wird. Das meint jedoch nicht die Lösung

von Ungleichheitskonflikten.

An unterschiedlichen Stellen ist zudem die tautologische Erklärung belegt,

dass die Erwartung der Lösung von Rechtsverletzungen zu rechtlichem Denken

führt. Nicht die Lösungserfahrung, sondern theoretisches Rechtswissen erklärt,

warumweitereRechtsüberlegungenangeschlossenwerden,die sichumeineAuf-

lösung von Rechtsverletzungen drehen. Von Edwin ist bekannt, dass er im kon-

kreten Problem des Ausbildungsplatzverlusts seines Sohns dieMöglichkeit sieht,

346 Diana berechnet, dass ihr Studienabschluss in greifbarer Nähe ist, weil sie mittlerweile fast allen not-

wendigen Voraussetzungen ihrer Berufsausbildung nachgekommen ist.

347 Andrés denkt über die familiäre Arbeitsteilung bei der Begleitung der Kinder in ihren Schulsachen nach

und kommt dabei zum Schluss, dass sein Sohn eventuelle Problememit der Mutter bespricht.

348 Beispielsweise ist Jorges Überlegung bekannt geworden, dass er sich als Vater für die Bildung seiner

Tochter zu engagieren hatte, weil sie nicht ohne Schulplatz bleiben durfte.

349 Zum Beispiel denken Blanca und Valentina im Zusammenhang mit dem Verlust von Schulplätzen be-

reits über den später erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt nach.
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seinWissen über die Tutela auszuprobieren. Somit beginnt er damit, diesen kon-

kreten Anlass juristisch zu denken. Den Verlust des Platzes konzipiert er als Ver-

letzung des Bildungsrechts, welches durch die Tutela wiedergutzumachen ist.

»Die Tutela wird als Mittel eingereicht, um die Rechte zu schützen, die jeder Bürger hat. Also

es war so, dass die Ausbildungseinrichtung, die Direktorin ist eine Person, der das ordentli-

che Verfahren nicht klar ist, dass im Artikel 29 von Kolumbiens Verfassung aufgenommen ist.«

(Edwin Zitat 3)

Verschiedene weitere Fälle belegen dieses rechtliche Denken rund um die recht-

liche Lösung von Rechtsverletzungen. Beispiele von Jaime, Jorge und Andrés ver-

deutlichen die Erwartung an eine rechtliche Lösung von Rechtsverletzungen.

»Also habe ich die Tutela eingereicht, damit sie meine Tochter zum Unterricht zulassen, we-

gen der Verletzung des Grundrechts auf Bildung, das in unserer Verfassung verankert ist.« (Ja-

ime Zitat 5)

»Also die haben einen besonderen Paragrafen, wo das Bildungsrecht durch kein Gesetz verletzt

werden darf.« (Jorge Zitat 3)

»Das hat Vorrang, die Rechte die man als Person hat. Weil hier in Kolumbien kann man einer

Person das Recht auf Bildung nicht verneinen.« (Andrés Zitat 2)

Der Verlust des Schulplatzes kann in diesem Sinne sogar unbeabsichtigte Lernsi-

tuationenhervorbringen.Davonberichtet John,der inder Schulbehörde zurNut-

zung einer Tutela ermuntert wird und dabei die Handlungskompetenzen der Be-

hörde kennenlernt.

»Sie haben zu mir gesagt, dass […] die Schulbehörde überall dort sein kann, wo das Bildungs-

recht der Leute verletzt wird.« (John Zitat 2)

Es ist dementsprechend von einer Erwartung juristischer Lösungen zu sprechen.

Diese Erwartung lässt sich auch im institutionellen Bildungskontext lernen bzw.

konstruieren. Dies kann auf unterschiedlichen Ebenen des schulischen Lernens

stattfinden,wie Andrés für die Schul- und Edwin für die universitäre Bildung be-

legen.

»Also man hat ja auch seinen Schulabschluss und hat was gelernt und weiß, wann die Verfas-

sung gemacht wurde, und dass die Rechte über Bildung und Gesundheit nicht verletzt werden

dürfen. Diese ganzen Sachen. Als das mit der Tutela angefangen hat, da war das einem dann

schon bekannt.« (Andrés Zitat 3)

»InVerwaltungsrechthabenwirgelernt, […]wenneineTutela eingeleitet ist,danngeht esdarum

diesen Verwaltungsakt umzuwerfen, der die Grundrechte verletzt.« (Edwin Zitat 4)

Nicht zuletzt kann rechtliches Denken auch eine Folge der juristischen Lösung

des Bildungsstreits sein. Johns Rechtsdenken entwickelt sich aus der Erfahrung,
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dass seine Tutela die Schule in eine Zwangslage gebracht hat. Nach der erfolgrei-

chen Tutela sieht er seineWiederaufnahme als gerichtliche Anordnung und nicht

mehr als Angelegenheit, über die die Schule aus freiemWillen entscheiden konn-

te.

»Das heißt: Es ging nicht darum, ob sie wollten […]. Nein, wenn die sich nicht darangehalten

hätten, dannwäre alles erledigt. Die Direktorinmuss dannmit harter Hand behandelt werden,

weil sie die Schule vertritt. Sie hatte sogar mehrere Tutelas drauf, das waren zu viele Tutelas.«

(John Zitat 3)

Die Wiederaufnahme wegen einer erfolgreichen Tutela ist auch bei Andrés als

Grund seiner Rechtsvorstellungen nachweisbar. Er erinnert sich an die Vorurteile

der Lehrkräfte, dass sein Sohn Drogen konsumiert und daher die Schule verlas-

sen muss. Die erfolgreiche Tutela bringt Andrés dazu, eine gerichtliche Revision

dieser Vorverurteilung zu erkennen und diese Überlegung als persönlichen Sieg

mit gerichtlicher Unterstützung zu verstehen.

»Die [Lehrkräfte,M.C.] hatten diese Idee: ›Nein, der ist so.‹Wie gesagt, erwar jung, ein Bursche

von 17, 18 Jahren, rebellisch. Und glücklicherweise habe ich ihnen bewiesen, dass ich ihnen den

Schulabschluss meines Sohnes abringen konnte.« (Andrés Zitat 4)

Auch bei Edwin ist belegbar, dass der Tutela-Prozess zur Fortsetzung seines

rechtlichen Denkens führt. Seine Vorstellung des Ausbildungsplatzverlusts

ähnelt einem rechtswissenschaftlichen Gedankenexperiment zum rechtlichen

Anspruch auf Gleichbehandlung:350 Edwins gleiche Zwillinge werden ungleich

behandelt, weil das Ausbildungsinstitut SENA die beiden Jungen trotz der

Beteiligung am selben Tumult unterschiedlich sanktioniert.

»Manverstehtdanicht,warumesbei einunddemselbenVorfall zweiunterschiedlicheEntschei-

dungen gibt. Also habenwir die Tutela gewählt, damit ein Richter der Republik entscheidet und

den Prozess begutachtet und die Sanktionen bestimmt. Das erste Tutela-Urteil hat gegen die

Vizedirektorin geurteilt, damit sie einige Sanktionen macht. Ich war unzufrieden mit diesem

Urteil und darum habe ich eine Revision gefordert. Und dann hat ein zweiter Richter wirklich

tiefgründig geurteilt, was getan werdenmuss.« (Edwin Zitat 5)

Schließlich können Tutela-Kenntnisse auch zu Überlegungen über die gerichtli-

che Lösungsfähigkeit führen. Aufgrund seines Rechtswissens betont Edwin, dass

die Tutela von jedem Gericht in Kolumbien angenommen werdenmuss.

»Jeder Richter der Republik ist verpflichtet, über die Tutela zu entscheiden. Das ist anders als

in der normalen Gerichtsbarkeit, wo es Arbeitsrichter, Strafrichter, Familienrichter gibt.« (Ed-

win Zitat 6)

350 Der Gleichbehandlungsanspruch ist ein zentrales Element für die rechtswissenschaftliche Methoden-

lehre (Reimer 2020: 254).



308 Das Tutela-Klagen

Im Zusammenhang des verallgemeinerten Rechts auf die Tutela kommt Alexan-

der zurÜberlegung,dass erdieTutela gegendenStudienplatzverlust seinerToch-

ter möglichst kurz und prägnant formulieren muss. Die Anwältin, die Alexan-

der kennt, hat ihm dafür einen Ratschlag zur besseren Formulierung seiner Be-

schwerde gegeben.

»Ich kannmir vorstellen, dass die Gerichte in Tutelas schwimmen bei derMenge an Tutelas, die

jeden Tag eingereicht werden. Also damit der Prozess schneller ist und für die Richter nicht so

lästig, darum [habe ich die Tutela,M.C.] etwas konkretisiert und gekürzt.« (Alexander Zitat 3)

Schließlich ist die Tutela dafür bekannt, von der marginalisierten Bevölkerung

verwendet zu werden. Es findet sich die Kenntnis, dass die Tutela ein einfaches

Beschwerdeverfahren ist. Das ist beispielsweise bei Jorge bekannt geworden. Er

bezieht sich auf den Politiker Gustavo Petro,351 ordnet ihn dem politisch linken

Spektrum zu und betont, dass die Tutela eine politische eingerichtete Lösung für

das Armutsproblem in der Bevölkerung ist.

»Vielleicht hast du von den Linken gehört, vonGustavo Petro. […]. Er hat gesagt: ›Nein, hierwer-

de ich dieses Ding machen, hier eine Tutela, damit die Armen sich verteidigen.‹ Und das Anar-

chische an Kolumbien ist, dass sie wollten, dass diese Tutela wieder verschwindet. Aber dann

gibt es nochmehr Arme.« (Jorge Zitat 4)

Im Gegensatz zu diesen sehr vielseitigen Lösungsvorstellungen und Lösungser-

fahrungen zeigt sich imFalle des punktuellerenRechtsdenkens, dass diesesmehrBe-

zug zu den Bildungsproblemen selbst aufweist. Das lässt sich am Denken der

Frauen Blanca und Diana nachweisen, die beide erfolglose Tutelas hatten. Bei

Diana folgt die Überlegung der Tutela-Benutzung aus ihrer prekären Lage. Dia-

nas Vorstellung vom Rechtsweg der Tutela ist, dass dieser ihr offensteht, weil sie

nicht über das notwendige Geld für ein Studium verfügt und sich gegen den Ver-

lust des Studienplatzes wehrenmöchte.

»Weil ich nun aber kein Geld hatte, wollte ich das anfechten oder eine Hilfe suchen, damit ich

wieder zum Studium kann.« (Diana Zitat 2)

Nach der verlorenen Tutela muss Blancas Tochter an einer neuen Schule aufge-

nommen werden. Dabei steht für Blanca die eigene Verpflichtung im Vorder-

grund. Als Mutter sieht sie sich in der Pflicht, den gerichtlich bestätigten Verlust

des Platzes ihrer Tochter selbst zu lösen. Insbesondere ist diese Verpflichtung

mit dem Kauf von neuen Schuluniformen undMaterialien verbunden.

351 Das Interviewwurde imviertenQuartal 2021währendPetros Präsidentschaftskandidatur geführt, aber

vor seinerWahl in das Präsidentenamt.
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»Ich fand das fürchterlich. Für mich als Mutter und Alleinverdienerin war das sehr hart, eine

Schule für meine Tochter zu suchen und noch einmal die Mittel zu haben, um ihr zu kaufen,

was wie brauchte.« (Blanca Zitat 2)

An dieser Stelle können einige datenbasierte Analysen über das rechtliche Den-

ken kondensiert werden. Den vielseitig rechtlich veränderten Reflektionen im

Zusammenhang mit dem Verlust des Platzes in Bildungsinstitutionen liegen

Erfahrungen mit und Kenntnisse von der rechtlichen Lösung juristischer Pro-

bleme zugrunde. Zuvorderst wird dabei aber nicht über die Bildungsprobleme

selbst nachgedacht, sondern häufig über Probleme, die erst durch das Tutela-

Verfahren entstehen. Hinsichtlich der Forschungsfragen dieser Arbeit ist rele-

vant, dass die datenbasierte Analyse die gedankliche Konzeption des Verlusts von

Plätzen die Form eines Rechtskonflikts mit Bildungsinstitutionen annimmt. Das

zeigt, dass diese Vorstellungspraxis bereits auf unterschiedlichen Kenntnissen

und Erlebnissen von rechtlichen Problemlösungen aufbaut. Es wird deutlich,

dass juristisch punktuell verändertes Denken auf verschiedene Erfahrungen

zurückgeht, diemit den rechtlichen Problemlösungen ebenso zusammenhängen

wie auchmit den Bildungsproblemen selbst.

Allein der Befund der Bandbreite solcher rechtlichen Sinnkonstruktionen

zeigt die Dimensionen und Komplexität von Prozessen rechtlicher Veränderung.

Selbst wenn es sich dabei um unverwirklichtes Recht handelt, wäre es doch ver-

fehlt, in Anlehnung an Ernesto Laclau von einem »empty signifier« zu sprechen

(Fanta 2015: 24). Vielmehr zeigt sich: Die Materialisierung bzw. Verwirklichung

von Recht ist keine Voraussetzung für die reflektive Sinnproduktion durch das

Recht. Im Gegenteil belegt sich hier, dass gerade die Tatsache der Rechtsver-

letzung verstärkte Reflexionsprozesse über Recht in Gang bringt (Dussel 2013:

112).

Rechtsvorstellungen vom Platzverlust aus sozialräumlicher Perspektive

Wird anstelle der datenbasierten Analyse eine sozialräumliche Perspektive ein-

genommen, so stellen sich die Analyseergebnisse in einem neuen Licht dar. Es

zeigt sich dann eine strukturelle Bedingtheit der Konstruktion von rechtlichen

Bildungskonflikten. Ebenso können allein die Vorstellungen über die Verteilung

von institutionalisiertemKulturkapital strukturierendwirkenund zumTeil eines

Modus Operandi der Reproduktion sozialer Ungleichheit werden (vgl. Abschnitt

2.3).

Während Edwin auf Grundlage seines Rechtswissens den Ausbildungsplatz-

verlust seines Sohnes als Folge der Nichtbeachtung des Rechts auf ein ordentli-
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ches Verfahren konzipiert (vgl. Edwin Zitat 3, S. 306), ist der Verlust des Studien-

platzes von Alexanders Tochter eindeutig eine Folge mangelhafter Solvenz.

»Die Tutela haben wir eingereicht […] damit ein Richter der Republik urteilt, damit er sich den

Prozess ansieht und die Sanktionen bestimmt.« (Edwin Zitat 7)

»Und dann hätten sie meine Tochter von der Universität geschmissen. Sie haben ihr schon den

Bericht zugestellt, dass sie sie nicht mehr an der Universität annehmen können, weil sie das

Semester nicht bezahlt hat […]. Und das war dann also, als die Tutela gemacht wurde.« (Alexan-

der Zitat 4)

Alexander berichtet im Interview, dass er nachvollzogen hat, in welcher Art und

Weise welches Geld für den Kredit seiner Tochter noch nicht an die öffentliche

Kreditagentur ICETEX bereitgestellt wurde. Anhand seines Rechtswissens stellt

auch er die Studienfinanzierungsprobleme seiner Tochter vorrangig als Konse-

quenz institutioneller Fehler und nicht als Folge der eigenenmateriellen Prekari-

tät dar.Dies befördert, dass die soziale Position der Familie bei diesemDenken in

den Hintergrund rückt. Gestützt auf den bereits im vorherigen Abschnitt ange-

sprochenen populären Konsens über institutionelle Versäumnisse in Kolumbien

(Revelo Barragán & Valbuena Gutiérrez 2017: 65), verhindert es Alexanders Den-

ken,dass seine sozialräumlichePositionund seineVerfügungüber ökonomisches

Kapital zu viel Aufmerksamkeit erhalten.

Es zeigt sich erst hier, dass die Beispiele von Edwin und Alexander beide

dem juristisch vielseitigen Denken zuzuordnen sind, aber dennoch soziale Un-

terschiede für die Mittelschichten offenbaren. Edwins Denken ist als Praxis

der rein rechtlichen Betrachtung aufzufassen (vgl. Edwin Zitat 5, S. 307). Da bei

Alexanders Denken nicht die Zahlungsprobleme im Vordergrund stehen, ist das

rechtliche Denken als Praxis anzusehen, die institutionelle Versäumnisse als allge-

meine Betroffenheit konzipiert. Die Unterschiede im Denken beider Väter zeigen

minimaleUnterschiede, die jedoch der Reproduktionslogik sozialer Ungleichheit

entsprechen. Sie sind ein distinktiver Unterschied beim Verstecken materieller

Interessen.

Wie bereits angesprochen wurde, gelingt Jaime das Verdecken seiner Ver-

schuldung nicht. Jaime hat bereits zahllose Tutelas verfasst und muss im Fall

seiner Tochter erstmalig eine Bildungs-Tutela erarbeiten. Er kommt zu Rechts-

wissen über Verletzungen des Bildungsrechts, indem er sein Tutela-Wissen auf

den Bildungsbereich überträgt. Allerdings kann er die Tatsache seiner ökonomi-

schen Prekarität dabei nicht verdecken (vgl. Jaime Zitat 4, S. 305). Vielmehr stellt

er sein juristisches Wissen unter Beweis, indem er in der Tutela den Zahlungs-

verzug als Ursache des verlorenen Schulplatzes darlegt, womit er jedoch seine

sozialräumliche Position im gleichen Atemzug offenlegt. Am Fall Jaime zeigt
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sich, dass es sich in der unteren Mittelschicht auch um kombinierendes Denken im

Sinne der Eigeninteressen handeln kann.

Bei John und Andrés verleiht das Sozialkapital den Zugang zu rechtlichem

Wissen über den Verlust der Schulplätze (vgl. John Zitat 2, S. 306 und Andrés Zi-

tat 1, S. 299). Jedoch entlarvt diese Kapitalnutzung ihren Mangel an juristischem

Wissen und gibt Aufschluss über ihre sozialräumliche Position. Insofern kann

das Rechtsdenken der unteren Mittelschicht auch Praxis entlarvender Adaption

sein.352Es entsteht außerdem ein Riss in ihrem juristischenDenken,weil sie par-

allel die schulische Handlungsmacht als Vorbehalt mitdenken, ohne sie jedoch

bildungsrechtlich konsequent zu relativieren. Es ist beispielsweise von Andrés

bekannt, dass er sich trotz der gewonnenen Tutela für seinen Sohn der unterle-

genen Bildungsinstitution auch zukünftig symbolisch unterordnet. Er schildert

die Situation mit der Schulleiterin, nachdem er gegen sie als Repräsentantin der

Schule gewonnen hat.

»Ich habe mit der Rektorin geredet und sie hat mir den Fall erklärt und was man jetzt machen

muss. Ich habe ihr gesagt: ›Rektorin, ich brauche das, dass mein Sohn seinen Abschluss macht

[…] und dass sie nicht seine Rechte beschneiden, dass sie ihmnicht dieses Recht verneinen.‹ […]

Da sindwir dann alsomit vielen Vereinbarungen verblieben,womein Sohn unterschrieben hat:

›Ich stimme zu.‹« (Andrés Zitat 5)

Schließlich belegen die Interviews zusätzlich, dass sich auch Diana, Blanca, Jor-

ge undValentina ihr überwiegendpunktuelles Rechtswissen über denVerlust von

Schul- undStudienplätzen vor allemdurchFamilienangehörige oder Schulperso-

nal aneignen. Zum Abschluss der sozialräumlichen Analysen liegt es daher nahe,

das rechtliche Denken in der Unterschicht ebenfalls als Praxis entlarvender Adap-

tion auf Basis von Sozialkapital anzusehen. An diesem adaptierten Rechtswissen

haftet dasManko externerUrheberschaft.DerMangel an eigener juristischer Ur-

teilskraft wird zusätzlich dadurch belastet, dass das von juristischen Autoritä-

ten erhaltene Fachwissen als Wissensanleihe stigmatisiert ist. Mit diesem, Un-

gleichheit reproduzierendem, Modus Operandi der Verwendung von geliehenem

Rechtswissen riskieren die Angehörigen der Unterschicht, als solche identifiziert

zu werden, weil ihnen die Verfügung, Nutzung und Hervorbringung über das

für rechtlichesWissen erforderliche Kulturkapital grundsätzlich nicht zugetraut

wird.

352 Hier zeigt sich ein Vorteil der Analyse des rechtlichen Denkens im Vergleich zum Handeln (vgl. Kapi-

tel 4.4.1): Während Andrés die Ombudsperson beauftragt (Handlung) und damit seine sozialräumliche

Position verschleiert, entlarvt sich diese anhand des adaptierten Rechtsdenkens durchaus.
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4.4.3. Rechtliche Platzüberzeugungen

Auch beim Problem verlorener Plätze in Bildungsinstitutionen kann die daten-

basierte Analyse zeigen, dass ein Fokus allein auf Denken und Handlungen nicht

ausreicht. Vielmehr kann der Verlust des Platzes in Bildungsinstitutionen auch

von veränderten Praktiken der (rechtlichen) Wahrnehmung begleitet sein. Wird

diese dritte Analyseebene berücksichtigt, so profitiert die Untersuchung. Kon-

kret beruht dieser ergänzende Zusammenhang auf der fraglos und als selbstver-

ständlich hingenommenenÜberzeugung von der rechtlichen Problemlösungsfä-

higkeit, die die Kläger:innen während der Tutela-Nutzung hervorbringen.

Es zeigt sich aber auch ein unbeirrbarer Glaube an institutionelle Pflichten.

Beispiele sind die Verpflichtung, einen Tilgungsplan der Schulgebühren zu er-

arbeiten oder auch die Revisionspflicht der SENA-Sanktionen. Zudem entsteht

hier die Überzeugung, dass Recht eine Problemlösung ist, die von juristischen

Akteur:innen ausgeht. Somacht es etwadie gerichtliche Tutela-Entscheidung für

John unumstößlich, dass die Schulleiterin ihn wieder an der Schule aufnehmen

muss. Dahingegen steht für Jorge durch das Urteil fest, dass sich die Schule den

Gesetzen unterordnenmuss:

»Weil bei keinem Minderjährigen das Bildungsrecht wegen irgendwelcher Erfindungen vom

Rektor, Vizerektor oder Koordinator verletzt werden darf.« (Jaime Zitat 6)

In diesem Kapitel werden die Beispiele von Alexander, Edwin, Jaime, John und

Jorge als Beleg analysiert, dass solche unhinterfragt angenommenen Lösungs-

vorstellungen sehr vielseitig sein können. Es zeigt sich auch, dass sich solche

Überzeugungenhäufig in veränderter und angepasster Formwiederholenund zu

Mustern derWahrnehmungwerden.Dementsprechend beobachte ichmit Fokus

auf Wahrnehmungen ebenfalls eine juristisch vielseitige Gruppe und verdichte

damit die vorherigen Befunde an diesem Beispiel, das bisher unberücksichtigt

geblieben ist.

Diese Bandbreite der Veränderung ist jedoch nicht immer so ausgeprägt wie

im juristisch vielseitigenWahrnehmen.Gleichzeitig betrifft diese Art der rechtli-

chen Veränderung auch die anderen Kläger:innen. An den Fällen Andrés, Blanca,

Diana und Valentina zeigt das Kapitel, dass Wahrnehmungsveränderungen bis-

weilen sporadisch oder gelegentlich sein können. Daher spreche ich hier analog

von punktuell juristischenWahrnehmungen.Beispiele dafür sinddasSelbstverständ-

nis als »Fall« bzw. »schwieriger Fall«, womit durch die Tutela die Wahrnehmung

einer Lösbarkeit des Problems um die Bildungsplätze entsteht.

Auch hier beschränken sich die verändertenWahrnehmungen nicht auf juris-

tische Überzeugungen, es handelt sich nicht um deterministische Zusammen-

hänge.Vielmehr geht die Veränderung desWahrnehmens imZuge vonBildungs-
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problemenüber den rechtlichenBereichhinaus.Belegbarwirddas beispielsweise

durch Überzeugungen zum Verlust des Platzes, zum Personal der Bildungsinsti-

tutionen und zu Familienmitgliedern (siehe Tabelle 23).

Wahrnehmungsmuster

Juristisch vielseitigesWahrnehmen: Juristische

Problemlösung, institutionelle Pflichten, juris-

tische Akteur:innen, Pflichten der Lernenden

Punktuell juristischesWahrnehmen: Juristische

Problemlösung

(Alexander, Edwin, Jaime, John, Jorge) (Andrés, Blanca, Diana, Valentina)

NichtjuristischesWahrnehmen: Probleme der Bildung,353 Personal Institutionen Bildungssektor354

(Alexander, Andrés, Blanca, Diana, Edwin, Jaime, John, Jorge, Valentina)

Tabelle 23: Wahrnehmungsmuster bei Schul-, Studien- und Ausbildungsplatzverlust.

Quelle: Eigene Darstellung.

Zunächst können solche juristischen Wahrnehmungen der rechtlichen Lö-

sung von Problemen darauf zurückgeführt werden, dass während der Tutela-

Bearbeitung die Erfahrung einer Justiz gemacht wird, die sich dem individuellen

Fall annimmt. Dies ist erstaunlich, weil die Tutela in der Regel ohne persönliche

Anhörung entschieden wird. Beispielsweise ist das bei Alexander, John und Jorge

dokumentiert. Sie haben die kommunikative Reaktion der Gerichte auf ihre

Tutelas präsent. John spricht über die E-Mails, die er vom Gericht erhalten hat,

und die sich mit seinen Forderungen auseinandergesetzt haben.

»Ich habe noch die E-Mails. Es ist nicht nur eine Tutela gekommen, sondern so etwa vier. Und

jede von ihnen hatte eine eigene Erklärung.« (John Zitat 4)

Trotzdemkann es zumittelbaren Interaktionen kommen. Jorge kommt zur juris-

tischen Wahrnehmung über den Prozess der rechtlichen Problemlösung, weil er

im Gericht Bescheid bekommt, dass seine Tutela bearbeitet wird.

»Man geht ins Gericht: ›Hören Siemal, was ist ausmeiner Tutela geworden,wie läuft das?‹ Und

dann der Gerichtssekretär dort: ›Keine Sorge mein Junge, wir sind dran, wir lesen das gerade.«

(Jorge Zitat 5)

Durch die Tutela für seine Tochter nimmt Alexander wahr, dass sich das Gericht

überhauptmit seinenAnliegen befasst und einenProzess zur juristischen Lösung

des Platzverlusts begonnen hat.

353 Zum Beispiel glaubt Diana, dass nur sehr wenige junge Menschen in Kolumbien ihre Studienabsicht

realisieren können.

354 Beispielsweise ist Johnüberzeugt,dass die Lehrkräfte an seiner ehemaligenSchule zuvorderstKontrolle

über die Schüler:innen ausüben wollten.
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»Ich habe das Gericht gefunden und alle Dokumente hingebracht und die Tutela eingereicht.

Sie haben sie angenommen und das ist wirklich so, dass man nach dem Einreichen im Internet

mit der Bearbeitungsnummer nachsehen kann, wie der Prozess läuft.« (Alexander Zitat 5)

Zudem können juristische Wahrnehmungen der rechtlichen Problemlösung

ebenso aus der Erfahrung resultieren, dass die Justiz die Tutela zügig lösen

muss. Dieser Zusammenhang ist bei Edwin dokumentiert und geht auf die

Rechtskenntnis über die Bearbeitungszeiten der Tutela zurück.355

»Die Tutela hat sehr kurze Fristen, die es bei normalen Rechtswegen nicht gibt.« (Edwin Zitat 8)

»DagegenmussderTutela-Richter Ihnendas inweniger als einemMonat lösen.« (Edwin Zitat 9)

EineähnlichewahrnehmungsprägendeRolle kanndieErfahrungspielen,dassdie

Tutela-Anfertigung juristischenVoraussetzungen entsprechenmuss,welche sich

bei der Bearbeitung durch die Kläger:innen selbst lösen lassen. Bei Jaime ist be-

kannt,dass er das eigentlich standardisierte und vorhersehbareTutela-Verfahren

als Praxis erfährt, die immer wieder Kreativität und neue Überlegungen erfor-

dert.

»JedeTutela ist besonders […].Aberdie fürmeinMädchenwarnatürlich vollkommenbesonders,

weil Bildung ein anderesThema war als Gesundheit.« (Jaime Zitat 7)

»Sogar die Beschreibung des Sachverhalts ändert sich,weil man in einer Tutela den Sachverhalt

schreibenmuss.« (Jaime Zitat 8)

Ebenso ist von Alexander dokumentiert, dass er eine Intuition für das Erkennen

von Rechtsverletzungen entwickelt hat, welche ihm dabei hilft, Rechtsgarantien

als Lösungen zu sehen. Bei dieserWahrnehmung beruft sich Alexander auf seine

unterschiedlichen rechtlichen Lernprozesse, bei denen er sich mit den Möglich-

keiten des Rechts beschäftigt hat.

»Wie fängt man so eine Tutela an? […] Auf diesemWeg, woman sich mit diesen ganzen Sachen

von den Anwälten und Gesetzen beschäftigt, da habe ich mir dann auch andere Sachen ange-

schaut […]. Ich habe angefangen das zu recherchieren und habe noch andere spannende Sachen

gefunden, die ich spannend fand […]. Also habe ich dort solche Sachen gelernt.« (Alexander Zi-

tat 6)

Juristische Wahrnehmungen beruhen insbesondere auf der Erfahrung, dass ein

Gericht gegenüber der Bildungsinstitution Anordnungen trifft. Dabei steht im

Vordergrund, dass eine gerichtliche Anordnung die Autorität der Schule oder

Universität limitiert und sich über deren Entscheidungskompetenz hinwegsetzt.

355 DieseÜberzeugungfindet sich schonbei denAnalysen in vorherigenAbschnitten.Siehe z.B.Marisol Zi-

tat 4, S. 284.
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Dieser Umstand ist bei etlichen Fällen belegt. Speziell von Jorge ist bekannt

geworden, dass er demUrteil die Beendigung des Rechtsstreits zutraut.

»Was ichdazu [Fall derTochter,M.C.] sagenkann,gibt es ja schon.Das steht indenGerichten. In

den Gerichtsbeschlüssen, sanktioniert und benachrichtigt […]. Und ich bekomme hier meinen

Vorteil aus der Tutela.« (Jorge Zitat 6)

Daneben finden sich etliche Belege für die Anordnungserfahrung, die zurWahr-

nehmung der juristischen Lösbarkeit des Platzverlusts führen.

»DerRichterhatderSchuleangeordnet,dass siediePlattformaktivieren […],damitmeineToch-

ter an den Prüfungen undWorkshops teilnimmt.« (Jaime Zitat 9)

»ImTutela-Urteil haben sie angeordnet, dass die Schule einen Tilgungsplanmitmir vereinbart,

über denWert, der noch geschuldet war.« (Jaime Zitat 10)

»Der Amtsrichter aus unserem Ort hat die Schule dazu verpflichtet und der Schule die Anord-

nung gegeben, dass sie [meiner Tochter, M.C.] eine besondere Behandlung geben müssen und

auch eine besondere Beobachtungmit einer Sozialarbeiterin,mit einemPsychologen.Also alles

verstehen Sie? Das war, was ihr gefehlt hat.« (Jorge Zitat 7)

»Die Universität haben sie [das Gericht, M.C.] verpflichtet, dass sie meine Tochter nicht raus-

werfendürfen,bis dasThemamit demGeld gelöst ist.Also konnten sie sie nicht rausschmeißen,

weil das eine Rechtsverletzung war.« (Alexander Zitat 7)

»Nach dem Tutela-Urteil hat das SENA die Entscheidung rückgängig gemacht. Die Vizedirek-

torin musste diese Entscheidungen zurücknehmen.« (Edwin Zitat 10)

»Die Klage hat sich voll gegen die Schulleiterin gerichtet. Nicht persönlich, sondern für die

Schule […]. Aber weil sie die Schule rechtlich repräsentiert, musste sie auch die Verantwortung

übernehmen. Das war sie.« (John Zitat 5)

An Edwin zeigt sich zudem, dass juristische Wahrnehmungen ebenso in der

Erwartung begründet liegen können, die das (erwartete) juristische Handeln in

Institutionen betrifft. Edwin befürchtet, dass etwas dran ist an den Anschuldi-

gungen, die das SENA gegen seine Söhne erhebt. Die Söhne müssen sich in der

Ausbildung gut verhalten. Dieses Verhalten beurteilen die SENA-Ausbilder:in-

nen. Dabei erwartet Edwin, dass die Auszubildenden nur sanktioniert werden,

wenn dies wirklich begründet ist.

»Also eine Sache ist, wenn jemand so etwas sagt. Und was sind die Beweise, von denen diese

Behauptung abhängt? Sie hängt vonBeweisen ab,die diese Behauptung bestätigen.« (Edwin Zi-

tat 11)

Schließlich folgen Wahrnehmungen der juristischen Problemlösung bisweilen

aus der Erwartung, dass die juristische Lösung der Platzverlustprobleme mög-

lich sein muss. Angesichts dieser Erfahrungen war es für Edwin klar, welche

Nachweise für die Tutela erforderlich waren und dass er ebenfalls das Dokument
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ergänzen musste, mit dem das SENA einen seiner Zwillinge von der Ausbildung

ausschließt.

»Und da sie [die SENA-Leiterin, M.C.] das nicht gemacht hat, wegen der Antwort, mit der sie

ihr Urteil bestätigt hat, ihren Beschluss, da habe ich das […] zur Tutela, zum Richter gebracht.«

(Edwin Zitat 12)

Edwin macht die Erfahrung, dass die SENA-Leiterin ihren Sanktionsbeschluss

gegen seinen Sohn nicht revidiert. Vor diesemHintergrund schreibt er dem rich-

terlichen Urteil eine besondere Bedeutung beim Ausbildungsplatzverlust seines

Sohnes zu.

»Ich habe dem Herrn Richter erklärt, dass dieser Beschluss das Recht auf einen ordentlichen

Prozess völlig verletzt, dass im Artikel 29 der Verfassung verankert ist.« (Edwin Zitat 13)

Schließlich zeigt sich dieWahrnehmungder juristischenProblemlösung auch bei

Jaime, der von derWiederaufnahme seiner Tochter infolge der gerichtlichen Tu-

tela-Anordnung spricht.

»Also habe ich dasmit demBildungsrecht imGericht gemacht und dann haben sie angeordnet,

dass sie Zugang zur Plattform bekommenmuss.« (Jaime Zitat 11)

An den weiteren Kläger:innen zeigt sich: Auch Erfahrungen und Vorstellungen

von juristischen Akteur:innen können denWahrnehmungen zugrunde liegen. Je-

doch sind diese juristischen Überzeugungen vergleichsweise punktuell und we-

niger vielseitig. Ihr Ausgangspunkt sind Ombudspersonen, Politiker:innen, aber

auch Bekannte, die juristische Ratschläge geben. Ein etabliertes Vertrauensver-

hältnis ist dafür nicht zwingend erforderlich.Eher geht es umdasdringendePro-

blem,dass der Schulpatz verloren ist.Das lässt sich bei AndrésundBlanca zeigen.

»Als mir dann jemand gesagt hat, ich glaube ein Freund sagt zu mir: ›Mach eine Tutela, reiche

eine Tutela ein, rede mit der Ombudsfrau.« (Andrés Zitat 6)

»Da haben diemir gesagt: ›Nein, also hier ist das verboten ihn rauszuschmeißen.‹ (…) ›Gut Dok-

torin, also was können wir denn machen Doktorin?‹ ›Wir werden den Fall analysieren und […]

wir schicken denen direkt einenWiderspruch.‹« (Andrés Zitat 7)

»Sogar die Wachmänner [der Schule, M.C.], mit denen habe ich geredet. Und sie sagten mir,

dass das schlecht war,was der Schulleiter gemacht hatte und dassman da die Tutela einreichen

kann.« (Blanca Zitat 3)

»Ich bin zur Ombudsstelle gegangen, wo sie mir einen Brief gemacht haben […] und der Om-

budsmann hat mir gesagt, dass sie das Mädchen natürlich nicht ausschließen durften. Und

dann der Platz und so weiter. Und gut, die Regel war, dass sie in dieser Schule weitergelernt

hätte.« (Blanca Zitat 4)
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Der Umgang mit den juristischen Akteur:innen ist asymmetrisch. Bei Valentina

und Andrés lässt sich zeigen, dass Lehrkräfte und Ombudspersonen die juristi-

sche Vorbereitung übernehmen und die Kläger:innen daraufhin die wahrgenom-

mene Rechtssicht unhinterfragt übernehmen. Beispielsweise ist auch Diana da-

von überzeugt, dass ihr Recht auf Bildung verletzt wurde. Sie selbst führt diese

Überzeugung auf einen ehemaligen Lehrer zurück, der sie bei ihrer letztendlich

erfolglosen Tutela unterstützt hat.

»Also das ist ein Lehrer. Aber der kannte sich damit nicht aus, er hat da nachgeforscht und sich

vorbereitet. Und danach hat er damit begonnen, sie zu schreiben.« (Diana Zitat 3)

»Er [der Lehrer,M.C.] hatmich gefragt,wie das passiert ist, der Fall. Undwie diese Sachen pas-

siert sind und fertig.« (Diana Zitat 4)

»Die Anwältin liest das sofort, und interpretiert, wie die Sachen sind. Die […] haben keine Zeit

gebraucht für die Antwort für meinen Sohn.« (Andrés Zitat 8)

»Ich bin zumOmbudsmanngegangen,nur um ihmzu sagen,dass dieDirektorinmich auf diese

Weise behandelt hatte.« (Valentina Zitat 2)

»Der Kommissar hat mir gesagt, dass ich die Tutela gewonnen habe. Und, dass die Rektorin

mich auf jeden Fall aufnehmen muss. Und, dass sie mir versichern, dass ich das Jahr bestehen

würde.« (Valentina Zitat 3)356

Es können hier vorläufig die datenbasierten Analysen der rechtlichen Wahrneh-

mungen zusammengefasst werden. Zunächst sind rechtlich vielseitig veränderte

Rechtswahrnehmungen auf die Erfahrung und Vorstellung von juristischer Pro-

blemlösung zurückzuführen. Dieser Befund reiht sich in die im angloamerika-

nischen Raum etablierte Rechtsauffassung der wirkungsorientierten Entschei-

dungspraxis ein (Kunz & Mona 2015: 93). Mehr noch: Die präsentierten Befun-

de über Recht als situativen Problemlöser erweitern instrumentelle Rechtsvor-

stellungen in Lateinamerika, deren Aufmerksamkeit sich häufig auf die kritisier-

ten Rechtstransplantate im Zusammenhang mit der lateinamerikanischen Ent-

wicklungsdebatte des 20. Jahrhunderts richtet (GarcíaVillegas 2014: 53;O’Donnell

1998: 116).357 Dahingegen liegen den punktuelleren Rechtswahrnehmungen Er-

fahrungen mit und Vorstellungen von juristischen Akteur:innen zugrunde. Ins-

besondere erscheint auch dieser Hintergrund des punktuelleren Wahrnehmens

insofern plausibel, als dass die autoritäre Intersubjektivität der Rechtsexpert:in

zunächst gegeben sein muss, damit es überhaupt zu juristischemWahrnehmen

kommen kann.

356 Mit Kommissar ist hier der Leiter der Ombudsstelle Personería gemeint (Personero).

357 Siehe hierzu auch Unterkapitel 2.1.1.3 und speziell Fußnote Nr. 44.
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Rechtsüberzeugungen vom Platzverlust aus sozialräumlicher Perspektive

Die vorherigen Analysen stellen sich in einem neuen Licht dar, wenn anstelle

der rein datenbasierten, eine sozialräumliche Perspektive eingenommen wird.

Dabei erweisen sich dieWahrnehmungen der Tutela-Kläger:innen als Folge ihres

Bildungsklagens, wobei die Konstruktion von juristischen Eigenschaften, wie

beispielsweise Konversion, Objektivität, Neutralität oder symbolischer Wirk-

samkeit, als Frage sozialer Positionen behandelt wird. Dahingehend tragen die

Wahrnehmungen auch zur Reproduktion solcher dieser Unterschiede bei (vgl.

Abschnitt 2.3).

Bemerkenswert ist diesbezüglich, dass Edwin nicht in Frage stellt, ob das

Gericht seine Ansicht teilt. Er ist überzeugt davon, dass seine eigene Ansicht der

Rechtsverweigerung nicht subjektiv und perspektivisch, sondern objektiv und

neutral ist.Dabei beruft er sich auf dasGericht, da es über denVerlust des Platzes

urteilt und dieses Problem als Rechtsverletzung beurteilt (vgl. Edwin Zitat 10,

S. 315). Es ist offensichtlich, dass diese Praxis sozialräumlich bedingt ist und

den Zugang zu inkorporiertem Kulturkapital bzw. zu juristischer Gewohnheit

voraussetzt.

Diese Praxis der (Selbst)Überzeugung ist im Rahmen sozialräumlicher Gren-

zen selbst sozialen Strukturenunterworfen unddahingehend inBourdieus Sinne

einOpus operatum.Edwin nimmt denVerlust des Ausbildungsplatzes als unrecht-

mäßig wahr. Die Unrechtmäßigkeit wird von ihm als unhinterfragte Tatsache

der Wirklichkeit empfunden und ist selbst ein Produkt sozialer Ungleichheit.

Daher lässt sich sagen, dass seine Überzeugung auf dem symbolischen Kapital

des Gerichts beruht, mit dem sich Edwins individuelles Problem in eine objek-

tive Rechtsverletzung wandelt. Erstaunlicherweise rückt sich Edwin mit dieser

Wahrnehmung in die Nähe der autorisierten Positionen, die das Recht deuten

dürfen (Schmidt-Lux 2019: 90).DieÜberzeugung ist dabei, dass die eigeneWahr-

nehmung vom unrechtmäßigen Verlust eines Ausbildungsplatzes mit der Sicht

der Allgemeinheit untrennbar verschmolzen ist, die durch das Recht generali-

sierte Präsenz erhält (Bourdieu 2019a: 59) (siehe dazu auch Edwin Zitat 7, S. 310).

Die vorherigen Ausführungen zu Edwin zeigen insofern, dass seine juristisch

vielseitige Wahrnehmungspraxis als Überzeugung der Unrechtmäßigkeit des

verlorenen Ausbildungsplatzes aufgrund positioneller Aneignung anzusehen ist.

Das setzt bereits die Positionen der Mittelschicht voraus. So reproduziert die

Überzeugung, dass die eigene Rechtsauffassung identisch mit der gerichtlichen

Entscheidung ist, eine Distinktion zu sozialräumlichen Positionen, bei denen

diese Übereinstimmung nicht gegeben ist.

Ebenso zeigt die sozialräumliche Analyse an zusätzlichem Interviewmateri-

al zu John, Jaime, Alexander und Andrés, dass in der unteren Mittelschicht eine
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Auffassung vorherrscht, die in Redundanz als erzwungene Einhaltung von Zwängen

zu bezeichnen ist.358Es handelt sich umeineWahrnehmungspraxis, bei der diese

Kläger:innen einen Überwindungsglauben konstruieren. Sie glauben, mit ihren

Tutelas die Bildungsinstitutionen (Schulen und Universitäten) zu überwinden,

die das bereits vorher verpflichtende Bildungsrecht mit dem Entzug des Platzes

verletzt haben. Der Überwindungsglauben beinhaltet insofern, dass die rechtli-

che Handhabe der verlorenen Schulplätze das obligatorische Bildungsrecht er-

neut erzwingt.

Allerdings wirkt hinter diesen Überzeugungspraktiken die soziale Position.

Dieser Glaube ist nur dort möglich, wo bereits ein gewisses Maß an juristischem

Wissenverfügbar ist. InsofernwirddieAnwendungderTutela individuell alsAus-

gleich desWiderspruchs erlebt, der als Spannung zwischen Recht und Rechtsan-

wendung verallgemeinert ist (García Villegas 2014: 48). Es wäre jedoch verfrüht,

diese Erfahrung als »gegenhegemoniale Emanzipation« auf Ebene von Rechts-

lai:innen zu generalisieren (Uprimmy & García Villegas 2004: 233). Im Gegen-

teil ist es einModus Operandi der Reproduktion sozialer Ungleichheit, da die Auf-

fassung der erzwungenen Einhaltung von Gesetzen keinen Zweifel an den fakti-

schen und normativenMachtverhältnissen lässt. Indem sich Gerichte als macht-

volle Instanz aus Fürsprecher:innen, Vollzieher:innen und Verteidiger:innen in

der Wahrnehmung etablieren, manifestiert sich zum Teil auch die unterprivile-

gierte Position der schutzsuchenden Kläger:innen.

Im Unterschied hierzu fällt in den Interviews mit Diana, Blanca, Valentina

und auch Jorge auf, dass der Glaube an den durch die Gerichte bestimmten

Verlust des Platzes nicht absolut ist, sondern bisweilen relativiert wird. Dies gilt

für erfolgreiche und erfolglose Tutelas. Beispielhaft ist Diana, die sich selbst als

»schwierigen Fall« ansieht. Vor Gericht verliert sie schlussendlich, weil im Zuge

des Abgangs von der Universität, der Wiedereinschreibung und des endgültigen

Verlustes ihres Studienplatzes eine unübersichtliche Situation entstanden ist.

Obwohl diese Phasen Teil von Dianas Biografie sind, ist sie aufgrund der rechtli-

chen Wahrnehmung überzeugt davon, dass ihr Fall schwierig sei. Im Sinne der

juristischen Wahrnehmung ist diesbezüglich bemerkenswert, dass Diana dabei

nicht auf ihre eigene Person abstellt, sondern sich selbst als Fall versteht.

»Wenn der Fall klarer wäre, dann wäre es leichter gewesen zu gewinnen.« (Diana Zitat 5)

358 Siehe beispielhafte Belege: John Zitat 3, S. 307, Jaime Zitat 9, S. 315, Alexander Zitat 7, S. 315, Andrés Zi-

tat 3, S. 306. Im erzwungenen Zwang findet sich die »Sekundärnorm« wieder, von der bereits Theodor

Geigers Rechtssoziologie spricht (Blankenburg 1995: 39).Die rechtliche Befolgungstheorie istThemabei

Bentham, Dewey, Dworkin und vielen anderen. Einige Anmerkungen finden sich im Abschnitt 2.1.
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Es handelt sich um den Glauben, dass der Platzentzug eine Rechtsverletzung

darstellt, wobei das Bildungsrecht einen Eigenanteil in Form von Kooperation

oderUnterordnungerfordert.DieKläger:innenbzw. ihreKinder besitzenRechte,

können sie aber auch wieder verlieren. Daher muss dieseWahrnehmung als kon-

ditionierte Appropriation von Rechten aufgefasst werden. Auch dieser Überzeugung

liegt eine sozial-strukturierte Hervorbringung von rechtlichem Sinn zugrunde.

Durch die (keinesfalls zwingende) Konditionierung erfolgt gleichermaßen die

Reproduktion der sozialen Position ihres:r Trägers:in. Als Opus operatum legt der

Glauben an die Bedingtheit des Rechts auf Bildung dar, dass stets soziale Kräfte

mit einzukalkulieren sind, deren Wirken quer zum Recht liegt. Die Überzeu-

gung der konditionierten Appropriation von Rechten verdeutlicht somit zum

Abschluss der zurückliegenden Wahrnehmungsanalysen die sozialräumliche

Bedingtheit der Auffassung, dass Recht eine monopolisierte Konfliktlösung in

den Händen juristischer Expert:innen ist (Bourdieu 2019a).

4.4.4. Überblick zum Klagen um Bildungsplätze

Als Zwischenfazit der vorherigen Analysen ist zu bemerken, dass die sozialräum-

liche Analyse den strukturierenden Aspekt von rechtlichen Handlungen stärker

betontund insofernwichtigeAspekte ergänzt,die vondenneun interviewtenKlä-

ger:innen bisweilen nur indirekt betont werden. Die rechtlichen Veränderungen

wurden hier nicht nur anhand des Handelns, sondern auch Denkens und Wahr-

nehmens untersucht.Das erlaubt einen integrierten Einblick in unterschiedliche

Praxisdimensionen, die sonst häufig anhand der separaten Konzepte von Legal

Consciousness, Knowledge and Opinion about Law oder Rechtsmobilisierung unter-

sucht werden (Lehoucq & Taylor 2020; Rottleuthner 1987: 174).

Mit demVerlust des Platzes haben sich hier überwiegend Angehörige der un-

terenMittel- undUnterschicht zu befassen. Insgesamt achtAngehörige der unte-

ren Mittel- und Unterschicht stehen Edwin gegenüber, der der Mittelschicht an-

gehört und der durch sein noch nicht abgeschlossenes Zweitstudium der Rechts-

wissenschaftenbereits über juristischesWissenund somit inkorporiertesKultur-

kapital verfügt. So betrifft der Verlust des Platzes hier überwiegenddie Angehöri-

gen der unterenMittel- und der Unterschicht.Die Tatsache, dass es sichmit Aus-

nahme der Fälle von Alexander und Edwin um Probleme im schulischen Bereich

handelt, fügt sich zunächst in den Befund des benachteiligten Bildungszugangs
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in Kolumbien ein.359 Zu betonen ist auch, dass Frauen in dieser Gruppe unterre-

präsentiert sind.360

Wegen dieser Einschränkungen können noch keine allgemeingültigen Aus-

sagen formuliert werden. Es zeichnen sich lediglich vorläufige Hypothesen ab.

Grundsätzlich bekräftigt der zurückliegende Abschnitt den Aktualisierungsbe-

darf der sozialräumlichenTheorie, den die beiden vorherigen Bildungsprobleme

bereits verdeutlicht haben.361

Bei fünf Fällen erweisen sich die sozialräumlichen Annahmen als passfähig

zu den datenbasierten Erklärungsansätzen. Zunächst passt bei Edwins vielsei-

tig-juristischer Praxis, dass die Verfügung über kulturelles Kapital sein eigen-

initiatives Klagen ermöglicht und die rein rechtliche Darstellung des verlorenen

Ausbildungsplatzes als staatliches Versäumnis befördert, wobei ihm kaum Zwei-

fel an der Unrechtmäßigkeit dieses Bildungsproblems aufkommen können.Hier

hängt rechtliche Praxis von juristischen Kenntnissen und wiederholten Rechts-

erfahrungen ab und zudem von der Erwartung rechtlicher Lösungen für Proble-

me. Passend ist auch, dass Probleme, mit denen Angehörige der Mittelschicht

nicht in Verbindung gebrachtwerdenmöchten, hinter rechtlichen Ansichten und

Handlungen verborgen werden können. Insgesamt konsolidiert das diejenigen

Passungen für dieMittelschicht, die schon in den vorherigen Abschnitten gezeigt

wurden.

In der Mittelschicht kann sich ebenfalls die Überzeugung kondensieren,

dass die eigene Ansicht zum Verlust des Platzes mit der gerichtlichen Ansicht

verschmolzen ist, was Edwins Wahrnehmung der Rückgabe des Ausbildungs-

platzes nach der Tutela zeigt (vgl. Edwin Zitat 10, S. 315). Dahingegen würde in

der Unterschicht der Glaube an eine externe Monopolisierung der Rechtsansicht

nicht verwundern. Beispielsweise bezieht Valentina ihre Rechtswahrnehmung

vom Ombudsmann.362 Können sich Angehörige der Mittelschicht durch recht-

liches Wahrnehmen aufgrund ihres inkorporierten Kulturkapitals der Nähe zu

machtvollen Akteur:innen selbst vergewissern, so bleibt für die Mitglieder der

Unterschicht nur derGlauben andie externeVergewisserungderBildungsrechte,

welche die Distanz zu diesen privilegierten Positionen unterstreicht.

Dahingegen sind die Interviewpartner:innen aus der Unterschicht zum Kla-

gen angehalten, um ihr knappes Gut Sozialkapital nicht aufs Spiel zu setzen.Das

hat der Fall von Valentina deutlich gezeigt (vgl. Valentina Zitat 1, S. 299). Umge-

359 Siehe hierzu Kapitel 2.2.4.

360 Der Grund dürfte zunächst im Sampling liegen, das in Abschnitt 3.2 erläutert wurde. In den Bildungs-

problemen, die die vorherigen Abschnitte behandelt haben, ist diese Verzerrung nicht so stark ausge-

prägt.

361 Siehe für nähere Erläuterungen die Einleitung zu Teil 4.

362 Für ein Belegzitat lässt sich hier bereits auf Valentina Zitat 4, S. 338 verweisen.
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kehrt verschleiern die Angehörigen derMittelschicht Sozialkapital als Bedingung

ihrer Klage und grenzen sich, in Anlehnung anMarx, vom»Reich derNotwendig-

keit« ab.Beispielsweise erscheint EdwinsKlagennicht vonZwängengetrieben, er

sucht eine tiefgründige Rechtsentscheidung (vgl. Edwin Zitat 5, S. 307). Aus Sicht

der sozialräumlichen Analyse könnte das bedeuten: Rechtliches Denken bringt

für Kläger:innen der Mittelschichten die Möglichkeit, kulturelles Kapital so ein-

zusetzen, dass die eigene soziale Herkunft opak wird. Daher wäre es ein Irrtum,

im Abschreiten von Rechtsverfahren eine standardisierende Handlungsstruktu-

rierung zu erkennen,die sozialeHerkunft ausblendet.Vielmehr ist das Bildungs-

klageneinePraxisderAbgrenzungzwischenUnter-undMittelschicht.Eskönnen

nicht alle Akteur:innen in gleichemUmfang retuschieren, dass sie von ungleicher

Bildung betroffen sind. Daher lässt sich sagen, dass mit der Klagepraxis unglei-

che Möglichkeiten der Verschleierung sozialer Herkunft entstehen.

Bei Andrés, Diana, Blanca und Valentina zeigen sich zusätzliche Passungen

mit der datenbasierten Analyse. Der Mangel an entsprechendem Kulturkapital

bringt eine juristisch punktuelle Praxisveränderungmit sich. Dann kommt es zu

AbhängigkeitenvongelegentlichenRechtserfahrungenund insbesondere vonAk-

teur:innen, denen rechtliche Kompetenz zugetraut wird. Dies führt dazu, dass

Klagen durch Hilfestellungen erfolgen. Dabei werden außerdem externe Rechts-

vorstellungen vom Verlust des Platzes übernommen und die Überzeugung, dass

die eigenen Rechte auch leicht wieder verloren gehen können. Passend dazu ist

auch, dass diese spezifisch rechtlich veränderte Praxis durch den Einfluss der

Klagehilfen und die kreierten Abhängigkeiten die unterprivilegierte Position der

Akteur:innen zusätzlich manifestiert. Der spezifische Einsatz von Sozialkapital

in der Unterschicht (Klagehilfe) führt dazu, dass juristisches Denken ihre sozial-

räumliche Lage präsent hält.

Bemerkenswert ist schließlich, dass juristische Praxisveränderungen in vier

weiteren Fällen nur bedingt dieser oben dargestellten Logik variierender Kapital-

vermögen folgen. Es handelt sich umdie Fälle derMänner John, Jaime, Alexander

und Jorge, die der Unter- und unteren Mittelschicht angehören. Obwohl es sich

um wenig privilegierte Kläger handelt, reproduziert ihre rechtliche Praxis nicht

einfach die soziale Position. Bisweilen klagen sie in Beratschlagung, aber nicht in

abhängiger Hilfe. Sie klagen durchaus auch in Eigeninitiative. Dabei adaptieren

und kombinieren sie neueRechtsideen.Zusätzlich eint diese Kläger dieÜberzeu-

gung, dass ihre Rechte Zwang gegenüber (Bildungs)Institutionen ausüben kön-

nen.

Diese juristisch vielseitige Praxis bei Angehörigen der Unter- und unteren

Mittelschicht ist aus theoretischer Sicht überraschend (vgl. 2.3). Hier weisen

datenbasierte und theoretische Erklärungen deutliche Differenzen auf. Vor dem

Hintergrund der ähnlichen Zwischenergebnisse in den zurückliegenden Ab-
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schnitten 4.2.4 und 4.3.4 lässt sich die hier beobachtete Abweichung aber nicht

mehr als Einzelfall auffassen. Vielmehr zeigt der Befund juristisch vielseitiger

Praxis bei einer Gruppe aus Unter- und unterer Mittelschicht, dass das theore-

tische Verständnis von rechtlicher Veränderung im Lichte dieser empirischen

Ergebnisse angepasst werdenmuss.

4.5. Rechtsinkorporation, habituelle Voraussetzungen und

angedeutete Zugehörigkeit zum Rechtsfeld

Bisher habe ich rechtliche Veränderungen separat an Problemen der schulischen

Aufnahme, der Verlängerung der Lerndauer, der Studienfinanzierung oder der

verlorenen Plätze in unterschiedlichen Bildungsinstitutionen betrachtet. Auch

die datenbasierten Erklärungsansätze zu den rechtlichen Veränderungen der

Tutela-Kläger:innen und die sozialräumlichen Analysen auf Basis der theore-

tischen Annahmen sind hauptsächlich getrennt erfolgt. Daher gilt es nun, die

Einzelerkenntnisse in eine gemeinsame Übersicht zu integrieren und somit

die Verbindung zur übergeordneten Frage nach rechtlicher Transformation

gesondert hervorzuheben.

Zunächst ist interessant, dass es unter den Fällen acht Tutela-Klagen abge-

lehnt wurden. In diesen Fällen haben die zuständigen Gerichte in erster und bis-

weilen auch in zweiter Instanz entschieden, dass die individuellen Problemfälle

der verlängerten Lerndauer, Studienfinanzierung oder des Verlusts von Plätzen

im Rahmen der bildungsrechtlichen Bestimmungen liegen. In zwanzig weiteren

Fällen vertraten die Gerichte dahingegen die Auffassung, dass Rechtsverletzun-

genvorgelegenhaben.363FolglichurteiltendieGerichteüberMaßnahmenzurGa-

rantie des Bildungsrechts. Die vorherigen Interviews haben gezeigt, dass diese

Urteile beispielsweise gerichtliche Anordnungen über (Wieder)Aufnahmen, Ver-

setzungen oder Kreditvergaben bedeuteten. In der hier verwendeten Begrifflich-

keit ist davon zu sprechen, dass die Gerichte mit den Tutela-Urteilen rechtliche

Darstellungen zum Einsatz von ökonomischem und bisweilen auch kulturellem

Kapital hervorbringen, welches von Schulen, Schulbehörden, Universitäten und

auchder öffentlichenKreditagentur für die Bildungsprozesse der Lernenden ein-

zusetzen ist.

Die Tutela-Urteile sind in diesem Sinne gerichtliche Dispositionsanord-

nungen zu ökonomischem und kulturellem Kapital, welches unterschiedliche

363 Damit sindangenommeneTutela-Beschwerden inmeinemSampleüberrepräsentiert (vgl.Unterkapitel

2.2.4.1). Insbesondere gilt das für Männer (vgl. Abschnitt 3.2).
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OrganisationendesBildungssektors verwalten (z.B.Schulen,Universitäten, ICE-

TEX).364 Allerdings bedeutet der gerichtlich angeordnete Kapitaleinsatz selbst

bei erfolgreichenTutelas noch keine rechtliche Transformation.Daswurde schon

an den Beispielen von Jorge und Vicente klar, bei denen die Tutela-Anordnungen

zunächst nicht umgesetzt wurden. Trotz Tutela-Gerichtsbeschluss verweiger-

te die unterlegene Schule erst die Wiederaufnahme von Jorges Tochter. Auch

das ICETEX widersetzte sich vorläufig der im gerichtlichen Urteil angeordne-

ten Widerauszahlung von Vicentes Bildungskredit (vgl. Jorge Zitat 1, S. 11 und

Vicente Zitat 5, S. 283). Jenseits solcher Implementationsdefizite sind es aber

insbesondere die Fälle von Betty, Jasmin, Víctor und Edwin, die eine tiefgrei-

fende Diskrepanz zwischen dem gerichtlichen Erfolg bei Tutela-Klagen und der

Transformation von Bildungsungleichheit deutlich machen. An den Beispielen

ihrer Kinder zeigt sich, dass ihre schulischen Probleme andauern (vgl. Betty Zi-

tat 1, S. 214 oder Jasmin Zitat 2, S. 216). Einige der Kläger:innen erleben sogar

die Abbrüche von Bildungskarrieren, obwohl sie die Bildungs-Tutelas gewonnen

haben (Fall Edwin).Diese Kläger:innen erfahren nach ihrer Rechtsmobilisierung,

dass die gerichtliche Anordnung eines sanktionsbewehrten Kapitaleinsatzes

nicht die Transformation sozialer Ungleichheit durch Bildung bedeutet.

Damit sind die Möglichkeiten sozialer Transformation durch das Recht hier

beschränkt. Bestenfalls ließe sich von »ambivalenter Rechtsmobilisierung« spre-

chen (W. K. Taylor 2018). Es ist jedoch erforderlich, den Fokus von den Urteilen

und ihrer Umsetzung auf das in der vorliegenden Arbeit vertretene, feiner auf-

gelöste Verständnis von rechtlicher Transformation zu verlagern. Das entspricht

dem im Teil 2 dieser Arbeit herausgearbeiteten Ansatz, denn die Tatsache persis-

tenter (Bildungs)Ungleichheiten lässt sich begrifflich aufnehmen. Die transfor-

mative Kraft des Rechts liegt dann in neu entstehenden, sich verändernden oder

auch verschwindenden Konfliktdarstellungen, die nicht oder ggf. nur in verrin-

gertem Maße von der Reproduktion sozialer Ungleichheit abhängen und zu ihr

beitragen.

Somit befasse ich mich in diesem Abschnitt mit den Gemeinsamkeiten und

Ähnlichkeiten in der Rechtspraxis der Kläger:innen. Um das zu bewerkstelligen,

schließe ich an die vorläufigen Zusammenfassungen der vorherigen Abschnitte

an. Dafür ist zum einen die bereits dargelegte Beobachtung nützlich, dass die

364 Besonders die Ombudspersonen Sandra und Oscar betonen den Zwangsmechanismus gegenüber öf-

fentlichen Schulen. Auf Grundlage der Tutela-Regulierungen imDekret D2591/1991 lässt sich über Frei-

heitsentzug undGeldstrafen erzwingen, dass dieDepartamentos ihrenRechtspflichten bei der Bildung

nachkommen.SieheallgemeinzudenSanktionendieAusführungenzudenCharakteristikenderTutela

(Unterkapitel 2.2.1.3) und in der Literatur beispielsweise bei Giacomette Ferrer (2017: 412) oder Botero

(2006a: 160).
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Praxis der Kläger:innen eher juristisch vielseitig oder punktuell juristisch sein

kann.365 Es geht dabei nun nicht mehr darum, Einzelfälle in ihrer jeweiligen In-

dividualität vollständig abzubilden. Im Vordergrund steht ein Vorgehen zur Bil-

dung von Idealtypen, das in den Sozialwissenschaften nunmehr seit einem Jahr-

hundert als »einseitige Steigerung eines oder einigerGesichtspunkte« praktiziert

wird (Weber 1968: 191).

Ich greife die ersten Vergleiche von datenbasierten und sozialräumlichen Be-

funden auf, die in den vorherigen Abschnitten jedoch bisher nur im begrenzten

Rahmen der jeweiligen Bildungsprobleme möglich waren. Es haben sich bereits

einige Passungen abgezeichnet, die ich in den nächsten Kapiteln zu zwei Vari-

anten rechtlicher Praxisveränderung verdichte. Mit der ersten Variante, die ich

als rechtliche Inkorporation beschreibe (Kapitel 4.5.1), gehe ich auf diejenigen Klä-

ger:innen der (oberen)Mittelschicht ein, deren Praxis vielseitig rechtliche Verän-

derungen aufgewiesen hat.

Diese Veränderung entspricht den Erwartungen, weil nicht nur die beobach-

teten Praxisveränderungen zur Annahme passen, die auf Grundlage der sozial-

räumlichen Theorie zu treffen war. Es wurde zudem auch schon erwähnt, dass

ihre interviewbasierten Erklärungen zu den theoretischen Erklärungen passen.

Die zweite Variante, die ich als habituelle Voraussetzung für rechtliche Praxis bezeich-

ne (Kapitel 4.5.2), kann ebenso nicht überraschen, weil bei Kläger:innen, die der

Unter- und unteren Mittelschicht angehören, punktuell juristische Praxisverän-

derungen zu beobachten sind. Auch hier werden sich die datenbasierten Erklä-

rungsansätze als passend zu den theoretischen Annahmen zeigen.

Allerdings findet sich auch eine Gruppe mit denjenigen Kläger:innen, deren

juristisch vielseitige Praxis die theoretischen Annahmen in den vorherigen Ab-

schnitten immer wieder herausgefordert hat, weil sie der Unter- und unteren

Mittelschicht angehören. Es handelt sich um die Fälle, zu denen in den zurück-

liegendenAbschnittenwiederholt betontwurde,dass theoretischeAnpassung er-

forderlich ist. An ihnen beobachte ich eine dritte Variante rechtlicher Praxisver-

änderung, die ich als angedeutete Zugehörigkeit zum Rechtsfeld bezeichne (Kapitel

4.5.3). Diese Variante nutze ich schlussendlich, um am Ende dieses Abschnittes

einen empirisch basierten Beispielfall von rechtlicher Transformation zu erläu-

tern (Kapitel 4.5.4).

365Weitere Informationen über diese Einteilung finden sich im Abschnitt 3.3.
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4.5.1. Rechtliche Inkorporation

Imhier analysiertenSinn schafft rechtlicheVeränderungeinedauerhaftePräsenz

des Rechts in der Praxis von Kläger:innen, was auf Prozessen rechtlicher Inkor-

poration beruht. Es handelt sich nicht um einemonolithische Determination der

Praxis, sondern um ihre Strukturierung durch das Recht, die als rechtlich verän-

derte Praxis gleichsam strukturierend wirkt. Rechtliche Inkorporation bedeutet

daher, dass Recht durch Gewohnheit zum Teil der Habitusformen wird. Dieser

Fall rechtlicherVeränderung ist durchKläger:innender (oberen)Mittelschicht be-

legt. Es handelt sich um eine strukturierende Struktur der sozialen Welt (Bour-

dieu 2021: 279).

Dies haben die vorherigen Untersuchungen der Fälle von Adriana, Angélica,

Edwin, Felipe, Iorna, Laura, Oscar und Sandra gezeigt.366 Diese Kläger:innen

gehören der (oberen) Mittelschicht an. Sie verbindet aber auch, dass bei ihnen

vielfältig-juristische und sich wiederholende Veränderungen in der Praxis beob-

achtet wurden. Diese rechtlichen Veränderungen umfassen bei ihnen nicht nur

rechtliches Handeln, sondern auch das Denken und sogar dasWahrnehmen.

Bildungs- und Tutela-Recht wirken hier eher im Sinne des langfristigen Ein-

übens bzw. Einverleibens von rechtlichem Handeln, Denken und Wahrnehmen,

welches in die »automatische Sicherheit eines Instinkts« mündet (Bourdieu

2015a: 191). Unverkennbar zeigt das selbstverantwortete Klagen in Eigeninitiative die

Präsenz des Rechts in der Praxis der Kläger:innen. Häufig ist es gemeinsam mit

der Denkpraxis einer rein rechtlichen Betrachtung von staatlichen Versäumnissen

in der Bildung und der interessenbezogenenÜberzeugung desUnterschieds zwischen

Recht haben und Recht bekommen zu beobachten. Diese Gemeinsamkeit geht weit

über die bereits bekannten Verbindungen der Fälle hinaus. Die Fälle eint daher

nicht nur die schon mehrmalig beschriebene Einbettung ihrer Bildungsproble-

me in soziale Ungleichheit und die anschließende Rechtsmobilisierung mit der

Tutela-Beschwerde.

Paradigmatisch für die rechtliche Inkorporation ist das Beispiel des Medizi-

ners Felipe. Felipe unternimmt aus juristischer Perspektive alles, ummit Tutelas,

Auskunftsanträgen und Verwaltungsklagen gegen die Verlängerung seines wei-

terführenden Studiums im Bereich der plastischen Chirurgie vorzugehen. Er

glaubt sich selbst mit seiner Bildungsklage gegen die Universität im Kampf von

DavidgegenGoliath.Er versteht dasRecht als die einzige Lösung fürdenHinterhalt,

den ihm die Professoren bereitet haben. Die folgerichtige Auseinandersetzung

mit dem Bildungsrecht bringt Felipe zur Einsicht einer ungünstigen Rechtslage,

366 Fallspezifische Unterschiede werden hier zum Zwecke der Verallgemeinerung nicht mehr berücksich-

tigt.
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worin er ein Problem erkennt, dessen einzige Lösung es ist, mehr und mehr

zu klagen. Nichts zwingt Felipe, das Recht als Lösung seiner Probleme anzuse-

hen, und dennoch ist es Ausgangspunkt neuer Rechtsprobleme, die von Felipe

wiederum juristische Lösungen einfordern. Trotz oder ggf. auch wegen dieser

Verkettung hält Felipe sich selbst für einen Pionier im kolumbianischen Hoch-

schulrecht. Obwohl alle Gerichte seine Tutela-Beschwerden ablehnen, zweifelt

Felipe aufgrund des Rechts nicht daran, dass er selbst Recht hat.

»Der Richter hatmeine Tutela deskreditiert.Undweil die Tutela eine zweite Instanz hat, da lege

ich also vor einemhöherenGericht Berufung ein.Weil die Gerichte in Kolumbien grundsätzlich

überlastet sind und das eine riesige Akte und eine noch nie dagewesene Tutela war, und weil es

David gegen Goliath war.« (Felipe Zitat 16)

Das habituelle Hervorbringen von juristischem Sinn bekräftigt sich auch an den

anderen Bildungsproblemen, also beispielsweise bei Adriana, die ganz selbst-

verständlich einer Mitarbeiterin der öffentlichen Kreditagentur ICETEX eine

Klage androht, weil ihre vorherige Anfrage zur Studienfinanzierung nicht den

gewünschten Erfolg gehabt hatte (vgl. Adriana Zitat 2, S. 269). Weitere Beispiele

hierfür sinddieAnschlussklagenvorhöheren Instanzen,dieüberdie eigentlichen

Bildungs-Tutelas hinausgehen und auf anhaltend-rechtliche Handlungspraxis

hinweisen (vgl. Edwin Zitat 2, S. 300). Sie werden als folgerichtiger Anschluss-

schritt verkettet.Dannhat das Recht die Praxis gelenkt,wobei die nichtrechtliche

Praxis belegt, dass es sich hierbei nicht um eine Determination oder um einen

einfachenMechanismus juristischer Problemlösung handelt.

Die Produktion von juristischem Sinn umfasst aber zunehmend auch Dar-

stellungen von rechtlichen Anschlussschwierigkeiten, womit rechtliche Trans-

formation schrittweise eine dauerhafte Präsenz des Rechts in der Praxis von

Kläger:innen erreicht. Somit ist hier noch einmal ein zentraler Forschungsbe-

fund zu wiederholen: Das gewohnheitsmäßige Hervorbringen rechtlicher Praxis

beschränkt sich nicht auf Rechtshandlungen, sondern umfasst auch rechtliches

Denken und Wahrnehmen. Beispielsweise ist bei Edwin das Vertrauen in die

schnelle Tutela-Rechtslösung des Ausbildungsplatzverlusts dokumentiert (Ed-

win Zitat 9, S. 314). Ebenso verdeutlicht die rechtliche Begründungspraxis, die

beispielsweise bei Iorna gezeigtwurde, dass anhand von Schul- oder Studienord-

nungen nicht nur Rechtsbegründungen hervorgebracht werden. Vielmehr kann

der Glaube an die Richtigkeit der eigenen Auffassung in den Gerichtsurteilen

verankert werden. Die Einverleibung, Wiederholung und anpassende Variation

dieser rechtlichenPraxis,die sichnichtnur imHandeln, sondernauch imDenken

und bisweilen Wahrnehmen wiederfindet, zeigt einen ersten Zusammenhang

von rechtlicher Veränderung. Ich beschreibe ihn hier als rechtliche Inkorporation.
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Rechtliche Inkorporationbedeutet nicht,dassAkteur:innenautomatisch oder

notwendig von der individuellen Erfahrung ungleicher Bildung zu einer juris-

tisch lösbaren Rechtsauffassung des Bildungsproblems kommen. Die juristisch

transformierte Praxis ist keine Programmfunktion, die einem Code folgt und

dementsprechend eineReaktionder juristischenProblemlösung auslöst.Anstelle

dessen wurde der lange Prozess juristischer Verkettungen bereits angesprochen.

Hier führt eine Handlung mit Rechtsbezug zur nächsten und es entwickelt sich

schrittweise eine juristische Handlungspraxis. Das findet beispielsweise statt,

wenn Auskunftsanträge Fristen setzen, die schlussendlich nicht eingehalten

werden, und die Kläger:innen wegen dieser Fristverletzung instinktiv Tutelas

einreichen, weil das Recht auf Auskunft verletzt wurde.

Wenn es imFall des rechtlich-vielseitigenHandelns zu strukturierendenWir-

kungen kommt und der Weg für anschließendes rechtliches Handeln gebahnt

wird,dannentstehen juristischeVerkettungen.DieserBefundder vorherigenAb-

schnitte liegt durchaus imSinne von Strukturierungstheorien (Giddens 1997: 246;

Miebach 2022: 450). Allerdings könnte sich die Verkettung juristischer Handlun-

gen auch mit Handlungsansätzen des symbolischen Interaktionismus erklären

lassen. Verkettete juristische Handlungen sind Beispiele für die sich wiederho-

lenden Muster gemeinsamer Handlungen. Herbert Blumer zufolge sind es die-

se Muster der Praxis, die soziale Wirklichkeit symbolisch vermittelt hervorbrin-

gen (Blumer 1986: 17). So wie dies bereits in anderen Arbeiten der Rechtssoziolo-

gie herausgearbeitet wurde, bekräftigt auch das hier vorliegende Beispiel die von

AndreasReckwitz aktualisierte Praxistheorie als »repetitives körperlichesVerhal-

ten«, das »seine Form durch inkorporierte und interiorisierte Wissensbestände

erhält.« (Reckwitz 2009: 173; Kretschmann 2016) Rechtliche Handlungstransfor-

mation findet hier in Form der Verkettung statt, bei der es im Zuge einer recht-

lichen Handlung zur Konstruktion von juristischem Sinn kommt, welcher als in-

korporiertes Rechtswissen Handlungsgrundlage juristischer Anschlusshandlun-

gen wird.

Jedoch erschöpfen sich die unterschiedlichen Benutzungsformen des Rechts

nicht in Rechtsmobilisierungen. Es ist hier bereits vorab zu einem langfristigen

Praxiswandel gekommen, auf den die Kläger:innen routinemäßig zurückgreifen,

wenn ihnen imKontext ungleicher Bildung individuelle Probleme entstehen.Die

Routinemäßigkeit, mit der die Kläger:innen dieser Gruppe rechtlich vielseitiges

Handeln, Denken undWahrnehmen hervorbringen, lässt sich auf die Grundlage

von inkorporiertem kulturellem Kapital zurückführen. Die Kläger:innen verfü-

gen also über juristische Kenntnisse undWissensbestände.

Rechtliche Veränderungen finden statt,wenn eine Inkorporation spezifischer

Rechtspraktiken erfolgt ist, welche nun die gewohnheitsmäßige Konversion

von Konflikten sozialer Ungleichheit in juristisch lösbare Rechtsprobleme er-
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möglicht. Es geht hier um den rechtlich angeleiteten Konstruktionsprozess der

sozialen Welt (McCann 1994: 7; Silbey 2005: 334). Allerdings setzt das bei den

Kläger:innen bereits eine Logik rechtlicher Problemlösung voraus, die sich in

juristischen Kenntnissen manifestiert und überhaupt erst den juristischen Lö-

sungszusammenhang denkbar werden lässt. Für diese Gruppe wird das Recht

somit ein Praxisrahmen der Darstellung struktureller Ungleichheitskonflikte

in eine Menge einzelner und lösbarer Rechtsprobleme. Die Grundlage der hier

analysierten Fälle erlaubt jedoch nicht die Verallgemeinerung, dass die Klä-

ger:innen dabei notwendigerweise ein (ggf. politisches) Verständnis sozialer

Ungleichheit entwickeln. Indem Strukturkonflikte der juristischen Handhabe

angepasst werden, hilft ihnen das Recht, Lösungen für Probleme zu formulieren,

die die Kläger:innen bereits mit demRecht identifizieren. So charakterisiert sich

die rechtliche Inkorporation durch eine habituelle Lösungslogik für juristische

Probleme, welche das Handeln, Denken undWahrnehmen anleitet.

Da die verkettete Rechtsnutzung die Kläger:innen bisweilen sogar von ihren

Ursprungsproblemen entfernt, ist auchnicht von einerNähe zuRational-Choice-

Theorien zu sprechen. In diesem Zusammenhang ist dahingegen die (subjekti-

ve)WahrnehmungderAlternativlosigkeit imSinne vonLegalConsciousnessbemer-

kenswert. Immerwiederwurde das Prinzip der Subsidiarität der Tutela erwähnt.

Diese Kläger:innen sind davon überzeugt, dass sie die Tutela nutzen, weil ihnen

sonst keine Alternative bleibt (vgl. Laura Zitat 3, S. 254). Diese Wahrnehmung ist

eine Folge rechtlicher Inkorporation. Sie entspricht nicht unbedingt den tatsäch-

lichen Handlungsoptionen. Beispielsweise findet Felipe nach der erfolglosen Tu-

tela dochwieder einen alternativenRechtsweg in seinemKonfliktmit derUniver-

sität (Felipe Zitat 13, S. 254). Allerdings können Akteur:innen nicht wählen, wenn

sie der Überzeugung sind, keine Wahl zu haben und deshalb zur Tutela greifen.

Hier liegt die sozialkonstruktivistische Erklärung näher, als eine Theorie der ra-

tionalenWahl, weil das interaktive Hervorbringen von Sinn zu betonen ist (Renn

2016: 401).

Jedoch haben die vorherigen Auseinandersetzungen mit diesen Fällen auch

gezeigt, dass die datenbasierte Erklärung unvollständig ist, wenn nicht auch

die sozialräumliche (Re)Produktionslogik der juristischen Praxis beachtet wird.

Von juristischer Inkorporation spreche ich, weil sich die damit verbundene Pra-

xis rechtlichen Handelns, Denkens und Wahrnehmens in den vorhergehenden

Abschnitten als Praxis der (oberen) Mittelschicht erwiesen hat. Sie setzt mit Kul-

turkapital und der Verfügung über die notwendige freie Zeit zum Klagen nicht

nur strukturelle Bedingungen voraus. Ebenso untermauert die durch das Recht

transformierte Praxis auch die Exklusivität der Positionen, denen juristisches

Fachwissen überhaupt zugetraut wird. Besonders deutlich wird dies am Beispiel

der zwei Ombudspersonen Oscar und Sandra, die sich beide zur Klage gedrängt
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sehen und sich nicht aufgrund von Betroffenheit, sondern wegen ihrer amtsmä-

ßigen Berufsstellung juristisch mit den schulischen Aufnahmeverweigerungen

beschäftigen (vgl. Oscar Zitat 1, S. 214 und Sandra Zitat 1, S. 215).

So ist die juristisch veränderte Praxis hier auch ein Produkt des Habitus,

weil sie nicht allein durch soziale Strukturen bedingt ist, sondern auch zu deren

(Re)Produktion beiträgt. Sie gibt sich als typische Praxis einer Position zu er-

kennen, die zu rechtlichen Allgemeinaussagen autorisiert ist. Damit findet sich

hier die symbolische Wirkung des Rechts, die vorher nur theoretisch hergeleitet

werden konnte (vgl. 2.1.3.4). Ein Beispiel hierfür ist Iorna, die sich wegen ihrer

Tutela von zwei Gerichten dazu befähigt sieht, organisationale Defizite in der

Schule ihrer Tochter zu kritisieren (vgl. Iorna Zitat 5, S. 247). Obwohl es Iorna um

ihre Tochter geht, bringt ihre Rechtssprache das »Ethos der Interessenlosigkeit«

(Sapiro 2019: 170) zum Ausdruck.

Die (obere) Mittelschicht umfasst die sozialräumlichen Positionen, die mit

Schulbildung und Studienmöglichkeiten die Akkumulationsvoraussetzungen

für juristisches Wissen nicht nur anbietet, sondern durch den Einsatz von

kulturellem Kapital auch zur Reproduktion der eigenen Positionen beiträgt. Of-

fenkundig ist dabei, dass es der Kapitalbesitz ermöglicht, juristische Denk- und

Handlungsoptionen mit höherer Wahrscheinlichkeit fachlich korrekt zu ent-

werfen und hieraus ggf. prozessuale Vorteile zu erzielen. Es kann also nicht

überraschen, dass die juristisch ausgebildeten Mitglieder dieser Gruppe ihre

Tutelas gewinnen, während dies bei den juristischen nicht ausgebildeten Mit-

gliedern weniger häufig der Fall ist. Auch das passt zur Analyse über die Repeat

Player, denen es eher gelingt, ihre Rechtsverfahren im eigenen Sinne zu gestalten

(Galanter 1974: 107; Müller 2021: 183). Die Anwält:innen Adriana, Angélica, Os-

car und Sandra gewinnen ihre Tutelas. Auch Edwin, der im Zweitstudium Jura

studiert, gewinnt seine Klage. Dahingegen verlieren Felipe und Laura. Sie sind

keine Anwält:innen.367

Wesentlich ist jedoch, dass rechtliche Praxis auch bei diesen Kläger:innen

nicht unterbleiben darf. Das selbstständige Klagen von Adriana zerstreut durch

die gewohnheitsmäßige juristische Praxis Zweifel an der relativ privilegier-

ten Position dieser Gruppe, die dennoch finanzieller Knappheit unterliegt. Sie

handelt nicht nur juristisch, weil sie es kann, sondern auch, weil sie sich in der

juristischen Handlung als privilegiert zu erkennen geben muss. Somit hat sich

rechtliche Veränderung hier auch als Modus Operandi der Abgrenzung gegen

Positionen gezeigt, deren Mangel an kulturellem Kapital als typisch erwartet

wird.

367 Lediglich Iorna gewinnt ihren Fall, ohne Anwältin zu sein. Grundsätzlich ist zu beachten, dass in der

Gruppe Anwält:innen überrepräsentiert sind.
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Indem es zur wiederkehrenden Nutzung von akkumuliertem Kulturkapital

bzw.rechtlichemFachwissenkommt,das sichdieMitgliederdieserGruppeange-

eignet haben, geben sich die Träger:innen als juristisch kompetent zu erkennen.

Siemarkieren und symbolisierenmit der juristisch veränderten Praxis einen klar

erkennbarenUnterschied zu denjenigenGesellschaftsmitgliedern, die nicht in ei-

gener Sache klagen können. So macht die rechtliche Inkorporation die Kläger:in-

nen als Akteur:innen im Rechtsfeld erkennbar, obwohl nur die anwaltliche Zulas-

sung ihre Anerkennung im Rechtsfeld garantiert.

Diese Betrachtung verdeutlicht zusätzlich eine differenzierte Wirkung des

Rechts in der Praxis dieser Gruppe. Diese ist in den vorherigen Abschnitten

beim Beratschlagungsklagen zum Ausdruck gekommen, welches die allgemeine

Betroffenheit von institutionellen Versäumnissen konzipiert und den Glauben

an die objektive Kraft des Rechts hervorbringt. Ein typisches Beispiel hierfür

ist Edwin. Im Interview erklärt sich der angehende Doppelakademiker den

ausbleibenden Bildungserfolg seiner Adoptivsöhne nicht juristisch, sondern bio-

logistisch aufgrund von Erbanlagen. Er immunisiert sich gegenüber dem Risiko

der sozialen Abwertung, das mit dem Bekanntwerden ihres mangelhaften Lern-

fortschritts verbunden wäre. Hierfür führt Edwin seine Tutela-Beschwerde aus

Gründen rechtlicher Gleichbehandlung. Edwin kittet mit dem Recht das Manko

des verminderten Lernerfolgs trotz der Privilegien aufgrund der Zugehörigkeit

zur Mittelschicht. So konzipiert er den (Vor)Fall des Ausbildungsplatzverlusts

als juristische Fachfrage über die Verletzung des Rechts auf ein ordentliches

Verfahren und nicht über die Leistung. Dabei bringt ihn das Recht schließlich

sogar zu einer Selbsttäuschung, da er sich in der Position des Gerichts sieht,

von welcher aus objektiv und definitiv über die fehlerhafte Sanktionierung beim

Verlust des Ausbildungsplatzes geurteilt wird (vgl. Edwin Zitat 2, S. 300).

Freilich reicht es nicht aus, rechtliche Inkorporation als Variante rechtlicher

Praxisveränderung zu identifizieren. Ebenso ist zu beurteilen, ob diese Verände-

rung als transformativ anzusehen ist. Diesbezüglich hat sich gezeigt, dass recht-

liche Inkorporation sich durch die Verfügung über inkorporiertes kulturelles Ka-

pital erklärt. Dieses ist typisch für die privilegierteren sozialen Positionen. Ei-

ne Entkopplung der (Re)Produktion sozialer Ungleichheit findet hier eher nicht

statt. Vielmehr ist der juristische Umgang mit den Bildungsproblemen eine Fol-

ge vorheriger Praxisveränderungen.Dementsprechendzählt hierzudie Teilgrup-

pe, die ein Jurastudium absolviert hat. Das bedeutet, dass es sich bei dieser Vari-

ante rechtlicher Veränderung nicht um rechtliche Transformation handelt. Die

präsentierten Befunde zu rechtlicher Inkorporation weisen darauf hin, dass das

Rechthierkeine sozialeTransformation imSinneeinesmateriellenAusgleichs für

ungleich verteilte Kapitalsorten schafft. Es erfolgt hier keine transformative Aus-

wirkung auf die Aufnahme-, Finanzierungs-, Lerndauer- oder Platzprobleme.
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Diese Einschätzung passt zur Vermutung der Unwahrscheinlichkeit von

rechtlicher Transformation, die ich bereits auf theoretischer Ebene in der Aus-

einandersetzung mit dem transformativen Konstitutionalismus Lateinamerikas

dargelegt habe (vgl. Kapitel 2.1.5). Sie bestätigt ebenso vorliegende Kritiken

an diesem Konzept (Coddou Mc Manus 2022). Eine schrittweise Überwindung

sozialer Ungleichheit durch das Recht ist hier nicht in Sichtweite. Vielmehr

belegen die Fälle, dass Bildungsrecht angewendet wird und gleichzeitig nicht

nur Bildungsungleichheit, sondern auch soziale Abgrenzung und Distinktion

persistent sind.

Zusammengefasst lässt sich auf Basis des Bildungsklagens argumentieren,

dass Zusammenhänge zwischen Recht und sozialer Veränderung hier im Zu-Ei-

gen-Machen des rechtlichen Darstellens der sozialenWelt liegen, das nun als ge-

wohnheitsmäßige Praxis immer wieder und wieder in die Tat umgesetzt wird.

Dabei zeigt sich, dass datenbasierte Erklärungsansätze die Faktoren rechtlicher

Veränderung der Praxis erklären. Sie identifizieren die juristische Verkettung,

Kenntnisse über, Erwartungen zu sowie Erfahrungen mit der Rechtsproblemlö-

sung als Bedingungen. Dies zeigt allerdings auch den Bedarf für umfassendere

Ansätze, die bei rechtlicher Inkorporation auch die symbolische Reproduktion

von sozialräumlichen Positionen betonen.

4.5.2. Habituelle Voraussetzungen rechtlicher Praxis

Die dauerhafte Präsenz des Rechts in der Praxis von Kläger:innen lässt sich nicht

als notwendiges Ergebnis von rechtlicher Praxisveränderung verallgemeinern.

An einer Gruppe weiterer Fälle kann keine rechtliche Inkorporation beobachtet

werden. Trotzdem geht rechtliche Veränderung nicht spurlos an ihnen vorbei.

Daher ist rechtliche Inkorporation keine grundsätzliche soziale Mechanik. Die

Mobilisierung von Recht, das Involviertsein in Rechtsprozesse und die Benut-

zung des Rechts im Zusammenhang mit Bildungsproblemen mündet nicht

automatisch in eine sich verstetigende Präsenz des Rechts in der Praxis der

Kläger:innen. Vielmehr geben die vorherigen Befunde Anlass dazu, die Wirkung

von Recht auf die Praxis sozialräumlich differenziert zu betrachten.

Bisweilen ist also eine partiell-rechtliche Durchdringung der Praxis zu beob-

achten. Das haben die vorhergehenden Analysen nicht nur an den Fällen von An-

drés, Beatriz, Betty, Blanca,David,Diana,Gabriel, Jasmin, Jessica, Valentina und

Vanessa gezeigt. Sie haben nicht nur die Zugehörigkeit zur kolumbianischenUn-

ter- und unterenMittelschicht gemeinsam. Ebenso teilen sie, dass sich bei ihnen

eine kurzfristige Wirkung des Rechts bei ihren Rechtshandlungen zeigen lässt.

Auch ihr rechtliches Denken undWahrnehmen sind weniger vielseitig.
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EinBeispiel ist Valentina. Ihrwird erst vonderOmbudsstelle unddemGericht

eine Rechtsverletzung durch die Schule bestätigt. Im Interview berichtet Valen-

tina nicht nur von ihrer Wiederaufnahme an der Schule nach der erfolgreichen

Tutela. Sie erzählt auch, dass ihr schlussendlich doch kein Schulabschluss über-

reicht wurde. Allerdings klagt Valentina nicht erneut. Die verändernde Wirkung

des Rechts ist hier nicht zwingend transformativ in der Praxis der Kläger:innen.

Auch Blanca erzählt, dass sie die Verleumdungsklage gegen den Schulleiter im

Anschluss an die verlorene Tutela letztendlich fallen lässt. Gabriel ist hier eben-

falls ein Beispiel: Obwohl er mehrere Bildungsbeschwerden gegen seine Ausbil-

dungsinstitution geführt hat, beugt er sich schlussendlich der Ablehnung und

mobilisiert keine weiteren juristischen Ressourcenmehr.

Zunächst ist wegen der Befunde der vorherigen Abschnitte auch in dieser

Gruppe rechtliche Praxis zur Kenntnis zu nehmen. Allerdings sind der Art und

Weise, wie Recht im Handeln, Denken und Wahrnehmen aufgegriffen wird,

andere Praxisformen vorgelagert, als dies bei der rechtlichen Inkorporation der

Fall ist. Hier waren differenzierte Beobachtungen erforderlich: Es kommt durch

das Recht zum abhängigen Beratschlagungsklagen, wobei dieses Handlungsmus-

ter durch das rechtliche Denken der Konzeption einer spezifischen Betroffenheit von

institutionellen Versäumnissen und schließlich auch der Überzeugung einer erzwun-

genen Beachtung bzw. Einhaltung von normativ gesetzten Zwängen ergänzt wird. Es

kann hier nicht diagnostiziert werden, dass die Habitusformen durch das Recht

transformiertwerden.Vielmehr ließ sich beobachten,wie sie der rechtlichenPra-

xisveränderung vorausgesetzt sind. Das Recht wirkt durch die Habitusformen

hindurch auf die Praxis der Kläger:innen.

Exemplarisch für das habituell angeleitete Aufgreifen des Rechts in der Pra-

xis ist der Fall von Beatriz, die eine erfolgreiche Tutela für die Studienfinanzie-

rung ihres Sohnes nutzt.Beatriz kann ihreVorbehalte gegenüber den vermuteten

Kosten einer Tutela erst überwinden, nachdem ihr in Gesprächen mit einer Mit-

arbeiterin der Schulbehörde, einer ihr bekannten Mutter in ähnlicher Situation

und schließlich derer Anwältin der Rechtsweg als einfache Problemlösung für das

komplexe Problem der Studienfinanzierung vermittelt wird (vgl. Beatriz Zitat 1,

S. 270). Während dieser Beratung und durch die Tutela selbst verfestigt sich bei

Beatriz das Bild, dass das Vorenthalten des Studienkredits die Rechte ihres Soh-

nes verletzt. Trotzdem übersteigt es ihre Vorstellung, dass der Rechtsanspruch

die Auszahlung begründet. Daher ist es ihr ein göttliches Wunder, dass die Tutela

schlussendlich die Einhaltung dieser Verpflichtung des ICETEX erzwingt, von

deren Gültigkeit sie bereits überzeugt war (Beatriz Zitat 3, S. 282). Die Tutela be-

stätigt das Recht auf Bildung ihres Sohnes, jedoch durchdringt das Recht Beatriz’

Praxis nicht vollumfänglich, sondern nur teilweise.



334 Das Tutela-Klagen

Bei dieser Variante rechtlicher Praxisveränderung sind die Handlungen zum

Einreichen der Tutela auffällig. Aufgrund der Charakteristiken dieses Rechts-

verfahrens implizieren sie selbst einen verhältnismäßig geringen Aufwand (vgl.

2.2.1.3). Die Tutela zu machen ist keine »Sache von einem anderen Stern«, so

sagt es selbst der Schüler David. Auch die vorangegangenen Schilderungen über

rechtliche Lösungsvorstellungen zur Reduzierung der Graduierungszahlung bei

Vanessa oder über den instrumentellen Rechtsglauben von Jessica zeigen, dass

sich Recht durchaus auf die Praxis auswirkt, ohne sich dabei zwangsläufig so

in sie einzuschreiben, wie dies bei der rechtlichen Inkorporation zu beobachten

war.

Die Praxis der Akteur:innen verändert sich eher anlassbezogen durch das

Recht. Das zeigt sich insbesondere im Bereich juristischer Handlungen. Die

Handlungspraxis richtet sich situativ nach dem Recht aus, erhält durch das

Recht aber keine langfristige Richtungsänderung. Daher zeichnet sich auch

keine Inkorporierung ab. Es herrscht dahingegen ein durchmischtes Wechsel-

spiel von rechtlicher und nichtrechtlicher Praxis vor. Beispielsweise klagt Blanca

einerseits gegen den Schulplatzentzug und beschäftigt sich im gleichen Atemzug

mit der Aufnahme ihrer Tochter an eine neue Schule (Blanca Zitat 2, S. 309).

Die Auffassung ist hier, dass das Recht eine mögliche Option unter vielen sein

kann, um mit dem Bildungsproblem zurechtzukommen. Damit gibt es einen

weiteren Unterschied zur rechtlichen Inkorporation, wo erwartet wird, dass

Rechtsprobleme sich rechtlich lösen lassen (Auskünfte, Anträge, Nachweise,

etc.). Im Kontrast dazu ist bei der zweiten Variante rechtlicher Veränderung

vorrangig die Vorstellung zu beobachten, dass das Recht tatsächlich Lösungen

für die bildungsbezogenen Probleme schafft.

Da die rechtliche Praxis dieser Akteur:innen eher einen außergewöhnlichen

Charakter hat, lässt sich nicht von einer langfristigen Transformation durch das

Recht sprechen. Es lässt sich eine Praxis des Hervorbringens von rechtlichem

Sinn beobachten. Jedoch wird, im Unterschied zur juristischen Inkorporati-

on, das rechtliche Handeln, Denken und Wahrnehmen in der Regel nicht auf

die Anschlussprobleme ausgeweitet, die aus der rechtlichen Praxis entstehen

können.

Es entspricht durchaus dem Pfadmodell in der Rechtsmobilisierungsfor-

schung, dass der Zugang zum Recht selbst dann nicht automatisch erfolgt

(Felstiner et al. 1980; Genn 1999: 8), wenn die Mobilisierungshürden der Tutela

niedrig sind. Trotzdem werden aus Bildungsungleichheiten, die sich hier in

Finanzierungs-, Platz-, Lerndauer- oder Aufnahmeproblemen manifestieren,

nicht zwingend Bildungsklagen. Somit ist ein Blick unter die Oberfläche recht-

licher Praxis unerlässlich. Allgemein erfordert die juristische Veränderung der

Praxis eine sozial oder institutionell vermittelte Vergegenwärtigung der aus
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ungleicher Bildung resultierenden Bildungsprobleme. Insofern konnten hier

juristische Konfliktdarstellungen bzw. Sinnkonstruktionen, die allein im Recht

begründet liegen, nur eingeschränkt beobachtet werden. Der Zusammenhang

des Bildungsproblemsmit der rechtlichen Handlungstransformation liegt in der

konkretisierenden Vergegenwärtigung, die bisweilen auch auf eine Vorstellung

von Rechtsverletzungen zurückgeht.

Dieses Aufgreifen des Rechts ist daher sozialräumlich vorstrukturiert. Hier-

zu passt, dass sich juristische Akteur:innen als zentral für die rechtliche Praxis-

veränderung der Kläger:innen erwiesen haben. Blanca, Andrés und Jasmin kla-

gen, weil ihnen die Tutela-Klage nicht nur empfohlen, sondern auch vorberei-

tet wird (Blanca Zitat 4, S. 316, Andrés Zitat 1, S. 299 und Jasmin Zitat 1, S. 214).

Auf der Grundlage von Sozialkapital vergegenwärtigen die Kläger:innen ein kon-

kretes Problem als Rechtsproblem. Dabei hat sich gezeigt, dass sie die rechtli-

che Konzeptualisierung übernehmen, die von den Kläger:innen der vorherigen

Gruppe selbst erbracht wird. Beispielsweise versteht Jasmin, dass ihr Sohn, des-

sen Aufnahme an der Schule abgelehnt wurde, ein Bildungsrecht hat,weil ihr das

gesagt wurde (Jasmin Zitat 4, S. 221). Juristische Akteur:innen können Ideenge-

ber:innen sein, wie dies beispielsweise bei den Ombudspersonen der Fall ist. Es

ist aber auchmöglich, dass es sich umBekannte, Familienangehörige, Behörden-

oder sogar das Lehrpersonal der verklagten (Bildungs)Institutionen handelt (vgl.

David Zitat 1, S. 214). Entscheidend ist, dass die Kläger:innen ihnen eine juristi-

sche Autorität zusprechen und sie somit in der Nähe des Rechtsfeldes verorten.

Das schließt aber nicht aus, dass es bereits vorher zur Erfahrung der juristischen

Problemlösung gekommen ist. In diesem Fall erweist sich auch diese Präzedenz

der rechtlichenErfahrungals erklärend für dasZustandekommenvon rechtlicher

Veränderung der Praxis. Sie gibt zudemHinweise darauf, dass auch bei der juris-

tisch veränderten Praxis das Potential einer rechtlichen Verstetigung nicht aus-

zuschließen ist.

Würden demnach juristische Handlungsveränderungen als Folge von Bil-

dungsproblemen mit Ungleichheitsbezug konzeptualisiert, dann könnte sich

diese Erklärung zunächst auf Handlungstheorien zweckrationaler Zielerrei-

chung berufen. Allerdings ist zur Kenntnis zu nehmen, dass beimHandeln in der

Regel »von einem Kalkulieren oder gar Maximieren […] keine Rede sein [kann,

M.C.].« (Esser 2021: 116). Dieser Absage entspricht, dass die vorherigen Befun-

de zur rechtlichen Vergegenwärtigung der Bildungsprobleme nicht als Kalkül

konkretisiert werden können. Aber auch Ansätze der Strukturierung greifen bei

tiefergehender Analyse nicht (Giddens 1997: 246; Miebach 2022: 450). Sollen die

sozial hervorgebrachten Bildungsprobleme in dem Sinne als Strukturierung für

juristischeHandlungstransformationen aufgefasstwerden,dann bleibt es rätsel-
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haft,warumrechtlicheHandlungsmuster bei unverändertenBildungsproblemen

abwechselnd ein- und aussetzen.

Bei dieser Variante rechtlicher Handlungstransformation ist es daher auf-

schlussreicher, das relativ kontingente Handeln anzuerkennen, in dessen Rah-

men die Akteur:innen situativ und pragmatisch zu rechtlichen Instrumenten

greifen. So verortet sich die herausgearbeitete Erkenntnis im Feld pragmatisti-

scher Handlungserklärungen. Diese heben durchaus das Element der Problem-

lösung hervor. Sie messen diesem Aspekt aber bestenfalls einen prozessualen

Stellenwert bei. Damit sind (nicht)rechtliche Versuche der (Bildungs)Problem-

lösung ein Beispiel für diejenigen Handlungsmuster, die der symbolische Inter-

aktionismus als die interaktive Herstellung der sozialen Realität ansieht, welche

vorrangig auf sich anpassender, adaptierender und modifizierender Wiederho-

lungspraxis beruht (Blumer 1986: 17).Wenn die Schüler:innen, Studierenden und

Eltern mit Problemen, wie dem Verlust von Plätzen an Bildungsinstitutionen,

Finanzierungsschwierigkeiten, Aufnahmeverweigerungen oder Verlängerungen

der Lerndauer konfrontiert werden, so stellen sie interaktiv soziale Realität

her. Bei diesem Prozess kommen sie, unter anderem, auch zur juristischen

Veränderung ihres Handelns.

Wenngleich hier nicht von rechtlicher Inkorporation zu sprechen ist, so zeigt

sich doch die rechtliche Veränderung der Praxis. Der Wechsel von rechtlicher

und nichtrechtlicher Praxis, den die vorherigen Abschnitte auf der Handlungs-,

Denk-, undWahrnehmungsebene beobachtet haben,hebt hier die zweite Varian-

te rechtlicher Veränderung hervor. Ich umschreibe sie als habituelle Voraussetzung

rechtlicher Praxis.

Diesbezüglich würde es zu kurz greifen, nicht auch den Beitrag zur sozial-

räumlichen (Re)Produktion in den Blick zu nehmen. Nur so kommt neben der

Strukturiertheit auch die Strukturierung dieser rechtlich veränderten Praxis in

den Blick, die hier in der Unter- und unteren Mittelschicht nachgewiesen wer-

den konnte. Ihre (relativ) unterprivilegierte sozialräumliche Position in der ko-

lumbianischen Gesellschaft definiert sich durch den Mangel an ökonomischem,

sozialem und kulturellem Kapital. Seinerseits macht dieser Mangel Benachteili-

gungendurchungleicheBildungwahrscheinlich.Erhat sich zudemdahingehend

bestätigt, dass in dieser Gruppe niemand über eine juristische Ausbildung ver-

fügt, die angesichts der Aufnahme-, Lerndauer-, Finanzierungs- oder Platzpro-

bleme als Handlungsressource dienlich wäre. Dieser Mangel erhöht die Relevanz

von sozialemKapital, durchwelches sich die Kläger:innen Zugang zu nützlichem

kulturellem Kapital verschaffen könnten. Es geht hier um Ressourcen, zu denen

soziale Beziehungen Zugang verschaffen, also beispielsweiseMitgliedschaften in

Gruppen (Bourdieu 2012: 231).Diese sozialen Beziehungen haben sich tatsächlich

als ausschlaggebend dafür erwiesen, ob die Kläger:innen demRecht eine Rolle in
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ihrenHandlungen und Vorstellungen einräumen. Ein Beispiel ist Blanca, die erst

klagt, als sie von einemWachmann der Schule zur Nutzung der Tutela ermuntert

wird (vgl. Blanca Zitat 3, S. 316).

Auch Sozialkapital ist bisweilen exklusiv, was der Fall von juristisch ausgebil-

deten Familienangehörigen belegt hat. Es zeigt sich aber für den besonderen Fall

der kolumbianischen Ombudsstellen, dass Sozialkapital einen hohen Verallge-

meinerungsgrad haben kann. Potenziell steht die Benutzung der Ombudsstelle

frei. Damit ist der Kreis von Personen kaum eingeschränkt, die sich an die Om-

budspersonen wenden können. Indes spricht die Beobachtung, dass dieses Sozi-

alkapital trotzdem nicht automatisch und unmittelbar zur Beratschlagung ein-

gesetzt wird für eine Abgrenzungslogik. AmBeispiel von Betty ist dokumentiert,

dass die Nutzung der Ombudsstelle zumindest ein Erfahrungswissen, d.h. in-

korporiertes Kulturkapital, erforderlich macht (Betty Zitat 5, S. 228). Wer keine

Kenntnis von der Ombudsstelle hat, bzw. sie angesichts des eigenen Problems als

nicht als relevant beurteilt, wird sich nicht an die Ombudsstellen wenden. Bevor

dieOmbudsstellen einBildungsproblemüberhaupt in einenRechtskonflikt über-

tragen können, müssen Betroffene ein ungefähres Rechtsbewusstsein bzw. ein

populäres Rechtsverständnis des Vorfalls haben (Silbey 2005: 335). Auch das be-

legt Andrés. Er hat bereits Erfahrungen mit der Ombudsstelle gesammelt. Den-

noch trägt er den Verlust des Platzes seines Sohnes erst dann vor, als er separat

von einem Bekannten darauf angesprochen wird (Andrés Zitat 6, S. 316).

Bei dieser Variante rechtlicher Veränderung geht es jedoch nicht ausschließ-

lich darum, dass es der Unter- und unteren Mittelschicht an juristischen Fach-

kenntnissen bzw. an ökonomischem Kapital zur opportunen Beauftragung ei-

nes anwaltlichen Rechtsbeistands mangelt. Die vorangegangenen Analysen ha-

ben gezeigt, dass es bei habituellen Voraussetzungen für rechtliche Praxisverän-

derungen ebenso um denModus Operandi der (Re)Produktion sozialer Ungleich-

heit geht. Es konnte beobachtet werden, wie diese Gruppe durch den ersatzwei-

sen Einsatz von verallgemeinertem Sozialkapital zur Reproduktion der sozialen

Unterschiede beiträgt, die ihre eigenen Grenzen definieren. Erst durch eine Ana-

lyse der juristischen Praxis im Lichte von (Re)Produktionslogiken sozialer Un-

gleichheit erweist sichdas rechtlichbeeinflussteHandeln,DenkenundWahrneh-

men in der unteren Mittel- und Unterschicht als angepasste Praxis, weil sie die

soziale Herkunft der Kläger:innen kenntlichmacht. Dieser Effekt zeigt sich etwa

am Beispiel von David. Er sieht die schulischen Verhaltensbeurteilungen, die an

seine Tutela hinzugefügt wurden, als eine stigmatisierende Einschätzung an, die

ihm nicht gerecht wird (vgl. David Zitat 3, S. 224).

Einweiterer Anhaltspunkt für die strukturierendeWirkung,die bei dieser Va-

riante rechtlicher Praxisveränderung stattfindet, konnte im Zusammenhangmit

der Nutzung von sozialem Kapital beobachtet werden. Obwohl es sich nicht um
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einen Zwang handelt, hat der Einsatz von sozialem Kapital in der Regel das Sich-

fügen zur Folge. Die Kläger:innen fügen sich dem Ratschlag und klagen mit der

Tutela,weil sie der rechtlichenAnleitung folgen.Allerdings zeigt sich, dass insbe-

sondere in derOmbudsstelle kaumAlternativen zur Tutela vorgeschlagenwerden

bzw. alle Alternativen im Endeffekt auf die Tutela als Ultima Ratio hinauslaufen

(vgl. Andrés Zitat 1, S. 299).

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Ablehnen der Klage-Empfehlung im-

mer auch das Sozialkapital infrage stellen würde. Indem die Kläger:innen sich

dem Ratschlag fügen, um ihr Sozialkapital in Anspruch zu nehmen, und somit

in gewisser Hinsicht vom inkorporierten Kulturkapital juristischer Expert:innen

profitieren können, kommt es auch zu Abgrenzungen. So symbolisiert bereits die

Nutzung der Ombudsstelle eine soziale Position, die sich durch die Notwendig-

keit kostenfreier Rechtsberatung definiert. Diese Variante rechtlicher Praxisver-

änderung ist auch einKlagen ausMangel an selbstständigenHandlungsmöglich-

keiten.Esmanifestiert die soziale PositionderKläger:innen aus denunterenMit-

tel- undUnterschichten.Dabei verdeutlicht die rechtliche veränderte Praxis,dass

die Kläger:innen selbst nicht aus eigenenKräften klagen können. Sie können also

weder ökonomisches noch inkorporiertes Kulturkapital zum Einsatz bringen. Es

manifestiert sich folglich, dass sie eine wenig privilegierte Position in der kolum-

bianischen Gesellschaft innehaben.

Die Variante, bei der sich Habitusformen der Unterschichten rechtlicher Pra-

xisveränderung vorlagern, kann anhand einer zusätzlichen Differenzierung er-

läutert werden. Die Kläger:innen bringen dann rechtliche Praxis auf Grundlage

von geringem kulturellem und prekärem sozialem Sozialkapital so hervor, dass

ihre eigene soziale Position gefestigt wird. In der kolumbianischen Unterschicht

wurde hier besonders oft die situativeKlagehilfe beobachtet. Zudemwirkt sich die-

se Rechtserfahrung im Denken insofern aus, als dass eine entlarvende Adaption

rechtlicherÜberlegungenhervorgebrachtund gleichzeitigdie institutionelleHandlungs-

macht von Schulen mitgedacht wird. Das umfasst auch eine unhinterfragte Über-

zeugung der konditionierten Appropriation von Rechten. Beispielhaft ist erneut Va-

lentina, die sich wegen des Verlusts ihres Schulplatzes erst an den örtlichen Om-

budsmann wendet, als sie von ihren Eltern dazu aufgefordert wird. Erst in der

Ombudsstelle wurde sie dann mit der Gewissheit konfrontiert, dass ihr Problem

eine Tutela ist. Das illustriert ihre Erinnerung an die Konsultation des Ombuds-

manns.

»Also hat ermir gesagt: ›Nein, daswird eine Tutela.‹ Und ichwusste da noch nichtmal,was eine

Tutela ist.« (Valentina Zitat 4)

Valentina hat mehrmals die Möglichkeit nicht zu klagen. Sie nimmt diese Mög-

lichkeit aber nicht in Anspruch, denn nur beim Klagen setzt sie ihr soziales
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Kapital nicht aufs Spiel. Aufgrund der Erfahrung mit dem Ombudsmann und

mit ihrer Tutela beginnt Valentina, den Verlust ihres Schulplatzes als Verletzung

ihres Rechts auf Bildung zu verstehen. Ihre rechtlichenÜberlegungen ergänzt sie

gleichzeitig, indem sie stets dieWillkür der Schulleiterinmitdenkt: Im Interview

berichtet sie davon, dass sie die Macht der Rektorin hautnah erlebt, weil Valen-

tina nach ihrer Schulzeit als Küchenhilfe genau an derjenigen Schule eingesetzt

wird, die sie selbst mit der Tutela verklagt hat. Durch die erfolgreiche Tutela

glaubt Valentina fest daran, dass ihr das Recht auf Bildung zusteht, weil sie ihren

schulischen Verpflichtungen Tag undNacht nachgekommen ist und dies, obwohl

ihr dabei sogar der sonst übliche Vorteil einer nachsichtigen Leistungsbewertung

verwehrt geblieben ist.

Zusammengefasst setzt sich diese Variante von der rechtlichen Inkorporati-

on deutlich ab. Die Kläger:innen dieser Gruppe gehören der Unter- und unteren

Mittelschicht an und übernehmenweniger die Praxis rechtlichenDarstellens. Sie

machen sich eher die rechtlichenDarstellungen von juristischen Akteur:innen zu

eigen.Damit lässt sich durchaus eine rechtliche Bezugnahme auf die sozialeWelt

und hier besonders auf Bildung und ihre Ungleichheit beobachten. Jedoch haf-

tet den damit verbundenen rechtlichen Sinnkonstruktionen bisweilen der Makel

externer Hervorbringung an. Dies gibt Aufschluss über die unterprivilegierten

Sozialpositionen, weil sich manifestiert, dass sie zumindest nicht durch inkor-

poriertes juristisches Kulturkapital und auch nicht durch nennenswertes ökono-

misches Kapital definiert sind. Allerdings hat die Variante der habituellen Vor-

aussetzung von rechtlicher Praxis nicht nur Unterschiede zur vorher beschriebe-

nenVariante der rechtlichen Inkorporation.Es gibt auch eine Ähnlichkeit, die für

die Frage nach rechtlicher Transformation eine Rolle spielt. Diesbezüglich wie-

derholt sich an dieser Stelle,was im vorangegangenenKapitel schon aufgegriffen

wurde: die Unwahrscheinlichkeit von rechtlicher Transformation.

4.5.3. Andeutung von Zugehörigkeit zum Rechtsfeld

Die vorherigen Abschnitte haben gezeigt, dass sich nicht alle Kläger:innen in die

Varianten rechtlicher Inkorporation oder habitueller Voraussetzung von rechtli-

cherPraxis einordnen lassen.Bei beidenVariantenkonnte bisher gezeigtwerden,

dass die zwei Erklärungsansätze für rechtliche Praxisveränderungen zwar unter-

schiedlich sind (sozialräumlich und datenbasiert). Jedoch kommen sie zu ähnli-

chen Ergebnissen: Juristisch vielseitige Praxis erweist sich als typische Praxis der

(oberen) Mittelschicht. Punktuell juristische Praxis ist in der Unter- und unteren

Mittelschicht zu finden. Insofern lässt sich von Passung sprechen.
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Allerdings hat diese Passung ihre Grenzen. Der Grund dafür ist, dass sich an

den Analysen der vorherigen Abschnitte eine weitere Gruppe von Kläger:innen

kondensiert, bei denen ich juristisch vielseitige Praxis beobachtet habe. Es han-

delt sich um die Fälle von Marcela, Víctor, Jaime und Alexander, bei denen auf

Grundlage der zurückliegenden Untersuchungen auch von einer Inkorporation

rechtlichen Handelns, Denkens oder Wahrnehmens zu sprechen ist. Auch Mari-

sol,Luna, John,Vicenteund JorgegehörenzudieserGruppe,wenngleichdiese In-

korporation bei ihnen weniger stark ausgeprägt ist. Aber auch bei ihnen hat sich

herausgestellt, dass die Tutela-Nutzungen routiniert waren und nicht als außer-

gewöhnliches Ereignis aufgefasst wurden.

Die Gruppe dieser Kläger:innen eint zunächst, dass sie es beinahe mit allen

Bildungsproblemen zu tun bekommen, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt

hat.368Wirklich bemerkenswert ist an ihnen jedoch, dass sie der Unter- und un-

teren Mittelschicht angehören. Damit gibt es bei dieser Gruppe keine Passung

von theoretischen Annahmen und datenbasierten Erklärungsansätzen. Vielmehr

heben diese Fälle die Notwendigkeit theoretischer Anpassung hervor, die in den

zurückliegenden Abschnitten wiederholt betont wurde.

Ein Beispiel ist Vicente, der mit dem Recht einen regelrechten Bewusstseins-

wandel durchläuft. Zunächstmeint er noch, dass so etwas wie ein Kreditabbruch

imStudiumschoneinmal vorkommenkann (Vicente Zitat 4,S.282).Als ihmdann

kein Geld mehr zum Studieren bleibt, richtet er sich nach einem befreundeten

Lehrer.Er ist Vicente inErinnerung geblieben,weil er kein Jurist ist und trotzdem

so handelt, als wäre er Teil des Rechtsfeldes. Sowird auch Vicente zum juristischen

Autodidakten und klagt. Als Vicentes Tutela schließlich erfolgreich ist, gewinnt er

nicht nur seinenKredit zurück, sondern insbesondere auch die Bestätigung,dass

er das Finanzierungsproblem korrekt aufgefasst hat. Sogar ein Revisionsgericht

folgt ihm.

»Und am Ende haben sie beschlossen, dass ich Recht hatte.« (Vicente Zitat 8)

Die Grundlage dieses rechtlichen Wandels ist die Erfahrung der rechtlich-ge-

richtlichen Perspektivübernahme im Tutela-Urteil. Insgesamt setzt sich die

Gruppe aus mehreren Kläger:innen zusammen, die feststellen, dass sich die

Richter:innen ihrer Sicht auf die Bildungsprobleme anschließen. Hier spiegelt

sich der von Bourdieu beschriebene Monopolkampf um die universelle Be-

nennungsmacht im Recht (Bourdieu 2019a: 59) insofern wider, als dass es zu

einer signifikanten Erfahrung kommt: Die Rechtsexpert:innen übernehmen die

Ansicht der Tutela-Kläger:innen.

368 EinGrunddafür,dass sienicht bei den schulischenAufnahmeverweigerungenbeobachtetwurde,könn-

te in der auswahlbedingten Polarisierung des entsprechenden Teilsamples liegen (vgl. 4.1.4).
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Zudem zeigen sich ähnliche Praxisveränderungen auch bei John, Marisol,

Víctor, Luna, Alexander und Jorge. In den Interviews berichten sie, dass Fami-

lienangehörige, Freund:innen, Lehrer:innen, Kolleg:innen oder Bekannte zu

einer juristischen Inspiration wurden, obwohl sie nicht über einen rechtlichen

Abschluss verfügen. Konträr zu dem, was theoretisch anzunehmen wäre, mono-

polisiert der Rechtstitel hier nicht die Anerkennung von juristischer Kompetenz

(Bourdieu 2019a; Martin 2019: 157). Vielmehr erfahren die Kläger:innen dieser

Gruppe, dass rechtlich veränderte Praxis sogar die Zugehörigkeit zumRechtsfeld

andeuten kann. Zu ihrer Erfahrung gehört auch, dass Urheber:innen juristischer

Praxis möglicherweise als Mitglieder des Rechtsfelds angesehen werden. Mög-

lich ist sogar die diffuse Vermutung, dass rechtliche Praxis mit einer privilegiert

machtvollen Position im Rechtsfeld verbunden ist.

Bei all diesenBeispielenentsteht eineÄhnlichkeit oderggf.auchnur eineÄhn-

lichkeitsvermutung zwischen der eigenen Praxis und der (professionellen) Pra-

xis im Rechtsfeld. Diese Vermutung beruht darauf, dass die juristisch veränderte

Praxis die Tutela-Kläger:innen als ihre Urheber:innen selbst in die Nähe juris-

tischer Akteur:innen und auch ihrer privilegierten Positionen rückt. Dies wird

besonders deutlich, wenn es zum selbstverantwortet-beratschlagten Klagen kommt,

das gemeinsam mit einem kombinierenden Rechtsdenken im Sinne der Eigeninteres-

sen und einer Wahrnehmung hervorgebracht wird, welche die objektive Kraft des

Rechts umfasst, die sogar konträr zum Eigeninteresse sein kann.Weist die eigene ju-

ristisch veränderte Praxis der Kläger:innen Ähnlichkeiten und ggf. Übereinstim-

mungenmit der Sicht imRechtsfeld auf, so symbolisiert sie auch eine Zugehörig-

keit zumRechtsfeld und somit die Inhaberschaft einer privilegierteren Sozialpo-

sition. Die Ähnlichkeit und ggf. sogar Übereinstimmung der eigenen rechtlichen

Praxismit der Sicht imRechtsfeld ist eine Sinnkonstruktion,die dieKläger:innen

dieserGruppe eint.Diese Sinnkonstruktion rückt sie in dieNähe desRechtsfelds.

Allerdings beruht diese Anerkennung hier nicht auf institutionalisiertem kultu-

rellem Kapital, sondern auf der rechtlich veränderten Praxis selbst.

Diese Veränderung wird durch den Erfolg einer Tutela befördert. Beachtlich

ist jedoch, dass sie nicht davon abhängt, ob die Tutela gewonnenwird.AlsMarce-

la ihre Tutela verliert, macht sie der Bildungsabbruch ihrer Nichte emotional be-

troffen (Marcela Zitat 8, S. 259).Der juristischeMisserfolg ist aber ein viel weiter-

gehendesProblem fürMarcela,weil er ihreAnerkennung imDorf riskiert (Marce-

la Zitat 1, S. 242). Durch rechtliche Praxis und persönliches Engagement hat sich

Marcela symbolisches Kapital erkämpft und muss es nun schützen. Daher ord-

net Marcela ihr Eigeninteresse unter. Sie räumt sogar ein, dass die Rechte ihrer

Nichte nicht verletzt wurden und akzeptiert damit die Auffassung des Gerichts.
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»Wir hatten kein Geld, es fehlte viel. Wir hätten das also nicht machen sollen. Aber sie wollten

nicht und meine Nichte wollte dann auch nicht mehr. Was sie mir in der Tutela gesagt haben

war, dass sie viele Möglichkeiten für ihre Schule hatte. Dass sie ihr nicht das Bildungsrecht ver-

weigern. Nein, dass sie das machen konnte, nur eben anders.« (Marcela Zitat 9)

Die rechtliche Veränderung wirkt hier letztendlich bis in das Eigeninteresse von

Marcela.Marcela, die nie einen Schulabschluss erreichen konnte, aber selbst ger-

ne Jura studiert hätte, wird somit zum paradigmatischen Beispiel für die ange-

deutete Nähe zum Rechtsfeld. Um ihre Nähe zum Rechtsfeld nicht zu riskieren,

bleibt ihr keine andere Wahl, als die Ablehnung ihrer Tutela zu akzeptieren und

somit den Standpunkt des Gerichts zu teilen. Somit sichert sie wenigstens ihr

symbolischesKapital,das aufdemVertrauen in ihreRechtskenntnisse, ihre recht-

liche Kompetenz und Vorstellungskraft beruht. Nur so kann sie das Vertrauen in

ihre juristischen Fähigkeiten sichern, das ihr beispielsweise vom Bürgermeister

ihres abgelegenen Dorfes oder auch von anderen Opfern des bewaffneten Kon-

flikts entgegengebracht wird.

»Also sagt er [Bürgermeister, M.C.] mir: ›Ich helfe Ihnen, damit Sie arbeiten können. Dann su-

chen Sie mir aber die Opfer, weil Sie was davon verstehen und wissen, was zu tun ist.‹ Ich ant-

worte: ›Ok.‹ Ich habe angefangen Leute zu suchen, weil ich wusste, dass es hier viel Gewalt gab

und habe angefangen: ›Sie sind doch Herr So-und-So.‹ […] Und sie haben mir erzählt, was ih-

nen passiert ist. Und ich habe ihnen gesagt, dass ich schon die Anzeige gemacht habe, und habe

ihnen das Gesetz vorgelesen: ›Schauen Sie, in diesem Gesetz heißt es, dass alle, die wir Opfer

im bewaffneten Konflikt waren, aus dem und dem und dem Grund bei der Ombudsstelle oder

der Staatsanwaltschaft Aussage machen können.‹ […] Ich habe ihnen geholfen, wie und wo sie

aussagen. Und so haben die Leute langsam angefangen, mich aufzusuchen. Sie sagten zu mir:

›Hören Sie mal, Sie wissen doch über Opfer Bescheid.« Ich konnte antworten und wenn nicht,

dann habe ich sie vermittelt und so habe ich immer weiter und weiter und weiter gekämpft, bis

ich dannmeine Vereinigung für die Opfer hatte.« (Marcela Zitat 10)

Die Variante rechtlicher Praxisveränderung, die Nähe zum Rechtsfeld andeutet,

umfasst noch weitere Beispiele. Dazu gehört ebenfalls der Motorad-Taxifahrer

Jorge, von dem in der Einleitung zur vorliegenden Arbeit bereits die Rede war. Er

gehtmit demTutela-Urteil nicht nur erfolgreich gegen die Schulleitung vor. Jorge

verschafft sich zudem Autorität, indem er anschließend im Schulsekretariat mit

der Verhaftung durch die Polizei droht, wenn sich die Bildungseinrichtung das

Tutela-Urteil über die Wiederaufnahme seiner Tochter verweigern sollte. Jorge

hat damit Erfolg und setzt sich gegen die Schule durch, die dem Urteil zunächst

nicht nachkommen wollte (Jorge Zitat 1, S. 11). Im Fall des Schülers John wirkt al-

lein schon dieMöglichkeit, zu drohen antizipativ. Er berichtet im Interview, dass

eine Lehrerin nach seiner erfolgreichen Tutela verängstigt ist. Sie fürchtet, dass

John sie ebenfalls verklagen könnte. Die Lehrerin erkennt in John einen Teilneh-

mer des Rechtsfeldes. Die kurzfristig vermittelten Machtvorteile auf Grundla-
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ge der rechtlichen Anerkennung finden sich auch bei Vicentes Erzählungen. Er

hat erfahren, dass der Richter sein eigenes Argument der rural-prekären Sozi-

allage übernommen hat, womit Vicente den Anschein entstehen lässt, dass sei-

ne Sichtweise eher der des Richters, als der des Bauern ähnelt. Aber auch in der

Handlungspraxis finden sich Beispiele für diese Annäherung, was das Beispiel

von Marisol zeigt.Weil Marisol die gerichtliche Tutela-Lösung als mächtiger an-

sieht, entscheidet sie sich dazu, die im Laufe der Prozessbearbeitung eingegan-

gene Antwort der Kreditagentur ICETEX unbeachtet zu lassen, obwohl sie der

eigentliche Grund ihrer Tutela ist und im Zusammenhangmit demBildungspro-

blem der Kreditunterbrechung steht (Marisol Zitat 2, S. 277).

Es geht um eine vereinheitlicht-rechtliche Sicht, bei der die Kläger:innen

dieser Gruppe und die Gerichte gemeinsam die Bildungsprobleme der Finan-

zierung, Verlängerung der Lerndauer und des Platzverlusts als Rechtsverletzung

darstellen. Dementsprechend ließ sich bei den Kläger:innen eine Ähnlichkeitser-

fahrung beobachten, die sich zwischen ihrer eigenen rechtlich veränderten Praxis

sowie derjenigen rechtlichen Sicht entwickelt, die machtvolle Akteur:innen im

Rechtsfeld auf die Bildungsprobleme haben. Die Erfahrung lagert auf der im

Grunde illusorischen Wahrnehmung, dass das Recht Meinungsverschiedenhei-

ten einebnet und eine identische Auffassung hervorbringt. Insofern schließt sie

an die Überlegungen zur symbolischen Wirksamkeit des Rechts an. Es handelt

sich um eine verallgemeinerte Sicht, die sich selbst zwischen den unterschied-

lichen Perspektiven auf die Bildungsprobleme hervorhebt (vgl. Unterkapitel

2.1.3.4). Ihr liegt die rechtlich veränderte Praxis unter den Tutela-Kläger:in-

nen zugrunde, die sich in den vorherigen Abschnitten insofern als symbolisch

wirksam erwiesen hat, dass die Kläger:innen eine Nähe zu den professionel-

len Akteur:innen des Rechtsfelds, also Richter:innen, Ombudspersonen, etc.

andeuten.369 Daher beschreibe ich diese Variante rechtlicher Veränderung als

angedeutete Zugehörigkeit zumRechtsfeld.

Eswurde bereits erwähnt, dass dieser Variante Kläger:innen der unterenMit-

tel- und Unterschicht angehören. Es handelt sich um Studierende, einen Schüler

und Personen in selbstständig-prekärer Arbeit (z.B. Essenslieferdienst, Motor-

rad-Taxi, Rechtsdienstleistungen ohne Zulassung etc.). Unter den Kläger:innen,

die sichnichtmehr inder (Aus)Bildungsphase befinden,verfügt niemandüber ei-

nen Berufstitel oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Gleiches gilt für die

Eltern dieser Kläger:innen (mit Ausnahme von Alexander). So sind ihre unterpri-

vilegierten Positionen im sozialenRaumdurch ihr niedrigeres ökonomisches, in-

stitutionalisiert kulturelles und sozialesKapital definiert. In dieserGruppefindet

369 Es handelt sich um die Illusion einer gemeinsamen Sicht, siehe Unterkapitel 2.1.3.3.
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sich allerdings ein hoherAnteil vonPersonenmit Schulabschluss.EineAusnahme

ist lediglich Marcela, die keinen Schulabschluss hat.

Bemerkenswert ist zusätzlich das Geschlechterverhältnis in dieser Gruppe:

Während auf sechs Männer nur drei Frauen kommen (0,5), ist dieses Verhältnis

bei der Variante der habituellenVoraussetzung rechtlicher Praxismit drei zu acht

(2,6)mehr als umgekehrt.Auchbei derVariante rechtlicher Inkorporationkommt

es auf drei zu fünf (1,6).Der deutlicheMännerüberhang in der Variante der ange-

deutetenNähe zumRechtsfeld könnte sich zunächst in vorliegende Erkenntnisse

über männlich-weiße Deutungsansprüche einordnen, die Gebrauch von recht-

licher »Objektivität« machen (González Hauck 2022). Da aber die Mobilisierung

des Rechts durch mehrfach benachteiligte Frauen in Lateinamerika bekannt ist

(Dussel 2013: 122), korrespondiert der vorliegende Dynamisierungsbefund sozia-

lerUngleichheit durchaus auchmit diesemWissensstand.Konkret ist diesbezüg-

lich die Rolle des Studiums hervorzuheben. Die Studentinnen Luna und Mari-

sol betonen, dass sie während des Studiums in unterschiedlichen Situationen in

Kontakt mit der Nutzung von Rechtsinstrumenten gekommen sind (Marisol Zi-

tat 1, S. 271 und Luna Zitat 2, S. 277). Aber auch Lunas Zugehörigkeit zu einer in-

digenen Gemeinschaft, deren Reservat sich in einer marginalisierten Region des

Landes befindet,wirkt unterstützend für ihre rechtliche Praxisveränderung.Das

gleiche zeigt sich an ihrer Zugehörigkeit zu einer christlichen Pfingstbewegung

(Luna Zitat 1, S. 276 und Luna Zitat 5, S. 282). Dennoch deuten die Analysen hier

insgesamt darauf hin, dass Frauen seltener als Männer als Teilnehmerinnen im

Rechtsbereich anerkannt werden. Damit muss sich der vorliegende Befund auf

Forschungenberufen,diedasumfassendeMiteinbeziehenvonGeschlecht zurEr-

klärung rechtlicher Praxis einfordern (Baer 2011: 221; Fuchs 2019: 246).

Auch der Anteil erfolgreicher Tutela-Klagen ist in dieser Variante rechtlicher

Praxisveränderungendeutlichhöher,als dasbei denvorherigenVariantenderFall

ist. Nur Marcela verliert. Alle anderen acht Kläger:innen gewinnen. Dahingegen

erreicht das Verhältnis von verlorenen zu gewonnen Klagen bei der Variante der

habituellen Voraussetzung rechtlicher Praxis fünf zu vier. Bei der rechtlichen In-

korporation sinkt es erneut auf zwei zu sechs. Wie bereits mehrmalig erläutert

wurde, lässt die vorliegende Arbeit die Gründe der gerichtlichen Entscheidungs-

findung außen vor, weil hier der Fokus auf den rechtlichen Praxisveränderungen

der Kläger:innen liegt.Diesbezüglichwird bei der Variante der angedeuteten Zu-

gehörigkeit zum Rechtsfeld klar: Erfolgreiche Tutela-Klagen sind ein Nachweis

für die Kläger:innen, dass sie den Akteur:innen im Rechtsfeld ähneln. Für sie ist

eine erfolgreiche Tutela ein Äquivalent zum juristischen Berufstitel: beideweisen



Das Tutela-Klagen 345

auf rechtliches Können hin und deuten dabei eine gesellschaftliche Position der

Person an, auf die sie zurückgehen.370

Die vorherigenAnalysen zur sozialen Position derKläger:innenmachendeut-

lich, dass diese Kläger:innen nicht zur Gruppe der am meisten unterprivilegier-

ten Akteur:innen zu zählen sind. Die Ausnahme von Marcela verdeutlicht aber

auch, dass ihre soziale Benachteiligung nicht anzuzweifeln ist. Dahingehend ist

das juristisch vielseitigeDenken,Handeln undWahrnehmendieserGruppe in je-

derlei Hinsicht bemerkenswert. Die Analysen erlauben somit folgende Beobach-

tung:WährenddieseKläger:innen imVergleichmitdenAngehörigender (oberen)

Mittelschicht nicht über nennenswerte Kapitalformen verfügen, können sie mit

rechtlicher Praxis in gewissem Umfang Handlungen, vor allem aber Wissen und

Wahrnehmungen hervorbringen, mit denen sie eine privilegiertere soziale Posi-

tion symbolisch andeuten.

Dieser Befund hat hervorgehobene Bedeutung für die empirische Untersu-

chung von rechtlicher Transformation, denn die Erkennbarkeit der sozialenHer-

kunft der Praxis ist eines der zentralen Argumente,mit denen die hier diskutier-

te Ungleichheitsforschung die (Re)Produktion sozialer Ungleichheit erklärt (vgl.

Kapitel 2.1.2).DieBeobachtung vonpersistentenUngleichheiten beruht nicht zu-

letzt auf dem Postulat von homologen sozialräumlichen Positionen und Lebens-

stilen (Heim 2013: 55). Die Variation rechtlicher Praxisveränderungen deutet hier

darauf hin, dass Recht diese stabilisierendeKorrespondenz von Praxis und sozia-

ler Position zumindest zeitweise aufbrechen könnte.

DerVarianteder angedeutetenNähe zumRechtsfeld liegt eineRechtswirkung

in der Praxis zugrunde, bei der diese privilegiertere Sozialpositionen andeutet.

Diese Wirkung ist für die Praxis von Jurist:innen bekannt (Bourdieu 2017: 26 ff.,

2019b; Guibentif 2019: 99; Kennedy 2010: 38 ff.) (vgl. auch Unterkapitel 2.1.3.3).

Da sie hier aber auch bei Angehörigen unterprivilegierter Positionen zu beobach-

ten ist, ist es angezeigt, von einer positionellen Symbolik zu sprechen.Damit lassen

sich die Sinnkonstruktionen bezeichnen, bei denen rechtliche Praxis mit privile-

gierteren Positionen der kolumbianischen Gesellschaft verbunden werden oder

zumindest mit der Übereinstimmungmit privilegierteren Akteur:innen. Es deu-

tet sich an, dass rechtliche Ansichten über die Bildungsprobleme aus einer juris-

tisch kompetenten Position hervorgebracht werden, die sich in der Regel durch

370 Es ist grundsätzlich zu beachten, dass erfolgreiche (männliche) Kläger im Sample dieser Arbeit über-

repräsentiert sind (vgl. 3.2.). Im Lichte der Variante der angedeuteten Zugehörigkeit zum Rechtsfeld

erscheint dieses Ergebnis der Feldarbeit als ein Teil des Phänomens. Der Männerüberhang in den In-

terviews könnte damit zusammenhängen, dass dieMänner, die ihre Zugehörigkeit zumRechtsfeld an-

deuten, auchmehrBereitschaft haben, ein Interviewüber ihrKlagen zu geben.Somit zeigt sich der hier

herausgearbeitete Befund bereits auf der Ebene des Samplings.
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geeignetes inkorporiertes Kulturkapital, aber auch durch ökonomisches und so-

ziales Kapital abgrenzt. Nur ein weiteres Beispiel hierfür ist die Erfahrung, dass

die eigene Sicht auf den Verlust des Platzes an der Bildungseinrichtungmit dem

Gericht übereinstimmt.Das konnte etwa bei Jaime dokumentiertwerden (vgl. Ja-

ime Zitat 11, S. 316). Bei Alexander nimmt die Universität nach der gerichtlichen

Niederlage die Tochter wieder auf und richtet sich somit nicht nur nach dem ge-

richtlichenUrteil, sondern auch nachAlexanders Forderung (Alexander Zitat 7, S.

315). Für diese Kläger:innen kommt es jeweils dazu, dass die eigene Sicht inÜber-

einstimmungmit der Sicht privilegierter Akteur:innen erfahren wird.

Allerdings darf das Recht hier nicht mit einem Mechanismus für Praktiken

sozialen Aufstiegs gleichgesetzt werden. Es umgeht Ungleichheitskonflikte bes-

tenfalls zeitweilig und verändert nicht die sozialräumlichen Positionen der Klä-

ger:innen. Offensichtlich führt es nicht zu Transformationen im Sinne von Um-

verteilung von ökonomischem oder kulturellem Kapital. Ebenso ist diese Wir-

kung des Rechts auf die Praxis nicht notwendigerweise dauerhaft. Jedoch han-

delt es sich keinesfalls um einen kosmetischen Effekt. Die Kläger:innen verorten

sich selbst im Rechtsfeld, ohne dabei über das erforderliche Kapital zu verfügen.

Die vorherigen Analysen haben zudem gezeigt, dass die Kläger:innen wegen ih-

rer rechtlichen Praxis bisweilen auch im Rechtsfeld verortet werden, obwohl sie

nicht die dafür typischen sozialräumlichen Positionen innehaben.

Rechtliche Transformation und andeutende Rechtspraxis

Bisher stand bei der Frage nach rechtlicher Transformation das theoretische Ar-

gument ihrerUnwahrscheinlichkeit imVordergrund (vgl.Kapitel 2.1.5).Aufgrund

der vorherigen Erkenntnisse zur rechtlichen Praxisveränderung in der Varian-

te der angedeuteten Zugehörigkeit sind nun empirisch fundierte Anmerkungen

möglich.

Anhand der vorherigen Analysen ließen sich bei den Kläger:innen Überein-

stimmungenmit juristischenAkteur:innenbeobachten.Somitwird von einer an-

gedeuteten Zugehörigkeit zum Rechtsfeld gesprochen. Obwohl die Kapitalver-

mögen der Kläger:innen dieser Gruppe den Ausschluss aus dem Rechtsfeld na-

helegen, kommt es durch die rechtlich veränderte Praxis zur angedeuteten Zuge-

hörigkeit. Dieser Befund ist insofern bemerkenswert, als er sich nur bedingt mit

derReproduktionslogik sozialerUngleichheit erklären lässt.Er zeigt,dass die Lo-

gik sozialer Distinktion hier geringere Erklärungskraft hat,weil es bei diesen Ak-

teur:innen zur Andeutung von Positionen im exklusiven Rechtsfeld kommt. An-

gesichts der Ungleichheitskonflikte, die in der kolumbianischen Gesellschaft in

Form von Barrieren sozialer Distinktion strukturierend wirken, ist die angedeu-

tete Zugehörigkeit zum Rechtsfeld als zeitweilige Umgehung sozialer Ungleich-
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heit zu betrachten. In Anbetracht dieser Befunde würde es zu kurz greifen,wenn

sich die Analyse von rechtlichen Praxiswirkungen auf das Schaffen erweiterter

Handlungsopportunitäten, bzw. von Handlungsspielräumen zur Lösung rechtli-

cher Probleme beschränkt. Zweifellos eröffnen Rechtsstrukturen Handlungsop-

portunitäten (Vanhala 2018). Das hat auch das Beispiel der Tutela gezeigt. Jedoch

zeigen die Befunde hier ebenso, dass die dadurch beförderte Andeutung der Zu-

gehörigkeit zum Rechtsfeld nur in deutlich vermindertem Maße Kapitalvoraus-

setzungen hat. Sie ist daher keine typisch sozial strukturierte und strukturieren-

de Praxis. Hier hängt Recht mit Transformation zusammen, wenn rechtlich ver-

änderte Praxis ihreUrheber:innen in dieNähe von autorisiertenRechtsakteur:in-

nenbringtund sienichtnur anderen fachlicheRechtssicht aufBildungsprobleme

annähert, sondern auch an die strukturellen Sozialbedingungen, die diese Sicht

erst möglich machen.371

Zusammenfassend ist hier von rechtlicher Transformation zu sprechen,

weil solche Rechtserfahrungen situativ und zeitweilig die strukturellen Zu-

gangsbedingungen zum Rechtsfeld umgehen. Diese Angehörigen der unteren

Mittel- und Unterschicht überwinden die Barrieren nicht. Vielmehr kommt es

zu rechtlicher Transformation, wenn ihre rechtliche Praxis als Hervorbringung

eines juristischen Habitus (fehl)verstanden und dementsprechend mit der pri-

vilegierten Sozialposition assoziiert wird. Es konstituiert sich eine Grauzone

des Rechtsfeldes. Rechtliche Praxis ist dort transformativ, wo sie als typische

Sinn- oder Handlungskonstruktion des Rechtsfelds aufgefasst und anschließend

als Produkt einer Position im Rechtsfeld (miss)interpretiert wird. In anderen

Worten überwindet rechtlich-transformierte Praxis die stabile Logik sozialer

Ungleichheit nicht, sondern umgeht sie zeitweilig.

4.5.4. Überblick zur Analyse

EinÜberblick über die vorherigenAnalysen zu (transformativen) rechtlichenPra-

xisveränderungen macht es möglich, nun einen Bezug zur zentralen Frage der

vorliegenden Arbeit darzulegen. Wird am Beispiel des Bildungsklagens in Ko-

lumbien nachMöglichkeiten gefragt, um rechtliche Transformation in der Praxis

der Kläger:innen zu untersuchen, so bietet sich diesbezüglich ein Ansatz an, der

Bourdieus Rechtsdenken und seineHabitustheorie verbindet (vgl. Abschnitt 2.3).

371 Diese Vermutung hat bereits das Eingangsbeispiel von Jorge in der Einleitung zu dieser Arbeit gezeigt.

WenndieSchulleitung sich JorgesDrohungbeugt,dannbasiert dies aufderSimulation vonHandlungs-

macht über die Bildungsinstitution, die durch das Rechtmöglichwird.Die Schulleitung vermutet, dass

auf Jorges Drohung reale Handlungen folgen (Jorge Zitat 1, S. 11).



348 Das Tutela-Klagen

An dieser Stelle der vorliegenden Arbeit lässt sich dies mit der hohen Passfähig-

keit seinerTheorie zu Erklärungsansätzen begründen, die auf der Grundlage der

hier analysierten Interviewdaten erarbeitet wurden. Daher ist der Ansatz nicht

nur theoretisch, sondern auch empirisch begründbar. Dafür war die methodolo-

gisch orientierte Frage maßgeblich, ob sich an datenbasierten Erklärungsansät-

zen auf der Grundlage der GroundedTheory eine Passung zum theoretisch postu-

lierten Zusammenhang von sozialräumlicher Position und rechtlicher Transfor-

mation zeigt. Diesbezüglich kann ich hier zusammenfassen, dass die im theo-

retischen Teil der Arbeit begründete Verbindung von Bourdieus Habitustheorie

mit seinem Rechtsdenken der Herausforderung durch eine datenbasierte Theo-

rie weitgehend gewachsen ist. Allerdingsweist das Beispiel des Tutela-Klagens in

der kolumbianischen Gesellschaft trotzdem auf Adaptionsbedarfe hin.

Wie ich in den vorherigen Abschnitten erläutert habe, handelt es sich bei den

datenbasierten Erklärungsansätzen und der sozialräumlichenTheorie umunter-

schiedliche Erklärungen, die aber weitgehend zum selben Ergebnis kommen. In-

sofern ist von Passung zu sprechen. Das erste Ergebnis sind die juristisch vielsei-

tigen Veränderungen in der Praxis, die eine langfristige Gewöhnung an rechtli-

ches Handeln, Denken und Wahrnehmen befördern. Es kann über diese Verän-

derung wiederholt gesagt werden, dass sie sich beispielsweise am selbstverant-

wortetenKlagen inEigeninitiative, einer rein rechtlichenBetrachtung staatlicher

(Bildungs)Versäumnisse und an der interessenbezogenenÜberzeugung vomUn-

terschied zwischenRecht habenundRecht bekommenverdeutlicht.Solche recht-

lichen Inkorporationen sind verallgemeinerte Rechtsnutzungen und lassen sich

nicht auf einzelne Bildungs-Tutelas reduzieren.Mit derDatenanalyse konnte ge-

zeigt werden, dass ihnen juristische Kenntnisse und Verkettungen ebenso zu-

grunde liegen,wie auch juristische LösungserwartungenunddieErfahrung,dass

individuelle Alltagsprobleme sich mit dem Recht lösen lassen.

Diese Erklärungsansätze passen zur sozialräumlichen Theorie, die solche

rechtlichen Veränderungen als Praxis der (oberen) Mittelschicht nachweist.

Sie weisen darauf hin, dass die Kläger:innen über nützliches inkorporiertes

kulturelles Kapital verfügen. Damit haben sich rechtliche Inkorporation und

vielseitig-juristische Praxis als ein Resultat von Ungleichheitskonflikten erhellt.

Diese rechtlichen Veränderungen befördern ebenso die Reproduktion sozialer

Differenzen, da rechtliche Inkorporation zur distinktiven Praxis privilegierterer

Gruppen der kolumbianischen Gesellschaft wird. Damit hängen rechtliche Ver-

änderungen im Handeln mit sozialräumlichen Positionen zusammen. Gleiches

gilt aber auch für das Denken undWahrnehmen von rechtlichen Konfliktdarstel-

lungenmit Bildungsbezug.

Das zweite Ergebnis sind die punktuell rechtlichen Praxisänderungen. Diese

Veränderungen haben sich an der situativen Klagehilfe durch Rechtsexpert:in-



Das Tutela-Klagen 349

nen, an entlarvenden Adaptionen von Rechtsdiskursen sowie dem gleichzeitigen

Vorbehalt der institutionellen Handlungsmacht und der Überzeugung von einer

konditionierten Appropriation von Rechten gezeigt. Mit der Datenanalyse ließ

sich hervorheben, dass diesen Veränderungen Intersubjektivität mit Akteur:in-

nen zugrunde liegt, denen die Kläger:innen juristische Autorität beimessen. Das

passt zur sozialräumlichenAnalyse,die diesenErklärungsansatz als Sozialkapital

auffasst und davon ausgeht, dass dieHabitusformenweiter demRecht vorausge-

setzt bleiben.Es kommt hier nicht zu rechtlicher Inkorporation.Auchwenn eige-

ne Vorerfahrungenmit juristischer Problemlösung vorhandenwaren, haben sich

die rechtlichen Veränderungen als weniger stark erwiesen. Hier wirkt das Recht

für dieKläger:innen ausder unterenMittel- undUnterschicht nicht zwangsläufig

transformativ. Auch dieser Befund zeigt die Passfähigkeit von sozialräumlicher

und datenbasierter Analyse.

Der rechtlichen Praxisveränderung sind hier die strukturellen Bedingungen

dieser sozialen Positionen vorausgesetzt. So kommt es eher zu den beobachteten

punktuell rechtlichen Praxisveränderungen. Umgekehrt werden aber auch die

weniger privilegierten sozialen Positionen durch die Inanspruchnahme sozialer

Unterstützung bei der Tutela-Klage reproduziert. Auch bei diesem Ergebnis

passt die sozialräumlicheTheorie zu den datenbasierten Erklärungsansätzen.

Abbildung 15: Transformative Praxisveränderungen am Beispiel der kolumbianischen Grundrechtsbe-

schwerde Acción de Tutela im Bildungsbereich.

Quelle: Eigene Darstellung.

Beide Ergebnisse lassen sich der im ersten Teil dieser Arbeit formulierten

Verbindung von Pierre Bourdieus Rechtsdenken mit seiner Habitustheorie
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zuordnen. Dennoch darf angesichts der in Abbildung 15 zusammengefassten

Ergebnisse nicht übersehen werden, dass die auf den Interviewdaten basieren-

den Erklärungsansätze zu rechtlicher Transformation auch eine theoretische

Anpassung erfordern.Wegen der dritten Variante rechtlicher Praxisveränderung

ist keinesfalls von der Übereinstimmung von datenbasierten Erklärungsansät-

zen und der sozialräumlichen Theorie zu sprechen. Vielmehr konnten juristisch

vielseitige Praxisveränderungen auch unter Kläger:innen beobachtet werden,

die nicht der (oberen) Mittelschicht angehören.

Konträr zu den Annahmen, die sich durch die Verbindung von Bourdieus

Habitustheorie mit seinem Rechtsdenken formulieren lassen, konnten recht-

lich-vielseitige Veränderungen auch bei Angehörigen der unteren Mittel- und

Unterschicht beobachtet werden. Sie hängen demnach weniger stark von der

sozialräumlichen Position ab. Trotzdem werden auch diese Veränderungen vor-

rangig durch Erfahrungen mit Akteur:innen mit juristischer Autorität erklärt.

Sie basieren auf dem Effekt, dass auch diese Akteur:innen gegenüber den Klä-

ger:innen eine Nähe zum Rechtsfeld andeuten. Ebenso verfestigt sich bei den

Kläger:innen selbst die juristische Erfahrung.

Allein aus einer sozialräumlichenAnalyse ist diese Beobachtung schwer zu er-

klären. So ist es der Vorteil der datenbasierten Erklärungsansätze zu rechtlicher

Transformation, auch denjenigen Bereichen der Praxis gerecht zu werden, die

weniger stark durch sozialräumlich-strukturelle Voraussetzungen geprägt sind.

Das heißt aber nicht, dass die soziale Position irrelevant wird. Zudem scheint

auch ein positives Klageergebnis eine hervorgehobene Rolle zu spielen. Es lassen

sich daher nicht alle datenbasierten Erklärungsansätze durch die vorab entwor-

feneTheorie abdecken. Vielmehr machen die Befunde zur Andeutung von Zuge-

hörigkeit zumRechtsfeld deutlich,dass eine theoretischeAnpassung erforderlich

ist.

Juristische Praxis
Passung von sozialräumlicher Erklärung und datenbasierten Erklä-

rungsansätzen

punktuell Passung: habituelle Voraussetzung

Passung: rechtliche Inkorporation
vielseitig

Differenz: angedeutete Zugehörigkeit zum Rechtsfeld

Tabelle 24: Passung von sozialräumlicher Erklärung und datenbasierten Erklärungsansätzen.

Quelle: Eigene Darstellung.

Zur Zusammenfassung legt Tabelle 24 dar, wann die sozialräumliche Erklä-

rung zu den datenbasierten Erklärungsansätzen passt und wo sich Differenzen

ergeben. Diese Darstellung erfolgt in Bezug auf die Beobachtung von punktuell

juristischer und juristisch vielseitiger Praxis. In Bezug auf diese Praxisverände-

rungen standen der Analyse zwei Erklärungen zur Verfügung. Für die punktuell
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juristische Praxisveränderung ist zu wiederholen, dass die sozialräumliche Er-

klärung zu den datenbasierten Erklärungsansätzen passt. Das ist der Fall, wenn

Habitusformen der rechtlichen Praxis vorausgesetzt sind. So lässt sich die recht-

liche Praxis von sechs erfolgreichen Kläger:innen (Betty, Beatriz, Andrés, Jasmin,

David und Valentina) und fünf erfolglosen Kläger:innen (Gabriel, Jessica, Vanes-

sa,Diana undBlanca) erklären.Ebenso zeigt sich für einenTeil der juristisch viel-

seitigenPraxisveränderung,dass auchdort die sozialräumlicheErklärung zuden

datenbasierten Erklärungsansätzen passt, wenn es um rechtliche Inkorporation

geht.Dies istmit sechs erfolgreichenKläger:innen belegt. Sandra,Oscar,Adriana

undAngélica sindzugelasseneAnwält:innen.Edwinund Iorna sinddasnicht.Da-

zu kommen zwei erfolglose Kläger:innen (Felipe und Laura). Jedoch ist für die ju-

ristisch vielseitige Praxis auch klar geworden, dass es bisweilen Differenzen zwi-

schen der theoretischen Erklärung und den datenbasierten Erklärungsansätzen

gibt. Das hat sich bei der Variante rechtlicher Praxisveränderung zeigen lassen,

bei der Zugehörigkeit zum Rechtsfeld angedeutet wird. Hier liegen Grenzen der

sozialräumlichen Erklärung, was mit acht erfolgreichen Kläger:innen (Marisol,

Víctor,Luna, Jaime, John,Alexander,Vicenteund Jorge) undeiner erfolglosenKlä-

gerin (Marcela) belegt ist. In diesen Fällen ist von einer rechtlichen Transforma-

tion der Praxis zu sprechen, die sich auf die positionelle Symbolik rechtlicher Praxis

zurückführen lässt.

4.6. Die positionelle Symbolik rechtlicher Praxis in ungleichen

Gesellschaften

Die positionelle Symbolik rechtlicher Praxis ist eine Bezeichnung,mit der ich die Be-

funde der zurückliegenden Datenanalyse über rechtliche Praxisveränderungen

verallgemeinere. Sie meint die assoziative Sinnkonstruktion, dass sich vielseiti-

ge Rechtspraxismit sozialräumlich-strukturellenVoraussetzungenprivilegierter

Positionen verbinden lässt. Der Befund war, dass diese rechtliche Praxis mit so-

zialen Positionen assoziiert werden kann,womit den Akteur:innen situative Vor-

teile entstehen, obwohl sie diese Positionen nicht wirklich innehaben.

In der Einleitung zur vorliegenden Arbeit wurden zwei Forschungslücken

identifiziert: die erste über das Bildungsklagen mit der Tutela und die zweite

über den Begriff der rechtlichen Transformation. Dementsprechend beziehe ich

mich in diesem Kapitel nicht nur auf eine Zusammenfassung zu Recht, Bildung

und Ungleichheit in der kolumbianischen Gesellschaft (4.6.1). Ebenso berufe ich

mich auf die vorab dargelegten Debatten über ungleiche Positionen im Sozi-

alraum und die symbolische Wirkung des Rechts (4.6.2). Somit zeige ich auch
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allgemein-theoretische Implikationen für die weiterführende Erforschung von

Zusammenhängen zwischen Recht und sozialer Ungleichheit.

4.6.1. Konfliktumgehung von Aufstiegsblockaden in Kolumbien

Recht kann in der durch soziale Ungleichheit gekennzeichneten kolumbia-

nischen Gesellschaft transformativ wirken. Dazu kommt es beispielsweise,

wenn rechtlich veränderte Praxis situativ zu sozialer Anerkennung verhilft, die

formelle Bildung selbst nicht erreichen konnte. Jedoch ist diese Umgehung un-

gleicher Aufstiegsblockaden in der kolumbianischen Gesellschaft selbst Teil von

Ungleichheitskonflikten.

Erstens knüpft die kolumbianische Gesellschaft ein bisher nicht eingelöstes Aufstiegs-

versprechen an Bildung. Das meritokratische Versprechen vom sozialen Aufstieg

durch Bildung für Kolumbiens Unter- und untere Mittelschicht wurde nicht

umgesetzt. Etwa 67% der kolumbianischen Bevölkerung gehören weiterhin zu

diesen Teilen der Gesellschaft (DANE 2020b), die die benachteiligten Mitglieder

beherbergen. Es mangelt ihnen an wirtschaftlichem, sozialem oder institutio-

nalisiert kulturellem Kapital. Die historische Verstärkung der kolumbianischen

Mittelschicht bedeutet keine umfassende soziale Aufwärtsmobilität (Fresneda

Bautista 2017). Anstelle dessen ist von persistenter Ungleichheit zu sprechen.

Dabei ist die Aufstiegsblockade Folge der Strukturvorrausetzungen, weil das

Erreichen bestimmter Bildungstitel in der Regel durch soziale Bedingungen

erleichtert wird. Die »Illusion der Chancengleichheit« trifft hier in besonderem

Maße zu (Bourdieu & Passeron 1971).

Daher ist die Persistenz sozialer Ungleichheit für einen Großteil der kolum-

bianischen Bevölkerung dokumentiert (vgl. 2.2.4.3). Zwar schrumpften die Be-

völkerungsgruppen ohne Schulbildung. Auch der Bevölkerungsanteil, der ledig-

lich über eine abgeschlossene Grundbildung verfügt, sank bis 2018 auf 11,2%. Im

historischen Vergleich ist ebenso von einer Expansion bei den Abschlüssen der

weiterführenden Bildung zu sprechen (Ramírez et al. 2022: 10).372 Andererseits

hat sich seit den 1990er Jahren eine Bildung »zweiter Klasse« etabliert (Gomez

Campo 2015: 30), die dem in Lateinamerika bekannten Phänomen der hierarchi-

schen Fragmentierung entspricht (Peters & Serrudo 2019: 251 f.). Amunteren En-

de von Kolumbiens Bildungspyramide findet sich eine Menge an Bildungsinsti-

tutionen mit fragwürdiger Qualität. Das trifft insbesondere für private Anbieter

in der weiterführenden Bildung zu (Cuenca Hernández 2016: 70). Aber auch öf-

372 Nach Daten von Robert Davis befand sich im Jahr 1835 ein minimaler Bevölkerungsteil von 1,2% in der

Schulbildung (García Villegas 2020: 173).
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fentliche Schulen haben schwere Qualitätsdefizite, was sich bei den weit entlege-

nenEinrichtungen in ruralenGegendenzusätzlich verschärft (Fergusson&Flores

2021: 112). So schmälert sich die symbolisch-distinktiveWirkung von Bildung als

Ausweis verbesserter Positionen insbesondere bei den Aufstiegsambitionen der

Unter- und unteren Mittelschicht. Dies ist besonders bemerkenswert, weil die

Ausweitung formeller Bildung in Kolumbien im historischen Vergleich ein jun-

ges Phänomen ist.

Die bildungsbezogene Aufstiegsskepsis im Kontext persistenter Ungleich-

heit kam auch in den hier analysierten Interviews zur Sprache, wobei schlechte

Bezahlung, mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten bzw. der Verlust von Arbeits-

plätzen nur Beispiele sind. Es folgt kein automatischer sozialer Aufstieg auf

die Aneignung von Bildungsabschlüssen bzw. -titeln, wie dem Bachiller, einer

Berufsausbildung oder gar einem akademischen Abschluss. Die Akkumulati-

on von institutionalisiertem kulturellem Kapital ist keine Mobilitätsgarantie.

Wenn sich die Angehörigen von Kolumbiens Unter- und unterer Mittelschicht

Bildungstitel aneignen, so finden sie sich anschließend mehrheitlich in einer

ähnlichen Gesellschaftsposition wieder (vgl. Kapitel 2.2.3). Damit trägt Bour-

dieus Analyse ungleicher Verhältnisse (Bourdieu 2015a: 109). Mittlerweile wurde

insbesondere das Angebot für weiterführende Bildung den finanziellen Mög-

lichkeiten der Unter- und unteren Mittelschicht mehr angepasst. Das ist durch

Studienkredite, unterschiedliche Zahlmodelle und im Fall der SENA-Ausbildung

auch durch kostenlose Berufsausbildungen erfolgt. Durch die ausbleibende so-

ziale Aufwärtsmobilität ist Bildung aber auch eine angepasste Praxis sozialer

Ungleichheit. Insofern wird immer wieder angezweifelt, ob die individuelle

Bildungsinvestition wirklich lohnt.373

Zweitens behebt Recht undRechtsmobilisierung die Aufstiegsblockade derUnterschicht

(bisher) nicht. Kolumbien befand sich in den 1990er Jahren inmitten einer extre-

men Gewaltphase mit fragiler Staatlichkeit, als von der Justiz die Lösung der

»ernsten Probleme des Landes« erwartet wurde (Landau 2014: 118). Im Lichte der

Verfassung von 1991, ihrer transformativen Genese und der Grundrechtsdoktrin

des Bloque Constitucional hat sich die Acción de Tutela keinesfalls als aussichtslos

erwiesen (BoteroMarino 2006a: 26; Comisión Colombiana de Juristas 2003a: 18).

Die Tutela ist wegen ihrer niedrigen Mobilisierungshürden als transformatives

Rechtsverfahren anzusehen. Die Entbindung von der Pflicht zur anwaltlichen

Vertretung, die Kostenbefreiung und die Pflicht zur materiellen Problemlösung

bzw.die Entscheidung in nur zehnArbeitstagen kommtdemGroßteil der kolum-

bianischen Bevölkerung entgegen, die in der Unter- und unteren Mittelschicht

373 Das hat beispielsweise Adriana in Bezug auf ihr weiterführendes Studium gesagt, das sie nach ihrem

ersten Abschluss in Jura begonnen hat.
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nicht über die finanziellen Ressourcen für den Zugang zum Recht verfügt.374Die

über 7.7 Millionen Tutelas, die bis 2019 registriert wurden (Corte Constitucional

2020), weisen auch dann noch die weite Verbreitung von Klagegründen nach,

wenn die von Institutionen geführten Klagen abgezogen werden. Eine empi-

rische Analyse zu den sozioökonomischen Charakteristiken der Kläger:innen

steht aus. Trotzdem ist es auf der Grundlage der bekannten Statistiken und For-

schungen schlicht unwahrscheinlich, dass die vielen Tutelas hauptsächlich von

den wenigen Mitgliedern der Oberschicht eingereicht wurden. Vielmehr wäre

plausibel, dass die Tutela eine spezifische Rechtsmobilisierung bei der Unter-

und unteren Mittelschicht befördert hat. Das bedeutet sicherlich keinen ausge-

glichenen oder repräsentativen Zugang zum Recht. Aber immerhin involviert

die Tutela auch die unterprivilegierten Positionen der Gesellschaft. Dafür kann

auch die vorliegende Studie ein Hinweis sein. Tatsächlich zeigt sich, dass mit

der Tutela aus dieser Lage der Benachteiligung nicht nur im Bildungsbereich,

sondern besonders auch bei der Gesundheit, Verwaltung, und sozialen Siche-

rung effektive Rechtsmobilisierungen werden.375 Die Tutela ist ein besonders

häufig zur Anwendung gebrachtes Klageinstrument, wobei die präsentierten

Ergebnisse und die verfügbare Forschung darauf hinweisen, dass die sonst stark

ausgeprägten Barrieren der Rechtsmobilisierung hier den Zugang zum Recht

weniger erschweren.

Tatsächlich hat die Tutela auch die Schul- und weiterführende Bildung im-

mer wieder auf die Agenda des kolumbianischen Verfassungsgerichts gebracht

unddort zuwegweisendenUrteilen geführt (PalaciosMena 2008).Normative Re-

ferenzpunkte für diese Bildung sind nicht nur die 1991er Verfassung, das Gesetz

für höhere Bildung L30/1992 (HBG) und das allgemeine Bildungsgesetz L115/1994

(ABG). Auch die Verfassungsrechtsprechung hat das Bildungsrechtmit dem ›4A‹-

Schema an internationaleMaßstäbe geknüpft und somit einen rechtlich-norma-

tiv geregelten Prozess der Arbeitsteilung zwischen Lernenden (bzw. ihren Famili-

en) und demStaat (bzw.privaten Einrichtungen) über die Aneignung von institu-

tionalisiertem Kulturkapital dargestellt. Es geht ferner nicht nur um Abschlüsse

und Titel als Zugang zu gesellschaftlichen Positionen, sondern auch um Persön-

lichkeitsentwicklung, die Wissen, Partizipationsfähigkeit und die Grundrechte

inkorporiert (R.Arango2014: 216; ComisiónColombianade Juristas 2003a: 86; Ro-

dríguez Cespedes 2015: 99).

FürdieUnter-unduntereMittelschicht ist diesbezüglichdie beachtliche Indi-

vidualmobilisierung von Bildungsrechten und gleichzeitig die Bildungsungleich-

374 Genauere Angaben über die Einkommens- und Vermögensungleichheit in Kolumbien enthält das Un-

terkapitel 2.2.3.2, S. 139.

375 Entsprechende Tutela-Statistiken finden sich im Unterkapitel 2.2.4.1.
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heit zur Kenntnis zu nehmen. Zunächst war der Anteil der Bildungs-Tutelas mit

0,8%des Tutela-Gesamtaufkommens 2019 immernochminimal, obwohl immer-

hin 5.300 Tutelas zu Bildung eingereicht wurden (vgl. Tabelle 4, S. 156). Trotzdem

konnte damit bisher keine ausgleichende Bildung für die Unter- und untereMit-

telschicht erreicht werden. Zur ungleichen Bildung kommt deshalb auch die un-

gleiche Mobilisierung von Rechten im Bildungsbereich hinzu. Auch dafür finden

sich in der vorangegangenen Studie Belege.

Diese Dynamik ist für die Unter- und unterenMittelschichten auch dann an-

zuerkennen, wenn die vorliegende Studie die Tutela für Schüler:innen, Studie-

rende und Eltern aus diesen sozialen Positionen als ein praktikables Klageinstru-

ment diskutiert hat.376 Selbst dann,wenndie niedrigschwelligenMobilisierungs-

hürden der Tutela einen reibungsfreien Zugang zum (Bildungs)Recht garantie-

ren würden, wäre die materielle Transformation dieser konstitutionellen Akti-

on trotzdem anzuzweifeln. Da die bildungsrechtlich dargestellte Arbeitsteilung

zur Vergabe von institutionalisiertem Kulturkapital auch Freiheit für ungleiche

Bildung schafft, spricht viel dafür, dass diese rechtliche Transformation besten-

falls Exklusion verhindern kann. Das bekräftigt zum wiederholten Mal die Kri-

tik,dass transformativerKonstitutionalismus in Lateinamerikamaximal die (Bil-

dungs)Abdeckung erweitert (Coddou Mc Manus 2022: 118). Die empirische Ana-

lyse der vorliegenden Arbeit hat an unterschiedlichen Stellen gezeigt, dass das

Klagen die Blockade der sozialen Aufwärtsmobilität für Kolumbiens Unter- und

untere Mittelschicht jedoch nicht behebt.

Drittens bedeutet auch die positionelle Symbolik rechtlicher Praxis keinen ›Fahr-

stuhleffekt‹ für Kolumbiens Unter- und untere Mittelschicht. Rechtliche Praxis kann

eine privilegierte Zugehörigkeit andeuten. Das bedeutet aber nicht, dass sie die

Kläger:innen dauerhaft in diese Positionen der kolumbianischen Gesellschaft

befördert, obgleich diese Erwartung einigen Zugängen zu rechtlicher Trans-

formation durchaus begründet erscheinen könnte (vgl. Unterkapitel 2.1.1.2).

In Kolumbien kann das Recht lediglich situativ, aber bisweilen doch entge-

gen der Reproduktionslogik sozialer Ungleichheit die Praxis verändern. Dann

gibt es diesen Bevölkerungsgruppen eine Nähe zu sozialen Positionen, die ihre

Urheber:innen mit den dafür konstitutiven Kapitalsorten streng genommen

nicht belegen können. Die vorherige Datenanalyse hat vielfältige Belege für

rechtlich veränderte Praxis gezeigt. Sie ist nicht unabhängig von Bildungs- und

376 DieFrage,weshalb Lernende ihreBildungsrechtenichtmitTutelasmobilisieren, ist ein vielversprechen-

des Forschungsthema, wenngleich methodologisch anspruchsvoll. In der vorliegenden Arbeit interes-

siert mich rechtliche Transformation, weshalb ich diesen Aspekt beim Sampling ausgeklammert habe.

Indes ist es bei einigen Kläger:innen immer wieder aufgetaucht. Siehe dazu Kapitel 4.5.2.
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Geschlechterungleichheit und deutet trotzdem eine Nähe zum Rechtsfeld an,

dem die Unter- und untere Mittelschicht mehrheitlich nicht angehört.

Für diese Bevölkerungsgruppen sind die Diskrepanzen zwischen Sozialraum

undostentativen Lebensstilen bekannt, alsoGruppenmit ähnlichenBewertungs-

undWahrnehmungspraktiken (Faciolince 2008). Umkämpfte Lebensstile zeigen,

dass nennenswerte Teile der kolumbianischen Unter- und unteren Mittelschicht

bereits in die Lebensstile der Mittelschicht vordringen (vgl. 2.2.3.4).

Die Andeutung privilegierterer sozialer Positionen durch rechtliche Kon-

fliktdarstellungen im Zusammenhang mit Tutelas, dem Auskunftsantrag und

anderenRechtsverfahren fügt sich auch fürdieseTeile derGesellschaft nochnicht

zu einemgesellschaftlichenGesamtbild zusammen.Allerdings zeichnet sich eine

Tendenz ab, wenn die hier aufbereiteten Forschungsergebnisse in die zuvor dar-

gestellten Befunde zu umkämpften Lebensstilen in derUnterschicht eingeordnet

werden. Die Unter- und untere Mittelschicht schafft mit rechtlicher Praxis eine

Andeutung sozialer Zugehörigkeit. Für sie zeigt sich hier ein Distinktionsprin-

zip, das den umkämpften Lebensstilen dahingehend ähnlich ist. Das meint die

rechtlichen Umgehungsversuche gesellschaftlicher Aufstiegsbarrieren, die die

vorliegende Arbeit in der empirischen Analyse dargelegt hat. In Anbetracht der

Menge an Tutelas und der Größe dieser Gesellschaftsgruppen wäre es durchaus

plausibel, wenn sich Teilgruppen aus diesen marginalisierten Positionen nicht

nur Lebensstile erkämpfen, sondern auch durch rechtliche Praxis andeuten, dass

sie legitimeMitglieder privilegierterer Sozialgruppen sind.

Damit ergänzt sich das Bild von der ungleichen Gesellschaft Kolumbiens

anhand der Tendenz, dass der verwehrte Bildungsaufstieg teilweise umgangen

wird, wobei genau dies erneut Distinktion und Konflikte sozialer Ungleichheit

nach sich zieht. Es spiegelt sich an der positionellen Symbolik rechtlicher Praxis

die Diskrepanz wider, die bereits zwischen sozialräumlichen Positionen und

Lebensstilen in Kolumbiens Unterschichten gezeigt werden konnte. Ist sozialer

Aufstieg auf Grundlage der Akkumulation von institutionalisiertem kulturellem

Kapital in der Regel blockiert, so bietet die angedeutete Zugehörigkeit zu pri-

vilegierteren Schichten eine Alternative, die unsicher und stets von Entlarvung

bedroht ist.

Somit passt die herausgearbeitete Erkenntnis der symbolischen Rechtswir-

kung in der Unter- und unteren Mittelschicht durchaus zu den konfliktiven

Lebensstilen dieser gesellschaftlichen Gruppen, weil auch ihr die Aspiration des

sozialen Aufstiegs zu eigen ist. Sie verdichtet das Bild von den dynamischen

Ungleichheitskonflikten in dieser Gesellschaft, denn eine Verallgemeinerung

der positionellen Symbolik rechtlicher Praxis ist aufgrund der methodischen

Eigenschaften der vorliegenden Studie nicht möglich.
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Viertens kann Recht in Kolumbiens Unter- und unterer Mittelschicht zu einem symbo-

lischenKapitalwerden.Der Einsatz dieses Kapitals erhöht die soziale Anerkennung

seiner Besitzer:innen insofern, als dass ihre Praxis sie in die Nähe von rechtlich

autorisierten Positionen im Rechtsfeld rückt.

Für die Unterschicht verkörpern Anwält:innen in Kolumbien gesellschaftli-

che Privilegien. Es steht außer Frage, dass juristisch kompetente Akteur:innen

als machtvoll anerkannt werden. Zwar wird in Kolumbien bisweilen nicht nach

juristischer Funktion differenziert. Die Sammelkategorie ›Anwält:in‹ überwiegt

klar.EbensokannwegenderMischungvoneuropäischemRechtundCommonLaw

nicht von einemmonolithisch organisierten Rechtsfeld gesprochenwerden (Gar-

cía Villegas 2010c: 22).377 Trotzdem ist die anwaltliche Rolle sogar im national-

staatlichen Gründungsnarrativ des Landes verankert. Bereits der an einem zen-

tralistischen Staatsmodell interessierte Simon Bolívar äußerte seine Aversionen

gegen Anwälte (Melo 2017: 129). Dahingegen erreichte ein von Francisco de Paula

Santander überliefertes Plädoyer für das Recht den Giebel des kolumbianischen

Verfassungsgerichts. Am Justizpalast steht geschrieben: »Kolumbianer: DieWaf-

fen haben Euch die Unabhängigkeit gebracht. Die Gesetze werden Euch die Frei-

heit geben.« (König 2010: 108) Diese Anerkennung zeigt sich auch in der hohen

Relevanz der Jurist:innen für die kolumbianische Öffentlichkeit. Darauf machen

García Villegas und Ceballos Bedoya aufmerksam.

»Kolumbiens soziale Konflikte, politische Projekte, alltägliche Nachrichten, die öffentliche De-

batte und sogar die Kriege: all das neigt dazu, mit juristischen Diskussionen zu beginnen und

zu enden […], in denen Anwälte zentral sind.« (García Villegas & Ceballos Bedoya 2019b: 16)

Dementsprechend geht vom Rechtsstudium die besondere Anziehungskraft des

sozialen Aufstiegs aus, die ähnlich auch für Brasilien belegt ist. Eliane Junqueira

sprach in diesem Zusammenhang von den »Traumfabriken« der Rechtsfakultä-

ten (Junqueira 1999). Während das Recht eine soziale Aufstiegsoption bedeutet,

vermittelt das Rechtsstudium den Aufstieg zum Recht. Passend dazu wächst in

Kolumbien die Anzahl der Rechtsprogramme an den privaten Hochschulen. Sie

werden in allen stärker bevölkerten Landesteilen angeboten, haben relativ nied-

rige Zugangsbarrieren und haben zu einem deutlichen Zuwachs bei der Studie-

rendenschaft dieses Fachbereichs geführt (SalamancaRamírez 2010: 136).378Auch

377 Das ist in Frankreich der Fall. Dort haben sich Mitte des 20. Jahrhunderts vorrangig Professoren der

Rechtswissenschaften symbolischeMacht angeeignet, indem sie entlang der Kodizes das Recht ausleg-

ten (García Villegas 2010d: 35). Siehe für Kolumbiens Rechtsfeld auch Fußnote Nr. 195.

378 Kamen 1991 auf 100.000 Einwohner:innen etwa 117 Jurist:innen, so hat sich dieses Verhältnis im Jahr

2016 bis auf 568 erhöht (García Villegas & Ceballos Bedoya 2019b: 105). Diese hohe Anzahl ist bereits Er-

gebnis eines Selektionsprozesses ungleicher Bildung, denn nicht alle Studierenden beenden ihr Jura-

Studium. Im Jahr 2015 waren 126.264 Studierende in Rechtsstudiengängen registriert. Der Abschluss
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die damit verbundene Proliferation von juristischemWissen fügt sich als verstär-

kender Effekt in die Forschungsergebnisse über die Rolle von Sozialkapital ein,

insofern das vermehrte Rechtswissen später für Dritte nützlich sein kann.

Kolumbiens Unter- und untere Mittelschicht setzt mit der Tutela das Recht

ein. Sie stellt somit (Ungleichheits)Konflikte rechtlich dar. Diese rechtliche

Praxis kann sozialräumliche Positionen symbolisieren, wenn es zur Übereinstim-

mungsauffassung zwischen der rechtlichen (Eigen)Darstellung und der Rechts-

auffassung von professionellen Akteur:innen im Rechtsfeld kommt. Anhand der

rechtlich-transformierten Wahrnehmungen und des Denkens hat sich gezeigt,

dass diese Auffassung keinesfalls nur bei Dritten vorliegenmuss, sondern bereits

bei den Tutela-Kläger:innen selbst beginnt, indem sich ihr Rechtsbewusstsein

herausbildet.

Für die Angehörigen der kolumbianischen Unterschicht bedeutet das Klagen

zuvorderst, dass sie durch das Recht sprechen, denken und handeln. Dabei kann

kaum überraschen, dass sie nicht unbedingt rechtssichere Wirklichkeit hervor-

bringen. In der Regel sind sie nicht dazu ausgebildet, wie »man Rechtsfragen

richtig formuliert.« (Bräutigam 2023: VI) Ihnen ist vielmehr eine unvorherseh-

bare Kreativität zu eigen, die gerade aufgrund der fachjuristischen Fehler zu er-

warten ist (Kretschmann 2016: 103).Das hat auch die vorliegende empirische For-

schung an den Fallbeispielen im Detail bestätigt.

Durch die kolumbianische Tutela kommt diese unterprivilegierte Sozialgrup-

pe in Kontakt mit dem Recht. Dabei kann ihre Rechtspraxis eine Zugehörigkeit

zum Rechtsfeld symbolisieren und sich somit auch von der benachteiligten Un-

terschicht abgrenzen. Es zeigt sich an der Tutela eine Praxis der Konfliktumge-

hung, die jedoch selbst zum Teil von Ungleichheitskonflikten wird. Daher ist der

Auffassung von Enrique Dussel zu widersprechen, dass Rechtspraxis die Stim-

meder Ausgeschlossenen repräsentiert (Dussel 2013: 116).Vielmehr suggeriert sie

selbst eine Ähnlichkeit zurmachtvollen Sicht der Institution, die denRechtsstreit

beenden soll. Es handelt sich somit um eine Ähnlichkeit zur bzw. Anlehnung an

die kolumbianische Verfassungsgerichtsbarkeit (Giacomette Ferrer 2017: 316).

Die auf rechtlicher Praxis basierende Andeutung der Zugehörigkeit zum

Rechtsfeld bietet hier eine Erklärung, die die Gleichzeitigkeit von Recht(-smo-

bilisierung) und Ungleichheit in der kolumbianischen Gesellschaft plausibel

ist vergleichsweise häufiger als bei anderen Studiengängen (García Villegas & Ceballos Bedoya 2019b:

55 f.). Begannen 1974 noch knapp unter 6.000 Studierende das Jura-Studium, so stieg diese Anzahl bis

2002 auf beinahe 20.000 Erstsemestler:innen in Jura. Auch das Angebot an Hochschulen mit Rechts-

programmen und die Anzahl von Rechtsprogrammen proHochschule sind im Zusammenhangmit der

Liberalisierung des akademischen Bildungssektors von 1993 bis 2007 schnell angewachsen (Salamanca

Ramírez 2010: 133).
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macht.Die symbolischeWirksamkeit des Rechts hängt nicht zwingend davon ab,

dass ein Tutela-Urteil, etwa im Bereich des Bildungsrechts, tatsächlich umgesetzt

wird. Vielmehr liegt sie auch in der (gegebenenfalls) vermuteten Koinzidenz

zwischen den Praktiken der Kläger:innen und den Rechtsakteur:innen. Die Mil-

lionen von Tutelas haben nicht verhindern können, dass soziale Ungleichheit in

Kolumbien ein Gesamtphänomen bleibt. Es ist nicht allein auf die sozialräum-

liche Dimension beschränkt, sondern findet sich auch in den Lebensstilen der

Bevölkerung, imGeschmack, imBefindenundbisweilen inAspektendes sozialen

Lebens, die kaum oder nur eingeschränkt der Kommodifizierung unterliegen.

Dabei werden Konflikte um Lebensstile insbesondere in der Unter- und unteren

Mittelschicht ausgetragen.Dies trifft zu,wenn die Unterschichten in Lebensstile

vordringen, die eigentlich bei Inhaber:innen von privilegierteren Sozialpositio-

nen zu vermuten wären. In diesem Sinne erscheint es plausibel, dass die hier am

Beispiel der Bildungs-Tutelas herausgearbeitete Andeutung der Zugehörigkeit

zumRechtsfeld diesen Akteur:innen ebenfalls als Hebel zur Abgrenzung nützlich

ist.

Dazu müsste die Anschlussforschung mit einer breiteren Datenbasis bestä-

tigen, ob diese Teile der kolumbianischen Gesellschaft nicht nur mit ihrem Ge-

schmack in Stilbereiche derMittelschicht vorzudringen versuchen, sondern auch

mit der Rechtsnutzung Positionen im Rechtsfeld andeuten. Wenn sie diese an-

gedeuteten Positionen nicht durch Kapitalvermögen belegen können, dann wä-

re das ein klarer Hinweis auf rechtliche Transformation: Ihre (rechtliche) Praxis

würde die Kopplung von sozialen Strukturbedingungen und sozialer Strukturie-

rung umgehen.

4.6.2. Begrifflich-theoretische Zusammenfassung

Der empirische Beitrag dieser Arbeit konnte die Erklärungskraft rechtlicher

Transformation unter Rückgriff auf eine Anpassung und Erweiterung von Pierre

Bourdieus Theorie hervorheben. Zusätzlich hat sich auch der Bedarf für eine

Theorie gezeigt, die die Praxis rechtlicher Konfliktdarstellung in ihrer positionel-

len Symbolik auffasst. Dies beruht auf dem empirischen Befund, dass Akteur:in-

nen mit solcher Praxis soziale Positionen ohne entsprechende Kapitalgrundlage

andeuten können. Daher ist die begriffliche Fassung der Unwahrscheinlichkeit

rechtlicher Transformation anzupassen.

Die Verbindung von Bourdieus Habitustheorie mit seinem Rechtsdenken

bewährt sich als belastbarer Theorierahmen zur Untersuchung von rechtlicher

Transformation. Es erstaunt jedoch, dass gerade sie denjenigen Dynamiken

von rechtlicher Praxis nicht vollumfänglich gerecht wird, die sich im Rahmen
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der ungleichen Reproduktion von sozialer Ungleichheit beobachten lassen. Es

ist allerdings nicht anzunehmen, dass dies mit Bourdieus insgesamt gerin-

gem Interesse am Recht zu tun hat, auf das García Villegas (2004a: 58) bereits

hingewiesen hat. Vielmehr hängt dies mit dem Postulat unwahrscheinlicher

rechtlicher Transformation zusammen. Auf begrifflicher Ebene wird die positio-

nelle Symbolik der rechtlichen Praxis noch nicht ausreichend berücksichtigt.

Die vorliegende empirische Studie zielte auf die Prüfung ab, ob eine datenba-

sierte Theorie verfügbar gemacht werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass

selbst die rechtliche Praxis der Kläger:innen zur sozialräumlich differenzier-

ten (Re)Produktion ungleicher Gesellschaften beitragen kann. Allerdings kann

sie auch sozialräumliche Positionen verschleiern. Es wurde hier gezeigt, dass

rechtliche Praxis nicht nur stigmatisieren kann. Ebenso kann sie Anerkennung

hervorrufen und ggf. sogar der Stigmatisierung zuvorkommen.

Daher sindDifferenzen zur theoretischen Vorarbeit zu bilanzieren. Sie liegen

im Bereich der transformativen Möglichkeit rechtlicher Praxis. Beim Rückblick

auf die Verbindung von Bourdieus Rechtsdenken mit seiner Habitustheorie (vgl.

Kapitel 2.1.4) begründen die empirischen Befunde dieser Studie zur kolumbia-

nischen Gesellschaft keinen eigenen Entwurf über das Recht. Anstatt dessen be-

absichtige ich hier einen Vorschlag zur Erweiterung bestehender Rechtstheorien

für ungleiche Gesellschaften. Es geht dabei um die spezifische Berücksichtigung

der positionellen Symbolik rechtlicher Praxis. Um diese begrifflich theoretische

Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit näher auszuführen, gehe ich nun auf

ihre wesentlichen Implikationen ein.

MaterielleWirksamkeit und ihre Grenzen

Es ist sowohl in der rechts- als auch sozialwissenschaftlichenTheoriebildung an-

gezeigt, die symbolische Wirkung des Rechts zu konzeptualisieren (García Ville-

gas 2014; Röhl 2010). Dafür ist hier zu wiederholen, dass die symbolische Wirk-

samkeit ein bereits vielseitig beachteter Aspekt in der Rechtstheorie ist. Zunächst

ist eine Abgrenzung zur rechtlichen Materialisierung hilfreich. Dafür kann an

Karl Loewensteins Ontologie der Verfassungen erinnert werden, die sich dafür

interessiert,

»inwieweit die formaleGeltungdergeschriebenenVerfassungunsererZeitmit ihrermateriellen

Gültigkeit für die Massen der Gemeinschaftsglieder übereinstimmt und inwieweit sich ideolo-

gische Zielsetzung und politischeWirklichkeit decken.« (Loewenstein 1951: 390)

Eszeigt sichhier beispielhaft,wasdieMaterialisierungbezeichnet: Rechtseinhal-

tung und Rechtsordnung. Es geht um die vertragstheoretische Transformation

desNaturzustandes in einenGesellschaftszustand (BonillaMaldonado2013: 2). In
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ihrer liberalen oder konservativen Form ist rechtliche Materialisierung nicht nur

eine zentrale Denkfigur der politischen Moderne. Ebenso taucht sie in neueren

Rechtsverständnissen auf, wie dem des transformativen Konstitutionalismus.

Das Recht wird als treibende Kraft für sozialpolitische Transformationspro-

zesse in Lateinamerika betrachtet, die sich mit dem Phänomen der sozialen

Ungleichheit beschäftigen. Nun ist soziale Inklusion »das große Thema« im

lateinamerikanischen Verfassungsrecht (von Bogdandy 2015: 10). Dieses Thema

resultiert daraus, dass in der Dekade der 1990er Jahre »egalitäre Verfassungen

in ungleichen Kontexten« etabliert wurden (Gargarella 2012a: 143). Das ist keine

Theorie geblieben, sondern findet sich aktuell in Lateinamerika in alternativen

Rechtsmobilisierungen wieder, mit denen sich exkludierte Personengruppen

verteidigen und das Recht als Instrument gesellschaftlicher Reziprozität nutzen

(Torre Rangel 2006: 32).

Diese Materialisierung des Rechts basiert mehr oder weniger stark darauf,

dassmitunter komplex verwobeneHandlungs- und Aktionsspielräume von Indi-

viduen und Institutionen durch Verbote oder auch Anreize definiert werden. Die

Materialisierung bedeutet in dieser Sicht letztendlich, dass Recht durch (un)mit-

telbaren Zwang wirkt (Tamanaha 2006: 3; Dewey 1916: 359). Hier werden Hand-

lungsalternativen direkt eingeschränkt, oder alternativ laufen rechtliche »Kon-

ditionalprogramme« ab (Luhmann 2002: 231; Neves 1998: 47). Sie räumen höhe-

re Freiheitsgrade ein und verlegen das Recht bisweilen sogar bis in die Selbst-

kontrolle auf die Ebene der Subjekte (Foucault 2019). Allerdings bleibt rechtliche

Veränderung bzw.Transformation hier imRahmender »herkömmlichenAnsätze

der Rechtskonformitätsforschung« (Kretschmann 2016: 82). Der Grund dafür ist,

dass es bei Materialisierung weiter um die Befolgung rechtlicher Normen geht.

Diese Vorstellung von Materialisierung kommt an ihre Grenzen, wenn die

Einlösung, Befolgung oder Beachtung von Recht und Gesetz ausbleibt. Dieses

Szenario wird bisweilen als »kolumbianisches Paradox« bezeichnet (García Ville-

gas 2014: 48). Allerdings ist das Auseinanderklaffen von Recht und sozialer Praxis

als Strukturmerkmal vieler lateinamerikanischer Gesellschaften zu betrachten.

Es ist kein ›Einzelfall‹ missglückter Rechtsstaatlichkeit.

So weisen rechtssoziologische Beiträge auf die Differenz zwischenNorm und

sozialer Praxis hin. Die Erkenntnis ist der fundamentale Unterschied zwischen

beiden Ebenen. Dieser Unterschied macht sich im Widerspruch der zwei Kom-

ponenten bemerkbar und lässt Recht allein »auf dem Papier« existieren (García

Villegas 2017: 39 ff.; O’Donnell 1998: 3).Dieses Interesse fürRule of Law knüpft auch

an die Forschungslinie der US-amerikanischenRechtswissenschaften an, die Ro-

scoe Pound schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts angestoßen hat (Deflem 2006:

109; Silbey 2005: 324). Indes kann die Tatsache von Law in Books und Law in Action
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höchstens als Ausgangsbeobachtung einer Soziologie der rechtlichen Transfor-

mation dienen.

SymbolischeWirksamkeit und positionelle Symbolik der rechtlichen Praxis

Ein möglicher Ansatzpunkt ist ein erweitertes Verständnis von symbolischer

Rechtswirksamkeit. Im Gegensatz zur These von Fanta Castro (2015: 24) erweist

sich, dass Ernesto Laclaus Idee des »empty signifier« für eine empirisch kritische

Rechtsanalyse kaum anschlussfähig ist. Beim Recht handelt es sich nicht um

eine »Norm ohne jeglichen Effekt für die soziale Wirklichkeit« (Molina Piñero

1989: 387). Aber ein Rechtsbegriff der »[…] flächendeckend alle Elemente des

Systems als ›symbolisch‹ interpretiert« ist ebenfalls problematisch (Röhl 2010:

279).379 Das Recht ist keine Kraft sui generis, die durch Rhetorik wirksam wird.

Die symbolische Rechtswirksamkeit erschöpft sich nicht in einer abstrakten

Partizipationsoption im weitesten Sinne, wie dies bei de Sousa Santos (2009: 55)

dargestellt wird.

Eine Alternative bietet Marcelo Neves’ Analyse der konstitutionellen Prozesse

Lateinamerikas,welche »strukturelle Defizite undUngleichheiten überdeckten«,

die in die weltgesellschaftliche Peripherie eingebettet sind (Bora 2023b: 284 f.;

Neves 1998: 138 ff.). Diese Prozesse erfordern es, bereits das »Verfassungssollen

als eine Dimension der Wirklichkeit« aufzufassen (Neves 1998: 59).380 Dem-

entsprechend ist nicht der unmittelbare Zwang, sondern der Mythos der Rechte

ursächlich dafür, warumMenschen ihr Handeln nach dem Recht ausrichten (Sil-

bey 2005: 337). AmRechtwird eine »Macht derHeraufbeschwörung« deutlich, die

sich der eigenen Dechiffrierung stets widersetzt (García Villegas 2014: 73). So ist

es demRecht auch ohne die Einheit vonRechtsordnung undRechtsdurchsetzung

möglich, Praxis zu verändern und »auf geistiger Ebene einen legalen Diskurs [zu

M.C.] produzieren, der denUnterschied zwischen rechtens und unrecht, gerecht

und ungerecht, wahr und falsch etabliert.« (García Villegas 2014: 92)

Für die symbolische Wirksamkeit des Rechts ist zunächst zu wiederholen,

dass symbolisches Kapital bei Bourdieu keine eigene Kapitalart ist, sondern

nur eine Form für ökonomisches, kulturelles oder soziales Kapital (Jurt 2012:

35). Diese Auffassung stützt sich auf Bourdieus Erläuterung, dass symbolisches

Kapital insbesondere in der Verschleierung derWillkürlichkeit besteht, unter der

379 Röhl bezieht sich hier auf den Rechtsbegriff von Gallagher und Edelmann.

380 Gleichwohl erscheint es mehr redundant als analytisch, wenn Neves dies an anderer Stelle als »alte

Dichotomie ›Verfassungsnorm/Verfassungswirklichkeit‹« bezeichnet und zur Begründung darauf hin-

weist, dass die Systemtheorie sich demohnehin schon als Differenz zwischen SystemundUmwelt wid-

met (Neves 1998: 74).
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diese Kapitalformen akkumuliert werden (Bourdieu & Wacquant 2006: 151; Jurt

2012: 36). Symbolisches Kapital ist Stellvertreterin anderer Kapitalformen, die

Positionen im sozialen Raum definieren. Der Begriff des symbolischen Kapitals

basiert auf Bourdieus Erkenntnissen über Tauschformen in der kabylischen

Gesellschaft, in der unterschiedliche Praxisformen häufigÖkonomien andeuten,

dies aber selten explizieren. Es geht bei symbolischem Kapital um

»[…] die Akkumulation von Ehre und Prestige, die es erlaubt, die persönlichen Beziehungen zu

verzaubern undHerrschaft ebensowirksam zu verschleiernwie die ökonomischenGrundlagen

des Alltagslebens.« (Streckeisen 2014: 228)

Bourdieu sieht Jurist:innen selbst als Träger:innen der »scholastischen Ver-

nunft« (Bourdieu 2017: 26 ff.; Guibentif 2019: 99). Ihre Praxis verschleiert die

eigenen Grundlagen. Allerdings weisen die Befunde der vorliegenden Arbeit

darauf hin, dass sie gleichsam selbst ein Symbol für privilegierte Positionen (im

Rechtsfeld) ist. Es ist zu erwägen, dass rechtliche Praxis auch die Akkumulation

von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital symbolisiert und somit

privilegierte Positionen symbolisch andeutet. Die »juristische Attitüde« wurde

bereits als sinnhafte Hinweisgeberin für rechtsfeldinterne Positionen und Be-

nennungsmacht untersucht (Kretschmann 2016: 111). Das stützt sich darauf, dass

die Praxis eine symbolische Projektionsfläche von Positionen im sozialen Raum

ist (Bourdieu 2015c: 103). So liegt der Anerkennungsgrund der Jurist:innen in

ihrer sozialen Position, die als solche zum Symbol für Privilegien geworden ist.

Damit ist die Hypokrisie der Jurist:innen nicht nur insofern kollektiv, als dass

sie einen Personenkreis betrifft, der wegen ähnlicher Privilegien ausgebildet

ist (Bourdieu 2019b; Kennedy 2010: 38). Sie ist insbesondere auch dahingehend

kollektiv, als dass sie über das Rechtsfeld hinauswirkt und als Grauzone in den

anderen gesellschaftlichen Bereichen präsent ist.

In dieser Arbeit wurde die Beobachtung gemacht, dass die rechtliche Praxis

von Kläger:innen soziale Positionen andeutet. Der eigentlich erforderliche Be-

leg bzw. Nachweis dieser Positionen durch institutionalisiertes kulturelles Ka-

pital unterbleibt jedoch (vorübergehend). Dann wird die soziale Position dieser

Akteur:innen wegen ihrer rechtlichen Praxis lediglich vermutet. So kann sich an

rechtlichen Praktiken eine symbolischeWirkung entfalten, wenn sie zur distink-

tiven Abgrenzung von Akteur:innen dient. In Anlehnung an Claude Lévi-Strauss

kommt es zur Konstruktion eines Signifikanten. Dabei handelt es sich aber nicht

um »etwas zu Entzifferndes« (Bourdieu 2015a: 69). Vielmehr ist das Signifikat,

bzw.der Sinn, den diese rechtliche Praxismacht, die sozialräumliche Position ih-

res:r Urhebers:in.

Diese Sinnkonstruktion zeichnet sich dadurch aus,weniger abhängig von so-

zialräumlichen Grundlagen zu sein. Wenn rechtliche Praxis Selbstgewissheiten
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oder sogar bei Dritten Überzeugungen von privilegierteren Positionen evoziert

und das einenMangel an ökonomischem, kulturellem oder sozialem Kapital ver-

deckt,dannzeigt dies positionelle Symbolik.Ein entsprechenderBegriff trägt da-

her zur Erklärung von sich dynamisch entfaltenden Eigenlogiken für die (Re)Pro-

duktion ungleicher Gesellschaften bei.

Die Kopplung der sozialräumlichen Positionen mit der rechtlichen Praxis

wird bisweilen nur noch unterstellt. Ähnlich einer falschen Kreditwürdigkeit bürgt

rechtliche Praxis für ihre Akteur:innen bis zu dem Punkt, wo eine Überprüfung

die unzureichende Solvenz, also mangelnde soziale Privilegierung, aufdeckt und

die sozialräumliche Zurückstufung unumgänglich wird. Somit scheint mir an

diesem Punkt belegt zu sein, dass rechtliche Praxis transformativ zur Logik so-

zialer Ungleichheit sein kann und gleichsam konfliktiv bleibt. In anderenWorten

kann das Recht ohne Ungleichheitskonflikte nicht transformativ sein.

Sozialwissenschaftliche Rechtstheorie als Einheit vonNormativität und (ungleicher)

Realität

DieErgebnisse der hier vorliegendenArbeit gebenAnlass dazu,bereits vorliegen-

deTheorien durch eine Analyseebene zur positionellen Symbolik rechtlicher Pra-

xis zu erweitern. Die positionelle Symbolik der rechtlichen Praxis sollte auch auf

theoretischer Ebene berücksichtigt werden. Dadurch wird die normative Sphä-

re auch dann als (Teil der) Wirklichkeit anerkannt, wenn ihr die gesellschaftliche

Praxis nicht entspricht. Somit liegt der begriffliche Beitrag der vorliegenden Ar-

beit in einer erweitertenAnalysedimension,die auch bei sozialräumlichenAnsät-

zen zur Berücksichtigung sozialer Dynamiken dienlich ist.

Recht ist dann nicht nur eine Sinnkonstruktion, die Konflikte (sozialer Un-

gleichheit) darstellt, indem juristische Feldregeln ggf. auchnur teilweise undpar-

tiell angewandt werden. Recht beschränkt sich auch nicht auf die Konversion von

Problemen der sozialen Welt in Rechtskonflikte. Es handelt sich bei Recht nicht

nur um eine Praxis, die Strukturvoraussetzungen hat und strukturierend wirkt

und dementsprechend durch den Habitus als analytische Erklärung maßgeblich

hervorgebracht wird.Wird auch die symbolischeWirksamkeit berücksichtigt, so

zeigt sich,dassRecht inderRegelmit privilegiertenAkteur:innenassoziiertwird.

Rechtlich veränderte Praxis wird hier zur Bezeichnerin. Sie bezeichnet privile-

gierte Positionen im sozialen Raum. Insofern rechtliche Praxis diese sozialräum-

lichen Positionen andeutet, obwohl die dafür erforderlichen Kapitalsorten nicht

vorliegen, ist sie als transformativ zu betrachten.

Es lässt sich also zusammenfassen, dass eine Soziologie rechtlicher Trans-

formation erforderlich wird, die das Auseinanderdriften von Norm und Praxis

als Teildynamik einer gemeinsamen gesellschaftlichen Wirklichkeit versteht. In
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den Worten von Berger und Luckmann müsste sich diese Theorie den sozialen

Konstruktionsprozessenwidmen,mit denen dieseDiskrepanz zusammenhängt,

dabei aber umfassende Praxis- und Strukturverhältnissemit einbeziehen.Dafür

wäre es ein erster Schritt, Norbert Elias’ berühmten Aufruf an die Soziologie

zu adaptieren: Auch Theorien vom Recht sollten sich auf die Mythenjagd be-

geben. Hierfür ist der Scheingegensatz zwischen Normativität und Realität zu

entlarven.Diese Entscheidungwürde über viele Anschlussschritte zu einemwei-

terführenden Forschungsprogramm leiten, das hier allerdings nicht bearbeitet

werden kann.Eswäre dabei kritisch zu hinterfragen, inwieweit die Übereinstim-

mung von Norm und Wirklichkeit letztlich eine historisch unwahrscheinliche

Gesellschaftsidee der westlichen Moderne ist und weshalb diese Utopie liberaler

Rechtsstaatlichkeit auch in der postkolonialen Gegenwart fortbesteht.





5. Schluss: Ein empirisch begründeter Zugang
zu rechtlicher Transformation

Wird vom Recht eine Korrektur sozialer Ungleichheit erwartet, so ist zu berück-

sichtigen, dass rechtliche Transformation auch eine Frage der positionellen Sym-

bolik von rechtlicher Praxis ist. Sie kann somit selbst zum Teil sozialer Ungleich-

heitwerden.Dieser sozialwissenschaftlich-empirischeBefunddient dazu, recht-

liche Wirkungsannahmen kritisch zu beurteilen, deren Spannweite von rechtli-

chenBefreiungskämpfenbis zur schrittweisenTransformation reicht (TorreRan-

gel 2006; von Bogdandy et al. 2017). Es wäre ein sozialpolitischer Fehler, wegen

derartiger Befunde in naher Zukunft vollständig auf eine rechtsbasierte Korrek-

tur sozialer Exklusionen zu setzen. Im Gegenteil zeigt sich anhand der reichlich

vorhandenen Rechtsmobilisierung in der Region Lateinamerikas, dass diese viel-

mehr Gefahr läuft, soziale Ungleichheiten zu verstetigen.

Am konkreten Beispiel des kolumbianischen Bildungsklagens wird diesbe-

züglich die Notwendigkeit evident, die Bildungspolitik auf sozialen Ausgleich

auszurichten, was unter Verweis auf die rege Klagepraxis nicht aufgeschoben

werden darf. Als Begründung dienen Forschungsbefunde dieser Arbeit, die

sich damit in die vorherige Forschung einreiht: Die rechtliche Praxis weniger

privilegierter Gesellschaftsmitglieder löst Ungleichheitskonflikte nicht auf.

Vielmehr erfordert rechtliche Transformation, dass Kläger:innen in der Nähe

des Rechtsfelds oder sogar als dessen Akteur:innen vermutet bzw. anerkannt

werden. Möglich wird dies nicht allein durch institutionalisiertes Kulturkapital,

also akademische Titel in Jura und anwaltliche Zulassungen. Eine nichtformali-

sierte Anerkennung lässt sich auch dann beobachten, wenn diese Akteur:innen

eine rechtliche Praxis hervorbringen, die als Symbol für privilegierte Positio-

nen, exklusives Rechtswissen, soziales Ansehen und ggf. auch finanzielle Mittel

fungiert. Zusammenfassend lässt sich rechtliche Transformation damit auf die

positionelle Symbolik rechtlicher Praxis zurückführen. Mit diesem Befund trägt

die vorliegende Arbeit dazu bei, das Recht weder ausschließlich als eigenmäch-

tige Gesellschaftsstruktur noch in einer rein strukturabhängigen Funktion zu

betrachten.
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Ein rein skeptischer Standpunkt zu rechtlicher Transformation würde zu

kurz greifen. Der Verweis auf die umkämpfte Gewaltenteilung in Lateinamerika

(Llanos & Tibi Weber 2013) reicht allein nicht aus, um die Wirkung juristischer

Arbeit zu widerlegen. Hat das Sprichwort, dass die Mühlen der Justiz langsam,

aber stetig mahlen, also doch einen wahren Kern? Auch die Ergebnisse der vor-

liegenden Arbeit sprechen dagegen, dass das Recht ein verlässliches Instrument

für sozialenWandel ist, mit dem sich unsichere und dynamische Politikprozesse

einfach ersetzen lassen. Insbesondere die damit verbundene Zielgerichtetheit

rechtlicher Intervention ist höchst strittig. Das bedeutet eine Relativierung von

instrumenteller Rechtsnutzung. Es heißt aber auch, dass die These der Ero-

sion des Rechtsstaates durch die instrumentelle Rechtsnutzung, die Brain Z.

Tamanaha (2006: 2) erläutert, hier zunächst nicht zuzutreffen scheint.

Umgekehrt reicht es ebenfalls nicht aus, allein auf die veritable Darstellung

staatlicher Verantwortlichkeit in der Schul- undHochschulbildung zu verweisen,

die in über 30 Jahren Verfassungsrechtsprechung im kolumbianischen Bildungs-

bereich herausgearbeitetwurde.Auchmit der Berufsausbildunghat sich das Ver-

fassungsgericht befasst (R. Arango 2014; Góngora Mera 2003; Rodríguez Cespe-

des 2015). Trotz wegweisender Entscheidungen zur Bildung, der über 85.000 zu-

sätzlichen Bildungs-Tutelas und des Tutela-Verfahrens selbst, bleibt es fragwür-

dig, von der gegenhegemonialen Rechtsmobilisierung im Sinne einer »gerechte-

renWelt für alle« zu sprechen (Tapía Argüello 2018: 72).Dies gilt auch, obwohl die

Acción de Tutela ein Resultat der Transformation des kolumbianischen Rechtsfel-

des ist, das aus der Verfassungsänderung von 1991 hervorging, die angesichts der

damals ausufernden Gewalt, der Fragilität des kolumbianischen Staats und der

sozialen Exklusion unausweichlich war (González González 2014: 411; Kalmano-

vitz 2003: 555).

Der Mangel an ökonomischem und kulturellem Kapital behindert Rechtsmo-

bilisierungen im Fall der Tutela weniger: Einen Anwaltszwang gibt es nicht, die

Tutela muss innerhalb von nur zehn Tagen bearbeitet werden und sie kann ggf.

rein mündlich eingereicht werden. Dennoch zeigt sich an Kolumbiens extremer

und persistenter Bildungsungleichheit (Cuenca Hernández 2021; García Villegas

et al. 2013; GomezCampo 2015) der Trugschluss, sollten die Reformen des Verfas-

sungsrechts als hinreichende Bedingung für eine sozial ausgeglichene Bildung

angesehen werden.

Positionelle Symbolik als Zugang zu rechtlicher Transformation

Neue Ansätze zu dieser in ihren Grundzügen bereits bekannten Ambivalenz der

Rechtstheorie schafft ein sozialwissenschaftlich empirischer Blick dort, wo das

Zusammentreffen vonUngleichheitsdynamiken undRechtsmobilisierung unter-
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sucht wird. Der Erkenntnisgewinn dieser Arbeit setzt an diesem Punkt an. Dazu

wurde rechtliche Transformation nicht als Lösung analysiert, sondern als Teil von

Ungleichheitskonflikten. Dabei kann rechtliche Transformation jedoch zur Dy-

namisierung persistenter Sozialordnungen beitragen.

In dieser Arbeit wurde die Passung eines theoretisch begründeten Zugangs

zu rechtlicher Transformation mit datenbasierten Erklärungsansätzen über die

rechtliche Praxis von 28 Tutela-Kläger:innen untersucht. Die Frage war, wie Zu-

sammenhänge zwischen Recht und Transformation am Bildungsklagen in Ko-

lumbien untersuchtwerden können.Dazu habe ich den kombinierten Begriff der

rechtlichen Transformation genutzt.

Während im zweiten Teil der Arbeit der Ansatz unter Berufung auf Pierre

Bourdieus Rechtsdenken und seine Habitustheorie begründet wurde, ging es

im dritten Teil um die Erläuterung der methodologischen Annahme sowie der

Erhebung und der Analyse der qualitativen Interviewdaten. Die rechtlich verän-

derte Praxis und deren Dokumentation am Beispiel des Bildungsklagens waren

anschließend Inhalt des vierten Teils. Dieser Teil stützt die theoretisch anzu-

nehmende Unwahrscheinlichkeit rechtlicher Transformation. Eine juristisch

vielseitige Praxis fand sich erwartungsgemäß nicht nur bei vier Kläger:innen

mit juristischem Berufsabschluss, sondern auch bei vier weiteren Kläger:innen

mit vergleichsweise erhöhtem Kulturkapital. Ebenso ist es passend, dass sich

weniger ausgeprägte, punktuell rechtliche Praxisveränderungen in elf weiteren

Fällen beobachten ließen, deren Protagonist:innen insgesamt weniger sozial pri-

vilegiert sind. ImRahmendieser Studie ist die Erklärungskraft des theoretischen

Ansatzes auch empirisch begründet.

Ebenso gehört zu den Ergebnissen eine dritte Gruppe aus neun Kläger:innen

der Unter- und der unteren Mittelschicht, die juristisch vielseitige Praxisver-

änderungen aufweisen, was sich konträr zu Bourdieus Annahmen über die

(Re)Produktion sozialer Ungleichheit verhält. Typisierend lässt sich sagen, dass

diese Akteur:innen in Eigeninitiative klagen. Sie kombinieren Rechte gedanklich

und sind fest vonderObjektivität des Rechts überzeugt.Obwohl sie sich in prekä-

ren und benachteiligten Sozialpositionen befinden und dementsprechend nicht

über nennenswerte Kapitalformen verfügen, deutet ihre rechtlich veränderte

Praxis die Zugehörigkeit zum Rechtsfeld an.

Damit zeigen sich deutliche Abweichungen von der ungleichen Reproduktion

des Sozialen durch das Recht. Es lässt sich jedoch keine Auflösung oder Eman-

zipation von sozialer Ungleichheit nachweisen. Vielmehr wird die Berücksichti-

gung der positionellen Symbolik des rechtlichen Handelns erforderlich.

Rechtliche Praxis hat eine positionelle Symbolik und lässt sich nicht auf

einen Eigenwert reduzieren. Dieser Befund der Arbeit bietet dort einen ver-

besserten Zugang zu rechtlicher Transformation, wo der starre Begriffsrahmen
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einer mechanischen Reproduktion von Ungleichheit offensichtlich nicht mehr

greift und sich trotzdem keine Auflösung sozialer Disparitäten abzeichnet. Es

sind folglich nicht nur Ungleichheiten zu beobachten, sondern auch Dynamik.

Dazu passt, dass die rechtliche Praxis gesellschaftlich mit sozial privilegierten

Positionen assoziiert wird. Diese Assoziationen heften sich an die Praxis an. Sie

sind die sinnhafte »Nebenbedeutung« (Röhl 2010: 271) der rechtlichen Praxis.

Die Symbolik rechtlicher Praxis liegt hier in der Vermutung, dass ihre Träger:in

selbst zum Rechtsfeld gehört, was auf den Besitz umstrittener Kapitalformen –

insbesondere Anerkennung undWissen – hinweist.

Insofern sich mit positioneller Symbolik eine rechtliche Dynamisierung der

starrenMechanikenungleicherGesellschaften konzipieren lässt, erscheint esmir

begründet, auch empirisch von rechtlicher Transformation zu sprechen.

Das Klagen in Kolumbien erfolgt in Abhängigkeit von sozialen Voraussetzun-

gen. Hinzu kommt aber, dass es sich bisweilen des symbolischen Effekts bedient

unddie distinktiveKraft desHabitus dabei gelegentlich überlisten kann.DerBei-

trag dieser Arbeit liegt daher in einem datenbasiert empirisch begründeten Be-

griff, der solche Phänomene weder als Befreiung stilisiert noch als Rechtsfassa-

de abtut. Zu solchen Fehlschlüssen würden ambivalenteTheorien über rechtliche

Transformation möglicherweise kommen (Torre Rangel 2006; Wardle 2016) (vgl.

Kapitel 2.1.1).

Die positionelle Symbolik bezieht solche theoretischen Randbedingungen

nicht nur ein, weil die Persistenz und die Dynamik sozialer Ungleichheiten Platz

in ihr finden. Sie ist zusätzlich ein Element, das die Unwahrscheinlichkeit recht-

licher Transformation besser einordnet und somit der Analyse in der Rechts- und

der Ungleichheitsforschung dient. Bezüglich der positionellen Symbolik recht-

licher Praxis ist eine rechtliche Transformation nicht mehr notwendigerweise

als unwahrscheinlich zu beurteilen, was bei Bourdieus Rechtsdenken und sei-

ner Habitustheorie sowie angeschlossenen Kritiken der Fall ist (García Villegas,

2004b, S. 70; Kretschmann, 2016, S. 110). An diesem Punkt ist es auch empirisch

begründet, rechtliche Transformation nicht mehr allein von tiefergreifenden

Umwälzungen der Kapitalverfügung oder des Rechtsfelds abhängig zu machen,

sondern sie zusätzlich aufgrund der positionellen Symbolik rechtlicher Praxis als

möglich anzusehen.Dies ist insofern vorteilhaft, als es dieMechanismen sozialer

Ungleichheit selbst sind, die mit Distinktion und Abgrenzung erklären, warum

sich ungleiche soziale Ordnungen dynamisieren.

Erforderlich war für diese Erkenntnis jedoch der konstruktivistische Rechts-

begriff, der unter Berufung auf Bourdieus Rechtsdenken die notwendige Kon-

textsensibilität schafft und das Recht nicht auf Institutionen der Rechtsdurch-

setzung reduziert. Rechtliche Transformation bezieht sich daher auf die Entste-

hung, die Veränderung und das Verschwinden juristischer Konfliktdarstellungen
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und ermöglicht die Analyse, dass diese Hervorbringungsprozesse als rechtliche

Praxis selbst sozial verorten und verortet werden.

Rechtliche Transformation im Forschungspanorama

Häufig gelten rechtssoziologische Untersuchungen als »[…] Forschungspro-

gramm zur inkrementellen Gesellschaftsverbesserung durch empirische Daten

und rationale Rechtspolitik«, dem jedoch– so jüngst Alfons Bora (2023b: 212) – in

Formdes »hilfswissenschaftlichenDiskurses« kaumZukunftsaussichtenbleiben.

Ein Begriff der positionellen Symbolik rechtlicher Praxis könnte zur Erklärung

beitragen, warum dieses Programm so beschwerlich ist. Daher stelle ich die

Diskussion über Möglichkeiten einer engagierten Wissenschaft hier zugunsten

der Feststellung zurück, dass die Forschungsergebnisse dieser Arbeit zunächst

Anschlussfragen aufzeigen, die in der interdisziplinären Rechtsforschung zu

verorten sind (Rosenstock et al. 2019: 4).

Zuerst lassen sich Fragen zur Erforschung des Rechts in Kolumbien ableiten,

die mit dem Erfolg der Grundrechtsbeschwerde Acción de Tutela zusammenhän-

gen. Mehr als 30 Jahre nach Einführung der Tutela sind Kolumbiens öffentliche

Institutionen mittlerweile auf Klagen vorbereitet. Mit dieser Professionalisie-

rung geht ein Ungleichgewicht für die klagenden Nichtexpert:innen einher, das

weitere Anpassungen der regulativen Normen der Tutela begründbar machen

könnte. Vorausgesetzt, dass entsprechende Regulationsvorhaben evidenzbasiert

erfolgen, ist von der Notwendigkeit für sozialwissenschaftliche Forschung über

Rechtszugänge mit der Acción de Tutela zu sprechen. Hier befindet sich die For-

schung bestenfalls am Anfang (Iturralde 2013; W. K. Taylor 2023). Kohärente und

überinstitutionell abgestimmte Tutela-Statistiken könnten dafür ein vielver-

sprechender Ausgangspunkt sein (Villadiego Burbano 2022). Sie sollten auch in

Zukunft erhoben und der Forschung zugänglich gemacht werden.

Parallel bietet sich eine historische Rekonstruktionmit Systematisierungsab-

sicht an. Einsichten in eventuelle Diskriminierungen beim Zugang zum Recht

könnten so nicht nur mit den Daten zur Bildungsungleichheit verbunden wer-

den, die das ICFES bereitstellt.381Ungleichheiten beim Zugang zumRecht könn-

ten allgemeiner dargestellt werdenund als Begründung für ggf. erforderlicheAn-

passungen auf der normativ-regulativen Ebene dienen.

Dasheißt abernicht,dass sichdieSozialwissenschaftenmit einerhilfestellen-

den Funktion begnügenmüssen. Im Zuge einer vertieften Forschung über recht-

liche Transformation wären die Formen, die Funktionsweisen und die Grenzen

381 Mit den Daten des ICFES konnte ich vorliegende Befunde zur Bildungsungleichheit in Kolumbien be-

kräftigen, siehe Kapitel 2.2.4.3.
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der positionellen Symbolik rechtlicher Praxis für dieDynamisierung sozialer Un-

gleichheit umfassender und mit breiterer empirischer Basis herauszuarbeiten.

Dies war in der vorliegenden Arbeit mit explorativem Charakter nicht möglich.

Zu untersuchenwäre imRahmen eines erweiterten Vorhabens beispielsweise, ob

nichtnur imBildungsrecht, sondernauch inderMobilisierungandererRechtsbe-

reiche vergleichbare nichtintendierte Nebeneffekte zu beobachten sind. Anhand

weiterer und bisher unerforschter Rechtspraktiken, die auch neue Digitaltech-

nologien und den Bereich der künstlichen Intelligenz einschließen, ließe sich er-

gründen, inwiefern der Erklärungsbedarf sozialer Ungleichheit über bisher be-

kannte Forschungsfelder hinausgeht und die ungleiche (Re)Produktion und ihre

Dynamik auch in der rechtlichen Praxis untersuchbar wird.382 So wäre der Be-

fund der positionellen Symbolik rechtlicher Praxis auch an Rechtsmobilisierun-

gen jenseits der Tutela und des kolumbianischen Rechtsraums zu erproben.

Wie andere Gesellschaften hat auch Kolumbien in seiner jüngeren Geschichte

immer wieder versucht, sozialen Wandel durch rechtliche Ordnungsversuche

herbeizuführen. Obwohl unterschiedliche Friedensabkommen, eine Gesetzge-

bung für Opfer des bewaffneten Konflikts und ein weitgehendes System für

Transitional Justice existieren, sind Konflikte sozialer Ungleichheit in Kolumbien

persistent. Diese Möglichkeiten wurden insbesondere für die Opfer des bewaff-

neten Konflikts eingerichtet. Allerdings müssen diese Personen oftmals erst

juristisch aktiv werden, um überhaupt an den Prozessen teilzuhaben (Rios Oyola

&Hormaza Jimenez 2023).383Wenn dies bedeutet, dass Opfer in hohemMaße in

Kontakt mit dem Recht kommen, lässt sich mit den Erkenntnissen dieser Arbeit

fragen, wie die Friedens- und Konfliktforschung diesem Kontakt mit dem Recht

besser entsprechen kann. Soll sich die Wissenschaft dieser Aufgabe nicht nur in

Kolumbien widmen, so werden Forschungsprozesse nicht ohne eine tatsachen-

gebundene und gesellschaftstheoretisch informierte Rechtstheorie machbar

sein. Unerlässlich sind hierfür soziologische Kenntnisse zur Wirkung sozialer

Ungleichheit in rechtlichen Praktiken – und umgekehrt. Aufschlussreich sind

aber auch Analysen zurDynamisierung sozialer Ungleichheit, die gegebenenfalls

auf die positionelle Symbolik dieser Praktiken zurückgehen.

Für solche Forschungen mag es zutreffen, dass disziplinäre Abgrenzungen

theoretisch und methodisch erforderlich sind. Zusätzlich erneuert das Klagen

382 Im September 2023 hat die kolumbianische NGO Temblores die Tuteladora veröffentlicht. Dabei handelt

es sich um eine Internetplattform,die ihreNutzer:innen durch einen standardisierten Fragebogen und

einen Algorithmus kostenlos bei der Erstellung von Tutela-Beschwerden unterstützt. Die Tuteladora in-

tegriert Teile der Rechtsprechung des kolumbianischen Verfassungsgerichts automatisch in die jewei-

lige Tutela-Klage.

383Würden diemit diesen Bemühungen verbundenenKompensationen zu breiter sozialer Aufwärtsmobi-

lität führen, dann wäre die in dieser Arbeit dokumentierte Ungleichheit weniger extrem.
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in Kolumbien aber auch den Ruf nach interdisziplinärer Forschung. Ein rein

disziplinärer Blick macht Forschungen zur umfassenden Rolle des Rechts nicht

unmöglich, aber unwahrscheinlich. Das lässt sich allein daran ablesen, dass

der Kontext dynamischer Rechtsmobilisierung unterbeforscht ist. Es fehlt an

Durchführungswissen. Kritisch erscheint es dementsprechend, wenn auch ein

Jahrhundert nach der Etablierung der Soziologie in Deutschland immer noch zu

fordern ist, dass das Recht und der intergesellschaftliche Vergleich fest veranker-

te Teile des thematischen Standardrepertoires in der sozialwissenschaftlichen

Forschung sein müssen. Umgekehrt bewegt sich eine rein rechtswissenschaft-

liche Betrachtung oftmals zu stark im Rahmen der disziplinären Perspektive.

Es ist aber zu entscheiden, wie Recht unter Verbindung von normativen und

empirischen Begründungen untersucht werden kann. Dieser Notwendigkeit für

einen interdisziplinären Blick wird in den Socio-Legal-Studies längst begegnet,

wobei diesbezüglich ein konsequenter Wechsel von Konzepten hin zu Theorien

anzustreben ist.

In diesem interdisziplinären Forschungsfeld ist mit der vorliegenden Arbeit

nicht zuletzt auch die besondere Bedeutung der Rechtsausbildung zu betonen.

Ihre Praxisrelevanz ist nicht zu überschätzen.Siemuss gerade daher über die Re-

produktion sozialer Ungleichheit informieren und informiert werden. Themen-

felderwieRechtsberatung, juristischePädagogikundallgemeindieKommunika-

tion zwischen Rechtsexpert:innen und ›Lai:innen‹ sind von herausragender Be-

deutung für die rechtliche Praxis und damit für die juristischeDarstellung sozia-

ler, ökonomischer und kultureller Konflikte. Eine auch handlungsorientierte Er-

forschung dieser Praktiken hätte den Beitrag für die soziale Ungleichheit kritisch

zu prüfen. Geduldigmüsste sie den Rechtspraktiker:innen das Recht jenseits der

Gerichte vor Augen führen.

Am Ende der zurückliegenden Ausarbeitung ist es mehr als ein Lichtblick,

dass dem rechtlichen Beitrag zumAuseinanderdividieren der eingespielten Ord-

nung sozialer Ungleichheit nicht nur mit Skepsis begegnet werden muss. Dies

schiene wissenschaftlich unbegründet und würde außerdem zum Erodieren de-

mokratischer Rechtsstaaten beitragen. Die kritische Untersuchung von rechtli-

cherTransformationwird sichnicht zuletztwegendiesergesellschaftspolitischen

Herausforderung auch in Zukunft weiter lohnen.





6. Register spanischsprachiger Begriffe und
Institutionen

Spanisch Kurzbeschreibung

Acción de Tutela Rechtsverfahren zum Schutz der Grundrechte der kolumbianischen

Verfassung von 1991. In der Regel angewandt für subjektive Rechte,

zeichnet sich durch besonders niedrige Mobilisierungshürden aus

(u.a. kein Anwaltszwang und Bearbeitung in zehn Arbeitstagen).

Die kolumbianische Justiz befasst sich subsidiär mit der Tutela und

leitet die Entscheidungen zusätzlich zu einer eventuellen Revision

an das Verfassungsgericht Kolumbiens. Beinahe alle Gerichte müs-

sen Tutelas zur Bearbeitung annehmen und entscheiden dann in

Grundrechtsfragen.

Bachiller Höchster Schulabschluss in Kolumbien.Wird in der Regel nach dem

erfolgreichen Absolvieren der elften Klassenstufe verliehen und ist

eine Teilvoraussetzung für Berufsausbildungen inkl. Studium.

Bloque de Constitucionali-

dad

Bezeichnung für eine komplexe Doktrin aus kolumbianischen Ver-

fassungsartikeln und internationalen Bestimmungen zuMenschen-

rechten, dem humanitären Völkerrecht und internationalen Ab-

kommen. Er wird zur Bestimmung von Verfassungsgrundrechten

herangezogen.

Departamento Territoriale Gliederung Kolumbiens, ähnlich Provinzen.Mit eige-

nen Regierungen, die wegen der Zentralisierung jedoch nur einge-

schränkte Autonomie genießen.

Derecho de Petición Auskunftsantrag. Ein in der Verfassung verankertes Rechtsverfah-

ren, dass der→Acción de Tutela ähnelt, aber der Anforderung von

Informationen dient.

Estrato socioeconómico Sozioökonomische Einordnung,mit der der kolumbianische Staat

Haushalte sozioökonomisch auf einer sechsstufigen Skala einordnet.

Die Einordnung wird anschließend auf den konkretenWohnort

(i.d.R. Gebäude) übertragen.

Incidente de desacato Urteilsmissachtung bei der→Acción de Tutela. Kannmit einer

Geld- und Haftstrafe geahndet werden.

Instituto Colombiano

de Crédito Educativo y

Estudios Técnicos en el

Exterior

(ICETEX)

Öffentliche Agentur, die für die Vergabe von Bildungskrediten und

Stipendien zuständig ist.
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Spanisch Kurzbeschreibung

Instituto Colombiano

para la Evaluación de la

Educación

(ICFES)

Öffentliche Institution, deren Aufgabe in der Bewertung und Zertifi-

zierung von Schüler:innen und Studierenden liegt.

Generación E Programm für Bildungskredite mit Erlassoption, eingerichtet durch

Regierung von Expräsident Iván Duque.

Manual de convivencia Schulordnung.

Municipio Eine politisch-territoriale Einheit des kolumbianischen Staates,

die sich unterhalb der Nation und der Departamentos befindet.

Das Municipio wird in der Regel durch das Rathaus regiert und hat

entfernte Ähnlichkeiten mit den Landkreisen.

Observador Schulisches Verhaltensregister. Ein personalisierter Bericht, der über

die Schüler:innen in Kolumbien angelegt wird und Verhaltensbeur-

teilungen enthält.

Personera / Personero Jurist:in, über einen öffentlichenWettbewerb bestellte:r Leiter:in der

→Personería.

Personería Öffentliche Institution, die vielfältige öffentliche Aufgaben wahr-

nimmt und zusätzlich Aufgaben der Ombudsstelle übernimmt. Dazu

zählt beispielsweise die kostenfreie Unterstützung bei der Ausarbei-

tung der→Acción de Tutela.

Projecto Educativo Institu-

cional

Plan für schulische Lernprozesse, der auf Schulebene federführend

durch die Leitung erarbeitet wird.

Veeduría Ciudadana Zivilgesellschaftliche Gruppe für die Kontrolle der Einhaltung von

Rechtsnormen in Kolumbien.

Secretaría de Educación Schulbehörde, häufig auf Ebene der→Departamentos angesiedelt.

Servicio Nacional de

Aprendizaje

(SENA)

SENA-Ausbildungsinstitut, eine öffentliche Institution, die Berufs-

ausbildungen anbietet. Die Berufsausbildungen finden in der Regel

nicht als betriebliche Ausbildung statt, sondern als Berufsschulvari-

ante.

Sistema de Identificación

de Potenciales Beneficia-

rios de Programas Sociales

(SISBEN)

Programm der Sozialhilfe, dass der Identifikation von Empfän-

ger:innen für soziale Unterstützungsleistungen und ihrer Verteilung

dient.

Séptima Papeleta Eine 1990 zu denWahlunterlagen hinzugefügte Umfrage über die

Einrichtung einer verfassungsgebenden Versammlung in Kolumbi-

en, die als einer der Meilensteine auf demWeg zur Verfassung von

1991 gilt.

Técnico / Tecnólogo Abschlüsse von Berufsausbildungen, die das→SENA häufig anbie-

tet.

Tutela Kurzform für→Acción de Tutela.
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Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención yMiti-
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Dekrete
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